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I. 

Unter den hiſtoriſchen häuſern Göttingens haben die letzten 
Jahrzehnte mächtig aufgeräumt. Denkmäler der Baukunſt ſind 
dabei nicht zu Grunde gegangen. Was dem modernen Kultur⸗ 

bedürfnis weichen mußte, waren nüchterne Fachwerkbauten 
größtenteils des 18. Jahrhunderts, die nur durch ihre ehemaligen 
Beſitzer oder Bewohner ein hiſtoriſches Anſehen erlangt hatten. 
Den Anfang machte das im Norden der Stadt an der Landſtraße 
nach Hannover gelegene Gartenhaus Lichtenbergs, in dem er 
die ſchönen Sommertage verlebte, ſeine Gemüſe pflanzte und ſich 
an den Geſprächen der vorübergehenden Landleute ergötzte, die 

ihre Meinungen über den Blitzableiter des Hauſes, den erſten 
den es in Göttingen gab, austauſchten. Das unanſehnliche graue 
Fachwerkhaus mit ſeinen grünen Läden, von einer mächtigen 

Akazie beſchattet, war durch die Entwicklung des Güterbahnhofs 
in die gefährdete Lage eines Eckhauſes geraten, ſo daß es ſeinen 

1 



2. 

beſcheidenen Platz nicht länger zu behaupten im Stande war. 
Stattlicher als das Lichtenbergſche war das am Oſtrande der 
Stadt belegene Sommerhaus des Mathematikers Thibaut 
(F 1832), der es verſtanden hatte, ſeiner Wiſſenſchaft eine weit 
über die eigentlichen Fachkreiſe hinausreichende Teilnahme zu 
verſchaffen. Das Haus, ſpäter im Beſitze der Familie v. Dachen⸗ 
hauſen, fiel in den Jahren vor dem Kriege. An den großen 
ſchattigen Garten, der zum Teil erhalten iſt, knüpften ſich die 
Erinnerungen der Schüler Thibauts, die ſich hier an den Sonntag⸗ 
vormittagen um den verehrten Lehrer ſammeln durften, mit Vor⸗ 
liebe. Einer von ihnen, Adolf Tellkampf, 1869 als Direktor 
der höhern Bürgerſchule in Hannover verſtorben, dem noch einzelne 
Leſer gleich mir ein treues Andenken bewahren werden, hat ein 
anziehendes Bild jener Tage in einem Aufſatze der Halliſchen 
Jahrbücher von 1841 entworfen. 

In der innern Stadt iſt vor allem die große Durchgangs- 
ſtraße, die von dem Bahnhofe nach der Weenderſtraße führt, 
von kinderungen der fraglichen Art betroffen worden. Das große 
Fachwerkhaus, von manchem nobeln oder gelehrten Inſaſſen be⸗ 
wohnt, vor allem von den drei jüngſten Söhnen König Georgs III. 
während der Jahre 1786 — 1790, die ihm den Namen des Prinzen⸗ 
hauſes verſchafften, hat dem Geſchäftshauſe des Bankvereins 
Göttingen weichen müſſen. Gelegentlich der Neubauten in der 
Prinzenſtraße verſchwand die traurige Behauſung, in der Bürger 
ſeine letzten Rummervollen Jahre zubrachte; und es wird nicht 
lange dauern, daß gleich ihr die benachbarten häuſer, der ältern 
Generation noch als das Meiſterſche und das Schlözer-Heerenſche 
Haus bekannt, dem Erweiterungsbedürfnis der Bibliothek zum 
Opfer fallen. Die An⸗ und Umbauten der Bibliothek haben am 
meiſten dazu beigetragen, die Gegend, welche im 18. Jahrhundert 
den akademiſchen Mittelpunkt Göttingens bildete, gründlich zu 
verändern. Sie würde ihre alte Phyſiognomie völlig eingebüßt 
haben, wenn ſich nicht gerade hier, der Front der jetzigen Bibliothek 
gegenüber, rechts und links vom Leinekanal zwei hiſtoriſche häuſer 
erhalten hätten: das eine das Grätzelſche, das andere das Michae⸗ 
lisſche. Beides ſtattliche Bauten des 18. Jahrhunderts, die auch 
heute noch zu den größten und anſehnlichſten der Stadt gehören. 
Das erſte, von dem Fabrikanten Grätzel 1741 erbaut, der durch 
ſeine Camelotfabrik einen alten Göttinger Gewerbzweig wieder 
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belebte, verblieb lange in den händen ſeiner Nachkommenſchaft 
und führte ſeinen alten Namen fort, bis er in den letzten Jahr⸗ 
zehnten durch den des Café national abgelöſt wurde. Das andere 
erfuhr im 18. und 19. Jahrhundert ſehr wechſelvolle Schickſale. 
Ein kleines Stück ſeiner reichen Geſchichte verraten die Gedenk⸗ 
tafeln, die es trägt. Unter ihnen fehlt die Erinnerung nicht, 
daß Caroline hier ihre Mädchenjahre verlebt hat. Geboren iſt 
ſie nicht in dieſem Haufe; ihr Vater erwarb es erſt im Jahre 
nach ihrer Geburt. 
Johann David Michaelis, ſeit dem Jahre 1750 ordent- 

licher Profeſſor der orientaliſchen Sprachen in Göttingen, kaufte 
das Haus 1764 von ſeinem Erbauer, dem Baumeiſter Schädler, 
der bei Gründung der Univerſität eine Reihe von Bauten im 
Auftrage der Regierung ausgeführt hatte. Im Sommer 1737 
zur Seit der Inauguration war es ſo weit fertig, daß es ſeiner 
Beſtimmung als Gaſthaus übergeben werden konnte. Es hieß 
die Londonſchenke, wie man im Hannoverſchen noch bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts die angeſehenſten Gaſthäuſer 
zubenannte. Das erſte Hotel der Stadt Hannover, in der Neu— 
ſtadt gelegen, hieß offiziell British Hotel, im Leben London- 
oder Weſſelsſchenke, wie das vorzüglichſte in der Altſtadt Sieme⸗ 
ringsſchenke. Während des ſiebenjährigen Krieges als Militär- 
hoſpital benutzt, bedurfte das Haus, als es Michaelis um 4300 Taler 
erwarb, einer gründlichen Wiederherſtellung, deren Koſten er auf 
3000 Taler berechnete. Danach glaubte er aber den Wert des 
Beſitztums auf 12000 Taler veranſchlagen zu dürfen. Schon im 
Herbſt 1764 waren ihm für das Haus ſelbſt 6000 Taler geboten 
worden. Dieſe in einem Briefe an Albrecht von Haller ent⸗ 
haltenen Angaben hatten für den Adreſſaten Intereſſe, weil für 
den Fall ſeiner Rückkehr, auf die man noch immer hoffte, an 
dies haus für ihn gedacht war. Su den mancherlei Beſchwerden 
Hallers über Göttingen gehörte ſeine Wohnung in ungeſunder 
Luft, zwiſchen den Feſtungsgräben (dem jetzigen botaniſchen 
Garten), und jo glaubte man ihn durch die Ausficht auf dies 
freigelegene, geſunde und geräumige Quartier befriedigen zu 

können. Die erſte Nachricht, die ihm fein Landsmann und 
Schüler, der Arzt Zimmermann, auf der Reije an ſeinen neuen 
Beſtimmungsort Hannover im Sommer 1768 meldete, die Stadt 
Göttingen habe ſich zwar ſeit den letzten fünfzehn Jahren ſehr 
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zu ihrem Vorteil verändert, aber die Londonſchenke ſei für ihn 
nicht mehr zu haben, mußte deshalb auf ſeinen Entſchluß ernüch⸗ 
ternd einwirken. Der neue Eigentümer hatte inzwiſchen Haller 
einen Flügel ſeines Haujes zur Miete gegen einen Jahreszins 
von 200 Talern angeboten. Da ſich aber die Ausjichten auf 
Hallers Rückkehr wieder einmal verflüchtigten, war Michaelis 
bald auf eine andere Verwendung jenes Hausteils bedacht. 

Unter den Mitteln, die die Regierung zur Hebung der Stadt 
nach den ſchweren Leiden des Krieges ergriff, war auch die Su- 
ſicherung eines Suſchuſſes von 30 Prozent der Baukoſten an die 
Grundeigentümer, die die obern Stockwerke ihrer Häufer zu 
Studentenwohnungen in der Seit zwiſchen Dezember 1764 bis 
Michaelis 1765 einrichten würden. Obſchon die Vorausſetzungen 
bei ihm nicht zutrafen, verſuchte Michaelis, ob ſich das Aus⸗ 
ſchreiben nicht wenigſtens dem Sinne nach auf ſeinen Fall an⸗ 
wenden ließe. Abſchläglich beſchieden, zog er es doch vor, ſeine 
Drohung, er werde ſonſt ſeinen Hausflügel nicht zu Studenten- 
wohnungen einrichten, unausgeführt zu laſſen. Das Haus hatte 
eine vortreffliche Lage an dem damaligen akademiſchen Mittel⸗ 
punkte der Stadt, gegenüber dem freien (jetzt bebauten) Platze 
auf der Nordſeite der Bibliothek. Ein Eckhaus mit einer Front 
nach Süden und einer nach Weſten, hatte es einen großen Hof 
und Garten auf der KRückſeite, jo daß es beinahe eine Inſel 
bildete: das Haupthaus mit einer Breite von 11, der dem Leine⸗ 

kanal zugekehrte Weſtflügel von 13 Fenſtern. „Elle pourra 
etre la plus belle de la ville“, ſchrieb Michaelis an einen ihm 
von der Okkupationszeit her befreundeten Offizier, den Vicomte 
de Gréaulme, „mais en méme tems Vous comprendrez, Mon- 
sieur, que je dois protester contre l'arrivée de quelques milliers 
d’heros, qui n’auroient pas dessein d’etudier à Goettingue“. 

Durch die beiden Freitreppen, die das Haus auszeichneten, war 
für jeden Teil, das Wohnhaus der Familie und den Mietflügel, 
ein eigener Eingang hergeſtellt und eine Sonderung bewirkt. 
Der Flügel umfaßt in zwei Stockwerken elf Studentenlogis, die 
dem Eigentümer ſchon im erſten Jahre 371 Taler an Miete 
eintrugen. Trotzdem die Mieten teuer waren und im voraus 
bezahlt werden mußten, waren die Wohnungen geſucht und immer 
in händen wohlhabender Studenten, die die große Ordnung und 
Ruhe und die im Hauſe wohnende beſondere Bedienung rühmten. 



Bun, 

Ein tragiſches Ereignis bezeichnete gleich eines der erſten Jahre. 
Im Sommer 1766 kam es auf einer der Studentenſtuben zu 
einem Duell zwiſchen zwei bisherigen Freunden, in dem der eine, 
Carmon, ſeinen Gegner Techentin aus Lübeck erſtach. Auf die 
vielen Anfragen, die an Michaelis über die akademiſchen Der- 
hältniſſe gerichtet wurden, äußerte er ſich über das Wohnen in 
ſeinem Hauſe zurückhaltend; denn er wußte, daß das nachbar⸗ 
ſchaftliche Suſammenwohnen die Derführung erleichterte, und 
geſtand einem Korreſpondenten, daß er neben guten Leuten zu 
andern Zeiten auch böſe gehabt habe. Su den berühmteſten 
unter feinen Mietern gehörte der Juriſt Guſtav Hugo aus Baden, 
der übrigens mit der Familie in keine Berührung kam. Das 
Wohnhaus der Familie, in dem Michaelis auch feinen Hörjaal 
hatte, war nach ſeiner definitiven Einrichtung ſo geräumig und 
ſtattlich, daß Michaelis dem Grafen Bernſtorff, der den jungen 
König Chriſtian VII. von Dänemark auf ſeiner großen Reije 
1768 begleitete und ſich nach einer Logiergelegenheit für ihn in 
Göttingen umgeſehen hatte, eventuell ſein haus, in dem ein ſehr 

geräumiger heizbarer Saal mit dahinter en suite gelegenen, 
wohl möblierten Simmern zur Verfügung ſtehe, anbieten konnte. 

Die beiden häuſer, Graetzel und Michaelis, waren die 
präſentabelſten der Stadt. Als es ſich zum erſtenmale darum 
handelte, einen der Königsſöhne nach Göttingen zu ſchicken (1785), 
ſchwankte man bei der Wohnungswahl zwiſchen beiden. Michaelis 
forderte als Verkaufspreis 20000, als Mietpreis 2000 Taler; 
Graetzel verlangte 1200 Taler Miete. An der Wohnungsfrage 
ſcheiterte der ganze Plan, und Caroline freute ſich, daß ihr Vater 
nicht auf ſeine alten Tage in ſeiner bequemen Wohnung geſtört 
wurde (112). Der Prinz Eduard (Kent) ging nach Lüneburg. 

Michaelis war, als er das neue Haus bezog, ſeit einigen 
Jahren zum zweitenmal verheiratet. Die erſte Frau, Tochter 
des begüterten Kaufmanns Schachtrup in Clausthal, war nach 
zehnjähriger Ehe, am 24. Januar 1759, geſtorben. Noch im 
ſelben Jahre, am 17. Auguſt, vermählte er ſich mit Antoinette 
Schröder, der älteſten Tochter des Oberpoſtkommiſſärs in Göttingen. 
Michaelis war mit ihm in den letzten Jahren durch die Redaktion 
der im Verlage der Sozietät der Wiſſenſchaften erſcheinenden Ge⸗ 
lehrten Anzeigen, deren Debit das Göttinger Poſtkonto beſorgte, 
bekannt geworden und verkehrte gern mit einem Manne, der 
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ihm amtliche Nachrichten ſtatiſtiſcher und wirtſchaftlicher Art zu⸗ 
gänglich machen konnte. In ſeiner Einſamkeit nach dem Tode 
ſeiner Frau verbrachte er, wie er Haller erzählt, manche Stunde 
in dem Schröderſchen Haufe. „Und doch mangelt uns ein ſehr 
weitläufiges zum Entretien ſonſt fruchtbares Feld, die gemein⸗ 
ſchaftliche Literature”. Den Erſatz brachte die Tochter. Als er 
Hallern ſeine Verlobung meldete, verzichtete er auf eine Be⸗ 
ſchreibung ſeiner Braut, da er ſie vielleicht nicht für treu halten 
würde. „Doch ſoviel kann ich ſagen, ſie iſt die Vernunft ſelbſt, 
und wenn ſie weniger Beſcheidenheit und Demuth hätte, ſo wäre 
ihr Verſtand ein Laſter“. Schon von feiner Mutter her hatte 
Michaelis Beziehungen zu Hannover. Sie war eine Heldberg, 
aus der Celliſchen Familie, die unter den Prokuratoren und 
Sekretären des Oberappellationsgerichts von ſeiner Begründung 
an (1711) mehrfach vertreten iſt. Wie der Geograph Büſching 
dem Sohne erzählte, war die Ehe durch einen der angeſehenſten 
Geiſtlichen der Zeit, den Probſt Reinbeck in Berlin vermittelt 
worden, der, ſelbſt aus Celle gebürtig, mit der Familie Heldberg 
verſchwägert war. Die neue Ehe brachte Michaelis mit einer 
höhern Stufe des hannoverſchen Beamtentums, den „hübſchen“ 
Familien, in Verbindung. In der Michaelisſchen Korreſpondenz 
finden ſich mehr als 40 Briefe aus den Jahren 1754 - 68 von 
Wilhelm Beſt, der ſeit 1747 als Geheimer Kanzleiſekretär in 
London tätig war. Der Seit angehörig, da Michaelis im beſon⸗ 
dern Vertrauen der Regierung ſtand, betreffen ſie anfangs blos 
amtliche Dinge, wie den von Münchhauſen in England beſtellten 
Guß arabiſcher Lettern oder die Bewerbung Tobias Mayers und 
ſeiner Erben um den von der engliſchen Admiralität für die 
Mondtafeln ausgeſetzten Preis. Später kommen private Auf: 
träge hinzu, und zu den Anreden „wertheſter Herr Vetter“: eine 
Annäherung, die die zweite Eheſchließung Michaelis’ zu Wege 
gebracht haben muß. Sie führte ihn in einen ausgedehnten und 
einflußreichen Derwandtenkreis. Beſt, deſſen Sohn, nachmals 
geadelt, wiederum geheimer Sekretär in London wurde, war mit 
einer Tochter des Londoner Meyer, Johann Friedrich, langjährigen 
Vorſtehers der deutſchen Kanzlei, verheiratet. Eine andere Tochter 
desfelben war die Frau des Pandektiſten G. C. Böhmer, einer 
gewichtigen Perſönlichkeit in Göttingen. Lichtenberg ſpricht ſcher⸗ 
zend von der Majeſtät des Beit-Böhmerjchen Hauſes, der er ſich 
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nicht zu beugen gedenke (J 251). Durch feine Tochter Caroline 
ſollte Michaelis dieſem Kreiſe noch näher rücken. 

Aus ſeiner erſten Ehe hatte er nur ein Kind, den 1754 
geborenen Fritz. Seine in Göttingen begonnenen mediziniſchen 
Studien hatte er in Straßburg fortgeſetzt, wo er 1776 promovierte 
und zu der aus Dichtung und Wahrheit bekannten Geſellſchaft 
des Aktuars Salzmann gehörte. Als Stabsmedikus des heſſiſchen 
Hilfskorps machte er 1778 83 den engliſch-amerikaniſchen Feld⸗ 
zug mit und gelangte nach ſeiner Rückkehr bald in eine feſte 
Stellung, erſt als Nachfolger Sömmerrings am Caſſeler Caro— 
linum, dann als Profeſſor in Marburg, wo er von 1786 bis 
an ſeinen Tod (1814) wirkte. Die Urteile über ihn lauten 
verſchieden. Seine Schweſter Caroline, die von ihm nur in 
ſchwärmeriſchen Ausdrücken redet, wiederholt mit Vergnügen 
den Ausſpruch Spittlers: innerlich jo ſchön wie äußerlich (83). 
Lichtenberg hält ihn für einen Blender, der, reich an literariſchen 
Projekten, unverdient früh zu einem einträglichen Amt gelangt 
ſei; während Heſſen damit doch nur erfüllt hatte, was ihm bei 
ſeiner Anſtellung verſprochen war. Lichtenbergs Urteil hinderte 
ihn jedoch nicht, eine Reihe zoologiſcher Aufläße, zu denen 
Michaelis den Stoff in Amerika geſammelt hatte, in ſein mit 
Georg Forſter herausgegebenes Göttingiſches Magazin der Wiſſen⸗ 
ſchaft und Literatur aufzunehmen. An literariſche Arbeit hatte 
ihn der Vater früh gewöhnt. Das nur in wenig Exemplaren 
ausgegebene Buch von Robert Wood: an essay on the original 
genius and writings of Homer (1769), von dem Michaelis 
eins als Geſchenk erhalten hatte, ließ er mit Erlaubnis des 
Verfaſſers durch ſeinen Sohn unter feiner Aufjicht ins Deutſche 
überſetzen und im Derlage der Andreäſchen Buchhandlung in 
Frankfurt (1773) erſcheinen. 

Aus ſeiner zweiten Ehe hatte Michaelis neun Kinder, deren 
Mehrzahl früh verſtarb. Die Überlebenden waren ein Sohn 
und drei Töchter. Philipp, 1768 geboren, ließ ſich als prak⸗ 
tiſcher Arzt in Harburg nieder, heiratete eine Sympher aus 
Hamburg und wurde der Stammvater der Profeſſorenfamilie 
Michaelis. Sein Sohn, Guſtav Adolf, Profeſſor in Kiel, ge⸗ 
ſtorben 1848, erwarb als Gunäkolog einen ſehr angeſehenen 
Namen in der Wiſſenſchaft. Aus ſeiner Ehe mit Julie Jahn, 
der Schweſter Otto Jahns, ſtammte der 1910 verſtorbene Straß⸗ 
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burger Archäologe Adolf Michaelis und eine Tochter, die mit: 
dem Göttinger Gynäkologen Herm. Schwartz ( 1890) vermählt 
war. Dieſe verwandtſchaftliche Beziehung führte es herbei, daß 
Otto Jahn ſein letztes Krankenlager im Hauſe ſeiner Nichte 
und ſeine Grabſtätte auf dem Albanikirchhof in Göttingen fand. 
Eine andere Tochter Guſtav Adolf Michaelis’ war die zweite 
Frau des 1884 verſtorbenen Geſchichtſchreibers Guſtav Droyſen d. A. 

Von Michaelis' Töchtern heiratete bei ſeinen Lebzeiten nur 
die älteſte, die am 2. September 1765 geborene Caroline. 
Ihr Mann Franz, der beliebteſte unter den ſieben Söhnen des 
ihon genannten Georg Ludwig Böhmer, war tüchtig in ſeinem 
Berufe, nach der Schilderung ſeiner Freunde ein ſtiller und 
frommer Menſch. Don einer gelehrten Reiſe nach England 
zurückgekehrt, hatte er ſich in Göttingen habilitiert und war 
Arzt an dem neuen, von den Freimaurern ins Leben gerufenen 
Hoſpital geworden. Durch ſeine Ernennung zum Berg⸗ und 
Stadtphyſikus in Clausthal in eine ſelbſtändige Stellung gelangt, 
heiratete er 1784, 30 Jahr alt, die 7 Jahre jüngere Caroline. 
Sie nennt ihn den beſten Freund ihres Bruders Fritz und die 
Schweſter des Bräutigams ihre beſte Freundin (77), die ſpäter 
oft genannte „Niepern“ (285). Seine Freunde ſahen in der 
Heirat einen Erfolg „der Künjte der älteſten Michaelis“. Als 
er, ein ſehr geſchätzter Arzt, nach nur vierjähriger Ehe ſtarb, 
kehrte die jugendliche Witwe mit ihren Kindern in das elter⸗ 
liche haus zurück. Ihre beiden Schweſtern Lotte und Cuiſe, 
die eine um 3, die andere um 7 Jahre jünger als ſie, heirateten 
erſt, nachdem Caroline Göttingen ſchon wieder verlaſſen hatte 
und nach Marburg übergeſiedelt war. Die zweite wurde die 
Frau des jungen Buchhändlers Dieterich, ſtarb aber ſchon nach 
Jahresfriſt (April 1793). Ihre Schweſter Luiſe heiratete, nach⸗ 
dem die Familie den Wohnſitz in Göttingen aufgegeben hatte, 
1795 den braunſchweigſchen Arzt Wiedemann, ſpätern Profeſſor 
der Gynäkologie in Kiel. Sie, die längſt lebende aus dem 
Göttingſchen Hhauſe Michaelis, ſtarb 1846, ihren Mann um 
ſechs Jahre überlebend, 76 Jahr alt, nachdem ihr die Geſchwiſter 

um vierzig und fünfzig Jahre vorangegangen waren. 



II. 

Ein merkwürdiger Vorgang der deutſchen Literaturgeſchichte 
hat einer Frau des geſchilderten Familienkreiſes eine ſo große 
Popularität verſchafft, daß ſie an ihrem bloßen Vornamen von 
jedem mit der deutſchen Literatur Vertrauten erkannt wird und 

berühmter als faſt alle ihre Verwandten geworden iſt. Das 
Eigenartige dieſes Erfolges liegt darin, daß ſie ihn erſt ſechzig 
Jahre nach ihrem Tode errungen hat und nicht durch nach⸗ 
träglich bekannt gewordene wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche 
Leiſtungen, ſondern durch die Deröffentlihung der Briefe, die 
ſie während ihres Lebens an ihre Angehörigen oder ihre 
Freunde geſchrieben hat. Die Briefe umfaſſen dreißig Jahre 
einer in Politik und Literatur tief bewegten Seit, und unter 
den Adreſſaten ſind nicht wenige Namen von hiſtoriſcher Be— 
deutung. Aber der wichtigſte Wert dieſer Briefe liegt nicht in 
dem, was ſie zur Kenntnis der politiſchen oder literariſchen 
Geſchichte ihrer Seit beitragen, ſondern in der Perſönlichkeit, 
die ſie ſchrieb und wie ſie ſie ſchrieb. Sie enthüllen dem Leſer 
den intereſſanten Lebensgang der Verfaſſerin, die geiſtige Ent⸗ 
wicklung, die ſie durchlief und im Umgang mit hervorragenden 
Männern entfaltete, von ihnen beeinflußt wie auf ſie zurück⸗ 
wirkend. Wer mit ihr in Berührung kam, war von ihrem 
Geiſt entzückt. Einen Abglanz von dem, was ihre Seitgenoſſen 
durch den Umgang mit ihr erfuhren, erhält die Nachwelt aus 
dieſen Briefen. Es iſt deshalb kein geringes Verdienſt, das ſich 
ein Meiſter der deutſchen Geſchichtswiſſenſchaft erwarb, als er 
dieſe Briefe aus der Derborgenheit des Familienbeſitzes ans 
Licht der Öffentlichkeit zog. Sie feſſelten Georg Waitz, der 
ſie 1871 im Verlage von S. Hirzel veröffentlichte und ſeine 
Ausgabe durch Nachträge und Zuſätze der nächſten Jahre ver- 
vollſtändigte, als er das Material einige zwanzig Jahre früher 
in dem Nachlaß ſeines Schwiegervaters, des Philoſophen Schelling, 
kennenlernte, durch ihren äſthetiſchen Reiz wie durch ihre hiſto⸗ 
riſche Bedeutung, ſowohl für die Geſchichte der Zeit als auch 
für die ſchon ſagenhaft entſtellte Cebensgeſchichte der Verfaſſerin. 
Die Aufnahme, die die Publikation fand, und die literariſche 
Entwicklung, die ſich an ſie knüpfte, gaben ihm recht. Man 
erkannte den hohen Wert des neu der deutſchen Literatur ge⸗ 
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wonnenen Stoffes, und vierzig Jahre nach jener erſten Deröffent- 
lichung veranſtaltete ein Literarhiſtoriker wie Erich Schmidt 
eine neue Ausgabe, die, was früher unvollſtändig publiziert 
oder übergangen war, ergänzte, was inzwiſchen an Briefen 
Carolinens oder zu ihrer Erklärung Dienliches neu aufgefunden 
war, einordnete, und ſtattete ſie mit einem literarhiſtoriſchen 
Kommentar von großer Vollſtändigkeit und minutiöſer Sorgfalt 
aus. Den Dank, den die Nation beiden Männern für dieſe 
Gabe ſchuldet, bezeugt die unausgeſetzte und wachſende Teil⸗ 
nahme, die das Buch findet. Eine unerſchöpfliche Quelle literar⸗ 
hiſtoriſcher Belehrung, erfreut es neben dem lernenden den ge- 
nießenden Leſer. Hatte ſich der Vater Michaelis nach der Klage 
der Tochter zu ſeinen Lebzeiten überlebt, ſo iſt die Tochter 
ſechzig Jahre nach ihrem Tode zu neuem Leben erſtanden. Die 
Hinterlaſſenſchaft des Vaters hat nur für Gelehrte Bedeutung; 
es iſt niemandem, der die kernige Proſa des 18. Jahrhunderts 
Kennenlernen will, zu raten, nach ſeinen Schriften zu greifen. Ein 
weiter Abjtand trennt fie von den Zeitgenoſſen Leſſing, Juſtus Möſer, 
Spittler, den beiden Moſer. Die Briefe der Tochter werden für 
immer neue Geſchlechter eine Quelle geiſtiger Erquickung bilden. 
„Die Welt wird Caroline Schelling und ihre Briefe nicht wieder 
vergeſſen“ (K. Fiſcher, Geſch. der neuern Philoſ. VII. 135). 

Es iſt nicht meine Aufgabe, eine literarhiſtoriſche oder 
äſthetiſche Würdigung Carolinens zu ſchreiben. Ich betrachte ſie 
nur im Suſammenhange mit Göttingen und ſuche die beiden 
Fragen zu beantworten: Was iſt aus ihren Briefen über 
Göttinger Suſtände oder Perſönlichkeiten zu lernen, und was 
hat ſie ihrer Erziehung im elterlichen Haufe, dem Aufwadjen 
in den Kreiſen der Univerſität zu danken? Als die Briefe 
Carolinens zuerſt erſchienen, ſuchten die öffentlichen Blätter ihr 
Publikum über den Hintergrund zu unterrichten, auf dem ſich 
dies merkwürdige Frauenleben bewegte. Sie begnügten ſich 
aber, den erſten allgemeinen Eindruck wiederzugeben, den der 
Gegenſatz der ernſten, gelehrten Väter und der leichtlebigen 
Töchter hervorrief. Wie wenig damit ein richtiges und voll⸗ 
ſtändiges Bild Göttingens im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
gezeichnet war, wie wenig dieſe Schablone der Profeſſorenwelt 
auf die hier in Betracht kommenden Perſönlichkeiten paßt, mag 

die folgende Skizze zeigen. 



Die kleine Stadt des Kurfürjtentums Hannover, ſeit etwa 
einem Menſchenalter eine Univerſität beherbergend, die ſich im 
Laufe eines halben Jahrhunderts zu der erſten Deutſchlands 
aufſchwang, war ein eigenartiges Gemeinweſen: eine Stadt von 
etwa 9000 Einwohnern und, wenn es hoch kam, ebenſoviel 
hundert Studenten; das Gros der Einwohnerſchaft kleine Leute, 
Krämer und Handwerker, beide von geringem Betriebe. Einen 
Bürgerſtand, eine Kaufmannſchaft gab es nur dem Namen nach; 
Geiſtlichkeit, Beamtenſtand, Militär hatten nur einzelne Der- 
treter, während die Profeſſorenſchaft durch einige vierzig Familien 
repräſentiert war. Der um die Göttinger Induſtrie wohl- 
verdiente Oberkommiſſär Graetzel, der durch ſeinen Titel den 
auswärtigen Editoren Göttingſcher Publikationen viel zu ſchaffen 
gemacht hat, war einer der wenigen Bürger, die in den aka- 
demiſchen Kreiſen verkehrten. Sein Titel Oberkommiſſär, dem 

heutigen Kommiſſionsrat gleichwertig, enthielt keinerlei Beziehung 
zur Univerſität noch zum Kommerzkollegium, der 1786 zur Leitung 
der Staatsökonomie geſchaffenen Landesbehörde, deren Mitglieder 
Hommerzräte hießen. Die Regierung ging immerhin ſparſam 
mit dem Titel Kommiſſär um; dem Mechaniker Klindworth in 
Göttingen ihn zu gewähren, trug G. Brandes Bedenken, „an 
Fabrikanten iſt er wohl vergeben, gar zu ſehr muß man dieſe 
Seifenblaſe nicht verdünnen.“ Graetzels Haus (ob. S. 2) war 
der Stadt ſehr wertvoll. Im ſiebenjährigen Kriege diente es 
wiederholt als Sitz des franzöſiſchen Hauptquartiers; im Frieden 
bewohnten es neben dem Eigentümer vornehme Mieter, wie die 
jungen heſſiſchen Prinzen, die Enkel König Georgs II. 1755 und 
1756, der Erbprinz von Naſſau und andere. Sur Hochzeit 
Carolinens gab Graetzel darin ein ſchönes Feſt (96). Dem Hauſe 
gegenüber, auf der Südſeite der Allee, der Gegend, in der ſpäter 
die Brüder Grimm wohnten, lagen die Manufakturgebäude. 
Graetzels Wollenwarenfabrik entwickelte ſich im Laufe des Jahr- 
hunderts ſo anſehnlich, daß ſie 70 Stühle und außer den Spinnern 
300 Perſonen beſchäftigte. Ihr Abſatz geſchah hauptſächlich auf 
den Frankfurter Meſſen, und Goethe gedenkt unter dem Vorrat, 
den ſein umſichtiger Vater ſich anlegte, auch der Göttinger Zeuge. 

Der Charakter der kleinen Landſtadt, zu der der dreißig⸗ 
jährige Krieg und ſeine Nachwirkungen Göttingen herabgedrückt 
hatten, gab ſich kund in der äußern Erſcheinung, Beſchäftigung 



und Lebensweiſe zahlreicher Haushaltungen. Die Fachwerk⸗ 
bauten, aus denen die Stadt beſtand, waren zum großen Teile 
jungen Urſprungs, nüchterne, ſchmuckloſe, uniforme Häufer; erſt 
durch den Wohnungsbedarf ſeit Gründung der Univerſität und 
durch die Bauprämien der Regierung unterſtützt, ins Leben ge⸗ 
rufen. Nach dem Jahre 1763, in dem die Stadt den größten 
Zuwachs an Häufern erfuhr, nämlich 17, von denen fünf auf 
wüſten Stellen erbaut waren, hörten die Bauprämien auf, aber 
die einmal erweckte Bauluſt blieb rege, ſo daß in den Jahren 
1768 - 1787 160 Häujer neu gebaut wurden. Ihre Qualität 
befriedigte ſchon die Seitgenoſſen nicht. Es gab Gegenden in 
der Stadt, in denen der Vorübergehende das Dach mit der Hand 
ergreifen konnte. Klein⸗Paris nannte ſie der Volkswitz zu einer 
Seit, da Goethes Fauſt das Wort noch nicht populär gemacht 
hatte. Wir wohnen in Scheiterhaufen, die mit Türen und 
Senjtern verſehen find, klagte Lichtenberg. Andere bekümmerte 
weniger die Feuersgefahr als der Mangel an Wärme; die 
dünnen Wände erforderten viel Heizung und ſteigerten die ſchon 
vorhandene Teuerung. Aber, um gerecht zu bleiben, eine ganze 
Reihe jener mißachteten Bauten hat den Witterungsunbilden 
von anderthalb Jahrhunderten bis heute ſtandgehalten. Was 
aus beſſern Seiten an anſehnlichen Gebäuden oder als künſt⸗ 
leriſcher Schmuck, den man vordem auch beſcheidenern häuſern 
zu geben wußte, überkommen war, wurde ſelten gewürdigt. 
Gotiſche Kauchneſter ſchilt ſie der alte Hollmann. Das 1370 
erbaute Rathaus, das die Wehrhaftigkeit des mittelalterlichen 
Bürgertums ſo kraftvoll ausprägt, das Junkernhaus aus dem 
Ende des 15. Jahrhunderts mit ſeinem ſchönen Schnitzwerk, 
obſchon dem Haufe der „Barden“ gegenüber belegen, werden in 
Briefen oder Schriften des 18. Jahrhunderts nirgends erwähnt. 
Was heute als ein Wahrzeichen der Stadt gilt, war für die 
Augen jener Seit nicht vorhanden. Ihren architektoniſchen 
Geſchmack bezeichnet das Urteil Pütters über die Paulinerkirche 
(j. Südteil der Bibliothek): ſie iſt hell und frey erbauet, und 
die ſonſt eckelhaften Auszierungen ſind mit vieler Sorgfalt ver⸗ 
mieden, ſo daß man es leicht für ein neueres Gebäude anſieht 
(Gel. Geſch. I. 208). | 

Geſchützt wurde von Aberbleipſeln des Mittelalters der die 
Stadt umziehende hohe Wall. Erſt nach Beendigung des ſieben⸗ 
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jährigen Krieges hatte der König ſich bewegen laſſen, der Stadt 
die „fürchterliche“ Geſtalt einer Feſtung zu benehmen; und jeit- 
dem bildete der mit Lindenbäumen und Bruſthecken bepflanzte 
Wall einen beliebten Spaziergang, der die Stadt in einer guten 
halben Stunde zu umgehen möglich machte. „So angenehm die 
Ausſicht ins Freie, deſto betrübter der Blick nach innen“, heißt 
es in einer Reiſebeſchreibung jener Tage. Über die unſchönen 
Hinterhäuſer, die Buden und Scheunen tröſtete der Blick auf 
Berg und Tal und Wald da draußen. Die Rückkehr zur Natur, 
die die Zeit predigte, drückte ſich hier plaſtiſch in der Flucht 
aufs Land aus. Die jungen Dichter der ſiebziger Jahre ent— 
lehnen der Umgebung den Namen des Hains. „Wunderſeliger 
Mann, welcher der Stadt entfloh; Engel ſegneten ihn, als er ge⸗ 
boren ward“, ſang einer von ihnen. Wie er denken die Freunde, 
wenn ſie feldwärts im Mondlicht wandeln, um ferne der Stadt, 
die dem Muſenchor Groll nachträgt, ihre Feſte zu feiern. Weniger 
poetiſch beanlagte Studiengenoſſen nannten das: zu Dorf ſteigen, 
das auch die Profeſſorenfamilien nicht verſchmähten. Es war 

die Seit der Idylle. Waldfeſte wurden gefeiert, und der Pro- 
feſſor der Medizin Stromeyer hatte einen Ruf als geſchickter 
Deranitalter. In der Stadt und vor ihren Toren lagen zahl⸗ 
reiche Gärten. Wie die Namen der wichtigſten Straßen auf den 
Verkehr mit den Nachbardörfern hinwieſen, fo zeigten Teile der 
Stadt landwirtſchaftlichen Charakter. Der Göttinger Kleinbürger 
mit ſeinen Stück „Gartland“ vor dem Tore war neben ſeinem 
Handwerk zugleich Landmann. An dem Sweige der Viehzucht 
waren die Hausbeſitzer alle beteiligt, und bis gegen 1880 hin 
erlebten die Einwohner täglich das . iel des Austreibens 
der Kühe auf die Gemeindeweide. 

Die ländliche Bewohnerſchaft des Göttinger Tals ſtand wirt- 
ſchaftlich ungefähr auf der Stufe wie die Bürgerſchaft der Stadt, 
der Kleinbauer neben dem Kleinbürger. Der Boden, wenig 
fruchtbar, durch die Teilbarkeit zerſtückelt, forderte harte Arbeit. 
Anſehnliche Bauerhöfe gab es nicht. Unter den Gutsherrſchaften 
ſtand die der Freiherren von Hardenberg, deren Stammſchloß 
bei Nörten zwei Stunden nördlich von der Stadt lag, oben an. 
Das berühmteſte Glied der Familie, der nachherige preußiſche 
Staatskanzler Karl Auguft v. Hardenberg, war ein rechtes Kind 
dieſer Seit. 1750 geboren, ein Zögling der Univerſitäten Göt⸗ 
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tingen und Leipzig, zählte er zu den hervorragenden Schülern 
Pütters. Keiner hat nach dem Urteil Rankes die Doktrinen 
des großen Staatsrechtslehrers mit mehr Applikation und Selbſt⸗ 
tätigkeit in ſich aufgenommen als er (S. W. 46, 14). Im Süd⸗ 
oſten der Stadt nach dem Eichsfelde zu lagen die Beſitzungen 
der Familie von Uslar, in deren Dienſten der Juſtizamtmann 
Bürger in den Jahren 1772 1784 ſtand. Am Fuße der Gleichen 
in Gelliehauſen entſtand 1773 das Gedicht, das ihn unter die 
volkstümlichſten Dichter Deutſchlands verſetzte. So anmutig der 
Poet und ſeine Genoſſen das Dorf und die Flur zu ſchildern 
wiſſen, ſo derb lautet ihre Proſa, wenn ſie auf die Bewohner⸗ 
ſchaft zu ſprechen kommen. Das Kartoffeltal, die Kartoffelbrut 
ſind die beliebteſten Bezeichnungen, in denen der akademiſche 
Städter feinem Unmut über die Philiſterhaftigkeit und den 
niedern Erwerbsſinn der Bevölkerung Luft macht. Deo gratias 
ago, qui me ex illa valle kartoffelia tanquam ex valle Josaphati 
eduxit, ſchrieb Klotz in der Rückerinnerung an Bürger (Strodt⸗ 
mann 1 17). Aber auch weniger burſchikoſe Leute wie Lichten⸗ 
berg brauchten den Ausdruck, wenn ſie den Hang der Einwohner 
zur Prellerei brandmarken wollten (II 298). Alle Berichte 
ſtimmen darin überein, daß der Ruf der Teuerung, in den 
Göttingen früh kam, nicht zum wenigſten den kleinlichen und 
täglichen Manipulationen der Simmervermieter und Wirte zu⸗ 
zuſchreiben ſei. Der ſittenverderbliche Einfluß, den Univerſitäten 
auf ihre Umgebung auszuüben pflegen, blieb auch hier nicht 
aus. Keine Kunjt lernt ſich leichter als der Luxus. In dem 
eben noch ſo wüſten Dorfe, in dem kaum eine anſtändige Woh⸗ 
nung zu finden war, ſind ſeit der Inauguration allerlei Geſchäfte 
aufgetan, die dem Genuß und dem Schmuck des Lebens dienen. 
Münchhauſen hatte den Kaufmann Schmahl in Hannover zur 
Anlegung eines Warenladens in Göttingen veranlaßt, der bald 
ſo koſtbar ausgeſtattet war, daß nach den Berichten derer, die 
noch die ſpätere Seit erlebten, ihm keiner der um 1800 vor⸗ 
handenen gleich kam. Der RKatsweinſchenk Scharf, von dem die 
ſcharfe Ecke ihren Namen erhielt, ein Italiäner Reſpetino hielten 
eine Auswahl fremder und rheiniſcher Weine feil. Bei der 
Exiſtenz einer großen Sahl wohlhabender, aber immer geld- 
bedürftiger junger Leute ſtellten ſich wucheriſche Geſchäfte wie 
von ſelbſt ein. So klein die Zahl der Juden in Göttingen war, 
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ſo viel Klage hörte man über ſie. In Verbindung mit Schneidern 
und Kleinhändlern, die den Ankömmling vor allem nach der 
neueſten akademiſchen Mode umzuwandeln für ihre Aufgabe 
hielten, veranlaßten ſie ein leichtſinniges Schuldenmachen, das 
zum öffentlichen Einſchreiten nötigte. Das Kreditedikt von 1770, 
das z. B. für Kleidung nur bis zu 24 Talern, für Wein und 
Bier nur bis zu 5 Talern zu Rreditieren geſtattete, reichte nicht 
aus. Da die Androhung ſtrengerer Strafen und der Entziehung 
des Schutzes nicht geholfen hatte, ſetzte die Regierung die Sahl 
der in Göttingen vergleiteten Juden, die auf elf Familien an⸗ 
gewachſen war, 1793 auf drei herab. In den Schriften der 
Zeit wird viel ein Moſes Gumprecht genannt. Lichtenberg nennt 
ihn ſchon 1778 den reichen Gumprecht (J 308); in der Lebewelt 
hieß er Baron Abſatz. Lichtenberg erklärt ſich im Auftreten des 
bibliſchen Moſes vieles damit, daß er es mit vielen tauſenden 
von Baronen Abſatz zu tun hatte. Zu Anfang der neunziger 
Jahre nahm er ein unrühmliches Ende. Schlözer verkündete in 
ſeinen Staatsanzeigen 1791 den Herren in und außer Deutſchland, 
die ſich ihres Göttinger Aufenthalts mit Vergnügen, der Wucher⸗ 
Kontrakte, in die ſie ſich hier durch jugendlichen Frohſinn haben 
ziehen laſſen, mit Schmerzen erinnern werden, die intereſſante 
Nachricht, daß es unſerer wachenden Landesjuſtiz endlich gelungen 
ſei, ein gerichtliches Verfahren gegen den flüchtig gewordenen 
Gumprecht einzuleiten und ſein beträchtliches Vermögen mit Beſchlag 
zu belegen. Er ſoll dann ſpäter in hamburg während der fran- 
zöſiſchen Seit zu Grunde gegangen ſein. Der Lurus der akade⸗ 
miſchen Welt wirkte zurück auf den Philiſter. Michaelis hat 
es einmal ausgemalt, wie der Hauswirt Kaffee, Wein und anderes 
zuerſt bei dem Studenten kennenlernt, ſie anfangs aus Neugier 
und als Medizin koſtet; ſie ſchmecken ihm kaum, aber weil es 
vornehm iſt, genießt er ſie, gewinnt Geſchmack daran und kauft 
ſie. Der Nachbar ahmt ihm nach, weil er nicht weniger vor⸗ 
nehm ſein will. Umſonſt arbeitete die Regierung dem Luxus 
entgegen, erſchwerte den Ankauf des Kaffees im kleinen, obſchon 
er ein Gegenmittel, wenn auch ein koſtbares, gegen den Brannt⸗ 
weinkonſum bildete, der ſich in der Studentenwelt zum Likör 
verfeinerte. Die Likörſchenken bedeuteten eine der größten Plagen 
der akademiſchen Disziplin. — Unter den verderblichen Wir⸗ 
kungen einer Univerſität blieb, wie zu erwarten, das ſexuelle 
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Gebiet nicht zurück. Die lange franzöſiſche Okkupation zog 
beſonders nachteilige Folgen nach ſich. Epigramme Käjtners 
geben davon mitunter verdeckte Kunde. Die nachfolgenden fried⸗ 
lichen Seiten beſſerten die Sitten nicht. Die Verbreitung von 
Geſchlechts krankheiten unter den Studenten lieferte dafür ein 
trauriges Zeugnis. 

Es war nicht bloßes Dornehmtun, wenn die ahademiſchen 
Hreiſe ſich von den Bürgern völlig getrennt hielten; man lebte 
hier und dort in einer ganz andern Atmoſphäre der Bildung. 
Eine Annäherung wurde deshalb auch nicht nur nicht betrieben, 
ſondern geradezu gehindert. Die Stadtſchule unter der Direktion 
von Rudolf Wedekind genoß in den akademiſchen Kreijen ge⸗ 
ringes Anſehen. Schon um ihres Rektors willen, der ſich in 
dem HGottſched⸗Streite unrühmlich benommen hatte. Für die 
ſchweren Seiten, die er im ſiebenjährigen Kriege erlebt hatte, 
durch die Marienpfarre neben ſeinem Rektorate belohnt, hatte 
er ſich, ſeit 1750 auch außerordentlicher Profeſſor in der philo⸗ 
ſophiſchen Fakultät, ſo wenig Beifall erworben, daß G. Brandes 
bei ſeinem Tode 1778 äußern konnte, er hätte beſſer zum Dorf- 
pfarrer getaugt als zum Profeſſor. Die Profeſſoren ſandten 
deshalb ihre Söhne lieber auf auswärtige Schulen oder ließen 
ſie durch Privatlehrer unterrichten. Vor der Erziehung der Söhne 
in der Stadt hatte man eine heilloſe Beſorgnis. Schlözer will alles 
tun, um das große Regiſter verunglückter Profeſſorenſöhne ſeit den 
Tagen von Schmauß an nicht zu vermehren. Dem Studium der 
Stadtkinder ſuchte man entgegenzuwirken. Sie ſehen die nicht ganz 
erbauliche Lebensart auf den Univerſitäten von Kindesbeinen 
an vor ſich und ihr Entſchluß zu ſtudieren wurde mehr durch 
die Liebe zur ſogenannten akademiſchen Freiheit als durch die 
Liebe zur Wiſſenſchaft beſtimmt. Erfahrungsmäßig traten ſie oft 
als Verführer im ſtudentiſchen Leben auf und waren um ſo ge⸗ 
fährlicher, als die Strafe der Relegation gegen ſie ſchwer durch⸗ 
führbar war. Gegen ſolch mißgünſtige Gloſſen von Michaelis 
und andern erinnert ſich die Geſchichte dankbar manches Göttinger 
Bürgerkindes, das einen Namen in Wiſſenſchaft oder Kunſt er⸗ 
rungen hat. Es genügt Joh. Fr. Reitemeier, den Sohn eines 
Göttinger Tiſchlers, zu erwähnen, der der hiſtoriſchen Rechtsſchule 
die Bahn brach, wie Hugo ſelbſt anerkennt; den Kirchenhijtoriker 
Auguft Neander, den Sohn eines kleinen jüdiſchen Händlers 
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Mendel; die beiden Riepenhauſen Franz und Johann, die Söhne 
des Univerſitätskupferſtechers Ernſt Ludwig K., deſſen Lichten- 
berg oft rühmend gedenkt, wie Goethe der Söhne, deren klaſſiſche 
Leiſtungen ihn mehr erfreuten als die ſpätern, in denen ſie ſich 
der Legende und dem Mittelalter zuwendeten. 

Innerhalb des geſchloſſenen Verbandes der Univerſität ſpal⸗ 
teten ſich deren Angehörige in kleine Zirkel, die wenig Verkehr 
miteinander hatten. Dieſe gegenſeitige Exkluſivität fiel dem 
außerhalb Stehenden am meiſten auf. Die Steifheit der Pro- 
feſſorenkreiſe, die traditionellen Sitten der Studentenwelt und das 
Philiſtertum der Maſſe waren für das Publikum die Merkmale 
des Göttinger Lebens. Über andere gleichartige Gemeinweſen 
ragte es hinaus durch einen geſittetern Ton der Studierenden. 
Mit einem gewiſſen Stolz ſtellten die Lehrer „ihre gelehrten 
Mitbürger“ denen der Purſchenuniverſitäten gegenüber. Dazu 
kam ein univerſaler, Göttingen von früh auszeichnender Zug, 
der es vor der Stellung einer bloßen Landesuniverſität bewahrte. 
Es war doch bezeichnend, daß eine europäiſche Berühmtheit, die 
einzige, welche Deutſchland zur Seit beſaß, Albrecht von Haller, 
unter die erſten Lehrer Göttingens gewählt war. Er bürgerte 
das mediziniſch⸗naturwiſſenſchaftliche Element ein wie Gesner das 
philologiſche. Als drittes geſellte ſich in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts hinzu das juriſtiſch⸗ſtaatswiſſenſchaftliche, mit be- 
ſonderer Richtung auf alles, was das Reich anging. Ihm war 
es zu danken, wenn die Adelsfamilien aus allen Teilen Deutſch⸗ 
lands und ebenſo der höhere Bürgerſtand, der die ſtädtiſchen 
kimter beſetzte, ihre Söhne hierher ſandten. Auch die Nachbar⸗ 
ſtaaten, ſoweit ſie an deutſcher Bildung teilhatten, vor allem 
die Balten, waren vertreten. Neben ihnen Engländer, Amerikaner. 
Hin und wieder ſah man Rujjen, von ihrer Regierung unter Lei⸗ 
tung eines Geiſtlichen geſandt, in den Hörjälen, zumal in dem 
von Michaelis. Die beſondere Beziehung Hannovers zu England 
zog der Stadt während des ſiebenjährigen Krieges die lange 
feindliche Okkupation zu, verſchaffte ihr nachher den häufigen 
Beſuch von engliſchen Gelehrten und Studenten, voran in der 
letzten Hälfte der achtziger Jahre der Königsſöhne. Die Be- 
wegungen des engliſchen Staatslebens beobachtete man mit 
größerer Aufmerkjamkeit als anderswo; die Erſcheinungen der 

ſchönen Literatur Englands, in ganz Norddeutſchland eifrig ge⸗ 
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leſen, fanden in Göttingen, beſonders im Michaelisſchen Haufe, 
lebhafte Verehrung. Der Dater hatte in ſeiner Jugend ſelbſt 
zu ihrer Verbreitung in Deutſchland mitgewirkt. Seit ſeinem 
anderthalbjährigen Aufenthalte als Magiſter in Oxford und 
andern engliſchen Städten verfolgte er mit Intereſſe die politiſche 
und literariſche Entwicklung, hatte durch ſein Fach oder durch 
perſönliche Beziehungen Korreſpondenzen mannigfacher Art mit 
engliſchen Gelehrten und Geſchäftsmännern. 

Außer England hat er nichts von der Welt geſehen. Berlin 
hat er ungeachtet mehrmaliger Anläufe nicht kennengelernt. Als 
die Reiſen in die Schweiz häufiger wurden, ſpottete er über die 
neue Mode und meinte, die ſchönen Gegenden hätten wir hier 
ebenſo romantiſch. Die Söhne führte ihr ärztlicher Beruf in die 
Ferne, für die Töchter war ein Beſuch des Vaters in Pyrmont, 
dem Modebade, in dem die Göttinger Profeſſoren mit der vor⸗ 
nehmen und der gelehrten Welt zuſammentrafen, oder eine Reije 
nach Gotha alles, was ſie über das heimiſche Weichbild hinaus⸗ 
brachte. Swiſchen Göttingen und Gotha beſtanden ſeit der Mitte 
des Jahrhunderts rege Beziehungen. Während des Krieges 
lebte Pütter ein Jahr lang am dortigen Hofe und führte die 
Prinzen in Staatsrecht und deutſche Geſchichte ein; ein Aufent- 
halt, der ihm eine Begegnung mit Friedrich dem Großen eintrug 
und ihn in gefährlichſter Seit von Göttingen fernhielt, „wie ein 
Brand aus dem Feuer geriſſen“. Der jüngſte Bruder Lichten⸗ 
bergs, der ſpätere erſte Herausgeber feiner Schriften, war früh 
in den gothaiſchen Staatsdienſt getreten, anfangs als Geheimer 
Sekretär und Archivar, nachher Geheimer Legationsrat. Der 
Buchhändler Dieterich, Lichtenbergs lieber Gevatter, mit dem er 
jo köſtlich zu ſcherzen verſtand, hatte ſein Geſchäft 1766 von 
Gotha nach Göttingen verpflanzt und erzielte als Verleger wie 
als Buchdrucker bald große Erfolge. Der verehrte Univerjitäts- 
prediger Joh. Benj. Koppe, deſſen Abgang Caroline von fern⸗ 
her betrauert (101), zog 1784 die Stelle als Generalſuperinten⸗ 
dent in Gotha der Göttinger Profeſſur vor. Thereſe Heyne ver⸗ 
brachte den Winter vor ihrer Verheiratung in Gotha, um ihre 
todkranke Freundin Augujte Schneider, die Geliebte des Herzogs, 
zu pflegen. Blumenbach, der einen der größten Namen Göt⸗ 
tingens erringen ſollte, war ein geborener Gothaer. Die Schule 
in Gotha erfreute ſich unter ihren Direktoren Stroth und Döring 
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hohen Anſehens, und Michaelis vertraute ihr ſeinen zweiten 
Sohn an, nachdem er ſich perſönlich im Herbſt 1780 von dem 
Juſtand der Anſtalt unterrichtet hatte. Taroline war ſeine Be⸗ 
gleiterin, beglückt, ihre alten Freunde, die Familien Schläger 
und Stieler, wiederzuſehen (32). Schläger, ein geborener Han⸗ 
noveraner, der ſich während ſeiner philologiſchen Profeſſur in 
Helmſtedt durch eine numismatiſche Schrift dem Herzog Friedrich III. 
von Sachſen⸗Gotha empfohlen hatte, war Direktor der Bibliothek 
und des berühmten Münzkabinetts auf dem Friedensſtein ſeit 
1744. Vermutlich war Caroline in feiner Familie in Penſion 
geweſen; ſeine Frau iſt die von ihr ſo oft geprieſene „Mutter 
Schläger“ (234), und er bedankt ſich 1775 in einem Briefe bei 
Michaelis für literariſche Gaben, die die Tochter mit meiſter⸗ 
licher Schlauigkeit an ſeinem Arbeitsplatze während eines Augen- 
blicks ſeiner Abweſenheit niederzulegen verſtanden habe. Die 
Stielerſche Familie war die des Bürgermeiſters Karl Stieler. 
Sein Sohn Adolf ſtudierte in Göttingen neben ſeiner Jurisprudenz 
unter Gatterer Geographie und legte dadurch den Grund zu ſeiner 
ſpätern Berühmtheit als Kartograph. Seine Schweſter Louije, 
die innige Freundin Carolinens, verlobte ſich 1780 mit dem 
gothaiſchen Geheimſekretär Gotter, der ſchon von ſeiner Hofmeiſter⸗ 
zeit her zu dem Michaelisſchen Derkehrskreis gehört und die 
junge Caroline in die poetiſche Literatur ſeiner Zeit, an der er 
ſelbſt fleißig mitwirkte, eingeführt hatte (21). So wird es ver- 
ſtändlich, wenn ſie Gotha das Vaterland ihres Herzens nennt (114). 
Die Beziehung zu der Familie Gotter wirkte noch über ihr 
Leben hinaus. Die Tochter des Gotterſchen Ehepaars, Pauline, 
wurde ihre Nachfolgerin als die zweite Gemahlin Schellings. 

Der raſche Aufitieg der Univerſität Göttingen war der um⸗ 
ſichtigen und intelligenten Leitung durch den großen Kurator 

und ſeine Nachfolger in hannover zu danken, die es verſtanden, 
eine ſtattliche Zahl ausgezeichneter Gelehrter der verſchiedenen 
Fächer in Göttingen zu ſammeln und feſtzuhalten. Die Uni⸗ 
verſität, unterſtützt durch ihr wichtigſtes Inſtitut, die Bibliothek, 
wurde ein Sitz ſolider und fleißiger Arbeit; ein Ruhm, an dem 

neben den Lehrern den Studenten ein voller Anteil zukam. 
GSHründlichkeit und Fleiß allein hätten nicht ausgereicht, um den 
großen Namen zu erringen, den Göttingen ſo bald in der öffent⸗ 
lichen Meinung gewann. Über der Gelehrtheit der Studien 

2* 



20 

wurde die Brauchbarkeit, die praktiſche Verwendbarkeit des Er⸗ 
forſchten nicht vergeſſen. „Wir rücken den glücklichen 
Zeiten immer näher, wo hochgelahrt und gemeinnützig reine 
Synonymen jein werden.“ Der Kusſpruch rührt von einem 
Manne her, der es verſtand, die gelehrte Arbeit mit der Öffent- 
lichkeit in Verbindung zu bringen, dem Herausgeber des Brief- 
wechſels und der Staatsanzeigen, Schlözer. Der Vater Carolinens 
teilte ganz die Meinung ſeines Schülers und Freundes. Einer 
der gelehrteſten Männer Göttingens, war Michaelis zugleich 
einer der bekannteſten. Man identifizierte ihn geradezu mit 
Göttingen. Wer Suverläſſiges über die junge Univerſität er⸗ 
fahren wollte, wandte ſich an ihn um Auskunft. Seine Korre- 
ſpondenz zeigt, daß manche Anfragende ſeinen Namen kannten, 
aber nicht die Wiſſenſchaft, der er ihn verdankte. Ein gelehrter 
Kenner der Bibel wie einer, ſträubte er ſich dagegen, als 
Theologe, ja auch als professor linguarum orientalium be- 
zeichnet zu werden. Er wollte nichts als philosophiae professor 
ſein. Erfolgreich bemüht, der bibliſchen Philologie einen der 
Klaſſiſchen Philologie ebenbürtigen Platz im öffentlichen Unter⸗ 
richt zu verſchaffen, arbeitete er zugleich dahin, das große 
Publikum in das Derjtändnis der Bibel einzuführen. 1770 bis 
1785 erſchien aus feiner Feder eine deutſche Überſetzung des 
Alten Teſtaments mit Anmerkungen für Ungelehrte, während 
ſeinem Moſaiſchen Recht (6 Teile, 1770 - 75) das Lob, das die 
Seit als das höchſte ſchätzte, zuteil wurde, es habe verſtanden, 
das Licht der Philoſophie in die jüdiſchen Altertümer zu tragen. 
So umfangreich ſeine Fachtätigkeit war, ſo wenig erſchöpfte ſie 
ſeine Arbeitskraft und ſein Arbeitsgebiet. Bei aller Gelehrſam⸗ 
keit nichts weniger als ein Stubengelehrter, war er vielſeitig 
und praktiſch. Die Regierung, früh ſeine Brauchbarkeit er⸗ 
kennend, bediente ſich längere Seit ſeines Rats in den ver⸗ 
ſchiedenſten Univerſitätsangelegenheiten, Perſonenfragen wie Der- 
waltungsſachen. Seine Beobachtungen des akademiſchen Lebens 
gibt ſein „Raiſonnement über die proteſtantiſchen Univerſitäten“ 
wieder, das Kritik an den beſtehenden Suſtänden übte, Miß⸗ 
bräuche bekämpfte, aber auch ungerechte Angriffe abwehrte. 
Er blieb nicht bei den Univerſitäten ſtehen. Die verſchiedenſten 
Gebiete des geſellſchaftlichen Lebens beſchäftigen ſeine Feder. 
Die Todesitrafe, der Kindesmord, die Ausrottung der Diebes⸗ 
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banden, die Beſchäftigung von Soldaten in Friedenszeiten, die 
Rechtsſtellung der Juden, die Einrichtung der Witwenkaſſen, die 
Einführung der Blatternimpfung, alles das behandelt er bald 
in eignen Aufjäßen, bald in Programmen oder Journalartikeln. 
Verſchaffte ihm ſeine Vielſeitigkeit, unterſtützt durch den inter⸗ 
nationalen Charakter ſeiner Wiſſenſchaft, einen der bekannteſten 
Gelehrtennamen jener Seit, ſo machten der Gemeinſinn, die 
liberale Richtung, die ſich in ſeiner Tätigkeit auszuſprechen 
ſchienen, dieſen Namen zugleich zu einem von vielen Seiten 
verehrten. Es blieben aber auch die Gegner nicht aus. Seine 
eigentümliche Stellung unter den Vertretern der Aufklärung und 
der Wechſel der Seiten brachten es zuwege, daß er, der in 
feiner Jugend als „Koryphäus der Derbejjerer der Theologie 
geſchmäht und mißhandelt worden, in ſeinem Alter als Patriarch 
und Stütze der Altgläubigkeit verehrt wurde“ (J. G. Eichhorn). 
Sein Lehrbuch der Dogmatik wurde 1760 von der Univerſität 
Upſala wegen Heterodorie verurteilt. Fünfzehn Jahre ſpäter 
verlieh ihm der König von Schweden „als eine Art von 
Nationalſatisfaktion“ den Orden vom Norditern. 

Michaelis hat in ſeiner Umgebung mancherlei Beinamen 
geführt. Die jungen Leute an der Bibliothek hießen ihn den 
Araber; Käſtner und Genoſſen ſprachen von ihm als dem Erz⸗ 
engel; in den letzten Jahrzehnten kannte man ihn weit und 
breit als den Ritter Michaelis, ein Name, den der weltläufige 
Mann gewiß nicht ungern hörte. Sein äußeres Auftreten machte 
dem Namen alle Ehre. Ein paſſionierter Reiter, durchſtreifte er 
fleißig die Göttinger Umgebung; wer ihn auf der Reitbahn 
traf, fand ihn beſonders gut aufgelegt. Geſtiefelt und geſpornt, 
den Degen an der Seite, erſchien er, die Bibel unterm Arm, in 
der Vorleſung. Frei ſprechend, ohne Katheder, wußte er ſeine 
Zuhörer bald zu begeiſtern, bald witzig zu unterhalten. Den 
ſcherzhaften Gelehrten nennt ihn Joh. H. Voß, während F. A. Wolf 
an ſeinem Vortrage Form wie Inhalt rühmt, die ſeine Methode 
viel beſſer als in feinen Schriften zum Ausdruck gebracht hätten. 
Was er an Scherzen einflocht, war nicht immer der keuſcheſten 
Art. Das galt nicht bloß von ihm. Feinſinnige Naturen wie 
der Freiherr Karl vom Stein ſtießen ſich an dieſer akademiſchen 
Unſitte der Zeit. Die Maſſe der Zuhörer dankte dem Redner 
für ſolche Würze durch brauſenden Beifall. Selbſt noch in ſeinen 
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letzten Jahren, als A. v. Humboldt ihn hörte, war Michaelis’ 
Vortrag reich an Zoten. Auch Suhörer, die ihn gern hören, 
weil er gründlich, deutlich und gelehrt leſe, ſtoßen ſich daran, 
daß er bei Erklärung bibliſcher und ernſthafter Stellen ſo viel 
unanſtändiges Seug vorbringe, daß ſich alle Hochachtung gegen 
die Bibel verliere. Er erging ſich gern in Exkurſen verſchiedenſten 
Inhalts, Anſpielungen auf Seitereigniſſe, beſonders wenn er Fremde 
in dem Auditorium wahrzunehmen glaubte. Kurz, ſein ganzes 
Auftreten bildete ein rechtes Gegenſtück zu der „alten Weiſe“. 
Sie hatte ihren vollendeten Repräſentanten an ſeinem Kollegen 
Georg Ludwig Böhmer. Dabei hatten die beiden manches 
gemein. Beide, nur um zwei Jahre im Alter verſchieden, 
ſtammten aus Halle, beide Söhne hochangeſehener halleſcher 
Profeſſoren, beide als junge Männer im erſten Jahrzehnt Göt⸗ 
tingens durch Münchhauſen an die neue Univerſität in Hoffnung 
künftiger Leiſtungen berufen, beide in den wiſſenſchaftlichen 
Fächern ihrer Väter fortarbeitend und über vierzig Jahre neben⸗ 
einander tätig. Während aber Michaelis ſeiner Wiſſenſchaft neue 
Bahnen brach, blieb Böhmer bei dem Überlieferten, ein Vertreter 
des usus modernus im Gegenſatz zu der neu aufkommenden 
hiſtoriſchen Richtung, wie fie Guſtav Hugo verfolgte. Seinem 
Stoffe ganz hingegeben, auf dem Katheder. definierend und di⸗ 
ſtinguierend, jede Silbe deutlich ausſprechend, damit dem gedrängt 
vollen Auditorium nichts von ſeinem Diktat verlorengehe, war 
er ganzen Generationen norddeutſcher Juriſten ein ſolider Lehrer 
im römiſchen Recht wie im Kirchen⸗ und Lehnrecht. Der Gewandt⸗ 
heit und Brauchbarkeit des Michaelisſchen Weſens gegenüber 
erwies ſich Böhmer nach Brandes' Urteil als der unfähigſte 
ex docto corpore. Die akademiſche Grandezza in Perſon, be- 
diente er ſich der eigentümlichen Lehrſprache auch im gemeinen 
Leben und wünſchte ein ſchlecht getanztes Menuett mit der 
Kodizillarklauſel getanzt zu haben, wie er dem Herrn Baron 
von Werther ſein ſchändliches suicidium nicht vergeſſen zu können 
erklärte. Der jovialiſchen Natur, deren ſich die Michaelis rühmten, 
mag die devote, in Titulaturen ſich überbietende Höflichkeit des 
Böhmerſchen Familienhaupts, mit dem man in engen Suſammen⸗ 
hang kam, oft genug zum ſtillen Ergötzen gedient haben. 

Die zwanzig Jahre ihrer Jugendzeit, die Caroline in ihrer 
Daterjtadt verlebte, waren die der höchſten Blüte der Univerſität. 



Don ihrem fünfzehnten Jahre an ijt ſie eine fleißige Korreſpon⸗ 
dentin. Die Briefe an Louije Stieler, Julie v. Studnitz, die Tochter 
des gothaiſchen Geheimrats und Kanzlers, an die ſie regelmäßig 
franzöſiſch ſchreibt, ſind die reichſte Quelle für ihre Mädchenjahre. 
Frühreif, hört ſie nicht auf, an ihrer Bildung zu arbeiten. 
Franzöſiſch und Engliſch ſind ihr geläufig; Italieniſch zu lernen 
it ſie beſchäftigt. Caroline berichtet den Freundinnen, was ſie 
geleſen oder auf dem Theater geſehen hat. Und ſie lieſt, was 
der Tag bringt. Das wiſſenſchaftliche Leben Göttingens liegt 
ihr fern, nur wenn die Gegenſätze polemiſch auf einander platzen, 
ſucht ſie der Flugſchriften, die oft nur unter der Hand umlaufen, 
habhaft zu werden (33). Daß die Jugendjahre der Schreiberin 
mit der Blütezeit Göttingens zuſammenfallen, merkt man nur 
an der Hochflut künſtleriſcher Genüſſe, die das Göttingen jener 
Zeit neben ſeiner Gelehrſamkeit und Vornehmheit aufzuweiſen 
hatte. Caroline ſchwärmt ihren Freundinnen von den glänzenden 
Aſſembleen und Konzerten vor, die ein Bild von dem inter⸗ 
nationalen Publikum geben, das ſich in der Studentenwelt an- 
ſammelt (22). Die Konzerte waren eine akademiſche Einrich⸗ 
tung, den Winter hindurch jeden Sonnabend von 5—7 Uhr, 
anfangs in einem Privatlokal, nachher in einem langen ſchmalen 
Saale des Concilienhauſes gehalten, das für die verſchieden⸗ 
artigſten Swecke dienen mußte. Es entſprach dem altväterlichen 
Sinne Münchhauſens nicht ganz, daß das „collegium musicum“, 
wie es die Seit nannte, in ein ernſthaftes akademiſches Gebäude 
verlegt wurde. Leiter der Konzerte, director musices, mit einem 
Jahresgehalt von 80 Talern war ſeit 1779 Joh. Nicol. Forkel, 
aus dem Koburgijchen gebürtig, ein tüchtig gebildeter Muſiker, 
der die junge Tochter des Rektors Wedekind heiratete. Pütter, 
der allwöchentlich fein Hauskonzert hielt, in dem er ſelbſt die 
Geige ſpielte, beklagt, daß das öffentliche Konzert nicht für jedes 
Hauptinſtrument einen tüchtigen Muſiker beſolden könne. Mit⸗ 
unter finden ſich unter den Studenten geſchickte Spieler, die Hilfe 
leiſten. Die Dirtuojen der Seit verſchmähen das kleine Göttingen 
nicht. Die berühmte Sängerin Mara, eine geborne Schmeling 
aus Caſſel, der zu ihrem erſten künſtleriſchen Ausflug (1766) 
Heyne den Weg gebahnt haben ſoll, hatte, als ſie Ende Sep⸗ 
tember 1778 an zwei Abenden auftrat, einen ſo glänzenden 
Erfolg, daß das große, zu den Promotionen dienende, juriſtiſche 
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Auditorium in der Bibliothek gewählt werden mußte. Georg 
Brandes geſteht, Madame Mara würde ihn eher dahin gezogen 
haben, als unſere Ulpiane, wenn ſie dort ihr Spiel haben. 
Caroline berichtete entzückt von der Sängerin, zugleich aber er⸗ 
grimmt von ihrem unwürdigen Begleiter, dem Celliſten Mara (6). 
In den akademiſchen Konzerten kamen neben großen Muſik⸗ 
werken, wie dem in der Oſterzeit 1780 aufgeführten Tod Jeſu 
von Graun (24), die in der Seit jo beliebten Melodramen zum 
Vortrag. In der Medea von Gotter mit Muſik von Benda über⸗ 
nahm Frau Forkel die Deklamation (1784); in der Ariadne 
auf Naxos (1778), einer gleichfalls von Benda komponierten 
Dichtung des Schauſpielers und Theaterdichters Joh. Chriſt. 
Brandes, gab un certain Monsieur Meyer den Theſeus. „Vous 
savés“ — ſchrieb die 15jährige Caroline der Freundin — „qu'il 
est difficile de me contenter dans ces roles lä, mais celui 

ci a déclamé à merveille“ (5). 
Nicht weniger Teilnahme als die Konzerte fand das Schau⸗ 

ſpiel. Nur daß hier das Publikum auf Widerſtand traf. Staat 
und Kirche opponierten, wenngleich aus verſchiedenen Gründen. 
Die Göttinger theologiſche Fakultät hatte auf Anrufen des Senior 
Goeze 1769 in den Hamburger Theaterſtreit eingegriffen und ſich 
in einem, von dem Dekan Leß verfaßten und den Mitgliedern Walch, 
Miller und Zachariae unterſchriebenen Gutachten, für die volle 
Derwerflichkeit des Theaters ausgeſprochen. Seine Derjuchungen 
zur Unzucht, zum geldfreſſenden Müßiggang, zur Verſchwendung, 
gedankenloſen Sinnlichkeit entfernten die Seelen vom wahren 
chriſtlichen Ernſt und ſchlöſſen von dem Anteil an dem Derdienſt 
Chriſti und der Gnade Gottes aus. Das jei jo gut, als wenn 
die Bibel das Theater ausdrücklich verboten hätte. Die Re⸗ 
gierung widerſtrebte dem Theater, weil viel Liederlichkeit mit 
unterlief, und die Studenten zur Verſchwendung und zu Streitig⸗ 
keiten verleitete. Nur vorübergehend erlaubte ſie deshalb Theater⸗ 
unternehmungen. So hatte im Sommer 1764 die Ackermannſche 
Geſellſchaft 22 Vorſtellungen gegeben, die ſich großen Beifalls 
erfreuten und dem Leiter ein ſehr rühmliches Zeugnis des zeitigen 
Prorektors Achenwall eintrugen. Schröder, das berühmteſte Mit⸗ 
glied der Geſellſchaft, erinnerte ſich gern des Gaſtſpiels in Göt⸗ 
tingen, und der Vater Michaelis wollte wiſſen, er habe hier 
lieber als in Hannover geſpielt, ein Lob, das ſchwer wiegt, wenn 



man ſich der Äußerung Schröders erinnert, er habe nie ein 
beſſeres Publikum als in Hannover gefunden. Trotzdem muß 
Münchhauſen ſchlechte Erfahrungen mit dem Göttinger Theater 
gemacht haben, denn nach Michaelis Bericht war er allen Be: 
mühungen um weitere Zulaſſung unzugänglich. Der Student und 
der Komödiant wußten ſich aber einzurichten, und die Klein⸗ 
ſtaaterei kam ihnen zu Hilfe. Der Flecken Bovenden, eine Stunde 
nördlich von Göttingen, war heſſiſch uud gewährte dem wan⸗ 
dernden Thespiskarren Unterſchlupf. Verſuche durch Einwirkung 
auf die Regierung in Caſſel, dem Unweſen zu ſteuern, blieben 
erfolglos. Möchte doch ein Lichtenberg, der den Taſchenſpieler 
Jack Philadelphus ſo glücklich im Jahre 1777 aus Göttingen 
verſcheucht hatte, die Truppe von Bovenden wegvexieren, ſeufzte 
Brandes und konzeſſionierte auf kurze Seiten die Geſellſchaften, 
die damals in Norddeutſchland auftraten. In die Mädchenjahre 
Carolinens fielen die Aufführungen der Abtſchen Truppe, die 
im Sommer 1783 jo vielen Beifall erntete, daß ſie einem Gaſt⸗ 
ſpiel vom 26. Mai bis 27. Juni noch achtzehn Vorſtellungen 
vom 7. Augujt bis 12. September folgen ließ. Das Lokal, das 
zur Verfügung ſtand, das alte Zeughaus, der öſtliche Teil des 
nachmaligen Gymnaſiums am Wilhelmsplatze, des heutigen phyſio⸗ 
logiſchen Inſtituts, war zwar ein enger Raum; aber die Seltenheit 
des Schauſpiels und die gute Gelegenheit des Sehens und Ge— 
ſehenwerdens führte die ſchöne Welt und die Muſenſöhne in 
großer Sahl herbei. Für die Aufführung der großen neuern 
Dramen, die das Lokal ausſchloß, wurden die Göttinger ent— 
ſchädigt durch Miß Sara Sampſon, Minna von Barnhelm, Clavigo, 
Kabale und Liebe neben den Familiengemälden, dem teutſchen 
Hausvater Gemmingens und Großmanns Nicht mehr als ſechs 
Schüſſeln. Caroline liebte das Theater ſehr. Befriedigten die 
übrigen geſelligen Vergnügen in der Regel nur die Sinne, am 
Theater rühmte fie: il nourrit les sens et l'ame, und ließen 

die Aufführungen zu wünſchen übrig, ſo entſchädigte ſie die Ge⸗ 
ſellſchaft, die ſie antraf. In ihrer weltfreudigen Natur machte 
ſie aus ihrer Liebe für das hören und Sehen der erdichteten 
Welt des Theaters zu keiner Seit ein Hehl (150, II 412). Ihr 
Vater, der im Raiſonnement Gelegenheit nahm ſich ausführlich 
über das Theater in Univerſitätsſtädten zu äußern, teilte weder 
die Abneigung der Geiſtlichen, noch die Zuneigung der Welt- 
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kinder, die die Schaubühne als eine moraliſche Anſtalt oder gar 
wie der jugendliche Schiller als eine nationale Inſtitution an⸗ 
geſehen wiſſen wollten. Von ſeinem praktiſch⸗nüchternen Stand⸗ 
punkte aus urteilte er: „Wer nie in ſeinem Leben gute Komödien 
geſehen hat, iſt in der jetzigen Seit ein ſehr unvollkommener 
Menſch“. Auf einer Univerſität mit bemittelten Studenten ſoll 
man daher Schauſpielertruppen auf Seit unter feſten Bedingungen 
zulaſſen, die vor den üblichen Gefahren ſchützen. „Auf einer 
anſehnlichen Univerſität findet die beſte Bande auf ein paar 
Monate ihre Rechnung“. Der kirchlichen Oppoſition fehlte es 
nicht an Unterſtützung. Der Göttinger Fakultät ſekundierten das 
Konſiſtorium in Hannover und die Hofmeilter der adeligen Häuſer, 
die aus Halle den Eifer gegen den Aufwand in Spiel und Tanz 
mitbrachten. Aber auch in Bürgerkreiſen behauptete ſich die 
Zurückhaltung gegen die Schauſpielerwelt. Als Frau Felicitas 
Abt am 16. September 1783 in Göttingen verſtarb, wurde ihr 
erſt nach mancherlei Streitigkeiten ein Begräbnisplatz auf dem 
Kirchhofe eingeräumt. In Bremen war man toleranter. Ihr 
zwei Monate ſpäter verſtorbener Mann wurde in der Kloſter⸗ 
kirche unter öffentlicher Feierlichkeit beigeſetzt. War das öffent⸗ 
liche Theater auf die Dauer nicht durchzuſetzen, ſo begnügte man 
ſich mit Privataufführungen. Talentvolle Studierende zeichneten 
ſich aus. Der in der Geſchichte Carolinens wichtige F. C. W. Meyer, 
der von ſeinen Namensvettern durch ſo viel wechſelnde Beinamen 
unterſchieden wurde, errang den erſten vom Theaterſpiel. Als 
im Saale des Dieterichſchen Haufes über Lichtenbergs Wohnung 
im Februar 1777 CTlavigo von Studenten aufgeführt wurde, gab 
Ernſt Brandes, der Sohn Georgs, der ſeit 1775 in Göttingen 
ſtudierte und bei ſeinem Schwager Heyne wohnte, die Marie 
Beaumarchais, ein Leutnant von Hardenberg die Heldenrolle, 
nach Lichtenbergs Zeugnis (I 275) ganz vortrefflich. 

In der Göttinger Geſellſchaft ſpielte das Michaelisſche Haus 
eine Rolle, die dem weltmänniſchen Auftreten des Samilienhaupts 
entſprach. Sein kosmopolitiſches Anſehn reichte ſo weit, daß er 
Empfehlungen nach Konſtantinopel geben konnte (19). Nicht bloß 
die Bürger, Meyer, Tatter verkehrten bei ihm, auch die beiden 
Humboldt, die 1788 und 89 nacheinander in Göttingen ſtudierten. 
„Ich bin viel da“, ſchreibt Wilhelm v. humboldt und rühmt den 
ungenierten Ton des Hhauſes. Von den Töchtern ſah er nur die 



beiden jüngſten; die älteſte, die gelehrte, wie er ſie nennt, war 
zur Zeit ſchon in Clausthal verheiratet. Man ſagte Michaelis 
nach, er bevorzuge die Ausländer. Aber es kam wohl kaum 
ein Fremder von Anſehn in die Stadt, der nicht bei ihm vor⸗ 
geſprochen hätte. Göttingen, die einzige Stadt des Landes, die 
häufig von Fremden beſucht wurde, war zu einer Art Merk⸗ 
würdigkeit geworden, und Gäſte der verſchiedenſten Qualität be⸗ 
mühten ſich, die Einrichtungen der Univerſität und ihre hervor⸗ 
ragenden Perſönlichkeiten kennenzulernen. Das Bereiſen der 
Univerſitäten, mitunter im Auftrage der Regierung unternommen, 
und die nachfolgenden Journalberichte über die mit den Gelehrten 
gepflogene Unterhaltung arteten zur Beläſtigung aus, und mancher 
Dozent, der ſich nicht aushorchen laſſen wollte, ſchützte ſich durch 
möglichſte Knappheit der Konverſation vor Indiskretionen. Don 
Göttingen ſchrieb einmal ein ſolcher Berichterſtatter: ſein Aufent- 
halt auf der Reije ſei noch nirgend jo wenig geſegnet geweſen 
als hier. Der Verkehr in der Stadt und in ihrem elterlichen 
Hauſe gab Carolinen früh Gelegenheit, berühmte Leute zu ſehen 
oder durch Erzählungen ihres Vaters von ihnen zu hören. Es 
war nichts Ungewöhnliches, daß deutſche Fürſten Göttinger No⸗ 
tabilitäten aufſuchten. So war der Herzog von Weimar, Karl 
Auguſt, den der Ankauf der Büttnerſchen Bibliothek im Herbſt 
1781 nach Göttingen führte, bei Käſtner, bei Lichtenberg und 
auch bei Michaelis (50). Caroline ſchildert ausführlich den 
Herzog Carl von Württemberg, der mit feiner Franziska im 
Sommer desſelben Jahres mehrere Tage in Göttingen verweilte, 
Vorleſungen anhörte und ſich die Bibliothek zeigen ließ (39). 
Das Jahr war überhaupt reich an intereſſanten Fremden. 
Caroline ſah am Tiſche ihres Vaters Friedrich Nicolai von Berlin. 
Sie bezeichnet ihn als reformateur de religion; der Sebaldus 
Nothanker hat ihr beſſer gefallen als ſein Verfaſſer (52). Ob 
ihr Vater ebenſo dachte, den der Roman, wenn auch glimpflich, 
doch immerhin ſehr ſkeptiſch behandelt und dem eben verſtorbenen 
Reiske nachgeſetzt hatte? Der längere Aufenthalt der Fürſtin 
Gallitzin mit ihren Kindern, die ſie à la Rousseau erzog, ver⸗ 
anlaßt ſie zu Betrachtungen über gelehrte Frauen, für die ſie 
keine Sympathie hegt; da die Frauen genug ſonſtige wichtige 
Aufgaben zu erfüllen hätten (50). Ebenſowenig Teilnahme 
flößen ihr aber auch die bloß gelehrten Männer ein. Deshalb 



kommt auch das ſpezifiſch Göttingiſche bei ihr fo wenig zur 
Geltung. Die Namen der gelehrten Juriſten und BHijtoriker- 
werden kaum genannt. Pütters, des berühmteſten von ihnen, 
trotzdem er auch in der Geſellſchaft ſchon als „Muſikmann“ eine 
Rolle ſpielte, iſt nirgends gedacht. Andere, wie Spittler, werden 
erwähnt, aber nicht um ihrer Wiſſenſchaft, ſondern ihrer Perſon 
oder ihrer Frauen willen. Mit ihrem Schwiegervater, der ſie 
über die rechtshiſtoriſche Bedeutung ihrer Namensſchweſter, der 
Carolina, belehrt hat (340), trauert fie um den Verluſt feiner 
Kinder (285); ihrer alten Freundin, der Niepern (ob. S. 8). 
Senckenberg, der in Pyrmont täglich mit ihrem Vater verkehrt, 
intereſſiert ſie, weil er im letzten Kriege durch ſeine Schriften 
mitgewirkt hat (30). Am nächſten ſtand ſie wohl mit Schlözer, 
dem getreuen Anhänger ihres Vaters. Sie weiß von jeinem. 
gefürchteten Briefwechſel und dem vergeblichen Bemühen ihres 
Vaters, ihn zur Mäßigung zu beſtimmen (53), ſeinem Reichtum, 
ſeiner Erziehungsmethode, ſeiner Reiſe nach Rom in Begleitung 
ſeiner Tochter und mehrerer Suhörer, und war ſelbſt Teil⸗ 
nehmerin des luſtigen Suges im April 1782, der die heim⸗ 
kehrende Reijegejellihaft in Caſſel empfing und nach Göttingen 
zurückgeleitete (62). Auch die Mediziner und Naturforſcher der 
Univerſität kommen bei ihr nicht zum Wort, ungeachtet der 
alten Beziehungen zu Blumenbach. So iſt es denn nicht zu 
verwundern, daß der einflußreichſte Mann der Univerſität, Henne, 
nur geſtreift wird. Obſchon Göttingen in den achtziger Jahren 
das Bild eines bellum omnium contra omnes bot, und der Arzt 

Baldinger daraus ſeinen baldigen Untergang prophezeite, iſt in 
den Briefen Carolinens weder von den Streitigkeiten unter den 
Studenten noch unter den Profeſſoren die Rede. Unter den An⸗ 
hängern der auf Reform des Studentenweſens bedachten Z. N.- 
Geſellſchaft, deren Vorſitzender Blumenbach war, hatte ſie ſicher⸗ 
lich Bekannte. Welch grelle Feindſchaft zwiſchen ihrem Vater 
und Heyne beſtand und jenen zu den gehäſſigſten kiußerungen 
über ſeinen Kollegen ſelbſt Fremden gegenüber verleitete, erfährt 
man nicht aus ihrer Korrejpondenz. Schrieb er doch an den 
jungen Pariſer Graeciſten Dilloifon, der ſich zu der Göttinger 
Sozietät in Beziehung zu kommen bemühte, er könne ihm 
„hunc honorem (me judice) valde exiguum“ nicht verſchaffen, 
nur Heyne: „ipsum ob ingenii ambiguitatem, oculosque pravos 
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ac cognitos multis exemplis mores ita et contemno et refugio, 
ut nunquam cum eo colloquar.* Caroline iſt ſonſt keine Koſt⸗ 
verächterin, wenn es ſich um Mediſance oder um einen kleinen 
vergnüglichen Klatſch handelt. Aber die Streitigkeiten der Ge⸗ 
lehrten laſſen ſie kalt; ihr imponieren nur die Männer mit 
weitem Blick, die ſich in der Welt die Sporen verdient haben, 
wie Forſter einer war. Die Bücherwelt genügt ihr nicht. Es 
fehlt ihr deshalb auch der ſonſt unter den Göttingern verbreitete 
Stolz auf die Unſern, den der Hijtoriker Schloſſer jo bitter ver⸗ 
ſpottet. Den reichsſtädtiſchen Dünkel, wie ſie das nennt, weiſt 
ſie weit von ſich (185). Daß ſie gleichgültig an den Suſtänden 
ihrer Umgebung vorübergegangen wäre, läßt ſich deshalb nicht 
ſagen. Wo ſpäter vornehme Studenten in der politiſchen Ge— 
ſchichte auftauchen, fragt ſie doch: war der nicht früher in Göt⸗ 
tingen? So z. B. de Launay (191), Graf Stadion (II 551). 
Der Vater Michaelis war ſowenig wie ſeine Tochter eine ver⸗ 
ſchloſſene Natur. Er klagt ſich ſelbſt der Leidenſchaftlichkeit an 
und hat unter Berufung auf dieſe Eigenſchaft es durchgeſetzt, 
daß ihn das Kuratorium die beiden Male, wo ihn nach dem 
Turnus das Prorektorat getroffen hätte, von der Übernahme des 
Amts im voraus dispenſierte. Von den mannigfachen Kämpfen, 
die er durchzufechten hatte, wird er in ſeinem häuslichen Verkehr 
nicht geſchwiegen haben. Wenn Caroline davon nichts verlauten 
läßt, jo erklärt ſich das vor allem daraus, daß ihre Korre- 
ſpondenten und Korrejpondentinnen dafür kein Intereſſe hatten. 
Außer den perſönlichen Angelegenheiten hat es die briefliche 
Unterhaltung nur mit der ſchönen Literatur und der Kunſt zu 
tun. Der Austauſch der Meinungen über ſie, die äſthetiſche 
Kritik, die an den neueſten Literaturerjcheinungen, dem letzt 
erſchienenen Muſenalmanach oder Taſchenbuch, den Rätjeln geübt 
wird, die die pſeudonymen oder anonymen Beiträge aufgeben, 
bilden den Gegenſtand der Korrejpondenz. Carolinens eigenes 
Intereſſe war nicht anders gerichtet. Ihre Kenntnis beſchränkt 
ſich auf ſchöne Literatur. Sie verſteht ſich auf Poeſie. Die 
braucht man ſie nicht zu lehren (II 30). Don der äſthetiſchen 
Kritik, der Cieblingswiſſenſchaft der Zeit, ſind die Briefe wie die 
Bücher voll. Unzweifelhaft bringt ſie dazu die beſte Anlage mit; 
ſie hat Geſchmack und poetiſchen Sinn. „Kunſtgefühl“ hat es 
einmal Thereſe genannt (315). Das kritiſche Talent hat ſie 
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vom Vater geerbt. Die Mutter ijt eine gute, verſtändige Haus- 
frau. Auch Caroline fehlt es nicht an häuslichen Tugenden. 
Sie und die Mutter ſind geübt in kunſtvoller Stickarbeit, die fie 
in Braunſchweig beſchäftigt und ihnen Hilfe gewährt (368). 
Anlage zu ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit glaubte Caroline als eine 
Samiliengabe zu erkennen. Ihr Vater und ihr älterer Bruder 
haben es daran nicht fehlen laſſen. Es entſpricht nur ihrer 
perſönlichen Tendenz, wenn ſie niemals die lebhafte literariſche 
Arbeit ihres Vaters berührt. Michaelis war zu keiner Seit ein 
ſtiller Gelehrter. Die Stellung ſeiner Wiſſenſchaft zur Theologie, 
zur Kirche verſtrickt ihn in heftige Kämpfe. Die Polemik war 
nicht wähleriſch, ſuchte ſich auch populäre Wege. In Journalen, 
in Schriften belletriſtiſchen Inhalts vom Werther bis zum Sebaldus 
Nothanker trifft man auf ſeinen Namen. Er datiert die Epoche 
ſeines Lebens von 1765 und in anwachſender Stärke von 1771 
an, wo kein Monat, kaum eine Woche vergangen, ohne daß er 

aufs gröbſte angegriffen ſei (Sb. 126 ff.). Das hat ſich lange 
fortgeſetzt und der von Leſſing angefachte Fragmentenſtreit den 
Kampf neu belebt. Es iſt deshalb kein richtiges, wenigſtens 
kein vollſtändiges Bild, das Caroline von ihm in den letzten 
Lebensjahren entwirft. Eine ſchwere Erkrankung im Frühjahr 
1784, deren Folgen zur Seit, als Caroline ſich verheiratete, 
noch nicht überwunden waren (92 ff.), wirkte lange nach, ſo daß 
an einen Erſatz für ſeine Profeſſur gedacht werden mußte. 
Forſter, der damals in Göttingen lebte, bezeichnet ihn als ſehr 
alt und abſtändig, d. h. ſtumpf, und weiß von Verhandlungen 
der Regierung — d. h. Heynes in deren Auftrag — mit Joh. 
Gottfr. Eichhorn in Jena, einem Schüler von Michaelis und 
Henne aus dem Anfang der ſiebziger Jahre, den Karl Auguſt 
und Goethe ungern ziehen laſſen. Nachdem er im Herbit 1788 
in Göttingen zu lehren begonnen, ſoll Michaelis keine Dorlejung 
über das Alte Teſtament mehr zuſtande gebracht haben. Seine 
ſchriftſtelleriſche Tätigkeit war aber damit nicht abgeſchloſſen. 
Er ſetzte nicht nur alte Arbeiten fort, begann auch noch neue. 
Nach Beendigung ſeiner Überſetzung des Alten Teſtaments im 
Jahre 1785 (ob. S. 20) unternahm er eine gleicher Art für das 
Neue Teſtament und führte ſie faſt bis zu Ende durch. Seine 
Zeitſchrift, die orientaliſche und exegetiſche Bibliothek, die er 
allein ſchrieb, erſchien nach wie vor, erſt in den letzten Heften 
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durch feinen jungen Kollegen Tydjjen unterſtützt. Eine Arbeit 
allgemeinern Intereſſes, ſeine Selbſtbiographie, entſtand erſt in 
ſeinen letzten Lebensjahren und läßt nichts von Altersſchwäche 
oder Greiſenhaftigkeit verſpüren. Auch ſeine Moral, ein um⸗ 
faſſendes Buch in zwei Bänden, gehört dieſer Zeit an und fand 
ſich ſo vollſtändig ausgearbeitet in ſeinem Nachlaſſe vor, daß 
Stäudlin es im Jahre nach ſeinem Tode 1792 herausgeben 
konnte. Vergleicht man damit die Schilderung, die Caroline in 
einem von ihr herrührenden Romanfragment von einem alten 
Gelehrten, dem Vater der Heldin, entwirft (663), oder die Auße- 
rung ihrer Briefe über ihn als „ſich ſo gänzlich überlebenden 
Mann“ (201), ſo muß man danebenhalten, mit welcher Achtung 
Fachgenoſſen wie Tychſen und Stäudlin von dem „unermüdeten 
Greiſe“ ſprechen oder Eichhorn ihn ſchildert: „bis auf ſeine letzte 
Lebenswoche geſchäftig zur mündlichen und ſchriftlichen Belehrung 
feiner Zeitgenoſſen.“ ö 

Es kommt noch ein anderes hinzu. Das ganze Wiſſens⸗ 
gebiet des Vaters, die Philologie, zumal die orientaliſche, lag 
außerhalb des Geſichtskreiſes der Tochter. Die bibliſche Wiſſen⸗ 
ſchaft, die damals jo viele, auch Nicht⸗Theologen, anzog und 
beſchäftigte, wird in ihren Auslajjungen nicht berührt. Die An- 
gelegenheiten der Kirche, der Religion, um derentwillen ihr Vater 
ſeine Wiſſenſchaft gepflegt wiſſen wollte, behaupteten nicht mehr 
ihren frühern Platz im öffentlichen Intereſſe wie in den Dezen⸗ 
nien nach 1750. Die Sorge darum beherrſchte ſeine letzten Cebens⸗ 
jahre. In einem der letzten Briefe, die er überhaupt geſchrieben 
haben wird, ſpricht er von dem Abſterben der orientalijchen 
Sprachen in Deutſchland. „Vielleicht bekommen ſie ihr Grab 
nahe bey der Religion; denn wenn dieſe wegfällt, ſo verlieren 
ſie dasjenige Intereſſe, das ihnen zwiſchen den Jahren von 50 
bis 80 jo viel eifrig Lernende verſchaffte.“ Solche Sorgen waren 
Carolinen fremd. Sie war dem zugetan, was an die Stelle trat. 
Das war das Intereſſe für ſchöne Literatur und Philoſophie und, 
was ſich ihnen bald als drittes hinzugeſellte: Politik. Auch das 
hat zu ihrem Urteil über ihren Vater mitgewirkt. Für das, was 
ihr vor allem nahelag, die neuere deutſche Literatur und ihren 
Aufitieg war er ohne Teilnahme. Lebhaft hatte er fie in feinen 
jungen Jahren verfolgt, unter Hallers Anregung gegen Gott⸗ 
ſched gekämpft, Leſſings Auftreten in den Gött. Gel. Anzeigen 
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begrüßt. Aber er war bei dem ſtehengeblieben, was die vier⸗ 
ziger und fünfziger Jahre des Jahrhunderts brachten. Sein 
Ideal ſind Richardſons Romane. Er hat ſelbſt die vier erſten 
Teile der Clariſſa, durch Haller veranlaßt, ins Deutſche überſetzt. 
„Es iſt ſchwer, eine Pamela und Clariſſa zu ſchreiben; aber ſolche 
Erdichtungen ſind ein größeres Verdienſt um die Sitten, als 
wenn ich eine Moral ſchreibe“, heißt es ſehr charakteriſtiſch in 
ſeiner Moral. Was er ebenda über die noch zu löſende Aufgabe 
der dramatiſchen Literatur äußert, zeigt, daß der ſpätere Leſſing 
umſonſt für ihn geſchrieben hat. Er gedenkt gelegentlich des 
Werther und lieſt aus der Schilderung des Balles heraus (19, 32), 
daß der Walzer unter die unzüchtigen Tänze gehöre. Dem Kreije 
der Barden galt er als einer ihrer abgeſagteſten Feinde, wenn 
auch Bürger zu ſeinem Hauſe in freundſchaftlicher Beziehung 
ſtand und ſeinen Tod würdig feierte. Was Klopſtock, Voß und 
andere von feiner Überſetzertätigkeit hielten, habe ich früher 
mitgeteilt. Der Konflikt mit Reiske verdarb ſein Anſehen bei 
Leſſing und, wo der Sachverhalt ſonſt bekannt wurde, gründlich. 
Als Michaelis ſelbſt in den Fragmentenſtreit eintrat, nachdem 
er zunächſt ſeine Freunde, Walch und Leß, vorangeſchickt hatte, 
war Leſſing ſeit zwei Jahren tot, und er äußert ſich doch in 
einer Hauptſache der Ruferſtehungsgeſchichte, „wie der darüber 
verketzerte und ſchlechterdings ungläubig geweſen ſein ſollene 
Leſſing“. Nicolai ſtellte dem 84. Bd. der Allgemeinen deutſchen 
Bibliothek ein Porträt von Michaelis voran, das ihm der Mar: 
burger Sohn, der ſeines Vaters Namen vom Publikum ungebühr⸗ 
lich vernachläſſigt fand, verſchafft hatte. Der Rückgang ſeines 
Knſehens auch in der Gelehrtenwelt ließ ſich nicht leugnen. Die 
ſonſt jo reiche Korreſpondenz nahm ab; der Briefe, die ſie nach 
1787 aufzuweiſen hat, ſind nur wenige. Es wird ihm keine 
geringe Genugtuung gewährt haben, daß ihm als einem der 
„savants de l'Europe“ Barthelemy die voyage du jeune Ana- 
charsis 1789 überſandte. Wie ein erſtes Anzeichen einer neuen 
verhängnisvollen Seit erſcheint in dem Denkmal der Vergangen⸗ 
heit, dem Briefwechſel, Michaelis’ Bitte an Silveſtre de Sach um 
Grüße an ſeine alten Freunde, die er gutmütig genug ſich als 
Mitglieder der Nationalverſammlung denkt: suntne in hoc gentis 
concilio aliqui ex meis amicis, ut, quos honorifice salutari meo 
a Te nomine velim: Barthelemy, Pastoret, Thierry, Villoison? 
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Mochte das gejellige Leben in Göttingen, jo bewegt es 
war, und die Intereſſen, die ſeine Profeſſorenwelt verbanden 
oder entzweiten, das Anſehn in der Außenwelt beſtimmen, über 
den innern Wert und den dauernden Erfolg des akademiſchen 
Sujammenlebens war damit noch wenig gejagt. Nur ein kleiner 
Bruchteil der Studenten konnte ſich an dem geſelligen Leben be- 
teiligen. Die große Mehrzahl ſuchte Göttingen nicht um Spiel 
und Tanz auf. Ihnen war es die Quelle nützlichen Wiſſens, 
um zu dem erſehnten Stande der Angeſtellten aufzuſteigen. Als 
Caroline nach ihrer kurzen Ehe nach Göttingen zurückkehrte, 
verkannte fie nicht, daß nicht leicht in einer Stadt von jo ge- 
ringem Umfange ſoviel einzelne merkwürdige, geſcheite Menſchen 
anzutreffen ſeien; aber die große Menge beſtand ihr nur aus 
ſolchen, die ſich vorbereiten, um zu eſſen zu haben, nicht um 
intereſſant zu werden (181). Ohne einem engherzigen Brot- 
ſtudium das Wort reden zu wollen, darf man fragen: iſt jenes 
Ziel nicht ehrenwert genug und mehr zu verlangen nicht eine 
unbillige Forderung? Frauen von vorzugsweiſe äſthetiſcher Bil- 
dung vergeſſen zu leicht den Zweck des Studiums und unter⸗ 
ſchätzen die geiſtige Kraft, deren ein junger Mann bedarf, um 
ſich gründlich für einen Beruf vorzubereiten, der ihm eine jelb- 
ſtändige wirtſchaftliche Exiſtenz verſchaffen ſoll. Das iſt für die 
meiſten Menſchen in den gelehrten Berufen zu allen Seiten eine 
ſchwere Aufgabe geweſen. Über die Fachbildung hinaus noch 
eine allgemeine Bildung zu erlangen, die ſie auch für andere 
als die Berufsgenoſſen anziehend macht, wird nur wenigen 
vergönnt ſein. Die Forderung aber allgemein zu ſtellen, iſt 
charakteriſtiſch für Caroline, deren ganzes Leben von der Sehn— 
ſucht nach intereſſanten Menſchen durchzogen iſt. 
Ihre Klage, die Stadt ſei verarmt an ſchönen Geiſtern, galt 

zunächſt nur einem ihrer Freunde, fand aber Widerhall von 
verſchiedenen Seiten. Die Barden waren mit dem Ende der 
ſiebziger Jahre von dannen gezogen. Ihre bezeichnendſten Dich— 
tungen brachte der Muſenalmanach der Jahre 1773 - 75. Jſoliert 
hatten ſie in der Göttinger Welt geſtanden. Den Studenten 
galten ſie als Sonderlinge; je weniger ſie von ihnen wußten, 
deſto luſtiger brauten ſie ſich Sagen von ihrem Leben und 
Treiben zuſammen. Die Phraſe, die in ihren Dichtungen nicht 
fehlte, war dem biedern Norddeutſchen zuwider; das „Verſifiziren“ 
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dem Hannoveraner eine bedenkliche Eigenſchaft. von den Pro⸗ 
feſſoren kritiſierte Lichtenberg das Odengeſchnaube und Genie⸗ 
weſen in Grund und Boden, ſtichelte Heyne bei ſeiner Inter⸗ 
pretation der klaſſiſchen Dichter auf die modernen Poeten, ſo 
daß Voß und hölty aus der Vorleſung wegblieben, halb hörten 
und ganz bezahlten. Käjtner, der noch für deutſche Dichtung 
der empfänglichſte war, ſpottete über die Derzweiflurg des Mäd⸗ 
chens, deſſen Liebſter aus dem Felde nicht geſchrieben, und nannte 
die Lenore ein Ammenmärchen. Die Barden haben die Ungunſt, 
die auf ihnen laſtete, geduldig ertragen. Selbſtbewutzt durften 
ſie ihr Haupt erheben und ihren Leiſtungen vertrauen. Man 
konnte in Göttingen leben und ſich ausbilden, ohne die Pro⸗ 
tektion, ja auch nur die Beachtung der Profeſſoren zu finden. 
Die Bildungsmittel, die es durch ſeine zahlreichen, auf alle Ge⸗ 
biete der Wiſſenſchaft ſich erſtreckenden Vorleſungen, durch die 
Schätze und die liberale Zugänglichkeit ſeiner Bibliothek bot, 
ermöglichten eine Exiſtenz auch außerhalb der regierenden Kreiſe. 
Hatte man die Poeten in Göttingen gering geſchätzt, ſo war doch 
ihr Muſenalmanach ein Blatt im Ruhmeskranze Göttingens ge- 
worden, und G. Brandes, der über die Minneſänger hart genug 

geurteilt hatte, ließ ſich herbei, 1777 Bürger, der zur Seit in 
keinem Verhältnis zur Univerſität ſtand, um die Übernahme der 
Redaktion zu bitten. So kurze Seit der Hainbund beſtand, jo 
tiefgreifend und nachhaltig war ſeine Wirkung. Es iſt verkehrt, 
ihm politiſche Bedeutung beizumeſſen, ihn der Ausbreitung repu⸗ 
blikaniſcher Geſinnung anzuklagen. Die Ode an die Freiheit, 
die der jüngere Graf Stolberg, Friedrich Leopold, im Göttinger 
Muſenalmanach für 1775 veröffentlichte und die er 1789 an⸗ 
zurufen an der Seit hielt, war wirklich nicht mehr als ein 
Geraſſel von Phraſen. Sein aus derſelben Zeit ſtammendes Lied: 
„Süße, heilige Natur, laß mich gehn auf deiner Spur“ drückt 
viel wahrer die Stimmung jener Jugendjahre aus. Der Ruf: 
„Zurück zur Natur“ gab dem Hainbund die Weihe und den 
Einfluß. Wie manches innige Lied iſt von ihm ausgegangen! 
Höltys Frühlingslieder, an die jo ſinnig der Denkſtein auf 
dem Nikolaikirchhof in Hannover mit den Lenauſchen Worten: 
„Hölty, dein Freund, der Frühling, iſt gekommen!“ erinnert, ſeine 
Mahnung: „Üb immer Treu und Redlichkeit!“ und fein mutiger 
Ausſpruch gegen das irdiſche Jammertal der Theologen: „O, 
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wunderſchön iſt Gottes Erde und wert, darauf vergnügt zu ſein 
leben bis zur Gegenwart fort. Die Dichtungen des Hainbundes, 
ſo viel von ihnen veraltet ſein mag, führen den Namen Göttingens 
Kreiſen zu, die von ſeiner Univerſität nichts wiſſen. Als der 
Geograph Hermann Wagner 1890 auf einer Reiſe, Namen und 
Heimat angebend, in den hafen Fiume Einlaß fand, erinnerte 
ſich der Wachtpoſten, von Göttingen und ſeinen Dichtern in der 
Schule zu Neuſtädtl gehört zu haben, und wußte einzelne Namen 
zu nennen. In einem Derzeichnis der Göttinger Dorlejungen 
vom Jahre 1792 nimmt den letzten Platz ein Name ein, der 
durch ſeine Lenore alles überdauern wird, was die Gelehrten, 
groß und klein, die ihm vorangehen, an Schriften hinterlaſſen 
haben. Die Univerſität muß ſich ihren Ruf durch fortdauerndes 
Arbeiten, Lehren und Forſchen immer neu verdienen; die Dichter 
und ihre Werke leben in ihrem alten Ruhme fort. 

Obwohl Caroline manchen der Hainbündler von Perſon 
gekannt haben muß, wird ihrer in den Briefen ſelten gedacht. 
1779 ſieht ſie Boie, den man im Publikum als das Haupt der 
Barden betrachtet, bei einem Beſuche Göttingens; der alte Be⸗ 
kannte erſcheint ihr als ein „fort agréable homme“ (41). Joh. 
Martin Miller, der Verfaſſer des Siegwart, iſt ihr aus feinen 
Romanen ein geläufiger Name. Sie handeln ihr zu eintönig 
von unglücklicher Liebe, „et les amans malheureux ce n'est 
pas mon fait“ (13). Später trifft ſie ihn im Ulmer Münſter, 
zieht es aber vor den Turm zu beſteigen, als ausführlich ſeine 
Predigt anzuhören (II 562). Der von den Hainbundsgenoſſen 
als Heros verehrte Klopſtock hatte unter der Profeſſorenwelt keine 
Freunde gefunden. Der Einfluß der Jugend, deren Abgott ihn 
Schiller nennt, muß aber doch nicht gering geweſen ſein, wenn 
Boie nicht weniger als 414 Subſkribenten für die „Gelehrten⸗ 
republik“ zuſammenbrachte, und darunter in Göttingen 342, eine 
von keiner andern Stadt erreichte Zahl, beinah ein Zehntel der 
Geſamtſumme von 3600 Unterſchriften. Unter den Unterzeichnern 
finden ſich die Namen faſt aller bekannter Göttinger Profeſſoren; 
zahlreiche Studenten, unter ihnen neben Hölty, Miller, Voß 

K. Freiherr v. Stein, Tatter, Fritz Michaelis und der bei Bürger 
oft genannte Vaughan Eſg.; und die Dieterichſche Buchhandlung 

mit 25 Exemplaren. Als das Buch 1774 erſchien, enttäuſchte 
es viele; ſie ſchlugen es um den halben Preis los oder ließen 
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es ausſpielen. Unter denen, die am heftigſten ſchimpften, wird 
der Vater Michaelis genannt, obſchon er gar nicht jubjkribiert 
hatte. Caroline kam 1801 in Hamburg in Klopſtocks Umgebung, 
konnte ihn aber wegen der Trauer, in der er ſich befand, nicht 
aufſuchen (II 97). Dagegen hat ſie den, der neben ihm die junge 
Dichtkunſt heraufgeführt hatte, ſchon in ihren Mädchenjahren 
geſehen. Goethe, von einer Harzreiſe mit dem jungen Fritz 
von Stein zurückkehrend, war im September 1783 zwei Tage 
in Göttingen, vermutlich in Angelegenheiten der Büttnerſchen 
Bibliothek, die Karl Augujt angekauft hatte (oben S. 27). Der 
mit ihrer Überführung betraute Magiſter Grellmann, ein ge⸗ 
borner Jenenſer, ſpäter Extraordinarius der Geſchichte in Göttingen, 
war Goethes Adreſſe. Der Dichter machte in einer Reihe von 
Häuſern Beſuche, aß bei Schlözer, und, wie Caroline berichtet, 
fanden die ſchnurgerechten Profeſſoren, daß der Verfaſſer des 
Werther ein ſolider hochachtungswürdiger Mann ſei. Caroline 
hat ihn nur geſehen. Ihn zu hören oder zu ſprechen, hinderte 
ſie eine auf denſelben Tag angeſetzte Landpartie, auf der man 
ſich durch Wertherſchwärmerei entſchädigte (75). Goethe war 
dann mit Fritz, der den Rieſen auf dem Winterkaſten, den Her⸗ 
Rules in Wilhelmshöhe, ſehen wollte, über Kajjel nach Hauſe 
gereiſt. Er hat ſich noch nach mehr als dreißig Jahren, als er 
in Weimar einen Beſuch von Frau Rodde geb. Schlözer empfing, 
des Göttinger Aufenthalts erinnert, wo ſie als das ſchönſte hoff⸗ 
nungsvollſte Kind zur Freude ihres Daters, des ſtrengen, faſt 
mißmutigen Mannes, glücklich emporwuchs. Caroline hat er 
früher und häufiger wiedergeſehen. Mit Bürger, den Karl 
Auguſt, als er zwei Jahre vor Goethe in Göttingen verweilte, 
auf dem Lande aufgeſucht hatte, war Goethe nicht zuſammen 
getroffen. Für Taroline war Bürger der erſte bedeutende Dichter, 
mit dem ſie in Verkehr kam. Aber erſt in der Seit ſeines Der- 
falls, am Ende ſeines Lebens lernte ſie ihn kennen. Zum zweiten 
Mal verwitwet, ſtand er vor der Tragikomödie ſeiner dritten 
Ehe. Dierzigjährig, befand er ſich in äußerſt unglücklicher Lage, 
hatte ſeine Stelle als Amtmann in Gelliehauſen, für die er wenig 
taugte, niedergelegt und in Göttingen keine andere erlangt als 
die eines unbeſoldeten Extraordinarius der Philoſophie mit einer 
ſehr unſichern Sahl von Zuhörern. Wenn er ſich Carolinen 
gegenüber einen Bären nannte, der ſelten aus ſeiner Höhle hervor⸗ 
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komme, ſo bezeichnete das treffend nicht nur ſeine Wohnung, die 
er im Hinterhauſe des Buchhändlers Dieterich für fünfzig Taler 
Jahresmiete inne hatte, ſondern auch ſeine ganze Situation. 
Schnöde wie ein Ausgejtoßener von manchem der hochfahrenden 
Gelehrten behandelt, lebte er ohne Fühlung mit der Geſellſchaft. 
„Ich allein, ganz allein und allein in dem verfluchten Lande der 
philiſter“ (Strodtmann III 225). Wieviel er von dieſer Der- 
einſamung durch ſein anſtößiges Familienleben verſchuldet hatte, 
vergeſſen ſeine Freunde wie er ſelbſt zu bedenken. Zu den 
wenigen ihm zugänglichen Häufern gehörte das Michaelisſche. 
Nicht blos die Frauen waren ihm gewogen. Beim Univerſitäts⸗ 
jubiläum im September 1787 hatte ihn Michaelis als Dekan 
mit dem Elogiun: cujus poemata tota Germania cum volup- 
tate legit zum Ehrendoktor proklamiert. Davon erfuhr höchſtens 
die gelehrte Welt. Um ſo bekannter wurde in der literariſchen 
der Angriff, den Schiller in der Allgemeinen Literatur-Seitung, 

als 1789 die erſte vollſtändige Sammlung ſeiner Gedichte erſchien, 
gegen ihn richtete. In dieſer Seit, als ihn Schiller nach CTaro- 
linens Ausdruck um alle menſchliche Ehre rezenſiert hatte (225), 
traf er mit der jungen heimgekehrten Witwe zuſammen. Der 
nächſte Berührungspunkt für beide war ihr Freund Augujt Wil⸗ 
helm Schlegel. Der Jünger Bürgers hatte erſt nach Caro— 
linens Verheiratung, ſeit er 1786 ſeine Studien begonnen und 
auf die Empfehlung feines Vaters, des Konlijtorialrats Schlegel, 
im Hermeſchen hauſe Wohnung gefunden hatte, in der Familie 

Michaelis verkehrt, ohne viel auf die Warnungen ſeiner Mutter 
zu achten, die von den Töchtern nicht viel gutes erfahren haben 
wollte. Caroline, die die Huldigungen des jungen Studenten 
mit Gleichmut entgegen genommen hatte, intereſſierte ſich für 
deſſen weitere Schickſale. Nach Beendigung ſeiner Studienzeit 
hatte er eine Hofmeiſterſtelle in einem reichen Amſterdamer Kauf- 
mannshauſe angenommen, und ſeine Briefe, die ſie von dort 
empfingen, teilten ſich Bürger und Caroline auf Spaziergängen 
mit. Näher als Schlegel und Bürger ging Caroline ein junger 
Mann aus der Umgebung der in Göttingen ſeit 1786 ſtudierenden 
engliſchen Prinzen an. Mit dem Legationsſekretär Georg Tatter 
wird ſich ſchon in deſſen Studentenzeit, als er ſich erſt der Theologie, 
dann der Philoſophie und Politik widmete, die Bekanntſchaft 
geknüpft haben. Sohn des Gartenmeiſters zu Montbrillant, einem 



königlichen Schloſſe bei Hannover (jetzt Techniſche Hochſchule), 
hatte er durch ſeine Erſcheinung, ſeine Bildung und ſeinen Cha- 
rakter in den vornehmen wie in den gelehrten Kreifen Freunde 
und Gönner gefunden. Nicht ſo bei den modernen Freunden 
Carolinens. Ein Mann ohne Ahnen, der im Hofhalt der Prinzen 
in Hannover, oder als Begleiter des erkrankten Prinzen Auguft 
(Suſſex) auf ſeinen Reiſen ſich klug zu benehmen wußte, gilt bei 
ihnen als ein kühler Höfling oder als ein unſicherer Streber, der 
hochzukommen ſucht und zugleich anzuſtoßen fürchtet. Im Michae⸗ 
lisſchen Hauſe hatte ihm ſeine anziehende Perſönlichkeit Auf- 
nahme verſchafft. Carolinen zugetan, wie ſie ihm, bewahrte er 
doch eine Surückhaltung, die ihre Leidenſchaft dämpfte, aber nicht 
unterdrückte. Gerade ihre dauernde Zuneigung iſt ein Zeugnis 
ſeines Wertes; den neuerdings gegen ihn vorgebrachten politiſchen 
Verdacht widerlegt die Beziehung zu Suſſex, der in den Kreijen 
ſeiner Bekannten als Erzdemokrat galt (Hettner 565). 

In dem rauſchenden Sirkel Göttingens, ein Ausdruck, den 
man ohne die Autorität Tarolinens (38) nicht gebrauchen würde, 
ſpielten die Univerſitätsmamſellen, wie eine von ihnen ſagt 
— ſpottet ihrer ſelbſt und weiß nicht wie! — die erſte Rolle. 
Nicht alle Profeſſorentöchter, die einen Namen in der Geſchichte 
oder Literatur erlangt haben, waren zugleich Damen der Geſell⸗ 
ſchaft. Philippine Gatterer, eine lyriſche Dichterin, ſieben 
Jahre älter als Caroline und von ihr, die keinen Vers machen 
konnte, mit Ironie behandelt (31), verheiratete ſich früh an einen 
Beamten in Cajjel. Dorothea Schlözer, über deren Begabung 
ſich Caroline ſehr anerkennend äußert (52), hatte um ihrer 
originellen Erziehung und ihres Vaters willen die öffentliche 
Aufmerkſamkeit, der er jo eifrig diente, beſchäftigt. Zu dem 
Abſchluß ihrer Erziehung durch eine Doktorpromotion hatte 
Michaelis die erſte Anregung gegeben. In ſeinem, des zeitigen 
Dekans, Hauſe fand am 25. Augujt 1787 die mündliche Prüfung 
ſtatt, bei der er ſelbſt durch einige Fragen aus der Geſchichte 
der Phyjik mitwirkte und die Examinandin ſich durch mathe⸗ 
matiſche und bergmänniſche Kenntniſſe der Anerkennung der 
Fakultät und des Kranzes, den ihr die jungen Töchter des 
Dekans aufs Haupt ſetzten, würdig erwies. 

Bei Caroline Michaelis und Thereſe Heyne, den Töchtern 
der einander feindlich geſinnten Häupter der Philologie, war es 
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nicht ihr Anteil an der Dichtung oder an der Gelehrſamkeit der 
Zeit, ſondern ihr Liebesleben und deſſen Einwirkung auf ihre 
Schickſale, was die Augen des Publikums auf ſie lenkte. 

. 

Die Herkunft der Briefe Carolinens aus einem Zeitalter, 
dem neue Bücher, der Inhalt der Journale das wichtigſte waren, 
verleugnet ſich nicht. Unſchätzbare Äußerungen für die Würdi⸗ 
gung ihrer literariſchen Perſönlichkeit, haben ſie für den hier zu 
verfolgenden Suſammenhang ihren Wert nur in dem, was ſie 
über der Verfaſſerin eigenes Leben und ihre Verbindungen mit 
bedeutenden Männern bringen. Über ihren Verkehr mit der 
Männerwelt find die Briefe reichhaltig genug. Bir Beziehungen 
ſetzen früh ein und reißen nie ab. 

Für Carolinens Anfänge iſt nichts Ne als der 
älteſte Brief, der ſich von ihr erhalten hat. Er iſt vom 4. Sep⸗ 
tember 1778 und an Louije Stieler in Gotha gerichtet. Swei 
Tage zuvor war die Verfaſſerin fünfzehn Jahr alt geworden, 
und ihr Brief iſt eine Klage über die geringe Aufmerkjamkeit, 
die ihr Verehrer vom Jahre vorher ihr diesmal zu ihrem 
Geburtstage erwieſen habe. Gemeint war Blumenbach (ob. S. 18), 
der, elf Jahre älter als ſie, ſeine in Jena begonnenen Studien in 
Göttingen abgeſchloſſen hatte und mit ihrem Bruder Fritz dadurch 
bekannt geworden war, daß ſie, vom Vater Michaelis angeſtiftet, 
ein Kolleg Büttners über Naturgeſchichte zuſtande gebracht hatten. 
Büttners Bibliothek kam in den achtziger Jahren nach Weimar 
(ob. S. 27); ſein Naturalienkabinett war ſchon in dem vorauf- 
gehenden Jahrzehnt für Göttingen erworben. Blumenbach, der 
ſich dabei durch Ordnung und Verzeichnung des Materials nützlich 
erwieſen hatte, wurde ein Jahr nach ſeiner Promotion 1776 
außerordentlicher Profeſſor. In demſelben Jahre, da Caroline 
ſeine huldigung vermißte, verlobte er ſich mit Cuiſe Brandes, 
der älteren Tochter von Georg Brandes in Hannover, nachdem 
ihre Schweſter Georgine ein Jahr zuvor Hennes zweite Frau 
geworden war. Carolinens erſter Enttäuſchung folgten andere, 
denen ernſthaftere Liaiſons zugrunde lagen. Sie klagt ſich ſelbſt 
eines lebhaften Temperaments an, das ſie zu Unbeſonnenheiten 
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verführe, nennt ſich vive et etourdie (33). Ihr elterliches Haus 
und das der befreundeten Samilien gaben Gelegenheit zu Bekannt- 
ſchaften mit Studierenden und jungen Männern, die fih als 
Privatdozenten oder als Hofmeiſter, wie ſie damals regelmäßig 
Studierende von Stande begleiteten, in Göttingen aufhielten. 
Da zur Seit weder private noch öffentliche Mädchenſchulen exi⸗ 
ſtierten, ſo erhielten die Töchter auch wohl Unterricht durch die 
Amanuenſen, die dem Vater bei ſeinen Arbeiten zur Hand gingen 
oder als Hausinformatoren für die Söhne dienten. Unter ihnen 
war mancher, der ſich ſpäter als tüchtiger Gelehrter in der 
Wiſſenſchaft bewährt hat. 1808 ließ Caroline durch ihre Schweſter 
Wiedemann in Kiel den dortigen Profeſſor Kleuker grüßen, der 
einſt in jungen Jahren Lehrer in ihrem elterlichen Haufe war 
und ſich durch Verdeutſchung des Sendaveſta nach Anquetil und 
durch Selbſtändigkeit ſeines theologiſchen Auftretens einen Namen 
erworben hatte. Sie erinnerte ſich an ihn „lebhafter als es 
gewöhnlich iſt“ (II 516). Sowenig die jungen Mädchen ihre 
Väter zu verſtehen wußten, ſo leicht verſtändigten ſie ſich mit 
den jungen Männern. Was ſich daraus an Beziehungen ent⸗ 
wickelte, ging nicht tief. Als Tarolinens Verlobung mit einem 
reichen Juriſten Wilhelm Linck aus Heidelberg, der ihr am Ende 
ſeiner Studienzeit bekannt wurde, an dem Widerſpruch ſeines 
Oheims und Dormundes jcheiterte, äußerte ſie ihren Unwillen 
über die alten Onkels und Tanten kräftig genug, war aber 
nicht jo romanhaft geſinnt, zu denken: Linck oder keinen (34). 
Jede ſolche Annäherung wurde Gegenſtand des Geſprächs in der 
kleinen Stadt. Die Gefahren dieſes wechſelnden Verkehrs mit 
jungen Männern laſſen ſie ihre Freundin in Gotha glücklich 
preiſen, daß ſie nicht in einer Univerſitätsſtadt geboren, und ſich 
ſelbſt, daß ſie nicht ſchön ſei (15 ff.). Aber ſie traut ſich doch ſo 
wenig Feſtigkeit zu, daß ſie dem Balle fernbleibt, den der junge 
Königsjohn, der angeſchwärmte Biſchof von Osnabrück, im Juni 
1781 in Weende veranſtaltet. Sie würde ja liebend gern mit 
ihrem künftigen Könige — man hielt den Prinzen von Wales 
für kränklich und Hork für den vorausſichtlichen Thronfolger — 
getanzt haben; aber er iſt trotz ſeiner angeblichen Sprödigkeit 
ſehr galant gegen die Damen — ein durchtriebener Vogel, meint 
Lichtenberg ( 366), der den Hof von England her kannte —, 
und ſie fürchtet das Gerede der Leute (40 ff.). Ob ſie, weil ſie 



Engliſch verſtand, vor den Damen, die der Einladung folgten, 
ausgezeichnet zu werden beſorgte? 

Ihre im Sommer 1784 geſchloſſene Ehe führte fie auf 
einen neuen Schauplatz, in ein Harzſtädtchen, das an Einwohner⸗ 
zahl dem damaligen Göttingen nicht viel nachſtand. Lichten⸗ 
berg verglich Clausthal in feiner Lage mit Bath (78), und 
Bath war der ſchönſte Ort, den er in England und faſt über⸗ 
haupt geſehen hatte (I 234). Jugendlichen Umgang und künſt⸗ 
leriſche Genüſſe wie in Göttingen mußte Caroline entbehren. 
Dafür gehörte ſie zu den Honoratioren und hatte teil an allem, 
was an Ehren und Freuden damit verbunden war. Die Direktion 
des hannoverſchen Bergbaues, die in der Stadt ihren Sitz hatte, 
lag in den Händen intelligenter Männer, wie Claus Friedrich 
v. Reden, Berghauptmann, und v. Trebra, Dizeberghauptmann, 
beide ſeit 1785 auswärtige Mitglieder der Göttinger Geſell— 
ſchaft der Wiſſenſchaften. Zu dem Generalſuperintendenten Dahme, 
einſt zu den Hofpredigern in England gehörig, der mit einer 
Tochter des vielvermögenden Wilhelm Beſt (ob. S. 6) verheiratet 
war, gab es Beziehungen von ihrem Vater her. Haushalts: 
und bald ſich einſtellende Familienſorgen machen der jungen 
Frau natürlich viel zu ſchaffen. Doch behält ſie Seit genug, ihre 
Lektüre wie daheim fortzuſetzen. Sie lieſt, was Schneiders Leih 
bibliothek und der Leſezirkel der Profeſſorin Dollborth in Göttin— 
gen zu liefern und die Botenfrau zu tragen vermag: Herders Gott 
und die Schriften über die angebliche Bekehrung des Darmſtädter 
Hofpredigers Stark ſo gut wie die neueſten Romane und Schau— 
ſpiele. Die fleißige Korreſpondenz der Geſchwiſter läßt fie alles, 
was in Göttingen paſſiert, namentlich auch deren Ciebesaffären, 
mit erleben. Einen heutigen Leſer wundert es, ſo wenig von 
ihr über die Natur, die fie umgibt, die Berge und Wälder des 
Harzes zu hören. In Goslar zeigt ſie keinerlei Sinn für die 
mittelalterliche Schönheit der Stadt. Ihre Reſte wirken auf ſie 
befremdlich und beängſtigend: „allenthalben ſechzehneckige Wacht⸗ 
türme, die wie Kettenhunde ausſehen.“ Ihr zuſammenfaſſendes 
Urteil: „eine altmodiſche kleine lorkige Reichsſtadt voller Prä- 
tenſionen auf Modernität“ (98) berührt ſich in einem Punkte 

mit dem Goethes. Als er ſieben Jahre früher in Goslar war, 
ſtellte er der „in und mit ihren Privilegien vermoderten Reichs⸗ 
ſtadt“ die Bergſtädte gegenüber, die vom unterirdiſchen Segen 
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fröhlich nachwuchſen (Briefe III 198). Ihr Mann widmete der 
bergmänniſchen Bevölkerung ſeinen ganzen Fleiß; ein Leiden, 
das deren Beſchäftigung mit ſich brachte, fand an ihm einen 
ſorgfältigen Beobachter. Noch nicht 34 Jahr alt, ſtarb er an 
einer Krankheit, die er ſich in ſeinem Berufe zugezogen hatte. 
Von der allgemeinen Trauer, die ihm folgte, zeugt der warme 
Nachruf Dahmes, der auch die „ſo ſehr verſtändige kultivierte 
und rechtſchaffene Ehefrau und die lieben ſüßen Kinder“ nicht 
vergißt. Der kurzen Ehe verdankten drei Kinder ihre Ent⸗ 
ſtehung. Das jüngſte, ein postumus, ſtarb bald nach der Heim⸗ 
kehr der jungen Witwe in das elterliche haus. Man hätte er⸗ 
warten ſollen, ſie wäre dauernd nach Göttingen gezogen, wie 
es der Wunſch ihres Vaters war. Sie kam zu einem andern 
Entſchluſſe. Der Vater, ſchon länger leidend, war im Sommer 
1784 von ſchwerer Krankheit kaum ſoweit hergeſtellt, um an 
der Hochzeit der Tochter teilnehmen zu können (ob. S. 30). Nach 
der Geburt des erſten Enkels hat aber doch das Großelternpaar 
die Kinder in Clausthal beſucht (117). Bei der Jubelfeier der 
Univerſität im September 1787 war Michaelis ſoweit wieder 
hergeſtellt, um als Dekan fungieren zu können. Sur Feier 
ſeines 72. Geburtstags am 27. Februar 1789 überreichten ihm 
die Enkel ein Gebet an den Gott der Heilkunde, das der junge 
Hausfreund, A. W. Schlegel, gedichtet und Caroline mit einem 
von ihr geſtickten Äskulapkopfe begleitet hatte (182). 

Laß ihn in verdienter Ruh ſich laben, 
Gib, daß er ſich heiter, ungeſchwächt, 
Lang im Abendſtrahl des Lebens wärme! 
Daß ihn lang ein blühendes Geſchlecht, 
Deſſen Stolz er iſt, umſchwärme! 

Der Wunſch ging nicht in Erfüllung. Reizbar, trug er ſchwer 
an feinem Alter, an ſeiner Vereinſamung. Die Kinder erjegten 
ihm den Mangel nicht; fie gingen andere Wege und waren 
ohne Verſtändnis für ſein Weſen und ſein Intereſſe. Caroline, 
die mit ſcharfem Blick die Situation überſchaute und den Bruder 
Philipp zur freundlichen Begegnung mit dem Vater ermahnte (201), 
bricht ſelbſt in die Worte aus: Was iſt doch das ein elendes 
Leben, das ein Gelehrter führt! Es fehlt ihm der Sinn für die 
weite, offene Welt (174). Wenn ſie von dem engen Geſichts⸗ 
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kreis, an dem er eigenjinnig feſthalte, redet, jo verkennt fie, 
was ihn bis zum letzten Lebensaugenblicke nicht verließ, die 
Forſcherarbeit in ſeiner Wiſſenſchaft. „Im Alter ſeine einzige 
Erquickung“, nennt fie fein Kollege Eichhorn. Obſchon ſie ſelbſt 
von früh auf mit akademiſch gebildeten Männern umgegangen 
war, begegnet der Leſer in ihren Briefen kaum je einer Er⸗ 
innerung an die wiſſenſchaftliche Rolle ihres Vaters in der 
Literatur. Mehr noch als dieſer innere Gegenſatz zwiſchen Vater 
und Tochter, hinderte fie die Rückſicht auf ihre Kinder, das 
elterliche haus und Göttingen zum dauernden Wohnſitz zu wählen. 
Sie äußert ſehr vernünftige Anſichten über Erziehung, die fern 
von jeder Abrichtung ſich auf Abwehr des Schädlichen zu be⸗ 
ſchränken habe. Das kann aber nur geſchehen, wenn ſie ſelbſt 
die Erziehung beſorgt, ohne den Einfluß der Beiſpiele anderer 
neben ſich befürchten zu müſſen (179). Nicht bloß an ſich ſelbſt, 
auch an ihren Schweſtern hatte ſie die Gefahren des Aufwachſens 
in einer Univerſitätsſtadt erlebt. Ihre Schweſter Lotte hatte 
eine Liebesaffäre mit Pedro Hockel, dem Sohn eines portu— 
gieſiſchen Kaufmanns, der bei Michaelis wohnte. Als ſie mit 
ſeinem Weggange von Göttingen ein Ende nahm, war das 
Mädchen eben fünfzehn Jahr alt (58). Die Schweſter Cuiſe 
war durch Caroline vor einem Roman mit dem jungen Bouterweck, 
dem ſpätern kiſthetiker, der ſich zur Seit durch allerlei Belle⸗ 
triſtiſches bemerklich machte, bewahrt worden (259). Unter der 
bunten Menge der Studenten fehlte es nicht an Schwindlern, die 
ſich Eintritt in angeſehene Familien zu verſchaffen wußten. Ein 
Kaufmannsjohn aus Magdeburg, Karl Große, der nach einigen 
Jahren Göttinger Studiums unter die Literaten gegangen war, 
gab ſich, nach Göttingen zurückkehrend, für den Beſitzer eines 
Marquiſats in Oberitalien aus und wußte ſich im Michaelis⸗ 
ſchen Hauſe jo einzuführen, daß die Witwe ihre jüngſte Tochter 
mit ihm verlobte. Eines ſchönen Tages war er verſchwunden 
und dankte der Geſellſchaft durch einen Roman, in dem er die 
von ihm betrogene Familie verunglimpfte. Ein Epigramm 
Bürgers im Muſenalmanach für 1795: Karl der Große als 
Dichter, aus dem Piemonteſiſchen, bewahrt eine Erinnerung an 
den Vorgang, zu deſſen Seit Caroline nicht in Göttingen war. 
Als ſie den Helden vier Jahre früher ſah, war er ihr wie ein 
Schuſterknecht vorgekommen, der ſich einbildete, Karl XII. aufs 
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Haar zu gleichen (265 ff.). In der leichtſinnigen Geſellſchaft, 
die Bürgers dritte Frau, das Schwabenmädchen, um ſich ſammelte, 
war das Michaelisſche Haus ſtark vertreten. Neben den Schweſtern 
Luiſe und Lotte gehörte in den Kreis der junge Doktor Philipp 
Michaelis, dem man unter den Galanen Eliſens das Alter im 
Felde zuſchrieb. 

Caroline wählte Marburg zu ihrem Wohnſitz und ſiedelte 
mit ihren Kindern im Sommer 1789 dahin über. Die Univerſitäts⸗ 
ſtadt Marburg ließ ein ſtilleres Leben erwarten, als in Göttingen 
möglich war. Ihr dortiger Bruder (ob. S. 7) war Junggeſelle 
und trieb ſeinen akademiſchen Beruf mit einer Art Begeiſterung. 
„Ich bin ein Ding, das Collegia lieſt“, ſagt er einmal von ſich 
ſelbſt (173). Die Urteile anderer über ihn lauten nicht gerade 
empfehlend. In dem Briefwechſel zwiſchen Forſter und Sömmer— 
ring figuriert er als ein Mann von Prätenſionen und Schar- 
latanerien. Wilhelm von Humboldt, der ihn 1788 in Marburg 
kennenlernt, findet in ihm einen vollendeten Anglomanen. Die 
Schweſter, der er von früher her ſehr ſympathiſch war, ließ ſich 
außer durch die Kückſicht auf ihn durch die Einfachheit der 
Stadt, ihre ſchöne Lage, die Nähe der Rheingegenden beſtimmen, 
Marburg zu wählen. Eine Seitlang fühlte ſie ſich auch ganz 
behaglich. Aber es fehlte ihr bald an intereſſanter Gejellihaft. 
Sie hatte keine Anregung als durch Briefe (208). Als ſie dort 
den Tod ihres zweiten Kindes erlebte, war ihres Bleibens nicht 
länger. Daß ſie, wie erzählt wurde, der ärztlichen Behandlung 
des Bruders den traurigen Ausgang zugeſchrieben habe, wider: 
legt ſie ſelbſt (II 347). Ob die Beziehungen zu einer Frau von 
Malsburg, die der Bruder 1794 heiratete, die Schuld tragen, 
iſt nicht mehr zu erkennen. Jedenfalls erkaltete das Verhältnis 
Carolinens zu ihm jo, daß er aus dem Briefverkehr verſchwindet. 
Als ſie ihn einmal 1794 gegen Meyer erwähnt, heißt er der 
Hofrat Michaelis in Marburg (335); im Auguſt 1805 taucht 
ſein Name einmal auf, aber nur aus der Entfernung, weil 
dritte ihn geſehen hatten (II 412). 

Der ariſtokratiſchen Republik, welche die Univerſität Göt⸗ 
tingen bildete, fehlte deren Begleiterſcheinung, der Gegenſatz der 
Parteien nicht. Er war nicht blos Göttingen eigen. Auf Bürgers 
Klage über ſeine Beamtenſtellung (1781 Strodtmann III 56) 
empfahl ihm Goethe eine akademiſche Tätigkeit, konnte aber 
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nicht umhin, zugleich auf ihre Schattenſeiten, den Parteigeiſt, 
der die Kollegen trennt und die Luſtörter der Wiſſenſchaften mit 

Hader und Sank erfüllt, hinzuweiſen (Briefe V 266). Auf Göt⸗ 
tingen traf das in hohem Maße zu, nur daß es mehr ein Gegenſatz 
der Koterien war; denn was die durch Beruf und Wohnort auf: 
einander angewieſenen Menſchen ſonderte, waren nicht Prinzipien, 
ſondern Perſönlichkeiten, um die ſich deren Anhänger ſammelten. 
Die Gegnerſchaft, die ſich unter den beiden Häuptern der Philo⸗ 

‚ logie herausgebildet hatte (ob. S. 28), wiederholte ſich unter den 
Töchtern in eigentümlicher Weiſe und führte zu tragiſchen Der- 
wicklungen. Taroline Michaelis und Thereſe heyne waren 
nahezu gleichalterig, jene 1763, dieſe 1764, beide in Göttingen 
geboren und erzogen. Von Jugend auf mit einander bekannt, 
waren ſie ſich doch nicht zugetan. Das Scherzwort von der in— 
timen Feindſchaft iſt wie für ſie erfunden. Beide waren tem- 
peramentvoll, leidenſchaftlich, aber Thereſe ließ daneben der Er⸗ 
wägung und Berechnung Raum und hätte ſich kaum ſelbſt der 
etourderie geziehen, wie Caroline tat (15, 42). Heine von 
beiden war ſchön. Caroline nennt Thereſen häßlich, und das 
ſei die allgemeine Stimme (38). Wie ſie ſelbſt über ſich urteilte, 
iſt oben erwähnt (S. 40). Andere rühmen ihre Erſcheinung als 
anmutvoll, heben beſonders ihre melodiöſe Stimme hervor, die 
ihr Dorlejen zu einem wahren Genuß gemacht habe. Geiſtig 
hochbegabt, traten beide früh in die Geſellſchaft, wurden gefeiert 
und umſchmeichelt, zuerſt um ihrer Väter, dann um ihrer ſelbſt 
willen. Unter einander waren ſie ſich merkwürdig, beobachteten 
ſich, zogen ſich an und ſtießen ſich ab. Das führte zu ſtillen 
Konflikten, wenn ſich ihre Neigungen demſelben Manne zu⸗ 
wandten. 

Man kann in den Briefen und Denkwürdigkeiten der Seit 
nicht weit leſen, ohne auf den Namen F. L. W. Meyers zu ftoßen. 
Dank dem ſpaßhaften Paß, den ihm der Amtmann Bürger 1779 
ausſtellte, weiß man wenigſtens, daß Wilhelm ſein Rufname war 
(Strodtmann III 364). Die vielerlei Beinamen, unter denen er 
vorkommt, Meyer von Harburg (48), von Bramſtedt, der Biograph 
Schröders, deuten auf die verſchiedenen Stadien ſeiner Lebens⸗ 
bahn, ohne ſie zu erſchöpfen. Er hat viel und vielerlei geſchrieben, 
aber einen literariſchen Erfolg nur mit der Lebensbeſchreibung 
ſeines Freundes, des großen Schauſpielers Schröder (F 1816), 



davon getragen. 1758 in Harburg geboren, Sohn eines hanno⸗ 
verſchen Poſtdirektors, der, nach Hamburg verſetzt, in Beziehung 
zu Leſſing kam, die der Sohn nicht vergaß, erhielt Meyer ſeine 
Bildung auf den Schulen Hamburgs. Er ſtudierte ſeit 1777 in 
Göttingen die Rechte, und Pütter nennt ihn unter den Teil- 
nehmern ſeines Praktikum. Nebenbei gehörte er zu den ſich 
im Theaterſpiel übenden Studenten (ob. S. 26). Als er ſpäter 
nach Göttingen zurückkehrte, ſtellte ihn Lichtenberg einem Korre- 
ſpondenten als einen gewiſſen Herrn Meyer vor, der ehemals 
ſoviel Komödien ſpielte (II 208). Er erwarb ſich eine ſo all⸗ 
gemeine Bildung und namentlich eine ſo ausgebreitete Kenntnis 
fremder Sprachen, daß Heyne dem jungen Auditor der Stader 
Juſtizkanzlei, als 1784 durch den Weggang Diezes nach Mainz 
eine Stelle an der Bibliothek freigeworden war, ſie ihm mit 
dem Profeſſortitel anbot. Er wünſchte in ihm jemanden zur 
Seite zu haben, der neben der Bibliotheksarbeit die Honneurs 
der Anſtalt, die viel von notabeln Fremden aufgeſucht wurde, 
zu machen verſtand. Meyer kam in Beziehungen zu Herder, 
war ein fleißiger Mitarbeiter an den Gött. Gelehrten Anzeigen, in 
denen er die erſte Sammlung der Goetheſchen Schriften (1787 u. ff.) 
io treffend und intelligent beſprach, daß Herder die Rezenſion 
an Goethe nach Rom ſchickte. Als die königlichen Prinzen in 
Göttingen ſtudierten, gehörte er zu deren Lehrern und brachte 
ihnen auf praktiſchem Wege das Verſtändnis der deutſchen Sprache 
bei. Ein unſteter Geiſt wie der ſeine hielt es nur für ein paar 
Jahre in der „Galeerenarbeit“ der Bibliothek aus. 1788 ging 
er auf Reiſen, verweilte in England, das er gleich jo vielen 
Seitgenoſſen ſchwärmeriſch liebte, mied das revolutionäre Frank⸗ 
reich, und lernte in einem anderthalbjährigen Aufenthalt Italien 
gründlich kennen. Seit 1792 lebte er in Berlin als Journaliſt. 
Er nennt ſich ſelbſt einen Herumſtreicher. In Göttingen hatte 
man Grund, das auch auf ſeine Beziehungen zur Frauenwelt 
anzuwenden. Bürger heißt ihn den Allumflatterer und legt ihm 
die Worte in den Mund: 

Ich liebe freilich zwar, was vorkommt, 
aber mich und meine Ruh noch mehr. 

So war er denn auch in das Liebesleben Carolinens und 
Thereſens verflochten. Ein geiſtreicher Mann, voll Wiſſen und 
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Witz, von einer glänzenden Unterhaltungsgabe, der eine Portion 
Innismus nicht fehlte, erwies er ſich beiden als ein zuverläſſiger 
und vertrauenswürdiger Freund. Schon das legt ein rühmliches 
Zeugnis für ihn ab, daß eine edle feinſinnige Frau, Eliſe Campe, 
die Frau des Buchhändlers Augujt Tampe, ihn bald nach ſeinem 
Tode (F 1840) zum Gegenſtand einer ausführlichen Schrift ge⸗ 
macht hat. Sie lernte ihn allerdings erſt kennen, als er, zur 
Ruhe gekommen, ein ehemals Stolbergſches Gut, Bramſtedt in 
Holſtein, erworben hatte, auf dem er ſich der Ausarbeitung ſeines 

1819 (Hambg., zwei Teile) erſchienenen Buches über ſeinen Freund 
Schröder widmete. In dem großen Kreiſe von Freunden und 
Freundinnen, der in dem Buche der Frau Tampe zum Worte 
kommt, nehmen die Göttinger einen breiten Raum ein. Er 
würde noch gewachſen ſein, wenn damals ſchon die Briefe Caro⸗ 
linens und Thereſens zugänglich geweſen wären. Auch nach der 
Seit des Göttinger Beiſammenlebens blieb er mit beiden in Der- 
bindung. Sie ſchütten ihm ihr Herz in allen Lebenslagen aus; 
er iſt ihr Vertrauensmann, ihr Beichtvater. Man kann ſchwer 
ſagen, welcher von beiden er näher ſtand. Urſprünglich wohl 
Thereſen. Daß ſie nicht die Seine wurde, führte ein Mann 
herbei, mit dem zu Anfang des Jahres 1779 eine Perſönlichkeit 
ganz andern Schlages als die gewohnten in die Göttinger Kreije 
trat. Georg Forſter, fünfundzwanzig Jahr alt, Profeſſor der 

Naturgeſchichte am Caſſeler Tarolinum, hatte eine ernſtere Der- 
gangenheit hinter ſich als die jungen Hofmeilter und Doktoren, 
mit denen die Profeſſorentöchter ſonſt zuſammentrafen. Anſtatt 
einer akademiſchen Vorbildung hatte er die dreijährige Welt: 
umſegelung Cooks (1772 75) mitgemacht und nachher unter 
Sorgen und Arbeiten in London an der Seite eines unruhigen, 
von Schulden und literariſchen Kämpfen bedrängten Vaters gelebt, 
bis ihm die Berufung nach Caſſel (1778) eine leidlich geſicherte 
Exiſtenz verſchaffte. Bei einem Beſuche Göttingens, das ihm 
außerordentlich gefiel, fand er die entgegenkommendſte Aufnahme; 
Henne und Lichtenberg erwieſen ihm ihre Freundſchaft, die philo⸗ 
ſophiſche Fakultät machte ihn, der nie ſtudiert hatte, zum Magiſter 
honoris caussa. Caroline, die ſich für alles Ungewöhnliche Ieb- 
haft intereſſierte, beſchenkte er mit einem von Otaheiti mit⸗ 
gebrachten Stoffe, aus dem ſie ſich ein Kleid machen ließ, und 
blieb für immer der Gegenſtand ihrer liebevollen Teilnahme (9). 



Da Meyer Reine Anjtalt machte, feiner Beziehung eine ernſtere 
Geſtalt zu geben, ſo nahm Thereſe die Bewerbung Forſters an. 
Die Brautleute verblieben aber in dem freundſchaftlichen Der- 
hältnis zu Meyer, der als platoniſcher Teilhaber der Dreieinigkeit, 
als Bruder Aſſad fungierte. Caroline und Thereſe ſchieden bald 
nach einander durch ihre Heiraten aus Göttingen; jene im Juni 
1784, dieſe im September 1785. Die Ehen beider waren Achtungs⸗ 
ehen, nicht Ciebesehen; beide auch darin gleich, daß ſie für die 
Daterjtadt, die ſie verließen, wenig Liebe hegten. Caroline blieb 
im Lande, heiratete den Nachbarsſohn, den Verwandten und zog 
mit ihm in das ſtille Harzſtädtchen; Thereſe wurde die Frau 
des Weltumſeglers, der eine Profeſſur an der polniſchen Univer⸗ 
ſität Wilna übernahm. Beide kehrten nach wenigen Jahren in 
die Daterjtadt zurück, die eine als Witwe, die andere mit ihrem 
Manne, dem königlich polniſchen Geheimen Rate, jetzt von der 
ruſſiſchen Kaiſerin zu einer Seereiſe beſtimmt, wie er in dem 
Mitgliederverzeichnis eines neu gegründeten Göttinger Klubbs be- 
zeichnet iſt. Aus dieſem Proviſorium befreite ihn eine Bibliothekar⸗ 
ſtelle an der durch die Reformen des Erzbiſchofs Joſeph von 
Erthal ſeit 1784 neugeſtalteten Univerſität Mainz, wo Johannes 
Müller, der Geſchichtsſchreiber der Schweiz, der Anatom Sömmer⸗ 
ring, ein alter Freund Forſters, und andere Anſtellungen ge— 
funden hatten. Mainz wurde zur Schickſalsſtätte für Thereſe, 
aber auch für Caroline. Hier trafen beide zuſammen, und nicht 
von ungefähr. 

IV. 

Die Stadt Mainz erfreute ſich bei den Seitgenoſſen einer 
großen Beliebtheit; Gotter, Herder u. a. rühmen ſie um die 
Wette wegen ihrer Lage, ihres Klimas, ihrer Geſellſchaft und 
der Freiheit des Verkehrs. Die Straße von Göttingen nach 
Mainz war mancher in den letzten Jahren gezogen. Joh. Andreas 
Dieze, der Kenner der ſpaniſchen Literatur, mit dem ſchon 
Leſſing befreundet war, hatte 1784 ſeine Stelle an der Göttinger 
Bibliothek mit einer in Mainz vertauſcht, war aber ſchon im 
Jahre darauf geſtorben; ſeine in Mainz verbliebene Witwe, eine 
geborene Pentherin, Tochter des der älteſten Göttinger Seit an— 
gehörigen Profeſſors der Ökonomie und Baukunſt Penther, und 
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ihre Tochter, Fiekchen Diez (237), waren Caroline von früh 
auf bekannt. Ein Sohn des berufenen Göttinger Schulrektors 
(ob. S. 16) Rudolf Wedekind, Georg, hatte ſich durch Beiträge 
zu mediziniſchen Seitſchriften dem kurmainzer Leibarzt Hoffmann 
empfohlen, war ſeit 1787 Profeſſor der Therapie an der Uni⸗ 
verjität, nach der Entzweiung mit ſeinem Gönner aus feiner 
Hofſtellung geſchieden und unter die Mißvergnügten gegangen. 
Seine Schweſter Meta, die, jechzehnjährig mit dem Muſik⸗ 
direktor Forkel verheiratet, ihrem Manne durchgegangen war, 
zog, nachdem ſie ihren Jugendſtreich hinter ſich hatte, mit 
ihrer Mutter nach Mainz, nährte ſich von Überſetzungen und 
ſonſtiger Schriftſtellerei, wie ſie auch früher ſchon einen Roman 
Maria verfaßt, der ihr den Ehrentitel: „eine Gans unſerer Stadt“ 
von Lichtenberg eingetragen hatte (II 219). Ihr Ruf in Göt⸗ 
tingen war nicht der feinſte; im Kreiſe der Bürger, Meyer und 
Genoſſen figuriert ſie unter den böſeſten Beinamen. In Mainz 
bei Forſters fand fie freundliche Aufnahme. Juſtus Bollmann 
aus Hoya, im April 1791 in Göttingen als Dr. med. promoviert, 
der ſich bald durch ſeinen Verſuch, Lafayette aus der Gefangen⸗ 
ſchaft in Olmütz zu befreien, einen Namen machen ſollte, ſah, 
als er im September in Mainz verweilte, an einem der Forſter⸗ 
ſchen Theeabende die Frau Forkel und rühmte ſie als eine acht⸗ 
bare und wegen ihres Geiſtes überall — außerhalb Göttingens — 
hochgeſchätzte Frau. Als Caroline nach Mainz überſiedelte, 
wurden fie Hausgenoſſinnen. Caroline erkundigte ſich nach ihr 
bei dem Freunde Meyer, ihre weite Toleranz in Liebesverhält⸗ 
niſſen bevorwortend (276), wobei ſie allerdings vergaß, daß ſie 
früher anders über fie geurteilt hatte (181). Mener wird ihr 
feine Meinung nicht vorenthalten haben, wenn ſie gleich nicht 
jo zynijch gelautet haben wird, wie feine Worte Bürger gegen- 
über (Strodtm. III 223). Von ihrem Manne wurde ſie erſt 
1794 geſchieden. Der Göttinger rheiniſchen Kolonie durfte man 
auch einen Sohn des Böhmerſchen Hauſes, Georg, zuzählen, 
der 1788 als Lehrer an das Lyzeum zu Worms berufen 
war. Halb Theologe, halb Juriſt, hatte er in Göttingen 
beſonders dadurch Anftoß erregt, daß er in einem Aufjaße 
ſeines Magazins für das Kirchenrecht die proteſtantiſchen 
Profeſſoren als dem reformierten Bekenntnis zugetan ver⸗ 
dächtigt hatte. 
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Alle dieſe waren durch Amt oder Familienzuſammenhang 
an den Rhein geführt. Welche Beweggründe Caroline be⸗ 
ſtimmten, läßt ſich nicht mit einem Worte ſagen. Es bleibt 
auffallend, daß die alleinſtehende Frau mit ihrem ſiebenjährigen 
Töchterchen unter den bedrohlichen Anzeichen des Frühjahrs 1792, 
als ſich alles zum Kriege zuſpitzte und die Emigranten von den 
geiſtlichen höfen aus ſich anſchickten, den von ihnen geſchürten 
Brand in ihr Vaterland zu tragen, die rheiniſche Grenzfeſte zu 
ihrem Wohnſitze wählte. Ihre bisherigen Aufenthaltsorte waren 
ihr verleidet. Mainz hatte ihr, als ſie es gelegentlich einer Ein⸗ 
ladung des Forſterſchen hauſes im Frühjahr 1790 kennenlernte, 
während der Hausherr mit Alex. v. Humboldt auf der Reiſe an 
den Niederrhein begriffen war, gefallen (209). Im Gefühl 
ihrer Unabhängigkeit, auf die ſie ſo ſtolz war, glaubte die 
junge Witwe mit einem leidlichen Auskommen dahin gehen zu 
können, wo ihr ſchöne Gegenden, nach denen die Unverwöhnte 
ſich ſehnte, intereſſante Menſchen, lebhafter Verkehr winkten. 
Die politiſchen Zuſtände des Nachbarlandes ſchreckten ſie jo 
wenig ab, daß die günſtige Lage der Stadt, von wo ſich die 
Entwicklung der Dinge in Frankreich unmittelbarer als ſonſt 
irgendwo beobachten ließ, eher fördernd als hemmend auf ihren 
Entſchluß einwirkte. War es doch die Seit, in der ſo mancher 
in Deutſchland, ſelbſt in dem kalten Hannover, mit dem Feuer 
der Revolution ſpielen zu können meinte. 

War Caroline eine politiſche Natur? Im Jahre des Huberts⸗ 
burger Vertrages geboren, war ſie unter den Segnungen des 
Friedens aufgewachſen, eine Zeugin des wirtſchaftlichen wie des 
literariſchen Aufſchwungs, den Deutſchland ihm zu danken hatte. 
Für die voraufgegangene kriegeriſche Seit gab es keine beſſere 
Quelle als ihren Vater. In der langen franzöſiſchen Okkupations⸗ 
zeit, die Göttingen erlebte, war er eine der hervorragendſten 

Perſönlichkeiten geweſen, mit den franzöſiſchen Offizieren in einen 
vertrauten Verkehr gekommen, ohne nach ſeiner Verſicherung 
ſeiner nationalen Stellung je etwas zu vergeben (Sb. 54). Seiner 
Bewunderung Friedrichs des Großen hatte er kein Hehl. Aus 
der Erfahrung der kriegeriſchen Jahre gewann er ein lebhaftes 
Intereſſe für alles militäriſche Weſen. An den verſchiedenſten 
Stellen ſeiner Schriften, insbeſondere im Raiſonnement, macht es 
ſich geltend. „Wer von der Fortifikation nichts verſteht, kann 



BEN In BR 

Europa nicht politiſch kennen.“ Alexander v. Humboldt, der 
ihn in den letzten Lebensjahren ſprach, verſichert: „In der 
preußiſchen Rangliſte lebt er ganz.“ Den Ausgang des Krieges 
preiſt er als ein großes Wunder in einer Göttinger Dekanats⸗ 
rede wie bei einer Schulreviſion in Ilfeld. Sowenig er ſich auch 
öffentlich an den politiſchen Debatten beteiligt, ſeine gemeinnützige 
Schriftſtellerei auf ſoziale Fragen beſchränkt hat, er war durch⸗ 
aus ein politiſch intereſſierter Mann. So beurteilte man ihn 
auch im Ausland. Ein engliſcher Publiziſt Allan Ramſany rief 
ihn in dem Streit zwiſchen England und Nordamerika als Schieds⸗ 
richter an. An der Begeiſterung für England und engliſches 
Weſen, die nach der Mitte des Jahrhunderts in Deutſchland 
herrſchte, hatte Göttingen und ſpeziell das Michaelisſche Haus 
vollen Anteil. Man kennt, wenn auch nur aus Treitſchkes Sitat, 
den Ausſpruch Spittlers: „Wir ſind ja hier jo gerne Halb⸗ 
engländer und gewiß nicht bloß in Kleidung, Sitten und Moden, 
ſondern auch im Charakter.“ Michaelis bezieht durch den Vetter 
Beſt aus England Tee und Woodſtockſche Lichtputzen; die Sen⸗ 
dung beſchränkt ſich auf ein halbes Dutzend, weil mehr zu ſchicken 
für deutſche Verhältniſſe zu teuer kommen würde (ob. S. 6). Ein 
mit dem nötigen Komfort ausgeſtatteter Tiſch macht einen eng⸗ 
liſchen Abend aus (95). Die Frau Dahme in Clausthal, obſchon 
eine geborene Beſt, gilt als Engländerin, und ihre engliſche Ein⸗ 
richtung und engliſche Liebenswürdigkeit finden allgemeine Be- 
wunderung (78). Die Vorliebe gilt, gottlob! auch geiſtigern 
Dingen. Michaelis hatte einſt auf Hallers Anregung engliſche 
Literaturwerke dem deutſchen Publikum zugänglich gemacht und 
blieb bis in ſein Greiſenalter ein Bewunderer Richardſons. Seine 
Tochter teilt die Verehrung der engliſchen Sprache und Poeſie; 
lieſt, ſpricht und ſchreibt Engliſch, empfiehlt es ihren Freundinnen 
und begeiſtert ſich für Shakeſpeare. „Was auch der National⸗ 
ſtolz dagegen jagen möge, l’Angleterre a produit les plus 
grands auteurs“ (74). Der Dater Michaelis, der an den Eng⸗ 
ländern neben anderm die Pflege des Griechiſchen ſchätzt und 
ihm die Bildung der höhern Stände zuſchreibt, iſt durch die 
perſönliche Bekanntſchaft mit dem engliſchen Leben doch ge⸗ 
mäßigter in ſeinem Urteil. Er verſpottet „außer der gewöhn⸗ 
lichen Praedilection der Deutſchen vor das Rusländiſche“ ſpeziell 
die Neigung, ſich alles Engliſche als herrlich vorzuſtellen, und 
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die neuerdings ſich regende Tendenz, das engliſche Univerſitäts⸗ 
weſen in Deutſchland nachzuahmen: das Umgekehrte wäre das 
Richtige; aber er kennt die Mißachtung der Engländer gegen 
alles Ausländijche, namentlich gegen Deutſchland; „trauen ſie 
uns doch kaum zu, daß wir Rindfleiſch haben.“ Die engliſche 
Überhebung entgeht auch der jungen Caroline nicht. 1781 ſchreibt 
fie der Freundin in Gotha: „Les Anglois ne connoissent que 
leur isle et sont trop fiers pour vouloir connoitre plus qu'elle; 
ils se croyent suffire“ (54). Kam aber zu der Begeiſterung 
für England noch die Loyalität für das königliche Haus hinzu, 
ſo ſtieg der Enthuſiasmus aufs höchſte, und Caroline blieb 
hinter niemandem zurück. Als der zweite Königsjohn, Vork, 
Göttingen beſuchte (ob. S. 35), ging die weibliche Jugend, 
die vielleicht noch nie einen leibhaften Prinzen zu ſehen be⸗ 
kommen hatte, in Entzücken auf (40). Als die gothaiſche 
Freundin Carolinen das Übermaß zum Bewußtſein brachte, 
ſchränkte ſie ihre Huldigung auf die von aller Welt verehrte 
Königin, cette reine admirable, ein, zumal ſie durch ihren 
Bruder Fritz erfahren hatte, daß ſie in einer Audienz der deut⸗ 
ſchen Erziehungsweiſe vor der engliſchen den Vorzug gegeben 
habe (54). 

Die Verehrung Englands wurde auf die Probe geſtellt, als 
der Krieg mit Amerika ausbrach. Göttingen verleugnete ſeine 
Vorliebe für England nicht. Lichtenberg und Schlözer überbieten 
ſich in Verachtung gegen das Geſindel und feinen Krämergeiſt, 
gegen Hancock und Contreband. Su Carolinens Schwärmerei 
für England und ſeinen Krieg geſellt ſich ein perſönlicher Grund. 
Ihr Bruder Fritz iſt Arzt bei den Helfen, die ihr Landesherr 
nach Amerika verkauft hat. Sie verkennt nicht das Schmäh⸗ 
liche des Handels; wird fie doch ſelbſt Augenzeuge, wie die 
Leute in Münden in die Schiffe zur Fahrt nach Bremen ver⸗ 
laden werden. Die Bewunderung der Reſidenz Caſſel hindert 
fie nicht, den Landgrafen, der Paläfte baut und die Landes⸗ 
Rinder verkauft, ein Vieh zu nennen (62). Alle Stadien des 
Krieges verfolgt ſie genau. Die Silhouette des Admirals Heppel, 
die der Bruder geſchickt hat, ſchmückt neben dem Bilde ihres 
Vaters und dem Goetheſchen Werther ihr Zimmer. Sie ſchwärmt 
mit den engliſchen Studenten und Schillers Stadtmufikanten 
Miller für den Seehelden Rodnen (63). Das Gerücht vom Tode 
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Waſhingtons, dieſes général excellent, heißt fie willkommen, weil 
dann der Krieg ein Ende nehmen würde (22). Der Vater, ein 
eifriger Freund der Medizin, der ſich ſeine beiden Söhne widmen, 
glaubt den älteſten, der ſich auf einer wiſſenſchaftlichen Reiſe den 
Pariſer Gelehrten vorgeſtellt hatte, wegen ſeines militäriſchen 
Entſchluſſes in einem Briefe an d'Alembert entſchuldigen zu 
müſſen: „JI est premier médecin des troupes Hessois, il ne 
tue personne, soit Francois soit Amériquain, il ne fait métier 

que de guérir.“ Wie er über das Verhältnis Englands zu 
Nordamerika dachte, und zwar ſchon ſeit langer Seit, wird er 
der Tochter ſchwerlich vorenthalten haben. Bei ſeinem Kufent⸗ 
halt in England in den Jahren 1741 und 42 hatte er ſich nicht 
bloß um die Oxforder Bibelhandſchriften bekümmert, ſondern 
auch auf Land und Leute geachtet und ſich das Urteil gebildet, 
die Amerikaner würden einſt vom Mutterlande abfallen. Er 
hatte es auch ausgeſprochen, wenn er auch darüber verlacht 
wurde. Als er es gegen Benjamin Franklin wiederholte, der 
im Sommer 1766 Göttingen beſuchte, und dieſer ihm „mit 
ſeinem ernſthaften, vielſagenden und klugen Geſichte“ teils die 
Anhänglichkeit feiner Heimat an England, teils ihre Ohnmacht 
gegenüber der engliſchen Flotte entgegenhielt, berief er ſich auf 
das „allmächtige Intereſſe“, das ſtärker ſein würde als alle 
Gegengründe. Es hört ſich wie ein Widerhall an, wenn Caroline 
1780 in einem Briefe von Amerika ſpricht, wo „l’interesse regne 
partout“ (22). In ſeiner Selbſtbiographie konnte ſich Michaelis 
auf die Erfüllung ſeiner jugendlichen Prophezeiung berufen. Es 
darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß Pütter, der gleichfalls 
damals Franklin ſprach, aus deſſen Außerungen „beynahe eine 
vollſtändige Weiſſagung von den nachher erfolgten wichtigen Be⸗ 
gebenheiten in jenem Welttheile“ heraushörte. 

Sur Seit als die franzöſiſche Revolution ausbrach, lebte 
Caroline in Marburg. In einem undatierten, in den Juli 1789 
gehörigen Briefe an ihre Schweſter ſpricht ſie von ſo „großen 
unerhörten prächtigen Dingen“, die die heutigen Zeitungen ent- 
halten und fie beim Leſen ganz heiß gemacht haben (194). Es 
kann nur die Erſtürmung der Baſtille (am 14. Juli) gemeint 
ſein, da fie ſich in demſelben Briefe erkundigt, ob der geköpfte 
de Caunay — der Kommandant der Bajtille — mit einem in der 
Geſellſchaft wohlbekannten Göttinger Studenten gleichen Namens 
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verwandt ſei ). Zu Ende Oktober verweilt fie es ſchon dem 
Freunde Meyer, in ſeinen Journal-Aufjäßen die erhabene fran⸗ 
zöſiſche Nation ſo bei allen Gelegenheiten herunter zu machen (186). 
Seit ihrer Überſiedelung nach Mainz wuchs die Vorliebe für 
Frankreich zuſehends. Die Franzoſen, die ſich dort anſammeln, 
findet ſie ſchöner, ſpiritueller als die abgelebten Deutſchen (251). 
Gleich in den Beginn ihres Aufenthalts fällt der Tod Kaiſer 
Leopolds (1. März 1792). Ironiſch betrachtet ſie das Gepränge, 
mit dem die Wahl Franz II. in Frankfurt im Juli betrieben 
wird und die Feſtlichkeiten und Sujammenkünfte, die in Mainz 
und Koblenz nachfolgen. Mehr als alle Politik bewegt ſie die 
Frage, ob bei dieſem Stelldichein der vornehmen Welt der Mann, 
an dem ihr Herz hängt, nicht nach Mainz kommen und ſie auf⸗ 
ſuchen werde. Tatter, der Begleiter des Prinzen Augujt (ob. S. 33) 
kam wirklich nach Mainz auf ſeiner Reiſe nach dem Süden, ſprach 
aber nicht das erhoffte Wort. So lebte ſie in Mainz fort, mit 
ihrem Töchterchen, einem aufgeweckten Mädchen, in einer be⸗ 
ſcheidenen Wohnung, im brieflichen Verkehr mit Meyer und den 
Freunden in Gotha und im perſönlichen mit Forſters, an deren 
Teetiſch ſie abends erſcheint und der geiſtreichen Unterhaltung 
des Hausherrn lauſcht. Er muß, um den Lebensunterhalt ſeiner 
Familie zu beſtreiten, fleißig arbeiten, und kann ſchon um des⸗ 
willen nicht in Politik aufgehen. An dem Teetiſch wird natür⸗ 
lich fleißig politiſiert, die Kämpfe der Parteien in Frankreich 
werden eifrig verfolgt; man verwirft die Extreme, läßt aber 
um der unwürdigen Perſonen willen nicht die Sache fallen. 
Caroline rühmt: „es herrſcht eine reife edle Unparteilichkeit“ 
und wirft Meyer das rote Jakobinerkäppchen, das er ihr auf⸗ 
ſetzen will, an den Kopf. „Wenn Sie nicht unſer Bekenntniß 
annähmen, ſo iſt nur Dein teufliſcher Geiſt des Widerſpruchs 
ſchuld“, fährt ſie in drolliger Heftigkeit den Freund an, den ſie 
bald mit Sie, bald mit Du anredet (264). Wenige Wochen 
ſpäter erlebte ſie die Flucht des Mainzer Hofes mit ihren lächer⸗ 

) Die Bedeutung des Briefes (Nr. 95) ift bisher verkannt, da Waitz 
ihn als Nr. 47 nur ſtückweiſe mitgeteilt, Anfang und Schluß weggelaſſen, 
und E. Schmidt, der ihn vollſtändig gibt, unrichtig eingeordnet hat. Er 
gehört vor die Nummern 92 u. ff. bei Schmidt, Nr. 46 bei Waitz. Über 
de Caunay: Strodtmann IV 83, Caroline I 252. Nr. 92 vom Oktober 1789 
enthält ſchon den im Text erwähnten Vorwurf gegen Meyer. 
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lichen Szenen. Als Vorboten der anrückenden Franzoſen kommen 
die dreifarbigen Kokarden. Worms wird am 30. September von 
Cüſtine beſetzt. Wenn ſie noch am 16. Oktober klagt: „Leider 
ſind wir nicht weggenommen worden“ (272), ſo iſt wenige Tage 
ſpäter ihr Wunſch erfüllt. Am 27. meldet fie ihrem Horreſpon⸗ 
denten: „wir ſind in Feindes Hand, wenn wir unſre höflichen 
wackern Gäſte anders Feinde nennen können“ (274). Ganz wie 
ihr Vater von der Seit des ſiebenjährigen Krieges: „überhaupt 
hatten wir die beſten Feinde, welche man nur haben kann, und 
die ſehr artig, ja freundſchaftlich mit uns umgiengen“. Über die 
Schmach, die in der Beſetzung des deutſchen Bodens durch die 

Fremden lag, äußert Caroline kein Wort. Wir kennen leider 
nicht genug von Meyers Briefen, aber es reicht doch hin erkennen 
zu laſſen, wie derb er den beiden Franzoſenfreundinnen, Caro⸗ 
line und Thereſe, ihre vaterlandsloſe Gejinnung vorgeworfen hat. 
Caroline triumphiert über den Wandel der Seit: im Prachtſaal 
des kürfürſtlichen Schloſſes verſammelt ſich der deutſche Jakobiner⸗ 
klubb. Cüſtine regiert die Stadt, und ihr Schwager Böhmer 
iſt ſein Sekretär. „Denkt, daß ſo elende Burſche als George 
Böhmer und Wedekind Mainz mit eiſerner Ruthe beherrſchen“, 
ruft Meyer dem Demokraten Bürger zu und fragt, wie ihm 
ſolche Kollegenſchaft gefallen würde (Strodtm. IV 225). Überall. 
kehrt dies edle Göttinger Paar als Apoſtel des Franzoſentums 
wieder. Ihr Ruhm war nicht unverdient. Sie hatten durch ihre 
Korreſpondenz den Franzoſen den Weg nach Mainz gebahnt, 
und Cüſtine war nicht ſparſam, ſie mit Monatsgehalten und 
Gnadengeſchenken zu belohnen. Caroline ſelbſt hatte an dem 
„tollen Schwager“ am wenigſten Gefallen. „Mir ſank das Herz, 
wie ich den Menſchen ſah“, heißt es in einem Briefe an Meyer 
vom 27. Oktober 1792. „Wolt und könt Ihr — die Fran⸗ 
zoſen — den brauchen? aber wen kan man nicht brauchen? Die 
ſich ben ſolchen Gelegenheiten vordrängen, ſind nie die beſten“ (275). 
Er ließ es eine feiner erſten Handlungen fein, von Tüftine einen 
Sicherheitsbrief für feine Daterjtadt zu erwirken, der durch Eita- 
fette auf ſeine Koſten überſandt, den zeitigen Prorektor Planck 
im November früh morgens aus dem Schlafe weckte. Der vor⸗ 
witzige Schritt des aufſpieleriſchen Menſchen wurde in Hannover 
nach Gebühr aufgenommen, während man in Göttingen ſchwanhkte, 
ob man ſich nicht bedanken müſſe. Um dieſelbe Zeit hatte der 
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Edle den Landgrafen von Heſſen mit einer drohenden Prokla⸗ 
mation bedacht. Auf Caroline haben dieſe Vorgänge nicht er⸗ 
nüchternd gewirkt. Es blieb die „Sache“ und Forſter. Nachdem 
feine Frau mit den Kindern das Haus mit feinem Wiſſen und 
unter Beihilfe des Freundes Huber, der ſchon längere Seit in 
Mainz als ſächſiſcher Legationsrat verweilte, im Herbſt 1792 
verlaſſen hatte, war Caroline die Pflegerin Forſters geworden. 
An der Politik will fie keinen Teil genommen haben, öffent⸗ 
lichen Demonſtrationen fern geblieben ſein. Die dreifarbige 
Kokarde hat ſie nie getragen (401). Aber ſie bleibt in Mainz 
und hält an der Freundſchaft für Forſter feſt, der nach ihrem 
Zeugnis ſeinen politiſchen Weg ganz allein mit einem Adel, einer 
Intelligenz, einer Uneigennützigkeit geht, aber ſchwach genug iſt, 
des Beifalls ſeiner Geſinnungsgenoſſen, die er überſieht, zu be⸗ 
dürfen (279). Die Franzoſen nennen ſie l'amie du citoyen 
Forster, ſie verwahrt ſich dagegen, das je im franzöſiſchen Sinne 
geweſen zu ſein (290). Die der Revolution geneigte Mainzer 
Geſellſchaft verkehrte aber intim mit den Franzoſen, und Caroline 
ſchloß ſich nicht aus. Als Forſter Ende März 1793 nach Paris, 
um den Anſchluß der rheiniſchen Republik an die franzöſiſche 
zu bewirken, gegangen war, verließ Caroline Mainz, um ſich 
zu ihren Freunden in Gotha zu begeben. Mit ihr reiſten ihre 
Hausgenoſſin Frau Forkel und deren Mutter, Frau Wedekind, 
ab. Bis Frankfurt gelangt, wurden ſie zur Umkehr gezwungen 
und von preußiſchen Truppen feſt genommen. Erſt auf der 
Feſtung Hönigſtein gefangen, dann in dem benachbarten Dorfe 
Kronberg interniert, war ſie mit ihren Gefährtinnen vom 8. April 
bis in den Juni hinein ihrer Freiheit beraubt. Hilferufe, die 
ſie nach verſchiedenen Seiten ergehen ließ, blieben erfolglos. 
Schlözer, der alte Böhmer bemühten ſich vergebens. Die hanno⸗ 
verſche Regierung erwies ſich ſtreng abweiſend (Hettner S. 632). 
Wilhelm von Humboldt lehnte bedauernd ab. Goethe, der ſich 
in der Nähe, im Lager von Marienborn befand, erfuhr die Tat⸗ 
ſache, erſchöpft ſich aber in der etwas rätſelhaften Wendung: 
über die Wedekind ſei nur eine Stimme (Briefe 10, 90). Erſt 
dem jüngern Bruder Carolinens, der von einer Reiſe aus Italien 
herbei eilte, gelang es, durch Verwendung bei König Friedrich 
Wilhelm II. ihre Freilaſſung zu erwirken. Ein Grund ihrer 
Verhaftung iſt ihr nie angegeben worden. Es hat keine An- 
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klage, keine Unterſuchung gegen fie ſtattgefunden. Sie war fi 
keiner Schuld bewußt; „ich bin nicht Verbrecherin“, durfte ſie 
von ſich ſagen, „aber allerdings hab ich Bekanten () gehabt, 
die es ſind und die mich nun verdächtig machen“ (282). Der 
öffentliche Unwille in Deutſchland traf keinen der Mainzer Klub⸗ 
biſten ſtärker als Forſter. Je höher er in der allgemeinen 
Wertſchätzung geſtanden hatte, die eben 1791 erſchienenen An⸗ 
ſichten vom Niederrhein hatten ihm einen Platz in der erſten 
Reihe der deutſchen Schriftſteller verſchafft, deſto bitterer lautete 
das Urteil, das über ihn erging. Nachdem er, der als der Führer 
der revolutionären Partei galt, durch ſeine Überſiedelung nach 
Paris den deutſchen Machthabern, die ihre Truppen um Mainz 
ſammelten, entrückt war, behandelten ſie die in ihre Hand gefallene 
Caroline und ihre Genoſſinen als Geiſeln. Die Lage der Dinge 
war derart, daß die ſchlimmſten Gerüchte über ſie verbreitet und 
geglaubt wurden. Dabei wußte man das Schlimmſte nicht. Den 
einen galt fie als die Mätreſſe Tüſtines, den andern als die 
Geliebte Forſters, den dritten als die Frau des Georg Böhmer. 
Mochte der Jakobinerklubb durch ſein Statut Frauen ausſchließen, 
wie Thereſe gegen General von Kalckreuth geltend machte, beide, 
ſie und Caroline, hatten unzweifelhaft die revolutionäre Be⸗ 
wegung mit ihren Kräften unterſtützt. Im Publikum ging man 
weiter. Seine Anſicht ſpiegelt die Kenie wieder: 

„O ich Thor! ich raſender Thor! und raſend ein jeder 
Der auf des Weibes Rath horchend, den Freiheitsbaum 

pflanzt!“ 

Einerlei auf wen bezogen, die Frau ſollte hier als die An- 
ſtifterin des Mannes gebrandmarkt werden. Thereſens Vater, 
der alte Heyne, verkennt nicht die Schuld ſeiner Tochter, erblickt 
aber in Caroline die Derführerin. Er erſchöpft ſich in den 
ſtärkſten Ausdrücken; das ſchändlichſte von allen Geſchöpfen, der 
Teufel von einem Weibe ſind die ſtändigen, den Namen der 
Böhmerin begleitenden, Epitheta in feinen Briefen. Keiner von 
beiden Vorwürfen wird vor der Geſchichte beſtehen können. 

Thereſe wie Caroline wurden von Forſters Politik geleitet, 
ließen ſich von ſeiner hohen und vielſeitigen Bildung und dem 
Faſzinierenden ſeines Weſens beſtimmen. In einer Art Beichte 
ſagt Caroline Meyer gegenüber geradezu: Forſters Meinung zog 



natürlich die meine mit ſich fort (297). Die Zuftimmung der 
Frauen mochte ihn beſtärken, während das Stürmiſche ſeiner 
Natur, ſein ungezügelter Demokratismus, der Mäßigung bedurft 
hätte, wie ſie lange Seit ſein treuer Freund Sömmerring übte. 
Beide Frauen geſtehen zu, geſchwärmt zu haben. Beim Ausbruch 
der Revolution, wer hätte das nicht getan? „In der erſten Zeit 
konnte und mußte“, äußert der alte Heyne, „jeder für die Sache 
der Freiheit warm fein im Herzen“. Aber die Frauen blieben 
dabei, als die Zuſtände in Frankreich ſchon die ärgſten Greuel 
herbeigeführt hatten und der Königsmord in drohende Nähe 

rückte. Forſter ging erſt jetzt zur Tat über. Es gibt wenig, 
was ſich zu ſeiner Entlaſtung anführen läßt. Sein ganzes Leben 
hindurch von Schulden bedrängt, war er gezwungen, ſeine großen 
geiſtigen Gaben in mühſeliger ſchriftſtelleriſcher Tagesarbeit zu 
verwerten. Soviel Ruhm er erntete, ſeine wirtſchaftliche Cage 
blieb ſchlecht und wurde durch häuslichen Kummer verſchlimmert. 
Das Leben am Schreibtiſch genügte ihm nicht. Wie ſo mancher 
der Gelehrten des 18. Jahrhunderts ſtrebte „in Affairen gebraucht 
zu werden“, ſo hatte er ſich immer nach Taten geſehnt. Die große 
Umwälzung ſchien ihm Gelegenheit zum praktijchen Eingreifen 
zu bieten, und die aus ſeiner Umgebung, die ſich an den Feind 
herandrängten, überſehend, glaubte er ganz anders als ſie der 
Bewegung, die er noch immer in ihrer wahren Bedeutung ver⸗ 
kannte, dienen zu können. Von jener weltbürgerlichen Ge⸗ 
ſinnung erfüllt, die, obſchon ſie keinerlei Gegenliebe findet, in 
Deutſchland damals wie heute vertreten wird, wurde Forſter 
zum revolutionären Führer. Er vergißt darüber die erſte Pflicht 
des Bürgers, bei ſeinem Lande zu ſtehen und nicht bei deſſen 
Feinden. Allen voran proklamiert er den Rhein als Grenze 
und ſchickt ſich an, das Land von Landau bis Bingen vom 
Reiche loszureißen und mit Frankreich zu vereinigen. Man rühmt 
ihm Tatſachenſinn nach. Auf der Reiſe des Jahres 1790 läßt 
er einmal durch ſeine Frau die in Mainz zu Beſuch weilende 
Caroline, die erhabene Witwe, wie er ſie nennt, ermahnen, die 
Dinge zu nehmen, wie ſie ſind; das ſei die einzige Philoſophie, 
und wenn man darüber zugrunde gehen ſollte; ſo gehe man bei 
jeder andern eher zugrunde. Wenn der kluge Ratgeber nur ſelbſt 
ſeinen Rat befolgt hätte! Statt deſſen traute er den Redensarten 
der Eindringlinge und vermehrte fie aus dem eigenen Dorrate. 



Nichts von den Zuſtänden der nächſten Nachbarſchaft wiſſend, 
mußte er beim erſten Schritt in das unbekannte Land erkennen, 
daß das Gegenteil von dem herrſchte, was die Menſchheit be⸗ 
glücken ſollte. So hatten die langerſehnten Taten keinen andern 
Erfolg, als ihn ſelbſt und was ihm anhing, Land und Leute, 
zugrunde zu richten. Gervinus hat 1843 an „ein geradſinniges 
publikum von einiger Kräftigkeit der Geſinnung“ appelliert, um 
gerecht über Forſter zu richten. Bei aller Anerkennung der 
Meiſterſchaft feiner pſychologiſchen Ausführungen hat es ſich 
immer weiter von Gervinus' politiſchem Urteil entfernt. Der 
ſchlichte Mainzer Bürger, der ſich weigerte, ſich vom Reiche los⸗ 
zuſagen, verſtand ſich beſſer auf ſeine Pflicht als die Hoch⸗ 
gebildeten der Zeit, die höhniſch auf den Philiſter herabſahen. 
Die Frauen, die dem Führer folgten, zog er mit ſich ins Ver⸗ 
derben. So verehrungsvoll beide Frauen zu Forſter aufblickten, 
ſo verkannten ſie doch ſeine Schwächen nicht. Aber ſie handelten 
verſchieden, zogen verſchiedene Konſequenzen aus ſeinem Ver⸗ 
halten gegenüber den Seitereigniſſen. Als er von Reden zu 
Taten überging, verließ ihn ſeine Frau und benutzte die Lage 
der öffentlichen Dinge, um ſich von dem, was ihr Privatleben 
verkümmerte, freizumachen, ihre Ehe, die ihr ſchon lange ver- 
leidet war, zu löſen. Caroline nahm ſich Forſters in ſeiner 
Derlajjenheit an. Beides geſchah unter ſeiner Sujtimmung. Sie 
wurde ſeine moraliſche Krankenpflegerin, wie ſie ſelbſt es 
nennt (294), den Verdacht nicht ſcheuend, der ſich an ſolche 
Stellung knüpfen mußte und ſofort entſtand, ſelbſt in ihr nahe⸗ 
ſtehenden Kreiſen, wie bei der Frau Forkel und in der Göttinger 
Heimat. Derartige Freundſchaftsverhältniſſe von Frau und Mann 
waren weder Carolinen noch der Seit fremd. Sie blieb ihm 
befreundet und mußte für ihn büßen. Ihre Gefangenſchaft hatte 
fie ihm zu danken. Der Daterlandsverrat, um deſſentwillen 
Forſter geächtet wurde, traf fie mit. Den ausgezeichnet bittern 
Haß, den man in Deutſchland auf ihn warf, mußte ſie teilen (286), 
und in höherm Maße als ſeine Frau, obſchon dieſe eine viel 
prinzipiellere Anhängerin der Revolution war als die Rivalin. 
Als die Gefahr für Mainz drohender wurde, ſchalt ſie jeden 
einen Flüchtling, der ſich ihr durch Auswanderung entzog — 
und war dann eine der erſten, die ihr Heil draußen ſuchten. 
Sie erblickt in der Revolution das Erwachen der edelſten Kräfte; 
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noch im Februar 1794 bezeichnet ſie in einem Briefe an Caroline 
als ihr einzig heftiges Gefühl Frankreichs Freiheit (329) und 
muß ſich noch im Jahre 1805 von Meyer ihre Vorliebe für das 
Land des Terrorismus vorwerfen laſſen. Caroline nimmt alles 
perſönlicher. Über die Mainz belagernden Preußen weiß ſie 
nicht genug Derächtliches vorzubringen, während die Franzoſen 
von dem ſtolzen Geiſt ihrer Sache beſeelt ſind (274). Dem 
Mainzer Bürger iſt es nicht wohl, wenn er nicht das Joch der _ 
Regierung auf dem Nacken fühlt. „Wie weit hat er noch bis 
zu dem Grad von Henntniß und Selbſtgefühl des geringſten 
sansculotte draußen im Lager“ (275). Meyers Spott nimmt 
ſie gelaſſen hin, zufrieden, wenn dem Bauer die Laft der Frohnden 
abgenommen wird (278); eine Äußerung, die auf Forſter zurück⸗ 
geht. Dabei ſtehen Forſters wie Caroline fortdauernd unter dem 
Einfluß des Parteigeiſtes. Als Thereſe nach ihrer Trennung 
eine andere politiſche Geſinnung verfolgt, ſähe Forſter ſie lieber 
auf der Seite der Royaliſten als auf der der Feuillants. Roch 
als Gefangene verdachte Caroline es Gotter, wenn er im deut⸗ 
ſchen Eifer die Franzoſen eine Räubernation nannte; die Deutſchen 
ſeien nicht beſſer, und der Hönigſtein bilde eifrige Sreiheits- 
ſöhne (292). Nicht weniger ungerecht als der Angriff der Xenien 
war der Verſuch Hennes, Caroline als die Anjtifterin anzuſehen. 
Caroline war nicht ſeiner Tochter geiſtig überlegen. Thereſe war 
die ſtärkere Natur, ließ neben aller Lebhaftigkeit, deren ſie auch 
ihr Vater anklagt, der ruhigen Überlegung Raum und entzog 
ſich dem Verderben zu rechter Seit. Wenn Heyne den Brief 
ſeiner Tochter an Caroline vom Februar 1794 (ſ. ob. S. 60) 
gekannt hätte, würde er anders geurteilt haben. 

Die Mainzer Vorgänge begründen eine ſchwere Schuld aller 
Beteiligten, und ſie haben alle dafür büßen müſſen. Die Stellung 
der beiden Rivalinnen war ungleich. Während Thereſe als die 
Ehefrau Forſters, des mainziſchen Beamten, vom Strudel der 
Revolution mit ergriffen wurde, hatte ſich Caroline freiwillig 
nach Mainz begeben. Man darf nicht hinzuſetzen: um eine 
Revolution mitzumachen. Sie fragt ſelbſt: Wer hat mich nach 
Mainz gelockt? (298) und ſcheint die Antwort „Forſters“ zu er⸗ 
warten. Sehr mit Unrecht. Als ſie ſich mit dem Plane der 
Überſiedelung trug, ging fie das Ehepaar um ſeinen Rat an. 
Beide redeten ihr zu und verſprachen ſich von ihr gute Kamerad⸗ 
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ſchaft. Sie hoffte auf intereffante Menfchen, intereſſante Erleb⸗ 
niſſe und war übermütig genug, ſich, auch wenn der Krieg aus⸗ 
brechen ſollte — „ich ginge ums Leben nicht von hier“ —, die 
Folgen luſtig auszumalen und für künftige Erzählung humoriſtiſch 
zurechtzumachen (250). Als die Dinge in der Wirklichkeit ganz 
anders ausſahen, fand fie ſich ſchwer in den Ernſt der Lage. 

Nachdem Thereſe Mainz verlaſſen hatte, konnte Caroline 
die Freundſchaft, die ſie ſtets für Forſter gehegt hatte, betätigen. 
Das Derſagen Tatters (ob. S. 54) galt ihr als Freibrief für 
ihr weiteres Verhalten. Sie „erleichterte einem Freunde trübe 
Stunden“ und „zerstreute ſich im übrigen“ (298). Bald nach 
Anfang des Jahres 1793 änderte ſich ihre zuverſichtliche Stim⸗ 
mung. Die junge Tochter Augujte ſchrie noch ihr fröhliches 
vive la nation! (281), die Mutter wurde tot und taub für alles 
politiſche Intereſſe. Sie beſchäftigen andere Sorgen; ſie ſehnt 
ſich danach, aus der Öffentlichkeit zu verſchwinden und, wie 
ſie es ſpäter einmal ausdrückt, zu vergeſſen und vergeſſen zu 
werden (333). In dem Rauſch einer Ballfeſtlichkeit des Januar 
1793 hat ſich die dreißigjährige Frau, die Mutter einer neun⸗ 
jährigen Tochter, einem jungen, neunzehnjährigen franzöſiſchen 
Offizier hingegeben, und die Folgen ſtellten ſich raſch genug ein. 
Kam nun zu dieſem Zuſtand noch der Entſchluß zur Reiſe und 
die oben geſchilderte Gefangennehmung (S. 56) hinzu, bei der 
ſie ſich, ihrer politiſchen Schuldloſigkeit vertrauend, ſehr unvor⸗ 
lichtig benahm, jo mußte ihr die Seit, in der fie ihrer Freiheit 
beraubt war, zu einem doppelten Quell der Leiden und Sorgen 
werden. Vier Monate nach der Freilaſſung, im November 1793, 
wurde ſie in einem kleinen altenburgiſchen Städtchen von einem 
Knaben entbunden, der nach anderthalb Jahren wieder verſtarb. 
Gelang es auch, zur Zeit über dieſe Vorgänge den Schleier des 
Geheimniſſes zu ziehen, fo daß fie nur wenigen Eingeweihten 
bekannt wurden, ſo haben ſie doch die fortſchreitenden Publikationen 
unſerer Tage, namentlich die Briefe Friedrich Schlegels, in das 
volle Licht gerückt. Er und fein Bruder Auguft Wilhelm hatten 
Caroline in der ſchwerſten Zeit hilfreich zur Seite geſtanden. 
Der Ehebund, den fie mit Auguft Wilhelm im Jahre 1796 
ſchloß, beendete die Sturm⸗ und Drangperiode ihres Lebens. 
. Durch die Mainzer Klubbiſten kam der Name Göttingens 
mit einer der traurigſten Epiſoden deuiſcher Geſchichte in Ver⸗ 
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bindung. Der Vorwurf revolutionärer Geſinnung, den man den 
Göttingern fälſchlich gemacht hatte, erſchien nachträglich als nicht 
unverdient. Vier Familien, darunter die bekannteſten und ein⸗ 
flußreichſten der Stadt, waren in ihren Gliedern an der Mainzer 
Affäre beteiligt. Außer ihnen wird noch mitunter ein Bleßmann 
genannt; inwieweit er identiſch oder verwandt mit einem in 
der Zeit erwähnten akademiſchen Tanzlehrer iſt, vermag ich nicht 
feſtzuſtellen. Den Reigen der Mainzer Klubbiſten eröffnen die 
beiden Göttingerinnen. Die Töchter feindlicher Väter, weibliche 
Charaktere ſehr verſchiedener Natur, waren fie einig in ihrer 
Abneigung gegen ihre Heimat. Ihre weitern Lebenswege ent⸗ 
rückten ſie denn auch dieſem Suſammenhange immer mehr. 

Thereſe, nach dem Tode Forſters mit Huber verheiratet, 
im Jahre 1804 verwitwet, fixierte ſich in Süddeutſchland, lebte 
in Ulm, Stuttgart, am dauerndſten in Augsburg als Redakteurin 
des Cottajchen Morgenblatts und wurde eine beliebte Roman⸗ 
ſchriftſtellerin. Einer der letzten Seitgenoſſen, der ſie perſönlich 
gekannt hat, Rudolf Wagner, berichtet rühmlich von ihrem 
Charakter und dem Anſehen, das ſie genoß. Einer brieflichen 
Annäherung zwiſchen den beiden Rivalinnen Caroline und Ther eſe 
iſt ſchon oben S. 60 gedacht worden; eine perſönliche Aus- 
ſprache zwiſchen ihnen kam bei einer Begegnung in Stuttgart 
im Sommer 1803 zuſtande und endete, äußerlich wenigſtens, 
verſöhnlich (II 368). — Am früheſten fand den Rückgang in 
die loyale Sphäre: Georg Wedekind, deſſen Familie in 
mehreren Gliedern an der Klubbiſten⸗ Bewegung beteiligt war, 
ſo daß die Angaben der Seitgenoſſen unſicher ſind. Über Goethes 
Äußerung iſt oben S. 56 berichtet. Das Pasquill „Die Mainzer 
Klubbiſten zu Königſtein“, das wohl am beſten Beſcheid wußte, 
unterſcheidet zwei Bürgerinnen „Wehdekind“, die Mutter und 
die Frau des großen „Erzbürgers“, zu denen noch die Bürgerin 
Forkel als deſſen Schwefter hinzukommt. Den Namen des Erz⸗ 
bürgers hatte ſich Georg Wedekind verdient, der mit Cüſtine in 
Mainz eingezogen war und für ji beim Nationalkonvent in 
Paris am ſelben Tage „le titre de citoyen francais“ erbeten 
hatte. Er hatte es verſtanden, ſich der Verfolgung gegen die 
Klubbiſten zu entziehen und durch ſeine ärztliche Praxis erſt in 
Straßburg und dann im franzöſiſchen Mainz eine Stellung zu 
erwerben. Seine mediziniſchen Erfolge verſchafften ihm eine 
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Berufung an den großherzoglichen Hof; er wurde 1808 Leibarzt 
und ein Jahr darauf in den Freiherrnſtand erhoben. — Die 
Frau Forkel heiratete einen bayriſchen Juriſten Liebeskind, 
der, 1790 als Hofmeiſter in Göttingen verweilend, 1797 Regie⸗ 
rungsrat in Ansbach wurde. Ihre Beziehungen zu Caroline 
wurden in deren letzten Lebensjahren wieder aufgenommen 
(II 397 ff.). 

Carolinens Zuſammenhang mit Göttingen erloſch bald nach 
der Mainzer Seit. Als dauernden Aufenthalt erwählte ſie An- 
fang 1794 Gotha, obſchon nicht jedem der alten Freunde will⸗ 
kommen. Von ihren Geſchwiſtern ſtarb Lotte (ob. S. 8) zu der⸗ 
ſelben Zeit im Wochenbett, da Caroline in Gefangenſchaft geriet. 
Mit der jüngſten Schweſter ging die Mutter, ſeit 1791 verwitwet, 
auf Reiſen und gelangte nach wechselndem Aufenthalte in Ham⸗ 
burg und Lüneburg (259) nach Braunſchweig, wo Cuiſe ſich ver⸗ 
heiratete (ob. S. 89. Das Michaelisſche Haus in Göttingen 
wurde bald nach dem Tode des Vaters (1791 Aug. 22) verkauft. 
„Ich habe dort nun keine heimath mehr — mags auch nicht 
wiederſehn“, ſchrieb Caroline ſchon im Juli 1792 an Meyer (259). 
Als fie, von ihrer Mutter bei einer Zuſammenkunft in Gotha 
beredet, gemeinſam Göttingen im Sommer 1794 aufſuchten (350), 
gab das Anlaß ihr den Aufenthalt in der Heimat zu verbieten. 
Der Prorektor der Univerſität Feder wurde durch ein Reſkript 
der Regierung vom 16. Augujt 1794 angewieſen, der Doktorin 
Böhmer geb. Michaelis, wenn ſie ſich in Göttingen einfinden 
ſollte, den Aufenthalt zu verſagen (346). Es war eingeſchärft, 
daß jeder Prorektor beim Amtswechſel ſeinem Nachfolger das 
Reſkript mitzuteilen habe. Von den an den Mainzer Vorgängen 
Beteiligten wurde nur einer wieder in Göttingen heimiſch. 

Denn Patroklus liegt begraben, 
Und Therſites kommt zurück! 

Georg Böhmer, der bei der Austreibung der Klubbiſten im 
Juli 1795 von den Mainzer Bürgern arg verprügelt war, hatte 
erſt den Franzoſen, dann dem Königreich Weſtfalen gedient. 
Nach der Rejtauration erhielt er eine Stelle an der Göttinger 
Bibliothek, um den juriſtiſchen Katalog umzuarbeiten, betätigte 
ſich als Vielſchreiber, brachte unter anderm die hiſtoriſche Torheit 
von einer Magna Charta Kaijer Friedrichs III. auf und endete 



78 Jahr alt 1839 als ewiger Privatdozent unter dem Gefpött 
der Studenten. 

Das Haus Michaelis erlebte wechſelvolle Schickfale. Der 
Profeſſor der Medizin Arnemann, der es von den Michaelisſchen 
Erben erworben hatte, kam nie in deſſen Beſitz, da er bald 
nachher nach hamburg zog und dort durch Selbſtmord endete. 
Der Konkurs, der über ſein Vermögen ausbrach, hatte für die 
Michaelisſche Familie noch mannigfache Ungelegenheit zur Folge 
(II 360). Nach dem Kriege gehörte es lange Zeit dem Direktor 
der Göttinger Juſtizkanzlei v. Werlhof. Im Jahre 1842 kaufte 
es der Staat an und richtete es für den akademiſchen Unterricht 
ein. Im Hauptgebäude erhielt das phyſikaliſche Kabinet ſeinen 
Sitz, im weſtlichen Flügel die Blumenbachſche Sammlung. Das 
unter Rudolf Wagner neu begründete phyſiologiſche Inſtitut fand 
hier Aufnahme. Wilhelm Weber, Rudolf Wagner, Georg Meißner 
haben hier ihre Dorlefungen gehalten, Liſting ſeine Unterſuchungen 
veranſtaltet. Ein Erweiterungsbau der jüngſten Seit verlängerte 
den weſtlichen Flügel, in dem das neu geſchaffene Inſtitut für 
angewandte Mathematik und Mechanik untergebracht wurde. 
Die Phyljik wanderte inzwiſchen aus und erhielt ein neues Heim 
in der Bunſenſtraße. Die Räume, in denen einſt Joh. David 
Michaelis lehrte, er und ſeine Familie wohnten, dienen jetzt 
wechſelnden akademiſchen Zwecken. Das Äußere des Gebäudes 
hat ſich wenig verändert, nur daß von den beiden, das Haus 
auszeichnenden Freitreppen (ob. S. 4) die auf der Weſtfront in 
neuerer Seit beſeitigt worden iſt. 

V. 

Die beiden ob. S. 10 geſtellten Fragen beantworten ſich ver⸗ 
ſchieden. Die Unterſuchung der erſten, nach dem Wert der Briefe 
Carolinens für die Geſchichte Göttingens, hat gezeigt, daß fie 
für das äußerliche Leben der Univerſitätsgemeinſchaft der fieb⸗ 
ziger und der achtziger Jahre eine ergiebige Quelle bilden, dem 
innern wiſſenſchaftlichen Leben fremd gegenüber ſtehen. In das 
letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts hat Caroline nach ihrer Heim⸗ 
kehr von Marburg nur noch eben hineingeblickt. Den froſtigen 
Eindruck, den ſie empfing, beſtätigt der älteſte der Brüder 
Schlegel, der, um dieſe Seit als Superintendent nach Göttingen 



verjeßt, ſich nicht genug über einen geſellſchaftlichen SZuſtand 
wundern kann, in dem man ſich in die kleinen akademiſchen 
Dinge verbeißt und den Weggang eines Mannes wie Spittler 
kaum zu empfinden ſcheint. Er ſchließt deshalb, die allgemeine 
Bildung ſei in den größern und mittlern Städten beſſer auf⸗ 
gehoben als in den Univerſitätsſtädten. 

Die zweite Frage war: was hat Caroline dem Boden und 
dem Hauſe zu danken, aus dem ſie entſproſſen iſt? Einzelne 
ſprachliche Spuren ihrer niederſächſiſchen Herkunft, Worte und 
Wendungen wie Cork, lorkig (98), dat is ein Gefrete (110), 
vorſchwögen (170), das Praeterit. jug (355), die Bildung der 
Frauennamen wie die Niepern (24), und, was mir am beiten 
gefallen hat: eine „ganz lütge Minorität“, die Friedrich Schlegel 
nach ſeiner Jenaer Disputation eine Muſik gebracht (II 85), 
fallen nicht ſchwer ins Gewicht. Bei ihrer allgemeinen, auf 
Kenntnis und Derjtändnis der ſchönen Literatur beruhenden, 
Bildung wird ſich Taroline nicht viel aus ihrer hannoverſchen 
Abſtammung gemacht haben. Thereſe Forſter ſpricht ſich einmal 
gegen Sömmerring aus: „was ich ein bischen Gutes an meinem 
Kopfe habe, bildete mein Vater, und daß dieſer ein Mann iſt, 
bezeugt die Bildung, die er vielen Männern gab, der Dank, 
den viele ſich nicht ſchämten ihm zu geben“ (Hettner S. 269). 
Von Caroline wird ſich ſchwerlich ein gleichartiges Zeugnis auf— 
finden laſſen. Die Selbſtändigkeit ihrer Bildung wird auch nicht 
durch einzelne Berührungspunkte zwiſchen ihr und ihrem Vater 
beeinträchtigt. Durch die Michaelisſche Familie geht ein gewiſſer 
jovialiſcher Grundzug. Schon dem Großvater Chriſtian Benedict 
in Halle wird er nachgerühmt. Sie haben Sinn für Witz und 
Lebensfreude; kommen nach Kalamitäten bald wieder hoch. Solche 
Elaſtizität war namentlich Carolinen eigen. Sie nennt es ihren 
unüberwindlichen Leichtſinn und fragt ihren Freund Meyer: 
Du lachſt doch noch? (351). An ihrer Mutter, die ſich durch 
Schwierigkeiten leicht beugen läßt, macht ihr deshalb deren 
Niedergeſchlagenheit, die auch den Vater im Alter getroffen hat, 
rechte Not (II 89). Su Carolinens Frohnatur geſellt ſich die 
Luſt am Kampfe, an der Polemik, die aus der Neigung zur 
Kritik erwächſt. Sie iſt es vor allem, was ſie mit ihrem Vater 
gemein hat, aber in der Ausübung ſind beide ſehr verſchieden. 
Es verläßt ſie nie ihr guter Geſchmack. Der Takt, das Gefühl 
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für das Schöne, die an den Schriften des Vaters von den Kennern 
ſo früh vermißt wurden, bleibt ihr immer treu. Beide ſind 
beredte Naturen. Die des Vaters zeigte ji auf dem Katheder. 
Seine Schriften ſind die Nüchternheit ſelbſt. Die Beredſamkeit 
der Tochter ſtrömt in ihren Briefen aus. Voll Inhalts, ſind ſie 
durch einen Glanz der Sprache ausgezeichnet. Schärfe des Urteils 
und Präziſion des Ausdrucks gehen Hand in Hand. Die Treue 
der Überzeugung und die Abſicht, ſie auf den Willen des Empfän⸗ 
gers wirken zu laſſen, können kaum vollkommener ausgedrückt 
werden als in dem oben S. 42 erwähnten Briefe an den Bruder 
Philipp oder in der noch anzuführenden Vorſtellung an Goethe. 
Und die Anmut ihres Weſens, die Neigung zur heitern Kuf⸗ 
faſſung der Lebensvorgänge, bezeugt faſt jeder, auch der kleinſte 
ihrer Briefe. Das einfachſte Reiſeerlebnis rundet ſich zu einer 
Erzählung voll Witz und Anſchaulichkeit ab. Man vergleiche 
nur die Überſiedelung von Gotha nach Braunſchweig (353), die 
Rückkehr Schlözers aus Italien (62), die Schilderung der erſten 
Eindrücke, die ſie von dem Leben in München empfängt (II 372). 
Das poetiſche in ihrem Weſen, die Macht der Sprache, über die 
ſie verfügte, waren aber doch nicht ſtark genug, um ſie ſelbſt 
zu dichteriſchen Ceiſtungen zu drängen. Was ſie in dieſer Rich- 
tung verſucht hat, iſt Fragment geblieben. Die eigentlich poetiſche 
Geſtaltungskraft fehlte ihr. Die Briefform war wie für ſie 
geſchaffen, und in ihr hat ſie ſo Glänzendes geleiſtet, wie es 
die deutſche Literatur noch nicht aufzuweiſen hatte. Von den 
das Leben des Daters entſtellenden Zügen, ſeiner Liebhaberei 
für die krummen Wege, ſeinem Geldſinn, den außer zahlreichen 
Einzelnheiten vor allem die Geſchichte ſeines Austritts aus der 
Sozietät der Wiſſenſchaften „unter Beibehaltung des völligen 
utile“ erweiſt, war die Tochter frei. Wie ſie in ihrer ſozialen 
Stellung nichts ſo ſehr als Unabhängigkeit, Selbſtbeſtimmung 
erſtrebt, ſo iſt es auch mit ihrer geiſtigen Beſchaffenheit. Was 
eigentümlich in ihr war, ſtammte nicht von außen her; was ſie 
war und wurde, verdankt ſie ſich ſelbſt, ihrer innern Begabung. 

Carolinens Leben nach der Mainzer Seit führte ſie immer 
weiter weg von ihrem Ausgangspunkte. Auch wenn ſie ihn 
mehr geliebt hätte, er blieb ihr geſperrt. Als ſie ihn im Herbſt 
1800 von Braunſchweig aus zu beſuchen vorhatte, war das 
frühere Verbot (oben S. 63) nur ſoweit gemildert, daß der 
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Prorektor Planck durch die Regierung angewieſen war, der jetzt 
verehelichten Schlegel einen mehr als ein paar Tage dauernden 
Aufenthalt zu unterſagen. Ihr Ehemann wurde ausdrücklich 
von der Beſchränkung ausgenommen; dagegen ſeinem „durch 
ſeine ſittenverderblichen Schriften berüchtigten“ Bruder Friedrich, 
deſſen Lucinde ein Jahr vorher erſchienen war, der Aufenthalt 
in Göttingen verboten (Reſkr. vom 26. Sept. 1800, II 3). Caro⸗ 
line machte Gebrauch von der Erlaubnis und verweilte dort im 
November kurze Seit (II 16). Der Eindruck muß nicht der beſte 
geweſen ſein, denn als ſie im folgenden Jahr von Goethes 
längerm Aufenthalt in Göttingen hörte, fragte ſie verwundert: 
wie mag er das angefangen haben? (II 174). Dabei wußte 
ſie blos von den acht Tagen im Juni, die er auf der Hinreije 
nach Pyrmont dort zugebracht hatte, nicht von den vier Wochen 
auf der Rückreije bis Mitte Auguſt, die er, mit Arbeiten zur 
Geſchichte der Farbenlehre beſchäftigt, „ſo angenehm wie nützlich“ 
in der Stadt und ihrer Umgebung gelebt hatte. Er hatte auf 
der Bibliothek gearbeitet, ſich in der Geſchichte der Univerſität 
umgeſehen und das ganze damalige Göttingen kennen gelernt. 
Seiner Begrüßung durch die Studierenden, deren Goethe ſelbſt 
gedenkt, weiß Caroline einige heitere Züge zuzufügen (II 174). 
Sein Führer in Göttingen war der junge Profeſſor Georg Sar- 
torius (II 184), der zur Zeit die Geſchichte des Hanſeatiſchen 
Bundes unter der Feder hatte, eine Arbeit, für deren Beginn 
und Weiterentwicklung Goethe ſich lebhaft intereſſierte. 

Wiederholt hat Caroline in Braunſchweig länger gewohnt 
oder verweilt, beſtimmt durch ihre Schweſter Luije, die verheiratete 
Wiedemann, der auch die Mutter Michaelis dahin gefolgt war 

lob. S. 8 und 63). Der erſte Aufenthalt währte über ein Jahr, 
vom April 1795 bis Anfang Juli 1796; der zweite nach dem 
Tode ihrer Tochter Auguſte mehrere Monate, vom Oktober 1800 
bis zum April des nächſten Jahres. Ihre Briefe an die Freunde 
in Gotha oder an Meyer erzählen von ihrem Umgangskreis, den 
Familien Jeruſalem, Vieweg, Campe, Eſchenburg, der komiſchen 
Perſönlichkeit der verwitweten Frau Ebert, und von Trapp in 
Wolfenbüttel. Die Stadt Braunſchweig und ihre äußere Erſchei⸗ 
nung bleibt außer acht. Ihr Intereſſe gilt allein der Kunſt. 
Sie beſucht das Theater und macht einen Ausflug nach Söder, 
um die Gemäldeſammlung des Grafen Brabeck zu beſichtigen. 

5*+ 



URN 

Zweimal iſt fie dort geweſen, im Herbſt 1795 und im Oktober 
1800, und vergißt über den Bildern auch deren Sammler nicht, 
der fie mit beſonderer Höflichkeit aufnimmt (I 371; II 9). Die 
Zeitgeſchichte wirft ihr Licht in ihre Schilderungen durch die 
Emigranten, denen man in Braunſchweig mit übergroßer Freund⸗ 
lichkeit Gaſtrecht gewährt hatte. Sie hält mit ihrem Tadel 
gegen die „Deutſche Art und Sitte“ der beſondern Zuvorkommen⸗ 
heit gegen Ausländer nicht zurück (362): „Die Blödigkeit 
unſrer Nation unterwirft uns nur ſo leicht einem fremden Einfluß 
— wir laßen uns fortreißen durch die dreiſtere Selbſtſchätzung 
jeder andern; man braucht uns nicht einmal zu bezaubern und 
zu bereden, um den Herrn über uns zu ſpielen“. Wer erinnert 
ſich aber nicht, wie dieſelbe Briefſchreiberin den franzöſiſchen 
Soldaten in Mainz bewunderte und den ſchlichten Bürger aus⸗ 
ſchalt, der ſich nicht vom Reiche trennen und von Frankreich 
beglücken laſſen wollte (oben S. 60)? Ein beſonderer Grund 
für Carolinens Verweilen in Braunſchweig lag in der Beziehung 
zu A. W. Schlegel. Aus Holland heimgekehrt, verfolgte er 
unter andern Plänen auch den, ſich um die am braunſchweiger 
Carolinum durch den Tod Eberts ſeit 1795 frei gewordene Stelle 
zu bewerben. Ein Plan, der auch ſeiner elterlichen Familie in 
Hannover, die eben ihr Haupt verloren hatte, willkommen war, 
viel weniger was Schlegel zugleich erſtrebte, die Verbindung 
mit Caroline. 

Die Schlegels, erſt mit dem Vater der beiden in der deutſchen 
Literatur berühmten Brüder aus Uurſachſen in Hannover ein⸗ 
gewandert, waren ſeit mehr als hundert Jahren eine Familie 
evangeliſcher Prediger. Johann Adolf, ein alter Portenſer wie 
ſeine Frau, die Tochter des Mathematikers Hübſch von Schul⸗ 
pforta, war 1759 von Serbſt als Paſtor nach Hannover berufen 
und wirkte hier erſt an der Markt-, dann an der Neuſtädter 
Kirche bis an ſeinen Tod im Jahre 1793, „kein Chryſoſtomus“ 
nach G. Brandes Urteil, „aber treu und ohne Falſch, das man 
unter dem ſchwarzen Mantel jetzt ſo ſelten findet“. Von ſeinen 
Söhnen ſtanden wiederum mehrere im Dienſte der hannoverſchen 
Landeskirche. Der älteſte Moritz Superintendent in Göttingen 
(ob. S. 64), der zweite Karl juriſtiſches Mitglied des Konſiſtoriums 
zu Hannover, beide auch ſchriftſtelleriſch im Gebiete der Kirche 
tätig; jener als Verfaſſer des kurhannoverſchen Kirchenrechts 
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(1801-6) und der Kirchen- und Reformationsgeſchichte (1828-32); 
dieſer Autor einer eherechtlichen Abhandlung über die verbotenen 
Grade der Verwandtſchaft (1802). Eine Tochter Charlotte war 
an den Paſtor Ernſt in Moringen verheiratet. Kein Wunder, 
daß man in Kreiſen wie dieſen Wilhelms Verbindung mit der 
Mainzer Klubbiſtin, der Frau, die auf dem Königſtein „geſeſſen“, 
der man den Aufenthalt in ihrem Geburtsorte verſagt hatte, 
nicht günſtig geſinnt war, mochte man auch von dem, was nach 
Mainz gefolgt war, nichts wiſſen. Die Briefe der Mutter Schlegel, 
die ſchon den Studenten vor dem Michaelisſchen Hauſe gewarnt 
hatte (oben S. 37), geben den Sorgen um die Söhne kummer⸗ 
vollen Ausdruck. Sie iſt eine ſchlichte Frau, die „nichts als ein 
bischen natürlichen Derjtand hat und ſich in die Denkungsart 
der Genies nicht hineindenken kann“. Was ſoll ſie davon 
halten, daß ihr Sohn Fritz mit einer Jüdin lebt und durch 
ſeinen Roman als einen Menſchen gezeigt hat, der keine Religion 
und keine guten Grundſätze hat? Ihr wäre lieber, „daß er 
ein ganz ortinärer, aber guter und nützlicher Menſch wäre als 
ſo“. Wenn auch gegen Wilhelms Abſichten weniger empfindlich, 
fürchtet ſie doch, die Verbindung mit der Böhmerin könne ſeiner 
ganzen Laufbahn, ſeinen Ausſichten in Braunſchweig ſchädlich 
werden. Sie erkundigt ſich ſorgfältig nach den Vermögensver⸗ 
hältniſſen Carolinens und ihrer Mutter. Solche Bedenken der 
unorthographiſchen Mutter — auch die „berühmte Lotte”, Frau 
Keſtner, ſchreibt: „Hihops⸗Poſten“ — dünken die Söhne, die eben 
dabei ſind, die deutſche Kunſt und Literatur umzugeſtalten, 
kleinlich. Wilhelm ſpricht von dem „verfluchten hannover“ (371), 
Friedrich ſchilt die Frau Michaelis, die ihre Gründe gegen die 
Heirat Wilhelms hat, eine despotiſche alte Törin. Caroline, die 
es früher ſelbſt als eine Lächerlichkeit bezeichnet hatte, fie mit 
Schlegel als ein Paar zu denken (191), und ſpäter, als es ſich 
um die Trennung handelt, das Drängen ihrer Mutter für die 
Heirat verantwortlich macht (II 355), ſetzte ſich leichter über die 
Oppoſition des Alters gegen die Jugend hinweg. Sie durfte 
ſich berühmen: ich gewinne, wenn man mich ſieht (350). Ein 
Beſuch in Hannover, der nahe gelegen hätte, verbot ſich ſchon 
aus polizeilichen Gründen. Eine Begegung mit dem Bruder 
Karl in Elze war von Erfolg, wie die Neckereien beweiſen, 
die ſich gleich nachher in den Briefen einſtellen. Auch die 
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in Dresden an den Hofſekretär Ernſt verheiratete Schweſter 
wurde gewonnen. Die Mutter Schlegel erhielt von Caroline 
einen rechten lieben Brief und hörte durch gemeinſame Be⸗ 
kannte, welche anmut⸗ und geiſtvolle Frau ſie ſei. So gab 
ſie ihre Einwilligung und ihren Segen zu der Ehe, und 
am 1. Juli 1796 wurde Caroline mit dem herzoglich Sächſi⸗ 
ſchen Rat Schlegel in der Katharinenkirche zu Braunſchweig 
getraut (712). 

Das junge Ehepaar ließ ſich in Jena nieder, wo Schlegel 
nach zwei Jahren außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
wurde, mehr als durch Vorleſungen durch ausgedehnte literariſche 
Tätigkeit wirkend, bei der ihm Caroline als treue Genoſſin zur 
Seite ſtand. Die bedeutendſte Frucht dieſer Zeit, die Shakeſpeare⸗ 
Überſetzung, iſt unter ihrer Beihilfe zuſtande gekommen. Jena 
wurde die wichtigſte Station ihres Lebens. Hier fand ſie, wonach 
ſie immer verlangt hatte, intereſſante Menſchen, und zwar in 
Fülle. „Jena ſcheint mir ein grundgelehrtes, aber doch recht 
luſtiges Wirthshaus zu ſeyn“ (Waitz S. 34). Die Studenten 
kommen ihr noch etwas barbariſcher als in Göttingen vor. Sie 
ſchildert ihren Bekannten, daß ſie gleich in den erſten Tagen 
Schiller, Goethe und Fichte geſehen und Goethe ſich daran er⸗ 
innert habe, wie luſtig und unbefangen wir bei der letzten Be⸗ 
gegnung noch alle geweſen ſeien und wie ſich das nachher ſo 
plötzlich verändert habe. Eine Erinnerung, die ſich nicht, wie 
Waitz meint, auf den Göttinger Beſuch von 1783, ſondern nur 
auf ein Zuſammentreffen in Mainz von 1792 beziehen kann, 
wie denn auch Caroline ausdrücklich auf Goethes Ausjehen vor 
drei Jahren Bezug nimmt (391). Jena war zur Zeit der Sitz 
des bewegteſten geiſtigen Lebens, Philoſophie und Poeſie gaben 
ſich hier ein Stelldichein. Für ihre Vertreter bildete das Schlegel⸗ 
ſche haus den Mittelpunkt. Eine Seit ganz nach dem Herzen 
Carolinens. Die gute Mutter, die dem jungen Ehepaar nach 
Jena folgen ſollte, zog, da ſie offen geſtand, ſoviel Witz nicht 
vertragen zu können und, wie Caroline boshaft hinzufügt, ohne 
dieſe Koft alt geworden war (II 78 u. 82), es vor, zu ihrem 
jüngſten Sohne, dem Arzt in Harburg, überzufiedeln. Gegen 
ihr Lebensende hat fie ſich zu ihrer Tochter Cuiſe, deren Mann 
1803 als Profeſſor nach Kiel berufen war, begeben. Dort Ne 
fie im Februar 1808 (II 515). 
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Hatte Caroline bisher nur genießend an der ſchönen Literatur, 
durch Lektüre, durch Korreſpondenz mit einem gleichgeſinnten 
Freunde, teilnehmen können, ſo ſtand ſie jetzt in einem Kreife 
von Männern, die aktiv an der Literatur mitarbeiteten, auf ihr 
Urteil hörten und ihr Urteil beeinflußten. Auch der Kampf, 
den ſie wider ihre Gegner auszufechten hatten, war nach Caro⸗ 
linens Sinn. Sie war eine Parteigängerin, wie einſt ihr Vater, 
der als Gefolgsmann Albrecht von Hallers im Kampf mit Gott⸗ 
ſched emporgekommen war. Der Xenienkampf, der die Schlegel 
bald nach ihrer Überſiedelung empfing, verſchonte die politiſchen 
Seitgenoſſen, namentlich die Frauen, nicht. Caroline erfreute ſich 
an den literariſchen Pfeilen und ſtellte ſich taub gegen die poli⸗ 
tiſchen; die verletzenden gab ſie Schiller, die luſtigen und un⸗ 
beleidigenden Goethe ſchuld (400). Als der Bruch zwiſchen Schiller 
und den Schlegels durch Friedrich eintrat, gehörte ſie zu Schillers 
entſchiedenſten Gegnern. Seine Perſönlichkeit, feine Dichtung 
waren ihr nie recht ſympathiſch geweſen, wie er übrigens auch 
von vornherein den „Dorn“ in ihrem Weſen erkannte (Briefe, 
hg. v. Jonas, V 35). Die Bekanntſchaft, die Caroline mit Bürger 
gerade in der Seit machte, da er durch Schiller jo tief gekränkt 
war (ob. S. 37), war auf ihr Urteil nicht ohne Einfluß ge⸗ 
blieben. Ihr kritiſcher Sinn machte ſie unempfänglich gegen 
das Pathos wie geneigt für das nil admirari, das ihr ſchon 
früh in der Form: l’admiration est la fille de l'ignorance 
gepredigt war (175). Sie verſtand ſich, wie ſie ſich rühmt, auf 
Poeſie, und was ſie ihrem Freunde Schlegel, der ſich zeitlebens 
mit äſthetiſcher Kritik abmühte, über die Bedeutung der Kunſt⸗ 
werke geſagt (II 55), gehört zu dem Schönſten, was ſich über⸗ 
haupt von ihr erhalten hat. Dabei verkennt ſie, was an Kunft- 
werken in ihrer nächſten Nähe geſchaffen wird. Die Dramen 
Schillers begleitet ſie in ihrer Entſtehung mit boshaften Gloſſen 
(II 111, 115). Es iſt nicht bloß die Parteigängerſchaft, die 
ihren Blick beſchränkt, es fehlt ihr auch wie ihrem Vater das 
Gefühl für das Volkstümliche, für das, was auf das Volk wirkt. 
Schillers populärſtes Gedicht gibt ſie dem Gelächter preis (590, 
592), während Goethe dem Freunde keine würdigere Totenfeier 
zu bereiten wußte als durch eine dramatiſche Darſtellung der 
Glocke, der ſich die unſterblichen Verſe ſeines Epilogs anſchloſſen. 
Dabei mag man ganz abſehen von ihrer Verkennung Schillers 
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und der nationalen Bedeutung feines Wirkens inmitten des 
tiefſten Verfalls, die politiſcheren Köpfen ſchon damals nicht ent⸗ 
gangen ſein wird. Die bedeutſame Seit, die Jena ſo hoch unter 

den deutſchen Univerſitäten erhob, währte nur wenig Jahre. 
Die angeſehenſten Profeſſoren folgten auswärtigen Anträgen, 
ſelbſt der Pedell hatte, wie Caroline bemerkt, einen Ruf (II 351). 
Das Königreich in der Philoſophie (II 366) war mit Schellings 
Weggang zu Ende; die Poeſie und Literatur konzentrierten ſich 
in Weimar oder ſiedelten nach Berlin über, wo A. W. Schlegel 
ſeine literarhiſtoriſchen Dorlefungen vor einem glänzenden Pu⸗ 
blikum von Diplomaten, Offizieren und Damen hielt. 

Was Jena zur wichtigſten Lebensſtation für Caroline machte, 
kam nicht von der Poeſie, ſondern von der Philoſophie her. In 
den Kreis der Romantiker trat mit dem jungen Schwaben Schelling 
der Mann, der nach K. Fiſchers ſchöner Ausführung an Caroline 
ſeine Muſe fand, wie ſie an ihm den Mann ihrer Beſtimmung. 
Ein erſt ſeit zwanzig Jahren bekanntgewordener Brief von ihr 
an Goethe (II 19), in dem ſie Schelling ſeiner Freundſchaft emp⸗ 
fiehlt, zeigt die Frau in ihrem ganzen Werte. Der Entfernung 
ſich bewußt, die ſie von dem großen Manne trennt, verſteht ſie 
ebenſo beſcheiden wie beſtimmt, ohne alle Redensarten und Hul⸗ 
digungen, wie ſie ein Mann Goethe gegenüber nicht geſpart hätte, 
auf ihre Frauenwürde und ihre Liebe zu Schelling und die Kennt⸗ 
nis ſeines Weſens geſtützt, vorzutragen, wie Schelling in ſeiner 
Unentſchiedenheit zu helfen ſei und wie nur Goethe es vermöge. 
Gegenüber dem Eindruck, den Schellings Perſönlichkeit auf ſie 
gemacht hat, ſchmilzt die Ehe mit dem göttlichen Schulmeiſter, 
wie ihn der Bruder Friedrich nennt, zuſammen. Unter Goethes 
Förderung wurde ſie friedlich gelöſt. Herzog Karl Ruguſt ſprach 
nach dem oberſten Dispenſationsrecht des Landesherrn, das ſich 
in Sachſen⸗Weimar und manchen andern deutſchen Territorien 
bis zur Gegenwart erhalten hat, die Scheidung aus, und am 
26. Juni 1803 traute der Vater Schelling auf der Prälatur 
Murhardt feinen Sohn mit Caroline. Mit ihrer dritten Heirat 
nimmt Caroline Abſchied vom nördlichen Deutſchland. Ihr Leben 
und ihr Intereſſe wenden ſich dem Süden zu. 

Auf Jena folgen noch die beiden Stationen Würzburg 
und München. Schelling, an die von Bayern mit dem Bistum 
Würzburg erworbene Univerſität berufen, verließ ſie ſofort wieder, 
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als der Preßburger Friede (1805) Bayern die neue Erwerbung 
abnahm und dem Habsburger, Großherzog Ferdinand von Toskana, 
zuwarf, und ſiedelte als Akademiker nach München über. 

Man iſt begierig, zu erfahren, wie eine Frau, in deren 
Privatleben die öffentlichen Verhältniſſe jo mächtig eingegriffen 
hatten, die großen politiſchen Umwandlungen zu Anfang des 
neuen Jahrhunderts, die ſozuſagen unter ihren Augen vor ji 
gingen, aufgenommen habe. Den Untergang des Reichs, der 
in ihrer Daterjtadt tiefen Eindruck hinterlaſſen haben wird, be⸗ 
rührt ſie mit keinem Wort. Sie wird ihn wie Goethe, deſſen 
Außerung in einem Briefe an Selter uns heute jo befremdlich 
klingt, beurteilt haben. Er beklagt die einzelnen und was ſie 
verloren, wird aber ungeduldig über den Jammer um ein Ganzes, 
das in Deutſchland kein Menſch ſein Lebtag geſehen, noch viel 
weniger ſich darum bekümmert hat (Briefe 19 S. 377). Ähnlich 
ſchreibt ſie nach der Schlacht bei Jena an ihre Freunde in Gotha: 
„Es war ſo und mußte ſo ſeyn, und was nicht mehr beſtehen 
kann, muß untergehen — aber die vielen unglücklichen zerrütteten 
Menſchen!“ (II 476.) Die Schickſale ihrer eigenen Heimat be⸗ 
handelt ſie ſehr gelaſſen. Über den künftigen Herrn von Han⸗ 
nover zerbricht ſie ſich den Kopf nicht. „Was liegt auch daran, 
denn wahrlich um keinen von den Regenten iſt es Schade, die 
jetzt zu Grund gehen, dergleichen bekommt jedes Land leicht 
wieder.“ Nur an dem tragiſchen Untergang des „Braunen“ 
nimmt fie teil und läßt ſich von Schelling aus der Zeitung von 
der allgemeinen Trauer berichten und der Abſicht, ihn in die 
Gruft nach Braunſchweig zu bringen (II 480). In ihrer Sorge, 
ob nicht die Umwälzung in Hannover die Penſion ihrer Mutter 
gefährde, fordert ſie von ihrer Schweſter Wiedemann, in ſolchem 
Falle „müßten wir alles thun, um die Auszahlung bey den 
franzöſiſchen Behörden zu erhalten, und ich zweifle auch nicht 
daran, da der Name Michaelis in Frankreich noch nicht ver⸗ 
geſſen iſt“ (II 480). Eine der ſeltenen Stellen, in denen ſie ſich 
ihres Vaters erinnert. Den unglaublichen Vorkommniſſen der 

Jenaer Schlacht, da „alles den Kopf verlor oder keinen hatte“, 
ſtellt ſie den ſiebenjährigen Krieg gegenüber, deſſen Geſchichte 
ſie mit Schelling lieſt: „Das war ein anderer Kampf wie dieſer 
ſiebentägige. Oft alles verloren, aber dann durch den Geiſt 
wieder alles gerettet“ (II 481). Wie dachte die alte Repu⸗ 
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blikanerin, die die Neufranken ihre Freunde nannte (367), über 
den Mann, der die Geſchicke der Welt in feiner Hand hielt? 
Sie wünſchte ſich, ihn einmal zu ſehen, um ihn lieber zu ge- 
winnen, da jedermann ſage, fein Anblick habe etwas Derſöh⸗ 
nendes. „Für mich iſt er immer nur noch das perſonificirte 
Schickſal geweſen, das ich nicht haſſe und nicht liebe, ſondern 
abwarte, wohin es die Welt führt“ (II 504, Auguſt 1807). 
Im Jahre zuvor hatte ſie entſchloſſener gedacht: „Dieſer Napoleon 
weidet mit ſcharfen Sähnen ein Land nach dem andren ab und 
wirft ſie dann erſt den beſchüzten Regenten zu, er, der Hönig 
der Könige, dem der Herr aller Herren doch gnädiglich bald den 
Hals brechen möge“ (II 423, März 1806). Gelüſtet ſie es 
einmal, ihren bayriſchen Ruhepunkt, verglichen mit Norddeutſch⸗ 
land, als einen ſichern Hafen zu betrachten, ſo geſteht ſie ſich 
doch bald: Beſiegte ſind wir alle! (II 477.) Und wem hat es 

der Sieger zu danken? Sie gibt die auffallende Antwort: 
Campe. Ihn müßte Napoleon begünſtigen; Tampe kann ihm 
ſagen, ſiehe, die Generation, die du überwunden, die habe ich 
dir dazu erzogen (II 481). Carolinens eigene Generation ge⸗ 
hörte der Zeit vor Tampe an. Der Kosmopolitismus, der fie 
beherrſchte, war nicht beſſer als der franzöſiſche Geiſt, der ihm 
nachfolgte. Ihr Afthetentum hat nicht wenig dazu beigetragen, 
den vaterländiſchen Sinn in Deutſchland zu untergraben. Was 
ihr am Herzen liegt, iſt die Kunſt. An der Erfurter Fürſten⸗ 
verſammlung von 1808 intereſſiert ſie vor allem das Theater. 
Sie fragt ihre Korreſpondentin, ob man, ohne Majeſtätsbeleidi⸗ 
gung zu begehen, Talmas Spiel kritiſieren dürfe (II 540). Von 
der unter den Romantikern nicht fehlenden Begeiſterung für 
Deutſchtum findet man bei ihr keine Beweiſe. Der Goethe, den 
ſie verehrt, iſt der Goethe Werthers, kaum der des Götz von 
Berlichingen. In der politiſchen und literariſchen Umwälzung 
ihrer Seit, in die ihre Privatangelegenheiten nur allzu tief ver- 
ſtrickt worden ſind, bittet ſie Gott um Einfachheit des Geſchickes 
(II 354). Es iſt ihr Troſt, daß, wenn von einer Seite die ganze 
Konvenienzwelt mit allen ihren alten Formen untergeht, ihr an 
einem ſchönern Horizont eine unwandelbare neue Welt aufgeht 
(II 486). Des Friedens, den ihr die Philofophie ihres Mannes 
brachte, ſollte ſie ſich nur kurze Seit erfreuen. Ihre letzte Reiſe 
war die zu ihrem Grabe. Um ſeine Eltern zu beſuchen, war 
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Schelling mit ihr im Auguft 1809 von München über Stuttgart, 
wo man ſich zum Empfange Napoleons rüftete, nach Maulbronn, 
dem neuen Amtsſitze des Vaters, aufgebrochen. Dort wurde ſie 
nach kurzem Aufenthalte von einer epidemiſchen Krankheit er⸗ 
griffen, der ſie binnen wenigen Tagen erlag. Sie ſtarb am 

7. September 1809, eben 46 Jahr alt. 
Der Vater Schelling war ein alter Korreſpondent von Joh. 

David Michaelis. Die wiſſenſchaftlichen Briefe, die der junge 
ſchwäbiſche Magiſter vor vierzig Jahren von dem berühmten 
Göttinger Orientaliſten erhalten hatte und jetzt der Tochter zeigte, 
verknüpften das Ende eines vielbewegten Lebens noch einmal 
mit feinem Ausgangspunkte. | 
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Nachweiſe. 

Abkürzungen: 3. mit nachfolgender Jahreszahl —= Seitſchr. des 
Histor. D. f. Niederſachſen. Sb. — Selbſtbiographie. M. — Joh. David 
Michaelis. Hettner = G. Forſters Briefwechſel mit Sömmerring (1877). 
Annalen = Annalen der Braunſchw.⸗Cüneb. Churlande 1786 ff. Magaz. = 
Braunſchw. Magazin. 

Don Handſchriften find benutzt: m's Briefwechſel und 6. Brandes- 
ſche Correſpondenz, beide auf der Gött. Bibliothek. Hallerſche Correſp., 
Stadtbibl. Bern. Archiv des Univerſitätscurator. Göttingen. 

Don m's Schriften: Sb., hg. v. Haſſencamp (1793), dazu die beiden 
dahinter abgedruckten Charakteriftiken von J. G. Eichhorn und Schulz (von 
Gießen); Raiſonnement (Raiſ.) über die proteſt. Univ. in Deutſchland, 4 Tle 
(1768 - 76); Buhle, Litterar. Briefw., 3 Tle (1794 — 96). 

Die Briefe Carolinens: 6. Waitz hat ſeiner Ausgabe (ob. S. 9) eine 
ausführliche Selbſtanzeige in den Gött. Gel. Anz. 1871 St. 23 v. 7. Juni 
auf den Weg gegeben und zwei Ergänzungen folgen laſſen: Aus Jugend⸗ 
briefen Carolinens, Preuß. Jahrb. Bd. 35 (1874), und Leipzig 1882: Caroline 
und ihre Freunde (zit. Waitz). Die Äußerungen Carolinens im vorſtehenden 
Text find nach Erich Schmidts Ausgabe (ob. S. 10): Caroline, Briefe aus 
der Frühromantik (2 Bde, Leipzig 1913) wiedergegeben, die des erſten Bandes 
bloß mit der Seitenzahl. Anführungen aus Lichtenberg beziehen ſich auf. 
die Ausgabe feiner Briefe von Leigmann und Schüddekopf (3 Bde, 1901 ff.), 
aus Bürger auf die Strodtmannſche Sammlung. 

Von meinen Aufjägen in dieſer Seitſchrift find benutzt: 3. 1891, Briefe 
zweier hannov. Ärzte an A. v. Haller; 5. 1905, Die engliſchen Prinzen in 
Göttingen; 3. 1911, Georg Brandes; 5. 1917, Gottſched in Göttingen. 
Von den in den Abhandlungen oder Nachrichten der Kgl. Gef. d. Wiſſenſch. 
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enthaltenen: Kriſis in der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften (1892); Von 
und über Schlözer (1909, Abh.); Muſterung deutſcher Hiſtoriker aus dem 
J. 1776 (1909). 

Goethes Werke und Briefe find nach der Weimarſchen Ausgabe, nur 
Dichtung und Wahrheit nach der Cöperſchen zitiert. 

I. Das Michagelisſche Haus: M. an haller 1764 Okt. 28 (Bern, Bd. 23. 
N. 157), 1766 Juni 11 (25 N. 106); an den Oberpolizeicommiſſar Stock 1765 
März 31 (Curat.⸗Archiv); an Vicomte de Gréaulme 1765 Febr. 2 (Bw. IV 
401). Simmermann an Haller 1768 Aug. 8 (5. 1891 S. 178). Das Duell 
m Haufe: Pütter Sb. II 470. Bewohner des Hauſes: O. Mejer, Kultur⸗ 
geſch Bilder aus Göttingen (Hannov. 1889) S. 145. M. an Graf Bernſtorff 
1769 Jan. 5 (Bw. I 451). Pz. Eduard: Lichtenberg II 215. 5. 1905 S. 437. 
— Ms zweite Ehe: M. an Haller 1759 April 22 u. Juli 27 (Bern, Einzel⸗ 
brief und Bd. 18 N. 97). Die Frau des Poſtmeiſters Schröder war eine 
geborene Reimbold aus einer bei Caroline oft genannten Familie: I 40. 
Joh. Arnold R. (+ 1795) war Oberamtmann in Catlenburg, dem Feenſchloß 
(I 118). — Verwandtſchaft: Büſching an M. 1784 Juni 25 (Bw. II 232). 
Korreſpondenz mit W. Beſt: Bw. I 535 ff., 667; einige Briefe gedruckt bei 
Buhle I 271 ff. — Fritz M. Aufenthalt in Straßburg: m. Abh. Von und 
über Schlözer S. 46. Lichtenberg II 133, 137, 184, 207, 213. Gött. Magazin 
III (1783), IV (1785) St. 1 u. 2. — R. Wood: Das Geſchenkexemplar in der 
Göttinger Bibliothek; auf dem Titel von Michaelis’ Hand: by Mr. Wood, 
Under - Secretary of State. Donum auctoris. Michaelis. In Deutſchland 
wurde das Buch bloß durch Heynes Rezenſion (G OAnz. 1770 März 15 St. 52) 
bekannt, auf die Goethe Dichtung u. Wahrheit III 86 u. 334 Bezug nimmt. 
Die Überſetzung: R. Wood, Verſuch über das Originalgenie des Homer, 
aus dem Engliſchen. Frankfurt a. M. 1775. Über ſein und ſeines Sohnes 
Verhältnis dazu: M., Oriental. u. exeget. Bibl. V (1775) S. 112 ff. Eine 
Rezenſion des Buches: Frankf. Gel. Anz. 1775 April 23, die früher Goethe 
zugeſchrieben wurde: Werke 37, 204; 38, 316. Dagegen: Scherer, Neudruck 
der Frankf. Anz. S. LXXVI. — Franz Böhmer: P. Poel, Bilder aus ver⸗ 
gang. Seit I (1884) S. 253. — Cuiſe Wiedemann geb. Michaelis, ADB. 42, 
381 irrig als Tochter des Harburger Michaelis (ob. S. 7) bezeichnet. 

II. Hommiſſär: Brandes an heyne 1779 Febr. 8 (V 79). Irrig 
über den Titel: Ceitzmann, Aphorismen Cichtenbergs I 206. Grätzel: Patje, 
Abriß des Fabrikzuſtandes in Braunſchw.⸗Cüneb. (1796) S. 269. Jahrb. des 
Gött. Geſch.⸗V. I (1908) S. 64. Goethe, Dicht. u. W. II 34. Wohnungs: 
verhältniſſe: Meiners, N. Hannov. Mag. 1801 S. 37 ff., 69 ff. Pütter, 
Gel.⸗Geſch. I 512, II 9. Lichtenberg, Aphorismen IV N. 168. Klein⸗Paris: 
J. Bernouilli, Samml. kurzer Reiſebeſchreib. X (1783) S. 376. Der Wall: 
Rinck, Studienreiſe 1783 ff. (hg. v. Geyer [1897]) S. 197. Die Flucht aufs 
Land: Voß, Die Bundeseiche (Gödeke, Elf Bücher I 755). Zu Dorfe ſteigen: 
Raiſ. IV 171. Pütter Sb. II 782. — Cuxus: Meiners a. a. O. Michaelis, 
Raif. I 31. Cikörſchenken: Von und über Schlözer S. 83. Baron Abſatz: 
Lichtenberg, Aphorismen IV 172 N. 1021. Juden: Schlözer, StAnz. Heft 60, 71; 
Heft 65 (Aug. 1791), Umſchlag S. 4. Bernouilli 3357. R. Wedekind: 5. 1917 
S. 190 ff. G. Brandes 1778 I 16 (V4). Bürgerſöhne: Michaelis III 245. 
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Reitemeier: m. Abh. Das Wiedererſtehen des deutſchen Rechts 1908 S. 67 ff. 
Riepenhauſen: Lichtenberg III 106 ff. Unger, Göttingen S. 156. Goethe 
36, 266; 48, 22 ff., 174. Ausländer: Von und über Schlözer S. 15. M. nie 
in Berlin: Sb. S. 57. Irrig Harnack, Geſch. der Berliner Akademie I 1, 410. 
Urteil über Schweizerreiſen: Rinck a. a. O. Gotha: Pütter Sb. I 390 ff. 
Lichtenberg, Briefe I 365. Hettner S. 137 ff., 150, 175 ff. Schläger an M. 
1775 Febr. 1 (Bw. IX Bl. 211). Kufſtieg der Univerſität: Schlözer, Entwurf 
zu einem Reijecollegio (1777). M. kein Profeſſor der Theologie: Sb. 142. 
M. an Feuerlein 1765 März 2 (Bw. III 198). Eichhorn S. 216. M’s Dog⸗ 
matik in Schweden: Sb. 63, 150. m's Beinamen: Kriſis S. 92 u. 80. 
Hettner S. 217 (Der kleine Erzengel = Friedrich M.). G. C. Böhmer: 
3. 1911 S. 23, 40. P. Poel a. a. O. Rink S. 206. Außere Erſcheinung: 
Ebert, Überlieferungen I 1 (1825) S. 68; 2 (1826) S. 57. Feder Sb. (1825) 
S. 156. Voß, Krit. Blätter J 392. $. A. Wolf bei Körte 157. M. Lehmann, 
Stein I (1902) S. 12. Humboldt an Wegener S. 64. Martin Miller (unten 
bei W) S. 310. Konzerte: Pütter, Gel.⸗Geſch. I 509, II 241, 367; Sb. I 190. 
Rinck S. 205. F. v. Raumer, Lebenserinnerungen (1862) IT 41. Mara: 
Heeren, Heyne S. 544. Lichtenberg I 514. G. Brandes 1775 Okt. 2 (V 59). 
Medea, Ariadne: Litt.- u. Theaterztg. 1784 I 2 S. 10. Theater: Gutachten 
der Gött. theol. Fac. v. 19. Oct. 1769, Alt, Theater und Kirche (Berlin 1840) 
S. 641 ff. Schlözer, StA. V 20, S. 511. Michaelis, Raiſ. IV 479 ff. Das 
Theaterlokal: Theaterztg. 1784 I 4, 165. Meyer, Schröder I 130, 287. 
Litzmann, Schröder I 240 ff. Philadelphia: Lichtenberg I 275. Brandes 
1777 I 20 (IV 40). Theaterjpielen der Studenten: Lichtenberg I 275. 
Im Regiſter der Lichtenberg-Briefe iſt nicht zwiſchen Dater und Sohn Brandes 
unterſchieden, dagegen ein vom Mechanikus Poppe angefertigtes Phantom zur 
Fräulein Poppe (J 388, vgl. III 387) gemacht. Sexuelles Gebiet: E. Ebſtein, 
Janus, 1905 April. — Bevorzugung der Ausländer: Schulz über M. S. 244. 
E. Brandes, Annalen III (1789) 768. Strodtmann III 225. W. v. Humboldt 
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17. September 1787; jenes iſt Dorotheens Examenstag, dies der des 
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berg, Briefe I 400). Erkrankung: Sb. 155. Hettner S. 523 ff. Eichhorn 
S. 147. M. an Adler (in Rom) 1790 Okt. 25 (Buhle III 282). M., Moral 
1 355 (Richardſon), 347 (Tanz). Geſchmackloſigkeit |. Überſetzungen: 5. 1917 
S. 219. Fritz M. an Nicolai 1787 Sept. 26 (Berliner Bibl, Nicolaiſcher 
Nachlaß). M. an Barthelemy) (Buhle III S. VID; an Sylo. de Sacy 1789 
Ende (Bw. IX 177). — 

Hainbund: Voß und Hölty im Verhältnis zu Heyne, Gf. Stolberg an 
Münter 1782 (Lichtenberg, Briefe II 382). G. Brandes an Bürger: S. 1911 
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tagsgedicht: Caroline -I 688. Karl Große: Caroline I 216, 265 ff., 698. 
Gödeke, Grundriß V 492. Pröhle in Herrigs Archiv XXI (1857) S. 179. 
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Briefe III 58. Seine Schriften: Pütter II 210, III 416, IV 493. Sum 
Dr. phil. war er beim Jubiläum als examinierter Kandidat promoviert 
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Nov. 26), zuerſt in Goethe und die Romantik v. Walzel (Schriften der 
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wann wurde Lothar von Supplinburg geboren? 

Eine genealogiſche Unterſuchung 

von Fritz Turſchmann. 

Die Beantwortung der in der Überſchrift aufgeworfenen 
Frage liegt uns in ganz beſtimmter eindeutiger Form in einer 
Chronik vor, die nur ein Jahrzehnt nach Kaiſer Lothars III. 
Tode verfaßt iſt. Bedenkt man, wie ſelten in unſeren mittel⸗ 
alterlichen Quellen Geburtsangaben ſind), jo möchte man 
meinen, die Quellennotiz, um die es ſich hier handelt, müßte 
ſchon um ihrer Seltenheit willen hoch geſchätzt worden ſein. 
Das Gegenteil aber iſt der Fall geweſen; ſeit einem Jahr⸗ 
hundert faſt hat man an der Ausjage nur herumgekrittelt oder 
ſie ganz beiſeite geſchoben und ſich begnügt, aus allgemeinen 
Erwägungen heraus und auf Grund unbeſtimmter Angaben, 
die Kaiſer Lothar während ſeiner Regierung als alten Mann 
charakteriſieren, den Geburtstermin des Supplinburgers an⸗ 
nähernd zu ſchätzen. 

Im Kloſter Diſibodenberg an der Nahe?) wurde, wie es 
ſcheint um 1147, auf Grundlage der Weltchronik des Marianus 

2) Im Gegenſatz zum Todestage, der in frommem Gedenken oft noch 
lange gefeiert wurde, ſpielt der Geburtstag offenbar das ganze Mittelalter 
hindurch noch gar keine Rolle. Aus der Königsfamilie ſind uns im 11. und 
12. Jahrhundert ſchon in einer Reihe von Fällen in gleichzeitigen Quellen 
Geburtsdaten, nach Jahr und Tag überliefert, ziemlich häufig, wenn es ſich 
um den Kronprinzen handelt. Doch iſt 3. B. Konrads II. Geburtsjahr nur 
angenähert feſtzuſtellen, Friedrichs I. auch nicht ganz ſicher (ſ. u. S. 92 
Anm. 3). Daß der Geburtstag eines deutſchen Grafen, Lothars von Supp⸗ 
linburg, in der Diſibodenberger Chronik bis auf wenige Tage genau über⸗ 
liefert wird, iſt ein ganz ſeltener Fall, der ſich nur dadurch erklärt, daß 
dieſer Graf ſpäter König und Kaifer wurde. 

2) An der mittleren Nahe, im Winkel, der durch die Vereinigung von 
Glan und Nahe gebildet wird, lag das Klofter. In den Stürmen der fran⸗ 
zöſiſchen Revolution iſt es zugrunde gegangen, die Stätte ſeiner Ruinen wird 
auf der Generalſtabskarte durch die Eintragung Diſibodenberger Hof bezeichnet. 

6 * 



ENDE 

Scotus, aber für die neuere Seit unter Hinzuziehung einer Reihe 
weiterer uns bekannter, doch zum Teil auch nicht in der Original⸗ 
form vorliegender Quellen, eine umfangreiche neue Weltchronik 
kompiliert). In ihr findet ſich am Ende einer ausführlichen, 
die Dinge aber ganz einſeitig im Sinne der ſächſiſch-gregoria⸗ 

niſchen Partei färbenden Relation über die Entſtehung des 
Streites zwiſchen Heinrich IV. und den Sachſen die uns hier 
berührende Notiz. Im Anſchluß an einen kurzen Bericht über 
die Schlacht bei Homburg an der Unſtrut, 9. Juni 1075) — 
Jahr und Tag werden ausdrücklich angegeben —, heißt es“: 
„— — interüt ibi comes Gevehardus, pater Lutgeri, qui post- 
modum imperium assumpsit, qui etiam paucis diebus ante 

hoc praelium natus fuit.“ Demnach wäre aljo Lothar in den 
erſten Tagen des Juni 1075 geboren. 

Gegen dieſe Nachricht, die unzweifelhaft auf ſächſiſche Über- 
lieferung, wahrſcheinlich ſogar einen ſächſiſchen Berichterſtatter 
ſelbſt zurückgeht‘), hat ſich nun, ſoweit ich ſehe zuerſt, Heinrich 

3) Näheres über dieſe Quelle bei Böhmer, Fontes rer. Germ. III 
p. XXXIX ff., hier die Begründung der Datierung der Entſtehung der 
Chronik auf 1147 und Wattenbach, Deutſchlands Geſchichtsquellen II“ 
S. 435 f. Abgedruckt iſt die Compilation zuerſt unter Marians Namen von 
Herold (Bajel 1559), dann ebenſo von Joh. Piſtorius, Illustrium veterum 
seriptorum, qui rerum a Germanis — — — gestarum historias vel annales 
posteris reliquerunt tomus unus. Franeofurt 1583 p. 266 ff. und in den 
folgenden Ausgaben feines Werkes. Erſt durch Herausgabe des unberührten 
Marian nach der vatikaniſchen Originalhandſchrift durch G. Waitz, MG. 88. V 
(1844) 481 ff. wurde die Grundlage für die richtige Beurteilung der Diſi⸗ 
bodenberger Compilation geſchaffen. Das Werk iſt dann noch zweimal 
unter der nicht ſehr glücklichen Bezeichnung von Annalen herausgegeben 
worden, von Böhmer als Annales Disibodenbergenses (ſ. o.), von Waitz 
als Annales S. Disibodi MG. SS. XVII, 4 ff. Beide haben aber nur die 
jüngeren Partien der großen Chronik abgedruckt, Waitz ſogar nur, was 
ihm an anderer Stelle nicht überliefert ſchien. Daher geben dieſe beiden 
Editionen keine rechte Vorſtellung von der wirklichen Geſtalt der großen 
Chronik. 

4) Sehr ausführlich über die Schlacht und die ihr vorhergehenden 
Ereigniſſe, G. Meyer von Knonau, Jahrbücher Heinrichs IV. Bd. II, 495 ff. 
und Exkurs Va. a. O. 874 ff. 

e 

e) Man leſe den Bericht im Suſammenhang und man wird nicht 
zweifeln, er iſt geradezu geſpickt von Gehäſſigkeit, die Heinrichs IV. Bos- 
heit und ſeinen Sachſenhaß veranſchaulichen ſollen: die einleitenden Worte: 



8 

Luden in ſeiner Geſchichte des teutſchen Volkes gewandt) und 
ihr die Ausjage des Petrus Diaconus Caſinenſis gegenüber— 
geſtellt, der Lothar bei ſeinem zweiten Aufenthalt in Italien 
(1137) als wohl hundertjährigen Greis — was Luden aller: 
dings nicht wörtlich nehmen will — bezeichnet“), und dazu eine 
Rurze Nachricht in der Chronik des Magiſter Albert von Stade). 

Dieſer, den Ereigniſſen ſchon recht fernſtehende Chroniſt, be— 
richtet im Anſchluß an die Schilderung des Gefechts bei Gleichen“) 
(1088) nach Frutolf von Michelsberg“) in einem Suſatz ): 
„Ibi (Gliche) etiam Liemarus, Bremensis archiepiscopus, captus 

rex Henricus omnes Saxones servituti subicere cogitabat; das vermeſſene 
Wort, das dem König in den Mund gelegt wird, Saxonia regio pulcher- 
rima, sed servi nequissimi; die Klatſchgeſchichte von den dreißig auf der 
Harzburg geſchändeten ſächſiſchen Frauen. 

) Bd. X (1835) S. 8. Bei Erörterung der Gründe, die Lothars Kan- 
didatur befördert haben ſollen: „Er war ſchon ein Mann in höheren 
Jahren und die Abnahme ſeiner Kräfte, wenn noch nicht bemerklich, doch 
gewiß nahe; ſelbſt das Siel ſeiner Tage ſtand nicht in großer Ferne. Und 
die Begründung S. 552 Anm. 9; der Bericht der Diſibodenberger Chronik 
hier gemäß der Struveſchen Edition als Marianus Scotus zitiert. 

6) Verfaſſer dieſer Fortſetzung der Kloſterchronik von Monte Caſino, 
begonnen um 1140 (Wattenbach II“ S. 237), er hat Lothar mit eigenen 
Hugen geſehen, iſt aber ein echt ſüdländiſcher Phantaſt. Über ihn ſehr ein⸗ 
gehend E. Caspar, Petrus Diaconus und die Caſſineſer Fälſchungen. Berlin 
1909, ſein Verhältnis zu Lothar ſ. dort S. 25 ff. Die entſcheidende Stelle, 
lib. IV ec. 124 MG. SS. VII, 839, 3%: Imperator — — — cum jam ad 
grandaevam, centenariam scilicet dierum suorum pervenisset aetatem, et 
finem dierum suorum non ignoraret. In derjelben Quelle lib. IV c. 126 
a. a. O. 842, % wird Lothar bezeichnet als „morbo simul et senio fessus.“ 

) Magiſter Albert, noch im 12. Jahrhundert geboren, trat 1240 ins 
Minoritenkloſter zu Stade ein, hat damals, vielleicht auch ſchon früher, feine 
große Weltchronik begonnen und ſich mit ihr durch über zwei Jahrzehnte 
beſchäftigt, vergl. Wattenbach II® S. 439 f. 

10) über die Ereigniſſe, die Erhebung Eckberts von Meißen, die 
Belagerung ſeiner Burg Gleichen in Thüringen durch Heinrich IV. und das 
Gefecht vor der Burg am Heiligabend 1088 (nicht 1089, wie Srutolf angibt) 
j. Meyer von Knonau IV, 222. 

1) Dom Herausgeber J. M. Cappenberg noch als Ekkehard von 
Aura bezeichnet. Daß in Wirklichkeit der Hauptteil dieſer Chronik von 
Frutolf von Michelsberg (Benediktinerkloſter vor den Toren von Bamberg) 
ca. 1099 verfaßt iſt, hat h. Breßlau nachgewieſen (Bamberger Studien, 
N. Archiv d. Geſell. f. ältere deutſch. Geſchk. XXI [1896] 197 ff.); der Bericht 
über das Treffen, MG. SS. VI, 207, 5 

12) MG. SS. XVI, 316, 4. 

f 



est a comite Ludero, qui postea regnavit “). Qui dedit pro 
redemptione sua advocatiam Breme et 300 marcas argenti; 
et ita restitutus est episcopatui suo.“ Dieſe Ausjage, meint 
£uden, müſſe ebenfalls zur Verwerfung der Diſibodenberger 
Überlieferung führen, denn Lothar ſei ſonſt zur Seit dieſes 
Gefechts erſt 14 Jahr alt geweſen !). Jaffe vermehrt in feinen 
Jahrbüchern Lothars“) die bisher bekannten Beweisſtellen um 
zwei neue: nach Otto von Freiſing iſt Lothar „plenus dierum“ 
geſtorben !“), was auf einen 62jährigen Mann wohl nicht paßt; 
der Byzantiner Johannes Kinnamos bezeichnet ihn bereits bei 
ſeinem Regierungsantritt als „voc 2oyaroyeoovre" '”). Alſo, 
meint Jaffe, iſt Lothars Geburt „höher hinaufzurücken“ als der 
Diſibodenberger Bericht will. Den ſo zuſammengetragenen Beleg⸗ 
ſtellen hat Gieſebrecht nichts hinzuzufügen: indem er das Haupt⸗ 
gewicht, wie es ſcheint, auf die Kriegstat im Gefechte von 
Gleichen, die einem 13jährigen Knaben nicht zugetraut werden 
könne, legt, ſchließt er, Lothar „wird demnach gegen zehn Jahre 
beim Tode ſeines Vaters, gegen ſechzig Jahre zur Seit ſeiner 
Wahl und wenig über ſiebzig Jahre bei ſeinem Lebensende ge⸗ 

13) Die Worte zeigen, daß die Stelle nicht aus einer gleichzeitigen 
Quelle übernommen iſt. 

14) Genau, bei richtiger Anjegung des Gefechtes, ſogar erſt 15 ¼ Jahr. 

15) Geſchichte des Deutſchen Reiches unter Lothar dem Sachſen, Berlin 
1845; vergl. hier in der 1. Beilage, Über Lothars Herkunft, Lebensdauer 
und Geburtsort S. 229. 

16) In feiner chronica sive historia de duabus civitatibus lib. VII c. 20, 
in der neuen Ausgabe von A. Hofmeiſter SS. rer. Germ. p. 559. Es iſt 
auffallend, daß der in genealogiſchen Dingen jo wohl beſchlagene Heraus⸗ 
geber das Ottos Angabe widerſprechende Seugnis der Diſibodenberger 
Chronik zwar in der Anmerkung anführt, aber gegen ſeine übliche — doch, 
wie ſich zeigen wird, falſche — Bewertung d. h. Verwerfung nicht Wider⸗ 
ſpruch erhebt. ö 

17) Auf das Seugnis dieſes den Ereigniſſen zeitlich, wie örtlich fern⸗ 
ſtehenden Autors — er ſchrieb ſeine ſieben Bücher byzantiniſcher Geſchichte, 
umfaſſend die Regierungen der Kaiſer Johannes II. Komnenos (1118 1143) 
und Manuel I. (1143 - 1180), als Geheimſekretär des zuletzt genannten 
Herrſchers zwiſchen 1180 und 1183, vergl. Karl Krumbacher, Geſch. d. byzant. 
Literatur (2. Aufl.) 279 ff. — iſt nicht der geringſte Wert zu legen. Seinem 
Berichte über Cothars Regierungsantritt (lib. II. c. 20, Migne, Patrologia 
ser. graeca II. tom. 133, p. 416) liegt keinerlei deutſche Quelle zu Grunde, 
er enthält nichts als unklares Gerede, wie man es in Byzanz herumtrug. 
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weſen ſein“ n). Wilhelm Bernhardi ſchließlich, der zur Neu⸗ 
bearbeitung der Jahrbücher Lothars den ganzen Quellenſtoff 
nochmals durchgearbeitet hat, weiß in ſeinem, ſonſt an wert⸗ 
vollen Ergebniſſen reichen Exkurs, Lothars Familie“), zur Frage 
nach der Seit der Geburt des ſpäteren Kaiſers den alten Quellen⸗ 
zeugniſſen und Schlüſſen nur zwei neue Belegſtellen von ganz 
geringer Bedeutung hinzuzufügen: „tam senio quam infirmitate 
gravatus“ laſſen die Paderborner Annalen Lothar ſterben?“) 
und Gottfried von Viterbo „sene prorsus adempto“ 2). Alſo 
ſchließt Bernhardi: „Lothar wird ungefähr fünfundſiebzig Jahr 
alt geworden ſein.“ 

Bei der Übereinſtimmung jo gewichtiger Stimmen ſchien 
die Frage nach Lothars Alter endgültig entſchieden und iſt, ſo⸗ 
weit ich ſehe, nicht wieder näher unterſucht worden. Kein Wunder 
alſo, daß die Angaben über ihn in den bekannten und maß⸗ 
gebenden neueren Darſtellungen der deutſchen Geſchichte im 
weſentlichen übereinſtimmen; überall wird er als alter Mann 
hingeſtellt, oft das Fehlen männlicher Nachkommen als in den 
Augen der Fürſten förderndes Moment bei ſeiner Wahl betont. 
Einige wenige Stichproben mögen genügen: „Mehr als ſechzig⸗ 
jährig“ nennt ihn Lamprecht bei ſeiner Wahl?); „etwa 65 Jahr 
alt“ war er damals nach Georg Winters Anſicht?); „vielleicht 
60 oder mehr Jahr alt“ ſchätzt ihn Dietrich Schäfer bei ſeinem 

8, Geſchichte der deutſchen Kaijerzeit IV (1875) Anmerkungen S. 416 ff. 
19) Cothar von Supplinburg, Leipzig 1879, im genannten Exkurs die 

Ausführungen über Lothars Geburt und Alter S. 811. 
20) Erhalten in der Chr. reg. Coloniensis, SS. rer. Germ. 74. 
21) Die Derje, auf die es ankommt, finden ſich in Gottfrieds Pantheon, 

dem letzten 1185 und den folgenden Jahren verfaßten Werke (Watten⸗ 
bach II? S. 290 ff.) des vielſchreibenden Autors (MG. SS. XXII, 259 z): 

Lotharius senuit, Conradi longa iuventus 
Obtulit obsequium, set post, sene prorsus adempto; 
Succedens iuyenis regia iura tulit. 

Es iſt klar, daß auf dieſe Ausjage, obwohl Gottfried, der ſächſiſcher 
Herkunft war, Lothar in feiner Jugend gekannt haben muß, bei der deut⸗ 
lichen Antitheſe des greiſen Lothars und ſeines jugendlichen Nachfolgers 
— der übrigens auch ſchon 45 Jahre alt war, als er zur Regierung kam — 
kein großer Wert zu legen iſt. 

22) Deutſche Geſchichte II (1892) 376. 
23) Jaſtrow-Winter, Deutſche Geſchichte im Seitalter der gohenſtaufen I 

(1897) 319. 
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Regierungsantritt?); und Hampe meint, „Lothar war mit jeinen 
etwa ſechzig Jahren nach den Doritellungen jener jugendlichen 
Zeit ſchon ein hochbetagter Greis“ ??). Am vorſichtigſten drückt 
ſich noch hauck aus, doch iſt er, wie der Suſammenhang deutlich 
zeigt, keineswegs von dem Diſibodenberger Bericht beeinflußt, 
wenn er den Supplinburger „ſpäteſtens 1070“ geboren ſein 
läßt’). Ich kann nicht leugnen, daß ich unter dem Eindruck 
dieſes communis consensus omnium doctorum die Dinge in 
meinen Vorleſungen bisher ebenſo dargeſtellt habe, bis ſich mir 
in jüngſter Seit im Verlaufe von weiter reichenden genealogiſchen 
Unterſuchungen Beobachtungen ergaben, die mit dem bisherigen 
Anſatz von Lothars Geburt auf etwa 1060 - 65 ebenſo unver⸗ 
einbar waren, wie ſie die Ausjage des Gewährsmannes der 
Diſibodenberger Chronik ſtützten. Es kommt auf eine Unter⸗ 
ſuchung über den Derwandtenkreis Lothars an, und es ſei 
hierbei gleich bemerkt, das mir über das von Bernhardi ge⸗ 
ſammelte Material hinaus neue Tatſachen nicht vorliegen, daß 
das neue Ergebnis ſich aber zeigt, ſobald man die aus dem 
alten Beſtande ſich ergebenden Schlüſſe folgerichtig bis zu Ende 
durchführt. 

Über den Mannesſtamm von Lothars väterlichen Vorfahren, 
die Supplinburger, iſt unſer Wiſſen äußerſt gering, ſchon der 
Name des Großvaters iſt nicht mehr ſicher feſtſtellbar??). Lothars 
Vater war Graf Gebhard, der, wie ſchon bemerkt, am 9. Juni 
1075 in der Schlacht an der Unſtrut im Kampfe gegen Heinrich IV. 
fiel?®). Dies Datum ſteht vollſtändig feſt, denn die Kunde der 

24) Deutſche Geſchichte I (5. Aufl. 1916) 258. 
25) Deutſche Kaiſergeſchichte in der Seit der Salier und Staufer (1909) 

S. 90, ebenſo in der 3. Aufl. (1916) S. 96. 

26) Kirchengeſchichte Deutſchlands IV (I. u. 2. Aufl. 1903) 114 Anm. 2; 
ebenſo 3. u. 4. Aufl. 1913 S. 121 Anm. 2. 5 

27) Als „quidam princeps de Brunswich“ bezeichnet ihn die fundatio 
ecclesiae collegiatae in castro Querfurt, der wir das meiſte verdanken, was 
wir von Cothars Vorfahren auf der väterlichen Seite, die Familie der Groß⸗ 
mutter auf dieſer Seite, wiſſen, vergl. Bernhardi S. 807 ff. 

28) Die Nachrichten über die Schlacht hat Meyer von Knonau in einem 
beſonderen Exkurs geſammelt, Jahrbücher Heinrichs IV. Bd. II, 874 ff. 
Graf Gebhards Tod iſt danach, außer durch die Diſibodenberger Chronik, 
noch überliefert durch: Bruno de bello Saxonico c. 46 SS. rer. Germ. (ed. II) 
P. 31, die Paderborner Annalen (ed. P. Scheffer⸗Boichorſt, Annales Pather- 



Diſibodenberger Chronik vom Schlachtentode Gebhards beſtätigen 
eine Reihe anderer Quellenzeugniſſe. Der Todestag iſt aber — 
häufig genug bei mittelalterlichen Menſchen — das einzige 
chronologiſch ganz ſichere Faktum im Leben des Vaters eines 
Kaijers, das uns überliefert iſt; wir wiſſen nicht, wann Gebhard 
geboren wurde, nicht, wann er ſeine Ehe mit Hedwig von 
Formbach?), der Mutter Lothars, einging. Eine ganz all⸗ 
gemeine Vorſtellung nur vom Alter der beiden Ehegatten ent- 
ſteht, wenn man ſich vor Augen hält, daß der Gatte im Kampfe 
fiel, die Gattin nach ſeinem Tode in zweiter Ehe Herzog Dietrich 
von Lothringen (F 1115) heiratete und ihm noch drei Kinder 
ſchenkte “): Herzog Simon, der ſeinem Vater nachfolgte (1115 
bis 1141), und zwei Töchter, Gertrud-Petronella und Oda oder 
Ida, ſpäter Gattinnen des Grafen Florenz II. von Holland und 
des bayeriſchen Grafen Sieghard von Burghauſen. Don den 
Schwiegerſöhnen ſtarb Graf Sieghard bereits 1104 unter Hinter⸗ 
laſſung von Nachkommenſchaft, eines uns bekannten Sohnes, 
Gebhard. Es ergibt ſich alſo: Hatte Hedwig von ihrer einen 
Tochter 1104 bereits einen Enkel, ſo muß ſie bald nach dem 
Tode des erſten Gatten die zweite Ehe eingegangen ſein; weiter, 
ſie muß noch jung zum erſten Male Witwe geworden ſein. 

Über das Geſchlecht der Formbacher Grafen iſt uns im 
Kloſter, das ſie an ihrem Stammſitze ſtifteten “), eine Genealogie 

brunnenses S. 96), den Nekrolog des Kloſters St. Michael zu Lüneburg 
(hg. von A. Chr. Wedekind, Noten zu einigen Geſchichtsſchreibern im deutſch. 
ma. III, 43), der den Tod unter dem 9. Juni, natürlich ohne Jahr, ein⸗ 
trägt, und eine ſpätere Quelle, die die eindrucksvolle Tatſache vom Tode 
des Vaters eines Kaijers im Kampfe gegen den Kaijer ſeiner Seit bewahrt 
hat, Otto von Freiſing, Chronica lib. VI c. 34 ed. Hofmeiſter SS. rer. 
Germ. p. 304. 

20) Aus einem bayeriſchen Grafengeſchlecht, das ſeinen Namen nach 
der Burg (ſpäter Kloſter) Formbach (heute Vornbach) am linken Ufer des 
Inn, oberhalb Paſſau trägt, das weitere ſ. u. 

30) Vergl. Bernhardi S. 813 und die Stammtafel auf der folgenden Seite. 

) Dies geſchah um 1090, der erſte Abt des Kloſters wurde 1094 
geweiht, die Aufzeichnung über die Vorgänge bei der Begründung der neuen 
Stiftung, UB. des Landes ob der Enns I, 625. Über die Geſchichte der 
Grafen von Formbach, immer noch am vollſtändigſten, Joſeph Moriz, Kurze 
Geſchichte der Grafen von Formbach Lambach und Pütten, München 1803 
und zur Ergänzung Joſeph Klämpfl, Geſch. d. Grafſchaft Neuburg am Inn. 
Verhandl. d. hiſt. V. f. Niederbayern XI (1865) 55 ff. 
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der Gründerfamilie überliefert), in der es über Kaijer Lothars 
mütterliche Großeltern heißt: „Fridericus, senioris Tymonis 
filius, cum in curia regis moraretur, neptem ipsius regis ““) 
Gertrudem nomine clam accipiens coniugem aufugit et postea 
reddiens gratiam imperatoris accepit. Sed cum rediret, op- 
timates regis eum insequentes pro eadem iniuria interfecerunt. 
Cum unam tantum filiam Hedwig nuncupatam ex eadem 
Gertrude genuisset, que Hedwig mater fuit Lotharii regis 
et Ite comitisse de Purkchusen“. Ein echt mittelalterliches 
Kulturbild, dies Wirken ungebändigter Triebe ſelbſt unter den 
Menſchen der oberſten Schicht der deutſchen Ariſtokratie! Auf: 
ſehenerregende Vorgänge werden hier mit wenigen Worten ge⸗ 
ſchildert — Entführung der Königsnichte, Wiederverſöhnung 
zwiſchen Entführer und dem Hofe und abermaliger Bruch des 

Friedens durch neue blutige Gewalttat —, und doch, wie be- 
zeichnend wieder einmal für die Lückenhaftigkeit unſerer Über⸗ 
lieferung, der Bericht ſteht ganz iſoliert da; wir wiſſen nichts 
über die Begleitumſtände, nichts über die Motive der Handelnden, 
nichts insbeſondere über den Zeitpunkt, wann ſich die Gewalt⸗ 
tat, die Graf Friedrichs von Formbach Leben ein Ziel ſetzte, 
ereignet hat“). Aus dem Todesdatum des Vaters läßt ſich 

32, In einem Codex saec. XV. der Münchener Bibliothek, mehrfach 
herausgegeben, zuletzt von G. Waitz MG. SS. XXIV, 76 ff. 

0) Über die Frage, wie Gertrud mit dem König, doch wohl Heinrich III., 
verwandt war, läßt ſich keine Klarheit gewinnen, nicht einmal eine Ver⸗ 

mutung möchte ich aufſtellen, wie es Otto von Dungern, Thronfolgerecht 
und Blutsverwandtſchaft der deutſchen Kaiſer ſeit Karl dem Großen (2. Aufl. 
1910) S. 95 getan hat. 

3) Dieſe Behauptung wird bei Kennern von Bernhardis ſchon oft 
genannten Exkurs Verwunderung erregen, denn dort iſt S. 810 unter Beru⸗ 
fung auf eine Eintragung in einem Formbacher Traditionscoder, die bei 
Chr. Cud. Scheidt, Origines Guelficae III (1752) praef. p. 14 abgedruckt 
jein ſoll, behauptet, Graf Friedrich ſei 1059 erſchlagen worden. Su Unrecht, 
Bernhardi hat ſich verleſen und ein wichtiges C überjehen: „A. D. Mille- 
simo CoLVIIIIe obiit comes Ekkebertus — — — Mediolanae oceisus“ beginnt 
die Stelle. Es handelt ſich um den Urenkel von Graf Friedrichs älteſten 
Bruder Tiemo, der 1159 vor Mailand fiel und in Formbach beigeſetzt 
wurde. Für die Datierung der angehängten Notiz, daß der ebenfalls 
erſchlagene Graf Friedrich ebenfalls im Familienkloſter feine letzte Ruhe⸗ 
ſtätte fand, iſt die Stelle ohne jede Bedeutung. u 1160 aus anderem 
Codex faſt wörtlich die gleiche Eintragung im UB. des Landes ob der 
Enns I, 778 abgedruckt. 
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alſo kein Terminus ante quem für die Geburt ſeiner Tochter 
Hedwig, der Mutter Lothars, gewinnen. 

Etwas günſtiger liegt die Überlieferung bei Lothars Groß— 
mutter mütterlicherſeits, Gertrud, der Tochter des Grafen Conrad 
aus dem Hauſe der Markgrafen der ſächſiſchen Nordmark !“). 
Sie ſtarb erſt 111639, zur Seit alſo, als ihr Enkel längſt zum 
Manne herangewachſen wars). Wie ihre Tochter, jo hat auch 
Gertrud zweimal geheiratet; nach dem Tode Friedrichs von 
Sormbach ging fie eine neue Ehe mit Herzog Ordulf von 
Sachſen ein, die 1072 durch den Tod des Gatten wieder gelöſt 
wurde, nachdem ein Sohn, der jung verſtorbene Graf Bernhard, 
aus dieſem Bunde hervorgegangen war“). Gertrud hat alſo 
auch ihren zweiten Gatten noch 44 Jahr überlebt, das iſt nur 
möglich, wenn ſie ein hohes Alter erreicht hat. Nimmt man 
nun alſo einmal an, ſie ſei etwa 80 Jahr alt geworden, ſo 
wäre ſie etwa 1036 zur Welt gekommen und, bleibt man bei 
der herrſchenden Anſicht von Lothars Geburt zwiſchen 1060 - 65, 

) Eine Genealogie dieſes Geſchlechts als Vorfahren Lothars bringt 
die Sächſiſche Weltchronik c. 237 im Unſchluß an die Erzählung von Lothars 
Wahl (MG. Deutſch. Chr. II, 199, „), Stammtafel danach bei Bernhardt 
S. 814. 

6) Sum Jahre 1116 n. Chr. und 11. Regierungsjahre (das Jahr des 
Regierungsantrittes 1106 iſt mitgerechnet) bringen die Ann. Magdeburg. 
(MG. SS. XVI, 182, j) als einzige Nachricht: Gertrudis duetrix obiit, avia 
Lotharii Imperatoris. Die Chronologie in den vorhergehenden und folgenden 
Jahren ift gut, jo daß auch dieſe einzelſtehende Nachricht als einwandsfrei 
angeſehen werden muß. 

7) Vergl. Bernhardi S. 12 ff. die Nachrichten über Lothars Leben vor 
ſeinem Regierungsantritt: 1100 hat er geheiratet, 1106 wurde er von 
Heinrich V. nach dem Ausjterben der Billunger mit dem Herzogtum Sachſen 
belehnt, 1115 führte er das ſächſiſche Heer, das am Welfesholze über den 
Kaiſer ſiegte. 

) Die Nachrichten über die Ehe zuſammengeſtellt bei Bernhardi 
S. 810. Wann der Sohn, der als Unabe durch Sturz vom Pferde umkam, 
geſtorben iſt, ob vor oder nach dem Vater, bleibt ganz unſicher, da uns 
nur der Todestag, 15. Juli, im Nekrolog des Lüneburger Michaelskloſters 
überliefert iſt. Hieraus läßt ſich alſo kein Anhalt zur chronologiſchen 
Beſtimmung der Ehe gewinnen. Über Ordulfs Todesjahr 1072 ſ. Meyer 
von Knonau II, 148; den Todestag, 28. März, überlieferte wieder das 
Lüneburger Nekrologium. Die beſte Stammtafel der billungiſchen Herzöge 
von Sachſen gibt O. von Heinemann, Sſch. d. hiſt. D. f. Niederſachſen, 
Ig. 1865 (1866). 
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ſchon mit 2550 Jahren Großmutter geworden. Unmöglich, 
ſelbſt im jung freienden Mittelalter! Wie iſt die Schwierigkeit 
zu löſen? Indem man die Geburt Gertruds gewaltſam noch 
ein Jahrzehnt hinaufſetzt und dekretiert, ſie muß 90 Jahr alt 
geworden ſein? Das iſt doch ſehr bedenklich; einfacher ſcheint, 
ſich wieder auf die Diſibodenberger Überlieferung mit dem Termin 
1075 für Lothars Geburt zu beſinnen. Eine Frau, die bis 1072 
in zwei Ehen Kinder geboren hatte und dann nach dem in 
dieſem Jahre erfolgten Tode des zweiten Gemahls noch 44 Jahre, 
bis 1116, gelebt hat, kann 1075 wohl, viel früher ſchwerlich, 
die untere Grenze des Großmutteralters von etwa 40 Jahren 
erreicht haben. 

So findet die Nachricht der Diſibodenberger Chronik, aus 
Erwägungen, die mit der Überlieferung dieſer Quelle nicht das 
geringſte zu tun haben, heraus eine Stütze, und das fordert dazu 
auf, doch nochmals unvoreingenommen zu prüfen, was eigentlich 
gegen dieſe in ihrem Wortlaute ſo beſtimmte und auf ſächſiſche 
Überlieferung zurückgehende Ausjage geſprochen hat. Nicht viel 
und nicht ſehr Erhebliches, ſieht man genau zu. Keine Nachricht 
haben wir, die gegenüber der Chronik, die Lothars Geburtsjahr 
allein ausdrücklich nennt, ihr widerſprechend angibt, er ſei zu 
dieſem oder jenem feſtſtellbaren Termin, ſo und ſo viel Jahre 
alt geweſen ). Alle Belegſtellen bewegen ſich nur in allgemeinen 
Ausdrücken, um nicht zu ſagen Redensarten; phantaſtiſch über⸗ 
treibende Südländer — Petrus von Monte Caſino, Johannes 
Kinnamos —, ſtaufiſche Parteileute — Otto von Freiſing und 
Gottfried von Viterbo —, die den letzten vorſtaufiſchen Kaiſer und 
Gegner des Herrſchergeſchlechts, dem ſie anhängen, geringſchätzig 
als verbrauchten Greis im Gegenſatz zum jugendfriſchen Geſchlecht 
ſeiner Nachfolger hinſtellen, ſprechen zu uns. Ihnen ſchließen ſich 

50) Für andere bekannte Perſönlichkeiten der Seit liegen uns ſolche 
Nachrichten gelegentlich vor und wir ſind öfter allein auf fie zur Bejtim- 
mung ihres Alters angewieſen. Ein bekannter Fall: Friedrich Rotbarts 
Geburtsjahr iſt uns nicht überliefert, die Angaben über jein Alter, die man 
in den Geſchichtswerken findet, ſtützen ſich allein auf einen Brief Abt 
Wibalds von Korven, der bald nach ſeiner Wahl, März 1152, in einem 
Brief an Papjt Eugen III. ſchrieb: princeps noster, nondum ut credimus 
annorum triginta (ſ. H. Simonsfeld, Jahrbücher des Deutſchen 1 unter 
Friedrich I. Bd. I, 2). 



die ungefähr gleichzeitigen Paderborner Annalen an: „tam senio 
quam infirmitate gravatus“ lieſt man. Wem's beliebt, der 
kann die Ausjage wörtlich nehmen: wenn ein 62 jähriger ſich 
zur Todeskrankeit legt, ſo iſt er natürlich gealtert, verbraucht, 
wahrſcheinlicher aber, der Paderborner Annaliſt folgt der all- 
gemeinen Anſchauung, die übertreibend Lothars Alter überſchätzte. 
Wir aber können aus dieſer Übereinſtimmung der Quellen nur 
ſchließen, daß Lothar früh gealtert war, und unſere kriegs- 
erfahrene Seit weiß, wie ſchwer die Jahre ergrauender Soldaten 
zu ſchätzen ſind, wie ſchnell mancher, den wir vor kurzem noch 
rüſtig kannten, unter den Feldzugsſtrapazen altert. 

So bleibt als einzige Lothars Geburtsanſatz auf 1075 
widerſprechende Nachricht noch Albert von Stades Angabe übrig, 
er habe im Gefecht vor der Burg Gleichen am Heiligabend 1088 
Erzbiſchof Liemar von hamburg-Bremen gefangen genommen. 
Unmöglich, ein Knabe von 13 ½ Jahr! Geduld! Sunächſt iſt 
zu bemerken, daß Magiſter Albert erſt 150 Jahre nach den 
Ereigniſſen ſchreibt. Aber dies wäre an ſich kein durchſchlagender 
Grund zum Mißtrauen, denn oft genug haben uns jüngere 
Quellen allein alte, gute und gleichzeitige Nachricht erhalten. 
Daß dies nun im vorliegenden Falle nicht zutrifft, darauf kommt 
es an. Der Stader Chroniſt bringt über das Gefecht zunächſt 
wörtlich den Bericht des Seitgenoſſen Frutolf von Michelsberg!) 
und fügt dann von ſich aus an — der Fuſatz zu Lothars 
Namen, „qui postea regnavit“, beweiſt mindeſtens die nicht 
gleichzeitige Stiliſierung dieſer Sätze — hier wurde Erzbiſchof 
Liemar von Bremen vom Grafen Luder gefangen genommen 
und löſte ſich ſpäter wieder, indem er dem Supplinburger die 
Vogtei über ſeine Kirche überließ und 300 Mark Silber zahlte. 
Auf der zweiten Nachricht, über die Erwerbung der Vogtei, liegt 
doch das Hauptgewicht, aus den kurzen Worten „Liemarus — — 
captus est a comite Ludero“ nun herauszuleſen, Lothar habe 
den Erzbiſchof mit eigener hand gefangen genommen und müſſe 
deshalb älter als 13 ½ Jahr geweſen ſein, das geht zu weit, 
das heißt die Worte der Quelle ungebührlich preſſen. Liemar 
war der Getreueſte der Getreuen Heinrichs IV., ſeine Nachbarn 
die Supplinburger ſtanden auf der Gegenpartei, Graf Gerhard 

40) f. o. S. 85. 
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fiel 1075 im Kampfe gegen den Kaiſer, ſein Sohn Lothar iſt 
als Vertreter der ſächſiſch-gregorianiſchen Partei in die Höhe 
gekommen. Sehr begreiflich alſo, daß zur Zeit ſeiner Unmündig⸗ 
keit ſein uns unbekannter Vormund das Aufgebot der Supplin⸗ 
burger, als von Markgraf Ekkehart geführt ein neuer Kampf 
der Sachſen gegen Heinrich IV. entbrannte, der antikaijerlichen 
Partei zuführte. Möglich, daß der junge Graf, deſſen Wehr⸗ 
haftmachung, mit 15 Jahren, ja nahe bevorſtand, zur Fehde 
mitgeritten iſt, daß er vor Gleichen im Kampfgewühl mit⸗ 
geſtritten hat, mag glauben oder nicht glauben, wer will. 
Politiſch war die Auslieferung des gefangenen Kirchenfürſten an 
den feindlichen Nachbarn, damit dieſer von ihm für ſich Vorteile 
erpreſſe, jedenfalls zweckmäßig und dem Brauche der Seit ent⸗ 
ſprechend. Alſo auch aus Albert von Stades Chronik iſt nichts 
Durchſchlagendes gegen die beſtimmte Ausjage des Diſiboden⸗ 
berger Berichtes herauszuholen. 

Man könnte innehalten, um aber nichts bei Seite zu laſſen, 
was zur Stützung des Ergebniſſes — Lothar 1075 geboren — 
auf das unſer Beweisgang hinzielt, beitragen kann, ſeien noch 
zwei weitere Beobachtungen und Erwägungen vorgetragen: Ein⸗ 
kindſchaft fällt ſchon in unſerer Zeit auf, doppelt im zeugungs⸗ 
ſtarken Mittelalter, das gewollte Beſchränkung der Kinderzahl 
nicht kannte. Lothar aber war das einzige Kind ſeiner Eltern. 
Wodurch erklärt ſich die auffallende Tatſache? Der nächſt⸗ 
liegende Gedanke, ein von der Mutter bei der erſten Geburt 
erworbener Defekt, der weitere Geburten ausſchloß, ſei die 
Urſache geweſen, iſt abzulehnen, denn Hedwig hat ja in ihrer 
zweiten Ehe noch drei Kindern das Leben geſchenkt“). Die 
andere Möglichkeit, dauernde Entfremdung der Gatten in einer 
Ehe, die nach Geburt des erſten Kindes noch längere Seit 
gedauert hat? Unmöglich, das Gegenteil iſt uns ausdrücklich 
überliefert: die Kirche trennte die Ehe der Eltern wegen zu 
naher Verwandtſchaft, mit Gewalt aber holte ſich Graf Gebhard 
die geliebte Gattin zurück und lebte mit ihr, die Exkommuni⸗ 
kation ſeines Diözeſanbiſchofs nicht achtend, weiter zuſammen !). 

45) In ihrer Ehe mit Herzog Dietrich von Lothringen ſ. o. S. 89. 
) Dieſe Nachricht findet ſich in dem ſchon erwähnten (j. o. S. 91) 

genealogiſchen Exkurs der Sächſiſchen Weltchronik c. 237, MG. Deutig.. 
Chr. II, 199, vergl. dazu Bernhardi S. 810 f. 

Se „„ 
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Unſchwer löſen ſich die Bedenken aber, traut man dem diſi⸗ 
bodenberger Bericht, der uns ſagte, Lothar ſei wenige Tage vor 
dem Tode des Vaters zur Welt gekommen, dann konnte natür⸗ 
lich kein Kind mehr folgen. 

Zweitens: Lothars Heirat im Jahre 1100 iſt uns gut über⸗ 
liefert durch die Ausjage des Annalista Saxo zu 1115, feine 
Gattin Richenza, die Tochter Heinrichs des Fetten von Northeim, 
habe ihm in dieſem Jahre nach fünfzehnjähriger Ehe die erſte 
Tochter geſchenkt“). Dann hätte Lothar nach der herrſchenden 
Anſicht erſt im Alter von 35 - 40 Jahren geheiratet. Recht 
auffallend im früh freienden Mittelalter und bei einem Manne, 
der wußte, daß auf ſeinen zwei Augen allein die Zukunft des 
großen Familienbeſitzes ruhte. Mehr noch, wir können nach⸗ 
weiſen, daß die Gattin, die der Supplinburger heimführte, tat- 
ſächlich noch ein kleines Mädchen, vielleicht erſt ein Kind von 
wenigen Jahren war). Dorzüglich paßt hierzu der auf den 

43) MG. SS. VI, 751, 30: Richeza ductrix XV annos sterilis manens 
duci Liudero filiam in festivitate paschali genuit. Über die ſcheinbar wider⸗ 
ſprechende Nachricht Alberts von Stade ſ. u. 

4) Solche frühen Ehen waren im Mittelalter unter dem hohen Adel 
Europas nicht ſelten — man denke nur an das kindliche Paar Heinrich IV. 
und Bertha von Savoyen, die Ehe der Heiligen Eliſabeth — und ſind ent⸗ 
ſchieden bisher noch nicht genug beachtet worden, manche kinderloſe Ehen 
bei Gatten, die ſpäter in anderen Ehen Kinder zeugten, waren 3. B. wohl 
ſolche Frühehen (jo war 3. B. Herzog Welf I von Bayern, geb. ſpäteſtens 
1037, ehe er 1056 nach Deutſchland kam, ſchon einmal in Italien ver⸗ 
heiratet geweſen). — Sum vorliegenden Falle: Richenzas Mutter Gertrud 
war dreimal verheiratet (ſ. Stammtafel), durch die Todesdaten ihrer beiden 
erſten Gatten 1085 und 1101 Frühjahr, ſind die äußerſten Grenzen ihrer 
zweiten Ehe umſchrieben. Auf Grund einer zu frühen Anſetzung der ſoge⸗ 
nannten Stiftungsurkunde des Kloſters Lippolösberg an der Weſer, in der 
Gertrud bereits mit ihrem Sohne Otto aus der Ehe mit Heinrich von 
Nordheim erſcheint, auf 1088 (jo Ludwig Schrader, Die älteſten Dynajten- 
ſtämme zw. Ceine, Weſer und Diemel, Göttingen 1832, der das Stück S. 225 
abdruckt, von ihm beeinflußt auch noch Bernhardi) war man gezwungen, 
die Schließung der zweiten Ehe ſehr ſchnell nach 1085 anzunehmen. Dazu 
liegt jetzt kein Anlaß mehr vor, das Kloſter entſtand erſt zwiſchen 1090 bis 
1094 (ſ. Dobenecker, Regesta Thuringiae I Nr. 972 und Wilh. Derſch, 
Heſſiſches Uloſterbuch [Deröffentl. d. Hiſt. Komm. f. Heſſen XII, 1915] S. 81). 
So wird man die Geburt Richenzas und ihrer Schweſter Gertrud — denn 
der Bruder Otto war doch offenbar das älteſte Kind der zweiten Ehe Ger⸗ 
truds — ganz allgemein ins letzte Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts ſetzen 
dürfen. — Will man übrigens allen Gegengründen zum Troß dabei bleiben, 



erſten Blick dem Annalista Saxo ſcheinbar widerſprechende Bericht 
Alberts von Stade, der von einer Eheſchließung zwiſchen Lothar 
und Richenza erſt im Jahre 1113 weiß“). Um Vollziehung 
der Ehe“) handelt es ſich nur, das beſtätigt uns der Annalista 
Saxo, wenn er im übernächſten Jahre die Geburt des aus dieſem 
Bunde hervorgegangenen Kindes meldet. 

Kurz, wohin man ſieht, ergeben ſich Schwierigkeiten, wenn 
man bei dem bisherigen Anſatz von Lothars Geburt, 1060 — 65, 
bleibt, ſie löſen ſich ohne sSwang, wenn man dem Diſibodenberger 
Bericht“) folgt und ſagt, Lothar iſt wenige Tage vor dem Tode 
jeines Vaters, alſo in den erſten Tagen des Juni 1075 geboren!). 

Gertrud könne doch ſehr bald nach 1085 wieder geheiratet, Richenza doch 
das älteſte Kind dieſer Verbindung geweſen ſein, ſo kommen wir für 1100 
doch erſt auf ein Alter von 13 Jahren, immer noch zu früh zum Eingehen 
einer wirklichen Ehe. 

450 MG. S8. XVI, 321, 3: Luderus dux Saxonie accepit filiam Hein- 
rici Crassi et Gertrudis comitisse nomine Rinkensam, que peperit ei filiam 

Gertrudem. 
46) Es iſt mißlich, aus einem Wort ſo viel zu ſchließen, aber deutet 

das „accepit“ nicht auch an, warum es ſich handelt? 
7) Man wird am Ende unſerer Beweisführung kaum mehr begreifen, 

wie die Ausjage des Diſibodenberger Berichtes je jo in Mißkredit kommen 
konnte. Man bedenke, daß ſie Cuden und Jaffé noch als nichts wie eine 
befremdliche Interpolation in den Text des Marianus Scotus erſchien, der, 
geſtorben 1089, mit dem Worte „qui postea regnavit“ bereits auf ein 
Ereignis anſpielt, das lange nach ſeinem Tode fällt. 

48) Cothar war alſo 25 Jahr, als er heiratete, er nahm ein Kind zur 
Gattin, von der er erſt nach über einem Jahrzehnt Kinder erwarten konnte. 
Früher nahm man an, er ſei 35 — 40 Jahre zur Seit einer Eheſchließung 
geweſen und das wurde oben als kaum glaublich hingeſtellt. Kommt beides 
nicht auf ziemlich dasſelbe hinaus? Nicht ganz zunächſt, denn es iſt doch 
ein Unterſchied, ob der 25 jährige oder der 35 iger ein Kind freit, dann aber 
bedenke man auch, welche reiche Erbin Richenza war. Sie brachte ihrem 
Gatten die reiche brunoniſche Erbſchaft ein und auf der Vereinigung dieſes 
Beſitzes und der Güter der Supplinburger beruhte ſpäter die Machtſtellung 
des Welfenhauſes in Norddeutſchland. Gertrud, die Tochter Cothars und 
Richenzas, heiratete Heinrich den Stolzen, den Vater Heinrichs des Löwen. 



a 

* 8 4 

49 3 es Pe 

dr, 



5 

Gertrud von der 

nordmark 7 1116 

= | Ä | 

Hedwig 

ne Dietrich 

v Lothringen F 1115 

II Gertrud von u 
ee Dez. 9 

Gertrud oder 

Petronella 
+ 1144 

Herzog Simon I 

v. Lothringen 
1 1141 

m 

Graf Florenz II 
von Holland 

11121 

= = == : Se Gertrud 

gr ni Ii April 18 
= J 1143 April 18 

Bernhard | = = 

F jung 

I O herzog Ordurf von n Sagen 

885 1072 März 28 ä 

| 

Oda oder Ida 
— 

Graf Sieghard 
v. Burghauſen 

＋ 1104 

| = = 
Gebhard 
Er 

Sophie von 
Wettin 



r 

Johann Carl Bertram Stüve. 

Don A. Brenneke _ 

Dorbemerkung: Die folgende biographiſche Skizze iſt, abgeſehen 
von einigen ſpäteren Suſätzen, im Jahre 1914 wenige Monate vor Kriegs- 
ausbruch niedergeſchrieben und war für ein auf einen allgemeineren Kreis 
berechnetes Sammelwerk beſtimmt, deſſen für den Sommer 1915 geplante 
Herausgabe als Feſtſchrift durch den Krieg vereitelt worden iſt. Das Be⸗ 
mühen, trotz der durch dieſen Sweck damals bedingten ſtarken Raum⸗ 
beſchränkung zu einer Erfaſſung und Verdeutlichung des Weſenskernes des 
jeder politiſchen Parteiſchablone ſpottenden, romantiſche Süge und par- 
tikulares Machtintereſſe mit Reformgeiſt, bürgerlicher Geſinnung und auch 
unitariſchen Tendenzen verbindenden Mannes zu gelangen, führte zu einer 
ſtärkeren Heraushebung der perſönlichen geiſtig-ſittlichen Dorausjegungen 
ſeines Wirkens, während dagegen die volle Wirklichkeit der ihn beſtimmenden 
Tebensverhältniſſe nicht zur Anſchauung gebracht, fein Schrifttum nur flüchtig 
berührt, auch ſeine Theorien nicht erſchöpfend vorgetragen, ſein Lebenswerk 
nur in gedrängteſter Suſammenfaſſung und faſt ganz ohne die Suſtände 
und Ereigniſſe, von denen es getragen wurde, vorgeführt und die ihm darin 
durch die Faktoren der Umwelt aufgenötigten Modifikationen nur eben als 
ſolche angedeutet werden konnten. Aus der Ferne konnten die verſchiedenen 
Züge ſeines Weſens nicht leicht in einem deutlichen und richtigen Verhältnis 
geſehen werden. Indeſſen auch in der ihm näher kommenden Literatur 
heben ſie ſich je nach dem Standpunkt des Betrachters ungleichartig heraus, 
und daß es hinter der materiellen Seite ſeiner inneren Politik, zumal, ſo— 
lange perſönliche, intimere Quellen faſt ganz fehlten, leicht in irgend einer 
Hinſicht zurücktreten konnte, wer er eigentlich geweſen iſt, hat dazu bei- 
getragen, daß man zum Teil auch als in einer folgerichtigen oder doch un⸗ 
getrübten Weiterentwicklung ſeiner ganzen innerpolitiſchen Richtung liegend 
von ſeiner deutſchen Politik gefordert hat, was er nicht geben konnte, und 
weiter dazu geführt, ſie für etwas auszugeben, was fie doch auch nicht ge- 
weſen iſt. Vielmehr iſt, was ihn innerlich in ſeiner deutſchen Politik beſtimmt 
hat, reſtlos auch in ſeiner innern in die Erſcheinung getreten, und umgekehrt 
hat in jener kein Zug ganz gefehlt, der in dieſer für ihn bezeichnend ge= 
weſen iſt. Will man die partielle Bindung einer ihrem Grundgedanken 
nach weiter weiſenden Richtung bei ihm annehmen, ſo iſt ſie nicht erſt in 
ſeiner deutſchen Politik praktiſch wirkſam geworden. Schon in ſeinem Ver⸗ 
hältnis zum Staat überhaupt, nicht erſt in der Verkettung der Derhältnijje 
des Einzelſtaats und des Geſamtvaterlandes lag die eigentliche Klippe ſeiner 
ſtaatsmänniſchen Laufbahn. Im Lichte neuerer, die Deräſtelung politiſcher 
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Ideenentwicklung feiner verfolgenden Forſchung erſcheint er aber auch noch 
anders, wie er in der zweiten umfaſſenderen der beiden ihm gewidmeten 
eingehenderen biographiſchen Schriften, ſoweit ſie Darſtellung, nicht Mit⸗ 
teilung von Quellenauszügen iſt, bei aller Betonung ſeiner negativen Stellung 
zum Liberalismus und Unterſtreichung ſeines Grundſatzes der kontinuier⸗ 
lichen Weiterbildung des poſitiven Rechts geſehen wird; dagegen ſind aller⸗ 
dings von der Behandlung der Realien her in dieſer Hinſicht ſchon ſcharfe 
Schlaglichter auf ihn gefallen, die ihn teilweiſe vielleicht in zu einjeitiger 
Schärfe beleuchten. So möge der kleine Beitrag als ein Derjuh in der 
Richtung des KRusgleichs und der Vertiefung doch noch der Öffentlichkeit 
übergeben werden, wennſchon er ohne den urſprünglichen Verwendungs⸗ 
zweck in anderer Geſtalt, begrenzter und ausführlicher als eine Unterſuchung 
vorgelegt ſein würde. 

Johann Carl Bertram Stüve wurde am 4. März 1798 zu 
Osnabrück geboren, wo ſchon ſeine Vorfahren von Daterfeite, 
ſoweit ihnen nachgegangen werden kann, als Bürger und Rats⸗ 
verwandte, zuletzt als rechtsgelehrte Mitglieder des Rats geſeſſen 
hatten. Dem Vater, dem Bürgermeiſter Heinrich David Stüve, 
fiel das Lebenslos zu, die Intereſſen der bis dahin in dem 
ſchwachen geiſtlichen Staate mit faſt reichsunmittelbarer Unab⸗ 
hängigkeit daſtehenden Stadt in den kriegeriſchen Wirren der 
Revolutionszeit und nach der Säkulariſation des Hochſtifts beim 
Übergang an die neue Herrſchaft in geſchickter und kluger Ver⸗ 
handlung zu vertreten und ſich ſchließlich unter den völlig ge⸗ 
änderten Derhältnijjen der Fremdherrſchaft gedrückt, aber un⸗ 
gebeugt in der ihm weiter gebliebenen Wirkensmöglichkeit für 
das gemeine Wohl der Heimat aufzuzehren. Er unterlag, ge⸗ 
ſchwächten Leibes, bald nach der Rückkehr von den Verhand— 
lungen des geſetzgebenden Körpers in Paris noch vor der Be— 
freiung im Mai 1813, erſt 56jährig, einem Typhusanfall. Don 
den hervorſtechenden Eigenſchaften des friſchen, freundlichen und 
mitteilſamen Mannes haben einige, wie die Liebe zu den heimi⸗ 
ſchen Einrichtungen und Überlieferungen und die pflichtgetreue 
und unbeugſame Hingabe im Dienſte des öffentlichen Wohles, 
auch dem Sohne die Lebensrichtung gewieſen. Die beſondere 
Färbung ſeines Weſens empfing dieſer aber wohl eher von der 
Mutter Margarete Agnes, der Tochter des osnabrückſchen Kanzlei⸗ 
rats Berghof, die von ernſterer und ſchwererer Art, wenn auch 
voll zarten Sinnes und geiſtiger Lebendigkeit war. i 



00 

Junächſt freilich machte es ihr nicht ſelten geringe Sorge, 
daß der heranwachſende lebhafte und frühreife jüngſte Sohn, 
der allen ihm gebotenen Geiſtesſtoff ſchnell bewältigte, in vor- 
eiligen, abſprechenden Urteilen ſich erging, an allen Dingen die 
nachteilige Seite ſcharf erſpähte, die früh erkannten Fehler ſeiner 
Kameraden beſpöttelte und ſich eigenwillig auf ſich ſelbſt zurück⸗ 
zog. Dieſe Züge des überkritiſchen und nicht immer überlegenen 
Spottes gegen das Weſensfremde haben ihm auch in ſpäteren 
Jahren nicht durchaus gefehlt. Die Befürchtung aber, daß ihm 
der rechte Lebensernſt, die Fähigkeit, etwas Poſitives feſtzuhalten, 

abgehe, erwies ſich ſehr bald als unnötig. 
Der junge Juriſt, der im Frühjahr 1817 die Berliner Uni⸗ 

verſität bezog, war nicht lange im Sweifel darüber, was ihm 
gemäß war; planloſem äſthetiſchen Genuß abhold, will er ſtatt 
des Schönen eher das Nützliche ſuchen; er findet es im hiſtoriſchen 
Quellenſtudium, das nicht nur der Wiſſenſchaft, ſondern vor allem 
auch dem Leben dienen joll. Zugleich wird die in ihm ſteckende 
herbe ſittliche Lebensauffaſſung voll erweckt und angezogen durch 
den ernſten, hochſtrebenden Geiſt, der die Jugend ſeit den Freiheits— 
kriegen erfüllte. Die Eindrücke der Bewegung, die Wartburgfeſt⸗ 
und Reformationsjubiläum hervorriefen, die Predigten und Dor- 
träge Schleiermachers laſſen ihn ſtrenge Forderungen ſittlicher 
Selbſterneuerung an ſich und andere ſtellen; von dem SZuſammen⸗ 
ſchluß der ſo geläuterten guten Geiſter und ihrem allmählichen 
Wirken erwartet er ſchließlich das Reifen des Volkes und Wieder⸗ 
aufleben des Gemeingeiſtes, ohne die von oben herab keine 

Einheit und Freiheit gegeben werden könnten. Mit ſolchen Ge⸗ 
danken war er unter den Siebenundfünfzig, die ſich am 2. Juni 
1818 zur Berliner Burſchenſchaft vereinigten. Freilich war der 
junge Kritiker weit davon entfernt, alles, was in dem neuen 
Bunde in den Gemütern gärte, in ſich aufzunehmen; obwohl 
von Schüchternheit nicht frei und in dieſem Kreije keineswegs 
tonangebend, begann er doch ſchon hier zum erſtenmal ent⸗ 
ſchieden ſeinen dauernden Kampf gegen die „Ideen“ von ſeinem 
Standpunkt der „hiſtoriſchen Entwicklung“ aus, den er ſoeben 
durch ſeine Studien gewonnen hatte. In einem ähnlichen Gegen⸗ 
ſatze fühlte er ſich zu dem Überſchwange des Jahnſchen Kreifes, 
an deſſen Übungen in der Haſenheide ſich der zwar kleine und 
zierliche, aber ſehnige und gewandte Turner gern beteiligte. Der 

28 a 
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burſchenſchaftlichen Zeit und ſeinen Jugendgenoſſen hat Stüve 
auch ſpäter eine gute Erinnerung bewahrt; mit F. J. Frommann 
aus Jena hat er, in allem einmal mit Vertrauen Ergriffenen 
beharrlich und treu, bis zu ſeinem Lebensende ununterbrochen in 
eingehendſtem und regſtem Gedankenaustauſche geſtanden. 

Schärfer und entſcheidender jedoch als durch die allgemeine 
Grundſtimmung, die er aus der Burſchenſchaft mitnahm, wurde 
jetzt zugleich ſeine innere Entwicklung durch beſondere Einflüſſe 
wiſſenſchaftlicher Art beſtimmt. Es waren die Gedanken der 
hiſtoriſchen Rechtsſchule, die ihm in Berlin durch Savigny und 
vom Herbſt 1818 ab in Göttingen durch Eichhorn nahe gebracht 
wurden. Bei ſeiner Neigung, das aus der Vergangenheit Gelernte 
zum praktiſchen Leben der Gegenwart in Beziehung zu ſetzen, 
ergriff er bald die politiſchen Tendenzen, welche ſich an die 
wiſſenſchaftliche Lehre von der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des poſitiven Rechts durch den in den Generationen fortlebenden 
Volksgeiſt mehr oder weniger knüpfen mußten. Unter dem Ein⸗ 
druck der Karlsbader Beſchlüſſe glaubt er drei Parteirichtungen 
in Deutſchland unterſcheiden zu können. Zu den das nicht mehr 
lebensfähige Alte mit Zwang feſthaltenden Obſkuranten ſtehen 
die Verächter des Poſitiven in einem verſchiedenen Verhältnis; 
teils vermögen ſie, da ſie alles Gegebene doch nur für das 
Produkt der Meinungen einzelner, alſo für Willkür halten, der 
Willkür jener zu dienen — ſo die liberale Bürokratie —, teils 
ſind ſie — die jetzt Verfolgten — in einen zu ſcharfen und jchäd- 
lich zurückwirkenden Gegenſatz zu jenen geraten und haben in 
guter Meinung das Gegebene verlaſſen, um a priori alles neu 
zu ſchaffen. Sur dritten Partei, die ſich nicht vom Poſitiven 
losreißt, aber auch nicht vergißt, daß das Menſchengeſchlecht in 
ſtändiger Entwicklung begriffen iſt und jede Seit ſich ihre eigenen 
Formen ſchafft, zählt er ſich, und ihr wünſcht er den Sieg. 

Einen Drang nach einer beſtimmten Art politiſcher Tätig⸗ 
Reit vermochten allerdings ſolche Betrachtungen nicht in ihm zu 
erwecken. Im Vordergrunde ſtand für ihn zunächſt die Er⸗ 
kenntnis. Auf eine wiſſenſchaftliche Laufbahn verzichtete er aus 
Rückſicht auf häusliche Verhältniſſe nur mit ſchwerer Über⸗ 
windung. So tat er denn den Schritt, der ihn den dauernden 
Wirkungen des Genius der Heimat zuführen und dadurch die 
weitere Richtung ſeiner Entwicklung endgültig feſtlegen ſollte, nicht 
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ganz freiwillig. Aber er hoffte doch vielleicht ſchon, als er ſich 
nach ſeiner im März 1820 in Göttingen erfolgten Promotion als 
Advokat in ſeiner Heimatſtadt niederließ und damit wohl nach 
dem alten Brauch in ihrem rechtsgelehrten Patriziat eine weitere 
öffentliche Laufbahn vorbereitete, hier nach dem Dorbilde ſeines 
großen Landsmannes Juſtus Möſer zu einer auf Wiſſenſchaft 
wie tätiges Leben in einem gleichen Sinne gerichteten Wirkſam— 

keit gelangen zu können. 
Die Ausübung der Advokatur vermochte ihn, obwohl er 

ſich ihr mit Gründlichkeit hingab, nicht ſtärker zu feſſeln. Mehr 
als der einzelne Privatrechtsfall zogen ihn die heimiſchen öffent- 
lichen Derhältnijje an; die Gelegenheit, ihre Entwicklung in den 
Quellen kennenzulernen und die Tradition ihrer lokalen Beſonder— 
heit im Sinne ſeiner wiſſenſchaftlichen Schule zu pflegen, ergriff 
er, als ihm der Magiſtrat die Ordnung des ſtädtiſchen Archivs 
übertragen hatte, mit Eifer. Seine auch auf das Regierungs- 
archiv des ehemaligen Hochſtifts ausgedehnten Studien führten 
ihn bald zu hiſtoriſchen Darſtellungen und Unterſuchungen. Die 
erſte Arbeit knüpfte bezeichnenderweiſe an den Namen Möſers 
an, der einſt die Wurzeln der heimiſchen Derhältnijje aufzudecken 
geſucht hatte. Aus deſſen Nachlaß gab er den dritten Teil der 
Osnabrückſchen Geſchichte (1195 1250) heraus, bei deſſen Der- 
vollſtändigung er gegen den immerhin in der Staatsanſchauung 

durch gewiſſe dem Naturrecht formal ähnelnde Züge und durch 
den Grad der Stellung zur feudalen Geſellſchaftsordnung, wiſſen— 
ſchaftlich durch geringere Strenge und Nüchternheit in der Quellen— 
verwertung von ihm getrennten Derfaljer mit ehrfurchtsvoller 
Zurückhaltung verfuhr. Selbſtändiger konnte er die Früchte 
eigener Forſchung vorlegen im dritten Bande der Geſchichte der 
Stadt Osnabrück, mit dem er ein von ſeinem älteſten Bruder 
gemeinſam mit Möſers Großneffen Friderici begonnenes Werk 
fortſetzte. hier wie in andern kleinen hiſtoriſchen Schriften jener 
Seit tritt ſogleich wiederum ſein Beſtreben hervor, das Frühere 
zu den Derhältnijjen der Gegenwart belehrend und aufklärend 
in Beziehung zu ſetzen. 

Für ſich ſelbſt ſuchte er jetzt die politiſchen Cehren, die er 
der heimiſchen Geſchichte entnahm, an der Hand der größten 
Publiziſten der Vergangenheit nachzuprüfen und zu vertiefen. 
Der politiſche Realismus Machiavells, der ſtets die verjchieden: 
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artigſten Geiſter angezogen hat, und die Staatslehren Burkes, 
des in den Kreiſen der hiſtoriſchen Schule wie der politiſchen 
Romantik einflußreichen und gefeierten Gegners der franzöſiſchen 
Revolution, waren es vor allem, die ihn immer wieder feſt⸗ 
hielten. Unter ſolcher Erweiterung ſeines Geſichtskreiſes und 
unter dem Dergleiche fremder Entwicklungen mit der heimiſchen 
gelangt er immer mehr zu dem Beſtreben, nicht nur die Ab⸗ 
wandlung der Inſtitutionen an ſich, ſondern auch den ganzen 
Komplex der mitwirkenden Erſcheinungen ins Auge zu fallen, 
um dadurch eine der hiſtoriſchen Anſchauungsweiſe nicht ſtets 
fernliegende Verwechſlung des Beſtehenden mit dem Wahren zu 
vermeiden. Abſtrakte Theorien können allerdings für ihn in 
keinem Falle dazu beitragen, dieſe ſchwere Scheidung des Echten 
und Falſchen in den gegebenen Derhältnijjen zu ermöglichen. 
Die natürlichen Grundlagen des Staates will er nur in der 
Geſchichte und in der Fülle der Wirklichkeit aufſuchen; er will 
dem Vorhandenen ſelbſt die Grundſätze ſeines Daſeins ablauſchen 
und ihr Sortwirken fördern, den bloß mitgeſchleppten Wuſt aber 
auskehren. Sind die Vorausſetzungen, aus denen ein Recht ent⸗ 
ſtanden iſt, nicht mehr wirkſam geblieben, ſo kann das nur 
Förmliche allein nicht mehr gehalten werden. Nie aber ſoll 
etwas fallen, ehe man nicht weiß, was an ſeine Stelle zu treten 
hat. Das Prinzip des Staates nun, auf das es ſich — nach 

einem Wort Machiavells — zurückzuziehen gilt, findet er ver⸗ 
laſſen ſeit dem 16. und 17. Jahrhundert, als die Fürſten aus 

ihrer Kammer heraus ihre Rechte erweiternd um ſich griffen 
und der Adel ſeine Exemptionen befeſtigte, deren Vorausſetzungen 
längſt im Dahinſchwinden waren. An die damals abgebrochene 
Entwicklung alter Volksrechte muß die Weiterbildung des Be— 
ſtehenden anknüpfen. 

Auf der Bahn der pralktiſchen Politik, die Stüve inzwiſchen 
bereits beſchritten hatte, verdichteten ſich dieſe durch Studium 
und unabläſſige Cebensbetrachtung gewonnenen Grundſätze bald 
zu beſtimmten politiſchen Zielen. Als die Stadt Osnabrück ihn 
1824 in noch ſo jungen Jahren als Deputierten in die zweite 
hannoverſche Ständekammer entſandte, geſchah es, weil ein 
Älterer und Würdigerer für ein jo wenig geſchätztes Mandat 
ſich bei der allgemeinen politiſchen Teilnahmloſigkeit des Landes 
nicht fand. Nach wenigen Jahren ſchon gehörte Stüve, der ſich 
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mit tiefſtem Ernſt feiner Aufgabe hingab, ſeine anfängliche Scheu 
vor dem Reden mit Energie überwand und ſich mit nie ruhendem 
Eifer die umfaſſendſte Sachkenntnis erwarb, zu den geachtetſten 
Mitgliedern der Derfammlung. Die Debatten über die Grund— 
ſteuerexemtionen lehrten ihn das Übel des unter läſſigem Be⸗ 
amtenregiment und der Klaſſenherrſchaft des Adels ſtagnierenden 
hannoverſchen Landes an der Wurzel erfaſſen. Auf dreifachem 
Wege will er das ſeit alter Seit ſchon verrückte Grundverhältnis 
zwiſchen Fürſt, Adel und Volk wiederherſtellen: durch Befreiung 
des Grundeigentums, durch Verleihung einer ſelbſtändigen Ge— 
meindeverfaſſung und durch Auflöjung des zwiſchen der Landes- 
herrſchaft und den Ständen beſtehenden Rechtsdualismus, d. h. 
durch Vereinigung der landesherrlichen mit der ſtändiſchen Kajle. 
Die bloßen Formen der Verfaſſung ſind ihm demgegenüber nur 
von ſekundärer Bedeutung, ſie müſſen ſich aus den gebeſſerten 
Zuſtänden von ſelbſt ergeben. 

Als ein 1829 von ihm geſtellter Antrag auf Ablöſung der 
Zehnten, Dienſte, gutsherrlichen und Meier-Gefälle ſowie Auf⸗ 
hebung der aus dem Leibeigentum herrührenden Rechte am 
Widerſtande der erſten Kammer geſcheitert war, griff er zu den 
Waffen der Publiziſtik. In ſeinem Buche „Über die Laſten des 
Grundeigentums und Derminderung derſelben in KRückſicht auf 
das Hönigreich Hannover“ legte er herkunft und Schichtung der 
den ländlichen Boden drückenden Belaſtung dar, zeigte, wie noch 
die älteſten Laſten fortdauerten, obwohl die als Entgelt von 
den Berechtigten übernommenen Verpflichtungen längſt nicht mehr 
geleiſtet würden, wie alle Staatslaſten bis in die neuere Seit 
immer nur auf die eine Klaſſe der Verpflichteten abgewälzt ſeien; 
er mahnte den Staat an ſein Lebensintereſſe an einer ackerbauenden 
Klaſſe, die auch von der Frucht des Ackers wirklich das Daſein 
zu friſten vermöge, er erörterte die Möglichkeiten eines Ablöſungs⸗ 
verfahrens und ſeine Vorteile für Verpflichtete wie Berechtigte. 

Der Anſtoß, der von dem Buche ausging, war ein mächtiger, 
wenngleich ihm unmittelbar der abgeſchwächte Ablöſungsbeſchluß, 
der in den Kammern im nächſten Jahre zuſtande Ram, kaum 
zu danken war. Die Seitereigniſſe und veränderten Derhältnilje 
riſſen aber nun die Angelegenheit weiter fort. Der jetzt vor⸗ 

gelegte Entwurf für die Ablöſungsordnung unterlag der perſön⸗ 
lichen Umarbeitung durch Stüve, der, ſeit 1830 das ſtändiſche 
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Amt eines Schatzrats bekleidend, 1831 auch von der Regierung 
in ihr Vertrauen gezogen und zum außerordentlichen Beiſitzer 
des Geheimratskollegiums ohne beſtimmte Dienſtverpflichtung 
ernannt wurde. In den Kommiljionen und im Plenum ſowie 
in den Konferenzen zwiſchen beiden Kammern war er die Seele 
der Verhandlungen. Und das Ergebnis, das in der Ordnung 
vom 23. Juli 1833 vorliegt, war ein voller Erfolg nach der 
Abſicht Stüves; das Werk gelang in einem umfaſſenderen und 
bauernfreundlicheren Sinne als einſt im Preußen der Reformzeit, 
Landabtretungen wurden faſt ganz vermieden. Mit dieſer Er⸗ 
füllung des erſten Punktes aus Stüves Programm, mit der Los- 
löſung des den Rittergutsbeji in hannover weit überragenden 
bäuerlichen Kulturlandes von der wirtſchaftlichen Herrſchaft des 
Adels, war nun in der Tat die ſoziale Baſis der bisherigen 
Verhältniſſe jo umgeſtaltet worden, daß auch der politiſche Ober⸗ 
bau auf die Dauer nicht unerſchüttert bleiben konnte. 

Inzwiſchen aber hatten die Bewegung, der das Land unter 
dem Eindrucke der franzöſiſchen Julirevolution ſich hingab, und 
der innerhalb der Regierung durchgedrungene Entſchluß zu Re— 
formen bereits über Stüves nächſte Siele hinausgegriffen. In 
einem Konjtitutionalismus ſchematiſcher Art konnte dieſer jedoch, 
der die Formen nicht vor den Suſtänden haben wollte, das Heil 
in keinem Falle erblicken; aber auch ſonſt durfte, wenn jetzt 
einmal eine Verfaſſung geſchaffen werden ſollte, es für ihn nur 
eine ſolche ſein, die entweder die Umbildung der Derhältnifje 
auf der hiſtoriſchen Baſis, wie er ſie verjtand, ſchon zur Voraus- 
ſetzung hatte, oder doch wenigſtens dieſem Umbildungsprozeß 
vollen Raum gönnte. In dieſem Sinne hatte er von vornherein 
die Anträge in der Ständeverſammlung auf das Reale und für 
die Regierung Mögliche gelenkt, und in dieſem Sinne auch wollte 
er durch eine 1852 erſcheinende neue gedankenreiche Schrift: 
„Über die gegenwärtige Lage des Königreichs Hannover“ auf⸗ 
klärend auf das Land wirken. Durch die Art, wie er hier mehr 
noch als die Verfaſſung eine dezentraliſierende, die Polizeigewalt 
beſchränkende Reform in der Verwaltung als Siel hinſtellte und 
den Geiſt des Beamtentums angriff, wurde jedoch das eben erſt 
geknüpfte Band zwiſchen ihm und der reformfreundlichen Büro— 
kratie wieder gelockert. Unter den Vertretern der Krone in der 
Verfaſſungskommiſſion, zu denen auch Dahlmann gehörte, war 
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es vor allem der Geheime Kabinettsrat Roſe, der auf der Baſis 
eines neuen Ausgleichs auch auf eine Befeſtigung der Regierungs— 
rechte hinzuwirken wußte. Auf ſtändiſcher Seite war Stüve die 
erfolgreichſte Kraft am Werke; er trat für das Suſtimmungsrecht 
der Stände an Stelle der bisherigen Surateziehung bei der Geſetz— 
gebung ein, er ſorgte für Feſtſetzung allgemeiner Grundzüge, 
welche den Ausbau der ſtädtiſchen Selbſtverwaltung gegen Ein— 
griffe des Staates ſichern, die Hereinziehung der adeligen Güter 
in die Landgemeinden vorbereiten ſollten. In Bezug auf die 
Sujammenjeßung der beiden Kammern machte er ſeinen Einfluß 
mehr im Sinne einer künftigen Ermöglichung ſeiner perſönlichſten 
Reformpolitik als in dem einer ſogleich anzubahnenden Ver— 
ſchmelzung der bisherigen ſozialen Gegenſätze geltend. Er wollte 
nicht die Ritterſchaft aus der erſten in die zweite Kammer über— 
treten und durch ihre Verbindung mit den Vertretern des Bauern— 
ſtandes das dortige Übergewicht der ſtädtiſchen Repräſentation 
ſchwächen laſſen, durch deſſen Fortdauer er eher ein Suſammen— 
wachſen der verſchiedenen Landesteile zu einem Staatsganzen 
gewährleiſtet zu ſehen meinte als durch ein Vorherrſchen der 
mehr an provinzialen Intereſſen haftenden ländlichen Vertre— 
tungen. Aus dem gleichen Grunde wollte er trotz des Über— 
wiegens der materiellen Kräfte des Landes die Erweiterung der 
Vertretung des Bauernſtandes in mäßigen Grenzen gehalten, 
eine Machtverſchiebung zwiſchen Stadt und Land vermieden wiſſen. 
Andererſeits ſetzte er ſich jedoch auch für das einzigartige Finanz— 
kapitel der neuen Verfaſſung, das die Erfüllung der wichtigſten 
Staatsbedürfniſſe der Gefahr einer jährlichen willkürlichen Ab— 
lehnung entzog, obwohl es ihm fremd war, ſchließlich in kluger 
Mäßigung ein und vermochte die zweite Kammer gegenüber 
dem Erfolg der Haſſenvereinigung zu einem Verzicht auf ein 
unbeſchränkteres Bewilligungsrecht. Überhaupt ſtellte er in allen 
dieſen Verhandlungen eine wirkliche Macht dar; durch die Eigen- 
art ſeines Standpunktes bildete er mit ſeinen Anhängern das 
bindende Element unter den Parteien, zwiſchen der Regierung, 
den Liberalen nach ſüddeutſchem Muſter und auch dem Adel der 
erſten Kammer, von dem er in den Konferenzen durch Mäßigung 

und Feſtigkeit endlich das Notwendige erreichte. So war das 
am 26. September 1835 publizierte Staatsgrundgeſetz zwar nicht 
ſeiner Anregung entſprungen und auch nicht allein in ſeinem 
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Geiſte geſchaffen, aber doch poſitiv und negativ ſtark von ihm 
beeinflußt worden, und das Suſtandekommen überhaupt war zu 
einem guten Teil ihm zuzuſchreiben. 1 

An Stelle des durch die neue Verfaſſung in Wegfall kommen⸗ 
den Amtes eines Schatzrates gewann Stüve jetzt in Folge jeiner 
Erwählung in den Rat und zum zweiten, die Verwaltung füh⸗ 
renden Bürgermeiſter der Stadt Osnabrück einen Tätigkeitskreis, 
wie er in ſeiner Familie herkömmlich war und auch ihm eine 
dauernde Befriedigung gewährte. Dagegen wurde er in der 
ferneren Verfolgung ſeiner politiſchen Ziele enttäuſcht. Die von 
der Regierung zugeſagte weitere Reformgeſetzgebung, insbeſondere 
die Reorganiſation der Verwaltung verzögerte ſich von Jahr 
zu Jahr, und als der Entwurf ſchließlich vorgelegt wurde, ent- 
hielt er zwar die Beſeitigung der beſonderen Domänen- und Forſt⸗ 
ſowie Steuerverwaltung und damit die Konzentration der Ge⸗ 
ſchäfte in dem Miniſterium und den Landdroiteien, ſagte aber 
bezüglich einer Dezentraliſation zunächſt nur Unbeſtimmteres zu. 
Stüve ließ ſich dadurch jetzt völlig in die Oppoſition treiben. 
Ehe aber die Verhandlungen ganz abgeſchloſſen waren, trat das 
Ereignis ein, das ſeinem Mitwirken in ſolchen Fragen zunächſt 
ein Ende bereitete. 

Der Umſturz des Staatsgrundgeſetzes durch König Ernſt 
Auguſt nach ſeiner Thronbeſteigung erfolgte in gutem Glauben 
an die rechtliche Ungültigkeit und in der Überzeugung, daß durch 
die Kaſſenvereinigung die Stellung des Königlihen Hauſes und 
der Beſtand des Staates gefährdet ſei, aber in verhängnisvoller 
Verkennung der wirklichen Verhältniſſe; tatſächlich war er ein 
Rechtsbruch, und ſeine Sulaſſung durch den Bund rief über die 
Grenze Hannovers hinaus, wie kaum etwas zuvor, den Drang 
der Nation nach politiſcher Selbſtbeſtimmung und Einheit wach. 
Für Stüve war hier von neuem die Gewalt am Werke, der ſeit 
dem 17. Jahrhundert das alte Recht zum Opfer gefallen war, 
und in der Erinnerung an Vorbilder jener Seit, an jene alten 
ſtändiſchen Syndiken oder Bürgermeiſter, die für die rechts⸗ 
begründeten Freiheiten ihrer Korporationen mutvoll gegen landes⸗ 
herrliche Übergriffe geſtritten hatten, wurde er der Führer des 
Landes im Kampfe. Nicht der Verluſt der bisherigen Verfaſſungs⸗ 

formen, ſondern die Serſtörung ſeines Weges der Kechtsent⸗ 
wickelung überhaupt riß jetzt aus dem Banne der letzten Jahre 



BT 

feine innerſten Seelenkräfte empor. Unermüdlich in der Auf- 
findung neuer geſetzlicher Mittel, die ihm als Bürgermeiſter und 
Vorſteher einer Wahlkorporation des Landes zugänglich waren, 

bedachtſam auf die Vermeidung aller Blößen in der Ausführung, 
unerſchrocken gegenüber allen Schikanen und Derjuchen, ihn durch 
ein Kriminalverfahren zu beſeitigen, verhütete er zugleich un 
ſichtig jedes Aufflammen gewaltſamer Empörung. Nur in den 
Formen des Rechts, mit Beſchwerde, Proteſt, Erforderung von 
Sakultätsgutachten, Wahlverweigerung, Inkompetenzerklärung 
leitete er den Kampf, aber auch — ſelbſt noch nach dem Derjagen 
des Bundestages — bis zur letzten Erſchöpfung der Rechtsmittel. 
Erſt dann dachte er daran, auf dem Boden des neuen Landesver— 
faſſungsgeſetzes eine politiſche Oppoſition zu organiſieren. Jedoch 
unter nichtigen Dorwänden von der Regierung aus der Kammer 
ferngehalten, vermochte er den erlöſchenden Widerſtand auf die 
Dauer aus der Ferne nicht zu beleben, und ſo blieb ihm nichts 
als die Reſignation, der er ſich nicht mutlos, ſondern in der 
Hoffnung auf die ſtillwirkende Kraft ſeiner Sache ergab. 

Die bisherigen poſitiven politiſchen Ziele Stüves, des jetzt 
populärſten Mannes des Landes, hatten im großen und ganzen 
auch auf den Wegen des Liberalismus gelegen; innerlich aber 
fühlte er, der dem König für einen Demokraten galt, ſich ſeit 
Jahren dieſer immer ſtärker anwachſenden Bewegung in ebenſo 
ſteigendem Maße fremd. Den auflöſenden Tendenzen von 1789, 
der Lehre von den vorſtaatlichen Rechten der Einzelperſönlich⸗ 
keiten hatte er von jeher ſein hiſtoriſches Programm der Samm— 
lung, der Fortdauer des Zuſammenſchluſſes gleichartiger Elemente 
in den Horporationen entgegengeſetzt, gegen das Abjtrakte und 
Abſolute in jenen Ideen gern als Bundesgenoſſen die Empirie 
und induktive Methode Bacons, die Gegenſtändlichkeit Goethes 
angerufen. Aber auch einem durch den hiſtoriſchen Gedanken 
modifizierten Liberalismus verſagte er ſich; er lehnte es ab, 
dem rationalen Sweckmäßigkeitsgedanken oder der Idee eines 
möglichen Beſſeren neben dem Feſthalten am hiſtoriſchen Kern 
Raum zu gönnen. Sich einer ſolchen Richtung mehr oder weniger 
zu nähern, hätte ihn ſein Ausgangspunkt, die hiſtoriſche Schule 
mit ihren ſich weit verzweigenden politiſchen Einwirkungen, nicht 
gehindert, wie das Beiſpiel Dahlmanns beweiſt. Seine Wege 
aber führten ihn anders. 
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Der Anteil, den die Mächte des Gefühls- und gejamten 
ſeeliſchen Lebens am Weſen des verſtandesſcharfen, wegen der 
Schroffheit ſeines Urteils gefürchteten, Widerſpruch nicht leicht 
ertragenden und in der Einjamkeit feines eheloſen Lebens und 
ſeiner geiſtigen Abgeſondertheit nicht ſelten bitteren Mannes 
hatten, konnte von Fernerſtehenden leicht unterſchätzt werden. 
Allerdings hat wohl zu keiner Seit die Kunſt, gegen deren 
Wirkungen er keineswegs unzugänglich war, ſeine Perſönlichkeit 
einmal ganz gefangen genommen, wie denn auch kein philo- 
ſophiſches Syitem den Feind der Metaphyſik je beherrſcht hat; 
dieſe frühe Unbeirrtheit in der Verfolgung ſeiner Bahn hat ihn 
davor bewahrt, die Laſt ſchlechthin unpolitiſcher Ideen in ſein 
Lebenswerk hineinzutragen, hat ihn nicht gehindert, ſich die 
umfaſſendſte literariſche Bildung, beſonders eine gute Kenntnis 
der Alten zu erwerben, aber doch einer ſchöpferiſchen Anregung 
aus fremden Ideenwelten auf ſein inneres Werden ein früh— 
zeitiges Fiel geſetzt. Tiefer als das künſtleriſche wurzelte das 
religiöſe Gefühl in ihm. ähnlich wie auf politiſchem Gebiete 
hielt er auf kirchlichem die Verbindung mit dem Poſitiven auf⸗ 
recht; ebenſo weit wie von einem religiöſen Rationalismus war 
er auch von einer ſtarren, den Wahrheitsdrang unterdrückenden 
Orthodoxie und einem pietiſtiſchen Überjhwange entfernt. In 
der Liebe jedoch, nicht im klügelnden ſelbſtſüchtigen Verſtande 
ſah er den Quell feiner Kraft, und in einer geſunden Religiojität 
war ſchließlich ſein ganzes Streben verankert. Am leichteſten 
ausgelöft aber wurde die ganze Sartheit und Weichheit der 
Stimmung, deren er fähig war, bei der Betrachtung der Natur. 
Die Erinnerung an ſommerabendliche Wanderungen ſeiner Jugend 
und ihre Steigerung des Lebensgefühls kommt noch nach Jahren 
in ſeinen Briefen zum Rusdruck mit einem Einſchlag faſt Eichen⸗ 
dorffſcher Naturempfindung; in den Seiten ſchwerer Kämpfe kehrte 
er durch die Gemeinſamkeit mit der Natur geſtärkt und ermutigt 
von ſeinen Gängen ins Freie zurück. Noch ſpäter miſcht ſich in 
die innigſte Derjenkung in das Landſchaftsbild die Freude an 
den Spuren der eigenen kommunalen Tätigkeit, der Aufforjtung 
und Urbarmachung öder heideſtrecken infolge der Marken— 
teilungen. Zu dem Genuß der heimiſchen Landſchaft aber ge- 
ſellte ſich die rege Teilnahme an den Leuten, ihren Sitten und 
ihrer Art, das Mitleben mit dem Volke. So war er auch durch 



— 109 — 

das unmittelbare Band des Gemüts mit jeiner weſtfäliſchen 
Heimat eng und tief verknüpft. Hatte er anfangs noch gelegent— 
lich dieſe Verbindung für nicht unlösbar erklärt, jo war ein 
ſolcher Gedanke jetzt längſt ausgeſchloſſen, und auch in der Tat- 
ſache, daß er ſo wenig gereiſt iſt, kommt, ſo ſchmerzlich er ſie 
ſelbſt bedauert hat und ſo groß die Hinderniſſe zuzeiten geweſen 
ſind, doch ſchließlich zum Husdruck, wie ſehr ihn das Heimats— 
gefühl gebannt hielt. | 

Aus den Überlieferungen dieſer Heimat, aus dem Rückblick 
auf die im Grundbeſitz wurzelnden, bis in die neuere Seit neben 
dem Amtsrecht ſich behauptenden Reſte volksrechtlicher Freiheiten 
in Gerichtsweſen und Gemeinde, aus den Erinnerungen an die 
einſtmalige reichsſtadtähnliche Unabhängigkeit des Gemeinweſens, 
mit dem ſeiner Familie und ſein Schickſal ſich verknüpt hatte, 
aus den Nachwirkungen der eigenartigen ſtaatsrechtlichen Ver— 
hältniſſe des ehemaligen geiſtlichen Territoriums, das dieſe Frei— 
heiten in ſich geſchloſſen hatte, erhielten ſeine politiſchen Grund— 
ſätze ihre letzte Vollendung. So war der Gedanke der Selbſt⸗ 
verwaltung, der, ausgehend von der vollen Autonomie der in 
ihrem inneren Leben von der ſtaatlichen Sphäre unberührten 
mittelalterlichen Gemeinde, hier jetzt jo ſelbſtändig, eigen- 
artig und eindringlich wie kaum nochmals in Deutſchland 
nach der preußiſchen Reformzeit gepflegt wurde und neben 
dem der Gedanke der ſtändiſchen Vertretung auf einer den 
veränderten ſozialen Verhältniſſen angepaßten breiten Grund— 
lage mit wechſelnder Betonung, aber dauernd, feſtgehalten 
wurde, allerdings mehr als eine Theorie, er war ein tiefes und 
feines Erlebnis. Aber er entſprang einer begrenzteren Gedanken⸗ 
welt, als es jene der zwiſchen zwei Staatsanſchauungen ſtehenden 
preußiſchen Reformer war, und auch von den Gedanken Steins, 
dem er am nächſten ſtand, weicht Stüve ſchon inſofern ab, als 
er einem ähnlichen Geiſte des Ausgleichs zwiſchen Sentraliſation 
und Dezentraliſation, wie er in der Naſſauer Denkſchrift mit dem 
Blick auf die Einheit eines großen Staatsganzen zum Ausdruck 
gebracht wird, im Grunde fern geblieben iſt. 

Er, der das ſelbſtändige, hiſtoriſch gewachſene Leben der 
Einzelorgane vor der Erdrückung ſchützen, von neuem wach— 
rufen, zum Dienſte am gemeinen Weſen frei machen wollte, 
hat ſich vor der vollen Erkenntnis des Eigenlebens und Eigen- 
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intereſſes des Geſamtorganismus verſchloſſen, und allerdings 
konnte er die Idee des mächtigen und ſtarken, aber auch durch 
die Durchdringung mit einem Geiſt ſozialer Gerechtigkeit und 
die Erweckung des Pflichtgedankens mit innerem Leben ſich 
erfüllenden, durch die Mitarbeit bisher gebundener Elemente an 
Lebensfülle und Macht gewinnenden Staates aus den Traditionen 
des heimiſchen Bodens nicht ſchöpfen. Führend und ſtark, über 
lokalen und provinzialen, über Klaſſen- und Parteiintereſſen 
ſtehend wollte freilich auch Stüve die Regierung, aber ihre 
Stärke ſah er doch hauptſächlich nur in einer natürlichen 
Harmonie mit der Autonomie richtig organiſierter korporativer 
Bildungen, nicht zugleich in einer ſchon aus der lebensvollen 
Steigerung dieſer Wechſelbeziehungen — einem Gedanken nicht 
individualiſtiſch⸗ rationaler herkunft — ſich ergebenden gleich⸗ 
mäßigen und unmittelbaren Durchdringung auch der partikularen 
Kreiſe mit ſtaatlichem Leben, und im Kechtsſchutz nach innen 
und der Verteidigung nach außen nebſt der Beſchaffung der 
Mittel zu beiden waren ihm die weſentlichſten vom Staat ſelbſt 
wahrzunehmenden Funktionen erſchöpft. Zwar war der hiſto⸗ 
riſchen Schule an ſich die Neigung eigen, im Hinblick auf die 
kontinuierlichere Entwicklung Englands in Feudalität und Abſolu⸗ 
tismus unregelmäßige Abweichungen von der urſprünglichen Bahn 
zu ſehen und in den dieſen Erſcheinungen vorausgehenden Su: 
ſtänden den echteſten Kern des deutſchen Verfaſſungslebens zu 
ſuchen; mit Vorliebe griffen wohl auch ihre Anhänger noch über 
Stüves Anknüpfungsmomente hinaus auf die altgermaniſche Seit 
zurück, um aus ihr heraus die Richtlinien für das nach den 
Bedürfniſſen der Gegenwart Neuzubildende zu konſtruieren. 
Andererſeits aber gehörte auch der Gedanke, daß fremdartige 
oder aus dem urſprünglichen Organismus nicht in geſchloſſener 
Folge gebildete Elemente doch allmählich mit ihm verwachſen 
und zu einem lebendigen Teil von ihm werden könnten, zur 
hiſtoriſchen Lehre, und ſie hatte die völlige Ablehnung der 
Konzentration ſtaatlicher Machtverhältniſſe in den letzten Jahr⸗ 
hunderten, des Entwicklungsganges des modernen Staates und 
ſeines Beamtentums nicht zur notwendigen Konſequenz; ſie 
brauchte immerhin die organiſche Umwandlung und Anpaſſung 
eines urſprünglich mehr ſtarren und mechaniſchen Machtapparats 
nicht weniger durch Mitarbeit an ſeiner zunehmenden Beſeelung 
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und Dergeijtigung als durch ſeine einſeitige Beſchränkung und 
Verdrängung oder durch Abbau zu erſtreben. Die Anſchauungs⸗ 
weiſe Stüves dagegen, der nach einer Mahnung Machiavells das 
Surückgreifen in zu weite Fernen vermeiden wollte und doch 
längſt in der Geſchichte wurzelnde und in voller Lebenskraft 
ſtehende Mächte nur als Erzeugniſſe der Willkür betrachtete, 
war weniger dunamiſch und ließ den Entwicklungsgedanken 
mehr zurücktreten, wenn ſie auch an ſich wurzelhafter war und 
gegenüber mehr doktrinären hiſtoriſchen Konjtruktionen den 
Möſerſchen „Erdgeſchmack“ hatte. Ihr fehlte es jedoch, von 
ihrer Bodenſtändigkeit und beſonderen landſchaftlichen Gebunden⸗ 
heit abgeſehen, was ihren pſychologiſchen Urſprung und Stimmungs⸗ 
gehalt angeht, nicht an Zügen, wie ſie ſich ähnlich an gewiſſen 
Erſcheinungen der politiſchen Romantik, etwa bei einem Teil der 
adeligen Mitglieder der Berliner politiſchen Wochenblattspartei 
vorfinden. 

So ſehr die beiderjeitigen realen politiſchen Siele einander’ 
fern, ja entgegengeſetzt waren, ſo hatte ſich ſchließlich auch der 
beſondere Gehalt in Stüves politiſchem Syſtem, wennſchon in 
einem andern ſozialen Lebenskreiſe, aus Ideal, Intereſſe, Umwelt 
und Familientradition zuſammengewoben, und bei beiden war 
der Ausgangspunkt weder der Staat noch das Individuum, 
ſondern eine vorſtaatliche Individualerſcheinung, dort die Patri⸗ 
monialherrſchaft, hier die Gemeinde. Die Feindſchaft gegen den 

atomiſierenden Liberalismus wie gegen die nivellierende Büro— 
Rratie, gegen die Dolksjouveränität wie gegen den rationalen 
Machtſtaat war beiden gemeinſam. Aber auch die Ablehnung 
des modernen monarchiſchen Konititutionalismus, bis zu einem 
gewiſſen Grade wenigſtens, ſoweit er, bei der Gewährung 
repräſentativer Rechte über einen hiſtoriſch-korporativen Rahmen 
hinausgehend und in die Sphäre der Korporationen eindringend, 
durch die unvermittelte Erfüllung des Volkes mit Staatsbewußt⸗ 
ſein zugleich die ſtaatliche Einflußſphäre erweiterte und eine neue 
Steigerung der Einheit von Staat und Geſellſchaft herbeiführte, 
war es letzten Endes, ſo ſehr auch die beiderſeitigen poſitiven 
Komplementärerſcheinungen in bezug auf die Geſtaltung korporatip- 
ſtändiſchen Weſens in ſeiner Verteilung von Rechten und Pflichten 
und in ſeinem Verhältnis zur Regierung, zum Staats⸗ und 
Dolksganzen auseinandergingen und jo wenig Stüve, der Mit⸗ 
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arbeiter an einer ſchon modernes Gepräge tragenden Verfaſſung 
und der unerjchrockene Vorkämpfer für ihre Erhaltung, noch auf 
altſtändiſchem Boden ſtand. Ein Mittler zwiſchen dem ſtändiſchen 
und konſtitutionellen Staat iſt er jedoch nur mit Einſchränkung 
zu nennen, und ſchließlich haben doch beide tatſächlich das 
Wachstum Ronjtitutionellen Lebens aus der Hülle ſtändiſcher 
Überlieferungen und Überreſte heraus nur in einem verſchiedenen 
Stadium aufzuhalten geſucht und nicht allein aus Sorge vor dem 
zerſtörenden Wirken neuer unhiſtoriſcher Gewalten in Staat und 
Geſellſchaft überhaupt und in Anlehnung an ein germaniſches 
Staatsideal im allgemeinen oder das unbeſtimmtere Ideal einer 
altdeutſchen Verfaſſung im ganzen, ſondern von einem Prinzip aus, 
das bei beiden in einer beſtimmten hiſtoriſchen Bodenſchicht feit- 
gewurzelt war, in der ſtändiſch⸗feudalen und der des im 16. Jahr: 
hundert erſtarrten partikularen Reſtes ſächſiſch-weſtfäliſcher Dolks- 
freiheiten. Zwar im Bemühen, die Grundlage eines lebendigen 
Ständeweſens der Gegenwart zu erfaſſen, haftete Stüve nicht mit 
der Einſeitigkeit der Altſtändiſchen am Grundbeſitz, und ſtändiſche 
Vertretung beruhte bei ihm auf ganz anders abgewogenen 
Beſitz⸗ und auch auf Kulturgruppen. Jedoch auch er ſah im 
Grundbeſitz nicht nur einen Erwerbsſtand von beſonderer, aber 
wechſelnder Bedeutung neben anderen, ſondern blieb ihm als der 
urſprünglichen Wurzel alter Volksrechte und aller ſtändiſchen 
Gliederung und als einem Prinzip des Beharrens gegenüber 
dem Beweglichen und Auflöſenden jo weit verwachſen, daß er 
ihn auch in der Organiſation der Städte zum mindeſten als 
ausſchlaggebend feſtzuhalten und bei KRusſchluß aller Nichtbürger 
jede Art von Übergewicht der Inquilinenbürger nicht nur in der 
Gemeindevertretung, ſondern am liebſten auch bei allgemeinen 
Wahlen der Städte für die Ständeverſammlung vermieden zu 
ſehen wünſchte. Beide Teile aber wollten auch das Ständetum 
nicht ohne ſtändiſche oder korporative Verwaltung haben, jedoch 
aus dem gemeinſamen Urgrunde einer lebendigen ſtändiſchen 
Gliederung des Volkes nicht ſowohl Selbſtverwaltung und Der- 
faſſung unabhängig von einander hervorgehen ſehen, als vielmehr 
die zweite auf der erſten gründen oder doch aus ihren Vorausſetzungen 
ſich entwickeln laſſen. So lag bei beiden der Schwerpunkt in 
einem provinzialſtändiſchen ariſtokratiſchen Selfgovernment dort, 
Rorporativer Selbſtverwaltung hier, Zwiſchenbildungen zwiſchen 
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Staat und Individuum, die nicht nur der eigentlichſten Dermitt- 
lung der Anteilnahme des letzteren am ſtaatlichen Leben, ſondern 
auch als Schutz und Schranke gegen erſteren dienen ſollten, und 
beide ſuchten, obſchon von einer verſchiedenen Seite herkommend 
und in Wahrnehmung ungleichartiger Intereſſen, Reſte einer zu 
eigenem Recht erworbenen alten ortsobrigkeitlichen Gewalt zu 
retten, die zwar nicht der Urſprung und die allgemeine, aber zu 
einem guten Teil die tatſächliche Grundlage des älteren Ständetums 
geweſen war. Und ebenfalls beruhte ſolcher mehr oder weniger 
auf Koſten eines modernen Verfaſſungsgedankens ſich nährende 
Gedanke der Selbſtverwaltung bei beiden nicht nur auf einer 
Anſchauung, die in Dezentraliſation, wirkſamer Selbſtverwaltung 
oder Erhaltung der bunten Fülle hiſtoriſch gewachſenen Lebens 
weit eher als in repräſentativen Formen den wahren Geiſt der 
Freiheit in einem Gemeinweſen erkennen wollte, ſondern wurde 
im beſonderen ſeinem Inhalte nach beſtimmt oder beeinflußt 
durch die realen Intereſſen begrenzter ſozialer Kreiſe, denen 
beide Teile dauernd verflochten blieben, ſo verſchiedenen Geiſtes 
auch der Inhaltskern in beiden Fällen war und auf der einen 
Seite in einer herrſchaftlich-patrimonialen Fürſorge in ariſtokra⸗ 
tiſch ſich aufbauenden, frei-gehorſam ſich einander fügenden 
Lebenskreiſen, auf der andern mehr in einer ſittlich-politiſch er- 
ziehenden, Gemeinſinn erweckenden genoſſenſchaftlichen Selbſt— 
tätigkeit in engeren und allmählich ſich erweiternden Kreiſen, in 
einer auf der Vereinzelung beruhenden und nur ſtufenweiſe ſich 
aus ihr erhebenden Dolksfreiheit beſtand. Bei beiden wiederum 
war aber mit dem hiſtoriſchen Gedanken auch die Lehre vom 
Dolksgeijt, die ſie doch im Staat nicht bloß ein Aggregat 
von Herrſchafts⸗ beziehungsweiſe Korporationsverhältnijjen und 
in der Nation ſeinen fruchtbaren Mutterboden und eine 
lebendige geiſtige Einheit erblicken ließ. Freilich, der Macht⸗ 
naturalismus Hallers, des Propheten der Feudalen, von dem 
das ſtatiſche Element in deren Anſchauung herrührte, wurde 
von Stüve verabſcheut. Auf ihn übte einen etwa entſprechen⸗ 
den, aber gleichfalls durch den Gedanken des Dolksgeijtes 
gemilderten Einfluß Möſer aus, an deſſen Staatsgedanken man 
eine gewiſſe Verwandtſchaft mit dem Hallerſchen bemerkt hat; 
denn auch die Möſerſche Staatsordnung, auf dem mehrfachen 
Aktienſozietätsvertrage beruhend, hatte, wie die Hallerſche, ihre 
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dauernde Grundvorausſetzung in vorſtaatlichen Eigentumsverhält⸗ 
niſſen, die einer beſtimmten hiſtoriſchen Wirklichkeit entnommen 
waren. Steckte in dem Rechtsgedanken der Wochenblattpolitiker, 
dem auch ſie den Namen der Freiheit liehen, nur ein religiös⸗ 
poetiſch verhülltes Machtintereſſe, ſo ſtand dem allerdings bei 
Stüve die auf anderer und breiterer Grundlage beruhende, 
immerhin mehr den Verbänden als dem Individuum geltende 
alte rechtsbegründete Freiheit gegenüber. Jedoch war zwar ſchon 
die autonome Grundlage ſeines Selbſtverwaltungsgedankens über⸗ 
haupt, zum mindeſten aber die Tendenz, privilegierte Macht⸗ 
ſtellungen für die Magiſtrate feſtzuhalten und die einzelnen 
Gemeindeglieder durch die Stadtobrigkeiten gegenüber der Staats⸗ 
gewalt zu mediatiſieren, dem Geiſt des Feudalismus nicht geradezu 
entgegengeſetzt — Delleitäten, die an ihm unverkennbar bleiben, 
trotz ſeiner Vertretung eines genoſſenſchaftlichen Prinzips gegen- 
über einem herrſchaftlichen, trotz der Klage ſeiner jüngeren Jahre 
über die zu ariſtokratiſchen Korporationen verderbten Städte und 
trotz der als fortdauernder Weſenskern auch der bürgerlichen 
Freiheit in den Mittelpunkt ſeiner Theorien gerückten reiner 
gebliebenen, aber ohne Fortbildung gelaſſenen Landgemeinde —, 
und man hat im Widerſpruch zu ſeinem Liberalismus dem Staate 
gegenüber ſeine Verwaltung des Magiſtratsamts als autokratiſch 
empfunden. Tiefer war der Unterſchied, daß Stüves ſchlichter 
Klarheit und ſeinem auf die Welt der Erfahrung gerichteten 
nüchternen Sinn jedes myſtiſche, religiös-transzendente Element 
und alle ſich daran knüpfenden hochuniverſalen Gedankengänge 
fernlagen, wie denn überhaupt gegenüber dem Glanz und Duft 
der Romantik über der politiſchen Stimmungswelt der Wochen⸗ 
blattkreiſe die ſeinige zwar voll Wärme und Innerlichkeit, auch 
nicht ohne Traum und Sehnſucht, im ganzen aber bei allem 
Gedankenreichtum mehr von hausbackener Art war. In ſchwä⸗ 
cheren univerſalen Gedankenanſätzen, als es die chriſtlich-germa⸗ 
niſche Staatsidee der Romantiker und der Kosmopolitismus der 
Liberalen waren, hat zwar auch der Feind der Vergewaltigung 
des Lebendigen durch allgemeine Prinzipien die unbedingte Ab- 
hängigkeit des Staates von über ihm ſtehenden ſittlich⸗rechtlichen 
Normen ſtatuiert, nicht ſie als Regel der Selbſtbeſchränkung in 
ihn hineingelegt, aber doch die unbewußten Notwendigkeiten 
mittelalterlicher Rechtsbildung ihres diesſeitigen Charakters nicht 
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entkleidet und ſich die Grenzen des Religiöſen und Politiichen 
nicht verwiſchen laſſen. Jedoch weder der Idealismus des Be— 
ſtehenden, den Stüve den Wochenblattpolitikern vorwarf, noch 
die Rationaliſierung beſtimmter hiſtoriſcher Erſcheinungen über⸗ 
haupt waren Züge, die ihm ſelbſt durchaus fremd waren, und 
inſofern iſt auch er in feiner Intereſſenſphäre von politiſch— 
romantiſcher Anſchauung nicht immer allzuweit entfernt geblieben, 
obſchon der Romantiker in ihm dem Reformer oft genug die 
Änderung der Dorausjegungen ſchmerzvoll zugegeben hat. Was 
in einer engeren Welt intenſivſtes Erlebnis war, wurde durch 
die Ausſchließlichkeit, mit der es gegen alle übrigen politiſchen 
und geiſtigen Mächte feſtgehalten wurde, zur Doktrin, und die 
Art, wie ſie geltend gemacht wurde, iſt oft als pedantiſch und 
ſchulmeiſterlich empfunden worden, der Zug einer mit Romantik 
gemiſchten zähen patriarchaliſchen, wenn auch nicht ſelbſtgenüg⸗ 
ſamen und gewiß nicht auf die autonome Geſtaltung des eigenen 
Lebenskreiſes ſich ſelbſt beſchränkenden Bürgerlichkeit in der 
Auseinanderſetzung mit fremden und weiteren Sphären wohl 
auch als ſpießbürgerlich erſchienen. Und jedenfalls werden letzte 
Husſtrahlungen eines Machtintereſſes von dieſem Mittelpunkt 
aus auch noch in der Formung der ihm weiter entrückten, mehr 
dem Ganzen dienenden Reformbeſtrebungen Stüves merkbar, 
und dieſe waren mit jenem nicht ausſchließlich nur durch einen 
organiſchen Ideenzuſammenhang verbunden. 

Indeſſen kein Geeigneterer hätte ſich damals im hanno— 
verſchen Staatsweſen finden laſſen, den Märzſturm des Jahres 
1848 zu beſchwören und das Staatsſchiff unverſehrt wieder in 
ruhige Fluten zu leiten. Der populäre Mann der politiſchen 
Reformen, der ſein Ohr ſo vielen notwendigen Forderungen der 
Seit lieh, aber doch durch mittelbare ſtaatliche Tätigkeit der 
Freiheit des Individuums weitgehende Schranken ſetzen wollte, 
konnte mit den Verbänden, mit dem hiſtoriſchen Gefüge auch 
das Weſen des Ganzen keiner Art von Auflöjung preisgeben 
wollen. Mit Verwunderung gewahrte Ernſt Auguft, der ſich 
jetzt dieſen Miniſter gefallen laſſen mußte, den konſervativen 

Grundzug und den organiſatoriſchen Geiſt in ihm, mit Derwun: 
derung aber auch Stüve einen Geiſt ſtaatsmänniſcher Großzügig⸗ 
keit im Könige. Der Anfang einer Reformtätigkeit, wie ſie 
nur Stüves Arbeitskraft und Sachkunde innerhalb kurzer Seit 
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in ſo umfaſſender Weiſe einleiten konnte, wurde mittels der 
Formen der bisherigen Derfajjung durchgeſetzt, der liberale Ruf 
nach einer Konjtituante mit Erfolg zurückgewieſen, Störungen 
der geſetzlichen Ordnung, wie der Hildesheimer Aufitand, mit 
Energie niedergehalten. 

Zum Teil freilich entſtanden jetzt Gebilde, die dem Streben 
der emporkommenden mittleren Stände nach der alleinigen Macht 
Dorjchub leiſteten und in denen die Forderungen der Seit und 
die politiſchen Maximen Stüves teils einander entgegen kamen, 
teils, einander widerſtrebend, ſich auf eine ſeltſame Weiſe miſchten. 
Die Miniſterverantwortlichkeit wurde in einer Form durchgeführt, 
die den eigentlichen Schwerpunkt der Staatsgewalt in die Stände⸗ 
verſammlung legte. Für die auch weiterhin indirekten Wahlen der 
Vertreter der Stadt⸗ und Landgemeinden für die zweite Kammer 
wurde ein nahezu allgemeines Wahlrecht zugelaſſen, das nur noch 
an wirtſchaftliche und rechtliche Selbſtändigkeit und Zahlung von 
Landesſteuern überhaupt, daneben aber noch an die Gemeinde— 
zugehörigkeit geknüpft blieb. Die Gemeinden blieben auch jetzt 
die eigentlichen Träger des ſtändiſchen Rechts, obwohl die Re⸗ 
präſentation auf die Gemeindeorgane nicht mehr gegründet war. 
Dadurch wurde die bisherige grundſätzliche Trennung und Macht⸗ 
verteilung zwiſchen Stadt und Land aufrecht erhalten, und die 
Zahl der von den einzelnen größeren Städten ſelbſtändig oder 
von mehreren gemeinſam zu erwählenden Abgeordneten kam 
derjenigen der Vertreter der Landgemeinden und der mit ihnen 
zuſammen wählenden kleineren Städte und Flecken nahezu gleich. 
Stüves Siel war anſcheinend, das allgemeine Wahlrecht, in das 
er jetzt hatte willigen müſſen, durch die von ihm zu ſchaffenden 
Gemeindewahlrechte ſpäter zu erſetzen, und jedenfalls die Be— 
ſchränkung auf die zur Teilnahme an den Gemeindewahlen 
Berechtigten hat er im Wahlgeſetzentwurf für den Reichstag der 
Unionsverfaſſung bei dem Abſchluß des Dreikönigsbündnijjes 
ſpäter durchgeſetzt. Obwohl die politiſche Vertretung des Adels 
als ſolche aufhörte, blieb als Gegengewicht gegen die durch das 
allgemeine Wahlrecht für die zweite Kammer geſchaffene Lage 
das Inſtitut der erſten Kammer in ſeiner alten Machtſtellung 
und grundſätzlichen Gleichberechtigung mit der zweiten aufrecht 
erhalten. Nach dem Stüveſchen Gedanken einer neuſtändiſchen 
Gliederung ſollten hier vor allem die größeren Grundeigentümer 
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und daneben die Kategorie Handel und Gewerbe mit Gewerbe— 
ſteuerpflichtigen und Zunftälteſten als Wahlberechtigten und die 
geiſtig⸗kulturellen Gruppen Kirche und Schule ſowie Rechtsgelehr- 
ſamkeit vertreten ſein. Doch ergab ſich aus dem mit dem Wahl⸗ 
recht der wirtſchaftlichen Gruppen verknüpften Steuerzenſus der 
ſozialen Zuſammenſetzung der Abgeordneten nach wenig mehr 
als eine andere zweite Kammer, und auch bei längerer Lebens— 
dauer würde dieſe Einrichtung ſchwerlich die neue Arijtokratie 
aus Grundbeſitz und Intelligenz gezeitigt haben, die Stüve aus 
einer Erfaſſung des Ständetums im Sinne der lebendigen Gegen— 
wart erhoffte. Auch die Provinziallandſchaften wollte er nicht 
abſchaffen, die ritterſchaftlichen Vertretungen in ihnen aber be- 
ſeitigen, die neuen Vertretungen der Städte aus den Wahlen der 
in der Städteordnung begründeten Wahlkollegien, die der Land— 
gemeinden, in welche die Ritterſchaft jetzt hineingezogen werden 
ſollte, aus den Amtsverſammlungen hervorgehen laſſen in einer 
Weiſe, die auch hier den bisher allein herrſchenden grundbeſitzen— 
den Adel von jeder tatſächlichen Teilnahme ausgeſchloſſen hätte; 
den neuen Körperjchaften ſollte aber ſogar eine beſchränkte Geſetz— 
gebungsgewalt belaſſen werden. 

Nur ſehr ungern willigte Stüve in eine volle Trennung der 
Verwaltung von der Juſtiz auch in der unteren Inſtanz; wenig- 
ſtens die Gerichtsbarkeit der Magiſtrate hätte er gern gerettet, 
und nur mit großem Widerſtreben hat er ſie der aus der Auf: 
hebung der Patrimonialgerichte jetzt ſich ergebenden Konjequenz 
geopfert; einen Teil von ihr zurückzuerwerben hat er noch nach 
Jahren vergeblich verſucht. 

Aus Stüves eigenſtem Geiſte geſchaffen waren die Städte- 
ordnung gerade in der von der Vorlage abweichenden Form, in 
der ſie ſpäter publiziert iſt, und die Grundzüge einer Land- 
gemeindeordnung. 

Als Bürgermeiſter hatte er lange Jahre und zeitweiſe wider 
den Willen der eigenen Bürgerſchaft, weil die Pläne der Re- 
gierung nicht ſeinem Sinn entſprachen, eine Reviſion der alten 
oligarchiſchen Osnabrücker Stadtverfaſſung von 1814 ganz zu 
verhindern gewußt; daß auch er von einem realen Intereſſen⸗ 
kreiſe ausgegangen war, verriet ſich in der zwieſpältigen Hal⸗ 
tung noch des Miniſters gegenüber dem eigenen Entwurfe bei 
den Kammerverhandlungen und den Abſtimmungen über die 



ern . 
EUR HR . 

Kun TEE N 
ATI An 

— 118 — 

Städteordnung und hinterließ in der nach jeiner Amtszeit Geſetz 
gewordenen Faſſung ſchließlich noch letzte dauernde Spuren in 
deren Verhältnis der Anlehnung ſowohl wie der Abweichung 
zur preußiſchen Städteordnung von 1808, die trotz weitgehender 
Berührung doch aus einem anderen Geiſte geboren war. 

Nur um dieſe für den intellektuellen Urheber charakteri- 
ſtiſchen Füge der geſchriebenen hannoverſchen Städteordnung kann 
es ſich hier handeln, nicht um den Grad der ſpäteren dauernden 
Bewährung der lebendigen unter allgemeinen Verhältniſſen, wie 
ſie die Geſetzgeber nicht im Auge hatten. Als eigentliche ſtädtiſche 
Gemeinweſen werden nur ſolche angeſehen, denen die ſelbſtändige 
obrigkeitliche Derwaltung zuſteht, ſofern ſie die dafür erforder- 
lichen Bedingungen erfüllen können; auch kann die Städte⸗ 
ordnung unter dieſer Vorausſetzung auf bisherige amtsſäſſige 
Städte über 1500 Einwohner ausgedehnt werden, findet aber 
auf alle übrigen keine Anwendung; ſie gelten grundſätzlich als 
Landgemeinden. Der Schwerpunkt der Kommunalverwaltung 
verbleibt im Magiſtrat, wird nicht in die Bürgerſchaft verlegt, 
jedoch wird für die gemeinſchaftlichen Sitzungen des Magiſtrats 
und der Bürgervorſteher der Stüve allgemein eigene Grundſatz 
der Öffentlichkeit eingeführt. Die beſoldeten Magiſtratsmit⸗ 
glieder werden auf Lebenszeit, die unbeſoldeten auf ſechs Jahre 
von Magiſtrat und Bürgervorſtehern gemeinſam, nicht von dieſen 
allein gewählt; das Stimmrecht für die Wahlen der der Sahl nach 
ſtark beſchränkten Bürgervorſteher iſt unter völligem Ausſchluß 
der die gleichen Gemeindelaſten tragenden bloßen Einwohner an 
das Bürgerrecht und außerdem noch entweder an Hausbeſitz und 
Sahlung von häuſerſteuer überhaupt oder an einen Landes- 
ſteuerzenſus geknüpft. Schließlich hat eine weitgehende Unab- 
hängigkeit des Magiſtrats von der Regierung ſtatt, die bei 
Intereſſenkonflikten bis zur Ablehnung der übertragenen ſtaat⸗ 
lichen Tätigkeit durch die Gemeindebeamten nach eigenem Er⸗ 
meſſen führen kann, und die Ausübung der Polizei erſcheint 
grundſätzlich als ein eigenes ſtädtiſches, durch die Regierung 
nur wenig beſchränktes Recht. 

Um der Schonung der örtlichen Verſchiedenheit der Bedürf- 
niſſe willen wurden den Ständen an Stelle des Entwurfs zu 
einer Landgemeindeordnung nur Grundzüge vorgelegt, deren 
Inhalt erſt ſpäter durch Landes- oder provinziale Geſetzgebung 
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allgemeingültig feſtgeſtellt und die zunächſt nur als Normen zu 
einer vorläufigen Regelung der Derhältnijje der Landgemeinden 
auf dem Derwaltungswege dienen ſollten. Von den Ständen 
wurde zwar ein Teil der Vorlage trotzdem zum Geſetz erhoben, 
aber auch der Inhalt der übrig bleibenden Grundzüge wurde 
von ihnen genehmigt. Damit wurde von Stüve nicht nur ihre 
Zuſtimmung zu einer Ordnung auf dem Derwaltungswege über- 
haupt, ſondern zu dem materiellen Inhalt einer Verwaltungs- 
inſtruktion eingeholt und eigentlich die Bahn beſchritten, auch 
den neuen allgemeinen Ständen einen unmittelbaren Einfluß auf 
die Verwaltung einzuräumen. Für das Stimmrecht in den ſtets 
auf Grundbeſitz und ein beſtimmtes Hofesſyſtem zu gründenden 
Gemeinden, zu dem jetzt aber auch die nicht grundbejigende, 
jedoch an den Gemeindelaſten teilnehmende Gruppe der länd— 
lichen Bevölkerung in beſchränkter Weiſe zugelaſſen werden ſollte, 
wurde in den Grundzügen ein Drei- oder Dierklaſſenſyſtem vor- 
gezeichnet, das Stüve bei den Bürgervorſteherwahlen zur Scho— 
nung der ſtädtiſchen Gleichheit, wohl aber auch der Geltung des 
ſtädtiſchen Grundbeſitzes nicht hatte anwenden wollen. Die von 
den zerſetzenden Einflüſſen und dem Druck der Bürokratie oder 
von dem adligen Gericht jetzt erlöſte Landgemeinde wollte er 
als zarte Keimzelle der Dolksfreiheit von den reformierten 
unteren Derwaltungsbehörden ganz bejonders pfleglich behandelt 
wiſſen, deren möglichſt ſtabiles, nicht mobiles Beamtentum ſeine 
weſentlichſte Aufgabe in einer nur vermittelnden Tätigkeit ſuchen 
ſollte. Er wollte die Autorität der Gemeindeorgane wieder ſtärken, 
die alte Autonomie der wirtſchaftlichen Gemeinde allmählich 
wieder ſammeln und, wenn auch in einer nach den individuellen 
Verhältniſſen abgeſtuften Weiſe, möglichſt viel von ihr wieder- 
herſtellen, im Anſchluß daran auch eine gewiſſe richterliche und 
ſchiedsrichterliche ſowie eine gewiſſe Polizeitätigkeit wieder ent⸗ 
wickeln, aber eine eigentliche Beteiligung an der obrigkeitlichen 
Verwaltung auf ein geringſtes zuläſſiges Maß einſchränken. Er 
glaubte, daß durch die Art, wie eine ſolche bei der Landgemeinde 
durchführbar ſei, nur die Eingriffe der Behörden von neuem 
herausgefordert werden müßten. Auf keinen Fall wollte er 
jene als das unterſte Glied eines Behördenorganismus angeſehen, 
ihre feſte Eingliederung in den Staat als wahrhafte politiſche 
Gemeinde nicht vollzogen willen. Auch eine indirekte Betei⸗ 
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ligung der Landgemeinden an der ſtaatlichen Verwaltung nahmen 
ſeine Entwürfe in ausgeſprochener, umfaſſenderer Weiſe erſt auf 
den ihnen mit den Städten i provinzialſtändiſchen 
Stufe in Ausſicht. 

Stüves Prinzip, in ſcharfer Scheidung das Weſen der Land⸗ 
gemeinde in der rein wirtſchaftlichen Autonomie, das der Stadt 
nicht in dem beſonderen und reicheren Inhalte dieſer Autonomie 
bei einem verſchiedenen Grade der Beteiligung an der obrig⸗ 
keitlichen Verwaltung, ſondern darüber hinaus in einem ein⸗ 
ſeitigen Rechtsſinne in der obrigkeitlichen Selbſtändigkeit, in 
unmittelbarer Teilnahme an der politiſchen Macht und in einer 
Bevorzugung im korporativen und ſtändiſch-politiſchen Leben zu 
ſehen, entſprang nicht nur einer hiſtoriſch-romantiſchen Auffaſſung 
von der Stellung der Gemeinde zum Staat und von den Vor— 
ausſetzungen einer echten Stadtverfaſſung, ſondern entſprach auch 
dem Machtintereſſe einer alten bürgerlichen Oberſchicht, den 
Traditionen eines mit der obrigkeitlichen Stadtverwaltung eng 
verknüpften rechtsgelehrten Patriziats im beſonderen, das gerade 
in Osnabrück nicht nur im Stadtregiment, ſondern auch im 
Regierungs- und Ständeweſen des geiſtlichen Staats eine ge— 
ſchichtliche Bedeutung gehabt hatte. 

Im übrigen ſahen die Stüveſchen Reorganijationsentwürfe 
eine Dezentraliſation innerhalb der Bürokratie und eine Teilung 
der ſtaatlichen Funktionen vor zwiſchen den Behörden und den 
ihnen in ſtufenmäßigem Aufbau zur Seite tretenden Selbſtverwal⸗ 
tungskörpern, nämlich zwiſchen den neu organiſierten Ämtern und 
den nach den Beſtimmungen für die Gemeindevorſteherwahlen aus 
den Landgemeinden zu erwählenden Amtsvertretungen und ihren 
Husſchüſſen, deren Geſchäftskreis, vorerſt in allgemeinen, auf eine 
ſtärkere Beteiligung an der ſtaatlichen Verwaltung zunächſt 
weniger hinweiſenden Umriſſen vorgezeichnet, durch die Praxis 
und die künftige materielle VDerwaltungsgeſetzgebung weiter aus⸗ 
gebildet werden ſollte, zwiſchen den Landdroſteien, denen von 
den Provinzialſtänden unter Mitwirkung der gewerblichen und 
landwirtſchaftlichen Vereine vorgeſchlagene, von der Regierung 
gewählte ſachverſtändige Deputationen, eine aus Kaufleuten, 
Gewerbetreibenden und Schiffahrtskundigen, eine zweite aus 
Landwirtſchaftskundigen angeſchloſſen werden ſollten, und den 
Provinziallandſchaften, die zu ihrer provinziellen Geſetzgebungs⸗ 
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gewalt, dem Bewilligungsrecht für provinzielle Abgaben und 
einer kommunalen Dermögensverwaltung eine weitgehende Teil- 
nahme an der Staatsverwaltung ſowohl in der Form des Su— 
ſtimmungs⸗ wie des Begutachtungsrechts ſowie an der Aufſicht 
über die Einzelgemeinden eingeräumt erhalten ſollten. Zu der 
Selbſtverwaltung trat die Selbſtrechtſprechung und die Unmittel⸗ 
barkeit und Gffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens. Das 
Kabinett des Königs wurde beſeitigt, ein Geſamtminiſterium her⸗ 
geſtellt, die Kaſſen wieder vereinigt, aber ſonſtige Maßnahmen, 
wie ſie vor 1837 nach preußiſchem Muſter geplant waren, um 
der Verwaltung Einheit und Kraft zu geben, unterblieben. 

Bleibt in den Organiſationen Stüves trotz der Verrückung 
der ſozialen Baſis, wie ſie politiſchen Reformen an ſich eigen 
iſt, eine ſtrenge Anknüpfung an das Beſtehende unverkennbar, 
jo behielt ſein Konſervatismus ſchließlich vollends die Oberhand 
in ſeinem Verhalten der deutſchen Frage gegenüber. 

Die Frankfurter Derjuche, eine von der Dolksjouveränität 
herrührende und mehr oder weniger tief in das Leben der Einzel- 
ſtaaten hineinreichende Zentralgewalt zu ſchaffen, ertrug weder 
das Souveränitätsgefühl Ernſt Auguſts, noch der Widerwille 
Stüves gegen eine Gewalt revolutionären Urſprungs, ſolange ſie 
nicht von Grund aus auf der Vereinbarung mit den Regierungen, 
auf der Einigung von Fürſten und Völkern beruhe, und gegen 
Eingriffe von allgemeinen und formalen Geſichtspunkten aus in 
die Entwicklung hiſtoriſch gewachſenen Sonderlebens und alt⸗ 
bewährter Einrichtungen an Stelle ihrer Fortbildung nach dem 
praktiſchen Bedürfniſſe. Die allgemeinen Dolkswahlen zur Na⸗ 
tionalverſammlung anſtatt ſolcher durch die Ständekammern 
wurden in Hannover nur mit Widerſtreben ausgeſchrieben, die 
Anerkennung der Wahl des Reichsverwejers erfolgte mit einer 
Kundgebung an die Stände, die einen Angriff aus dem Frank— 
furter Parlament heraufbeſchwor, und der unitariſchen Hochflut, 
die mit den Grundrechten in ihrer poſitiven Faſſung in ſein 
Werk hineinzudringen drohte, leiſtete Stüve entſchloſſenen Wider— 
ſtand. Ihre bedingungsloſe Publizierung verweigerte er un⸗ 
bekümmert um das Schwinden ſeiner Popularität und den ernſten 
Konflikt mit der zweiten Kammer; er wollte Grundeigentum 
und Erbrecht vom Candrecht nicht löſen, nicht über einen Kamm 
ſcheren und ſich die kleinen Bürger und Bauern nicht ruinieren laſſen. 
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Aber einen dauernden Schuß gegen einen radikaleren Uni- 
tarismus konnte er doch ſchließlich nur bei jenen auch einſtmals 
vom alten Rechtswege abgewichenen Gewalten ſuchen, denen er, 
wie wir wiſſen, im ganzen fremd und voll Mißtrauens gegen- 
überſtand, bei den beiden großen deutſchen Mächten. Von der 
Art der Neuordnung ihres Verhältniſſes zu einander wie zu den 
übrigen deutſchen Staaten hing letzten Endes auch das Schickſal 
alles von ihm gepflegten Sonderlebens ab, und ſie galt es jetzt 
durch Recht und Treue zu binden. Wenn er ſeinen politiſchen 
Grundmaximen entſprechend vor jede Frage nach der Form der 
Einigung den Grundſatz des Feſthaltens am hiſtoriſchen National⸗ 
verbande ſtellte, ſchien das zugleich auch den günſtigſten Boden 
für den mit ſeinem Einheitsgedanken unzertrennlich verbundenen 
Schutz der Mannigfaltigkeit zu ſchaffen, aber er verhehlte ſich 
doch dabei nicht, daß dieſer durch eine bloße Beibehaltung des 
Dualismus an ſich noch nicht gewährleiſtet ſei, und die gegebene 
beſondere Stellung Preußens zur deutſchen Einheit verkannte er 
von vornherein nicht. Der Weg zu einer mit ihm und anfangs 
auch noch durch ſeine Vermittlung mit Frankfurt erhofften Ver⸗ 
einbarung hat er, wenn nur unter dem zwingenden Druck der 
augenblicklichen Cage beſchritten, ſo doch nicht ohne Eifer und 
eigene Antriebe zur Löſung der großen Frage verfolgt. 

Unhaltbar erſcheint doch der Vorwurf, daß das Dreikönigs⸗ 
bündnis, an deſſen Abſchluß der mit diplomatiſchen Künſten un⸗ 
vertraute Miniſter perſönlich in Berlin mitgewirkt hat, von ihm 
nur als Scheinvertrag für die Stunde der Gefahr gedacht geweſen 
ſei; ſeine Vorbehalte waren rein ſachlich gemeint und keine 
offenen Hintertüren für ein bereits beſchloſſenes Entweichen. Dem 
Begriff eines partialen norddeutſchen Bundesſtaats iſt er, ſoweit 
er während der Konferenzen an die Oberfläche gekommen war, 
entgegengetreten, und ſchon die hannoverſche Denkſchrift vom 
1. Juni 1849 ſchließt ihn ausdrücklich als ſolchen aus und ſondert 
ihn ſcharf von einer als Durchgangspunkt zu einem dauernden 
Bundesſtaatsverhältnis dienenden engeren Vereinigung innerhalb 
eines weiteren Bundes, die auch bei vorläufigem Fernbleiben 
der ſüddeutſchen Staaten möglich blieb. Nichts ſcheint dagegen 
zu ſprechen, daß der hannoverſche Vorbehalt von vornherein für 
den Fall des Nichtbeitritts Süddeutſchlands eindeutig nur in 
dieſem Sinne eine ſolche Umgeſtaltung der vereinbarten bundes⸗ 
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ſtaatlichen Verfaſſung vorſah, wie fie in ihrer näheren Ausführung 
von Stüve ſpäter ernſthaft erörtert worden iſt. Auch die vor- 
läufige Unterlaſſung einer offiziellen Verlautbarung über die 
Vorbehalte lag nicht im einſeitigen Intereſſe hannovers, und an 
Einwirkungen von preußiſcher Seite ſcheint es in dieſer Hinſicht 
nicht ganz gefehlt zu haben. Unter dieſen Dorausjegungen kann 
auf Stüves Perſon ſelbſt wenigſtens der Tadel der Sweideutig— 
keit und Unehrlichkeit kaum fallen, wie auch der Vorwurf der 
Sophiſtik in feiner inneren Politik nicht eigentlich den pſycho⸗ 
logiſchen Punkt zu treffen ſcheint, in dem ſich bei ihm die Der- 
bindung von Ideal und Intereſſe vollzog, und die erhobene Der- 
dächtigung wegen einer von ihm als Bürgermeiſter gegen die 
hannoverſche Regierung im Kampf um die Osnabrücker Stadt⸗ 
verfaſſung verübten Unredlichkeit widerlegt worden iſt. Die 
Genehmhaltung ſeiner Berliner Abmachungen hat Stüve trotz der 
Vorbehalte in Hannover nicht einmal ohne Schwierigkeiten durch⸗ 

zuſetzen vermocht, und er, den man als Prototyp eines Pare 
tikulariſten hingeſtellt hat, hat damals ſich gegen den Vorwurf 
wehren müſſen, Hannover an Preußen verkauft zu haben. 

Ebenſowenig wie ſeine Ehrlichkeit wird man die Ernſt⸗ 
haftigkeit ſeiner deutſchen Geſinnung und ſeiner Bereitwilligkeit 
zur Reform überhaupt in Sweifel ziehen dürfen. Das büro— 
kratiſch⸗diplomatiſche Unweſen des Bundestages hatte er ſelbſt 
zur Zeit des Kampfes um das Staatsgrundgeſetz auf das bitterſte 
zu ſpüren bekommen. An der Forderung einer Volksvertretung 
am Bunde, die er allerdings anfänglich und auch ſpäter wieder 
lieber aus Wahlen der einzelſtaatlichen Landesverſammlungen 
als aus ſelbſtändigen hervorgehen ſehen wollte, hielt er per— 
ſönlich trotz ſeiner Frankfurter Erfahrungen feſt im Gegenſatz 
zu ſeinem Freunde Detmold, dem Reichsminijter und ſpäteren 
hannoverſchen Bevollmächtigten in Frankfurt. Er wünſchte ein 
wenn auch direktoriales und von den Einzelſtaaten nicht weithin 
unabhängiges, ſo doch regierungsfähiges, an Inſtruktionen un⸗ 
gebundenes Zentralorgan, eine produktive Reichsgeſetzgebung und 
trat ein für Herbeiführung geiſtig⸗kultureller und wirtſchaftlicher 
Einheit und unter Beibehaltung des einzelſtaatlichen Geſandt— 
ſchaftsweſens für kraftvolle gemeinſame Dertretung politiſcher 
und kommerzieller Intereſſen nach außen hin nicht durch eine 
leiſtungsunfähige adlige, Hof- und Soldaten-Diplomatie, ſondern 



— 124 — 

durch Staatsmänner, die mit ihren Kaufleuten in unmittelbarer Be⸗ 
ziehung ſtänden. Aus den Keichserinnerungen ſeines heimatlichen 
Territoriums heraus und zum Schutz ſeiner Art von bürgerlich⸗ 
freiheitlicher Rechtsentwicklung hätte auch er gern ferner noch die 
Souveränität in den Einzelſtaaten, aber auch die Regierung des 
Geſamtſtaats durch eine oberſte richterliche Autorität beſchränkt 
und zugleich dadurch die Abhängigkeit aller ſtaatlichen Macht 
von ſittlich-rechtlichen Normen manifeſtiert geſehen. Nur durch 
einen ſolchen Zuchtmeiſter glaubte er auch die gegenüber den 
popularen Strömungen haltloſen kleinen Staaten noch lebensfähig 
erhalten zu können. Daß der Schwerpunkt ſeiner politiſchen 
Sonderintereſſen nicht in der unbeſchränkten Souveränität und 
auch nicht eigentlich in der lebendigen Geſamtperſönlichkeit ſeines 
Mittelſtaats ſelbſt lag, wurde ihm zum Antrieb, die Einheit wie 
die für ihn unerläßliche Bindung der fremden Hegemonie nicht 
nur durch föderaliſtiſche, ſondern — wennſchon in einem von 
anderen Dorausjegungen ausgehenden ſkizzierten zweiten Ver⸗ 
faſſungsentwurf in noch abgeſchwächterer Form als im urſprüng⸗ 
lichen an die Frankfurter Verfaſſung anknüpfenden — auch durch 
unitariſche Mittel zu erſtreben. So konnten in ihm romantifche 
Füge und bürgerlich-unitariſche Tendenzen in organiſcher Ver— 
bindung auftreten. 

Man weiß, daß ſelbſt dem ungleich ſtärkeren Unitarismus 
der Erbkaiſerlichen aus dem „Reich“, mit dem ſie noch kurz, 
vorher das ihnen unentbehrliche Preußen zu umſtricken, un⸗ 
gefährlich und für ihren Staat der deutſchen Einheit brauchbar 
zu machen geſucht hatten, partikulariſtiſche Unterſtrömungen nicht 
gefehlt haben. Als vorzügliche Träger ien Eigenlebens wie 
des von Stüve zu verteidigenden kamen dieſelben ſozialen, im 
ganzen von einem ähnlichen wirtſchaftlichen Drange beſeelten 
Schichten in Frage, von denen in Deutſchland überhaupt auch 
die Einheitsbewegung zuletzt am meiſten getragen wurde, aber 
Stüve wollte es doch zu anderen Formen geſtaltet und nicht von 
rationalen oder halb rationalen Ideen, ſondern von den individu⸗ 
ellen Traditionen einer alt gegebenen überperſönlichen, nur orga= 
niſch fortzubildenden Ordnung erfüllt wiſſen, und wenn er jetzt 
die grundſätzliche Erhebung des Allgemeinen über das Beſondere, 
den allgemeinen Begriff der Einheit als Feind jeder wirklich zu 
geſtaltenden Form dieſes Begriffs und als ebenſo gefährlich wie 

ö 
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bisher ſchon den abſtrakten Sreiheitsbegriff anſah, jo war auch ſein 
Nation alſtaatsgedanke nicht der liberale. In einer romantiſch— 

Ronjervativen Färbung hatte er ihm ſchon 1832 öffentlich einen 
warmen Ausdruck gegeben, indem er den deutſchen Charakter des 
hannoverſchen Staats nicht zu vergeſſen mahnte und betonte, daß 
dieſer Staat, zerſtückt, faſt fremd in den einzelnen Teilen, nur 
in und durch Deutſchland zu beſtehen vermöge. Sugleich aber 
war bei Stüve damals und in ſpäteren Ausſprüchen ein weiterer 
Keim in dieſem von ihm aus der Lehre vom Volksgeiſt ge— 
ſchöpften, jedoch auch aus älterer bürgerlicher Reichsgeſinnung 
und Möſerſchem deutſchen Patriotismus wie aus der neuen bürger⸗ 
lichen 3eitjtrömung genährten Gedanken zu einer über den kon: 
ſervativen Grundſchößling empordrängenden Entfaltung gebracht, 
wenn er durch die innere Einheit, durch das vertiefte Gefühl 
davon, daß jedes Glied mit eigentümlicher Kraft und Ehre be⸗ 
gabt, aber alle durch einen Geiſt beſeelt ſeien, unbeſtimmt eine 
neue Richtung angebahnt ſah, wenn er durch die Derfajjung 
des Landes, durch die Einſicht in das wirtſchaftliche Intereſſe 
und durch das bewußt gewordene gemeinſame Bedürfnis nach 
Recht und Schutz eine engere, feſtere Verbindung vorbereitet 
wiſſen wollte, ja, wenn er den ſchönſten möglichen Gewinn von 
einer großartigen Erſcheinung dieſer Einheit hoffte, bei der auch 
die Exiſtenz der kleineren Kreiſe geehrt würde. 

Solchen trotz ihrer Ähnlichkeit grundverſchiedenen Wurzeln 
gleichlaufender Beſtrebungen mußte notwendig doch ein ver— 
ſchiedenes Verhältnis zu dem rationalen und zentraliſtiſchen Macht⸗ 
ſtaat entſpringen, dem ſie galten; ſich mit nationalen Tendenzen 
erfüllend und auf den gleichen allgemeinen Richtpunkt hinſteuernd, 
war er für eine mit Realitäten rechnende, Nation und Staat, 
Einheit, Freiheit und Macht zugleich erſtrebende liberale Partei 
bündnisfähiger; Stüves Stellung zu ihm mußte ſpröder, empfind- 
licher, unbedingter ſein. 

Nicht nur von konſervativen Grundſätzen, ſondern auch durch 
ſeine Staatsferne und ſeinen partikularen Ausgangspunkt war 
das Maß ſeiner Einſprüche im einzelnen bei den Verhandlungen 
über die Unionsverfaſſung beſtimmt geweſen. Sie war zwar 
von ihm beeinflußt worden, aber in der Form nicht nach ſeinen 
Wünſchen zum Abſchluß gekommen, und auch das Kecht, trotz 
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ihrer vorläufigen Annahme abweichende Auffalfungen bejonders 
bezüglich der Oberhauptsfrage auf dem ſpäteren Reichstage zu 
vertreten, war vorbehalten geblieben. Aber nur als ein Provi⸗ 
ſorium, das Aufihübe und Ausnahmen für Öjterreich offen ließe 
und Geltung überhaupt nur bei der Ausdehnung auch auf die 
ſüddeutſchen Staaten haben ſollte, war dieſe vereinbarte bundes⸗ 
ſtaatliche Derfafjung von ihm gemeint geweſen, auf deren Boden 
inzwiſchen ein Teil der Erbkaiſerlichen unter Preisgabe ſeines 
extremeren Unitarismus getreten war. Im Suſammenhang mit 
dem preußiſchen Bündnis hat zwar auch der Gedanke an 
engere Verbindungen einzelner Staaten innerhalb Deutſchlands 
Stüve durchaus ernſthaft bewegt, die unter Mitwirkung gemein⸗ 
ſamer, aus Dolkswahlen hervorgegangener und auf Sweikammer⸗ 
ſyſtem beruhender ſtändiſcher Derſammlungen in der Geſetzgebung, 
aber bei feſter, vor jeder Mediatiſierung der Einzelſtaaten 
ſchützender Eingliederung in den reformierten alten weiteren 
Bund zu einer vorläufig durch allgemeine Regelung nur mit 
Schwierigkeiten zu erreichenden Befriedigung beſonderer Bedürf- 
niſſe vor allem im Verkehrs- und Wirtſchaftsleben dienen ſollten; 
er iſt von ihm im zweiten Bundesverfaſſungsentwurf näher for⸗ 
muliert worden und entſprach ſeiner Vorliebe für Suſammenſchluß 
gleich intereſſierter Kreiſe und für reiche ſtufenmäßige korporative 
Gliederung im innerſtaatlichen Leben. Jedoch ein bloßer nord- 
und mitteldeutſcher Bundesſtaat, dem er weitere Werbekraft nicht 
beimaß, war für Stüve eine societas leonina und die Auf⸗ 
rufung der unitariſchen popularen Elemente zu einem neuen 
Parlament vor der vollen Durchführung der vereinbarung unter 
den Regierungen ein abermaliges Abweichen vom Rechtswege 
und wiederum eine Gefahr für den beſonderen Inhalt ſeines 
einzelſtaatlichen Lebens. Noch weniger aber kam für ihn die das 
deutſche Volk um jede wirkliche Einheit betrügende Verbindung 
mit Geſamtöſterreich in Frage, und den die Mittelſtaaten 
durch eine Mediatiſierung der Kleinſtaaten verlockenden Mün⸗ 
chener Vereinbarungen hielt er die hannoverſche Politik fern. 
So erſchien ihm, der in dem Widerſtreit der beiden deutſchen 
Großmächte neutral bleiben und ſich nicht vom Recht weglocken 
laſſen wollte, das einzige Heil ſchließlich in der Rückkehr zum 
Bundesrecht zu liegen, das er trotz der Revolution als hiſtoriſch⸗ 
rechtliche Grundlage für das Neuzubildende immer feſtgehalten 
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hatte; er hoffte auf eine tiefgreifende Reform von dieſer alten 
Balis aus. 

Es war das Ergebnis, zu dem ihn ſchließlich ſeine Scheu 
vor dem Sprung in der Entwicklung, ſeine Forderung des 
langſamen organiſchen und folgerichtigen Herauswachſens der 
Formen deutſcher Einheit aus der Tiefe der Staaten, ſeine 
doktrinäre Verquickung politiſcher Macht⸗ mit Rechtsfragen, 
ſeine unzureichende Würdigung der Lebensbedingungen der 
großen Staaten, die bei ihm von mittelalterlichen Er⸗ 
innerungen umwobene Setzung des Rechts über die Staats- 
autonomie mit Notwendigkeit führen mußten. Swar hatte 
neben dem Drange aus der wirtſchaftlichen Enge heraus in 
der ſeinen Ausgangspunkt bildenden bürgerlichen Schicht die 
Art, wie auch er ein Element rechtlich-ſittlicher Natur aus 
einer partikularen, einer doppelpoligen romantiſch-bürgerlichen 
Intereſſenſphäre empor zu univerſaler Geltung erhob, ihn in ſeinem 
Einheitsſtreben über die Souveränität des Einzelſtaats hinweg, 
dem er ja auch ſchon nicht das ganze pulſierende Leben der 
Korporationen gönnen wollte, bis zu unitariſchen Forderungen 
geführt, aber ihn doch zugleich unfähig gemacht, den Charakter 
einer vollen Staatsperſönlichkeit für die werdende deutſche Einheit 
zu ergreifen. Hatte der in ſchickſalsſchwerer Seit zur Mitwirkung 
am deutſchen Einigungswerke berufene alte Burſchenſchafter die 
Ideale ſeiner Jugend vergeſſen? Man wird es nicht ſagen 
können. Aus dem beſonderen und unzerſtört gebliebenen Keime, 
den er damals empfangen hatte, war auch ſein jetziges Der- 
halten unmittelbar herausgewachſen, wennſchon in dieſem Keime 
verſchiedene Möglichkeiten beſchloſſen geweſen waren. Was ihn 
hemmte, war nur ein Doktrinarismus anderer Art, wie der die 
Realität der einzelſtaatlichen Lebensinhalte verkennende der Ge- 
noſſen ſeiner Jugend. Sur ſchöpferiſchen Teilnahme an einem 
Werke, das nur aus der Syntheſe aller lebendigen Kräfte er- 
ſtehen konnte, war freilich der in den Kammerverhandlungen 
den Sachſenſpiegel ſtudierende Miniſter nicht geſchaffen. 

Mit der Wiederherſtellung des Bundestages und mit dem 
Heraufziehen der Reaktion waren aber auch die Tage des letzten 
deutſchen Märzminiſteriums gezählt. Stüve hatte den heimat⸗ 
lichen Staat vor der Revolution bewahrt, er hatte dem Feudalis⸗ 
mus in ſeinem Sinne ein Ende gemacht, dem Geiſte der Selbſt⸗ 
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verwaltung und der Reformen zum Durchbruch verholfen, aber 
er hatte doch dem Staatsweſen zu wenig Feſtigkeit gegeben und 
eine allſeitige Beteiligung der ſozialen Klaſſen an der politiſchen 
Macht nicht herbeigeführt. Auch ſeine politiſchen Lehren hatten 
trotz ihres dem Liberalismus weſensfremden Geiſtes ihre Wurzeln 
in den Emanzipationsbeſtrebungen der mittleren Stände, und 
dem Greifen dieſer Stände nach der alleinigen Macht hatten 
ſeine Reformen noch mehr als ſeine Theorien nachgegeben. 
Die populare Bewegung, gegen die er den Staat geſchützt hatte, 
hatte ihn doch zugleich getragen, und ſchon den erſten ſich an⸗ 
kündigenden RKückſchlägen gegen die einſeitige ſoziale Baſierung 
der neuen Derhältnijje ſah er ſich veranlaßt zu weichen. 

Funächſt freilich wurde unter dem Miniſterium Münch⸗ 
hauſen noch der Entwurf über die Provinziallandſchaften, wenn⸗ 
ſchon in einem den großen Grundbeſitz mehr berückſichtigenden 
Sinne, publiziert, und auch die Ausführung der übrigen Orga— 
niſationen Stüves blieb vorgeſehen. Dieſer hätte jedoch jetzt 
lieber, um die volle Durchführung der Selbſtverwaltung in 
ſeinem Sinne zu ermöglichen, die den Provinziallandſchaften zu⸗ 
gedachten weſentlichen Funktionen auf andere Organe übertragen 
geſehen und jene in der alten Suſammenſetzung als bedeutungs- 
loſe Körperſchaften beſtehen laſſen; die Ausführung der Orga⸗ 
niſationen in ſeinem Geiſte ſchien ihm ſo wenig geſichert, daß 
es zu einem Bruche zwiſchen ihm und dem ihm ſonſt nahe⸗ 
ſtehenden Miniſterium kam. Als dann auf einen durch die Be— 
ſchwerden der Ritterſchaft herbeigeführten Bundesbeſchluß hin 
die Ausführung des Geſetzes über die Provinziallandſchaften 
ausgeſetzt war und die Gefahr einer Serſtörung des ganzen 
Verfaſſungswerks durch Bundeseingriff drohte, iſt er einer An- 
regung des ſeine Vermittlung gegenüber der zweiten Kammer 
ſuchenden neuen Miniſteriums Schele gefolgt und hat ſich auch 
mit einer veränderten Durchführung der Organiſationen ab⸗ 
gefunden. Eine Einigung über Stüves VDorſchlag, das Geſetz 
über die Provinziallandſchaften ganz aufzuheben, ihre Funktionen 
anderweitig wahrzunehmen, dagegen den Grundſteuerzenſus für 
die Wahlen zur erſten Kammer zu erhöhen, kam jedoch damals 
nicht zuſtande; als das anfangs auf einen ſtärkeren Abbau ge⸗ 
richtete Miniſterium ſchließlich in einem zweiten Verfaſſungs⸗ 
entwurfe dieſe beſchränktere Grundlage angenommen hatte, blieb 
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Stüve der entſcheidenden Abſtimmung in der Kammer fern, und 
dieſe lehnte ab. 

Mit dem Fehlſchlagen der Scheleſchen Vermittlung war doch 
die Bundeseinmiſchung unaufhaltbar geworden. Stüve hat ihr 
zwar noch bis zuletzt mit Wort und Schrift entgegengewirkt, 
aber es war nicht mehr die Stimmung von 1837, mit der er 
1855 fait fein geſamtes Verfaſſungswerk der Vernichtung anheim⸗ 
fallen ſah; von feinen Derwaltungsorganijationen waren in⸗ 
zwiſchen nur die auf die lokale Stufe bezüglichen, wenn auch 
nicht ohne Änderungen, ausgeführt worden und ſind auch ſpäter 
in nochmals modifizierter Geſtalt erhalten geblieben. Die Mängel 
der beſeitigten Verfaſſungsformen hat er nicht verkannt, und an 
jeder weiteren Agitation und Oppoſition hinderte ihn ein unüber⸗ 
windlicher Widerwille gegen eine nochmalige Gemeinſchaft mit 
dem Liberalismus und ein tiefer Peſſimismus über den nun 
ausbrechenden verhängnisvollen Swiſt zwiſchen Adel und Volk. 
Da die neue Regierung ihm, der ſeit 1852 ſeinen Bürgermeiſter⸗ 
poſten in Osnabrück wieder eingenommen hatte, den Urlaub 
verweigerte, war ſeine ſtändiſch-politiſche Tätigkeit jetzt zu Ende. 
Das Bürgermeiſteramt hat Stüve noch bis 1864 verſehen und 
ſich auch dann noch bis zu ſeinem Tode der Führung kleinerer 
öffentlicher Ämter nicht entzogen. 

Eine publiziſtiſche Tätigkeit hatte er im Zuſammenhang 
mit ſeiner politiſchen bis in die jüngſte Seit entfaltet; jetzt traten 
die hiſtoriſchen Forſchungen ſeiner jüngeren Jahre wieder mehr 
in den Vordergrund. Beiden Gebieten gehört noch ſeine Schrift 
„Weſen und Verfaſſung der Landgemeinden und des ländlichen 
Grundbeſitzes in Niederſachſen und Weſtfalen“ an, aber auch 
ſeine rein hiſtoriſchen „Unterſuchungen über die Gogerichte in 
Weſtfalen und Niederſachſen“, in denen er der alten Gemein- 
freiheit in der Gerichtsverfaſſung nachgeht, legen zugleich eine 
Quelle ſeiner politiſchen Anſchauungen offen. Die umfaſſendſte 
Frucht ſeiner hiſtoriſchen Studien iſt die dreibändige, in ihrem 
letzten Teil erſt aus ſeinem Nachlaß herausgegebene „Geſchichte 
des Hochſtifts Osnabrück“. Nicht eine eigentliche Spezialiſierung 
ſollte dieſe Beſchränkung auf die lokale Forſchung darſtellen, 
ſondern er wollte etwa nach Art Goetheſcher Naturbetrachtung 
im Einzelnen das Allgemeine ſehen, während er bei einer nur 
zentralen und univerſalen Geſchichtsdarſtellung eine Auflöfung 

9 
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oder Verflachung der Realitäten für kaum vermeidlich hielt. 
Es war eine Kuffaſſung, die in einer eigenartigen Parallele zu 
ſeiner ganzen politiſchen Denkweiſe ſtand; wie die modernen 
Staaten als eigene Lebensformen und in ihrer Wechſelwirkung 
als ſolche aufeinander, jo hatte er auch den individuellen Cha- 
rakter politiſcher Ideen, an denen er, ſoweit er nicht ſelbſt unter 
ihrer Herrſchaft ſtand, nur die Abjtraktionen ſah, und ihre Be- 
deutung als geſchichtliche Mächte nicht voll zu würdigen, Ideen 
und Realitäten nicht zu verbinden gewußt, aber ſeine an Möſer 
anknüpfende und allerdings individuelle und kongeniale, nüchtern⸗ 
induktive und fruchtbare Behandlung im Mittelalter wurzelnder 
partikularer ſozialgeſchichtlicher Realitäten war zugleich nicht 
ohne eine über die eigentliche hiſtoriſche Schule hinausweiſende 
immanente überindividuelle typiſierende und dogmatiſierende, bis 
zu einem gewiſſen Grade auch hollektiviſtiſche Grundtendenz. 

Noch ein drittes Gebiet literariſcher Betätigung, ein volks⸗ 
tümliches, das er ſchon früher in Kalenderartikeln betreten hatte, 
hat er jetzt durch Herausgabe eines eigenen Dolksblattes gepflegt; 
als der Patriarch, der er für die kleinen Bürger und Bauern 
ſeiner Heimat, wie vordem Möſer, längſt geworden war, ſprach 
er hier warnend und erziehend in der ſchweren Seit ſozialer 
Umwälzung. Denn mit der Rapitalijtiihen Wirtſchaftsführung 
war ihm eine neue feindliche Macht rationaler Natur erſtanden, 
nach deren eigenem Lebensrecht er wenig fragte, vor deren auf- 
löſender Wirkung er jedoch als einer der erſten längſt gewarnt 
hatte. Die Forderung des Schutzes der wirtſchaftlich Abhängigen 
war von Beginn ſeiner politiſchen Laufbahn an bei ihm hervor⸗ 
getreten, und wenn ihn andererſeits auch die Forderung nach 
Beſeitigung hemmender Schranken für den Aufichwung von 
Handel und Gewerbe und nach Belebung von Schiffahrt und 
Seehandel im Rückblick auf alte hanſiſche Herrlichkeit nicht 
wenig politiſch bewegt hat, ſo ſtand er doch als ein Vertreter 
romantiſcher Bürgerlichkeit, deren Urbild in ſeinen früheren Er⸗ 
ſcheinungsformen freilich einſt auch als ein relativ rationales, 
löſendes und mobiliſierendes Element in einem von perſönlich⸗ 
privaten Bindungen durchſetzten Geſellſchaftszuſtand und inner⸗ 
halb eines primitiven und gebundenen Wirtſchaftslebens auf⸗ 
getreten war, wie dem politiſchen, jo auch dem neuen wirt- 
ſchaftlichen bürgerlichen Rationalismus und der Umwandlung 
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des Bürgers in den modernen Unternehmer mit Abneigung 
gegenüber. Der Unhaltbarkeit der alten Formen des Gewerbe⸗ 
weſens hat er fih zwar nicht verſchloſſen, vielmehr dem Pro⸗ 
bleme der Bildung neuer gewerblicher Korporationen eifrig nach⸗ 
gehangen. 

Die Ereigniſſe des Jahres 1866, die Revolution von oben 
als neuer Bruch in der Entwicklung kamen ihm nicht unvorher⸗ 
geſehen, aber haben doch mit der ihnen folgenden ZSerſtörung 
manchen Stückes alten Lebens ſchwer auf ihm gelaſtet; von 
jeder Proteſtbewegung und Agitatation aber hat er ſich ſtreng 
ferngehalten. Auch die Vollendung, die die Jahre 1870 und 71 
brachten, hat ihn nicht völlig mit dem Neuen ausgeſöhnt, das 
ihm in einer Verbindung von Militärdeſpotie, Demokratie und 
eee eine napoleoniſche Signatur zu tragen ſchien. Gleich⸗ 
wohl war ihm längſt in weiterem innerlichen Ringen und unter 
dem Eindrucke der übermächtig über ſeine Theorien hinweg⸗ 
drängenden gewaltigen Entfaltung politiſchen und wirtſchaftlichen 
Lebens in einem gewiſſen Maße die Doritellung von der 
hiſtoriſch-poſitiviſtiſchen Gebundenheit ſeiner politiſchen Lebens⸗ 
arbeit ahnungsvoll und ſchmerzlich nahegetreten. Daß der neue 
konſtitutionelle und nationale Machtſtaat auch Raum hatte für 
Ideen, die ſein Lebenselement geweſen waren, hat er nicht mehr 
erlebt; er hat die Neubelebung der Selbſtverwaltung nicht mehr 
geſehen und nicht die Zeit der neuen ſozialen Bindungen, die 
durch Rückſchlag auf eine von ihm immer als das größte aller 
Übel verabſcheute, im Überſchwange der Bildung des National⸗ 
ſtaats hervorgerufene übermäßige Spannung zwiſchen individuellen 
und allgemein-öffentlihen Intereſſen heraufgeführt wurde. Am 
15. Februar 1872 endete der eigenartige, charaktervolle und be⸗ 
deutende, durch die Integrität ſeiner Perſönlichkeit und ſein un⸗ 
ermüdliches Streben für das Gemeinwohl verehrungswürdige 
Mann, der jedoch zu ſtaatsmänniſcher Größe nicht berufen war. 
In der alten gemeinen, mehr noch in der in ihr eingeſchloſſenen 
bürgerlichen Freiheit, in deren Sphäre er vom Leben hinein⸗ 
geſtellt war, hatte er zwar ein Element ergriffen, das, für die 
Stärkung und Steigerung des öffentlichen Moments im deutſchen 
Verfaſſungs⸗ und Geſellſchaftsleben von alters her von hoher 
Bedeutung, für die volle Herausbildung eines öffentlichen Rechts 
ſtaats ſchlechthin unentbehrlich war, das aber doch als lokale 
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Autonomie und im Beharren auf der Vereinzelung vom Weſen 
des Feudalismus nicht von Grund aus getrennt, auch mit ihm 
verquickt, von ihm durchtränkt, ein Teil von ihm und eine 
ſeiner Urſachen geweſen war, und indem er es bei ſeiner Er⸗ 
neuerung und Verbreiterung von Geſetz und Ordnung nicht 
löſen, in ſeinem eigentümlichen und deutſchen Weſen bewahren, 
vor der Derflahung und Serſetzung behüten wollte, hatte er es 
doch romantiſierend in einem die Süge der Rejtaurationszeit 
nicht verleugnenden Verhältnis zu den öffentlichen Gewalten feſt⸗ 
gehalten, durch das die letzte Entfaltung des Keimes gehemmt 
werden mußte. Nur mit einer Beimiſchung vom Geiſte der 
Reſtauration, von dem die perſönlichſte Note feines Weſens her⸗ 
rührte, hat er Überlieferungen der Reform- und Erhebungszeit 
in der neuen bürgerlichen Bewegung geltend gemacht, die ihn 
innerlich unberührt auch nicht gelaſſen, nicht mit ihren Ideen, 
aber mit ihren Triebkräften durchdrungen und emporgetragen 
hat. Schließlich war es eine alte Polarität der deutſchen Der: 
faſſungsgeſchichte, die in einem ähnlichen Kompromißverhältnis, 
zu dem ſie ſich im älteren Bürgertum geſtaltet hatte, aber in 
neuer Beſeelung und Dergeijtigung und in neuer Intenſität in 
ihm einen perſönlichen Ausdruck gewann. Er hatte als politiſcher 
Reformer begonnen, und der Geiſt eines politiſchen Reformers 
iſt immer in ihm lebendig geblieben, zugleich aber iſt der 
Bahnbereiter des modernen Rechtsſtaats und der Serjtörer des 
Feudalismus, ſoweit er im Adel verkörpert war, doch in Tradi⸗ 
tionen ſtecken geblieben, die auch ihrerſeits der Kraft, Einheit⸗ 
lichkeit und Geſchloſſenheit nicht des abſoluten, ſondern eben 
dieſes neuen nationalen Staats widerſtrebten. 
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Mißzollon 

Derſaburg und Iburg. 

Eine Bemerkung zum Atlas vorgeſchichtlicher Befeſtigungen in Niederſachſen. 

Don h. Rothert. 

Swei Burgen des Osnabrücker Landes, die Iburg und die Derſaburg, 
hat Schuchhardt im Atlas vorgeſchichtlicher Befeſtigungen in Niederſachſen 
(SS 266, 450) ins Mittelalter verwieſen, während man ihnen bislang ein 
weſentlich höheres Alter beimaß. Auf Grund der Namensgleichheit mit 
dem kleinen altſächſiſchen Gau, in dem ſie liegt, hatte man bis dahin in 
der Derſaburg eine alte, in die Vorzeit zurückgehende Gauburg, den militä⸗ 
riſchen und politiſchen Mittelpunkt des Gaues, geſehen (Citeratur bei Sello, 
Die territoriale Entwicklung des Herzogtums Oldenburg § 175). Dem⸗ 
gegenüber weiſt Schuchhardt darauf hin, daß der Grundriß der Burg 
(Atlas, Tafel LXXVIII PD) mit ihrer vierfachen Umwallung — größtenteils 
iſt es doch nur eine dreifache —, den tiefen Gräben und der auf den 
Sattel des Höhenzuges vorgeſchobenen Sperre nicht mehr karolingiſch, 
ſondern mittelalterlich ſei. Wenn man die Anlage unzweifelhaft alt⸗ 
ſächſiſcher Dolksburgen mit der der Derſaburg vergleicht, muß man ohne 
weiteres ſo viel zugeben, daß hier ſo bedeutende Unterſchiede vorliegen, 
daß die Derſaburg in der Tat als altſächſiſch nicht mehr gelten kann. 

Was die Iburg angeht, ſo weiſt dieſe Überreſte vorgeſchichtlicher 
Befeſtigungen heute nicht mehr auf. Seit langen Jahrhunderten hat ſie 
zuſammen mit der Hohenſyburg an der Ruhr und der Eresburg an der 
Diemel als eine der drei Hauptfeſten der Sachſen gegolten; ſchon der 
Iburger Abt Nortbert feiert ſie als ſolche in ſeiner Vita Bennonis (ent- 
ſtanden 1090 - 1100). Schuchhardt nimmt ſtatt deſſen — unterſtützt durch 
den örtlichen Befund — die Iburg bei Driburg als die ſchon 755 erwähnte 
altſächſiſche Dolksburg in Unſpruch, indem er nicht ohne Grund darauf 
verweiſt, daß die Franken, von Süden und Weſten her in das Sachſenland 
einfallend, erſt verhältnismäßig ſpät, nachweisbar 783, in die Osnabrücker 
Gegend vorgedrungen ſind. So mag denn dem Abte Nortbert bei ſeiner 
Angabe, für die er ſich auf ſchriftliche Quellen, alſo nicht auf örtliche 
Überlieferung, beruft, eine Derwechſlung ſeines Klojters mit jener andern 
Iburg unterlaufen ſein. 

Dafür bringt aber die Vita Bennonis in ihrer erſt ſeit 1902 wieder⸗ 
hergeſtellten urſprünglichen Faſſung (herausgegeben von Breßlau) eine 
andere Nachricht, die über das Alter der beiden osnabrückſchen Burgen 
neuen Aufihlußg gewährt. Im 15. und 14. Kapitel wird von der Iburg 
erzählt, daß ſie damals noch (1090 - 1100) von einem dreifachen Walle um⸗ 
geben war, obwohl ſie ſchon zur Seit des Biſchofs Benno I. (1052 - 1068) 
längſt verödet dalag, den benachbarten Eichwäldern gleich geworden war 
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und eine reihe Eichelmaft trug, jo daß die umwohnenden Bauern jie als 
Teil ihrer Mark in Anſpruch nahmen. (Die einzige, gerade an diejer 
Stelle ziemlich fehlerhafte Handſchrift des urſprünglichen Textes hat zwar 
valle triplici circumdatus, doch iſt das offenſichtlich ein Schreibfehler für 
vallo. Die Stelle lautet: Montem.. antiquis temporibus munitissime fuisse 
eonstructum et egregiis sedibus adornatum, plurima indicia manifestum 
esse deelarant. Licet enim ipse adhuc valle triplici circumdatus multis 
subterraneis aedificiis, quae quotidie pene eruuntur, de se hujus rei certum 
testimonium dare sufficiat. Dem munitissime constructum entſpricht doch 
nur ein vallum, dazu würde der Suſatz adhuc bei vallis ſinnlos ſein.) 

Die Glaubwürdigkeit dieſer Angaben der Vita unterliegt keinem 
Sweifel, da ſie auf eigener Beobachtung des Derfafjers und Mitteilung 
von Seitgenoſſen beruhen. Die Iburg ſtellte alſo um die Mitte des 
11. Jahrhunderts eine vorlängſt aufgegebene Befeſtigungsanlage dar, die 
ſozuſagen der Natur wieder anheimgefallen war. Dieſe Feſtſtellung rückt 
ihre Entſtehung doch an das harolingiſche Seitalter heran. Das gleiche 
gilt dann aber auch von der Derſaburg, denn ihre Befeſtigungsweiſe, die 
dreifache Umwallung, iſt offenbar die nämliche geweſen wie bei der Iburg. 
Freilich unterſcheidet dieſe Form ſich weſentlich von den fog. großen Königs⸗ 
höfen der fränkiſchen Seit, von denen die Wittekindsburgen bei Rulle und 
bei Rüſſel (Atlas, Tafel VII und IX) prächtige Beiſpiele ganz in der Nähe 
abgeben; doch geht auch Schuchhardts Meinung heute dahin, daß die 
großen Hönigshöfe ſchon in den Sachſenkriegen ſelbſt entſtanden ſind und 
die Befeſtigungskunſt bald darauf zu andern Burgtypen überging (Atlas 
8 66 *). Daß die Derſaburg an die ältere ſächſiſche Befeſtigungsweiſe wieder 
anknüpft mit der Anpaſſung an das Gelände und dem beſonderen Schutze 
der gefährdeten Seite, betont Schuchhardt ſelbſt (8 95). 

Eine endgültige Aufklärung über das Alter der Derſaburg und damit 
auch der Iburg kann freilich nur der Spaten geben. Hoffentlich findet 
eine planmäßige Grabung auf der Derſaburg in abſehbarer Seit ſtatt, um 
dieſen ſtummen Zeugen der grauen Vergangenheit zum Reden zu bringen. 
Vielleicht, daß unter der vorhandenen Befeſtigung ſich noch Spuren einer 
alten Dolksburg finden. 

Die Iburg und die Derſaburg haben übrigens noch eine andere Ge⸗ 
meinſamkeit. Beide ſind, ſoweit unſere Kenntnis reicht, ſtets im Beſitze der 
Osnabrücker Biſchöfe geweſen. Von der Derſaburg wiſſen wir dies freilich 
erſt ſeit dem Ende des 15. Jahrhunderts, wo ein vom Biſchof zu Lehen 
gehender, etwa 234 ha großer Gutskomplex, auf dem die „Borg“ lag, 
Derßborg, ſpäter Desborg hieß (Sello $ 178). Doch ſteht die Burg augen⸗ 
ſcheinlich in engem Zuſammenhange mit dem umliegenden reichen Grund⸗ 
beſitze der Osnabrücker Kirche in den Kirchſpielen Damme und Tleuen- 

kirchen, der zu der Dillikation des Meierhofes zu Bokern zuſammengefaßt 
in dem Derzeichnis der biſchöflichen Tafelgüter von etwa 1240 erſcheint 
(vgl. Möſer⸗Abeken Bd. 8 S. 390 ff.). Sicherlich handelt es fih um ſehr 
altes, vielleicht urſprüngliches Eigentum der Kirche, denn ſeitdem vom An⸗ 
fange des 12. Jahrhunderts an die Grafen von Ravensberg⸗Vechta, ſpäter 
abgelöſt durch die Bilhöfe von Münſter, ſich im alten Gau Derjaburg 
ausdehnten, war die Osnabrücker Kirche hier in die Derteidigungsitellung 



— 135 — 

gedrängt. Möglicherweiſe war dieſes Grundeigentum vordem Keichsbeſitz 
geweſen, ſtammend aus fränkiſchen Konfiskationen in den Sachſenkriegen, 
wie denn Karl d. Gr. perſönlich 785 den Gau Derſia eroberte. Freie und 
ein Freigraf werden hier 1248 erwähnt (Lindner, Vehme S. 179). — Be⸗ 
züglich der Iburg läßt ſich das Beſitzverhältnis dank der Vita Bennonis 
bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen, denn ſie erzählt, wie Biſchof 
Benno I. (1052-1068) ſein Eigentum an dem Burgbezirke im Kechts⸗ 
verfahren gegen die umwohnenden Bauern zu behaupten wußte. Die 
Iburg war damals ein Zubehör des biſchöflichen Meierhofes in Diſſen, ſie 
barg derzeit nur noch einen Speicher, worin die Naturalabgaben der be⸗ 
nachbarten Sinspflichtigen geſammelt wurden. Auch die Iburg ſtand alſo 
mit größerem biſchöflichem Grundbeſitze in Verbindung, wobei es merk⸗ 
würdig iſt, daß nach der freilich unechten Urkunde König Arnulfs von 895 
Goſtes, Kaiſerurkunden Nr. 8) der Meierhof Diſſen durch Tauſch von Kaifer 
Ludwig dem Frommen an die Osnabrücker Kirche gekommen ſein ſoll, ſo 
daß alſo auch hier urſprünglich Reichsgut vorläge. Daß ſich am Fuße oder 
wenigſtens in der Nähe einer Burg der zugehörige Gutshof findet, iſt eine 
Gewohnheit, die ſich in Altſachſen ſowohl in vor- wie nachfränkiſcher Seit 
vielfach nachweiſen läßt. Die Gleichheit des Beſitzverhältniſſes wie der 
Befeſtigungsart macht es wahrſcheinlich, daß die Osnabrücker Biſchöfe es 
geweſen ſind, die beide Burgen, hier die Iburg, dort die Derſaburg, erbaut 
haben, um das vielleicht aus kaiſerlicher Hand erlangte Kirchengut zu 
ſchützen. 

ee VVV 

Nachrichten f 
f., . ß ̃ ß 

Entſprechend der im vorigen (84.) Jahrgang S. 349 gegebenen An⸗ 
kündigung erſcheint mit dem vorliegenden Doppelheft zugleich die 1. Nummer 
des „Nachrichtenblattes für Niederſachſens Vorgeſchichte“, 
das, im Auftrage der vorgeſchichtlichen Abteilungen des Hiſtoriſchen Vereins 
und des Hannoverſchen Provinzialmuſeums von dem Abteilungsdirektor 
Dr. Jacob herausgegeben, künftig eine regelmäßige Beilage unſerer Seit⸗ 
ſchrift bilden ſoll. Der mit der wiſſenſchaftlichen Überlieferung des Vereins 
ſo eng verknüpften Pflege der vorgeſchichtlichen Forſchung, von der die 
früheren Jahrgänge der Seitſchrift und ihrer Dorgängerinnen zeugen, wird 
damit eine dauernde Stätte in dem Vereinsorgan eingeräumt. 

Leider geht dieſe erfreuliche Erweiterung des Inhalts der Seitſchrift 
Hand in Hand mit einer Verringerung ihres äußeren Umfanges. Durch die 
andauernde Steigerung der Druckkoſten und der Papierpreiſe haben die 
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Herſtellungskoſten eine derartige Höhe erreicht, daß eine Weiterführung der 
Seitſchrift auch in der ſchon verringerten Seitenzahl der letzten Jahrgänge 
für den Verein völlig unmöglich iſt. Schweren Herzens hat ſich daher die 
Redaktionskommiſſion dazu entſchließen müſſen, den Jahrgang 1920 auf das 
vorliegende erſte Doppelheft zu beſchränken, deſſen Umfang aller Voraus⸗ 
ſicht nach auch noch von den nächſten Jahrgängen vorläufig nicht wird 
überſchritten werden können. Der Jahresbericht über das Geſchäftsjahr 
1919/20 wird im Jahrgang 1921 veröffentlicht werden. 

Veröffentlichungen 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 

Das Verzeichnis der bis 1918 erſchienenen Deröffentlihungen iſt im 
83. Jahrgang 1918 S. 299 - 303 abgedruckt. Die dort angegebenen, für 
die Mitglieder des Vereins gültigen Preiſe mußten erhöht werden und be- 
tragen jetzt: 

bei den verſchiedenen Reihen des „Archivs“ und bei der 
„Seitſchrift)“ . . der Jahrgang # 4,50, das Heft A 1,25 

bei v. Oppermann u. C. Schuchhardt: Atlas vorgeſchicht⸗ 
licher Befeſtigungen in Niederſachſen (Nr. 15) 

Heft 1-8 je / 5, —, Heft 9— 12 je „ 5, — 

Bei allen anderen der dort aufgeführten Veröffentlichungen 
tritt eine Preiserhöhung von 50% ein. 

Deu erſchienen find ſeitdem: 

20. Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. 8°. 
Band 5, Heft 4. Peters, A.: Inventare der nichtſtaatlichen 
Archive im Kreiſe Springe. 1919 M 5, — 

Heft 5. Sievert, Gerh.: Waldbedeckung und Siedlungs⸗ 
dichte der Lüneburger heide im Mittelalter, 1920 9.30 

25. Schambach, K.: Noch einmal die Gelnhäuſer Urkunde und 
der Prozeß Heinrichs des Löwen. 1918 . „ 2. — 

24. Frensdorff, F.: Die Heimat Carolinens. 1920 e 
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Niederſachſens Vorgeſchichte 

Im Auftrage der vorgeſchichtlichen Abteilungen des Hiſtoriſchen 

Vereins für Niederſachſen und des Provinzialmuſeums zu Hannover 
herausgegeben von Dr. K. Hh. Jacob 

Nr. 1 1920 
— NZ 2 
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Die Megalithgräber des Kreijes Alzen 
und der Schutz der vorgeſchichtlichen Denkmäler. 

Don Dr. K. h. Jacob, 
Abteilungsdirektor am Provinzialmuſeum Hannover. 

Mit 14 Abbildungen und 2 Karten im Text. 

Im Jahre 1846 gab im Derlage der Hahnſchen Hofbuch— 
handlung zu Hannover der Kammerherr G. O. Carl von Eſtorff 
ein Werk unter dem Titel heraus: „heidniſche Alterthümer der 
Gegend von Uelzen im ehemaligen Bardengaue (Königreich 
Hannover). Mit einem Atlaſſe von 16 Tafeln und einer illu⸗ 
minirten archäologiſchen Karte).“ | 

In ſeiner Vorrede betont Eſtorff, daß er — angeregt durch 
die Beſtrebungen des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen, dem 
er jeit deſſen Gründung im Jahre 1835 als wirkliches Mitglied 
angehörte — auch ſeinerſeits bemüht war, die „uralten Todten⸗ 
denkmale ſich aufthun und die geheimnisvollen Gräber reden“ 
zu laſſen. Eſtorff war ſelbſt ein eifriger und verſtändnisvoller 
Sammler vorgeſchichtlicher Altertümer. Seine Sammlung ging 
im Jahre 1861 in den Beſitz des Königs von Hannover über, 

1) Die Karte iſt „1845“ datiert. 
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ſie iſt uns heute noch erhalten als Teil der „Fidei⸗Commiß⸗ 
Galerie des Geſamthauſes Braunſchweig⸗-Cüneburg“ und wird 
in der prähiſtoriſchen Abteilung unſeres Provinzialmuſeums auf⸗ 
bewahrt. Seine Deröffentlihung umfaßt auf der Karte, den 
Tafeln 1— 4 und den Seiten 1-66 ſowie 123 - 133 eine aus⸗ 
führliche zeichneriſche und beſchreibende Darſtellung der Stein⸗ 
und Erddenkmäler des Kreijes Ulzen und feiner Nachbarſchaft, 
auf den Tafeln 5 16 (zum Teil auch auf Tafel 1) und den 
Seiten 66 — 122 eine Wiedergabe der wichtigſten Fundgegenſtände 
ſeiner Sammlung. Das Eſtorffſche Werk iſt in ſeiner ganzen 
Anlage und Auffaſſung ſeiner Seit weit vorausgeeilt; wir können 

ſtolz darauf ſein, in Niederſachſen eine ſolche Arbeit aus dieſer 
Zeit zu beſitzen. Freilich, was Eſtorff an Deutungen und 
Theorien gibt, iſt zum größten Teil längſt von der raſtlos 

vorwärtsſchreitenden Wiſſenſchaft überholt, aber für alle Seiten 
wertvoll iſt trotz ſeines Alters die Darſtellung des reichen Materials 
an feſten Denkmälern und Bodenaltertümern. Dieſe Tatſache ſollte 
doch auch für manchen unſerer Seitgenoſſen eine Mahnung ſein, 
in erſter Linie Material zu bieten und mit Theorien vorſichtiger 
zu ſein! 

Im vorliegenden Falle intereſſiert uns vor allem das, was 
Eſtorff über ſeine Derzeichnung und Beſchreibung der feſten Denk⸗ 
mäler, beſonders der Megalithgräber, ſagt: „Die Umgegend der 
ſehr alten Stadt Uelzen (Landdrojtei Lüneburg), in welcher, 
nämlich auf dem Familiengute Deerjjen, ich mich längere Seit 
aufhielt, iſt ein wahrhaft claſſiſcher Boden für die älteſte deutſche 
Geſchichte. Tauſende von heidniſchen Baudenkmalen aus Erde 
oder Stein beurkunden ein ſchon ſehr frühes Bewohnen der 
hieſigen Gegend von zahlreichen, mächtigen Völkern. Und wie 
viele dieſer wichtigen, großartigen Urkunden unſerer früheſten 
Geſchichte ſind nicht ſchon leider dem Sahne der Seit, mehr noch 
dem Vandalismus und Eigennutze der Menſchen erlegen? Swar 
hat in neueſter Seit die Landdroſtei zu Lüneburg, laut Rejcript 
vom 6. Juni 1839, in ſehr anerkennenswerther, ebenſo wiſſen⸗ 
ſchaftlicher als patriotiſcher Abſicht, die Erhaltung ſolcher Denk⸗ 
male anempfohlen, ſowie ſpäter auf den Antrag des hiſtoriſchen 
Vereins zu Hannover eine Derzeichnung und Beſchreibung aller 
in der Landdroſtei noch vorhandenen derartigen Monumente 
durch die K. ämter anfertigen laſſen; allein dennoch mindern 
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ſie ſich mit jedem Jahr, theils, da jene amtlichen Berichte in 
der Regel nicht genau genug ſind (beſonders in Betreff der 
Erd⸗Hügel) — daher die von der Obrigkeit nicht gekannten und 
demnach nicht beaufſichtigten unbemerkt dem Mammon geopfert 
werden können —, theils da jene Denkmale, namentlich die 
von Erde, ſowie die kleineren und fragmentariſchen Steinbau— 
werke, auch mit Wiſſen der den Umſtänden nachgebenden Be— 
hörden, oft abgetragen werden. Hohe Seit iſt es daher gewiß, 
alle dieſe wichtigen Monumente ruhmbekränzter Helden und 
ehrwürdiger Wohlthäter des Volks, dieſe Denkzeichen wichtiger 
Ereigniſſe einer vorhiſtoriſchen Seit, wiſſenſchaftlich genau zu 
unterſuchen und durch Beſchreibung, ſowie Abbildung, ihr An— 
denken der Nachwelt zu erhalten.“ 

Mit warmen Worten tritt Eſtorff alſo ſchon 1846 für die 
Inventariſierung und den Schutz der vorgeſchichtlichen Denk— 

mäler ein. Ihre Inventariſierung hat er ſelbſt für den Kreis 
Ulzen in muſtergültiger Weiſe vorgenommen, für ihren Schutz 
konnte er leider — trotzdem er ſeine mahnende Stimme immer 
wieder erhob — nicht genügend tun. Das wenige, was geſchehen 
iſt, danken wir wiederum ihm. Im Jahre 1853 bereiſte er im 
Auftrage des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen den Land— 
droſteibezirk Lüneburg und ſchlug dem königlich hannoverſchen 
Miniſterium des Innern eine Reihe Megalithgräber zum Ankauf 
vor. Der Ankauf einzelner wichtiger Denkmäler erfolgte noch 
im ſelben Jahre. Dieſem Umſtand iſt es zu danken, daß 
wenigſtens eine geringe Sahl bis zum heutigen Tage erhalten 
blieb; wie verſchwindend ſie aber im Dergleich zu der ur⸗ 
ſprünglich vorhandenen Maſſe iſt, zeigt die unten folgende Auf: 
zählung. | 

Einen Vorgänger hat Ejtorff in dem Konjervator des hiſto— 
riſchen Vereins für Niederſachſen, dem Forſtrat J. K. Wächter, 
gehabt, der im Jahre 1841 eine „Statiſtik der im Königreiche 
Hannover vorhandenen heidniſchen Denkmäler“ im hannoverſchen 
Magazin veröffentlichte). Dieſe Statiſtik iſt dadurch entſtanden, 

) G. H. G. Spiel brachte ſchon 1820 in dem von ihm herausgegebenen 
„Daterländiſchen Archiv“ im 2. Bande S. 10 ff. „Nachrichten über einige 
heidniſche Alterthümer und Denkmale im Cüneburgiſchen“. Sie enthalten 
für den Kreis Ülzen nur Fundortangaben, aber keine Beſchreibungen der 
wenigen ihm bekannten Megalithgräber. 

1* 
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daß die Landdroſteien auf Antrag des hiſtoriſchen Vereins eine 
Derzeichnung und Beſchreibung der Denkmäler durch die könig⸗ 
lichen Ämter anfertigen ließen und dieſe dem hiſtoriſchen Verein 
bzw. deſſen Konjervator zur Deröffentlihung zur Verfügung 
ſtellten. Die Arbeit hat den Nachteil aller durch Umfragen 
aufgebrachten Zuſammenſtellungen, ſie iſt weder vollſtändig noch 
einheitlich. So werden wächter aus dem Kreiſe Ulzen nur 
34 Megalithgräber bekannt, während Eſtorff auf Grund eigener 
Kenntnis des Geländes 5 Jahre ſpäter mindeſtens 219 ver- 
öffentlichen konnte. 

Nach Eſtorff beſchäftigten ſich mit den Megalithgräbern des 
Kreijes Ulzen eine Anzahl weiterer Autoren, allerdings nicht wieder 
in einer ſo umfaſſenden monographiſchen Darſtellung. 

3. H. Müller, der verdienſtvolle Konſervator des Welfen⸗ 
muſeums, unternahm im Jahre 1864 im Auftrage des königlich 
hannoverſchen Miniſteriums eine Beſichtigungsreiſe nach den in⸗ 
zwiſchen angekauften Gräbern und berichtet hierüber in der 
„Zeitſchrift des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen“ Jahrgang 
1864 S. 245 - 301 unter dem Titel „Vorchriſtliche Denkmäler 
der Landdroſteibezirke Lüneburg und Osnabrück im Königreich 
Hannover“. | 

In dem von demjelben J. 5. Müller begonnenen und von 
J. Reimers vollendeten Werke „Vor- und frühgeſchichtliche Alter⸗ 
tümer der Provinz Hannover” (Hannover 1893) werden die 
Megalithgräber des Kreiſes Ulzen von Seite 79—91 behandelt, 
allerdings leider nicht auf Grund perſönlicher Beſichtigung, ſondern 
nur in Anlehnung an Eſtorff, wobei die Fehler Eſtorffs nicht 
ausgemerzt werden und vor allem nicht angegeben wird, was 
ſeit Eſtorff an Denkmälern verſchwunden iſt. 

In weiteren Kreiſen ſind unſere Hünengräber durch die 
„Heidefahrten“ von Augujt Freudenthal bekannt geworden. 
Kreis Ulzen iſt in Band IV (Bremen 1897) behandelt. Wohl 
hat Freudenthal die meiſten Gräber ſelbſt beſucht, in ihrer 
Beſchreibung lehnt er ſich aber wieder an Eſtorff an und 
bringt — außer einigen Bildern — kaum einen originellen 
Beitrag. | 

Eine Einführung in die Kunde der Megalithgräber Nieder: 
ſachſens und in ihre hauptſächlichſten Arten und Formen glaubte 

ene 
9 er in 
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Friedrich Tewes im Jahre 1898 unter dem Titel „Die Stein- 
gräber der Provinz Hannover“ zu geben. Tewes hat ſich dieſe 
Arbeit ſehr bequem gemacht, die Auswahl iſt nicht aus einer 
Überſicht über das geſamte Material hervorgegangen, ſondern 
höchſt willkürlich zuſammengeſtellt, ältere Beſchreibungen über⸗ 
nimmt er kritiklos. Seine Grundriſſe, die an ſich ſehr lobens- 
wert wären, ſind dadurch unbrauchbar, daß bei ihnen die 
Himmelsrichtungen kaum einmal richtig angegeben ſind. Aus 
dem Kreiſe Ulzen behandelt er nur die Königsgräber von Haaßel 
auf Blatt 19 und den Seiten 60 — 63. 

Faſt noch unkritiſcher iſt — was die Megalithgräber an⸗ 
langt — die Arbeit von M. M. Lienau „Über Megalithgräber 
und ſonſtige Grabformen der Lüneburger Gegend“, Mannus— 
bibliothek Nr. 13 (Würzburg 1914). Auf unrichtigen Beob⸗ 
achtungen Eſtorffs baut Lienau ſein ganzes Einteilungsſyſtem 
auf. Er hätte es doch ſo leicht gehabt, von Lüneburg aus 
die Typen ſelbſt einmal aufzuſuchen und dieſe Fehler zu er— 
kennen! 

Seitdem ich im Jahre 1913 mit der Weiteren Bearbeitung 
der „Dorzeitfunde Niederſachſens“ beauftragt war, kam ich zu 
der Überzeugung, daß in einem ſo großzügig angelegten Werke 
unter keinen Umſtänden die ſteinzeitlichen Megalithgräber fehlen 
dürfen, auch wenn es ſich nicht um „Funde“, ſondern um 
„Denkmäler“ handelt. Ich begann deswegen 1914 mit ihrer 
ſyſtematiſchen Aufnahme; der Weltkrieg unterbrach dieſe Arbeiten, 
und die jetzigen unglücklichen Verkehrs- und Wirtſchaftsverhält⸗ 
niſſe verzögern ſie ſtarͤk. Den Kreis Ulzen nahm ich zuerſt in 
Angriff, und zwar deswegen, weil hier die guten Dorarbeiten 
Eſtorffs vorlagen; ich konnte ihn noch vor dem Kriege voll— 
ſtändig aufnehmen. Bei den Vorbereitungen hierzu merkte ich 
bald, daß Eſtorff auch darin recht hat, daß die durch Umfragen 
zuſammengebrachten Statiſtiken durchaus unzuverläſſig ſind; ſie 
können wohl wertvolle Fingerzeige geben, aber keinen Anſpruch 
auf wiſſenſchaftliche Genauigkeit erheben. Umfragen werden 
3. T. gar nicht beantwortet; wenn es trotzdem geſchieht, aber 
ſtets ſo ſubjektiv verſchieden, wie dies eben in der ungleich⸗ 
mäßigen Vorbildung der Gewährsmänner liegt. Da hilft eben 
kein anderes Mittel, als daß der Bearbeiter ſelbſt die ganze 
Gegend abſtreift, die Denkmäler aufſucht, ſie vermißt, zeichnet, 
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photographiert und an Ort und Stelle beſchreibt. Alle dieſe 
Arbeiten habe ich für den Kreis Ulzen im März 1914 in 
Gemeinſchaft mit meinem Zeichner, Herrn Karl Klbrecht!), durch⸗ 
geführt. N 

Wir haben zunächſt nur die Megalithgräber (im Volks⸗ 
munde hünenbetten, Steinkammern, Riejengräber, Königsgräber 
genannt) aufgenommen, die — meiſt bronzezeitlichen — Erd— 
denkmäler (Hügelgräber) aber, die Eſtorff auch verzeichnete, 
zunächſt noch außer acht laſſen müſſen. 

Beim Aufſuchen der Megalithgräber fanden wir in den 
Zeichen der Meßtiſchblätter nur einen geringen Anhalt. Zurzeit 
kennt die Landesaufnahme nur „Hünengräber”, die als „kleine 
Hügel in Bergſtrichdarſtellung“ — auch „Spinnen“ genannt — 
wiedergegeben ſind. Hierbei iſt eine Unterſcheidung zwiſchen 
Steingräbern und Erdhügeln nicht möglich. Neuerdings hat ſich 
der Chef der Landesaufnahme jedoch bereit erklärt, durch Bei— 
ſchriften die Steingräber von den Hügelgräbern zu unterſcheiden 
und die Anregungen der Prähiſtoriker, ſoweit es ſich um neu 
einzuzeichnende Gräber und volkstümliche Namen handelt, zu 
berückſichtigen. Ich habe deswegen diesbezügliche Angaben bei 
jeder Grabbeſchreibung gemacht. 

Über die Technik unſerer zeichneriſchen Aufnahme ſei nur 
ſo viel geſagt, daß wir alle Gräber zunächſt topographiſch auf 
Millimeterpapier ſo eingetragen haben, wie ſie ſich heute zeigen 
(alſo in Dogelperjpektive). Nach dieſen Aufnahmen ſind die im 
Text folgenden Seichnungen hergeſtellt. Wo es irgendwie an— 
gängig war, ſind wir aber einen Schritt weiter gegangen und 
haben eine Rekonſtruktion der meiſt ſtark beſchädigten Denk⸗ 
mäler vorgenommen. Dies iſt ſelbſtverſtändlich nur an Ort 
und Stelle möglich, weil man nur dort ſehen kann, wie die 
einzelnen Steine geſtürzt ſind, wie ſie alſo auch wieder auf— 
gerichtet werden müſſen. Um die urſprüngliche Art der Grab— 

2) Es iſt mir eine Ehrenpflicht, auch an dieſer Stelle meines allzeit 
getreuen und unermüdlichen Mitarbeiters zu gedenken. Karl Albrecht, 
geb. 28. Juni 1887 zu Hannover, ſeit 1915 Seichner am Provinzialmuſeum, 
folgte im Auguſt 1914 kampfesſtolz dem Rufe des bedrängten Vaterlandes, 
ſtand als Infanteriſt dauernd an der Weſtfront und fiel tapfer kämpfend 
am 15. Oktober 1916 als Offizierſtellvertreter bei Beaulencourt (Frankreich). 
Ein kerndeutſcher Mann ging mit ihm dahin! 
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bauten zu beurteilen, find dieſe Rekonjtruktionen aber unbedingt 
nötig. Die topographiſchen Aufnahmen find im folgenden mit 
Licht⸗ und Schattendarſtellung wiedergegeben, die rekonſtruierten 
in einfacher Umrißzeichnung. Punktierte Cinien ) geben 
ſolche Steine an, die durch andere verdeckt ſind, aus Kreuzen 
beſtehende Linien (+++-+-+) ſolche Steine, die heute ver— 
ſchwunden ſind, ſinngemäß aber an der bezeichneten Stelle ge— 
ſtanden haben müſſen. 

Betrachten wir nun zunächſt einmal die Grabanlagen, die 
ſich 1914 im Kreiſe Ülgen noch vorfanden: 

1). Das Hünenbett von Scharnhop. 

Eine Warnungstafel bezeichnet dies hünenbett als „Hönigs⸗ 
grab“. Auf Meßtiſchblatt Altenmedingen 1382 (aufgenommen 
1899, herausgegeben 1901) ſind fälſchlich mehrere „Hünen- 
gräber“ eingetragen. (Bei einer Neuauflage dieſes Meßtiſch— 
blattes wäre aljo der Name „hHügelgräber“ zu ſtreichen und 
dafür „Königsgrab“ zu ſetzen). 

Es liegt etwa 600 m nordöſtlich vom Gehöft Scharnhop, 
weſtlich des von Scharnhop nach Bohndorf führenden Weges, 
im Jagen 8 des Staatsforſtes, des früheren Kloſterforſtes 
Lüneburg. 

Das Gelände iſt der Oſtabhang eines Höhenrückens, deſſen 
höchſter punkt etwa 2250 m (Luftlinie) in weſtlicher Richtung 
vom Grabe als Höhe 77,2 bei Gifkendorf verzeichnet iſt. Das 
Grab ſelbſt liegt etwa auf 54 m Höhe. Etwa 200 m weſtlich 
von ihm iſt der Punkt 56,4 eingetragen. Von hier 600 m 
öſtlich liegt der Punkt 48,7 auf dem „Brunnenberg“. Der 
nordöſtliche Abhang dieſes Brunnenberges bildet den Ausgangs- 
punkt des „Mauſetales“. 

Beſitzer iſt der preußiſche Staat. Das Grab müßte aber 
durch eine Tafel als Staatseigentum gekennzeichnet werden. 

Literatur: Don Wächter, Eſtorff u. folg. nicht erwähnt. 

Virchow behandelt in der Seitſchr. f. Ethn. 1887 (Verhoͤlg. 
S. 44 — 47) „Schädel aus einem Steinkammergrabe vom Scharn- 

4) Die laufenden Nummern entſprechen denen auf der Karte B Seite 39. 
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hop bei Lüneburg“. Nach den ihm vorliegenden, allerdings 
nicht ganz klaren Berichten jtellt er feſt, daß hier zwei große 
Grabfelder vorhanden geweſen ſein müſſen, ein älteres, das 
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Abb. 1. 

Das Hünenbett von Scharnhop. 
Maßſtab 1: 400. 

Grabhügel mit Steinkammern um⸗ 
faßte und aus der jüngeren Stein⸗ 
zeit ſtammte, und ein jüngeres, der 
Eiſenzeit angehörendes. 

Das Hünenbett (Abb. 1) mag 
früher 50 m lang (SW - NO)) und 
5 m breit (NW - S0) geweſen jein. 
Heute ſtehen nur noch wenige Um⸗ 
faſſungsſteine in ihrer urſprünglichen 
Stellung; ſie ſind meiſt Blöcke nor⸗ 
diſchen Granits und zeigen ihre 
ebenen Flächen (Gletſcherſchliffe) nach 
außen. Dies Denkmal hat, wie ſo 
viele andere, ſtark darunter gelitten, 
daß man ſeine Steine zerſchlug, 
wegfuhr und wahrſcheinlich zu 
Wegebauten benutzte. Erhalten ſind 
noch: an der ſüdweſtlichen Schmal⸗ 
ſeite 3 Steine, deren größter 1,60 m 
hoch, 1,80 m breit und 0,60 m 
dick iſt; an der ſüdöſtlichen Längs⸗ 
ſeite 12 Steine, die durchſchnittlich 
1,20 m hoch, Im breit und 0,50 m 
dick ſind; an der nordöſtlichen 
Schmalſeite kein einziger Stein mehr, 
ſie iſt am meiſten zerſtört; an der 
nordweſtlichen Längsjeite 10 Steine, 
die durchſchnittlich 1,20 m hoch, 1 m 
breit und 0,70 m dick ſind. 

Das Innere des Bettes mag — 
wie einzelne Erdanhäufungen zeigen 

— früher mindeſtens 1,20 m hoch mit Erde angefüllt ge⸗ 
weſen ſein. Allem Anſchein nach lagerten in dieſer Erdmaſſe 

5) Bei allen Gräbern ſind die Himmelsrichtungen ohne Derbejjerung 
der „Mißweiſung“ gegeben. 
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Steinpflaſter e) von etwa kopfgroßen Steinen, von 1 ein großer 
Haufen noch an der Nordoſtſeite liegt. 

Die Lage der Steinkammer, der eigentlichen Gruft, iſt nicht 
zu erkennen, ſie könnte nur durch eine Ausgrabung feſtgeſtellt 
werden. 

2. Die Steinkammer von Solchſtorf-Reiſenmoor. 

Auf Meßtiſchblatt Altenmedingen 1382 (aufgenommen 1899, 
herausgegeben 1901) iſt ſie nicht eingetragen, dies müßte alſo 
bei einer Neuauflage nachgeholt werden. 

Abb. 2a. | Abb. 2b. 
Die Steinkammer von Solchſtorf-Reiſenmoor. Maßſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Sie liegt etwa 900 m nordnordweſtlich vom Gute Solchſtorf, 
öſtlich der von Altenmedingen nach Gifkendorf bzw. Wulfſtorf 
führenden Straße im Jagen 160 des Staatsforſtes Medingen 
(Forſtbezirk Reiſen moor). 

Das Gelände iſt der Weſtabhang des Höhenrückens, deſſen 
höchſter Punkt etwa 1800 m in nördlicher Richtung vom Grabe 
als Höhe 77,2 bei Gifkendorf verzeichnet iſt. Das Grab ſelbſt 
liegt etwa auf 59 m Höhe. Gerade an dieſer Stelle bildet das 
Gelände eine talförmige Senkung, die nach Nordweſten in den 

6) Die „Steinpflaſter“ ſind nach Schuchhardt eingeſtürzte Schutzbauten 
um Nebenbeſtattungen (Seitſchr. f. Ethn. 1908 S. 814). 
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„Grambecksgrund“ übergeht, der in das Tal des „Vierenbaches“ 
mündet. 

Beſitzer iſt der preußiſche Staat. Das Grab müßte durch 
eine Tafel als Staatseigentum gekennzeichnet werden. 

Literatur: Von Wächter, Eſtorff u. folg. nicht erwähnt. 

Die Steinkammer (Abb. 2 a u. b) mag früher etwa 7 m lang 
(N-S) und etwa 2,5 m breit (0 - W) geweſen fein. Sie iſt 
allem Anſchein nach durchwühlt. Die Steine ſind Granitblöcke, 
die ihre ebenen Flächen nach innen zeigen. Die nördliche 
Schmalſeite iſt in dem einen Wandſtein noch erhalten, er mißt 
1,20 m in der Höhe, 1,20 m in der Breite und 0,50 m in der 
Dicke. Die öſtliche Längsſeite wurde urſprünglich von 5 Steinen 
gebildet; 3 befinden ſich noch in der urſprünglichen Stellung, 
2 ſind in öſtlicher Richtung verſchleppt und liegen 3 m und 8 m 
weit entfernt. Der größte der ſtehengebliebenen Steine iſt 1,20 m 
hoch, 1,20 m breit und 0,50 m dick. Der Wandſtein der ſüd— 
lichen Schmalſeite ſteht noch, er iſt 1,20 m hoch, 1,80 m breit 
und 0,40 m dick. Die weſtliche Längsſeite beſtand urſprünglich 
aus 5 Steinen; von ihnen ſind 4 erhalten, allerdings 2 in 
Trümmer zerſchlagen. Der größte erhaltene mißt 1,20 m in der 
Höhe, 1 m in der Breite und 0,90 m in der Dicke. 

Die Deckſteine, von denen urſprünglich 5 vorhanden waren, 
ſind bis auf 1 zerſtört. Dieſer iſt eine Gneisplatte, die — aller: 
dings auch ſchon zerſchlagen — 2 m lang, 1,40 m breit und 0,90 m 
dick iſt. 

3, 4, 5. Die drei hünenbetten von haaßel. 

Eine Warnungstafel bezeichnet die hünenbetten als „Königs— 
gräber“. 

Auf Meßtiſchblatt Altenmedingen 1382 (aufgenommen 1899, 
herausgegeben 1901) ſind eine Reihe von „hünengräbern“ ein⸗ 
getragen. Ihre drei nördlichſten ſind unſere drei „Königsgräber“. 

Sie müßten in Sukunft auch auf dem Meßtiſchblatt dieſe Be⸗ 
zeichnung tragen, während neben die übrigen die Bezeichnung 
„Hügelgräber“ zu ſetzen wäre. 

Die Gräbergruppe liegt etwa 800 m jüdlih vom Dorfe 
Haaßel öſtlich der von haaßel nach Niendorf führenden Straße 
auf einer rings von Acker umgebenen heidefläche. Südöſtlich 
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ſchließen ſich an dieſe Hünenbetten noch zwölf ſtark durchwühlte 
Hügelgräber an. Zu Eſtorffs Seiten waren aber noch 36 Stein- 
und 75 Erddenkmäler vorhanden (jiehe Eſtorff, Heidniſche Alter— 
tümer uſw. S. 2)! 

Das Gelände iſt der Weſtabhang eines Höhenzuges, der 
660 m öſtlich der Gräber in der Höhe 76,3 ſeine höchſte Er— 
hebung hat. Die Gräber ſelbſt liegen etwa 64 m hoch. Etwa 
600 m weſtlich der Gräber liegt eine Talſenke, die ſich zunächſt 
in ſüd⸗nördlicher Richtung erſtreckt, im Dorfe Altenmedingen aber 
eine oſt⸗weſtliche Richtung annimmt und dann das Tal der 
„Wohbeck“, eines rechten Sufluſſes der Ilmenau, wird. 

Beſitzer iſt der preußiſche Staat. Die Gräber (3 Hünen«- 
betten und 1 Hügelgrab) wurden 1853 vom königlich hanno- 

verſchen Miniſterium des Innern angekauft. 
Literatur: Wächter, Statiſtik uſw. (Hannover 1841), zählt 

unter Haaßel 4 hünenbetten und unter Niendorf ebenfalls 4 Hünen- 
betten auf. Da eine nähere Beſchreibung fehlt, ſind dieſe An— 
gaben für uns nicht verwertbar. 

„Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846), gibt 
in der linken oberen Ecke ſeiner „Archäologiſchen Charte“ einen 
guten Sonderplan der ganzen damals 36 Steindenkmäler und 
73 Erddenkmäler umfaſſenden Gruppe zwiſchen Altenmedingen, 
Haaßel, Niendorf und Secklendorf. Auf Tafel IB bildet er 
(nicht gerade ſehr geſchickt) in perſpektiviſcher Anſicht den ſüd— 
lichen Teil des ganzen Gräberfeldes ab. Es ſind dies die Gräber 
Nr. 2— 8 auf dem Sonderplan, in ihren Grundriſſen am Karten— 
rand unter III, IX und XXXILI—XXXV wiedergegeben. Der 
Text hierzu findet ſich auf Seite 2 und 3. Dieſer Teil des 
Grabfeldes iſt heute völlig verſchwunden. Auf Tafel 1 8 findet 
ſich die perſpektiviſche Wiedergabe des Hünenbettes, das als Nr. 32 
in dem Sonderplan verzeichnet iſt, auf Tafel IH das Hünenbett 
Nr. 50 des Sonderplanes. Der Text hierzu ſteht auf Seite 5. 
Auch dieſe Denkmäler ſind zerſtört. Auf Seite 128 gibt Eſtorff 
als Erläuterung der Gruppe 12 im Quadrat D 1 feiner „archäolo- 
giſchen Charte“ an: „35 Steindenkmäler und 68 Erddenkmäler“, 
eine Sahl, die mit der auf Seite 2 angeführten nicht über⸗ 
einſtimmt. 

J. H. Müller erwähnt in ſeinem Aufſatz „Vorchriſtliche Denk- 
mäler uſw.“ Zeitſchrift d. Hiſtor. Vereins f. Niederſachſen 1864 
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Abb. 3 a. Abb. 3 b. 

Das nördliche Hünenbett von 
Haaßel. Maßſtab 1: 400. 

a) im heutigen Sujtand; 

b) wiederhergeſtellt. 

S. 259, daß im Jahre 1854 vom 
königlich hannoverſchen Miniſterium 
des Innern folgende Denkmäler bei 
Haaßel angekauft ſind: 

„Ein Hünenbett in der Alver⸗ 
mannſchen Koppel, beſteht aus 
55 Steinen und iſt 68 Schritt lang 
und 10 Schritt breit. | 

Ein zweites beſteht aus 30 grö⸗ 
ßeren Steinen und iſt 30 Schritt lang 
und 6 Schritt breit. 

Ein drittes beſteht aus 27 
Steinen und iſt 22 Schritt lang 
und 8 Schritt breit. 

Der benachbarte Urnenhügel 
mit ſehr vielen kleinen Steinen 
hat einen Umfang von ungefähr 
18 Schritt.“ 

mMüller⸗Reimers, Vor- und 
frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893) geben auf Seite 
82 - 85 unter Nr. 42 - 76 nur den 
Eſtorffſchen Bericht wieder. 

Tewes, Die Steingräber uſw. 
(Hannover 1898) bildet auf Blatt 19 
eine Geſamtaufnahme der drei heute 
noch erhaltenen Hönigsgräber ab. 
Auf Seite 60 gibt er einen allge⸗ 
meinen Text, der zum Teil wörtlich 
von Eſtorf abgeſchrieben iſt, auf 
Seite 61 — 63 bringt er Grundriſſe 
der Gräber, die leider dadurch 
irreführend ſind, daß er die Him- 

melsrichtungen gänzlich falſch ein⸗ 
getragen hat. 

L. Beck, Geſchichte des Eiſens 
(Braunſchweig 1891, Seite 1022), 
erwähnt, daß „eine Grabkammer 
zwiſchen Niendorf und Hajjel, Amt 
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Medingen — megalithiſches Grab mit Lehmſachen — Eiſen“ 
enthielt, was für ihn ein Beweis dafür iſt, daß man von einer 
reinen Steinzeit nicht reden könne. Olshauſen trat dieſer ſeiner 
Anſicht energiſch entgegen und erwähnt dasſelbe Grab in der 
betr. Arbeit, Seitſch. f. Ethnologie 1893, Derhölg. S. 107. 

Das nördliche Hünenbett (Mr. 21 des Sonderplanes von 
Eſtorff — unſere Abb. 3a u. b) iſt 52 m lang (NW - S0), an 
der ſchmalſten Stelle, d. i. bei der Grabkammer, etwa 3,5 m 
breit (SW- NO), an den breiteſten Stellen, d. i. an beiden 
Schmalſeiten, 5 m breit (Abb. 3a u. b). Alle Umfaſſungsſteine 
(meiſt Granite nordiſcher Herkunft) zeigen ihre glatten Flächen 
nach außen. 

Von der nordöſtlichen Breitſeite ſind noch 21 Umfaſſungs⸗ 
ſteine vorhanden, deren größter 1,50 m hoch, 1,10 m breit und 
und 0,60 m dick iſt. Die ſüdweſtliche Breitſeite zeigt noch 27 Um⸗ 
faſſungsſteine von ähnlichen Maßen wie die gegenüberliegende 
Seite. Von der ſüdöſtlichen Schmalſeite ſind keine Steine mehr 
erhalten, von der nordweſtlichen Schmalſeite nur noch einer, der 
1,50 m in der Höhe, 1,40 m in der Breite und 0,50 m in der 
Dicke mißt. 

Das hHünenbett iſt im Innern z. T. noch mit Erdanſchüttungen 
angefüllt, die bei der Grabkammer bis zur Höhe der Dediteine 
reichen. An einigen Stellen kommen auch Pflaſter von Kopf: 
ſteinen zu Tage, ihre Bauweiſe könnte aber nur eine Aus= 
grabung zeigen. 

Die Grabkammer liegt in der Mitte des Bettes, von ihren 
Wandſteinen ſind nur drei mit den oberſten Kuppen zu erkennen. 
Deckſteine waren urſprünglich drei vorhanden, einer iſt vernichtet, 
zwei erhalten. Ihr größter mißt 1,60 m in der Länge, 1 2⁰ m 
in der Breite und 0,60 m in der Dicke. 

Das mittlere hünenbett (Nr. 20 des Sonderplanes von Eſtorff 
= unſere Abb. Aa u. b) iſt 21 m lang (NW - S0) und 4 4,5 m 
breit (SW- NO). Siehe Abb. 4a u. b. Alle Umfaſſungsſteine 
zeigen ihre glatten Flächen nach außen. Von der nordöſtlichen 
Breitſeite ſind noch 13 Umfaſſungsſteine vorhanden, ſie ſind meiſt 
nach innen oder außen geſtürzt und vor allen in der Mitte des 
Bettes aus ihrer urſprünglichen Stellung entfernt worden. Der 
größte der Steine mißt 1,40 m in der Höhe, Um in der Breite 
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und 0,65 m in der Dicke. Von der ſüdweſtlichen Breitſeite ſind 
ebenfalls nur 15 Umfaſſungsſteine erhalten, die auch nach innen 
und außen geſtürzt ſind. Ihr größter mißt 1,50 m in der Höhe, 
1,10 m in der Breite und 0,50 m in der Dicke. Von der nord— 
weſtlichen und ſüdöſtlichen Schmalſeite ſteht kein Stein mehr. 

Das Bett iſt z. T. noch mit Erde angefüllt. Ungefähr in 
der Mitte liegt die Grabkammer. Von ihren Wandſteinen zeigen 
ſich nur drei mit ihren oberen Rändern. Die Gruft ſcheint dem— 

nach nur aus 4 Wandſteinen erbaut 
6 zu ſein, ihre Innenfläche mag etwa 

£ 7 /9 1,80 m in der Länge und 1,25 m 
22 in der Breite betragen haben. 
0 Allem Anſchein nach war ſie nur 
1 mit 1 Deckſtein abgeſchloſſen. Die 

0 N 9 nod vorhandene Platte war früher 
D O 9 breiter; ein Schußloch zeigt, daß 

© man von ihr der Länge nach ein 
0 2 0 8 Stück abgeſprengt hat. Sie iſt 

8 5 heute 2,30 m lang, 0,85 m breit 
S 0 6 und 0,50 m dick. 
D 125 0 9 Das ſüdliche Hünenbett (Nr. 19 
9 0 0 des Sonderplanes von Eſtorff) läßt 
1 n. —ſich in ſeiner urſprünglichen Aus- 
Abb 43 Abb. 4b. dehnung nicht mehr feſtſtellen, es 

Das mittlere Bünenbett von iſt in ſeinem ſüdöſtlichen Teil ſtark 
Haaßel. Maßſtab 1: 400. zerſtört (Abb. 5a und b). Wahr: 
a) im heutigen Suſtand; ſcheinlich ging dieſer noch auf das 

b) wiederhergeſtellt. Gebiet über, das jetzt zu Acker 
umgewandelt iſt. Die Breite des 

Bettes beträgt durchſchnittlich 5 m in der Richtung NO SW. Wenn 
die Grabkammer in gleicher Weiſe wie bei den anderen beiden 
Hünenbetten in der Mitte des Bettes gelegen hat, mag die ganze 
Anlage 24 m lang geweſen ſein (NW - 80). Alle Umfaſſungs⸗ 
ſteine zeigen ihre glatten Flächen nach außen, die Kammerſteine 
nach innen. 

Von der nordöſtlichen Breitſeite ſind noch 8 Umfaſſungs⸗ 
ſteine vorhanden, deren größter in der Nordecke liegt und 2,20 m 
hoch, 1,20 m breit und 0,50 m dick iſt. Von der ſüdweſtlichen 
Breitſeite ſind noch 10 Umfaſſungsſteine erhalten, deren größter 



in der Weſtecke liegt und 2,50 m in der Höhe, 1,50 m in der 
Breite und 0,80 m in der Dicke mißt. Die nordweſtliche Schmal- 
jeite wird von 2 Umfaſſungsſteinen gebildet, die etwa 1,70 m 
hoch, 1,10 m breit und 0,70 m dick find. 
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Abb. 5 a. Abb. 5b. 
Das ſüdliche Hünenbett von Haaßel. Maßſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Das Bett iſt zum Teil noch mit Erde angefüllt. Die Grab— 
kammer iſt zerſtört, von ihr ſtehen nur noch 3 Wandſteine. 
Nach deren geringer Größe zu ſchließen, ſcheinen die Cängsſeiten 
der Gruft aber aus je 3 Steinen beſtanden zu haben. 

Eſtorff bildet die drei eben beſchriebenen Hünenbetten nicht 
ab, ſie müſſen alſo nicht die ſchönſten geweſen ſein. Welch kümmer⸗ 
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liche Reſte ſind uns alſo nur noch erhalten und welch prachtvolle 
Denkmäler ſind ſeit 1846 zerſtört, wenn von 36 Steingräbern 
nur noch 3 und von 73 Hügelgräbern nur noch 12 vorhanden, ſind! 

6. Das hünenbett von Groß⸗Thondorf. 

Auf Meßtiſchblatt Dahlenburg 1383 (aufgenommen 1899, 
herausgegeben 1901) iſt es fälſchlich als längliche Vertiefung 
angegeben. Hier wäre bei einer Neuauflage das Seichen für 
ein Steingrab einzutragen und die Bezeichnung „hünenbett“ 
daneben zu ſetzen. 

Es liegt etwa 1700 m nordöſtlich vom Dorfe Groß-Thondorf 
auf einem Stück Heide. 

Das Gelände iſt der Oſtabhang einer flachen Erhebung, 
die etwa 600 m weſtlich vom Grabe im Punkt 95,9 jeinen 
Gipfel hat. In den Abhang iſt eine Senke eingeſchnitten, deren 
Südoſthang die Höhe 80 bildet (etwa 250 m ſüdweſtlich des 
Hünenbettes). Das Grab liegt auf etwa 75 m Höhe. Etwa 
600 m öſtlich von ihm befindet ſich das „Schweinemoor“. 

Eigentümer: Das Hünenbett liegt in ſeinem (kleineren) 
ſüdöſtlichen Teil auf dem Hofbeliger Fabel in Groß⸗Thondorf, 
in feinem (großen) nordweſtlichen Teil auf dem Hofbeſitzer Steckel⸗ 
berg in Groß-Thondorf gehörigen Gebiet. 

Literatur: Wächter, Statiſtik uſw. (Hannover 1841) erwähnt 
auf Seite 19 „bei Groß-Thondorf 1 hünenbette“ und beſchreibt 
es auf Seite 20 näher: „Es iſt hundert Fuß lang und einige (?) 
Fuß breit; die Umfaſſungsſteine beſtehen aus großen Granit⸗ 
blöcken und der inwendige (eingejchlojjene) Raum iſt 
mit kleinen Steinen gepflaſtert“. 

Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846) zeichnet 
das Hünenbett auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in Quadrat F 2 
unter Nr. 15 ein, erwähnt auf Seite 131 „ein Hünenbett“ und 
bildet es am Kartenrand unter Nr. XI ab. Hierbei begeht er 
aber einen Fehler, indem er die Nordrichtung falſch angibt. 
Seine Nordlinie fällt in Wirklichkeit etwa mit der Oſtrichtung 
zuſammen. 
müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 

(Hannover 1893), lehnen ſich auf Seite 79 Nr. 2 an Eſtorffs 
Angaben an. 
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Das hünenbett (Abb. 6) muß früher 
mindeſtens 50 m lang (NW-SO) und 

4 m breit (NO - SW) gewejen ſein (nach 
Eſtorff 70 Schritt Länge). Eſtorff zeichnet 
43 Umfaſſungsſteine ein, heute ſind deren 
nur noch 27 vorhanden, ſie ſind zum 
größten Teil ausgegraben, umgeſtürzt und 
zerſprengt. Wie überall wurden auch 
hier die in der Heide ſo ſeltenen Steine 
von den Grundſtücksbeſitzern zu Bau— 
zwecken verwandt. Nur noch zwei be— 
finden ſich in ihrer urſprünglichen Stellung, 
d. h. aufrecht, die glatten Flächen nach 
außen gekehrt (ſiehe Querſchnitt). Sie 
find etwa 1,20 m hoch, 1 m breit und 
0,80 m dick. 

Zwiſchen den Umfaſſungsſteinen iſt 
die Erdauffüllung noch 1,50 m hoch er— 
halten. 8 

Wenn die Grabkammer nicht ſchon 
zerſtört iſt (was ich für unwahrſcheinlich 
halte), wird ſie noch unter dem Erddamm 
erhalten ſein. Sichere Aufklärung bier- 
über könnte nur eine Ausgrabung er- 
geben. 

7. Die Steinkammer von 

Kettelstorf. 

Auf Meßtiſchblatt Dahlenburg 1383 
(aufgenommen 1899, herausgegeben 1901) 
iſt ſie als „Hünengrab“ eingezeichnet. 
(Das nördliche der beiden verzeichneten. 
Das ſüdliche iſt ein Steinkreis.) Bei 
einer Neuauflage müßte ſie als „Stein— 
grab“ eingetragen werden. 

Sie liegt etwa 2000 m nordöſtlich 
von Kettelstorf in der „Schmauheide“. 

Das Gelände iſt der Nordabhang 
einer Erhebung, die etwa 400 m ſüdlich 
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Abb. 6. 

Das Hünenbett von 
Groß⸗Thondorf. 

Maßſtab 1400. 



vom Grab ihre höchſte höhe im Punkt 91,6 hat. Das Grab 
liegt auf etwa 68 m Höhe. Müller erwähnt in der Seitſchr. d. 
Hiſtor. Vereins f. Niederſachſen 1864 S. 259, daß ſich in der Nähe 
der „heilige Born“ oder der „Schlikauer Born“ befindet. 

Beſitzer iſt der preußiſche Staat, da es im Jahre 1853 
vom königlich hannoverſchen Miniſterium des Innern ange⸗ 
kauft wurde. 

Literatur: Wächter, Statiſtik uſw. (Hannover 1841) erwähnt 
auf Seite 19 „bei Kettelsdorf 1 Hünenbette“. 
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Abb. 7a. Abb. 7b. 

Die Steinkammer von Kettelſtorf. Maßſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846) zeichnet 
das Grab auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in Quadrat F 2 
unter 19 ein, erwähnt auf Seite 131 „1 Hünengrab (Karten- 
rand XXXXI) rund umher 1 Urnemplatz und mehrere zerſtörte 
Stein⸗Denkmäler“. Am Kartenrand findet ſich unter Nr. XXXXI 
die Zeichnung eines Steingrabes, allerdings mit dem Namen 
Kreſelstorf, doch kann dies nur ein Schreibfehler ſein. Die 
Nordrichtung iſt ebenfalls nicht ganz richtig. 

Müller, Vorchriſtl. Denkmäler uſw. (Seitſchr. d. Hiſtor. Der- 
eins f. Niederſachſen 1864) beſchreibt auf Seite 259 unter Kettels⸗ 
dorf „Ein Hünengrab mit 18 Steinen, wovon 3 Dechſteine ſein 
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können, iſt etwa 13 Schritt lang und 6 Schritt breit. Un⸗ 
vollſtändig“. 

Müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893), erwähnen auf Seite 79 Nr. 4 auch dieſes 
Grab und geben eine kurze Beſchreibung nach Eſtorffs nicht 
ganz richtiger Zeichnung. 

Die Steinkammer (Abb. 7a und b) hat eine innere Grund— 
fläche von urſprünglich etwa 54/2 m. Die Wandſteine ſind 
meiſt nach innen, zum Teil auch nach außen geſtürzt. Der Stein 
der nördlichen Schmalſeite iſt 0,80 m hoch, 1,10 m breit und 
0,60 m dick, der der ſüdlichen Schmalſeite zeigt gleiche Ab- 
meſſungen. Don der Dit- und Weſtwand ſind noch die urſprüng— 
lichen 4 Steine vorhanden, die im Durchſchnitt 1,20 m hoch, 
0,90 m breit und Um bis 0,80 m dick ſind. Von den 4 Deck⸗ 
ſteinen fehlen 2; nur 2 ſind noch erhalten, deren größter 2 m 
in der Länge, 1 m in der Breite und 1,10 m in der Dicke mißt. 

Von einer Umfaſſung iſt nichts feſtzuſtellen, die vier außer⸗ 
halb der Kammer liegenden kleinen Steine dürften kaum Keſte 
einer ſolchen darſtellen. 

Aus dem Vergleich der beiden Aufnahmen (Eſtorff 1846 
und Jacob 1914) ergibt ſich, daß das Grab zu Eſtorffs Seiten 
wahrſcheinlich ſchon eingeſtürzt war und von ihm dann falſch 
rekonſtruiert wurde, denn er zeichnet 5 Deckſteine ein! Rechnet 
man die falſche Angabe der Nordrichtung hinzu, ſo zeigt ſich, 
daß die Seichnungen Eſtorffs nicht immer als einwandsfrei über: 
nommen werden können. 

8. Das Hünenbett von Bornſen. 

Auf Meßtiſchblatt Ebſtorf 1461 (aufgenommen 1899, heraus⸗ 
gegeben 1901) iſt es nicht bezeichnet. Dieſer Mangel wäre alſo 
bei einer Neuauflage nachzuholen. 

Es liegt 4600 m ſüdweſtlich vom Dorfe Bornfen im Bauern⸗ 
walde, nördlich des von Natendorf nach Delgen führenden Weges. 

Das Gelände iſt der Oſtabhang eines Hügels, der 450 m 
weſtnordweſtlich vom Grabe entfernt feine höchſte Erhebung im 
Punkt 98,3 hat. Deſſen eigene Höhenlage dürfte etwa 97 m 
betragen. 

Eigentümer: Hofbeſitzer Meyer in Bornſen. 
2* 
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Literatur: Eſtorff, Heidniſche Altertümer (Hannover 1846), 
zeichnet auf feiner „Archäologiſchen Charte“ in Quadrat B 1 
unter 6— 8 drei Hünenbetten ein, erwähnt ſie auf Seite 124 
und gibt zwei von ihnen am Kartenrand unter Nr. IV = Nr. 6 
der Karte und Nr. V = Nr. 8 der Karte wieder. Das heute noch 
erhaltene iſt aber ſicher Nr. 7 der Karte geweſen (da das öſtlich 
von ihm gelegene Nr. 6 noch in Spuren vorhanden iſt, ſiehe unten), 
aber nicht abgebildet. 

Müller-Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893), lehnen ſich an Eſtorffs Angaben an und ver⸗ 
zeichnen auf Seite 85 Nr. 128 - 130 bei Bornſen „Gruppe von 
3 Steindenkmälern“. 
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Abb. 8a. Abb. 8b. 

Das Hünenbett von Bornſen. Maßſtab 1:400. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Die urſprüngliche Ausdehnung des Hünenbettes (ſiehe Abb. 
8 a u. b) iſt nicht mehr feſtzuſtellen, da die Schmalſeiten mit 
Teilen der Cängsſeiten zerſtört ſind. Alle Umfaſſungsſteine ſind 
erratiſche Blöcke aus Granit, ſie ſtehen mit ihren glatten Flächen 
nach außen. Von der Nordoſtwand ſind noch 4 Steine erhalten, 
deren größter 1,60 m in der Höhe, 1,20 m in der Breite und 
0,80 m in der Dicke mißt. Die Südweſtwand weiſt noch 
8 Steine auf; ihr wuchtigſter iſt 1,50 m hoch, 1,30 m breit und 
0,90 m dic. 

Von der Grabkammer ſind nur noch 4 Wandſteine, einige 
nur mit ihren oberſten Kuppen, ſichtbar. Urſprünglich mögen 
3 Deckſteine vorhanden geweſen ſein, 2 ſind aber nur erhalten; 
ihr größter mißt 2,70 m in der Länge, 1,30 m in der Breite 
und 1 m in der Dicke. Das Innere der Kammer iſt höchſt⸗ 
wahrſcheinlich 4,50 41,75 m groß geweſen. 
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Oſtlich von dieſem Hünenbett iſt als zerwühlter Erddamm 
der Reſt eines zweiten Hünenbettes erkennbar (wahrſcheinlich 
Nr. 6 der Eſtorffſchen Karte). Große Löcher weiſen darauf hin, 
daß man die Umfaſſungsſteine und die Kammerſteine ausgegraben, 
zerſchlagen und zu Bauzwecken verwendet hat. 

9. Das hünenbett von Maſendorf. 

Das Hünenbett iſt auf Meßtiſchblatt Bevenſen 1462 (auf: 
genommen 1899, herausgegeben 1901) nicht eingetragen. Bei 
einer Neuauflage wäre dies nachzuholen. Es liegt etwa 5000 m 
nordnordweſtlich von Maſendorf, öſtlich der Straße, die nach 
Jaſtorf führt, und ſüdlich eines in der Mitte dieſer Straße in 
ſüdöſtlicher Richtung nach dem ehemals „Königlichen Forſt 
Medingen“ abzweigenden Waldweges im Brandgehege. : 

Das Gelände iſt der Nordweſtabhang einer Höhe, die 
1100 m ſüdöſtlich vom Grab im Punkt 82,7 ihre höchſte Er⸗ 
hebung hat. Das Grab ſelbſt liegt auf etwa 63 m Höhe. 

Eigentümer: Frau Hofbeſitzer Emma Buhr. 
Literatur: Wächter, Statijtik uſw. (Hannover 1841), erwähnt 

auf Seite 16 nur „bei Maſendorf 2 oblonge Hünenbetten“. 
Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846), zeichnet 

das Hünenbett einmal auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in 
Quadrat D 3 unter Nr. 25 ein und erwähnt es Seite 129. 
Genauer iſt es zum andern Male auf Tafel IV in Plan IV 
unter Nr. VI verzeichnet. Auf Seite 61 ſchreibt Eſtorff darüber: 
„Ein 60 Schritt langes, 9 Schritt breites, von NNW nach 880 
gerichtetes hünenbett, auf einer mit Föhren beſtandenen Heide 
am ſüdlichen Rande des Brandgehäges gelegen, wird durch den 
von Maſendorf nach dieſem Gehölz führenden Weg quer durch— 
ſchnitten, und dieſes mag die Haupturſache der wenig guten 
Erhaltung dieſes ſchönen Denkmales ſein. Die Befriedigung 
beſtand bei der im Jahre 1836 von mir bewerkitelligten Auf: 
nahme aus 34 zum Teil an der Außenjeite platten Steinen 
(16 gegen Weiten, 14 gegen Oſten, 4 gegen Norden), von 

welchen die nördlich gelegenen die größten waren und eine 
Höhe und Breite bis zu 6 Fuß hatten. Die im öſtlichen Theile 
des gepflaſterten Bettes, 12 Schritt vom Oſtende gelegene Grab— 
kammer beſaß noch 5 Steine von bedeutenden Dimenſionen, von 
welchen der höchſte 4 Fuß hoch war.“ 
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müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer (Han⸗ 
nover 1895), geben auf Seite 88 unter Nr. 170 nur Eſtorffs 
Angaben im Auszug wieder. 

Wenn Eſtorff die Erhaltung als „wenig gut“ bezeichnete, 
ſo iſt ſie heute traurig zu nennen. Nach Ausſage der Wald⸗ 
arbeiter holt ſich jeder Bauer zum Haus- oder Wegebau Steine 

weg. Der Suſtand des Hünenbettes bejtätigt 
0 dieſe Ausjagen nur (Abb. 9). Die Umfaſſungs⸗ 
0 1 ſteine ſind zum größten Teil, namentlich an der 

Oſtſeite, umgeſtürzt. Tiefe Löcher weiſen auf 
das Ausgraben der Steine, einzelne Brocken auf 

5 ihr Serſprengen hin. Die 5 Kammerſteine, die 
90 Eſtorff noch geſehen hat, ſind völlig verſchwunden, 

560 88 von den damals noch 34 Umfaſſungsſteinen ſind 
heute 14 ebenfalls verſchwunden. Die noch er⸗ 

haltenen ſind Granit- und Gneisblöcke, die — 
wie ſchon Eſtorff richtig beobachtete — ihre 
flachen Seiten nach außen kehren. Von der 

9 Weſtſeite ſind nur noch 8, von der Oſtſeite nur 
noch 12 vorhanden. Der größte ſteht in der 

0 Nordweſtecke und mißt 1,50 m in der Höhe, 
— 1,10 m in der Breite und 0,80 m in der Dicke. 

Innerhalb und außerhalb des Bettes liegen einige 
N Haufen kleiner Steine, wahrſcheinlich die Reite 

der „Pflaſterungen“. Eſtorff erwähnt, daß das 
Hünenbett von dem Waldwege quer durch— 

Abb. 9. ſchnitten wird. Don dem nördlich dieſes Weges 
Das Hünenbett ehemals befindlichen Teile iſt heute außer einem 
von Maſendorf. zerſprengten großen Steine aber nichts mehr. 

Maßſtab 1:400. vorhanden. 
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10. Das hünenbett von Weſterweyhe. 

Das Hünenbett iſt auf Meßtiſchblatt Bevenjen 1462 (auf⸗ 
genommen 1899, herausgegeben 1901) eingetragen. Es liegt 
1500 m nördlich von Weſterweyhe, 300 m öſtlich der nach Barum 
führenden Straße am Südrande der „großen Heide“. 

Das Gelände iſt der Nordabhang eines etwa weſt—Oſt 
gerichteten höhenzuges, der 900 m weſtſüdweſtlich vom Grabe 
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Beiſpiel dafür, daß dieſe Art von Grabanlagen zwiſchen den 
Umfaſſungsſteinen hoch mit Erde angefüllt war. Bei den übrigen 
Hünenbetten iſt dieſer Erddamm zum größten Teil zwiſchen den 
Steinen weggeſchwemmt; hier hat er ſich einmal“ gut erhalten, 
dafür ſind die Steine alle weggeſchleppt. 

11. Die Steinkammer von Rieſtedt. 

Dies Megalithgrab iſt auf Meßtiſchblatt Ulzen 1535 (auf- 
genommen 1899, herausgegeben 1901) wohl mit dem Zeichen 
der „Spinne“ eingetragen, aber nicht bezeichnet. Bei einer Neu⸗ 
auflage wäre die Bezeichnung als Steingrab nachzuholen. 

Die Steinkammer liegt 1200 m jüdöjtlih von Riejtedt, 
500 m öſtlich der von Rieſtedt nach Rätzlingen führenden Straße 
mitten in der Feldflur und wird nur durch 1 Apfel- und! Weiden⸗ 
baum markiert. 

Das Gelände iſt der Weſtabhang des „Krähenberges“, der 
500 m öſtlich vom Grabe beim trigonometriſchen Punkt 63,7 
ſeine höchſte Erhebung hat. Das Grab ſelbſt liegt auf etwa 
62 m Höhe. Rund 1000 m ſüdlich davon fließt von Oſt nach 
Weit ein Bach vorbei, der weiter weſtlich den Ober-, Appels⸗, 
Blanken- und Murrteich durchfließt und nördlich der Wolters- 
burger Mühle ſich als linker Sufluß mit der Wipperau ver— 
einigt. 5 

Eigentümer: Brennereibeſitzer ). Hinrichs in Riejtedt, der 
es aus dem Nachlaß der ſchon von Eſtorff erwähnten Familie 
Meyer erwarb. 

Literatur: Wächter, Statiſtik uſw. (Hannover 1841), erwähnt 
auf Seite 16 nur „bei Riejtedt 1 hünenbett“. 

Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846), zeichnet 
unſere Steinkammer auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in 
Quadrat D 4 unter Nr. 18 ein und erwähnt ſie auf Seite 129. 
Auf Tafel II bildet er ſie perſpektiviſch unter Nr. 10 ab, ſchreibt 
aber fälſchlich Rieſtadt ſtatt Rieſtedt. Den erläuternden Text 
gibt er auf Seite 21: „Nr. 10. Ein Hünengrab auf der Seld- 
mark Rieſtedt (Amt Oldenſtadt), das beſterhaltene dortiger 
Gegend, da es von Herrn Mejer, dem aufgeklärten Beſitzer, 
geſchont iſt. Es liegt auf einem geringen künſtlichen Hügel von 
SW nad N unfern eines Teiches, in der Richtung nach 



ERFAHRT 

Rieſtedt zu. Das 32 Fuß lange und 10 Fuß hohe (im Lichten) 
Grab iſt durch eine Anzahl 4 - 6 Fuß hoher Steine umſchloſſen 
und die Oberfläche des dadurch gebildeten inneren Raumes durch 
mehrere 7 10 Fuß Länge haltende Dechſteine in der Art bedeckt, 
daß dieſe die Einfaſſungsſteine berühren. Der Zugang iſt von 
SO und durch einige kleinere Steine gebildet.“ Ä 

Müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893), wiederholen auf Seite 89 Nr. 196 Eſtorffs 
Angaben. 

Bonſtetten, Essai sur les Dolmens (Genf 1865), bildet die 
Grabkammer auf Seite 16 ab und ſagt dazu in echt welſchen 
Phraſen: Douze supports sont melancoliquement groupes 
autour de cinq gros blocs erratiques de granit rouge, qui 
ont dédaigné leur appui et reposent sur le sol du tumulus. 
Tel qu'il est, ce monument est intact et sa bizarrerie de 
construction ne peut provenir que du caprice ou de la mala- 
dresse de l'architecte chargé de l'édifler. 

Bei der Aufnahme im Jahre 1914 mußte ich feſtſtellen, 
daß Eſtorff bei der Beſchreibung des Grabes eine Reihe un— 
richtiger Angaben gemacht hat. Zunächſt liegt das Grab nicht 
auf einem künſtlichen hügel. Es iſt wohl etwas höher als ſeine 
Umgebung, doch erklärt ſich das daraus, daß rund um das Grab 
ſicher ſeit langer Seit geackert worden, der Boden alſo dadurch 
etwas eingeebnet iſt, während die Kammerſteine den Erdinhalt 
zuſammenhielten und vor der Einebnung bewahrten. Sodann 
liegt das Grab in ſeiner Längsrichtung nicht von SW nad) NO, 
ſondern genau von NW nach SO. Der Zugang liegt auch 
nicht — wie Eſtorff angibt — im S0, ſondern vielmehr genau 
im SW. 

Das Grab (Abb. 11 a u. b) iſt aus Granit⸗ und Gneisblöcken 
errichtet, die ihre flachen Seiten dem Kammerinnern zuweiſen. 
Nur die Deckſteine zeigen ihre glatten Flächen heute nach außen. 
Daß dies urſprünglich iſt, möchte ich bezweifeln, vielmehr an— 
nehmen, daß ſie damals, als ſie von den Wandſteinen ins 
Kammerinnere abrutſchten, gleichzeitig umkippten. Bei allen 
Fällen, in denen die Deckſteine noch auf den Wandſteinen ruhen, 
ſind nämlich deren ebene Flächen nach innen gekehrt. 

Das Kammerinnere hat allem Anſcheine nach urſprünglich, 
eine Abmeſſung von 2,25 410,50 m gehabt. 
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Die nordweſtliche Schmalſeite beſteht aus einem (heute nach 
außen geſtürzten) Block, der 1,70 m hoch, 1,20 m breit und 0,75 m 
dick iſt. 

Don der nordöſtlichen Längsjeite ſind noch 5 Steine vor- 
handen, in der Nordecke fehlt einer. Sie ſind durchſchnittlich 
1,40 m hoch, 1 m breit und 0,70 m dick. 

Abb. 11a. Abb. 11 b. 

Die Steinkammer von Rieſtedt. Maßſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Die ſüdöſtliche Schmaljeite wird von nur einem Block ge⸗ 
bildet, der 1,20 m hoch, 1,20 m breit und 0,40 m dick iſt. 

Die ſüdweſtliche Längsſeite wurde urſprünglich von 7 Steinen 
gebildet, von denen aber der in der Weſtecke verſchwunden iſt. 
Sie find durchſchnittlich 1,20 m hoch, 1 m breit und 0,70 m dick. 

Vor dieſer Südweſtwand ſtehen 3 „Gangſteine“, ſie ſind die 
Reſte des Zuganges zur Grabkammer. 

Die Deckſteine, 6 an der Sahl, ſind alle ins Innere oder, 
vielleicht beſſer geſagt, auf den wahrſcheinlich noch nicht ent⸗ 
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leerten Grabinhalt geſtürzt. Der größte Deckſtein, der zweite 
von NW, iſt 2,70 m lang, 1,40 m breit und 0,90 m dick. 

Dieſe Steinkammer von Rieſtedt iſt von Eſtorff in ſeiner 
„Syſtematiſchen Überſicht der Steindenkmale“ unter den Typus 
5b eingeordnet worden (ſiehe Eſtorff Seite 11), den er folgender- 
maßen charakteriſiert: „Das oblonge, zuweilen ovale Grab, 
gebildet durch auf die hohe Kante geſetzte Steine, iſt nicht von 
Steinblöcken überdeckt, ſondern nur von denſelben von innen 
berührt oder faſt berührt, jo daß der ganze innere Raum aus- 
gefüllt, d. h. die Oberfläche bedeckt iſt.“ Hierbei macht Eſtorff 
zwei Beobachtungsfehler. Einmal iſt das Grab nicht oval ge— 
weſen, ſondern ſicher rechteckig. Ein ovaler Eindruck wird nur 
dadurch hervorgerufen, daß viele Steine nach außen gedrückt 
ſind. Rekonſtruiert man ſich aber das Grab an Ort und Stelle, 
ſo erkennt man, daß der Grundriß ſicher rechteckig war. Bei 
einer derartigen Rekonſtruktion ſieht man aber gleichzeitig, daß 
die Deckſteine ſicherlich auf den Wandſteinen lagen und nicht 
zwiſchen ihnen, wie Eſtorff meint. Leider ſind dieſe irrigen 

Eſtorffſchen Anſichten von Lienau, Über Megalithgräber uſw., 
Manusbibliothek Nr. 13 (Würzburg 1914) Seite 9, kritiklos über⸗ 
nommen worden. | 

Das Grab von Riejtedt bildet ein gutes, leider ſehr jeltenes 
Beijpiel privater Denkmalpflege inſofern, als es ſeine Beſitzer 
ſtets in höchſt anerkennenswerter Weiſe geſchützt haben. 

12. Die Steinkammer von Lehmke. 

Die Steinkammer iſt auf Meßtiſchblatt Ulzen 1535 (auf- 
genommen 1899, herausgegeben 1901) nicht verzeichnet; dies 
wäre alſo bei einer Neuauflage nachzuholen. 

Sie liegt 1100 m öſtlich von Lehmke und 200 m ſüdlich 
der Straße, die von Lehmke nach Kahlſtorf führt, im Kiefern- 
walde. 

Das Gelände iſt der Nordabhang eines Höhenrückens, der 
600 m ſüdlich vom Grabe im Punkt 56,8 ſeine höchſte Erhebung 
hat. Dieſer Nordabhang wird begrenzt durch den „Teichgraben“, 
der ſüdlich von Lehmke als rechter Nebenfluß in die Eſterau 
mündet. Das Grab ſelbſt liegt auf etwa 52 m höhe. 

Eigentümer iſt der preußiſche Staat. Es iſt im Jahre 1853 
vom königlich hannoverſchen Miniſterium des Innern angekauft. 
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Literatur: Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 
1846), zeichnet das Grab in ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in 
Quadrat D5 unter Nr. 1 ein und erwähnt es auf Seite 130 
als „Hhünengrab“. 

Müller, Vorchriſtliche Denkmäler uſw. (Seitſchr. d. Hiſt. Der. 
f. Niederſ. 1864), ſchreibt auf Seite 255: „Ein hünengrab in der 
Feldmark Lehmke, in der Rappaulſchen Koppel, beſteht aus 
9 Umfaſſungsſteinen, zwei Deckſteinen und einem angeblichen 
Opferſteine Das Hünengrab, ungefähr 8 Schritt lang 
und 5 Schritt breit, iſt großentheils auseinander gefallen, von 
den Deckſteinen liegt nur noch der eine auf den Trägern.“ 
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Abb. 12a. Abb. 12 b. 

Die Steinkammer von Lehmke. Makſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

Müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893), erwähnen das Grab auf Seite 90 unter Nr. 220 

und zitieren die Maße aus dem Kaufkontrakt: 8 Schritt lang, 
5 Schritt breit, 2 Deck⸗ und 10 Umfaſſungsſteine.“ 

Die Steinkammer (Abb. 12a u. b), die in der Richtung 
NNW-SSO liegt, mag eine innere Grundfläche von 3,5042 m 
beſeſſen haben. Sie beſteht aus Granit- und Gneisblöcken, die 
ihre ebenen Flächen nach innen kehren. 

Die nördliche Schmalſeite wird von 1 Stein gebildet, der 
Um hoch, 1,40 m breit und 0,25 m dick iſt. 

Die öſtliche Breitſeite beſteht aus 3 Wandſteinen, von denen 
nur der mittelſte (1 m hoch, 1,20 m breit und 0,60 m dick) noch 
aufrecht ſteht, während die beiden andern nach außen gedrückt ſind. 
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Der Wandſtein der ſüdlichen Schmalſeite iſt 1 m hoch, 1,20 m 
breit und 0,40 m dick. | 

Don den 3 Wandſteinen der weſtlichen Wand jteht nur noch 
der mittlere (1,10 m hoch, 1,10 m breit und 0,60 m dick) auf⸗ 
recht, die beiden übrigen ſind nach außen umgeſtürzt. 

Von den Dechſteinen iſt der nördlichſte der größte, er iſt 
2,40 m lang, 1,50 m breit und 0,90 m dick. Er liegt heute mit 
der flachen Seite nach oben, dieſe zeigt 27 „Näpfchen“, die 
durchſchnittlich 5 em im Durchmeſſer haben und 1 em tief ſind. 
Der mittlere Deckſtein iſt zertrümmert, von ihm iſt nur noch 
die Hälfte erhalten. Der ſüdliche Deckſtein iſt völlig verlagert 
und nach Süden gerückt. 

13. Das Hünenbett von Klein-Pretzier. 

Das Hünenbett iſt auf Meßtiſchblatt Suhlendorf 1536 (auf: 
genommen 1899, herausgegeben 1901) durch eine ovale „Spinne“ 
angegeben und mit Hünengrab (Hünenbett wäre richtiger!) be— 
zeichnet. Die Längsrichtung der Spinne weiſt von O nach W, 
während ſie NNO - 88 W weijen müßte. 

Dies Grabdenkmal liegt 900 m weſtnordweſtlich von Klein- 
Pretzier und 400 m nordnordöſtlich von Kahlſtorf frei im Acker. 

Das Gelände iſt der Südweſtabhang eines Höhenrückens, 
der 1750 m nordöjtlih im trigonometriſchen Punkt 76,7 auf 
dem „Hohen Berge“ ſeine höchſte Erhebung hat. Das Grab 
ſelbſt liegt auf etwa 60 m höhe. Etwa 200 m weſtlich von 
ihm beginnt das „Petrus-Moor“. Dieſes hat in einem Bächlein, 

das 100 m ſüdlich vom Grab vorbeifließt und öſtlich von Klein- 
Pretzier in die Eſterau mündet, einen Abfluß. 

Eigentümer: Das Hünenbett wurde im Jahre 1853 vom 
königlich hannoverſchen Miniſterium des Innern angekauft, iſt 
alſo jetzt im Beſitz des preußiſchen Staates. 

Literatur: Wächter, Statijtik uſw. (Hannover 1841), ſchreibt 
auf Seite 15 unter Amt Bodenteich: „Nur bei Klein Pretzier 
findet ſich noch ein ſehr wohl erhaltenes oblonges Hünenbette 
und zwar auf Privatgrunde in dem ſogenannten Petrusfelde. 
36 mehr oder minder große Granitblöcke bilden das Oblongum 
und ſchließen zwei an der öſtlichen Seite platt auf dem Boden 
liegende große ähnliche Steine ein.“ 
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Eitorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846), trägt 
es auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in Quadrat D 4 unter 
Nr. 45 ein und erwähnt es auf Seite 130: „Auf dem Petrus⸗ 
feld ein Hünenbett.“ In perſpektiviſcher Anſicht bildet er es 
auf Tafel II Nr. 2 ab und beſchreibt es ausführlich auf Seite 14 ff. 
Die Seichnung bezeichnet Eſtorff in der Anmerkung 37 ſelbſt 
deswegen als unrichtig, weil bei der Grabkammer zu den 4 vor⸗ 
handenen Deckſteinen „ganz irrtümlich ein fünfter hinzugefügt“ 
iſt. Seine Beſchreibung lautet folgendermaßen: „Ein oblonges. 
Hünenbett. Feldmark Klein-Pretzier (Amt Bodenteich). Es liegt 
von S nach N auf dem ſogenannten Petrusfelde, ganz nahe beim 
Dorfe Kahlitorf und öſtlich von einem Teiche (dem heutigen 
Petrusmoor. Ib.), umgeben von Ackerland, auf einer künſt⸗ 
lichen (2 Ib.) unbedeutenden Erderhöhung, iſt 35 Schritt lang 
und 9 Schritt breit und im allgemeinen ziemlich gut erhalten, 
wenn gleich außer den 36 gegenwärtig das Bett bildenden Steinen 
urſprünglich noch mehrere vorhanden waren Gegen⸗ 
wärtig iſt die nördliche Seite durch 5, die ſüdliche durch 4, die 
öſtliche durch 14 und die weſtliche durch 13 Steinblöcke gebildet. 
Die in der nördlichen Hälfte des Denkmales befindliche Grab— 
kammer von ca. 12 Schritt Länge iſt von 4 Steinen überdeckt, 
welche auf einigen kleineren Steinpfeilern ruhen.“ Eſtorff ſchließt 
hieran eine Aufzählung der Maße ſämtlicher Steine (in hanno⸗ 
verſchen Fußen). Von einer Probegrabung in der Grabkammer 
ſchreibt er: „Die Grabkammer enthielt bei der gewöhnlichen 
Conjtruktion von rechtwinklig aufgerichteten platten großen 
Granitblöcken, nur einige kleine Holzkohlen und mehrere ca. 1 Soll 
große, ſehr feſte Fragmente eines einzigen thönernen heidniſchen 
Gefäßes.“ Südlich der Grabkammer waren zwiſchen den Um⸗ 
faſſungsſteinen zunächſt 1 Bronzegefäß, dann 6 Skelette auf⸗ 
gefunden. Dieſe Skelette lagen auf Steinpflaſter gebettet parallel 
zueinander von O nach W mit dem Blick gegen O. Als Beigaben 
fanden ſich beim erſten (nördlichſten) Skelett: Reſte eines ledernen 
Gurtes mit Schnalle, Bronzeperlen und 1 Bronzeſchnalle, beim 
zweiten Skelett: Gürtelreſte, 1 Schnalle und perlen von Bronze, 
in der nächſten Nähe ein Ohrring, beim dritten Skelett: Bronze⸗ 
ohrringe und 2 bronzene Hohlbleche; die Skelette vier bis ſechs 
enthielten keine Metallbeigaben. Es iſt das Verdienſt von Curt 
Schwantes, dieſe Skelettfunde als eine Nachbeſtattung aus ſpät⸗ 
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ſlawiſcher Zeit erkannt zu haben. In der Prähiſtoriſchen Seit⸗ 
ſchrift Bd. J S. 387 ff. beſchreibt er „Slawiſche Skelettgräber bei 
Raſſau, Provinz Hannover“ und fügt als Parallele zu dieſen 
aus dem Ausgange des 13. Jahrhunderts ſtammenden Gräbern 
auf Seite 396 eine Beſchreibung „Carl v. Eſtorffs Skelettfunde 
in dem Steingrabe bei Klein-Pregier* an. 

Müller, Vorchriſtliche Denkmäler uſw. (ötichr. 
d. Hiſt. Der. f. Niederſ. 1864), erwähnt dieſes Grab 3 05 
auf Seite 255 unter denen, die vom Staate an⸗ x 6 
gekauft ſind. 0 25 0 

Müller- Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche N Do 
Altertümer (Hannover 1893), lehnen ſich an Eitorff >, 
an und führen es auf Seite 89 Nr. 215 auf. \ wo 

C. Schuchhardt führt in feiner Arbeit „Die 5 3 
Steingräber bei Grundoldendorf, Kreis Stade“ 9 N 
Geitſchr. d. Hilt. Der. f. Nieder]. 1905) die nach. 

beſtattungen im hünenbett von Klein⸗Pretzier auf 0 2 
S. 489 ff. als Beiſpiel für ihre Bettung „auf N 9 

einer Unterlage von Steinen“ an. 8 0 
Die Innenfläche des hünenbettes (Abb. 13) 0 

iſt 23 m lang, im Norden 5 m, im Süden 3,30 m [2 9 
breit. Die Längsrichtung iſt nicht genau Nord — NG 
Süd, fie weicht um etwa 15° nach Often: ab. a 
Die Nordwand beſteht aus 5 großen Steinen, die „ 
Weſtwand aus 15 größeren (nicht 13, wie Eſtorff abb. 13 
angibt), zwiſchen die (wohl neuerdings!) mehrere das gu end e 
kleine geſtellt ſind, die Südwand aus 4 großen n 
Steinen, die Oſtwand aus 12 größeren Steinen Pregier. 
(Eitorff gibt 14 an), zwiſchen die wiederum Maßſtab 1:400. 
mehrere kleine gefügt ſind. 

Die Steine ſind Granit⸗ und Gneisblöcke, die ihre flachen 
Seiten nach außen zeigen. 

Die Maße der Eckſteine ſind folgende: Der nordöſtliche iſt 
1,70 m hoch, 1,20 m breit und 0,90 m dick, der nordweſtliche 
iſt 1,60 m hoch, Um breit und 0,80 m dick, der ſüdöſtliche iſt 
1,50 m hoch, 1,40 m breit und 0,40 m dick, der ſüdweſtliche iſt 
1,90 m hoch, 1,60 m breit und 0,50 m dick. 

Von der Grabkammer ſind heute nur 4 Deckſteine ſichtbar, 
zwiſchen ihnen liegt ein fünfter kleiner Stein, deſſen geringe 
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Größe aber dafür ſpricht, daß er kein Deckſtein, ſondern höchſt⸗ 
wahrſcheinlich ein herausgewühlter Wandſtein iſt. Die übrigen 
Wandſteine ſind bis zum oberſten Rand mit Erde bedeckt, ſo 
daß ſich der Bau der Kammer nur durch eine Ausgrabung feſt⸗ 
ſtellen ließe. Die Maße des mächtigſten Deckſteines, es iſt der 
dritte von Norden, ſind: 2,50 m Länge, 1,40 m Breite und 
0,80 m Dicke. 

Das Hünenbett iſt mit einer ſcheußlichen Stacheldraht⸗ 
umfriedigung eingezäunt. Ein Eichenhain würde eine wür⸗ 
digere Faſſung abgeben! | 

14. Die Steinkammer von Groß-Pretzier. 

Die Steinkammer iſt auf Meßtiſchblatt Suhlendorf 1536 
(aufgenommen 1899, herausgegeben 1901) mit einer ovalen 
„Spinne“ eingetragen und als „hünengrab“ bezeichnet. Sie 
liegt auf der Kuppe einer Bodenerhebung, die als Höhe 60,1 
eingetragen iſt. Don Groß-Pregier iſt ſie 1000 m in nordweſt⸗ 
licher Richtung entfernt. 3 

Eigentümer iſt der preußiſche Staat. Im Jahre 1853 
wurde ſie vom königlich hannoverſchen Miniſterium des Innern 
angekauft. 

Literatur: Wächter erwähnt ſie nicht. 
Eſtorff, Heidniſche Altertümer uſw. (Hannover 1846), zeichnet 

lie auf ſeiner „Archäologiſchen Charte“ in Quadrat D 5 unter 
Nr. 7 ein und erwähnt ſie auf Seite 150. Auf Tafel II bildet 
er ſie perſpektiviſch unter Nr. 14 ab und beſchreibt ſie auf Seite 22 
folgendermaßen: „Ein etwas rundes (2 Ib.) Hünengrab auf 
der Feldmark Groß-Pretzier, Amt Bodenteich. Es liegt, ſehr 
weit auf der dortigen Ebene ſichtbar, mitten im Ackerlande auf 
einem beſonders hohen künſtlichen (? Ib.) Hügel von S nach N 
bon No nach SW. J)); mit 3 andern Hünenbetten 
(heute verſchwunden. Ib.). Es iſt 20 Fuß lang und 10 Fuß 
breit im Lichten; 10 große ſpitz aufgeſtellte Granitblöcke bilden 
den Umkreis (ſoll wohl heißen: die Kammerwände. Ib.); im 
Innern iſt jetzt nur 1 Deckſtein (im ganzen 4. Ib.); der an 
der weſtlichen Seite liegende Stein gehörte auch vielleicht dort- 
hin (ja!) oder er diente zum Sugange (nein!). Am ſüdlichen 
Ende, ebenfalls auswärts, ſteht ein 5 Fuß hoher, oben jattel- 
förmig ausgebauchter, ziemlich ebener Granitblock, vielleicht ein 
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Opferſtein (nein!), falls er nicht auch urſprünglich als Deckſtein 
diente (es iſt die ſüdweſtliche Schmalſeite der Kammer! Ib.).“ 

Müller, Vorchriſtliche Denkmäler uſw. (Seitſchr. d. Hiſt. Der. 
f. Niederſ. 1864), ſchreibt auf Seite 255: „Ein Hünengrab in 
der Feldmark Groß-Pretzier beſteht aus 10 großen Umfaſſungs— 
ſteinen und 3 Deckſteinen, liegt auf einem Hügel inmitten von 
Ackerland der Meyerſchen Koppel und iſt theilweiſe in ſeiner 
urſprünglichen Anlage zerſtört. Nächſt einer Ummauerung von 
niedrigen Feldſteinen iſt auch ein Pfahl mit entſprechender In— 
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Abb. 14a. Abb. 14 b. 

Die Steinkammer von Groß-Pretzier. Maßſtab 1: 200. 

a) im heutigen Suſtand; b) wiederhergeſtellt. 

ſchrift errichtet. Das Denkmal hat eine Länge von ungefähr 
20 Fuß und eine Breite von 10 Fuß.“ 

| Müller⸗Reimers, Vor- und frühgeſchichtliche Altertümer uſw. 
(Hannover 1893), erwähnen das Grab auf Seite 89 unter 
Rr. 21 

Die Anmerkungen in Eſtorffs Bericht zeigten ſchon, daß ſich 
deſſen Angaben mit dem tatſächlichen Befunde nicht decken. Der 
Hügel iſt nicht beſonders hoch und nicht abſichtlich unter dem 
Grab errichtet. Er erklärt ſich dadurch, daß die Kammerſteine 
den Erdinhalt und Anwurf zuſammenhielten und vor einem 
Nivellement durch den Pflug bewahrten. Die Kammer (Abb. 
14 a u. b), deren innere Grundfläche 642 m betragen haben 

3 



mag, iſt rechteckig. Wenn man ſich die umgeſtürzten Steine an 
Ort und Stelle rekonſtruiert, ſieht man, daß Eſtorffs Annahme 
eines ovalen Grundriſſes haltlos iſt. Die Kammeriteine find 
Granitblöcke, die ihre flachen Seiten (meiſt Gletſcherſchliffe) nach 
innen kehren. Die Längsrichtung des Grabes iſt NO - SW. 
Die Nordoſtwand beſteht aus 1 Stein, er iſt 1,10 m hoch, 1,60 m 
breit und 0,60 m dick. Sur nordweſtlichen Längsjeite gehören 
4 Wandſteine, deren größter 1,20 m hoch, 1,10 m breit und 
0,40 m dick iſt. Der Stein in der Weſtecke iſt nach innen geſtürzt 
und wird von einem Deditein faſt völlig verborgen. Die ſüd⸗ 
weſtliche Schmaljeite wird von 1 Wandſtein gebildet, der an der 
Oberkante ſattelförmig ausgebaucht iſt. Dieſes (natürliche!) 
Merkmal veranlaßte Eſtorff, an einen Opferſtein zu denken. 
Die ſüdöſtliche Längsſeite wird wiederum von 4 Wandſteinen 
gebildet, von denen nur noch 2 aufrecht ſtehen, während 2 nach 
außen geſunken ſind. Die Deckſteine, 4 an der Sahl, ſind alle 
ins Innere geſtürzt. Ihr größter iſt 2 m lang, Um breit und 
0,40 m dick. a 
Um das Grab herum liegt regellos eine ganze Anzahl 

kleinerer Steine, die aber in keinem Suſammenhange mit dem 
Grabe ſtehen. Der Stacheldrahtzaun bildet keine würdevolle 
Umrahmung. 

Alſo nur 14 Grabanlagen waren im Jahre 1914 in mehr 
oder minder beſchädigtem Suſtande noch vorhanden. Betrachten 
wir damit aber einmal Eſtorffs Suſammenſtellung aus dem 
Jahre 1846! Der hier folgende Auszug iſt nach Eſtorff, Heid⸗ 
niſche Altertümer ujw. Seite 124— 131, angefertigt. Weggelaſſen 
ſind aus Eſtorffs Überſicht naturgemäß alle Denkmäler, die 
nicht zu dem heutigen politiſchen Bezirk des Kreijes Ulzen ge⸗ 
hören. 
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Seichneriſche 

2 | NE Wiedergabe 

Linden 2 zerſt. St. D. — 
Verhorn⸗Mühle | 1 Hünengrab H. R. XXV) 

15 1 Hünengrab K. R. XXIV 
Süſtedt 1 zerſt. St D. — 

Höſſeringen SED: Taf. IE 
Beverbeck 1 zerſt. St. D. = 

5 1 Hünenbett — 
Bornſen 1 Hünenbett H. R. IV 

8 1 Hünenbett — 
5 1 Hünenbett H. R. V 

Haarſtorf 1 zerſt. St. D. — 
Weſſenſtedt 1 zerſt. St. D. — 
Ebſtorf 1 zerſt. St. D. — 
Wittenwater 1 Hünenbett = 

5 1 zerſt. hünenbett — 
Gerdau rn. — 
Steddorf 1 Hünenbett — 
Rieſte 1 halb zerſt. Hünengrab = 

5 1 zerſt. Hünenbett = 
5 1 Hünenbett — 

8 1 zerſt. Hünenbett 

5 1 Hünenbett H. R. I 

7 1 Hünengrab H. R. XXXVIIIs) 

Natendorf 1 zerſt. St. D. — 
Jelmſtorf 1 zerſt. St. D. — 
Medingen 8. — 
Weſterweyhe 1 zerſt. Hünenbett . 
Emmendorf Gruppe von 10 St. D. | Taf. IV Plan II und 

5 Taf. II, 3 
Ulzen (Stadtforſt)] 1 Hünenbett u. 1 3erjt. | Taf. IV Plan V, 

Hünengrab Gruppe IV 
5 ! 1 3erjt. Hünenbett Taf. IV Plan V, Gr. VI 

Ripdorf 1 zerſt. St. D. — 

1 1 zerſt. St. D. — 

Molzen 7 zerſt. St. D. — 
Halligdorf 4 zerſt. St. D. — 
Groß⸗Ciedern 2 zerſt. St. D. — 
Eſterholz Gruppe einiger zerſt. — 

Hünengräber 

7) K. R. bedeutet Kartenrand. 

) Hier fälſchlich als Rieſtedt bezeichnet. 
3* 
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„ Seichneriſche in im : Ehorfis 8 Ort Bezeichnung abe 

| 
C4 34 | Eſterholz Gruppe ein. zerſt. St. D. — 

35 10 1 zerſt. St. D. — 
36 1 1 zerſt. St. D. — 
| h Gruppe ein. zerſt. St. D. — 

C 5 1 Stederdorf Gruppe ein. zerſt. St. D. — 
16 [ Groß-Bollenſen | Einige zerſt. St. D. — 

Di 2 [Solchſtorf Gruppe von 4 St. D. H. R. II und XIX 
5 [ Edendorf Gruppe von 5 St. D. Taf. I A und 

H. R. I, XX, XXI 
6 5 Gruppe v. 5 zerſt. St D. — 

11 Altmedingen 1 zerſt. St. D. — 
12 [ Haaßel Gruppe von 35 St. D. | Taf. IB, G, H und 

K. R. III, IX, XXXIII, 
XXXIV, XXXV 

D 2 1 RNiendorf 1 zerſt. St. D. — 
2 5 1 zerſt. St. D. — 
4 | Drögen 1 Zerſt. St. D. — 
6 | Römitedt 1 Hünengrab H. R. XXII 

15 Niendorf Gruppe v. mehr. St. D. — 
17 Bevenſen 3 zerſt. St. D. — 
29 [ Römſtedt 123er. Step — 
31 9 1 Hünenbett — 
34 5 1 zerſt. Hünenbett — 
39 [ Groß-Heſebeck 1 zerſt. hünenbett — 
40 . 1 zerſt. hünengrab — 

D 3 2 | Jajtorf 4 teilw. zerſt. St. D. Taf. II, 6 u. 7 und 
Taf. IV Plan IV 

3 ” 1 Hünengrab Gar. II 12 
4 5 e RR III 
5 1 1 zerſt. St. D. — 

7 1 1 Hünengrab Taf. IV Plan IV 
12 | Höver 1 Hünengrab 

K. R. XXXX 
Taf. IV Plan III 
Taf. IV Plan IV 

1 Hünengrab 
1 Hünenbett 
1 Hünenbett 

20 | Oitzendorf 
25 | Majendorf 
27 | Molzen 1 Hünengrab Taf. II Nr. 18 

5 1 zerſt. hünenbett Taf. III Plan VIII 
28 [ Heitbrak 1 Hünenbett Taf. II Nr. 15 

A 1 Hünengrab Taf. III Plan VIII 
29 1 Einige zerſt. St. D. Taf. III Plan VIII 
32 [ Majendorf 2 Hünengräber K. R. XXVI u. XXVI 
33 0 1 zerſt. Hünengrab = 
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Quadrat Nr. 

Ben im ezei Ehorfis un: Ort Bezeihnung 

D3 37 
40 Oitzen Gruppe von 13 St. D. 

I 42 

51 Rieſtedt 1 zerſt. St. D. 
53 E 1 Hünenbett 
59 | Woltersburg 1 Hünenbett 

D4 7 | Rieftedt 1 Hünengrab 
10 | Räßlingen 1 zerſt. St. D. 
17 7 1 Hünenbett 

18 | Riefteöt 1 Hünengrab 
1 Rätzlingen 1 zerſt. St. D. 
24 [ Ganſau 1 Hünenbett 

ir 3 zerſt. Hünenbetten 
5 2 zerſt. St. D. 

25 | Rätzlingen 1 Hünengrab 
R 1 zerſt. St. D. 

32 [ Hanſtedt 1 zerſt. Hünengrab 
33 6 1 zerſt. Hünengrab 

43 | Cehmke 1 Hünenbett 
45 [ Klein-Pregier 1 Hünenbett 
63 [ Rätzlingen 1 zerſt. hünengrab 
64 5 1 zerſt. hünengrab 

D 5 1 ! Lehmke 1 Hünengrab 
2 1 1 Hünengrab 

5 Groß⸗pretzier 1 Hünengrab 
6 5 1 Hünengrab 
7 0 1 Hünengrab 

10 [ Wellendorf 1 Hünengrab 
11 0 1 
15 [ Groß⸗Ellenberg | 1 zerſt. St. D. 

D 6 Bockholt . 
22 1 | Strothe 2 St.D. 

13 1 1 Hünengrab 
15 [ Groß-Thondorf | 1 Hünenbett 
18 5 1 Hünenbett 
19 j Kettelftorf 1 Hünengrab 

5 Mehrere zerſt. St. D. 
21 | himbergen 1 Hünenbett 
22 | Kollendorf 1 Hünenbett 
23 „ 1 Hünenbett 

) Bier fälſchlich als Kreſelſtorf bezeichnet. 

Seichneriſche 

Wiedergabe 

Taf. IV Plan III und 
H. R. VII, VIII, XIII, 
XXXIX 

Taf. II Nr. 16 

tar. II Ur 1 
Taf. II Nr. 10 

Taf. II Nr. 4 
Taf. II Nr. 8 u. 9 

Taf. II Nr. 13 
Taf. II Nr. 2 

H. R. XXIX 
Caf. II Nr. 11 
Taf. II Nr. 14 

K. R. XXVIII 
K. R. XI 
K. R. X 
K. R. XXXXI®) 

MK. R. XII 
M. R. XIII 
H. R. XIV 
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ne r i Seichneriſche in : 

1 Guadrat a | „ Wiedergabe 

F 2 24 [ Havekoſt 1 Hünengrab Taf. ID u. K. R. XXIII 
F 3 3 [ Weite 1 Hünenbett — 

4 5 1 Hünenbett N. R 
5 7 1 zerſt. hünengrab — 
6 2 1 Hünenbett K. R. XVI 

12 [ Dörmte 1 Hünengrab Taf. II Nr. 17 
13 1 1 zerſt. Hünenbett — 
14 1 1 zerſt. Hünenbett — 

23 Süttorf 1 3erjt. Hünenbett — 
F 4 2 | Molbath 1 Hünenbett — 

e | 1 zerſt. hünenbett 

Dieſe Eſtorffſche Suſammenſtellung umfaßt 129 vollſtändige 
und mindeſtens 90 zerſtörte Megalithgräber. Hierbei iſt einmal 
zu beachten, daß das Wort „mindeſtens“ deswegen gewählt 
wurde, weil Eſtorffs Angabe „eine Gruppe“ oder „einige“ bei 
der Addierung nur mit der Sahl 2 angeſetzt iſt und ferner, daß 
das Wort „zerſtört“ bei Eſtorff etwa gleichbedeutend iſt mit 
„beſchädigt“, denn wenn das Denkmal gänzlich zerſtört iſt, 
gebraucht er das Wort „vernichtet“. 

Es iſt mir leider aus techniſchen Gründen unmöglich, die 
prachtvollen Gräber bildlich wiederzugeben, die ſeit 1846 gänz⸗ 
lich vernichtet ſind, man betrachte aber einmal die Bilder und 
Riſſe, die Eſtorff auf Tafel J, II, IV und am Kartenrand wieder: 
gibt, und jeden Freund unſerer Heimat und ihrer Vorzeit wird 
ein grenzenloſer Schmerz packen! Don 219 ſind im Laufe von 
nur dreiviertel Jahrhundert 205 verſchwunden und nur 14, zum 
Teil noch dazu in trauriger Verfaſſung erhalten. (Vergl. die 
Karten auf Seite 39.) Ein Jammer ohnegleichen! 

Don den 14 noch vorhandenen Denkmälern ſind nur 7 
durch das Eingreifen des Staates erhalten geblieben, nämlich 
Nr. 3, 4, 5 Hhaaßel, Nr. 7 —= Kettelstorf, Nr. 12 = Lehmke, 
Nr. 13 = Klein⸗Pretzier und Nr. 14 = Groß⸗pretzier, die im 
Jahre 1853 durch das königlich hannoverſche Miniſterium des 
Innern angekauft wurden (ſiehe Müller, Vorchriſtl. Denkm. uſw., 
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5. d. h. D. f. N. 1864 S. 245 ff.). Swei weitere, nämlich Nr. I 
— Scharnhop und Nr. 2 = Solchſtorf-Reiſenmoor, blieben wohl 
nur dadurch vor völliger Serjtörung bewahrt, daß ſie zufällig auf 
Staatseigentum lagen. Die übrigen fünf ſind aber noch heute 
Privateigentum und können jederzeit verſchwinden, wenn nicht 
endlich ein Denkmalſchutzgeſetz ſich ihrer annimmt. Wohl zeigt 
das Beiſpiel von Riejtedt (Nr. 11), daß auch in privaten Kreijen 
vereinzelt ein höchſt lobenswertes Intereſſe für Denkmalsſchutz 
bei dem früheren und dem jetzigen Beſitzer zu erkennen iſt; wer 
garantiert aber dafür, daß es den folgenden Beſitzern erhalten 
bleibt? Der ſicherſte Schutz eines Denkmals iſt immer ſein 
Ankauf durch den Staat. Bei unſerer Finanzuot wird es aber 
unmöglich ſein, alle noch in Privatbeſitz befindlichen Schutzbedürf— 
tigen jo raſch anzukaufen, daß ſie vorher nicht mehr beſchädigt 
werden können. Deswegen iſt ein neu zu erlaſſendes Denk— 
malsſchutzgeſetz das allerdringendſte Erfordernis, wollen wir uns 
von ſpäteren Jahrhunderten nicht der gröbſten Unterlaſſungs— 
ſünden zeihen laſſen! | 

Über den „Schutz der vorgeſchichtlichen Denkmäler“ habe ich 
mich in der Prähiſtoriſchen Seitſchrift IX. Bd. 1917 Seite 75-104 
ausführlich verbreitet. Ich halte auch heute noch an den dort 
gegebenen Richtlinien feſt, ja ich gehe nach den inzwiſchen ge— 
machten Erfahrungen noch bedeutend weiter. Unter den Begriff 
der zu ſchützenden Denkmäler fallen natürlich nicht nur die oben 
angeführten Megalithgräber, ſondern auch Hügelgräber, Urnen- 
friedhöfe und Skelettgräberfelder unter Bodenniveau, Anſied— 
lungen, hünenſteine (Menhire), ſowie Wallanlagen, Felszeich— 
nungen uſw. Wenn für alle dieſe ein Denkmalsſchutzgeſetz erlaſſen 
wird — was allem Anſchein nach glücklicherweiſe bald zu erwarten 
iſt — ſo müſſen m. E. drei Richtlinien maßgebend ſein: 1. die 
grundſätzliche Sicherung, 2. die Feſtlegung und 3. die Kontrolle 
der Denkmäler. 

1. Die grundſätzliche Sicherung der Denkmäler muß zunächſt 
ganz allgemein durch ein Geſetz erfolgen. Dies darf vor Ein— 
griffen in den Privatbeſitz inſofern nicht zurückſchrecken, als keinem 
Eigentümer ohne Erlaubnis einer hierfür zu beſtimmenden Be— 
hörde geſtattet iſt, dann einen Eingriff in ſeinen Boden — auch 
nicht zu ausſchließlich wirtſchaftlichen Zwecken — vorzunehmen, 



wenn Anzeichen dafür vorliegen, daß hierdurch ein Denkmal 
beſchädigt werden könnte. Ein Beiſpiel: Auf dem Garten— 
gelände eines Hofbeſitzers liegt ein hügelgrab. Derartige hügel— 
gräber ſind für den Landmann beliebte Objekte, um darin 
bequem Keller einzubauen. Heute darf er das, trotz „Aus: 
grabungsgeſetz“, in Zukunft muß ihm das unter allen Umſtänden 
durch das „Denkmalsſchutzgeſetz“ verboten ſein, denn den Keller 
kann er ebenſogut neben dem Grab erbauen. Anders liegt der 
Fall, wenn er etwa ſeinen Stall vergrößern will und das Grab 
gerade in deſſen Fortſetzung liegt. Man wird ihm billigerweiſe 
nicht verbieten können, das Grab zu entfernen, verlangt werden 
muß aber, daß durch das Geſetz eine Handhabe gegeben iſt, 
vorher das Grab wiſſenſchaftlich zu unterſuchen. — Bei hervor: 
ragenden Denkmälern wird es ſich ſtets empfehlen, ſie nach und 
nach durch Ankauf in öffentlichen Beſitz zu bekommen. Das 
Denkmalsſchutzgeſetz muß Unterlagen bieten, hierbei das Ent— 
eignungsgeſetz in Anwendung zu bringen. 

2. Die Feſtlegung der Denkmäler iſt eine Forderung, die 
ſich unabweislich aus ihrem Schutz ergibt. Für einen Fachmaun 
gibt es untrügliche Anzeichen für das Vorhandenſein eines Denk— 
males, die aber der Beſitzer — trotz beſtem Willen — nicht 
kennen wird. Er muß alſo darauf aufmerkſam gemacht werden. 
Für die Durchführung dieſer Arbeit halte ich nach wie vor eine 
prähiſtoriſche Landesaufnahme für notwendig, wie ich ſie ſchon 
1908 forderte und wie ſie Hennig") ebenfalls für wünſchens⸗ 
wert hält. 

| Die Organiſation der prähiſtoriſchen Landesaufnahme wird 
etwa der der geologijchen gleichen müſſen. Sie darf aber nicht 
jo zentralijiert jein wie dieſe, da ſie ihr Gebiet nicht nur ein 
für allemal feſtgelegt, ſondern es dauernd unter Augen haben 
muß. Es empfiehlt ſich alſo nicht, eine einzige Landesaufnahme 
für ganz Preußen einzurichten, ſondern für jede Provinz eine 
geſonderte. Dies hat außerdem den großen finanziellen Vorteil, 
daß die 3. T. ſchon ſehr weit gediehenen Vorarbeiten der ein— 
zelnen Provinzen, ich denke an Landesarchive, Fundkartenſamm— 
lungen uſw., einfach übernommen werden können und nicht noch— 

10) Alfred Hennig, Boden und Siedelungen im Königreich Sachſen. 
Leipzig 1912 S. 60. 
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mals von einer zentralen Stelle beſchafft werden müſſen. Durch 
die Landesaufnahme müſſen Inventare angefertigt werden. Das 
Ideal wäre es, wenn hierbei das Gebiet — ähnlich wie bei der 
geologiſchen Landesaufnahme — nach Meßtiſchblättern aufgenom⸗ 
men würde. Ein Beiſpiel führte ich für das Meßtiſchblatt 
Krufendorf Nr. 304 (Kreis Eckernförde, Prov. Schleswig-Holitein) 
in der Präh. Seitſchr. 1917 durch. Für die Übergangszeit kann 
aber auch ein anderer Weg beſchritten werden, nämlich der, daß 
die wichtigſten Denkmäler, z. 8. Megalith- und Hügelgräber, 
nicht regional, ſondern zunächſt ſachlich und nach Typen geordnet 
in einem größeren Gebiet (einer Provinz) inventariſiert werden. 
Eine wirkſame Unterſtützung erfährt dieſe Arbeit dadurch, daß 
die wichtigſten Denkmäler über Bodenniveau ſchon von der 
topographiſchen Landesaufnahme in den Meßtiſchblättern ver⸗ 
zeichnet werden. 

Die Inventare müſſen in einem Landesarchiv vereinigt und 
tunlichſt veröffentlicht werden. Als Weg hierfür, der nicht zu 
Rkoſtſpielig iſt und nie einen unfertigen Eindruck macht, ſchlug 
ich in meiner oben zitierten Arbeit vor, die einzelnen Inventare 
eben jo zu gliedern, daß Gebiete in der Größe von Meßtiſch— 
blättern in einzelnen Heften veröffentlicht werden. Den Heften 
ſind die „Richtlinien“ vorzudrucken, die ich in der Präh. Seitſchr. 
1917 S. 78 vorſchlug und die nur noch auf Grund des neu zu 
erlaſſenden Denkmalsſchutzgeſetzes zu erweitern wären. Dieſe 
Einzelinventare werden dann den Grundbeſitzern, auf deren 
Eigentum ſich Denkmäler vorfinden, gegen Quittung übergeben. 
Unerläßlich iſt es auch, daß die Denkmäler in die Flurkarten 
der Gemeinden eingetragen werden. 

3. Die Kontrolle des Beſtandes an Denkmälern muß dauernd 
ausgeübt werden, ſoll das Geſetz nicht nur illuſoriſch ſein. Es 
dürfte bei unſern Finanz- und Verkehrsſchwierigkeiten unmöglich 
ſein, daß der Beamte der prähiſtoriſchen Landesaufnahme dieſe 
Kontrolle dauernd und in kurzen Swiſchenräumen ſelbſt ausübt. 
Hierzu müſſen die Lokalbehörden herangezogen werden. Ich 
denke mir dies etwa folgendermaßen: Der Landrat bekommt 
ein Inventar der in ſeinem Kreis gelegenen Denkmäler. Dieſe 
hat er alle zwei Jahre nach Beſtand und Erhaltung zu Ron- 
trollieren. Hierüber gibt er einen Bericht durch den Regierungs- 
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präſidenten an den Oberpräſidenten, der ihn an die prähiſtoriſche 
Landesaufnahme weiterleitet. Um aber die Denkmäler nicht 
ganz ohne Fachaufſicht zu laſſen, muß die Landesaufnahme in 
einem längeren regelmäßigen Turnus, etwa alle 10 Jahre, die 
Denkmäler ſelbſt kontrollieren. 

Nur wenn alle dieſe Maßnahmen in einem neu zu erlaſſenden 
Denkmalsſchutzgeſetz vorgeſehen ſind, können wir uns den Erfolg 
verſprechen, den ein jeder erhofft, der es ernſt meint mit den 
altehrwürdigen Denkmälern unſerer Vorzeit. Welch ungeheure 
Schädigungen durch den Mangel an einem ſolchen Geſetze ſchon 
eingetreten ſind, dafür bieten ja die Megalithgräber des Kreiſes 
Ulzen ein überaus trauriges Beiſpiel. 

Videant consules! 

Die Entſtehung des niederſächſiſchen Volkstppus. 

Auf Grund von Unterſuchungen an den Göttinger Gräberfunden ). 

Don Prof. Dr. M. W. Hauſchild⸗Göttingen. 

Um die phnſiſche Beſchaffenheit der niederſächſiſchen Be— 
völkerung zu ergründen, genügen nicht allein die Tatſachen der 
ſomatiſchen Forſchung. Die Entwicklung eines Volkstyps beſteht 

in einer teils langſamen, durch Einflüſſe der Umwelt bedingten 
Evolution, teils in einer ſprunghaft ſchnellen, durch Rajjen- 
miſchung hervorgerufenen Umgruppierung von Merkmalen der 
Elterraſſen. Das erſtere Moment kommt bei der kurzen, für 
das Unterſuchungsmaterial in Betracht kommenden Zeitſpanne 
nicht zur Geltung. Der zweite Vorgang iſt nur im engſten 
Anſchluß an die Geſchichte und Vorgeſchichte dieſer Bevölkerung 
zu verſtehen. 

1) Dorgetragen im Anthropologiſchen Verein zu Göttingen am 
21. märz 1919. 



Die unterſuchten Schädel rühren her von Gräbern aus 
Göttingen oder deſſen nächſter Umgebung. Die einzelnen Funde 
ſtammen aus verſchiedenzeitlich feſtgelegten Perioden der letzten 
tauſend Jahre und geben uns einen annähernden Einblick in 
die Art der SZuſammenſetzung der jeweiligen Bevölkerung. Ur— 
ſprünglich langköpfig, iſt dieſelbe heute breitköpfig. Trotzdem 
iſt aber aus den Unterſuchungen zu entnehmen, daß die Ur— 
elemente der Bevölkerung auch in den heutigen Bewohnern 
fortbeſtehen. 

Für ganz Weſtdeutſchland läßt ſich vom frühneolithiſchen 
Zeitalter bis in die erſten Jahrhunderte nach Chriſti Geburt 
ein langköpfiger, hochgeſichtiger Schädeltypus nachweiſen. Ihre 
Träger nennt man die nordiſche Raſſe. Sie herrſcht vor in den 
Steinkiſtengräbern Oldenburgs und Thüringens, den Reihen: 
gräbern Bayerns, Badens und der Schweiz. Einen Hauptbeſtand— 
teil dieſer Raſſe bildeten die Germanen, welche von römiſchen 
Schriftſtellern als blond und hochgewachſen geſchildert werden. 
Ihre Sprache bildet einen Zweig der indogermaniſchen Sprach— 
gruppe, jo daß dieſe Beziehungen ihre Herkunft aus dem Oſten 
ſehr nahelegen. Ihre Bezeichnung „nordiſche Raſſe“ verdankt 

ſie dem Umſtand, daß Norddeutſchland und Skandinavien auch 
heute noch dieſen blonden, hochgewachſenen, langköpfigen Typus 
beherbergen. Sie bildet aber nicht den alleinigen Ahn dieſer 
blonden Bevölkerung. In den Göttinger Reihengräbern des 
8. Jahrhunderts n. Chr. findet ſich nämlich dieſe Schädelform 
zwar auch, die Mehrzahl der dort gefundenen Schädel hat aber 
ein durchaus anderes Gepräge; ſie ſind ebenfalls Langſchädel, 
aber mit niederem Geſicht und von andersartigem Aufbau. Die 
große Anzahl dieſer reinen, offenbar unvermiſchten Schädeltypen 
in jenen Gräbern läßt vermuten, daß ſie einem Dolksitamm 
angehörten, der in relativ junger Seitperiode einwanderte und 
in gewiſſer Abgeſchloſſenheit von der germaniſchen Umwelt lebte. 

Dieſe Vorausſetzung trifft zu auf das Volk der Sachſen. 
Dieſe hatten zwar vieles mit den Germanen gemeinſam, unter- 
ſchieden ſich aber in manchen Kultureigenſchaften von jenen be— 
deutend. Daß ſie auch phyſiſch von jenen verſchieden waren, 
zeigt nicht nur der Göttinger Gräberfund, ſondern erhellt auch 
aus der Schädelform der von ihnen und den Germanen durch 
Miſchung hervorgegangenen Nachkommen. 
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Der niedergeſichtige Langſchädel findet jih in der frühen 
Steinzeit in Weſteuropa als Vertreter einer ausgebreiteten Rajje, 
die man als Cro-Magnon-Raſſe bezeichnet. Deren urſprüngliche 
Heimat nehmen im jüngeren Steinzeitalter andere Rajjen ein; 
dagegen zeigen die neolithiſchen Skelettfunde im Nordoſten 
Deutſchlands, z. B. der Gräber von Roggow und Gurow in 
Mecklenburg, Schädel vom CTro-Magnon-Typ. Im 2. Jahr: 
hundert n. Chr. finden wir die Heimat der ebenfalls nieder— 
geſichtigen, langſchädligen Sachſen in Dithmarſchen und holſtein. 
In dem Suſammenhange dieſer Ahnenfolge klaffen noch weite 
Lücken, doch machen die angeführten Tatſachen die Deſzendenz 
der Sachſen von der Cro-Magnon-Raſſe annehmbar. Sie würde 
als endogene europäiſche Raſſe ältere Unrechte auf die Bezeichnung 
„nordiſche Raſſe“ haben als die ſo benannte. Denn auch die 
Sachſen waren hochgewachſen, blond und blauäugig, Eigenſchaften, 
die manche Forſcher auch der weſteuropäiſchen Tro-Magnon-Raſſe 
zuſprechen. Den Sachſen ſtammesverwandt ſind u. a. die Sriejen. 
Schon vor Beſchreibung der Göttinger Funde nahmen holländiſche 
Forſcher an, daß die ſpäteren frieſiſchen Terpſchädel neben dem 
germaniſchen Ahn auch eine niedergeſichtige, ziemlich langſchäd— 
lige Stammesform als Ahn beſeſſen haben, eine hypotheſe, welche 
durch die Göttinger Schädelfunde beſtätigt wurde. In Dith— 
marſchen den Germanen benachbart, übernahmen die Sachſen 
anſcheinend von jenen Sprache und teilweiſe auch Kultur, hielten 
ſich aber durch ſtrenge Ehegeſetze frei von Miſchung. Sie be— 
wahrten dieſe Abgeſchloſſenheit auch nach ihrem im 3. Jahr: 
hundert n. Chr. erfolgten Eindringen in das Gebiet zwiſchen 
Elbe und Weſer. 

Als nach langen Kämpfen die Macht der Sachſenherzöge 
gebrochen war, ſchwand auch im Dolke die Reinheit der Raſſe. 
Im Jahre 804 ließ Karl der Große den ganzen Gau Wihumodia, 
das Gebiet des heutigen Bremen, von den Sachſen räumen und 
verpflanzte ſie nach Franken. Daraus erklärt ſich, daß unter 

den gut erforſchten alten Bremer Grabſchädeln der reine Cro— 
Magnon⸗Tup faſt fehlt. Dann wurden Ehen zwiſchen Germanen 
und Sachſen in jeder Weiſe gefördert und dadurch die politiſche 
Macht dieſes Volkes vernichtet und deſſen phyſiſche Reinheit 
zerſtört. Die Spuren der in Franken zwangsweiſe angeſiedelten 

Sachſen laſſen ſich um die Wende des erſten Jahrtauſends noch 
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deutlich nachweiſen in einem reichen Grabfunde von Ebrach in 
Franken. Auch hier miſchen ſich die Elemente bald mit der 
fränkiſchen Bevölkerung, deren germaniſche Beſtandteile nach 
Abzug der Alemannen großenteils erſetzt waren durch Angehörige 
einer niedergeſichtigen, breitköpfigen Raſſe (der ſarmatiſchen KRaſſe 
v. Hölders). Don Süden und Oſten vordringend, durchſetzt 
dieſer Typ bald auch Niederſachſen, ſo daß ſich im Göttingen 
des 15. Jahrhunderts neben Nachkommen der Germanen und 
Sachſen auch Breitköpfe und deren mit Langköpfen gemiſchte 
Nachkommen finden. Auch von Weiten her macht ſich ein 
Zuſtrom langgeſichtiger Breitköpfe geltend, die weſteuropäiſchen 
Brachycephalen (Deniker), deren Einfluß in dem Maße wächſt, 
je näher am Rhein die urſprünglich von langköpfigen Germanen 
bewohnten Gegenden liegen. 

An der Hand des unterſuchten Schädelmaterials laſſen ſich 
im engen knſchluß an die geſchichtlichen Ereigniſſe drei große 
Phaſen in der Entwicklung des heutigen niederſächſiſchen Dolks- 
typus unterſcheiden. 

In der erſten Seitperiode, im Anfange des zweiten Jahr⸗ 
tauſends n. Chr., finden ſich in den damaligen Gräbern vorzugs⸗ 
weiſe ſehr lange, voluminöſe Schädel mit hohem Geſicht, welche 
die Merkmale ihrer beiden Stammformen, der Sachſen und 
Germanen, auf ſich vereinen. Aus den Unterſuchungen geht 

unzweideutig hervor, daß bei dieſen Formen die von beiden 
Elterraſſen doppelt dominant vererbte große Schädellänge die— 
jenigen der Stammraſſen übertrifft. Dieſe Miſchformen bilden 
auch heute noch den weſentlichen Beſtandteil der blonden, nor— 
diſchen Bevölkerung. 

Der zweite Seitabſchnitt, noch in die erſte Hälfte des zweiten 
Jahrtauſends fallend, iſt gekennzeichnet durch einen extremen 
Grad von Raſſenmiſchung. Durch Einwanderung der nieder⸗ 
geſichtigen Breitköpfe vom Süden und der langgeſichtigen Breit⸗ 
Röpfe von Weſten her in die jetzt von meiſt ſehr langköpfiger 
Bevölkerung bewohnten Gegenden Niederſachſens werden die 
Schädel der Miſchformen aus dieſen neuen zugewanderten Ele⸗ 
menten und der alten anſäſſigen Bevölkerung auch breiter durch 
Erwerbung des dominanten Maßes dieſer breitköpfigen Raſſen. 
In den Städten, die dieſer Einwanderung zufolge der geſchicht⸗ 
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lichen Überlieferung am meiſten ausgeſetzt waren, z. B. der auf: 
blühenden Hanſeſtadt Bremen, haben die dort gefundenen Grab— 
ſchädel je nach ihrer Zuſammenſetzung aus den einzelnen, oft 
aus allen vier Raſſenkomponenten, die heterogenſten Formen 
von oft grotesker Geſtaltung. Sie erweckten durch ihre neander— 
thaloide Form ſchon ſeit langem das Intereſſe anthropologiſcher 
Forſcher und bildeten ſeinerzeit das Streitobjekt in den For⸗ 
ſchungen v. Virchows und v. Hölders über die Abſtammung der 
Frieſen und Deutſchen. 

Dieſe zweite Periode bildet nur einen Übergang in der 
Entwicklung und iſt von kurzer Dauer. In der dritten, noch 
andauernden Seitfolge nehmen die breiten Schädel ſtändig zu, 
einesteils durch Suwanderung, im weſentlichen aber dadurch, 
daß die für die weitere Fortpflanzung ungünſtigen, ſehr volu— 
minöſen Miſchformen aus den ſehr langen, zweikomponentigen 
Langſchädeln und den Breitſchädeln allmählich „ausſterben“. 
Daher ſind die Schädel der heutigen Bevölkerung meiſt „Mittel”- 
oder „Breitſchädel“, in denen aber zumeiſt noch die eine oder 
andere langſchädlige Raſſenkomponente enthalten iſt, was aus 
der meiſt großen abſoluten Länge der Schädel hervorgeht, die 
im Verein mit blauen Augen und blondem Haar die ſächſiſche 
oder germaniſche Abſtammung dokumentieren. Brünettes Haar 
und braune Augen Iprechen für weſteuropäiſche oder alpin⸗ 
dinariſche Voreltern. Wahrſcheinlich iſt aber auch die von 
v. Hölder als ſarmatiſche Rafje bezeichnete blond, jo daß 
die meiſt breitköpfigen, blonden Bewohner Mittel- und Oſt⸗ 
deutſchlands wohl hauptſächlich auf dieſen Urſprung zurück⸗ 
zuführen ſind. 

Schon aus dieſem kurzen Abriß geht hervor, wie mannig— 
faltig die Wurzeln ſind, aus denen der Stammbaum des deutſchen 
Volkes ſproßte. Rein ſprachlich genommen ſind die Sachſen 
reinere Germanen als die hier ſchlechtweg als „Germanen“ be— 
zeichneten altangeſeſſenen Weſtdeutſchen. Im Verein mit der 
Sprachforſchung wird es hoffentlich bald gelingen, dieſen Gegen- 
ſatz zwiſchen ihr und der ſomatiſchen Forſchung aus der Welt 
zu ſchaffen. f 
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Neue Wege zur Teutobura'). 

Von Studienrat Friedrich Langewieſche-Bünde i. W. 

Seit Müllenhoff gilt Ptolemäus als „wahrer Sudelkoch“. 
Erfreulicherweiſe aber ſpricht neuerdings K. Miller, Erdmeſſung 
im Altertum 1919 S. 50, auf Grund ſcharfer Prüfung ſeinen 
Ortsbeſtimmungen wenigſtens einen bedingten Wert zu, ſoweit 
ihnen nämlich „gute und brauchbare Überlieferungen zugrunde 
liegen“. Für das rechtsrheiniſche Germanien können das römiſche 
Itinerarien ſein, und die gegebene Grundlinie war der Rhein. 

Da nennt Pt. Bonn unter 27/40 6. Länge und 50 50 
n. Breite (jetzt 7°6 Greenwich und 50°43) und Köln unter 
2740/5190 (jetzt 7“ 51%), alſo beide in ziemlich richtiger Lage 
und Entfernung. Freilich iſt dabei der ptolemäiſche Grad nur 
mit etwa 50 Minuten heutiger Rechnung zu werten. Auch Birten 
unter 27°30/51°50 (jetzt 6°30/51°37) gibt er ziemlich richtig, 
aber Leiden unter 268350 53 20 (jetzt 4 30 5210) ſetzt er 
um 1°10 zu weit nördlich und im Vergleich zu Köln um 120 
zu weit öſtlich. Wenn Pt. nun von Leiden aus, das im Itine- 
rarium Antonini als Ausgangspunkt der Straßen Germaniens 
caput Germaniarum genannt wird, Siedelungen in Nordweſt— 
deutſchland berechnete, ſo müſſen ſie ebepfalls ſoviel zu weit 
nördlich und entſprechend zu weit öſtlich geraten. So auch das 
„abenteuerliche“ Siatutanda mit 2920/5420. Unter 29° läßt 
Dt. die Ems münden, S. muß alſo ein wenig öſtlich von der 
unteren Ems (Leer 79 26) und unter 5310 liegen. Unter 
7⁵ 40/5308 aber liegt dort Utende inmitten der Moore des 
Saterlandes. Mit Sietland bezeichnet man an der deutſchen 
Nordſeeküſte niedriges Land, der Name Siatutanda klingt alſo 
durchaus nicht abenteuerlich. Unter 32“ 54° nennt Pt. Tuli- 
furdon. Rechnen wir 5¼ ptolemäiſche Grade mit 435 heute 
und ziehen wir wieder 1°10 von der Breite ab, jo müſſen wir 

1) Vergl. des Derfaſſers bisher erſchienene Arbeiten: „Germaniſche 
Siedelungen im nordweſtlichen Deutſchland uſw.“ Bünde 1910 Progr. Nr. 498, 
desgl. in „Deutſche Erde“ 1910, die Beſprechung von „C. Mehlis, Ptolemäus 
und die clades Variana“ im Korrejpondenzblatt der Röm. Germ. Komm. des 
Kaiſerl. Archäol. Inſtituts 1917, „Teutoburg“ a. a. O. 1918, „Ptolemäus 
und die Teutoburg“ a. a. O. 1919. ö 
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T. unter 9°5 5250 ſuchen und finden unter 9713 52930 
Verden (und dicht dabei Dölbergen), in dem Förſtemann einſt 
aus ſprachlichen Gründen T. ſuchte. Nicht weit davon liegt 
As kalingion unter 3230/5345, heute Eſſel unter 9°35 5242 
dicht oberhalb der Leinemündung an der Aller. Unter 3240 5520 
bieten die Hhandſchriften Tuliſurgion. Schon der Paderborner Biſchof 
Ferdinand von Fürſtenberg vermutete 1671 darunter die Teutoburg 
des Tacitus. In entſprechender Entfernung zu Eſſel aber liegt 
Döteberg, urkundlich im 12. Jahrhundert Thiutebergen, unter 
9043/5222, etwa 9 km weſtlich von Hannover, und auf der 
andern Seite der Leine am Kronsberg liegt eine vermutlich von 
Döteberg ausgegangene, ebenfalls im 12. Jahrhundert ſchon als 
Thiedburgerothe und Dietbirgiriut erwähnte ehemalige 
Siedelung, jetzige Wüſtung Debberode (früher Detbergerode). 
Statt Tuliſurgion müſſen wir alſo Tutiburgion in den Text des 
Pt. einſetzen. Freilich nennt Tacitus beim Schlachtfeldbeſuch des 
Germanikus im Jahre 15 den Teutoburger Wald „nicht weit“ 
(haud procul) vom Land der äußerſten Brukterer, dem Quell⸗ 
gebiet von Ems und Lippe. Aber wie dehnbar der Begriff 
„haud procul“ iſt, zeigen gleich die folgenden Worte (ann. IJ, 61): 
Germanikus ſchickt den Cäcina voraus, um die Waldgebirge 
zu erforſchen und Brücken und Dämme zu bauen. Ferner 
willen wir aus Strabo, daß Varus im Lande der Cherusker 
umkam; nach Cäſar grenzt dies an den Bakeniswald; nach 
der Dölkertafel des Pt. vom Norden her an den Melibokon, 
den Harz, und liegt ein gut Stück weſtlich der Elbe; nach Dio 
Caſſius umfaßt es die Weſergegend, alſo gehört die Umgebung 
der Stadt Hannover und Döteberg mit zum Cheruskerland. 

Nach Dio Caſſius lockten die Germanen den Varus vom 
Rheine weg (apo tou Rhenou) ins Land der Cherusker zur 
Weſer und dann zu aufftändigen Volksſtämmen, die von dort 
weit weg wohnten (apothen autou), ſinngemäß alſo doch 
weiter oſtwärts von feinen rückwärtigen Derbin dungen 
weg. Daß Varus im Jahre 9 an der Weſer etwa in der 
Mindener Gegend ſtand, wird kaum beſtritten werden. Von 
Minden aber geht ein uralter Heerweg auf Hannover zu, öſtlich 
von Bad Nenndorf am Deiſter und nördlich der Bücketaler 
Landwehr ſich gabelnd, ſo daß eine nördlichere Linie über Döte⸗ 
berg und eine ſüdlichere durch das Gebirgstor zwiſchen den 
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Benther und Gehrdener Bergen im Bereich der germaniſchen 
Dolksburg von Gehrden bei der alten Gerichtsſtätte „zu den 
7 Grufften“ oder „Trappen“ nach Hannover führt. Stand Ger— 
manikus im Jahre 15 im Bruktererlande bei Lippſpringe oder 
Altenbeken, ſo konnte er leicht auf dem uralten Wege über 
Schieder, Lügde, Pyrmont, Hameln, Springe, Bennigſen nach 
Hannover ziehen und dort, wie Tacitus beſchreibt, den Spuren 
des Unheils folgen, das den Varus 6 Jahre vorher betroffen 
hatte. Daß G. tatſächlich im Jahre 15 weit öſtlich der Weſer 
vielleicht bis zur unteren Elbe vorſtieß, geht aus Tacitus ann. 1,70 
hervor: Beim Rückzug aus Germanien übergibt G. die 2. und 
14. Legion dem Ditellius, damit er ſie die Meeres küſte entlang 
führe. Eine Art Springflut aber bringt ſie in ernſte Gefahr, 
und nur mit Mühe erreicht Ditellius die Weſer, wohin G. mit 
der Flotte gefahren war. Auch die Worte des Germanikus auf 
dem Siegesdenkmal zum Abſchluß des dreijährigen Feldzuges, 
„nachdem die Völker zwiſchen Rhein und Elbe niedergekämpft 
waren“, können ſich nur auf das Jahr 15 beziehen, denn in den 
Jahren 14 und 16 iſt G. ſicher nicht bis zur Elbe gekommen. 

Die Nachrichten der alten Geographen und hiſtoriker weiſen 
uns alſo ebenſo wie die ſachlichen Erwägungen zur Teutoburg 
in die Gegend von Hannover, und insbeſondere aus Pt. ergibt 
ſich eine ganze Itinerarlinie von Leiden über Utende, Verden, 
Eſſel nach Döteberg. Sache der Spatenforſchung wird es nun 
ſein, durch Bodenfunde die Lagerplätze der Römer und die 
Kampfſtätte ſelbſt ausfindig zu machen und damit den end— 
gültigen Beweis zu erbringen. 

Einige Bemerkungen zu Langewieſches Ceutoburg⸗ 
theorie. 

Don Gymnaſialdirektor Dr. Heeren-Bückeburg. 

Wohl alle Leſer der obigen Arbeit Langewiejches haben das 
Gefühl, daraus viel Neues und Intereſſantes gelernt zu haben. 
Mit der Heranziehung des viel genannten, aber wenig gekannten 
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Ptolemäus iſt ein bisher wenig genutzter Weg in die germaniſche 
Altertumskunde gewieſen. Ptolemäus iſt nur in wenigen, ſchwer 
zugänglichen Ausgaben zu haben, und eine deutſche Überſetzung 
dazu gibt es überhaupt noch nicht, ſo daß ſeine geringe Be— 
kanntheit zu verſtehen iſt und einige erläuternde Bemerkungen 
willkommen fein werden. Die Kugelgejtalt unſerer Erde ſtand 
für die Wiſſenſchaft feſt ſeit Arijtoteles, dem Lehrer Alexanders 
d. Gr. (um 350 v. Chr.). In dem von Klexander gegründeten 
Alexandria fand die Erdkunde weitere Pflege, und um 250 v. Chr. 
veranſtaltete der große Gelehrte Eratoſthenes von Alexandria 
die erſte Erdmeſſung, zu der ihm König Ptolemäus mit groß— 
artiger Munifizenz rieſige Mittel und das ganze Feldmeßperſonal 
des Königreichs zur Verfügung ſtellte. Der Erfolg war in An— 
betracht der damaligen dürftigen Inſtrumente geradezu glänzend, 
indem der Erdumfang, der in Wirklichkeit 40000 km beträgt, 
auf 39700 km ermittelt wurde. Bei dieſer Leiſtung behielt es 
nun lange ſein Bewenden, obwohl durch die Ausdehnung des 
Römerreiches und den zunehmenden Handelsverkehr weite Land— 
gebiete bekannt wurden und die Kenntnis der Erde ſich bis nach 
China ausdehnte. Da hat um 155 n. Chr. unſer Geograph 
Ptolemäus, der auch in Alexandria lebte, den Schlußſtein in das 
Gebäude der wiſſenſchaftlichen Geographie eingefügt, indem er 
die Erdkugel mit dem heute noch gebräuchlichen Gradnetz über— 
zog und nun alle bekannten Orte nach Länge und Breite darin 
eintrug. Das war in Anbetracht der fehlenden Dorarbeiten 
eine rieſenhafte Aufgabe, die ihm alle Ehre macht, aber natür- 
lich die Kräfte eines Mannes überſtieg: Da es an wirklichen 
aſtronomiſchen Ortsbeſtimmungen überall fehlte, mußte manche 
Verzerrung des Kartenbildes herauskommen, und das hat ihm 
den unverſtändigen Tadel vieler Leute zugezogen, während man 
doch den ungeheuren Fortſchritt und die rieſenhafte Arbeits- 
leiſtung des Mannes hätte bewundern ſollen. Als Quellen 
konnte er faſt nur die ſog. Itinerare benutzen, d. h. Wege— 
beſchreibungen, in denen die Orte mit ihren Entfernungen von— 
einander aufgezeichnet ſind. Das ſind alſo die Vorläufer unſerer 
Kursbücher, und man erwäge einmal die ungeheure Schwierig: 
keit, nur mit einem Kursbuch in der Hand ein richtiges Karten- 
bild zu entwerfen! Da uns nun für Deutſchland kein Itinerar 
aus dem Altertum erhalten iſt, iſt der Wert des Ptolemäus für 
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uns ſehr hoch, und wir müſſen es Langewieſche danken, daß er 
dieſes in das rechte Licht rückt. Ohne weiteres wird nun dem 
Leſer einleuchten, daß bei aller Verzerrung der Karte des 
Ptolemäus doch die Entfernungen der Orte voneinander richtig 
ſein müſſen, da ſie ja auf Itineraren beruhen: wenigſtens gilt 
dies dann mit Sicherheit, wenn die Orte auf einer Straße liegen, 
und das iſt bei den von Langewieſche angezogenen Orten der 
Fall. Dieſe Itinerare in Deutſchland müſſen nach den Kriegen 
der auguſteiſchen Seit im 1. Jahrhundert n. Chr. durch den ſich 
immer mehr belebenden Handelsverkehr entſtanden ſein, denn 
ſie reichen weit über die Gegenden hinaus, die unter Augujtus 
erreicht worden ſind. Geradezu wunderbar richtig iſt z. B. die 
Lage der Stadt Kaliſch in Polen angegeben. Die Namen er⸗ 
innern gar nicht an die Seit der Kriege, ſonſt dürfte z. B. ein 
Name wie Idiſtaviſo nicht fehlen. Durch dieſen Handelsverkehr 
kamen auch römiſche Waren und Münzen tief nach Germanien 
hinein und noch darüber hinaus, ſo daß Funde nichtmilitäriſcher 
Art nichts für den Ort der Varusſchlacht beweiſen können. Den 
Ortsbeſtimmungen von Siatutanda, Tulifurdon und Askalingion 
muß man unbedingt zuſtimmen. Auch die Konjektur, daß ſtatt 
Tulifurgion zu leſen ſei Tutiburgion, halte ich für völlig be⸗ 
gründet durch die Nachrechnung des Itinerars in Verbindung 
mit der Tatſache, daß der Name Döteberg bei Hannover auf 
eine Form Teuteberg zurückgeht. Der Unterſchied von »berg 
und burg ſpielt dabei gar keine Rolle, da dieſe Formen etymo⸗ 
logiſch gleich ſind und wenigſtens im niederſächſiſchen Sprach⸗ 
gebiet auch unterſchiedlos für Berg gebraucht werden; vgl. die 
Eichenburg bei Nörten, Bückeburg — Buchenberg. Lange— 
wieſche hat alſo unzweifelhaft ein Teutoburg bei Hannover 
nachgewieſen. | 

So weit halte ich die Ergebniſſe der höchſt verdienſtlichen 
Forſchungen von Langewieſche für unangreifbar. Anders iſt es 
aber damit, ob dieſes Teutoburg der Ort der Darusſchlacht iſt, 
und hierin möchte ich nicht ſo zuverſichtlich ſein wie Cangewieſche, 
aus folgenden Gründen: 1. Der Name Teutoburg kann gar nicht 
jo jelten geweſen fein, denn er bedeutet „Volksburg“, und die 
hat es an zahlreichen Stellen Deutſchlands gegeben, z. B. in 
langer Reihe auf dem Wiehengebirge. Ptolemäus ſelbſt hat 
noch ein Teutoburgion in der Nähe von Budapeſt. In Deutſch⸗ 
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land ſind die mit diet (Volk) zuſammengeſetzten Ortsnamen 
geradezu zahllos, und Namen wie Dieburg, Dieberg, Dieten— 
berg, Diedenbergen laſſen ſich wahrſcheinlich auch auf Teutoburg 
zurückführen. Damit entfällt aber der aus dem Namen ſelbſt 
zu ziehende Beweis zum größten Teile. 2. Die Namenreihe 
bei Ptolemäus macht gar nicht den Eindruck, daß ſie auf die 
auguſteiſche Zeit zurückgeht: dann iſt der Name Tutiburgion 
auch nicht hineingeſetzt, weil die Schlacht dort geweſen iſt, ſondern 
weil er irgendeine Bedeutung für das Itinerar hat, und die 
liegt darin, daß dort für eine lange Strecke der einzige gute 
Leineübergang iſt. 3. Unbeſtritten ſichere Funde militäriſcher 
Natur, die allein die Schlacht ſicher beweiſen können, liegen von 
dort noch nicht vor. 4. Die einzige nachprüfbare Lokalijierung 
der Schlacht in unſerer Überlieferung iſt gegeben durch den 
Beſuch des Germanikus auf dem Schlachtfelde im Jahre 15. 
Dieſe Stelle des Tacitus leidet zwar wie alles bei ihm an ſehr 
verſchwommenen Ortsangaben, der Eindruck aus dieſer Stelle iſt 
für den unbefangenen Leſer aber doch, daß der Ort nicht weit 
von den Quellen der Lippe und Ems ſein ſoll. Eine Über: 
ſchreitung der Weſer wäre doch ſicher erwähnt, da ſie auch im 

nächſten Jahre nur mit Aufbietung ganz gewaltiger Mittel 
durch eine große Schlacht geglückt iſt. 5. Die Reihenfolge, in 
der bei Tacitus die Reliquien des varianiſchen Heeres auf- 
gefunden werden, kann nichts beweiſen, da Tacitus bei ſeinem 
durchaus dichteriſchen Charakter die Sache hochdramatiſch gruppiert, 
zuerſt das vollſtändige Lager, dann das halbfertige Notlager, 
zuletzt die kläglichen Reſte des vernichteten Heeres. Selbſt wenn 
in ſeiner Quelle die Reihenfolge genau umgekehrt ſtand, hätte 
er doch ſo gruppiert. Über dieſen dichteriſchen Charakter des 
Tacitus vgl. die Göttinger Univerſitätsrede von Leo: „Tacitus“. 
6. Der Rückweg des Ditellius bei Tacitus ann. I, 70 beweiſt 
noch keinen vorherigen Weſerübergang, da die Einſchiffung auch 
auf dem Weſtufer gedacht werden kann. 7. Die Triumphal— 
Inſchrift Tac. ann. II, 22 debellatis inter Rhenum Albimque 
nationibus kann nicht als Beweis für eine Weſerüberſchreitung 
im Jahre 15 gelten, denn bei ſolchen Inſchriften nahm man 
gern den Mund etwas voll, und da dieſe Inſchrift unmittelbar 
nach der Schlacht am Angrivarier-Wall im Jahre 16 geſetzt iſt, 
die den öſtlichſten von Germanikus erreichten Punkt bezeichnet, 
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jo ift fie durch dieſe Gelegenheit ausreichend erklärt. 8. Das 
Tribunal des Arminius oder Germanikus nachweiſen zu wollen, 
halte ich für ausſichtslos, da es ſich ſicher um improviſierte An- 
lagen gehandelt hat. So dankenswert für weitere Kreije die 
Mitteilung über die 7 Trappen bei Hannover iſt, jo wenig über- 
zeugend iſt die Vermutung, daß dieſe mit Arminius in Der: 
bindung zu bringen ſeien. 

Alle dieſe Einwände beweiſen aber auch nicht gegen die 
Möglichkeit, daß Langewieſche recht hat; man darf ſeine An⸗ 
ſetzung nicht etwa deshalb verwerfen, weil ſie etwas ganz Un— 
erwartetes und den bisherigen Meinungen völlig Widerſprechendes 
bringt. Eine uralte Hauptſtraße führt bei Döteberg durch, und 
das Gelände kann für die Schlacht genau ſo paſſend ſein wie 
jedes andere dafür in Anſpruch genommene. Die poſitiven Be— 
weiſe für Detmold oder ſonſt einen Ort ſind auch nicht beſſer, 
und es iſt wahrſcheinlicher, daß Varus von ſeinem Standlager 
an der Weſer nach Oſten gelockt wurde als nach Weſten oder 
Südweſten, da er bei letzterem ſeinen Derbindungslinien näher 
blieb. Die Entſcheidung wird nur der Spaten bringen können, 
aber die Ausjichten ſind meines Erachtens nicht groß, denn 
Germanien war ein höchſt metallarmes Land, und es iſt ſicher 
jedes Stückchen Metall vom Schlachtfelde aufgeleſen worden: 
auch von den beiden Lagern dürfte ſchwerlich etwas erhalten 
ſein, da von den raſch gebauten Marſchlagern viel weniger 
Spuren bleiben als von lange benutzten Standlagern. Die in 
Standlagern oft gefundenen Töpferwaren ſind auch in Marſch— 
lagern nicht zu erwarten, da der Soldat ſolche auf dem Marſche 
nicht mitführen konnte. Ohne das Walten eines beſonders 
günſtigen Zufalls iſt daher kaum ein befriedigendes Ergebnis 
zu erwarten. 5 

Bücherſchau. 

Schuchhardt, Carl: Alteuropa in feiner Kultur- und Stilentwicklung. 
8°. 350 Seiten mit 35 Tafeln und 101 Textabbildungen. Straßburg 
u. Berlin. Verlag von Karl J. Trübner. 1919. 

Das 20. Jahrhundert hatte bisher zwei Überſichten über europäiſche 
Vorgeſchichte von allgemeiner Bedeutung gebracht, die „Urgeſchichte Euro— 
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pas“ von Sophus Müller im Jahre 1905 und „das vorgeſchichtliche Europa“ 
von Hans Hahne im Jahre 1910. Beide Arbeiten ſtanden im diametralen 
Gegenſatz zu einander. Müller iſt der Vertreter der Gruppe, die alle Grund: 
lagen der Kultur aus dem Ojten ableitet, für die alſo das Schlagwort „ex 
oriente lux“ den Inbegriff jeglicher Kultur- und Völkerentwicklung darſtellt. 
Hahne trat ganz in die Sußtapfen feines Lehrers Hoſſinna und ſtellte ſich 
auf den Boden der Gruppe, für die „der Sug vom Norden“ die Doraus= 
ſetzung ihrer Betrachtungen iſt. 

Swiſchen dieſe beiden Schulen tritt nun Schuchhardt mit ſeinem Alt⸗ 
europa. Er unterſcheidet drei Hauptphaſen in der alteuropäiſchen Kultur- 
entwicklung: Sunächſt von dem im Weſten gelegenen Sentrum des Paläo— 
lithikums (Frankreich und Spanien) geographiſch und chronologiſch aus= 
gehend einen nach dem Oſten gerichteten, das ganze Mittelmeer ſich entlang 
ziehenden Kulturſtrom; ſodann vom Norden (Südſkandinavien und Nord— 
deutſchland) her, wo ſich teils ſelbſtſtändig, teils durch den paläolithiſchen 
Weſten beeinflußt ein neues Kulturzentrum gebildet hatte, ſchon im Neo— 
lithikum einſetzende Kulturſtröme nach dem Südoſten; zuletzt am ägäiſchen 
Meere ein Eingreifen des nordiſchen Stromes in die Gebiete, die bisher der 
altmittelländiſche in Beſitz hatte. 

Zu dieſen kulturhiſtoriſchen Theorien findet Sch. Parallelen auf Iin- 
guiſtiſchem Gebiet in Anlehnung an Kretſchmers Indogermanentheorie. Den 
altmittelländiſchen Kulturſtrom hält er demnach für vorindogermaniſch, den 
nordiſchen für indogermaniſch. Als Kern des Indogermanentums betrachtet 
er die Urkelten aus dem Donauland und die Urgermanen aus dem Norden. 
Aber nicht mit einem ununterbrochenen Suge eines beſtimmten Volkes ſieht 
er die Kultur vom Nordmeer bis nach Troja oder Mykene wandern, ſondern 
durch etappenweiſe vorgeſchobene Kulturherde, die ihre Wirkungen wieder 
nach verſchiedenen Richtungen ausjenden. 

Man muß es Sch. laſſen, er hat den Mut zur Hypotheſe. Aber nur 
als Hupotheſen wird die ſtrenge Forſchung Sch.'s Alteuropa betrachten 
können. Die flüſſige und packende Darſtellung wird gewiß manchem aus 
dem großen Leſerkreiſe, an den ſich das Buch wendet, zum Geſchmacke an 
dem im allgemeinen etwas ſpröden prähiſtoriſchen Material verhelfen, auf 
der andern Seite liegt aber in der ſtark ſubjektiven Färbung eine Gefahr, 
weil dadurch beim Laien der Eindruck hervorgerufen wird, als ob alle 
Fragen nur im Sinne des Derfaſſers beantwortet werden könnten, während 
doch die Spezialforſchung oft jahrzehntelang mit ſchwerwiegenden Gründen 
und Gegengründen ringt und mitunter zu entgegengeſetzten Reſultaten 
kommt. Wer aljo Snjtematik in dem vorliegenden Buche ſucht, wird enttäuſcht 
ſein, denn Sch. jagt ſelbſt, er wolle Entwicklung, nicht Suſtand ſchildern. Und 
doch muß auch die induktive Einzelforſchung, die ſich bei ihrer Syſtematik 
allzu leicht und allzu gern in Spezialfragen verliert, dankbar ſein, wenn 
von Seit zu Seit derartige . Deduktionen geboten werden. 

Hannover. HK. H. Jacob. 

Bödige, Nikolaus: Natur- und Geſchichtsdenkmäler des Osnabrücker 
Landes. Ein Beitrag zur Förderung der Heimatkunde und Denkmal: 
pflege. 8°. 110 Seiten. Mit 5 Kartenſkizzen und 20 Abbildungen. 
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Osnabrück. Verlag von G. Pillmeners Buchhandlung (Julius 
Jonſcher). 1920. 

Eine Arbeit, die mit warmen Worten die natürlichen und geſchicht⸗ 
lichen Denkmäler der Heimat ſchildert, mit reicher Orts- und Sachkenntnis 
ihr Verſtändnis fördert und dann durch die in weiteſte Kreiſe gebrachte Auf- 
klärung für ihren Schutz wirkt, wird ſtets dankbare Aufnahme finden. Unter 
dieſen Geſichtspunkten begrüßen wir Bödiges Darſtellung und möchten nur 
hoffen, daß jede Gegend Niederſachſens bald ein dieſem Muſterbeiſpiel ähn⸗ 
liches Heimatbuch aufzuweiſen hat. 

Uns intereſſiert vom prähiſtoriſchen Standpunkt aus beſonders die 
zweite Hälfte, deren weitaus größter Teil ſich mit den prähiſtoriſchen Denk⸗ 
mälern befaßt. Eine beſondere Sierde des Osnabrücker Landes bilden ſeine 
Megalithgräber. Bisher gab es für dieſe noch keine ſyſtematiſche Suſammen⸗ 
ſtellung. B. bringt ſie jetzt für die Kreiſe Osnabrück, Berſenbrück und 
Wittlage vollſtändig, für die Kreije Tecklenburg und Lingen ſowie den ſüd⸗ 
lichſten Teil Oldenburgs in Beiſpielen. Er kann im ganzen 35 Hünengräber 
aufführen und muß auch für ſeine Gegend — wie leider überall — feſt⸗ 
ſtellen, daß dies nur noch ein äußerſt geringer Prozentſatz der urſprünglich 
vorhanden geweſenen iſt. Intereſſant iſt auch eine Zuſammenſtellung der 
Menhire, von B. als Opfer- oder Kalenderjteine bezeichnet. Die vor- und 
frühgeſchichtlichen Befeſtigungen, denen ebenfalls ein längeres Kapitel ge⸗ 
widmet iſt, ſind im Anſchluß an den Atlas von Oppermann —Schuchhardt 
bearbeitet. 

Hannover. K. H. Jacob. 
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Die engliſche Handelsgeſellſchaft in Stade.“) 

(Mit Benutzung der Akten des Staatsarchivs zu Hannover.) 

von Ferdinand Willerding. 

Man kann es wohl eine Art Tragik in der Geſchichte Stades 
nennen, daß die Elbe, die einſt bei der Gründung der Nieder⸗ 
laſſung unmittelbar an dem Abhang der alten Burg auf dem 
Spiegelberg vorbeifloß, immer mehr im Laufe der Seit ihren 
Weg weiter von der Stadt ab nahm, ſo daß man jetzt eine 
halbe Stunde auf der Schwinge mit dem Dampfer fahren muß, 
bis man bei Brunshauſen die Elbe erreicht. Schon innerhalb 
des 14. und 15. Jahrhunderts hatte die Stadt an der Schwinge, 
die ſeit 1295 zur Hanſe gehörte, viel von ihrer alten Bedeutung 
verloren, da Hamburg ſie allmählich von ihrer führenden Stellung 
verdrängte; in dem Wettkampf, der an der Niederelbe um die 
Handelsherrſchaft zwiſchen beiden Städten ausgefochten wurde, 
hatte Hamburg geſiegt. Die alte Größe Stades war dahin, der 
Hafen verödet. Früher hatten die Stader Bürger und das Erz⸗ 
ſtift Bremen, zu deſſen Untertanen ſie gehörten, große Einkünfte 

) Dieſe dem Hiſtoriſchen Verein angebotene und nach einer Umar⸗ 
beitung im März 1919 zum Abdruck angenommene Abhandlung iſt in dem⸗ 
ſelben Jahre auch im „Stader Krchiv“ Neue Folge Heft 9, veröffentlicht. 

Die Redaktionskommiſſion. 
1 
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durch den Soll bei Brunshauſen) erhalten, den jedes Schiff be- 
zahlen mußte, wenn es vom Meere her die Elbe herauf fuhr. 
Don alters her lag deshalb hier ein kleiner „Auslieger” ſtets 
zur Ausfahrt bereit, um die Schiffe, die den Soll nicht ent⸗ 
richteten, mit Gewalt dazu zu zwingen. Aber was konnte die 
geringe Beſatzung, die aus den jüngſten Mitgliedern der Fünfte 
beſtand, gegen die Hamburger ausrichten! Tatſächlich kümmerten 
ſich dieſe nicht um die Abgabe, ſo daß 1582 Stade in einem 
Schreiben an den Erzbiſchof von Bremen-Verden eingeſtehen 
mußte, es hätte keine Möglichkeit, die „Sollverbrecher“ ein- 
zuholen, da es ihm dazu an bereiten Mitteln fehle. Der mäch⸗ 
tige Gegner ſuchte überhaupt den freien Handel der Stadt auf 
der Niederelbe immer mehr zu lähmen; bereits im 16. Jahr⸗ 
hundert gingen die Hamburger auf der Elbe vor, als wenn der 
Strom völlig ihr Gebiet wäre. Sie nahmen Stader Schiffe mit 
Gewalt, wenn ſie ſich einmal ſehen ließen, und verſenkten ſie 
durch eingerammte Pfähle. Da die Stände des Erzbistums und 
die Stadt nicht die Macht beſaßen, ſelbſt gegen den unerbitt⸗ 
lichen und rückſichtsloſen Gegner vorzugehen, jo wandten ſie ſich 
an das Reichskammergericht und an den Kaijer, der ſie in ſeinen 
Schutz nahm und ihr Privilegien ausitellte?). Doch die Be⸗ 
ſtimmungen und Anordnungen ſtanden zum Teil nur auf dem 
Papier, ohne daß ſich hamburg viel daraus machte. Die Sinanz- 
lage der Stadt an der Schwinge war ſo ſchlecht geworden, daß 
ſich ihre Bürger mit der Bitte an die Hanje wandten, ſie möchten 
wegen der großen Hoſten den Hanſetag ſtets nur abwechſelnd 
beſchicken, da ſie ja doch nur wenig Nutzen von der Sugehörig⸗ 
keit zum Bunde hätten. 

Da ſchien noch einmal eine Blüte für ſie anzubrechen dank 
der rührigen Tätigkeit der Männer, die an ihrer Spitze ſtanden. 
Im Jahre 1587 ſchloß der Rat einen äußerſt günſtigen Vertrag 
mit engliſchen Kaufleuten ab, die als Monopoler das alleinige 

1) „Des rates brunes hus, wo der Töllner in wonet.“ Es ſtand 
hier an dem linken Schwingeufer ein Balkengerüſt mit einer Stange, die 
eine Tonne trug, bis daß dies alte Wahrzeichen der Sollabgabe 1856 einer 
Sturmflut zum Opfer fiel. 

2) Das Privilegium vom 28. Februar 1586 wird im Stader Archiv 
aufbewahrt mit wenigen andern Akten, die bei dem großen Brande 1659 
nicht mit verbrannten. 
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Vertriebsrecht des engliſchen Tuches beſaßen. Er hoffte, dadurch 
ſeinen Bürgern neuen Verdienſt zu verſchaffen und zugleich gegen 
ſeine Feinde bei den Engländern einen feſten Rückhalt zu finden, 
den ihm weder das Erzſtift noch Kaiſer und Reich gewährt 
hatten. Denn er wußte, hinter dem britiſchen Handel ſtand 
ſchützend ſtets der britiſche Staat. Während England nämlich 
bis gegen Mitte des 16. Jahrhunderts wirtſchaftlich ſchwächer 
als Deutſchland geweſen war, änderte ſich die Lage völlig durch 
die Regierung der Königin Eliſabeth s). Beeinflußt durch ihren 
Ratgeber Greſham, der ſeit 1551 als königlicher Agent in Ant⸗ 
werpen weilte und zwanzig Jahre lang die Finanzgeſchäfte der 
Krone beſorgte, führte ſie Handelspolitik im ſtreng nationalen 
Sinne. Sie wollte ihr Land von den ausländiſchen Kaufleuten 
befreien, vor allem von der Hanſe, die bisher den Handel be- 
herrſchte und im Stalhof zu London ſaß, reich an Rechten und 
Privilegien, die ihr ſeit 300 Jahren gewährt waren und durch 
die ſich ihre Mitglieder in England zum Teil größerer Srei- 
heiten erfreuten als die Engländer ſelbſt)). Sogleich als die 
Königin den Thron beſtiegen hatte, ging ſie Schritt für Schritt 
vor, lockerte erſt die engliſche Knechtſchaft, ſchränkte die Privi⸗ 
legien ein, bis dann endlich 1578 die Deutſchen nur noch die 
gleichen Rechte wie die andern Ausländer beſaßen. Zähne⸗ 
knirſchend mußten die Hanfeaten dabei zuſehen und konnten nur 
verſuchen, durch Verhandlungen etwas von dem Derlorenen 
wiederzugewinnen; denn bei den verworrenen Zuſtänden damals 
in Deutſchland war an eine tatkräftige Gegenwehr nicht zu 
denken. Während Greſham die Hanje durch nichtsſagende Der- 
ſprechungen hinhielt, dachte er in Wirklichkeit gar nicht daran, 
ihr irgendwie entgegenzukommen, vielmehr wollte er jetzt ſeiner⸗ 
ſeits ihr Gebiet erobernd aufſuchen. 

Ein wichtiges Mittel für dieſen Zweck war die Gilde der 
merchant-adventurers°), der „wagenden Kaufleute“, die den 
Handel mit engliſchem Tuch betrieben. Ganz im Gegenſatz zu 
dem Bunde der Hanſe war ſie ſehr ſtreng organiſiert, wie 3. B. 

2) E. Marcks, Die Königin Eliſabeth von England (Leipzig 1897) 
S. 18 ff. 

) Th. Lindner, Die Deutſche Hanſe (Leipzig 1898) S. 145. 
5) Vergl. über ihre Entwicklung S. v. Brakel, Vierteljahrsſchrift für 

Social⸗ u. Wirtſchaftsgeſch. Bd. 5 (1907) S. 401 ff. 
1* 
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ein Beſchluß 1552 von Newceaſtle zeigt, in dem es heißt: Wenn 

* 

ein Mitglied ſeine Wolle nicht verkauft, dann ſoll bei dem nächſten 
Markt jeder zu zwei Pack eigener Wolle ein Pack der fremden, 
unveräußerten erhalten. Eliſabeth hatte ferner 1564 eine 
magna charta für ſie ausgeſtellt, ſo daß ſie zu einem feſten 
„body politick*. und Werkzeug in der hand der Krone wurde. 
Als durch die Ankunft Herzogs Alba ihr Hauptkontor in Ant⸗ 
werpen nicht mehr ſicher war, ſetzten ſie als Grenzen ihres 
Handelsmonopols die Somme und Kap Skagen feſt und begaben 
ſich auf deutſches Gebiet. Es kam nun darauf an, daß die 
Hanſe mit allen Mitteln ihr Eindringen verhütete; doch da zeigte 
ſich wieder einmal das deutſche Erbübel, die Uneinigkeit: die 
Hanſeſtadt Hamburg trat auf eigene Fauſt um ihres Vorteils 

willen in Verhandlung mit den engliſchen Kaufleuten, und als 
am 19. Juli 1567 ein Vertrag, aus 56 Artikeln beſtehend, ab- 
geſchloſſen war, gingen zwei Jahre ſpäter 28 Kauffahrer unter 
dem Schutz von 7 Kriegsſchiffen nach der Niederelbe ab). So 
hatten die Engländer auf hanſeatiſchem Gebiet Eingang ge⸗ 
funden; doch da ſetzte die Hanje alle Mittel, die ihr zu Gebote 
ſtanden, in Bewegung, um ſie von deutſchem Boden wieder zu 
vertreiben. Sie erreichte wirklich, daß die Kaufleute nach Ablauf 
des Vertrages 1577 Hamburg verließen. Da ſie ſich indes jetzt 
nach Elbing und Emden, dem Hort des Calvinismus, begaben, 
jo wandte ſich die Hanje an Kaijer Rudolf II., von dem ſie 
Hilfe erwartete in ihrer Forderung: zunächſt Wiederherſtellung 
der Privilegien, dann Sulaſſung der Geſellſchaft in Deutſchland. 
1582 kam zu Augsburg ein Keichstagsbeſchluß zuſtande, in dem 
es hieß: „Da die Königin von Engelland nicht wäre zu be⸗ 
wegen, daß ſie die Hanſeſtädte wolle klaglos machen, daß als⸗ 
dann die Engliſchen Adventurier aus dem römiſchen Reiche ex⸗ 
cludiret ſeyn ſolten.“ Aber der Kaiſer gab noch nicht den Weg 
der Vermittlung auf; denn wenn er auch ſeiner ganzen Stellung 
nach die Politik Philipps II. gegen England unterſtützte und 
unter ſpaniſchem Einfluß ſtand, ſo fürchtete er dennoch, England 
allzuſehr zu reizen, das durch Handelsverbote den deutſchen 
Verkehr zur See empfindlich ſchädigen konnte; deshalb wollte 
er es noch einmal in Güte verſuchen, „bevor er ſolche extrema 

6, Ausführlich handelt hierüber R. Ehrenberg, hamburg und England 
im Zeitalter der Königin Eliſabeth (Jena 1896). 
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für die hand nehme“, und ſandte einen eigenhändigen Brief 
an die Königin mit der Bitte um Wiederherſtellung der alten 
Vorrechte. Dies Schreiben überbrachten zugleich im Namen der 
Hanſe der Hamburgiſche Geſandte Johann Schulte und ſein 
Sekretär Liejemann, die bei der Unterredung Eliſabeth gegen- 
über den Wunſch der Hanje äußerten: omnimodam restitutionem 
privilegiorum in vetere et plenissima forma. Als dieſe ver⸗ 
ſprach, die Angelegenheit in wohlwollende Erwägung zu ziehen 
und zu prüfen, war hamburg daraufhin bereit, die Geſellſchaft 
in ſeinen Mauern aufzunehmen, ohne zu warten, ob die Be— 
dingung tatſächlich erfüllt wurde. Im Juni des Jahres 1587 
kamen die Adventurers unter Führung ihres Courtmeiſters mit 
ſechs Schiffen an; doch die Verhandlungen zogen ſich in die 
Länge, weil die Hanſeſtädte dringend vor der Aufnahme warnten 
und Rudolf II. auf das Geſuch um Erlaubnis gar nicht ge- 
antwortet hatte. Zudem hatte man Furcht vor Spanien und 
Philipp II., der ſich damals gerade zum entſcheidenden Waffen⸗ 
gange mit England rüſtete. Wie er erreicht hatte, daß ſich die 
Hanſe bei ihrer englandfeindlichen haltung ihm näherte, ſo 
gelang es ſeinem Geſandten Georg von Weſtendorf, Hamburg 
durch den Hinweis auf die unüberwindliche Armada und die 
Erfolge des Prinzen von Parma in den Niederlanden wankend 
zu machen. Es fand bei der gegenwärtigen politiſchen Lage 
nicht den Mut, ſich den Engländern anzuſchließen, ſo daß der 
Vertrag an der Forderung des Rates ſcheiterte, die Adventurers 
nur in dem Falle aufzunehmen, wenn die hanſiſchen Privilegien 
wiederhergeſtellt würden. 
Weil die Führer der Kaufleute — es waren Giles Fletcher 
und der governer Richard Saltonshall — Vollmacht beſaßen, 
mit einer andern Stadt abzuſchließen, wenn Hamburg unbillige 
Klauſeln ſtellen ſollte, ſo wandten ſie ſich nach dem nahen Stade, 
wo ſie bereits vorher zweimal beim Rat wegen der Keſidenz 
angefragt hatten, um dadurch auf die Hamburger einen Druck 
auszuüben ). Damals war der Magiſtrat Stades nicht geneigt 
geweſen, weil die Verhandlungen mit Hamburg noch ſchwebten; 
doch als er jetzt die Nachricht erhalten hatte, „das all dasjenige, 
ſo zuvorn zwiſchen ihnen und den erbaren von Hamburg tractirt 

) Vergl. Inventare hanſiſcher Archive „ vom Hanſiſchen 
Geſchichtsverein) Bd. II Anhang S. 900 ff. 
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und gehandlet, genzlich diſſolviret were“, nahm er fie „der er⸗ 
ſchöpften bürgerſchaft und gemeine zu gute“ mit offenen Armen 
auf, trotz der Warnungen Lübecks, das etwas von den Dor- 
beſprechungen gehört hatte, und trotz der Gefahren, die ihm von 
ſeiten des Reichs und Spaniens drohten; was Hamburg nicht 
gewagt hatte, das wagte im Vertrauen auf England Stade. 
Bereits am 28. September wurde auf zehn Jahre ein Vertrag 
von 24 Artikeln feſtgeſetzt), deſſen Original in der Bibliothek 
der Univerſität zu Cambridge ruht; aber der Stader Hiſtoriker 
und Generalſuperintendent Pratje ließ ſich davon eine Abſchrift 
beſorgen und hat ſie in feinem Werke Bremen und Derden 
Bd. VI (1762) S. 211 ff. abgedruckt. Wie aus den Beſtimmungen 
zu ſehen iſt, ſtand an der Spitze der Handelsgeſellſchaft in der 
Stadt ein gubernator oder Courtmeijter?), der zuſammen mit 
ſeinen Beiſitzern von den Kaufleuten ſelbſt gewählt wurde. So⸗ 
lange es einen general court in Antwerpen gab, hatte der 
Gouverneur dieſer Niederlaſſung das Recht, den deputy gouvernor 
und die associates in den subsidiary court zu ernennen. Doch 
als dieſe Reſidenz wegen der Wirren in den Niederlanden auf⸗ 
gelöſt wurde, da wurde die Verfaſſung dahin geändert, daß 
fortan die Mitglieder das Recht der freien Wahl erhielten. Der 
Courtmeiſter regierte in einem eigenen Haufe, das ihm der Rat 
zur Verfügung geſtellt hatte und in dem ſich die Geſellſchaft zu 
ihren Sitzungen und gemeinſamen Mahlzeiten verſammelte ). 
Wie aus alten Stadtplänen hervorgeht, ſtand das Gebäude, 
„des rades engliſches hus“ genannt, am Sande, und zwar dort, 
wo die Breite Straße einmündet. Nach 1648 wurde es der 
Sitz des erſten ſchwediſchen Statthalters im Herzogtum Bremen⸗ 
Verden, des Grafen Hans Chriſtoph von Königsmark, und 
brannte 1659 mit nieder bei dem großen Brande, dem damals 
faſt die ganze Stadt zum Opfer fiel. 

8) Pratje, Altes und Neues Bd. III S. 305. U. v. Werſebe, Hannov. 
Magazin 1821 Stück 3 S. 18 ff. Jobelmann-Wittpenning, Stad. Arch. IV 
S. 195. Mahnke, Aus der Stader Heimat (1918) S. 18 ff. 

9) Auf Saltonshall folgten als Stader Courtmeiſter: Robert Pecock 
1588 - 91, William Milward 1591 93, Ferrers 1595 - 99 und Richard Core 
1607 11. 5 

10) Es heißt in $ 3: Senatus suo sumpto praestabit societati domum 
pulchram et liberam, in qua congregetur et suas habeat curias. 
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Die Mitglieder der Geſellſchaft, denen der Rat als Der: 
ſammlungsplatz eine Börſe auf dem Fiſchmarkt zur Verfügung 
ſtellte, hatten die denkbar größten Freiheiten und Rechte in 
ihrem Tuchhandel. Sie konnten die Waren ein- und ausführen, 
ohne durch irgend eine Einſchränkung daran gehindert zu ſein, 
mußten allerdings den üblichen Soll an die Stadt bezahlen, wie 
er von alters her feſtſtand — er war niedriger als die hälfte 
des Solles, den ſie in hamburg zu bezahlen hatten —, und 
außerdem an den Erzbiſchof die „vectigalia antehoc consueta 
et non maiora ). Nur etwas war von dem ſtädtiſchen Soll frei, 
das war das engliſche Bier, ſoweit es in ihren häuſern und bei 
den Suſammenkünften ſelbſt getrunken wurde. Über die Art 
des Gewichts, der Verpackung und des Transports der Güter 
ſollte jpäter Genaueres vom Rat im Beijein des Courtmeiſters 
feſtgeſetzt werden. Für den Abſchluß der Mietverträge wurden 
einige Ratsherren und Bürger ernannt, die den Ausländern 
helfend zur Seite ſtanden, damit der Preis für die Räumlich⸗ 
keiten, die ſie für ſich und das Aufitapeln der Waren ges 
brauchten, möglichſt niedrig war. Sollte ein engliſches Schiff 
im Hoheitsgebiet des Erzſtiftes auf der Elbe ſtranden, dann 
übernahm der Rat die Garantie dafür, daß die Engländer ihre 
Waren wiedererhielten, natürlich nach Abzug des Bergegeldes 
für diejenigen, die bei der Rettung halfen. Fand der Schiffbruch 
auf fremdem Gebiet jtatt, jo verſprach der Rat, durch fein Ein⸗ 
ſchreiten bei der beteiligten Macht dahin zu wirken, daß der 
Geſellſchaft der Schaden vergütet werde. Die merchant-adven- 
turers erhielten mit ihren Angeſtellten und Dienern alle Rechte 
der Bürger Stades, wurden auch im Falle der Not vom Rat 
im ganzen Erzbistum und ſogar auf fremdem Territorialgebiet 
beſchützt. Dagegen waren ſie frei von einzelnen Bürgerlaſten 
und =pflichten, wie 3. B. von contributionibus, collectis, exactio- 
nibus, subsidiis, vallorum reparationibus, vigiliis sive excubiis, 
außer im Kriege, bei Belagerungen und Aufruhr, wo der Magiſtrat 
auch ſie mit zur Verteidigung der Stadt aufrief. 

Außer dieſen Freiheiten auf dem Gebiete des Handels und 
Verkehrs verlieh man ihnen eigene Gerichtsbarkeit; denn der 
Gouverneur ſprach Recht zuſammen mit den assistants, 12 an 

11) Wittpenning, Stad. Archiv Bd. VII (1877) S. 435. 



En 

der Zahl, die mit ihm im Court ſaßen. Er war der Gerichts⸗ 
herr in allen Prozeſſen zwiſchen den Angehörigen der engliſchen 
Nation, außer bei den Kriminalfällen, die vor den Nat ge⸗ 
hörten; doch trat dieſer Fall ein, ſo hatte der Courtmeiſter 
Zutritt und Stimme bei den Verhandlungen. Für die Doll- 
ſtrechung und Durchführung des Urteils ſorgte der Rat, wenn 
er darum gebeten wurde, mit allen Mitteln auf Kojten der 
Geſellſchaft. Bei einer Klage der Engländer gegen die Stadt 
wandten ſich dieſe zunächſt an ihren Gouverneur, der dann die 
Angelegenheit bei dem regierenden Bürgermeiſter zwecks Unter⸗ 
ſuchung anzeigte; dagegen prüfte bei Streitigkeiten zwiſchen 
Stader und Engländer der Rat die Sache im Beiſein des Court⸗ 
meiſters. Artikel 18 und 19 regelten das Schuldrecht, damit 
der Magiſtrat nicht etwa die Intereſſen ſeiner Bürger gegenüber 
den Forderungen der Ausländer vertrat, und Artikel 21 die 
Teſtamente, bei denen auch Kückſicht auf die peſt genommen 
war, da dieſe Seuche gerade 1583 zuſammen mit der ſpaniſchen 
Krankheit die Stadt ſchwer heimgeſucht hatte. 

Sehr weit kam man in Stade der Handelsgeſellſchaft in 
der Frage der freien Religionsübung entgegen, während die 
Hamburger in dieſem punkte unduldſam geweſen waren. Sie 
hatten den Kaufleuten keinen öffentlichen Gottesdienſt gewährt, 
ja die Ausbreitung der anglikaniſchen Lehre und ihrer Gebräuche 
aufs ſtrengſte unterſagt, wie es nicht anders zu erwarten war, 
da in dieſer Stadt damals das orthodoxe Luthertum herrſchte. 
Stade dagegen, in deſſen Magiſtrat viele Anhänger des weit⸗ 
herzigen Melanchthon ſowie Calvins ſaßen, überließ ihnen ſogar 
eine Kirche zur Benutzung, wie es denn in 8 5 heißt: Concedit 
quoque senatus dietae societati aptum et commodum locum 
in usum ministerii sui ecclesiastici et praedicationis con- 
suetudine ritibusque ecclesiae anglicanae concordantis idque 
in lingua anglica. Das Gotteshaus, das die Stadt zur Der- 
fügung ſtellte, war die Kirche des ehemaligen St.⸗Georgs⸗Kloſters 
am Pferdemarkt, das dort geſtanden hat, wo 1698 das Seug⸗ 
haus vom Schwedenkönig Karl XII. errichtet iſt. Gerade zu 
der Seit, als der Vertrag abgeſchloſſen wurde, hatte am 6. Oktober 
1587 das Domkapitel Bremens dieſe Kirche, die „durch Ein- 
und Niederfallung des Geſparrs, Daches, Gewölbes und Mauren 
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deſoliret und verfallen“ war, an Stade abgetreten). Der Rat 
ließ ſie ausbeſſern und übergab ſie der anglikaniſchen Gemeinde, 
die bald zwei Prediger beſaß, ein Zeichen, wie groß ſie geweſen 
ſein muß. 

Durch die Ankunft der engliſchen Kaufleute blühte Stade 
mächtig auf; in den Straßen, auf dem Markte, am hafen, 
überall herrſchte reger Verkehr, handel und Wandel kam nach 
der langen Seit der Stockung wieder in Fluß, zumal da in der 
alten Schwingeſtadt außer den Engländern noch Vertreter einer 
andern Nation weilten, die Wallonen“), die vor Herzog Alba 
und ſeinen wilden Scharen aus den ſpaniſchen Provinzen ge⸗ 
flüchtet waren und ſich hier eine neue Heimat gegründet hatten, 
wo man duldſam war und nicht die perſönliche Überzeugung 
mit Feuer und Schwert zu unterdrücken ſuchte. Über den hohen 
Wällen und Baſtionen der Stadt lugten die ſchweren Geſchütze 
grimmig in die Welt, als wollten fie jagen: „Trutz Hamburg! 
Hinter uns ſteht die Macht, das Geld.“ Um die Feſtung noch 
wehrhafter zu machen, ſchenkte die Kalands-Brüderſchaft dem 
Rat zwei Geſchütze von 3955 Pfund und die Gilde des Wand— 
ſchnittes zwei von 3775 Pfund. Neben dem materiellen Auf: 
ſchwung begann eine Blüte des Geiſteslebens, wie ſie Stade in 
ſeinen Mauern noch niemals erlebt hatte“). Denn während 
die Patrizierfamilien ſchon immer hohes geiſtiges Intereſſe zeigten, 
ſo brachte dazu der Verkehr mit den fremden Nationen, die auf 
hoher Kulturſtufe ſtanden, manche Anregung. So kam es, daß 
der Rektor und Scholarch Reiner Lange den Auftrag erhielt, 
die Trivialſchule, die in den Räumen des ehemaligen Georgen— 
kloſters untergebracht war, in ein akademiſches Gymnaſium um⸗ 
zuwandeln, da ſie den Anſprüchen nicht mehr genügte. Bereits 
1588 konnte man in der oberen Klaſſe Dorlejungen aus dem 
Gebiete der Jurisprudenz, der Medizin und der Theologie hören, 
die von dem Syndikus, dem Phyſikus“) und dem senior 

42) Bei Pratje, Bremen und Verden Bd. VI S. 205 iſt die Abtretungs⸗ 
urkunde abgedruckt. : 

13) An ſie erinnert noch in Stade das ſogenannte Belgiſche Haus in 
der Großen Schmiedeſtraße. Über ihr Gemeindeleben vergl. Pratje, Altes 
und Neues II S. 231. 

14) D. Mahnke, Stad. Arch. N. F. IV S. 142. 
15) Dhyjikus war damals Dr. Wilhelm Hatzfeldt. 
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ministerii gehalten wurden und bald ſo berühmt wurden, daß 
die Stader die Genugtuung erlebten, daß Hamburger Patrizier 
ihre Söhne auf das „Athenaeum“ ſchickten. Der ganze Stolz 
des Bürgers über dieſe Zeit ſpricht aus den ſchwungvollen Verſen 
des Generalſuperintendenten Michael Havemann, der in ſeinem 
Pyrismo (Stade 1660) ſchreibt: 

Cum Belgae atque Angli hane onerabant navibus urbem 
Auspiciis laetis res ibant, cuncta fluebant 
Ad votum, ad nutum, celebris tune Stada manebat. 

Doch gerade dieſe Tatſache, daß die Stadt aus ihrem Dorn⸗ 
röschenſchlaf erwacht war, reizte ihren mächtigen Gegner, der 
ſchon geglaubt hatte, er ſei herr auf der Niederelbe. Hamburg 
trat ſofort wieder auf den Plan, das wohl ſchon halb bereute, 
daß es ſein eigenes Intereſſe, die Engländer bei ſich zu behalten, 
dem der Hanſe geopfert hatte und vor den Drohungen Philipps 
zurückgewichen war. Bereits am 26. Oktober des Jahres 1587 
traf in Stade eine hamburgiſche Geſandtſchaft unter Führung 
des Syndikus Dr. Wilhelm Müller ein, der der Hauptförderer 
des Reſidenzgedankens in ſeiner Daterjtadt war!). Sie beſtand 
außer ihm noch aus vier Ratsherren: Joh. Schulte — wir kennen 
ihn bereits von ſeiner Unterredung mit Eliſabeth —, Erich von 
der Fechten, Dietrich von Eitzen, Joachim Brandt, und ihrem 
Schreiber Magiſter Albert Lohmeier, der das Beglaubigungs⸗ 
ſchreiben dem worthaltenden Bürgermeiſter Jakob Lackemann 
überreichte mit der Bitte, die Verhandlung möchte vor dem ge⸗ 
ſamten Rate ſtattfinden. Doch dieſe Forderung hamburgs wurde 
in einer Sitzung vom Rat mit der Begründung abgelehnt, es 
wäre bei ihm nicht Sitte, Abgeſandte in „gemeiner audientz“ 
zu hören, außerdem hätte er übergenug mit andern Händeln zu 
tun. Zu feinen Vertretern, die die Sache für ihn führen ſollten, 
wählte er den Stadtſyndikus Kaſpar Schwenke, ferner die vier 
Ratsherren Statius Steinshorn, deſſen Schwager Daniel Busmann!), 
Johann auf der Wort, Johann Platen und den Stadtſchreiber 

16) Das Protokoll der Verhandlung iſt nach dem Bericht der Notare 
Joh. Heſterberg und Daniel Piel bei Pratje, Bremen und Verden VI S. 222 
abgedruckt. 5 

17) Gegen bieſe beiden richtete ſich ſpäter 1603 die ganze Wut des 
Volkes, jo daß es zum Aufitand kam; vergl. Jobelmann⸗Wittpenning 
Stad. Arch. IV (1871) S. 39. 
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Henricus Meier. Der hamburgiſche Syndikus gab in „einem 
ziemlich großen Gemach“ des Rathauſes — ſo bemerkt etwas 
boshaft der Chroniſt Hamburgs — am Morgen des 28. Bericht 
über die Frage der engliſchen Reſidenz, wie ſie ſich allmählich 
entwickelt hatte; er erklärte den Standpunkt Hamburgs und der 
Hanſe dahin, weil die hanſeatiſchen Privilegien in England noch 
nicht wieder eingeführt ſeien, ſo dürfte von einer Aufnahme der 
Engländer in Deutſchland nicht die Rede ſein. Zum Schluß der 
Verhandlung, die hin und her ging, drohte er mit dem Kaiſer, 
dem Landesherrn und dem Prinzen Alexander von Parma, der 
deswegen ſchon ſeinen Geſandten Georg von Weſtendorf ab- 
geſchicht und im Namen Philipps II. die Erklärung abgegeben 
habe, die auf hamburg ſo gewirkt hatte: Wenn die Engländer, 
ſeine Feinde, ſolten ihr intent erlangen, daß J. K. M. ſolches 
nicht zu dulden wäre. Als Dr. Müller die Forderung ſtellte, 
der Vertrag ſollte „reſcindiret und diſſolviret werden, da ſolches 
geſchähe zu Derdries und ad aemulationem der Stadt Hamburg“, 
zur Schädigung ihres Solles und Handels, zogen ſich die Ver— 
treter Stades zurück, um dem Rat Mitteilung zu machen. Nach 
Verlauf von einer Stunde kehrten ſie in das Sitzungszimmer 
zurück mit der Antwort, da der Domdechant von Bremen und 
der Propſt zu Oſterholz noch in Audienz empfangen werden 
müßten, könne man an dieſem Tage nicht mehr antworten. Um 
Zeit zu gewinnen, wurde die nächſte Sitzung auf Montag, den 30. 
verſchoben, weil man „am 29. als am Sonntag zur Kirche ginge 
und Gottes Wort hörete“. So begann dann an dieſem Tage 
die neue Verhandlung, in der die Entſcheidung fallen ſollte. 
Für die beiden Schwäger Steinshorn und Busmann waren dies- 
mal Vertreter des Rats Otto von der Meden und Johann Möller. 
Die Antwort Stades über die Hanſerechte in London war recht 
bezeichnend; denn ſeine Ratsherren erklärten, „lie hätten dieſe 
niemals geſehen noch geleſen, deswegen ſie nicht wiſſen könnten, 
was davon eingezogen oder verloren, auch was vor Nutzen 
daraus entſtanden“. Danach gingen ſie zum Angriff über und 
meinten, weil die Hamburger ja ſelbſt früher die Engländer 
aufgenommen und vor kurzem es wiederum verſucht hätten, ſo 
könnten ſie es nicht für ein Unrecht halten, wenn ſie jetzt die 
augenblicklich ſo günſtige Gelegenheit beim Schopfe faßten, wo 
„der Allmächtige ihnen ein Stück Brod zuweiſet; denn die von 



Hamburg, jo fuhren fie fort, hätten ihnen ihre Narung ge⸗ 
wehret, ihre Schiffe und Bürger mit Gewalt angefallen, die 
Elbe hinauf nach Hamburg getrieben, zum Theil die Leute 
ſpoliiret und ohne Entgeltnis abgewieſen, ſie zu armen Leuten 
gemacht, zum Theil auch ſie dermaßen in Sorge gebracht, daß 
ſie ihrer Sinne darüber beraubet worden. Aus dieſem Grunde 
könnte und möchte der Rat von ſolchem Handel und Contracte 
nicht laſſen“. Obwohl die Hamburger Geſandten noch allerhand 
Punkte dagegen vorbrachten und darauf hinwieſen, daß in 
Belgien Alexander Farneſe „ein groß Kriegesvolck bey einander 
verſamlet hätte und daß die Königl. Maj. zu Spanien vor⸗ 
handen wäre mit großer armada, ſo vorhin in der Chriſtenheit 
nicht gehöret“, ſo blieb Stade feſt und „befahl ſeine Sache 
Gott und dem Recht“. Die Stadt an der Schwinge hatte es 
alſo im Vertrauen auf den Schutz Englands gewagt, dem Kaiſer, 
Philipp II. und der Hanſe zu trotzen. Sie hatte durch den 
Schritt ihr Geſchich eng mit dem Schickjal der proteſtantiſchen 
Welt verflochten; nun kam es darauf an, wer in dem Kampf 
ſiegen würde, das proteſtantiſche England und die Niederlande 
oder das katholiſche Spanien und Öjterreih. Als alle Be⸗ 
mühungen vergeblich waren, zogen die Hamburger ab „nach 
gewöhnlicher Salutation“, wie der Chroniſt vermerkt. 

Ebenſo wie Hamburg ſuchte die Hanje Stade, das gegen 
die Beſchlüſſe des Bundes gehandelt hatte, von dem Vertrage 
mit den Engländern und „ſolchem unfug“ überhaupt abzubringen. 
In den Kechtfertigungsſchreiben, die Ende des Jahres 1587 als 
Antwort auf die hanſiſchen Angriffe erfolgten, wies der Stader 
Rat darauf hin, daß der Vertrag nicht „zu verſchmelerung all⸗ 
gemeiner hanſiſchen ſocietat und deren privilegien gereiche“, 
ſondern nur abgeſchloſſen ſei, um den Wohlſtand der Bürger 
zu heben. Ja, er erklärte ſich ſogar bereit, die Zugehörigkeit 
zur Hanſe freiwillig für den Fall aufzugeben, „daß wir mehr, 
als den erbaren von Hamburg begegnet, ſolches reſidenzwerkes 

halber ſolten verfolget werden“, weil er ſeit Menſchengedenken 
überhaupt keinen Vorteil von dem Bunde gehabt habe. Da 
die Stadt alſo Widerſtand leiſtete und ſich nur einem allgemeinen 
Reichsbeſchluſſe fügen wollte, fo blieb der Hanſe nichts anderes 

übrig, als ſich am 12. Dezember an den Kaiſer zu wenden mit 
dem Geſuch, der ungehorſamen Bundesſtadt die Reſidenz zu ver⸗ 
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bieten. Rudolf II. begnügte ſich fürs erſte damit, am 19. Februar 
1588 an die nächſte Obrigkeit Stades, das Domkapitel zu Bremen, 
zu ſchreiben und Bericht über die Sache einzufordern. Auf dieſen 
Befehl hin ſchickten die von Stade nach Bremen eine Verteidigungs⸗ 
ſchrift, die am 29. Mai dem Kaiſer übermittelt wurde. Während 
jo koſtbare Seit mit Vorunterſuchungen verſtrichen war, entſchloß 
ſich hamburg dazu, zur Selbſthilfe zu greifen und mit Gewalt 
vorzugehen, da es ſich nicht viel von den Verhandlungen verſprach 
und außerdem jeden Augenblick die engliſche Tuchflotte auf der 
Elbe eintreffen konnte. Es ſandte bewaffnete Schiffe nach der 
Schwingemündung, um Stade von der Elbe her zu blockieren 
und die Landung der Adventurers zu verhindern. Doch dieſe 
hatten ſich vorgeſehen, denn die 36 Kauffahrer, die mit Waren 
aus London reich beladen heranfuhren, wurden von Kriegsſchiffen 
begleitet, obwohl durch dieſe Maßnahme die Hoheit des deutſchen 
Reichsgebiets verletzt wurde. Daraufhin zogen ſich die Ham: 
burger zurück, ohne einen Angriff zu wagen, jo daß die Flotte 
unbehindert nach Stade kommen konnte. Als dem engliſchen 
Staatsrat dieſer Derjuc des bewaffneten Widerſtandes mitgeteilt 
wurde, ſah er ſich veranlaßt, noch mehr fernerhin für den Schutz 
der Handelsſchiffe zu ſorgen; Pulver und Geſchütz wurden für 
dieſe bewilligt und dem Admiral der Kanalflotte, Lord Henry 
Seymour, der Befehl erteilt, eine größere Fahl Kriegsichiffe ab⸗ 
zukommandieren, da es ſich nicht nur um die Ehre der Königin, 
ſondern auch um hohe wirtſchaftliche Werte handle. 

Inzwiſchen trat ein Ereignis ein, das die engliſche See- 
herrſchaft begründete und für Stade und die proteſtantiſche Welt 
glückverheißend war. Die ſpaniſche Drohung mit der Armada 
brauchte man nicht mehr zu fürchten: die ſtolze, unüberwindliche 
Flotte ruhte ſeit Juli 1588 auf dem Grunde des Meeres. Eng⸗ 
land hatte Spanien gegenüber völlig geſiegt. Gleichwohl befolgte 
Rudolf II. unter dem Einfluß des ſpaniſchen Hofes weiter die 
englandfeindliche Politik in der Frage der Adventurers; denn 
Eliſabeth hatte die Suſage nicht erfüllt, die alten Ausfuhrrechte 
der Stalhofgenoſſen wiederherzuſtellen, ſondern ſogar am 1. Januar 
1589 ein ſtrenges Handelsverbot erlaſſen, nach dem hanſiſche 
Schiffe, die mit Waren nach Spanien fuhren, gekapert wurden. 
Allerdings verſprach ſich der Haiſer ſelbſt nicht viel von einem 

gewaltſamen Vorgehen, weil er die religiöſe und politiſche Ser⸗ 
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riſſenheit des Reiches allzugut kannte; indes fügte er fih dem 
Drängen ſeiner Umgebung und der Hanje und erließ, als die 
Unterſuchung des Stader Falles erledigt war, ein Mandat an 
Stade, wonach es den Vertrag mit der engliſchen Geſellſchaft zu 
kündigen und die Kaufleute aus ſeinen Mauern zu vertreiben 
hatte. Aber ſo ſchnell gab der Rat das Spiel nicht verloren; 
er widerſetzte ſich in dem Glauben, Rudolf II. würde nicht 
ſogleich handeln, dazu hatte er genügend Beiſpiele von der 
Politik des Schwankens, wie ſie am Wiener Hof üblich war, 
und wußte, daß man dort leicht zurückſchrecke, ſobald ſich ener⸗ 
giſcher Widerſtand zeigte. Doch diesmal raffte ſich der Kaijer 
zu einem Entſchluſſe auf und übertrug am 31. Januar 1589 die 
Vollſtreckung ſeines Mandats gegen die unbotmäßige Stadt dem 
Bremer Domhapitel bei „comminirter poen“. 

Das war nun für das Erzſtift ein ſchwieriger und gefähr⸗ 
licher Fall, bei dem es hieß, klug und beſonnen vorzugehen, 
wenn es Kriege vermeiden wollten). Alles kam dabei auf die 
Entſcheidung des Domkapitels an, das ſchon immer ziemlich 
ſelbſtherrlich im Lande regiert hatte. Außerdem war der neue 
Erzbiſchof Johann Adolf — er bekannte ſich wie ſein Vorgänger 
zum proteſtantiſchen Glauben — erſt kürzlich für den klingenden 
Lohn von 20000 Reichstalern von den Domherren gewählt und 
ganze 14 Jahr alt, alſo ein willenloſes Werkzeug in der Hand 
des Kapitels. Nachdem er, umdrängt von ſeiner getreuen Ritter- 
ſchaft, ſeinen Einzug in Bremen gehalten hatte, begab er ſich 
nach Dörde und überließ die Regierung den Räten und Stifts⸗ 
herren. Genau wie die meiſten Untertanen waren dieſe Dro- 
teſtanten, die wenig Gefallen an der katholikenfreundlichen Politik 
des Kaiſers fanden, der ſeiner ganzen Stellung nach ein Hort 
der Gegenreformation war, und ſahen in den Engländern ihre 
Glaubensgenoſſen. Während ſie alſo aus dieſem Grunde Rudolfs II. 
Vorgehen gegen die Adventurers ſchon nicht recht billigten, ſo 
kam hinzu, daß das Land großen materiellen Vorteil von den 
Engländern in Stade hatte; denn die Kaufleute bezahlten Steuern 
an das Erzſtift, und der Handel hob ſich überhaupt mächtig in 
dem ganzen Territorium dadurch, daß die engliſchen Tuche weiter⸗ 
verkauft wurden. Ferner war bei der Lage des Erzbistums eine 

1) Staats-Arch. Hannover, Celle⸗Br. Kirch. Deſ. 105 b Sach 149 Nr. 21 
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Landung der Briten nicht ausgeſchloſſen, wenn man zu ſcharf 
gegen die Adventurers vorging. Obwohl einerſeits das Kapitel 
aus dieſen Gründen auf ſeiten Stades ſtand, ſo mußte es doch 
andererſeits das Angreifen der Spanier vom Rhein her fürchten, 
wenn nichts gegen Stade geſchah, weil dieſe ſich auf das Hilfe- 
gejuch des Kurfürſten von Köln auf deutſchem Reichsgebiet feſt⸗ 
geſetzt hatten und als Beſatzungen in den Städten des Kölner 
Erzſtiftes lagen !“). So verſuchte das Domkapitel von Bremen 
die Angelegenheit gütlich und dilatoriſch zu behandeln, um weder 
England noch Spanien herauszufordern. Nach längerer Beratung, 
am 18. Februar, ging eine Geſandtſchaft nach Stade ab, die 
mit dem dortigen Rat verhandeln ſollte, und legte ihm den 
Befehl Rudolfs II. vor. Aber die Verhandlung führte zu keinem 
Siel, ſo daß die Boten unverrichteter Sache zurückkehren mußten; 
Stade gab nur eine ausweichende Antwort ohne ſichere Garantie 
und erklärte, es wolle ſich vor dem Kaiſer ſelbſt rechtfertigen 
und „die Sache ſchon jo dirigieren, daß dieſer zufrieden ſei wegen 
der Reſidenz“, worauf am 10. April wirklich eine Verteidigungs- 
ſchrift der Stadt nach Wien abging. Inzwiſchen wurde die Lage 
für das Erzſtift, das ſich damit begnügt hatte, die ablehnende 
Antwort Stades durch den erzbiſchöflichen Geſandten dem Kaijer 
mitteilen zu laſſen, immer gefährlicher; die Spanier ſchienen tat⸗ 
ſächlich Ernſt zu machen. Bereits am 15. Juli zeigte ſich, wie 
aus einem Schreiben des erzbiſchöflichen Kanzlers Dr. Kajpar 
Koch?) hervorgeht, ſpaniſche Reiterei, die das Land unſicher 
machte, von Katholiken heimlich verſteckt wurde und auf der 
Landſtraße zwiſchen Stade und Bremervörde den Kaufleuten auf- 
lauerte, die ruhig des Weges zogen und die engliſchen Tuche 
weiterverkauften; und am 27. Oktober lief ein Schreiben des 
Prinzen von Parma ein, das im Namen Philipps II. mit „etwas 
ſcherff und betroung“ an das Kapitel gerichtet war und die 
Drohung einer Intervention enthielt, wenn nicht energiſch in der 
Sache zugegriffen würde. Die Folge war, daß das Domkapitel 
beſchloß, den KAusſchuß der Stände einzuberufen, um deſſen 
Anſicht zu hören; aber damit war der Adel des Stiftes nicht 

19) M. Ritter, Deutſche Geſchichte im Seitalter der Gegenreformation 
S 18. 

20) Sein Grabſtein befindet ſich noch heute an der nördlichen Wand 
der St.⸗Wilhadi⸗Kirche zu Stade. Koch ſtarb am 22. Mai 1626. 
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einverſtanden, weil er eine Schmälerung feiner Rechte darin ſah 
und zudem meinte, bei der Wichtigkeit der Entſcheidung müſſe 
die Vollverſammlung ihre Meinung äußern, ſonſt ſähe es jo aus, 
„als wollten wir durch ſolchen Ausſchußtag die Sache hemmen 
ſund auf die lange Bahn ſchieben“. Als die Führer der Ritter 
Haft, Franz Marſchalk von Bachtenbrock?) und Heinrich von- 

Brobergen, in einer Audienz beim Erzbiſchof die Ausjchreibung 
eines allgemeinen Landtags beantragten, gaben Johann Adolf 
und ſeine Räte ihrem Drängen endlich nach; von ſeinem feſten 
Schloß in Bremervörde aus erließ der Erzbiſchof ein Manifeſt 
vom 21. Februar 1590, durch das er einen Landtag für den 
12. März ausſchrieb. Ein Punkt, der mit auf der Tagesordnung 
ſtand, war der, welche Antwort man Alexander Farneſe geben 
ſollte; was jedoch darüber feſtgeſetzt iſt, geht nicht aus den 
Akten hervor, ebenſo nicht, was die Stände in der engliſchen 
Angelegenheit vorbrachten. Tatſache iſt, daß ſchließlich der 
Beſchluß gefaßt wurde, „der Contract ſolle diſſolviret und die 
Engländer aus Stade dimittiret werden“. Mit dieſer Entſchei⸗ 
dung des Landtags, die nur auf dem Papier ſtand, glaubte 
das Domkapitel ſeine Schuldigkeit getan zu haben und wartete 
ab, was weiter erfolgen würde. In Stade blieb alles beim 
alten; als die neue engliſche Tuchflotte hier gelandet war, 
gingen im Mai wiederum Briefe von Rudolf an das Dom⸗ 
kapitel ab, in denen er auf die Ausführung ſeines Mandats 
drang. Wieder nahm man ſich Seit; doch als am 2. September 
Graf Peter Ernſt von Mansfeld ein Schreiben Philipps über⸗ 
brachte, da beeilten ſich die Stiftsherren ein wenig und be- 
quemten ſich Ende Oktober zu einer Antwort, in der ſie die 
Derjpätung ihrer Entgegnung damit entſchuldigten, daß das 
kaiſerliche Schreiben erſt vor kurzer Seit eingetroffen ſei, und 
verſicherten, ſie wollten Stade ſchon zum Gehorſam bringen. 

Erſt am 20. Januar 1591 erfolgte eine nochmalige „Be⸗ 
ſchickung“ Stades durch die erzbiſchöflichen Geſandten, die unter 
Vorzeigung des kaiſerlichen Befehls an den Beſchluß des Land⸗ 
tags erinnerten. Doch der Rat ließ ſich auf eine beſtimmte 
Antwort nicht ein, ſondern wählte den Weg weiterer „Dilation“ 
und bat um Friſt, bis er mit dem Court der Kaufleute ver⸗ 

21) Geboren im Jahre 1559, geſtorben am 18. Juni 1638 als Dom⸗ 
dechant zu Bremen und Propſt des Kloſters Himmelpforten. 
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handelt und Nachricht aus England erhalten hätte; dieſe Bitte 
wurde ihm, wenn auch erſt nach längerem Zögern, gewährt. 
Zwar ging es nicht ſo ſchnell mit der Antwort, wie der Nat 
anfangs gemeint hatte; mit der nächſten Flotte, die bei Beginn 
des Frühlings in der Schwingeſtadt vor Anker ging, traf der 
Beſcheid aus London noch nicht ein. Erſt im Hochſommer erhielt 
Stade von den Adventurers die Nachricht, die es aus aller Sorge 
und Derlegenheit befreite, daß nämlich „die Königliche Maj. in 
Engeland nicht allein an J. F. Gn. (den Erzbiſchof), ſondern 
auch an die weltlichen drey Thurfürſten des Heiligen Römiſchen 
Reiches als Pfalz, Sachſen undt Brandenburg geſchrieben undt 
ſich darauf ausdrücklich ercleret, daß Kaiſerl. Maj. dieſe Engel⸗ 
lendiſche Reſidenz ſache auf einen algemeinen Reichstag vorlengſt 
verſchoben undt gewieſen habe, undt nicht gemeint ſey, ehe undt 
zuvor derſelb gehalten, in dieſer Sache was zu innoviren undt 
fürzunehmen“. Rudolf II. hatte inzwiſchen eingeſehen, daß in 
der Frage der Reſidenz mit Gewalt nicht viel zu erreichen war, 
und deshalb aufs neue Verhandlungen begonnen, von denen der 
Stader Rat noch nichts wußte. Als dieſer jetzt durch engliſche 
Nachrichten die neue Entwicklung der Angelegenheit erfuhr, ſandte 
er ſofort den Stadtſchreiber Henricus Meier, der bereits an der 
Verhandlung mit den Hamburgern teilgenommen hatte, mit ſeinen 
Inſtruktionen nach Dörde ab, um dort Johann Adolf über die 
empfangene Mitteilung Bericht zu erſtatten und um zugleich im 
Namen des Rats die Bitte auszuſprechen, daß den Ständen des 
Stifts die kaiſerliche Willensänderung mitgeteilt würde, die man 
von Eliſabeth erfahren hatte. 

Die Hanſe verſuchte indeſſen weiter auf den jungen Erz⸗ 
biſchof einzuwirken und ihn durch Drohungen zum Dorgehen 
gegen Stade zu bringen. Auf dem Hanſetag zu Cübeck ſetzten 
ihre Vertreter am 29. Juli ein Schreiben an Johann Adolf auf 
und erſuchten ihn, der widerſpenſtigen Stadt „mit Suſchickung 
der getreuen Ritter und Landſchaft ernſtlich zu gebieten, dem 
kaiſerlichen Befehl zu folgen“ und die Engländer ſchleunigſt 
auszuweiſen, damit die Bürger vor Rudolfs Sorn gerettet würden; 
denn, ſo verſicherten ſie etwas ſcheinheilig, „wir gönnen denen 
von Stade ein ſolch Unheil nicht, als die uns lange Seit mit 
freundſchaft undt Confoederation vereint geweſen“. Ein paar 
Tage ſpäter, am 1. Auguſt, erfolgte ein zweites Schreiben an 
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das Domkapitel des Inhalts, gegen Stade vorzugehen und in 
der befohlenen kaiſerlichen Exekution fortzuſchreiten, da es die 
Intereſſen des Vaterlandes verlangten, dem die Engländer ſämt⸗ 
liche Privilegien genommen hätten. Auf das Schreiben des 
Banjetages hin — es war erſt am 24. September in der erz⸗ 
biſchöflichen Kanzlei eingetroffen — handelte das Bremer Kapitel 
vollſtändig ſelbſtändig, wie es bei ſeinen weitgehenden Rechten 
und bei dem Alter des Landesherrn nicht anders zu erwarten 
war. Dazu kam, daß ſich Johann Adolf damals gerade auf 
ſeinen Beſitzungen in Schleswig⸗Holſtein befand. Weil ſich in⸗ 
zwiſchen die Lage für Stade durch die Nachricht aus England 
bedeutend verbeſſert hatte, war die Antwort vom 25. September 
von den Domherren leicht zu verfaſſen. Nachdem ſie anfangs 
Bericht gegeben hatten von allem, was gegen die Stadt an der 
Schwinge unternommen war, verwieſen ſie auf die jüngſte Er⸗ 
klärung des Stadtſchreibers, nach der Rudolf II. die endgültige 
Löſung der Frage aufgeſchoben hätte, und erklärten, die Stader 
Note wäre dem Kaiſer zur Kenntnisnahme übermittelt. Sugleich 
ging an demſelben Tage ein Schreiben an den Erzbiſchof ab, 
der bei der kritiſchen Lage beabſichtigte, in ſein Land zurück⸗ 
zukehren. In dieſem wurde ihm kurz mitgeteilt, was das Dom⸗ 
kapitel der Hanſe erwidert hätte, damit er ſelbſt davon Beſcheid 
wüßte für den Fall, daß er ebenfalls antworten würde. Außer- 
dem wurden der Kanzler und einige Räte abgeſandt, um ihn 
in Gottorp wieder auf ſeinem Gebiete zu begrüßen. Während 
dieſer Seit hatte der Erzbiſchof den Brief von der Königin 
Eliſabeth erhalten, den die Stader Geſandtſchaft erwähnt hatte 
und in dem ſie ihm „temporal conceſſion undt ſtillſtand bis zum 
nahiſten Reichstag“ als Meinung Rudolfs in der Frage der 
engliſchen Handelsgeſellſchaft mitteilte. Da aber Johann Adolf 
den kaiſerlichen Entſchluß bisher ausſchließlich durch Nachrichten 
von ſeiten Englands kannte und eine Beſtätigung durch Rudolf 
fehlte, ſo traute er der Sache nicht recht und wollte völlige 
Gewißheit haben, ehe er ſeine Entſcheidung danach traf. Aus 
dieſem Grunde ſandte er ſeinen Rat und Propſt zum alten Kloſter 
Hermann v. d. Beck?) nach Prag zum Kaiſer, um vollſtändige 

22) Er war ſeit 1584 Propſt und dankte 1610 wegen einer Streitig⸗ 
keit mit den Conventualinnen ab. Sein Bruder war der Abt des Stader 
Marienkloſters, Jodokus v. d. Beck, über deſſen Leben Jobelmann, Stad. Arch. 
VS. 111 berichtet. 
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Klarheit zu erhalten. Damit die Furcht vor dem ſpaniſchen 
Einfall endgültig beſeitigt würde, ſollte dieſer gewiegte Diplomat, 
der ſchon mehrmals in Finanzgeſchäften die Intereſſen ſeines 

Landes dem Wiener Hof gegenüber vertreten hatte?), bei der 
Sujammenkunft den Wunſch im Namen feines Herrn ausſprechen, 
der Kaiſer möchte ſich perſönlich an Philipp II. und an deſſen 
Statthalter in den Niederlanden wenden, damit dieſe beiden ſich 
„aller Tätlichkeiten gegen Stade und des Erzſtiftes Untertanen 
enthalten ſollten“, bis der Fall durch den Reichstag geregelt ſei. 
Das Bremer Kapitel war mit dem Vorgehen des Landesherrn 
einverſtanden und billigte in einem Schreiben vom 22. Oktober 
durchaus fein vorſichtiges Verhalten; für den Fall, daß Johann 
Adolf auf den Lübecker Brief etwas erwidern wollte, ſchickte 
es ihm die Antwort in der Form zu, wie es ſich dieſe dachte. 
Nur in einer Kleinigkeit wichen die Stiftsherren von der Meinung 
des Erzbiſchofs ab; da ſie zu ſtarkes Mißtrauen gegen jede 
mündliche Verſprechung Rudolfs hegten, jo wünſchten fie, einen 
Boten nachträglich an Hermann v. d. Beck abzuſenden, damit 
dieſer am Hof „ein ſchriftlich decret, Schein undt Urkunde unter 
Rayjerlihem Secret erbittet undt man ſich endlich undt finaliter 
danach richten kann undt Gefahr vom Erzſtift abgewendet 
wird“. 

Am 13. November wurde der erzbiſchöfliche Geſandte von 
Rudolf II. in Prag in Audienz empfangen und brachte ſein 
Anliegen vor; doch die ganze vorſichtige Zurückhaltung der 
Raijerlichen Politik offenbarte ſich deutlich in dem Schriftſtück, 
das v. d. Beck erhielt. Man wollte eben nicht offen Farbe be- 
kennen und ſuchte in feinen ferneren Beſchlüſſen freie Hand zu 
behalten; denn trotzdem Rudolf Eliſabeth gegenüber Aufichub 
zugeſichert hatte, wollte er es nicht offen zugeſtehen, ſo daß der 
Geſandte folgendes ausweichende Schreiben erhielt: „Auf das 
wenige, was der kaiſerliche Maj. Hermann von der Beck vor⸗ 
gebracht und gebeten, können ſich gleichwol J. K. M. der an⸗ 
gegebenen ſuspenſion undt verſchiebung derſelben engliſchen Sache 
undt J. K. M. gegen bemelte von Stade undt Tomkapitel zu 

25) 3. B. hatte er dem Kaijer, der ſich in augenblicklicher Geld⸗ 
verlegenheit befand, einen Betrag von 14000 Taler vorgejtrekt. Rudolf 
war darüber jo erfreut, daß er die noch rückſtändigen Reichsiteuern des 
Erzbistums — ſie beliefen ſich auf 42 000 Taler — einfach ſtrich. 
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Bremen hievor ausgegangenen kanſerlichen bevel bey J. K. M. 
Reichshofkanzley nit erinnern, derowegen ſie auch die von Stade 
ires bisher verzaigten Ungehorſams mit nichten entſchuldigt 
haben, ſondern behalten ir in demſelben Fall ihre vernere 
reſolution undt kanſerl. Amtsnotturft in allweg bevor.“ Wenn 
auch dem Bremer Kapitel wenig mit dieſem Schreiben?) gedient 
war, durch das ſich der Kaiſer auch jetzt noch die Freiheit ſeines 
Entſchluſſes Stade gegenüber wahrte, ſo hatte die Unterredung 
wenigſtens den Erfolg, daß Rudolf Philipp II. in einem Brief 
bat, das Erzſtift zu ſchonen, weil die Vertreibung der engliſchen 
Handelsgeſellſchaft nicht in deſſen Macht ſtände. „Es hat ſich 
auch inzwiſchen, d. h. ſeit dem Reichstag zu Augsburg 1582, 
zugetragen“, ſo heißt es in dem Brief, „daß die Hanſe ent⸗ 
ſchloſſen, Botſchaft an England wegen guetlicher Vergleichung 
zu ſchicken undt dazu kanſerliches Schreiben an die Königin er- 
beten undt erhalten. Auch etzliche Chur⸗ undt Fürſten haben 
es für gut angeſehen neben uns, mit Ausſchaffung bemelter 
Engliſcher gemach zu thuen, bis ein Schreiben von England 
eingetroffen iſt.“ Unterdeſſen möchte der König nichts Feind⸗ 
liches gegen das Erzbistum Bremen unternehmen, ſondern „weitere 
Reſolutionen in Geduld abwarten“. 

Das war überhaupt in der Wiener Politik der Weisheit 
letzter Schluß: Abwarten und verhandeln, ob ſich Eliſabeth nicht 
dazu verſtehen würde, die alten hanſiſchen Vorrechte wieder⸗ 
herzuſtellen. Dieſe Hoffnung hatte der Haiſer noch nicht auf⸗ 
gegeben, während jede Ausſicht dahin war, etwas mit Gewalt 

durchzuſetzen, ſeitdem die ſtolze Armada von England beſiegt 
und die ſpaniſche Macht von dem jungen niederländiſchen Staate 
immer mehr zurückgedrängt war. Man legte ſich auf das 
Verhandeln, bei dem der Hinweis auf das Völkerrecht eine 
Hauptrolle ſpielte. Nach der Meinung Rudolfs war es am 
beiten, wie er in einem Brief vom 10. Dezember 1591 ſchreibt, 
wenn die Hanjeaten ihre Privilegien in England und dafür die 
Engländer ihre Rechte in Deutſchland haben. Er hoffte auf 
„gute nachbarſchaft und friedleben“ zwiſchen beiden Nationen, 
jo daß die Forderung der Hanſe, die Ausweilung der Engländer, 
auf dem Reichstag zu Regensburg 1594 durch ſein Eingreifen 
vereitelt und ein neuer Derjuch gemacht wurde, in „Güte“ die 

24) Das Domkapitel erhielt es am 15. Januar 1592. 



a Be a FR ae Fe 

EDIT 

Vorrechte zu bekommen. Die Königin dachte indeſſen im Be- 
wußtſein ihrer Überlegenheit gar nicht daran und verfolgte 
rückſichtslos und unentwegt die Intereſſen ihres Staates, ohne 
ſich um andere zu kümmern. Als ihr der Brief Rudolfs durch 
eine Geſandtſchaft überreicht wurde, las ſie ihn kaum und hielt 
ſich ſpöttiſch darüber auf, daß er in deutſcher Sprache abgefaßt 
jei, „cum id genus idiomatis hactenus inter nos haud usitatum 

sit“. Da gelang es endlich, den Kaiſer zu einem Entſchluß zu 
bringen, aber erſt dadurch, daß man ihm einredete, Eliſabeth 
plane ein Bündnis mit den Türken. Obgleich der bremiſche 
Geſandte v. d. Beck eine Milderung verſuchte und Augsburg 
erklärte, es ſei nun einmal wahr, daß man auf die Engländer 
angewieſen wäre, da es in Deutſchland nicht genügend Wolle 
gäbe, wurde am 1. Auguſt 1597 die engliſche Handelsgeſellſchaft 
in einer höchſt feierlichen Urkunde des Landes verwieſen und 
den Reichsſtänden die Aufnahme bei Strafe der Acht verboten. 
Die Antwort Eliſabeths war 1598 die Schließung des Stalhofes, 
jo daß der deutſche Handel völlig gelähmt wurde; an die Stelle 
der Hanſe trat England, das durch das enge Sujammenwirken 
von Krone und Gilde in dem Wirtſchaftskampf geſiegt hatte 
und damit den Grund zu ſeiner ſpäteren Weltmachtſtellung legte. 
Wie wenig wirkſam dagegen die Maßregel des Keichstags⸗ 
beſchluſſes war und wie weit die Ohnmacht des heiligen römi- 
ſchen Reiches deutſcher Nation gediehen war, das zeigt die Tat⸗ 
ſache, daß Angehörige des engliſchen Staates bereits 1599 wieder 
in der Schwingeſtadt weilten, deren Rat ruhig den Vertrag mit 
der Geſellſchaft erneuert hatte, weil er Michaelis 1597 abge⸗ 
laufen war. Die Kaufleute umgingen das Reichsverbot dadurch, 
daß ſie ihren Court in Stade aufgaben und als private Händler 
auftraten, ohne daß etwas gegen ſie unternommen wurde. Weil 
jedoch die Anzahl der einlaufenden Tuchſchiffe kleiner wurde, 
begab ſich am 3. Februar 1601 eine Stader Geſandtſchaft unter 
Führung des früheren Rektors und jetzigen Stadtſyndikus Reiner 
Lange nach London und lud perſönlich die Kaufleute zum Beſuche 
Stades ein. Als die Hanſe davon erfuhr, ſetzte ſie den Beſchluß 
durch, wonach Stade mit Schimpf und Schande aus dem Bunde 
geſtoßen wurde; indes aus der Strafe machte es ſich wenig, 
weil es „von der ſocietet nicht eines ſchillings Vorteil genoſſen 
habe“. Auch die Klage der Hanſe vor dem kaiſerlichen Hofe, 



9 9 7 Nenne, Senn Res e ee a 
7 1 5 17,24 N Et 

\ 2 N 
1 Wen 

2 

daß in der Stadt verkappte Adventurers weilten, hatte wenig 
Erfolg; es erſchien zwar im November des Jahres der Rat 
v. Minkwitz, um die Angelegenheit zu unterſuchen, doch das 
Ergebnis war, daß ein Rezeß zuſtande kam, der die Beſtätigung 
des Kaiſers fand und dem Stader Rate die Handelserlaubnis 
gab, da es ſich nur um harmloſe Swiſchenhändler handle. Von 
der Blüte des Verkehrs, wie er noch einmal dank der Londoner 
Reiſe Langes ſich entfaltete, zeugt die Tatſache, daß im Jahre 
1602 21 und 1603 13 Kauffahrteiſchiffe unter dem Jubel der 
Bürger im Stader Hafen vor Anker gingen. Unter ihnen be⸗ 
fanden ſich ſolche, wie ſie die Schwingeſtadt noch nicht geſehen 
hatte; beſaß doch eins 18 Geſchütze an Bord und enthielt 3000 
Stück Tuche, die des Verkaufs harrten. Man kann ſich denken, 

wie begeiſtert die Stader von ihrem Syndikus ſprachen, dem ſie 
das alles verdankten. Als 1603 die Königin Eliſabeth ſtarb, 
fuhr Reiner Lange zuſammen mit dem Ratsherrn v. d. Meden 
wieder nach England, um dem neuen König Jakob J. zu ſeiner 
Thronbeſteigung die Glückwünſche der Stadt darzubringen; zu⸗ 
gleich wollte er ihn um einen Erlaß bitten, der die Kaufleute 
dauernd an Stade band. Er hatte wohl gemerkt, daß die 
Adventurers ſich mit dem Plane trugen, der Schwingeſtadt den 
Rücken zu kehren. Jakob lehnte jedoch in einem Schreiben 
vom 20. Oktober 1604 die Bitte ab, weil er den Kaufleuten 
nicht die freie Entſcheidung nehmen wollte. Trotz dieſes Miß⸗ 
erfolges gab Lange, der inzwiſchen Bürgermeiſter geworden war, 
den Kampf noch nicht verloren, ſondern ſetzte in Wien durch, 
daß am 29. September 1607 ſeiner Daterjtadt die Reſidenz be⸗ 
willigt wurde. Auch das übte keine große Wirkung aus, da 
auf die Dauer die Stadt den Engländern nicht genügen konnte, 
ſie erkannten, daß Hamburg der beſte Platz für den Handel ins 
Innere Deutſchlands war, zumal da es ebenfalls neuerdings die 
Erlaubnis zur Aufnahme erhalten hatte und ihnen die denkbar 
größten Vorteile bot. Immer mehr verödete Stade; um 1610 
klagt ein Bürger, daß „nach Abzug der Engliſchen und anderer 
fremden Nationen von Stade gar viele Häufer daſelbſt etzliche Jahre 
ledig und unbewohnt geſtanden, und auch ſonſten insgemein 
ſeithero die häuſer in Stade faſt nicht den halben Theil der 
Häuſer einbringen können als fie ſonſt gethan.“ Obgleich der 
Stader Rat Ende März 1611 noch einmal die Engländer im 
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rührendſten Ton bat und an die alte Freundſchaft erinnerte, jo 
half alles nichts. Die letzten Gäſte verließen 1612 Stade, das 
ſie ſo gern in ſeinen Mauern noch weiter beherbergt hätte, und 
wanderten nach hamburg, wo man ihnen mehr bieten konnte. 
Seitdem begann für die Stadt ein unaufhaltſamer Niedergang; 
ſie ſank zurück in den Suſtand des Verfalls und der Vergeſſen⸗ 
heit, wie er vor der Aufnahme der Handelsgeſellſchaft beſtanden 
hatte. Nur die Baſtionen und der Hafen erinnerten die Bürger 
an die Seit der einſtigen Größe, in der hamburg die Stadt um 
ihren Handel beneidete. 



Bemerkungen zu einem Gedicht über die Gefangen 

nahme Herzog Heinrichs von Braunſchweig. 

(Neujahr 1546). | 

Don Otto Clemen. 

Am 21. Oktober 1545 war Herzog Heinrich von Braun⸗ 
ſchweig des Landgrafen Philipp von Hejjen Gefangener ge⸗ 
worden. Am 19. Dezember verließ ein von Luther in der Seit 
vom 28. November bis 5. Dezember verfaßter offener Brief an 
ſeinen Kurfürſten und den Landgrafen, in dem er beide ermahnte, 
den Braunſchweiger ja nicht wieder freizugeben, die Preſſe 
Joſeph Klugs in Wittenberg.“) Su Neujahr erſchien — kaum in 
Wittenberg — folgendes Gedicht: 5 

TRIVMPH Des Durchlauchtigen ] Schmöckers?), Heinrichen 
des Jüngern [von Braunſchweig, Oberſten Gu⸗ bernatorn aller 
Papiſtiſchen meu- || teren vnd vnart, Ihne vn⸗tertheniglich zum 
newen Jar, damit verehret. ] DEPOSVIT POTENTES || DE 
SEDE.?) 1546. Holzjchnitt : gezäumtes, geflügeltes Roß, nach 
rechts laufend.) NVLLA SALVS BELLO, PACEM || TE 
POSCIMYS OMNES.?) || 12 Quartblätter. 12“ weiß. 11? unten 
Holzſchnitt: Löwe, nach links ſchreitend, mit Sternen auf Stirn, 
Mähne, Rumpf und Schwanz. 12° unten: PACE VOMER BI- 
DENSQVE || VIGENT.®) || Darunter Holzſchnitt: Adler, den Kopf 

1) Dgl. G. Kawerau, Theologiſche Studien u. Kritiken 1918, S. 296 ff. 
2) Wohl =» Schmeder, Lecker, Caffe. 
) Cuk. 1, 52 vg. 
4) Wohl mit Bezug auf das Braunſchweigiſche Wappentier. 
) Verg. Aen. 11, 362, 399. | 
6) Tib. 1, 10, 49. Ov. fast. 4, 927. 
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nach links wendend, die rechte Klaue aufhebend, mit Sternen 
auf Kopf und Flügeln.“ 

Der Inhalt iſt kurz folgender: Herzog Heinrich hat nicht 
auf Gott vertraut, ſondern auf Menſchengunſt ſich verlaſſen. 
Seine Abſicht war, alle Evangeliſchen zu vernichten. Das war 
gleichbedeutend mit gegen Gott kämpfen. Gott läßt ſich nicht 
ſpotten. Heinrich hat's erfahren müſſen. Schon früher einmal 
hat er dieſe Erfahrung machen müſſen, daß Menſchenhilfe ver⸗ 
geblich iſt, als ihm ſein Verbündeter, Herzog Georg von Sachſen, 
durch den Tod entriſſen wurde.“ Auch Kardinalerzbiſchof Albrecht 
von Mainz, ſein innerlicher Rat, feine höchſte Zuverſicht, ſein 
beſter Freund, iſt nun dahin.“) Der Kaijer hatte Heinrich ver: 
ſprochen, ihn wieder in ſein Keich einzuſetzen; er ſollte nur 
warten; aber das wollte der Herzog nicht, ſondern nahm ſelbſt 
wieder mit Heeresgewalt ſein Reich ein. Mit gutem Gewiſſen 
kann er nicht in den Kampf gezogen ſein; er hätte ſich über⸗ 
legen müſſen, in weſſen Namen und gegen wen er ſtritt. Aber 
nein, ungeſtüm ging er auf ſein Siel los, ſeinem Wahlſpruch 
gemäß: „Meine Zeit in Unruhe.“ Den Sieg über ihn haben 
nicht wir erkämpft, ſondern Gott, der jenem ein verzagtes Herz 
gab und ihm und feinem Heere einen Schrecken einjagte, daß 
ihnen die haare zu Berge ſtanden und es gar nicht zur Schlacht 
und Blutvergießen Ram. Jetzt mag Herzog Heinrich in ſich 
gehen und gründlich Buße tun, auch wegen alter Schandtaten, z. B. 
daß er ſeinen Bruder Wilhelm wegen nichts und wieder nichts 12 

) Dgl. Koldewey, Heinz von Wolfenbüttel, Halle 1883, S. 61 f. Gödeke 
Grundriß IIꝰ, 299, Nr. 165. Weigel - Kuczyns ki, Thesaurus libel- 
lorum historiam reformationis illustrantium, Ceipzig 1870, Nr. 2640. 
Exemplar: Swickauer Ratsſchulbibliothek 12. 6. 12, 50. Abgedruckt 
in der Seitſchrift des hiſtor. Vereins f. Niederſachſen 1850, S. 105 ff. 

9 Wiewols ihm auch ehemals wurd kundt, 
Da der alt Printz (mit ihm im bundt) 
Ihm entfiele, den er ungern 
Mit groſſem Hergleid muſt entpern, ... . 

Area in dem Swickauer Exemplar von zeitgenöſſiſcher Hand: Herczog Jorgen. 
Weil er noch ſünderlich hat ein, 
Den großen Primaten ich mein, 
Der ihm auch vil der zuſag that, 
War nemlich fein innerlicher Radt, 
Gleich wie der ander alte greis 

Hierzu handſchriftlich: Biſchof zu Mencz. f 
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Jahre lang gefangen gehalten hat. Man ſoll ihn ja nicht loslaſſen, 
ſondern feſt und wohl verwahren. So es möglich wäre, ſollte 
man auch ſeinen ganzen Anhang gefangen ſetzen. Sie ſind 
alleſamt Aufrührer und gehören in des Teufels Reich. Fürbitten 
für den Kaijer, Landgraf Philipp, den Kurfürjten, Herzog Moritz 
von Sachſen, die Fürſten von Anhalt, alle Fürſten, die mit ins 
Feld gezogen ſind oder daheim dieſen Gottesſieg mit erbeten 
haben, ferner für Luther, Bugenhagen, Melanchthon, Cruziger, 
Jonas, deren Gebet ohne Sweifel ſehr viel vermocht habe, 
ſchließen ſich an. 

Zwiſchen unſerm Gedicht und Luthers offenem Briefe beſteht 
zweifellos eine gewiſſe gedankliche Derwandtihaft. Vor allem 
kehrt die den eigentlichen Inhalt und Sweck der Schrift Luthers 
bildende Mahnung, den Gefangenen ja nicht loszulaſſen, in 
unſerm Gedicht wieder. Ja, die Stelle bei Luther, “ in der er 
davon ſpricht, daß der Kurfürſt und der Landgraf von der weit⸗ 
verzweigten Freundſchaft (-Verwandtſchaft) des Braunſchweigers 
„gar mit ſtattlicher, gewaltiger Fürbitte berannt, beſtürmet, 
verſucht und auf alle Weiſe erſucht“ würden, den Herzog frei 
zugeben, wird in unſerm Gedicht ſcheinbar erſt recht entfaltet 
und beleuchtet: 

Hoffs nicht, das ſey, hort jagen heut, 
Das ſich bemühen etzlich Leut, 
Ihn los zu bitten gantz und gar, 
Als nemlich die von Trotte dar, 
Delingenhauſens freundſchafft all, 
Ich weis nicht, wehr es noch mehr ſein ſal, 
Auch Braunſchweig vnd Goslar die Stedt, 
der lengſt gern geſehen het, 
Das er widder herauſer wehr, 
Ob Got wil, nu noch nimmermehr. 

Aber wenn das ein Kommentar zu jener Stelle bei Luther ſein 
ſoll, dann iſt's ein herzlich ſchlechter, denn der Dichter iſt über 
die Vorgeſchichte der Gefangennahme Herzog Heinrichs miſerabel 
unterrichtet. Wie hätten die Verwandten der Eva von Trott, 
ſeiner Geliebten, die er zum Schein hatte erkranken, ſterben 

10) Erlanger Ausgabe 262, 255. 
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und begraben laſſen, ) Fürbitte für ihn einlegen können? 
Auf dem Regensburger Reichstag von 1541 hatten ſie ja gerade 
über die damit dem ganzen Geſchlechte zugefügte Schmach beim 
Kaiſer bitter Klage geführt! Und bei „Delingenhauſens freundſchafft 
all“ möchte man doch an die Verwandten jenes Dr. Konrad 
Dellingshauſen !) denken, des Goslarſchen Geſandten, den der 
Herzog 1550 hatte überfallen, berauben und auf das feſte Schloß 
Schöningen bringen laſſen, wo er 2 Jahre ſpäter auf geheimnis⸗ 
volle Weiſe endete! Und Braunſchweig und Goslar?! Dieſe gut 
lutheriſchen Städte waren doch gerade Erzfeinde Heinrichs! Sollte 
dieſe Aufzählung von Fürbittern für des „Mezentius“ Freiheit 
und Leben ironiſch gemeint ſein? Aber die Stelle paßt doch 
nur ernjt gemeint in den Sujammenhang! Zo ſcheint ſie mir 
zu beweiſen, daß der Derfaſſer unſeres Gedichts keinesfalls in 
Luthers Umgebung zu ſuchen iſt. Hier wußte man beſſer 
Beſcheid. Sie beweiſt auch, daß der Dichter nicht von Luthers 
Schrift abhängig iſt, ſondern ſelbſtändig neben ihm dasſelbe Ge⸗ 
rücht wiedergibt — nur eben, wo er über Luther hinausgeht, 
ganz konfus. 

Eine weitere Übereinſtimmung zwiſchen unſerem Gedicht 
und Luthers Schrift liegt darin, daß beide Male der Sieg der 
Schmalkaldner bei Kalefeld auf ein direktes wunderbares Ein- 
greifen Gottes zurückgeführt wird, der dem Herzog und ſeinem 
Heere einen Schrecken eingejagt habe, wie im Alten Teſtament 
den Feinden des Volkes Israel. Aber diejelbe KRuffaſſung be- 
gegnet uns auch in Briefen und anderen Flugſchriften (Zeitungen, 
Gedichten), die damals aus dem evangeliſchen Lager hervorge— 
gangen ſind. Ich erwähne hier nur den an Melanchthon ge— 
richteten Brief des Konrad Cordatus aus Stendal vom 17. No⸗ 
vember 1545, der auf Luther ſo großen Eindruck gemacht hat 
und den er am 5. Dezember an Nikolaus von Amsdorf in Seitz 

weitergab."?) Cordatus teilt darin Melanchthon den Bericht eines 
alten kaiſerlichen Soldaten aus dem gegneriſchen Heere mit, der, 

u) Enders, Luthers Briefwechſel 15, 1401s. Wider Hans Worſt, 
Weimarer Lutherausgabe 31, 548, 5. 17 ff. 

12) Dal. auch Wider Hans Worſt a. a. O. S. 558, 5.5 f. 
13) Enders, 16, 555 f. Der Brief des Cordatus am beſten bei Bind⸗ 

ſeil, Philippi Melanchthonis epistolae, iudicia, consilia, testimonia, Halis 
Saxonum 1874, S. 555 f. 
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über den Verlauf der Schlacht befragt, erzählt habe, daß ſich 
da ein Donnergepolter erhoben, ſodaß „wer ein hole hat mogen 

finden, der hat ſych verkrochen“; 100000 Teufel ſeien auf ſie 
losgeſtürmt. 

Dagegen ſcheint die Verwandtſchaft, die zwiſchen dem „Tri⸗ 
umph“ und einem anderen, ins Jahr 1541 gehörenden Gedichte auf 
Herzog Heinrich beſteht, allerdings in einem Abhängigkeitsverhält⸗ 
nis begründet zu ſein. Ich meine die „Warhafftige || Contrafactur 
Hertzog Hein- || richs des Jüngern von Braunſchweig, [vnd 
ſeiner Geſelſchafft. %) Der Anfang iſt beide Male ganz gleich. 
Auch in der „Contrafactur“ wird Heinrich gleich zu Beginn 8 
charakteriſiert: 

Der got dem herrn fluchen thar 
Unverholen ganz offenbar, 
Welcher ſich vil mer thut verlan 
Auf menſchen kinder wol gethan, 
Dann das er het die zuflucht ſein 
Zu got dem herrn im himel fein. 

hier wie dort wird Pſ. 146,3 gegen ihn verwendet. Hier wie 
dort wird ihm die Äußerung, die er getan haben ſoll, als er die 
Nachricht vom Tode Herzogs Georg von Sachſen erhielt: er wollte 
lieber, Gott im himmel wäre geſtorben, daß nur Herzog Georg 
möchte lebendig ſein, als Gottesläſterung ausgelegt und zum 
Vorwurf gemacht.“) Auffällig iſt ferner beide Male der Ausdruck 
„Prinz“ für Herzog Georg.“) Auffällig iſt auch, daß hier wie 
dort „Ein feſte Burg“ citiert wird.““) Auch in der Sprache, dem 
Dersbau und den gehäuften gleichklingenden Reimen zeigen ſich 

1% Dgl. Koldewen S. 57 f. Abgedruckt Seitſchrift f.Riederſachſen S. 28 ff 
und bei Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit 1 (Han⸗ 
nover 1863), S. 80 ff. 

15) Dgl. Schade S. 82, 3.73 ff. u. „Triumph“ Bl. H ijb: 
O wie gar erſchreckliche red 
Hat der arm menſch da gfüret, Ach 
War dir Herr Gott ein große ſchmach, 
Die ich netz nicht erzelen mag, 
Man weis fie vor wol, wie ich ſag. 

Hierzu die handſchriftliche Randbemerkung: „Wolt, Got weer geſtorben.“ 
16) Dgl. Schade S. 82, 5. 89 u. oben Anmerk. 8. 
17) Dal. Schade S. 89, 3. 558: „Solt des darzu kein dank nicht han“ 

u.: „Triumph“ Bl. A. iijb: „Ja wehr die Welt voll Teuffel gar.“ 
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beide Gedichte miteinander verwandt. Man könnte auf die Der- 
mutung kommen, daß ſie denſelben Verfaſſer haben. Nun habe 
ich die „Contrafactur“ — hauptſächlich auf Grund einer von der 
Hand des Wittenberger Diakonus Georg Rörer ſtammenden Be⸗ 
merkung auf dem Titelblatt des Zwickauer Exemplars Georg 
Major (damals Schloßprediger in Wittenberg) zugewieſen.“) 
Für den „Triumph“ kann er aber als Autor nicht in Betracht 
kommen, da er über Taten und Schickſale Heinrichs ſeit 1550 
beſſer unterrichtet ſein mußte als unſer Dichter und nicht ſo grobe 
Schnitzer ſich hätte zu ſchulden kommen laſſen dürfen. 

Zum Schluß wird in unſerem Gedichte als auf Seugniſſe 
dafür, daß die Schmalkaldner ſich nicht des Sieges über den 
Herzog rühmen dürften, dieſer Sieg vielmehr „unſeres Herrn 
allein“ ſei, auf die Verſe, „jo Latine folgen hernach,“ verwieſen. 
Voran gehen folgende zwei de oppugnatione arcis Wolffenbüttel 
Anno 1542: 

(1) Carnificina Lupi capta est sub Principe Sassi, 
Movistique viros, Hesse Philippe, tuos. 

(2) Heros Saxoniae, quia iuuerat impiger Hessus, 
Saccolycon iusta cepit Asylon ope. 

Daran ſchließen ſich einige Epigramme de Meintz et Heintz 1545: 
(3) Interit Albertus. Princeps Brunswigie, luges 

Et cernis uinctas hinc tibi fune manus. 
(4) Albertus moritur, capitur Heinricus, uterque 

Hostis erat Verbi, maxime Christe, tui. 
(5) Infoelix capitur Romae patronus ab illo, 

Cuius erat hostis. Laus, pie Christe, tibi! 
(6) Infoelix falsae tutator religionis 

Vineitur a Christo. Tu tibi, Roma, cave! 
(7) Vt profugus patrias Henricus reppetat arces, 

Bella ciens meruit seque suosque capi. 
(8) Exigat ut patrijs Heinricus ab arcibus hostes, 

Bella movet capiti pernitiosa suo. 
(9) Ecce bonos oceisurus Brunswigius intrat, 

Infaustas, spero, captus ab hoste manus. 

Ille ferox saeui pro Religione Tyranni 
| Acria bella movens Hui cito victus abit.““ 

18) Seitſchrift der Geſellſchaft für niederſächſiſche Kirchengeſchichte 1920, 2 ff. 
109) Im Druck: uictue abis. 
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(10) Laus Domino, quoniam cessit victoria nobis 
Deposuitque Duces Dominus de sede potentes.*°) 
Dux Brunswicensis, qui quondam fortis in armis, 
Nune iacet et tumido fert horrida uincula collo. 

In dem Swickauer Exemplar find außerdem noch auf dem un⸗ 
teren Rande von BI. Ciij“ von derſelben hand, von der die oben 
in den Anmerkungen erwähnten Randbemerkungen herrühren, 
zwei weitere Epigramme eingetragen: | 

(11) Mencz obiit, Hencz capitur, Soli tibi gloria, Christe! 
Hostis erat verbi quantus uterque tui! 

(12) De Arce Wolffenbuttel. 
Carnificina Lupi, quadrant quia nomina rebus, 
Arx est Crudelis recte sie dieta tiranni. 

Unter den gedruckten Epigrammen ſteht die Bemerkung: Quaedam 
disticha (non omnia) habent numerum obitus (d. h. des Kar- 
dinalerzbiſchofs Albrecht von Mainz 24. September 1545) et de- 
ditionis (d. h. Herzog Heinrichs 21. Oktober 1545). 

Die Epigramme 1, 5, 6, 11, 12 ſtammen nachweislich von 
Erasmus Alberus her, der zur Seit des Erſcheinens unſerer Druck⸗ 
ſchrift ſtellenlos in Wittenberg weilte.?) 11 begegnet in einem 
Briefe Albers an Juſtus Jonas vom 10. Januar 1546.2) Alber 
leitet hier das Epigramm folgendermaßen ein: „Seripsi nuper 
tertium distichon, in quo continetur annus 1545, quando captus 

Incendiarius Latro, ??) quod tibi, scio, placebit.“ Swei ſolcher 
Chronodiſtichen (= 5 u. 6, oder 3 u. 47) waren alſo ſchon vor: 
hergegangen. 5, 6, 11, 1, 12 finden ſich hinter einander in einer 
Handſchrift des Serbſter Gymnaſiums mit der Bemerkung, daß 
Alber dieſe Derſe am 30. März 1546 Fürſt Georg von Anhalt 
mitgeteilt habe. 1, 5, und an einer andern Stelle 1, 12, 5, 6, 
11 ſtehen ferner in der bekannten hauptſächlich Tiſchreden Luthers 
enthaltenden Handſchrift des Naumburgiſchen Ratsherrn Dalentinus 
Bavarus auf der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha unter der 
Überſchrift: „Suo in domino Maiori“) D. M. Wolffgango Stein 

20) Hier wird wieder Luk. 1, 52 vg. citiert. 
21) Dal. Franz Schnorr von Carolsfeld, Erasmus Alberus, Dresden, 

1893, S. 78 ff. 
22) ebd. S. 196. 
23) = Mordbrenner, wie Herzog Heinrich jo oft genannt wird. 
24) Dgl. die Adreſſe zu Luthers Brief an Amsdorf vom 5. Dezember 1545 

(Enders 16, 333). 



dedit Johannes Stolsius Wittebergensis 1547."?°) In unſerem 
Gedicht, das, wie wir ſahen, bereits zu Neujahr 1546 erſchienen 
iſt, tauchen die Epigramme alſo zum erſten Male und in ihrer 
urſprünglichen Faſſung auf. 

25) Derſelben Quelle hat David Chyträus in ſeiner Saxonia einige ſol⸗ 
cher Chronogramme entnommen (vgl TChriſtof Schubart, Die Berichte über 
Cuthers Tod u. Begräbnis, Weimar 1917, S. 132). Über Joh. Stoltz vgl. 
Joh. Haußleiter, Melanchthon⸗Kompendium, Greifswald 1902, S. 46 ff. 
über Wolfg. Stein P. Flemming, Seitſchrift des Vereins für Kirchengeſch. 
der Provinz Sachſen 16,62. 
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Die Neuordnung der geiſtlichen Güterverwaltung 
im ehemaligen Fürſtbistum Hildesheim nach feiner 
Vereinigung mit dem Aurfürſtentum Hannover im 

Jahre 1815. es 

Die ſogenannte Aloſterreluition in Hildesheim.“) 

Von Otto Schaer. 

Don der Bevölkerung Niederſachſens auf das freudigſte be⸗ 
grüßt, hatte Ende Oktober 1813 die alte Regierung wieder ihren 
Einzug in Hannover gehalten. Schwere Aufgaben warteten ihrer 
hier; denn die zehnjährige Okkupation war natürlich an den 
welfiſchen Landen nicht ſpurlos vorübergegangen, und nicht mit 
Unrecht — wenn man das nördliche Deutſchland ins Auge faßt — 
konnte Rehberg, der bekannte hannoverſche Staatsmann jener 
Tage, wenig ſpäter ſchreiben: „Einzeln war jedes, was die 
hannoverſchen Lande in der franzöſiſchen Seit erlitten haben, 
auch manchen anderen widerfahren, Alles zuſammengenommen 
Keinem.“ | 

Wohl die wichtigſte Aufgabe, die zunächſt zu löſen war, 
beſtand darin, die durch die Okkupation mit Naturnotwendigkeit 
entſtandene Rechtsunjicherheit zu beſeitigen. Für dieſen Zweck 

1) Dem Aufſatz liegen im weſentlichen die Aktenfaszikel 
Hann. Br. Deſ. 76a Abt. Hildesheim 

" " " 92 
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Hildesh. Br. Deſ. 11 
des Staatsarchivs zu Hannover zu Grunde. Die gedruckte Literatur iſt an 
den einzelnen Stellen angeführt. 

2) Rehberg, Sur Geſchichte des Königreichs hannover in den erſten 
Jahren nach der Befreiung von der weſtfäliſchen Herrſchaft. S. 38. 
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boten ſich der Regierung nach den damals maßgebenden ſtaats⸗ 
rechtlichen Theorien zwei ganz entgegengeſetzte Rechtsanſchau⸗ 
ungen dar: Entweder mußte man alle Verordnungen der Fremd⸗ 
herrſchaft für gültig erklären, oder man konnte nicht nur das, 
was der Feind getan hatte, ſondern ſogar alles, was unter 
ſeinem Schutze geſchehen war, für ungültig anſehen. Doch Reh⸗ 
berg, die eigentliche Seele des neuen hannoverſchen Miniſteriums 
— die beiden anderen Mitglieder, die Miniſter v. Bremer und 
v. d. Decken, waren entweder zu wenig energiſch oder bereits 
zu alt — erkannte ſofort, daß beide Anſchauungen in der Praxis 
unmöglich ſtreng durchgeführt werden konnten. Das Richtige 
lag auch hier in der Mitte; man mußte die Entſcheidung in 
jedem einzelnen Falle unter genauer Berückſichtigung der Der- 
hältniſſe treffen und durch tranſitoriſche Geſetze einen allmählichen 
Übergang in den wiederhergeſtellten Staat vorbereiten.“) 

Trotzdem war viel ſtaatsmänniſche Klugheit, viel Wohl⸗ 
wollen und Gewandtheit erforderlich, um hier immer den rich⸗ 
tigen Weg zu finden, und zwar traten dieſe Schwierigkeiten in 
noch höherem Maße als bei den alten welfiſchen Stammlanden 
in den neu erworbenen Landesteilen zutage, in denen außer den 
mehr oder weniger auf Kriegsrecht beruhenden Geſetzen und 
Verordnungen der weſtfäliſchen Regierung auch noch die Geſetze 
der früheren rechtmäßigen Landesherren, insbeſondere Preußens, 
in Betracht gezogen werden mußten. Unter anderem gilt dies 
auch für das ehemalige Fürſtbistum Hildesheim, in dem durch 
den binnen weniger Jahre erfolgten Wechſel zwiſchen preußiſcher, 
weſtfäliſcher und jetzt hannoverſcher Regierungsmethode ſehr ver— 
wirrte und verwickelte Verhältniſſe entſtanden waren. 
Ein beſonders intereſſantes Kapitel in dem auf Einfügung 

Hildesheims in den althannoverſchen Staatsverband gerichteten 
Verfahren bildet die Neuordnung der geiſtlichen Güterverwaltung 
im ehemaligen Bistum, intereſſant wegen der ſchwierigen jtaats- 
rechtlichen Fragen, die dabei auftauchten, und andererſeits wegen 
der Einſprüche, die gegen die hannoverſche Regierung von den 
verſchiedenſten Seiten erhoben wurden. Endlich hat dieje Neu⸗ 
regelung der geſamten Verwaltung des geiſtlichen Gutes noch 
dadurch ihre beſondere Bedeutung, weil ſie die Grundlagen für 

3) Dergl. dazu Rehberg, a. a. O. S. 55 ff., wo das Für und Wider 
beider Anjhauungen ausführlich auseinandergeſetzt iſt. 
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die mit dem 1. Mai 1818 auch in Hildesheim einſetzende Ver⸗ 
waltung der Kloſterkammer geſchaffen hat. 

I. Der Zuſtand des geiſtlichen Gutes bei Übergang der 
Herrſchaft an hannover. 

Während im alten Kurfürjtentum Hannover die Reformation 
den wichtigſten Einſchnitt in der Geſchichte des geiſtlichen Gutes 
bedeutet hatte, ſchuf im Bereich des ehemaligen Fürſtbistums 
Hildesheim erſt der Reichsdeputationshauptſchluß vom Jahre 1803 
ganz neue Verhältniſſe. Laut § 35 dieſes Beſchluſſes wurden 
die geiſtlichen Güter der vollen und freien Dispoſition der jewei⸗ 
ligen Landesherren überlaſſen;) mit anderen Worten, ſie wurden 
Domanialgut, und es entſprach nur dieſer Auffajjung, wenn 
Preußen ſeinem damaligen Verwaltungsſyſtem gemäß die bis⸗ 
herigen fürſtbiſchöflichen Domänen, die Güter des Domkapitels 
und ebenſo der aufgehobenen Mannesklöſter unter die Verwal⸗ 
tung der Kriegs- und Domänenkammer ſtellte. (Generalinſtruktion 
vom 18. Januar 1803). Die Verfaſſung des Domkapitels blieb 
in Rückſicht auf die °/,, der den Geiſtlichen nach dem Keichs⸗ 
deputationshauptſchluß zuſtehenden Einnahmen beſtehen, ebenſo 
auch die weiblichen Stifter. Die Säkulariſation wurde alſo noch 
nicht voll durchgeführt, aber es wurde auch im Gegenſatz zu den 
von den welfiſchen Fürſten zur Seit der Reformation befolgten 
Grundſätzen kein Vermögen aus der ſehr reichlichen Gütermaſſe, 
die Preußen ſomit zufiel, ausgeſchieden, um lediglich den alten 
geiſtlichen Sweden, ad pios usus, wie man in Hannover ſagte, 
zu dienen. Infolgedeſſen behandelte die franzöſiſche Verwaltung 
in Hildesheim ſpäter alles geiſtliche Gut als Domanialgut, während 
dieſelbe Regierung die geiſtliche Güterverwaltung in den alt⸗ 
hannoverſchen Stammlanden im weſentlichen unangetaſtet ließ. 
So wurden unter der weſtfäliſchen Herrſchaft auch die noch übrig 
gebliebenen Kollegiat- und Nonnenſtifter aufgehoben und zum 
Domanialgut geſchlagen. Auch verſchwand 1810 das Domkapitel 
völlig, ohne daß natürlich, wie es der Reichsdeputationshaupt- 
ſchluß vorſchrieb, erſt der Biſchof deshalb befragt worden wäre. 

) Abgedruckt bei v. Martens, Recueil des traites, d’alliances etc. 
Supplement Bd. 3. Göttingen 1807. 
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Der wichtigſte Vorteil, den dieſe Vereinigung des geijtlichen 
Gutes mit den Domänen mit ſich brachte, war die Möglichkeit, 
die neu hinzugekommenen Güter zur Aufbefjerung der Finanzen 
zu veräußern. Es war dabei eine rein theoretiſche Frage, ob den 
Landesherren kraft des Keichsdeputationshauptſchluſſes dieſes 
Recht zuſtände. Die meiſten Staatsrechtslehrer der Zeit neigten 
dazu, dieſe Frage zu bejahen. Praktiſch war jedenfalls der 
Grundſatz der Nichtveräußerlichkeit durchaus aufgegeben, auch 
von Preußen, das in Hildesheim das Kloſtergut Ringelheim an 
den Grafen v. d. Schulenburg geſchenkt hatte. In viel höherem 
Maße hatte dann aber die weſtfäliſche Regierung, ewig von 
Finanzſorgen bedrückt, von dieſem Mittel Gebrauch gemacht und 
zwar in den ſpäteren Jahren immer mehr; daß ſie ſich dabei 
nicht auf den Reichsdeputationshauptſchluß berief, iſt ſelbſtver⸗ 
ſtändlich. 

Um welche Summen es ſich bei den durch die weſtfäliſche 
Regierung durchgeführten Veräußerungen handelte, ergab die 
kurz nach der Beſetzung im Jahre 1814 durchgeführte Unter⸗ 
ſuchung durch die Hannoverſche Regierung. Den Nominalwert 
der verkauften Güter berechnete man auf 6329000 Franks.“ 
Vor allem waren es Güter des anerkannt ſehr reichen Dom⸗ 
Kapitels — ſeine Einkünfte beliefen ſich auf 200000 Tlr. — 
die ſo in Privathand übergegangen waren. Dazu gehörten 
namentlich die domkapitulariſchen Ämter Wiedelah, vom Miniſter 
le Camus, genannt Graf Fürſtenſtein, für angeblich 717800 

Franks gekauft, jedoch mit Papieren, deren Wert vielleicht 
30 Prozent des Nominalwertes betrug, bezahlt, Harfum vom 
Juſtizminiſter Siméon für angeblich 167000 Franks ges 
kauft, Sorſum vom Kabinettsſekretär Brugière für angeblich 
19960 Franks erſtanden und endlich das Kloſter Marienburg, 
das der franzöſiſche Jude Meyer Dalembert angeblich für 
402700 Franks gekauft und dem Kinde der Fürſtin Loewen⸗ 
ſtein, einer Maitreſſe König Jéromes, überlaſſen hatte. Dieſe 
Güter hatte die Hannoverſche Regierung gleich nach der Ver⸗ 
treibung des weſtfäliſchen Hofes in Sequeſter genommen. 

Dazu kamen weiter noch einige kleinere Güter des Dom⸗ 
Kapitals, wie Dorſtadt, Heiningen, Dingelbe und Kl. Algermiſſen, 

5) Bericht nach London A. Juli 1814. 
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endlich Wieſen, kleinere Pertinenzien, wie Zehnte und fonjtige 
Dienſte, die von der weſtfäliſchen Regierung in großem Umfange 
veräußert, teilweiſe auch von den Pächtern geiſtlichen Gutes 
weiter verkauft worden waren. In den meiſten Fällen war nur 

in bar, / in weit unter Kurs ſtehenden weſtfäliſchen Papieren 
bezahlt worden, ſo daß die Käufer „von dem Leichtſinn und der 
Verlegenheit der weſtfäliſchen Regierung“, wie ſich ein hanno⸗ 
verſcher Bericht einmal ausdrückt, „den größten Gewinn gezogen 
hatten.“ 

II. Das Vorgehen der hannoverſchen Regierung bis zum 
Edikt vom 25. Auguſt 1815. 

Schon dieſer kurze Überblick über die Schickſale des geiſtlichen 
Gutes im Fürſtentum Hildesheim zeigt, daß die Verhältniſſe in 
keiner Weiſe mit den in den alten welfiſchen Landen beſtehenden 
Einrichtungen übereinſtimmten. Eine Neuordnung der Hildes- 
heimer Verwaltung war unbedingt erforderlich, wollte man 
in dieſer Hinſicht im ganzen Kurfürjtentum bezw. Königreich 
Einheitlichkeit herſtellen. Damit ergab ſich aber auch von vorn⸗ 
herein für die Regierung die Notwendigkeit, auf Mittel und 
Wege zu ſinnen, um wenigſtens einen Teil der Güterverkäufe 
wieder rückgängig zu machen und ſo das Staatsintereſſe zu wahren. 

Wenn wir uns nun in der weiteren Unterſuchung auf das 
domkapitulariſche Gut und die Beſitzungen der aufgehobenen 
Stifter und Klöſter beſchränken, ſo findet dies darin ſeine Er⸗ 

klärung, daß die Domänen des ehemaligen Landesherren, des 
Fürſtbiſchofs, völlig dem landesherrlichen Domanialgut in anderen 
Territorien entſprachen, insbeſondere, wie in Alt⸗ Hannover, auch 
hier die Grundlage für die Ämterverfafjung gebildet hatten. 
Ihre Überführung in das hannoverſche Verwaltungsſyſtem machte 
daher keine großen Schwierigkeiten, obgleich auch hier einige 
Käufe rückgängig gemacht werden oder auf andere Art ein Aus⸗ 
gleich geſchaffen werden mußte, da die weſtfäliſche Regierung 
„wie mit der Abſicht eine ſpätere Einführung des hannoverſchen 
Syitems unmöglich zu machen““) vorgegangen war, inſofern ſie 
bei ihren Güterveräußerungen gerade die als ſogenannte Offizial⸗ 

o) Bericht des hannoverſchen Miniſteriums an den Grafen Münſter 
nach Wien vom 8. März 1815. 
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wohnungen und pertinenzien unbedingt notwendigen Gebäude 
und Güter verſchleudert hatte. 

Um eine weitere Verſchleuderung des geiſtlichen Gutes un⸗ 
möglich zu machen und erſt einmal die Grundlagen für ein 
weiteres Vorgehen zu ſchaffen, erließ das hannoverſche Miniſterium 
unter dem 8. Januar 1814 auf Vorſchlag der proviſoriſchen Re- 
gierungskommiſſion in Hildesheim folgende Verfügung: 

„Verordnung über die im Fürſtentum Hildesheim 
verkauften geiſtlichen Güter. 

Es iſt bekannt, daß ein großer Teil der Güter der geiſt⸗ 
lichen Korporationen und Stiftungen im Fürſtentum Bildes» 
heim von der Regierung in Caſſel während der letzten Jahre 
verkauft worden iſt. Da nun die Notwendigkeit und das 
Intereſſe des Landes erfordern, eine Unterſuchung darüber an— 
zuſtellen, auf welche Art und unter welchen Umſtänden die 
oben gedachten Verkaufshandlungen ſtattgefunden, auch den 
Wert der gedachten Objekte auszumitteln, um darnach zu 
beſtimmen, inwiefern die abgeſchloſſenen Derkaufshandlungen 
in Kraft und beſtehen bleiben oder aber mit billiger Berück⸗ 
ſichtigung der Anjprüche der Käufer, die bona fide gehandelt 
haben, die Handlungen wieder aufgehoben werden können 
und müſſen; ſo wird hierdurch jeder anderweitige Verkauf von 
Objekten, die aus geiſtlichen Gütern im Fürſtentum Hildesheim 
herrühren, und werden alle Kontrakte, die von der Publikation 
der gegenwärtigen Verordnung an geſchloſſen werden möchten, 
für ungültig erklärt. Es hat ſonach ein jeder ſich zu hüten, 
Handlungen einzugehen, die zufolge gegenwärtiger Verord— 
nung für nichtig angeſehen werden ſollen. 

Hannover, den 8ten Januar 1814. 

Kgl. Großbritanniſche zum Churfürſtl. Braunſchweig. 
Cüneburgiſchen Cabinets⸗Miniſterio verordnete Geheime Räte. 

C. v. d. Decken.“ 

Zur Durchführung aller Verfahren, die ſich im Augenblick 
und in nächſter Zukunft aus dieſer Verordnung ergeben mußten, 
wurde gleichzeitig eine beſondere Behörde, die Stiftsgüterver⸗ 
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waltungskommiſſion,) ins Leben gerufen. Ihre Aufgaben waren 
insbeſondere die folgenden: Sie ſollte 1. den Beſtand des dom⸗ 
Rapitulariſchen und ſtiftiſchen Vermögens erforſchen, 2. die darauf 
haftenden Penſions- und ſonſtigen Anſprüche feſtſtellen, 3. die 

Abrechnungen mit den Pächtern für die weſtfäliſche Zeit und 
die früheren Perioden erledigen und 4. die einſtweilige Verwaltung 
und Regelung der Einnahmen und Ausgaben in die Hand nehmen. 

Der Erfolg dieſer Verordnung waren, wie auch in Hannover 
nicht anders erwartet wurde, zahlreiche Reklamationen, in denen 
die großen Beſorgniſſe der gegenwärtigen Beſitzer hinſichtlich ihrer 
Zukunft deutlich zum Ausdruck kamen. Erwähnt ſei hier be⸗ 
ſonders die Eingabe des Grafen v. Merveldt, des Käufers 
des Kloſters Eſcherde, der mit ſeiner Bitte um Beſtätigung des 
Kaufs eine längere Erörterung über die rechtliche und politiſche 
Bedeutung der Frage verband. Nach dieſer ſeiner Anſicht waren 
die Käufe durchaus gültig, da Jérome rechtmäßiger Souverän 
war und als ſolcher auch Domänen veräußern konnte. Man 
könne daher die Einziehung der Güter nur durch Rechtsbruch 
bewerkſtelligen. Politiſch dagegen würde der Vorteil ſehr gering 
ſein; denn einmal würde vielleicht ein Viertel der Einwohner 
des Fürſtentums Hildesheim, alle verkauften Zehnten und Ge⸗ 
fälle mitgerechnet, dadurch in Mitleidenſchaft gezogen und anderer⸗ 
ſeits überſteige der Wert der in Frage kommenden Güter kaum 
eine halbe Million Taler an Kapital, da es ſich nur um die 
Beſitzungen des Domkapitels und der Hildesheimer Kollegiat- 

ſtifter ſowie die Nonnenklöſter handeln könne. Die Domänen 
nebſt den von den Preußen dazu geſchlagenen Mannesklöſtern, 
die zu Dotationen an franzöſiſche Generale uſw. verwendet ſeien, 
würden nach den Beſtimmungen des Pariſer Friedens ohne 
weiteres zurückgegeben. Eine liberale Regierung, der das Glück 
ihrer Untertanen am Herzen läge, würde jedenfalls rechtmäßig 
verkaufte Güter keinesfalls ohne Zurückzahlung des Kaufpreiſes 
einziehen. Alſo, — ſo lautete ſchließlich Merveldts Rat — am 
beſten unterbleibt die Einziehung ganz. 

) Ihre erſten Mitglieder waren der Droſt v. Katte und der Amts⸗ 
ſchreiber Süllow. Später trat der Amtsſchreiber Ziegler dazu und an ſeiner 
Stelle dann vom 1. Mai 1815 der Droſt v. Cochauſen. v. Cochauſen wurde 
ſpäter eins der erſten Mitglieder der Kloſterkammer, v. Katte Beamter 
des neu gegründeten Klofteramts Hildesheim. 
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Durch die Vermittlung ſeines älteren Bruders, des öſter⸗ 

reichiſchen Geſandten in London, erreichte er zunächſt eine be⸗ 

ſchleunigte Unterſuchung ſeiner Sache, aber Graf Münſter, be⸗ 

kanntlich damals der Chef der deutſchen Kanzlei in London und 

der eigentliche Leiter der hannoverſchen Angelegenheiten, be⸗ 

merkte bei dieſer Gelegenheit, daß auch dieſe Angelegenheit nach 
den erſt noch feſtzuſetzenden Grundſätzen erledigt werden ſollte, 

und zwar wünſche man, wenn irgend möglich, hinſichtlich der 

Behandlung des geiſtlichen Gutes genau ſo zu verfahren wie 
Preußen; leider ſei aber der vom preußiſchen Sinanzminijter 

v. Bülow zugeſagte Aufſatz über die Grundſätze, die Preußen 

anzuwenden gedenke, noch nicht eingetroffen. 
Inzwiſchen überzeugte ſich auch die hannoverſche Regierung 

immer mehr von der großen Schwierigkeit, die die rechtliche 
Begründung einer auch nur teilweiſen Einziehung der veräußerten 

Güter bot; die Erſtattung des Kaufgeldes war, wie man bald 
einſah, auf jeden Fall eine unvermeidliche Bedingung. 

e Um allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, bean- 
tragte Rehberg, der bekannte hannoverſche Staatsmann und 
Mitarbeiter Münſters, die Verkäufe propter laesionem enormem?) 
aufzurufen in allen Fällen, wo unter dem jetzt feſtgeſtellten 
Werte verkauft ſei; denn eine andere Begründung des Verfahrens, 
3. B. dadurch, daß man die Verkäufe als gegen die weſtfäliſche 
Verfaſſung verſtoßend erklärte, ſei doch ſehr ſchwierig. Selbſt⸗ 
verſtändlich müſſe ein Termin feſtgeſetzt werden, bis zu dem 
überhaupt die Verkäufe angefochten werden könnten. Bei der 
Feſtſtellung des Kaufpreiſes ſollten ferner die in Sahlung ge⸗ 
gegebenen Effekten zu ihrem Nominalwert gerechnet werden, 
da die Ermittlung des damaligen Börſenwertes ſehr ſchwierig, 
wenn nicht unmöglich ſei. 

) Eine kinfechtung propter laesionem enormem war nach Römiſchem 
Recht möglich, wenn eine Sache unter der Hälfte des Wertes gekauft war; 
ſie konnte vom Käufer durch Nachzahlung bis zum vollen Werte abgewandt 
werden. Nach dem Tode Napoleon mußten mindeſtens drei Fünftel des Kauf⸗ 
preiſes in bar bezahlt werden. Das B. G. B. kennt eine Anfechtung propter 
laesionem enormem nicht mehr. Der Kaufpreis braucht dem Werte der 
Kaufſache nicht zu entſprechen. Eine Anfechtung iſt nur bei Irrtum, Be⸗ 
trug und Wucher möglich. (Heilfron, Cehrbuch des Bürgerl. Rechts II. Recht 
der Schuldverhältniſſe * S. 437 Anm. 12). 



0 

Hinſichtlich jener Güter, die unter beſonders ungünſtigen 
Umſtänden an einzelne dem weſtfäliſchen hofe naheſtehende Per⸗ 
ſonen verſchleudert waren, ergab ſich für das Kabinetts⸗Miniſterium 
noch die beſondere Schwierigkeit, daß man nicht recht wußte, 
inwiefern auf ſie der Artikel 17 des Pariſer Friedens vom 
30. Mai 1814 angewandt werden mußte, nach welchem jeder 
Untertan, der unter einen neuen Landesherrn kam, das Recht 
erhielt, während der nächſten 6 Jahre über ſeine Güter zu ver⸗ 
fügen und ſich in ein anderes Land begeben, alſo, modern ge⸗ 
ſprochen, das Recht zu optieren. Konnte nun der über dieſe 
Güter als das perſönliche Eigentum der Beſitzer verhängte Se⸗ 
queſter beſtehen bleiben, oder mußten ſie ebenſo wie alles andere 
von der weſtfäliſchen Regierung verkaufte geiſtliche Gut behandelt 
werden? 

In dieſem letzten Punkte entſchied Graf Münſter, daß 
nur eine größere Strenge im Nachweis der wirklich geleiſteten 
Zahlung anzuwenden ſei, im übrigen bemerkte er noch einmal, 
daß Hannover nach den gleichen Grundſätzen wie Preußen in 
dieſer heiklen Angelegenheit vorgehen wolle. 

Inzwiſchen drängten die Derhältnifje immer mehr dazu, 
feſte Grundſätze aufzuſtellen und die vorliegenden Reklamationen 
zu entſcheiden. Beſonders geſchah dies durch den ſchon erwähnten 
Fall des Grafen Merveldt und noch mehr durch die Angelegen⸗ 
heit des Grafen 1e Camus, der, wie wir hörten, das dom⸗ 
kapitulariſche Gut Wiedelah zu einem wahren Schleuderpreije 
erſtanden hatte. Doch tat man vorher noch einen recht geſchickten 
Zug, indem man, um die Stimmung der Hildesheimer Bevöl- 
kerung zu gewinnen, reichlich 15000 Tlr. aus den Erträgen der 
geiſtlichen Stiftungen zur Aufbeſſerung der ſchlecht bezahlten Pfarrer 
und Lehrer beider Honfeſſionen ausſetzte. 

Den Verkauf des Gutes Eſcherde an den Grafen Merveldt 
zu beſtätigen, trug man in London kein Bedenken; denn die 

9) Strupp, Urkunden zur Geſch. d. Völkerrechts I, 122. Gotha 1911. 
Pariſer Frieden 30. Mai 1814. Art. 17: Dans tous les pays, qui doivent 
ou devront changer de maitres, tant en vertu du présent Traité que des 
arrangemens qui doivent &tre faits en conséquence, il sera accordé aux 
habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, 
un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications pour dis- 
poser, s'ils le jugent convenable de leurs proprietes acquises, soit avant, 
soit devant la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays, qu'il leur plaira 
de choisir. 



Unterſuchung hatte ergeben, daß der Graf recht ſchlecht von 
der früheren Regierung behandelt war, indem er als vor- 
maliger Domkapitular mit der dem Werte der Präbende längſt 
nicht entſprechenden Penſion von 80000 Franks in Papier ab⸗ 
gefunden war, die er dann ſofort in dem Kaufe des Gutes 
Eſcherde wieder realiſierte. 

Ganz anders lagen die Derhältnijje im zweiten Falle. Der 
Miniſter le Camus war auf ſehr billige Weiſe zu ſeinem Gute 
gekommen. Außerdem war er als läſtiger Ausländer und Fran⸗ 
zösling mit dem Wohnſitze auf Hildesheimer Boden der hanno- 
verſchen Regierung höchſt unbequem, ſo daß man auf alle Weiſe 
beſtrebt ſein mußte, ihn ſich ganz vom Halſe zu ſchaffen. Am 
liebſten hätte man ihn ohne weiteres ſeines Gutes entſetzt. Aber 
man hatte nicht mit den hohen Gönnern gerechnet, die für ihn 
auf den Plan traten. Durch ſeine Gemahlin, eine Gräfin harden⸗ 
berg, die lange Seit Hofdame der verſtorbenen Königin Luije 
geweſen war, erlangte er nämlich eine ſehr wirkſame Unter⸗ 
ſtützung des Königs von Preußen, der die Rückgabe des in Be- 
ſchlag genommenen Gutes als eines Teils der bei der Abtretung von 
Hildesheim übernommenen Verbindlichkeiten verlangte. Die ein⸗ 
zelnen Verhandlungen können hier füglich übergangen werden.“) 
Unter dieſen Umſtänden riet auch Münſter zu einer gütlichen 
Übereinkunft, da er „die Erſparung auch einer beträchtlichen 
Summe dem Eindruce nicht gleichachten würde, der im Gemüte 
des Königs von Preußen gegen uns durch neue Klagen aufs 
gereizt werden dürfte.“ Demgemäß verhandelte das hannoverſche 
Kabinetts⸗Miniſterium mit dem Grafen le Camus auf der Grund⸗ 
lage einer Surüczahlung des Kaufpreiſes. Über das Ergebnis 
ſpäter noch ein Wort. 

10) Seine Anweſenheit bei ſeinem Schwiegervater auf dem Hardenberg 
erregte unter anderem ſo großes Kufſehen, daß man ihm, einem Wunſche 
Münſters folgend, einen Eid abnahm, in dem es hieß: „Je jure devant 
Dieu, que des ce moment je m'obstiendrai de toute correspondance ou liai- 
son, soit directe, soit indirecte, avec Napoléon ou Jerome Bonaparte, ci- 
devant Roi de Westphalie, avec ses Ministres et avec tout individu de 
son parti; que je ne veux accepter ni lettres ni avis venant d’eux et que 
je ne veux leur en faire parvenir; qu’en general je veux abstenir de prendre 
part à aucune entreprise, que Napoléon Bonaparte ou Jerome Bonaparte 

cou enfin ses partisans et amis pourvoient faire ou tenter contre le Gouver- 
nement legitime du Royaume d’Hanoyre, qu'aussi Dieu me soit en aide et 
va parole sacrée.“ 



Dieſer Fall hatte recht deutlich die Schwierigkeit des ganzen 
Unternehmens gezeigt, andererſeits aber auch die Notwendigkeit 
allgemeiner, öffentlich bekanntgemachter Grundſätze klar vor 
Augen geführt. Da die von Preußen erbetenen Grundſätze über 
die Art ſeines Vorgehens noch immer nicht eingetroffen waren, 
wenn die Preußiſche Regierung auch öffentlich die Anſicht ver⸗ 
trat, daß eine Anerkennung der Derkaufskontrakte nur aus 
Gnade, nicht aus Schuldigkeit erfolgen könne,“) blieb Hannover 
nichts anderes übrig, als ſelbſt die Initiative zu ergreifen. 

Zu dieſem Zwecke ließ Münſter den Geheimrat v. Martens! 
ein umfangreiches Gutachten ausarbeiten, auf Grund deſſen die 
Verkäufe rechtlich angefochten werden ſollten. In dieſem ging 
Martens davon aus, daß auf Hildesheim, wo Jerome aner⸗ 
Rannter ſouveräner Landesherr war, die Grundſätze des allge⸗ 
meinen und diſpoſitiven weſtfäliſchen Staatsrechts anzuwenden ſeien. 
Hinſichtlich des verkauften geiſtlichen Gutes — ſo führt er aus — 
erheben ſich nun zwei Fragen: 

1. Iſt der Verkauf an ſich als rechtsverbindlich oder inſoweit 
als nichtig anzuſehen, daß auch der Käufer keine Entſchädigung 
für den gezahlten Kaufpreis verlangen kann? 

2. Wenn der Verkauf an ſich ſelbſt rechtsverbindlich iſt oder 
doch auf ſeine Nichtigkeit nicht „provoziert“ werden ſoll, nach 
welchen Grundſätzen kann der Verkauf einzelner Güter uſw. 
deshalb angefochten werden, weil der Kaufpreis mit dem Wert 
des Gutes in keinem Derhältnis ſteht und wozu iſt in ſolchen 
Fällen der Staat verbunden? 

Bei der Beantwortung der erſten Frage darf alles nur auf 
Grund der weſtfäliſchen Konſtitution beurteilt werden, da dieſe 
ganz neue Bedingungen für den Verkauf von Domanialgut auf⸗ 

geſtellt hat. Nach der weſtfäliſchen Derfajjung war Jerome auf 
eine Sivilliſte von 500000 Franks geſtellt, die ihm vor allem 

) Das hannoverſche Miniſterium fürchtete, daß der preußiſche Finanz⸗ 
miniſter v. Bülow, weil er ſelbſt als weſtfäliſcher Finanzminiſter einen großen 
Teil der Verkaufshandlungen abgeſchloſſen hatte, den Käufern mehr als 
nötig entgegenkomme. 

12) Es handelt ſich um den bekannten Staatsrechtslehrer v. Martens; 
urſprünglich Profeſſor in Göttingen, war er ſpäter weſtfäliſcher Staatsrat 
und nach der Reſtauration hannoverſcher Geheimrat und Bundesratsgeſandter 
geworden. Als folder iſt er 1821 geſtorben. Sein bekannteſtes und wert⸗ 
vollſtes Werk iſt der Recueil des traités d’alliances etc. 
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aus den Domänen zufließen ſollten. Aljo hatte er auch nicht 
das Recht, Domänen zu ſeinem eigenen Nutzen zu veräußern, 
zu denen auch die geiſtlichen Güter gehörten; denn von der An⸗ 
wendung des Keichsdeputationshauptſchluſſes auf das Königreich 
Weſtfalen kann keine Rede ſein. Wenn auch Jérome berechtigt 
geweſen wäre, die geiſtlichen Güter zu ſeiner ſog. Ekonomats⸗ 
Rajje'?) zu ziehen, jo hätte er doch wiederum ohne Bewilligung 
der Stände keine Güter veräußern können, da er mit dieſen 
verabredet hatte, daß aus der Ekonomatskaſſe 10 Jahre lang 
jährlich 500000 Franks zur Amortiſierung der Provinzialſchulden 
gezahlt werden ſollten.“) 

Daher kann man nach martens den Grundſatz aufſtellen, 
daß alle Verkäufe geiſtlicher Güter im Hildesheimſchen rechtlich 
ungültig ſind, ja daß man rechtlich ſelbſt nicht zur Zurückzahlung 
des Kaufpreijes verbunden iſt, man muß ſogar den Grundſatz 
als Regel aufſtellen, um dadurch das ins rechte Licht zu ſetzen, 
„was aus meinem Gefühl der Billigkeit und aus dem Wunſche, 
den Ruin vieler Familien abzuwenden und zum Teil ſelbſt aus 
politiſchen Gründen ratſam fein dürfte.“ Auf dieſe Weiſe hat 
man, ohne ſich dem Vorwurf der Parteilichkeit auszuſetzen, in 
der Art der Schonung freie Hand. 

Wenn aljo die hannoverſche Regierung der Strenge nach 
alle Gutsverkäufe anfechten könnte, ſo bleiben ihr tatſächlich 
folgende drei Wege offen, um den Schaden des Staates wenigſtens 
zum Teil wieder auszugleichen: 

1. Sie kann die für die Verwaltung unentbehrlichen Par- 
zellen uſw. wieder einziehen unter Zurückzahlung des geleiſteten 
Kaufgeldes. 

2. Dasſelbe kann ſie tun bei Gütern, die in die hände von 
läſtigen Ausländern gefallen ſind, von denen ſich manche über⸗ 
haupt nur notgedrungen hier angeſiedelt haben. 

3. Bei allen übrigen kann der Staat den Käufern die 
Wahl laſſen, ob fie das Kaufgeld zurücknehmen oder ob ſie 
ſich eine neue Schätzung gefallen laſſen wollen, bei der das nach⸗ 

15) Unter dem Sinanzminifterium ſtand die Generaldirektion der Ekono⸗ 
maten oder geiſtlichen Güterverwaltungen. 1810 wurde das Vermögen der 
Stiftungen mit den Staatsdomänen vereinigt. (Thimme, Innere Suſtände 
des Königreihs hannover . . . II, 66). 

14) Dekret vom 17. Juli 1808. — Thimme a. a. O. II. 333. 



gezahlt werden muß, was überhaupt zu wenig iſt oder an den 
drei Fünftel des wahren Wertes fehlt, unter welchem nach dem 
Tode Napoleon ein Kontrakt nicht gültig iſt, ſondern zur Zurück⸗ 
nahme propter laesionem enormem berechtigt. | 

Endlich ſchlägt Martens in feiner langen Erörterung vor, 
daß der in bar gezahlte Teil des Kaufgeldes auch bar zurück: 
gezahlt werden ſoll, während der Kurswert der Papiere nach 
einem mittleren Werte berechnet werden ſoll. Im übrigen ſoll 
der jetzige Wert zum Maßſtab genommen werden. Überhaupt, 
eine billige Behandlung der ganzen Sache entſpricht am meiſten 
dem Geiſte der hannoverſchen Regierung und verhindert Wei⸗ 
terungen, vor allem mit Preußen. 

Den ſo aufgeſtellten Grundſätzen ſoll auch die öffentliche 
Erklärung entſprechen, damit die Käufer erkennen, daß ſie alles 
von der Gütigkeit der hannoverſchen Regierung, nichts als ab⸗ 
ſolutes Recht zu fordern haben. 

Doch die Martens'ſche Beweisführung war den Geheimen 
Räten in Hannover noch zu kühn, und andererſeits erſchien es 
ihnen ſehr bedenklich, mit andern Worten, es ging gegen ihr 
Legitimitätsgefühl, ſich auf eine Konititution zu berufen, „die 
von einem von unſerer Landesherrſchaft nicht anerkannten Sou⸗ 
verän erlaſſen ſei, da doch alles in den Augen der mit Gewalt 
vertriebenen deutſchen Fürſten unrechtmäßig und unverbindlich 
fein muß.“ Auch der Prinzregent war nach ihrer Anſicht der 
Meinung, daß die Güterverkäufe nur wegen des allgemeinen 
Beſten und des oft ſehr geringen Kaufpreiſes angefochten werden 
könnten. 

Dementſprechend fiel auch ihr Entwurf einer öffentlichen 
Erklärung aus. Er lautete folgendermaßen: 

„Da bei den von der weſtfäliſchen Regierung verfügten Ab⸗ 
löſungen von Sehnten, Dienſten und Grundabgaben, welche zu 
unſern Domänen oder zu den Gütern der aufgehobenen Klöſter 
und Stifter gehört haben, ſowie auch die Verkäufe von großen 
Gütern, Parzellen und Pertinenzien derſelben, welche aus Domänen 
oder aus dem Vermögen der aufgehobenen Stifter oder Klöſter 
herrühren, nicht allein in vielen Fällen mit Hintanſetzung der 
vorgeſchriebenen Förmlichkeiten und Bedingungen ſolcher Der: 
Räufe, ſondern auch zum größten Nachteile des gemeinen Weſens 
und zur Beförderung beſonderer demſelben ſchädlicher Swecke 
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auf eine Art verfahren iſt, die überhaupt keine Billigung finden 
kann, und die dafür der weſtfäliſchen Regierung und Kajjen 
entrichteten Kaufpreiſe in vielen Fällen dem Werte der Gegen⸗ 
ſtände garnicht angemeſſen geweſen, ſo behalten wir uns eine 
beſondere Behandlung dieſer Sache mit jedem einzelnen Käufer 
oder reluierenden Partei vor, erklären inzwiſchen zugunſten aller 
dabei intereſſierten Parteien, daß die von uns intendierte Relui- 
tion von Gütern, Parzellen und Pertinenzien, die zum Domanial⸗ 
gut oder zu dem Vermögen der aufgehobenen Stifter und Klöſter 
gehört haben, vor Ablauf .... (der Termin iſt jo kurz als 
möglich zu bemeſſen) intimiert werden ſoll, alſo daß jede Der- 
kaufs⸗ oder Ablöſungshandlung von Gütern, Parzellen und Per— 
tinenzien, die zum Domanialgut gehört haben oder aus dem 
Vermögen aufgehobener Stifter und Klöſter herrühren, deren 
Acquirenten und Inhaber nicht vor Ablauf obgedachter Seit eine 
Intimation inſinuiert worden, daß unſere Abſicht auf Reluition 
gerichtet iſt, als von uns anerkannt und beſtätigt angeſehen 
wird und der ſonſt rechtmäßige Beſitzer nicht weiter in Anſpruch 
genommen werden ſoll.“ 

Alſo, von irgend einem Recht der hannoverſchen Regierung, 
alle Verkäufe überhaupt anzufechten, war in keinem Wort die Rede. 

So fand auch ihr Entwurf nicht den Beifall Münſters. 
Seine Antwort gab er durch eine ausführliche Widerlegung ihrer 
Bedenken nebſt Beifügung eines Entwurfs in ſeinem Sinne aus 
der gewandten Feder von Martens. Dieſer erklärte den hanno⸗ 
verſchen Geheimräten, daß dadurch, daß man ſagte, Jerome 
hätte wegen der Verfaſſung nicht einſeitig durch Dekrete die 
Domänen veräußern dürfen, die Rechtmäßigkeit des Napoleon'ſchen 
Verfahrens hinſichtlich der von ihm erlaſſenen weſtfäliſchen Der- 
faſſung noch längſt nicht anerkannt ſei. Nach ſeiner Anſicht 
läuft alles darauf hinaus, daß Preußen, ebenſo ſein Rechts⸗ 
nachfolger Hannover, verpflichtet iſt, alle der Verfaſſung gemäßen 
Handlungen anzuerkennen, aber umgekehrt nicht alle ungültigen 
zu genehmigen. Die Domänenveräußerungen können lediglich 
nach der damals mit Recht oder Unrecht beſtehenden Verfaſſung 
beurteilt werden. Auf alle Fälle muß, vorausgeſetzt, daß man 
fi nicht ausdrücklich auf die Verfaſſung berufen will, deutlich 
zum Ausdruck kommen, daß man nur aus Milde ſich darauf 
beſchränken will, diejenigen Güter einzuziehen, die der Staat 
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für Verwaltungszwecke unbedingt nötig hat, für die aber ein 
zu geringer Kaufpreis bezahlt iſt. Sonſt wird zum mindeſten 
ſtillſchweigend anerkannt, daß die Käufer der Regel nach be⸗ 
rechtigt find, die Aufrechterhaltung ihres Kontraktes zu bean⸗ 
ſpruchen, wenn nicht laesio enormis vorliegt oder das bonum 
publicum mitſpricht. Dann fällt auch dem Staat, wenn, wie 
ſehr leicht möglich, die Käufer es auf eine gerichtliche Entſcheidnug 
ankommen laſſen, die Laſt zu, die Notwendigkeit einer Aus» 
nahme zu beweiſen. Überhaupt iſt die ganze Frage, ob Hannover 
die Verkäufe anerkennen muß oder nicht, mehr völkerrechtlich 
als privatrechtlich, und gehört daher nicht zur Kompetenz der 
Landgerichte. 

Sie läßt ſich aber ſehr gut im Verwaltungswege („admini⸗ 
ſtrativ“) und nicht juriſtiſch behandeln, wenn man erklärt, die 
Sache aus dem Gefühl der Billigkeit behandeln zu wollen. 

Von dieſen Grundſätzen ging Martens auch in ſeinem 
Entwurf einer öffentlichen Verordnung aus. Der Erfolg war, 
daß ſich auch die hannoverſchen Geheimen Räte zu feinen Grund⸗ 
ſätzen bekannten, ebenſo wie der Entwurf die Zuſtimmung der 
Londoner Inſtanz fand. Als Termin für das Ende der Reluition 
wurde 1 Jahr feſtgeſetzt. Am 25. Auguft 1815 vollzog dann 

der Prinzregent folgendes Edikt, das den entſcheidenden Punkt 
in der Geſchichte der Hildesheimer Kloſterreluition bildet. 

„Deklaration.“) 
Obwohl wir berechtigt wären, alle von der weſtfäliſchen 

Regierung im hildesheimſchen verfügten Ablöjungen von Sehn⸗ 
ten, Dienſten und Grundabgaben, die zu unſern Domänen 
oder zu den Gütern der aufgehobenen Stifter oder Klöſter 
gehört haben, ſowie auch die Verkäufe von ganzen Gütern, 
Parzellen und Pertinenzien, welche aus Domänen oder aus 
dem Vermögen aufgehobener Stifter nnd Klöſter herrühren, als 
willkürliche Dispoſitionen über die Subſtanz des Staatsver⸗ 
mögens, zu welchen ſelbſt nach den damals beſtehenden Ge⸗ 
ſetzen die Regierung nicht hinreichend autoriſiert geweſen, als 
unverbindlich für Uns anzuſehen und wiederum aufzuheben, 
ſo wollen Wir Uns doch dieſes Rechts nur in dem Maße be⸗ 

15) Veröffentlicht in den „Hannoverſchen Anzeigen“ vom Freitag, 
29. Sept. 1815. (78 Stück). 
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bedienen, daß, da in vielen Fällen die Ablöjung von Sehnten, 
Dienſten und Grundabgaben und die Verkäufe von ganzen 
Gütern, Parzellen und Pertinenzien von Gütern dieſer Art 
ſogar mit Hintanſetzung der damals vorgeſchriebenen Förmlich⸗ 
keiten und Bedingungen, zum Teil auch zum größten Nachteil 
des gemeinen Weſens und zur Beförderung beſonderer, dem⸗ 
ſelben ſchädlicher Zwecke vorgenommen worden, auch in vielen 
Fällen die dafür der weſtfäliſchen Regierung und Kaſſen ent⸗ 
richteten Kaufpreiſe dem Werte der Gegenſtände garnicht an⸗ 
gemeſſen geweſen, Wir Uns die Unterſuchung und Behandlung 
dieſer Sache mit jedem einzelnen Käufer hiermit ausdrücklich 
vorbehalten, daß nach dem Befinden der Umſtände die Re- 
luition ſolcher Güter, Parzellen und Pertinenzien, die zu Domanial⸗ 
gut oder zu dem Vermögen aufgehobener Stifter oder Klöſter 
gehört haben, gegen Erſtattung des erweislich darauf von dem 
Acquirenten aus deſſen Vermögen bezahlten Kaufpreijes von 
Uns ausgeführt werden ſoll. Wir erklären jedoch zu Gunſten 
aller dabei intereſſierten Perſonen, daß die von Uns intendierte 
Reluition ſolcher Güter, Parzellen und Pertinenzien, die zu 
Domanialgut oder zu dem Vermögen aufgehobener Stifter 
oder Klöſter gehört haben, vor Ablauf eines Jahres nach der 
Publikation der gegenwärtigen Refolution dem Beſitzer der⸗ 
ſelben von Uns intimiert werden ſoll, wohingegen jede Ver 
kaufs⸗ oder Ablöſungshandlung von Gütern, Parzellen und 
Pertinenzien, die zu Domanialgut gehört haben oder aus dem 
Vermögen aufgehobener Stifter und Klöſter herrühren, ſofern 
deren Erwerbern und Inhabern nicht vor Ablauf obgedachter 
Zeit eine Intimation inſinuiert worden, daß unſere Abſicht 
auf Reluition gerichtet iſt, als von Uns anerkannt und be⸗ 
ſtätigt angeſehen wird, auch dem ſonſt rechtmäßigen Beſitzer 
nachgelaſſen werden ſoll durch eine von ihm nachzuſuchende 
und in Unſerm Namen auszuſtellende ausdrückliche Beſtätigungs⸗ 
urkunde der ihm oder feinem Vorgänger vollzogenen Ver⸗ 
kaufs⸗ oder Ablöſungshandlung ſich auch in Anſehung eines 
jeden Dritten als rechtmäßiger Beſitzer erforderlichenfalls zu 
legitimieren. ö 

Carlton Houſe, 25. Auguſt 1815. 
George P. R. 

Geo. Beſt.“ 
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III. Die Wirkung des Edikts. 

Der Einſpruch Preußens. 

Wenige Monate ſpäter wurde das Edikt auch auf die Güter 
des Deutſchen Ordens ausgedehnt, bei denen die Verhältniſſe ganz 
ähnlich lagen, beſonders ſeitdem durch die Wiener Bundesakte 
den einzelnen Fürſten die Verpflichtung geworden war, den ehe- 
maligen Mitgliedern des Ordens Penſionen zu bezahlen. In 
Hildesheim handelte es ſich um das ſehr reiche Gut Weddingen, 
das der preußiſche Finanzrat Israel Jacobſon erworben hatte. 
Kurzerhand hatte man ihn ſeines Gutes entſetzt, ohne auf ſeine 
Drohung, ſich beim König vom Preußen und beim Prinzregenten 
zu beſchweren, irgendwie zu achten. 

Inzwiſchen begann ſich die eigentliche Wirkung des Edikts 
in den zahlreichen Reklamationen zu äußern, die die hannoverſche 
Regierung in den nächſten Monaten zu erledigen hatte. Man 
ließ es nicht an ſcharfen Ausfällen gegen die Regierung und 
ihre ganz willkürliche Auslegung fehlen. Überall würden in den 
durch Friedensſchlüſſe abgetretenen Staaten die Verträge der 
früheren Regierungen anerkannt: die Provinz Hildesheim — ſo 
hieß es unter anderem — würde die einzige in ganz Europa 
ſein, wo man den Untertanen dieſes Recht verſagte.“) 

Doch blieb es nicht bei Reklamationen, ſondern man tat 
ih zuſammen, um mit Hilfe von Kechtsgelehrten eine gericht⸗ 
liche Entſcheidung herbeizuführen. Die hannoverſche Regierung 
antwortete kurzerhand mit einem Verbot an alle Advokaten uſw., 
ſich mit dieſen Angelegenheiten zu beſchäftigen; ebenſo wie ſie 
überhaupt kein gerichtliches Verfahren geftattete, wobei ſie er⸗ 
klärte, ſie brauche Reine Gründe dafür anzugeben.“ 

16) Reklamationen des Grafen Weſtphalen wegen des Gutes Cieben⸗ 
burg, des Prinzen Ernſt v. Heſſen⸗Philippsthal wegen des domkapitulariſchen 
Gutes Dingelbe, des Bankiers Többecke wegen der Klöfter Dorſtadt und 
Heiningen und der Witwe des Bankiers Dyes wegen des domkapitularijchen 
Gutes Kl. Algermiſſen. 

17) Die in der Hildesheimſchen Zeitung Nr. 42 vom Sonnabend, den 
3. April 1816 veröffentlichte Bekanntmachung lautet: 

„Nachdem ſich ergeben, daß mehrere Beſitzer ſolcher Grundſtücke, welche 
zu den Domänen oder zu dem Corpore des geiſtlichen Gutes in Hildesheim 
gehören, und die Inhaber während der weſtfäliſchen Herrſchaft käuflich an 
ſich gebracht haben, ihre dieſerhalb einzubringenden Verhandlungen gemein⸗ 
ſchaftlich und ohne alle KRückſicht darauf, ob ihre Angelegenheiten gemein⸗ 
ſchaftlich betrieben werden können und die bei jedem einzelnen zur Sprache 
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Es kann nicht bezweifelt werden, daß das Derfahren des 
Miniſteriums im einzelnen oft nicht ohne Härten war; man 
ließ ſich eben zu ſehr vom Haß gegen das ganze weſtfäliſche 
Syitem leiten und berückſichtigte zu wenig, daß in vielen Fällen 
auch bona fides vorlag. So kam es denn, daß jetzt einige der 
Betroffenen noch einen letzten Schritt taten und die Interceſſion 
des Königs von Preußen als vorherigen Landesherrn von Hil⸗ 
desheim in Anſpruch nahmen. 

Der Staatskanzler Fürſt Hardenberg zögerte denn auch 
keinen Augenblick, dieſe willkommene Gelegenheit, Hannover 
ſeine Macht fühlen zu laſſen, zu benutzen. Unter dem 15. Juni 
1816 traf eine Note in Hannover ein, in der er unter Berufung 
auf den 1. Artikel des zwiſchen Hannover und Preußen ab- 
geſchloſſenen Vertrages, in dem es hieß: 

„que la principautè d' Hildesheim passera sous la domi- 
nation de S. M. Britannique avec tous les droits et toutes 
les charges, avec lesquelles la dite principauté a passé 
sous la domination prussienne“ 

von Hannover die Anerkennung der Deräußerungen verlangte; 
denn auch Preußen habe 1813 dieſe anerkannt, weil ſie von 
einer preußiſcherſeits anerkannten Regierung innerhalb der 
Grenzen ihrer Befugniſſe vorgenommen ſeien. Nach Harden— 
bergs Meinung war auch für das Königreich Weſtfalen der 8 35 

kommenden faktiſchen Umſtände auf alle paſſen oder nicht, einreichen; und 
die Erfahrung zugleich ergeben hat, daß ſogar Notarien und Advokaten 
ihre Pflicht ſoweit aus den Augen geſetzt haben, daß ſie, ſtatt die Parteien 
von der Sweckwidrigkeit eines ſolchen gemeinſchaftlichen Betriebes ihrer 
einzelnen Angelegenheiten zu überzeugen, ſolche ſogar begünſtigen und actus 
notariales darüber aufgenommen haben, woraus den Parteien nichts anderes 
als unnütze Koſten erwachſen können: jo wird allen Notarien und Advokaten 
und ſonſtigen Geſchäftsträgern bei unausbleiblicher Gefängnisſtrafe hiermit 
unterſagt, ſich mit Derfertigung von Vorſtellungen, Aufnahme von Notariats⸗ 
atteſten und anderen Dokumenten in den eingangs beregten Ungelegen⸗ 
heiten zu befaſſen, inſofern ſolche gemeinſchaftlich betrieben werden ſollen, 
indem es nicht in der Natur der Sache liegt, ſondern auch durch die höchſte 

Deklaration Sr. Ugl. Hoheit des Prinzregenten vom 25. Augujt v. Js. aus⸗ 
drücklich vorgeſchrieben worden iſt, daß die Unterſuchung und Behandlung 
dieſer Sachen mit jedem einzelnen Käufer vorbehalten bleibt. 

Hannover, den Iſten April 1816. 
Hönigl. Großbritanniſche⸗Hhannoverſche zum Habinetts⸗ Miniſterio verordnete 

Geheime Räte. 
Bremer. 
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des Reichsdeputationshauptſchluſſes gültig. Weder durch Koniti« 
ſtution noch durch Hausgeſetz noch ſonſt einen Vertrag war der 
weſtfäliſchen Regierung etwas in den Weg gelegt. Er hoffte 
von der Gerechtigkeitsliebe des Prinzregenten, daß „er ſich be⸗ 
wogen fände, die Acquirenten eingezogener Hildesheimiſcher 
Güter in dem ungeſtörten Beſitze ihres bona fide et iusto titulo 
erlangten Eigentumsrecht zu belaſſen, damit den Bewohnern 
von Hildesheim nicht die Rechte vorenthalten werden, welche den 
Käufern geiſtlichen Guts in Magdeburg und Halberſtadt gewährt 
ſind.“ a 

Die Beantwortung der Note übernahm Münſter ſelbſt, nach⸗ 
dem man ihm aus Hannover mitgeteilt hatte, daß die Unter⸗ 
handlungen faſt zum Abſchluß gekommen ſeien. Zu gleicher 
Zeit gab er aber den hannoverſchen Geheimräten nochmals die 
Weiſung, die Abſchlüſſe zu beſchleunigen, vor allem, den le Camus 
recht liberal zu behandeln; denn Münſter täuſchte ſich ſicher 
nicht, wenn er annahm, daß dieſer verhaßte Mann hinter der 
Note jteckte."?) 

In ſeiner Note vom 7. Juli 1816 machte Münſter die 
preußiſche Regierung darauf aufmerkſam, daß man doch zwiſchen 
wirklichen Derbindlichkeiten und Handlungen der Freigebigkeit 
unterſcheiden müſſe. Auch Preußen, das außerdem Hildesheim 
ſchon vor der Vertreibung der weſtfäliſchen Herrſchaft durch einen 
geheimen Artikel des Reichenbacher Vertrages Hannover zuge⸗ 
ſichert hatte, würde den Käufern des weſtfäliſchen Staatsguts 
ſchwerlich mehr Rechte geben, als ihnen nach weſtfäliſchen Ge⸗ 
ſetzen zuſtanden. Er erinnerte hardenberg daran, welchen 
Wert Hannover ſeit Ende Januar 1814 auf das Suſammen⸗ 
gehen mit Preußen gelegt hatte. Als von jener Seite noch 
immer keine Mitteilungen erfolgten, hätte er ein Gutachten 
— wir wiſſen, um welches es ſich hier handelt — durch den 
Staatsrat Martens ausarbeiten laſſen, daß ſicherlich auch der 
preußiſchen Regierung mitgeteilt wäre. Sur beſſeren Orientierung 
Hardenbergs fügte er es noch einmal bei. Er gab ſchließlich 

18) Condon, den 5. Juli 1816. Münſter an die Geheimen Räte. 
Er erklärt noch, daß die Verpflichtung, den le Camus zu befriedigen, 

nicht zu leugnen ſei, da dieſe auf ausdrückliches Verlangen des Königs von 
Preußen von Münſter hat zugeſagt werden müſſen. 
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deutlich zu verſtehen, daß Hannover auch ferner bei den darauf 
gebauten Grundſätzen zu bleiben gedächte, wenn man auch im 
einzelnen weiter mit größter Schonung vorgehen würde. Der 

bleibenden Sicherheit des Staats- und Privateigentums würde es 
ſicher beſſer ſein, einen Unterſchied in den in Betracht kommenden 
Fällen zu machen, als die Verſchleuderung des Staatsvermögens 
durch die weſtfäliſche Regierung allgemein zu legaliſieren. Endlich 
weiſt Münſter Hardenberg nochmals auf die Fälle hin, „wo 
ein wuchernder Jude Staatsgüter kaufte, um fie dem Kinde 
einer Maitreſſe des Hieronymus zu ſchenken, oder wo ein Malchus 
mit unterſchlagenen Obligationen des Staates bezahlte.“ 

Der Erfolg dieſer Note entſprach durchaus den Erwartungen 
Münſters. Von einem Einſpruch der preußiſchen Regierung 
war ferner nicht mehr die Rede. Dazu trug aber ſicherlich 
auch bei, daß der Graf 1e Camus inzwiſchen gütlich abge⸗ 
funden war.““) 

4. Die Verordnung des Prinzregenten 
vom 22. Januar 1819. 

So war bis etwa zum Ende des Jahres 1816 die „Reluition“ 
des Kloſtergutes in der Hauptſache zu Ende geführt und damit 
die Grundlage für eine Neuordnung der geſamten geiſtlichen 
Güterverwaltung in Hildesheim geſchaffen. Bevor wir uns aber 
von dem Erfolg des ganzen Verfahrens Kechenſchaft ablegen, 
ſei noch eines letzten Derjuches gedacht, den noch im Jahre 1819 
einige Käufer machten, um eine gerichtliche Entſcheidung gegen 

das Vorgehen der hannoverſchen Regierung herbeizuführen. Sie 
traten nämlich, als man ſie wegen ihres ſtandhaften Wider— 
ſtandes gegen die Regierung gerichtlich belangen wollte, mit der 

10) Ein intereſſantes Licht auf das gegenſeitige Verhältnis zwiſchen 
Preußen und Hannover wirft auch die folgende Außerung des Geh. Rats 
v. Martens in einem Privatbrief an Münſter (Frankfurt, 18. Juli 1816). 
In dieſem heißt es: „Es gehört die preußiſche Stirn dazu, um Hannover 
wegen deſſen, was im Hildesheimſchen wegen der Güterverkäufe geſchehen 
iſt, Vorwürfe zu machen, und iſt die rechte Antwort darauf, daß Hannover 
keinen Finanzminiſter habe, der glaube, feine perſönliche Ehre durch Auf- 
rechterhaltung der unter ihm vorgenommenen Derjchleuderungen retten zu 
müſſen. Die ſpäter vorgenommenen Verkäufe ſind nicht viel ſchlechter als 
die vorhergehenden, und doch hat ſie Preußen angefochten. Es iſt ein Glück, 
daß man mit den mehrſten Käufern im Hildesheimſchen bereits im Reinen iſt.“ 

a 4* 
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Behauptung auf, die Deklaration vom 25. Augujt 1815 ſei kein 
Geſetz, ſondern lediglich eine Inſtruktion, „eine enunciative Er⸗ 
klärung für die landesherrlichen Behörden“, die auf keinen Fall 

die gerichtliche Entſcheidung darüber ausſchließen könnte, ob die 
Reluition im einzelnen Falle ſtatthaft geweſen ſei. Ja, ſie ſcheuten 
ſich nicht, die Akten an auswärtige Fakultäten einzuſchicken, um 
deren Meinung in dieſer Frage einzuholen, oder, wie in dem 
Falle eines Paſtors Stolle, an das Oberappellationsgericht in 
Celle zu appellieren, obwohl ſchon eine Entſcheidung des Konji- 
ſtoriums ungünſtig ausgefallen war. 

Daß dieſe Leute mit ihrem Vorgehen einen wunden Punkt 
der erwähnten Verordnung getroffen hatten, ſah auch das Mini⸗ 
ſterium, wie aus einem Bericht nach London vom 10. Juni 1819 
hervorgeht, ſofort ein, indem es erklärte, die enunciative » 
Faſſung der Verordnung könnte den Dorwänden der Beklagten 
wohl zur Stütze dienen. Sehr leicht könnte daher eine Ent⸗ 
ſcheidung, beſonders bei den Fakultäten, in deren Reihen ſich 
ſchon wiederholt Verteidiger der Domänenkäufer, ſelbſt in uſur⸗ 
pierten Landen, wie Kurhejjen, gefunden hätten, zu ungunſten 
der hannoverſchen Regierung fallen. Die unabſehbaren Folgen 
davon würden ſich ſofort in einer Fülle von neuen, längſt ruhenden 
Reklamationen geltend machen. Um nun nicht durch landes⸗ 
herrliche, außerdem nicht rückwirkende Mandate in dieſe Pro- 
zeſſe eingreifen zu müſſen, wie es ja überhaupt nie die Abſicht 
des Prinzregenten geweſen ſei, dieſe „hochwichtigen und viel⸗ 
ſeitiger Anſicht fähigen Fragen von der urſprünglichen Nichtig- 
keit jener weſtfäliſchen Deräußerungen und von der Reluitions- 
befugnis des nunmehrigen Landesherrn lediglich der ſchwankenden 
Entſcheidung der Gerichte zu überlaſſen“, ſchlugen ſie eine aller⸗ 
höchſte authentiſche Erklärung der Verordnung vor, die der 
Geſetzſammlung eingefügt werden ſollte. Dadurch würde allen 
weiteren Derjuchen der Boden entzogen; denn bis jetzt habe noch 
kein einziges Gericht wider das Domanialintereſſe entſchieden. 
So geſchah es denn auch. Schon unter dem 22. Juni 1819 
erließ der Prinzregent folgende, vom ganzen Miniſterium mit⸗ 
unterzeichnete Verordnung: 

H berordnung, wodurch die Deklaration vom 25. Kuguſt 
1815 wegen des zu reluierenden Hildesheimſchen Domanial⸗ 
und geiſtlichen Guts authentiſch erläutert wird. 
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Wir vernehmen, daß über den eigentlichen Sweck und 
Geſetzeskraft Unſerer Deklaration vom 25. Augujt 1815 be⸗ 
treffend die von der vormaligen weſtfäliſchen Regierung ver⸗ 
fügte Veräußerung von Gütern und Gerechtſamen, welche aus 
den Domänen oder dem Vermögen aufgehobener Stifter oder 
Klöſter in Unſerm Fürſtentum Hildesheim herrühren, unſtatt⸗ 
hafte Zweifel aufgeworfen werden. 

Da Wir nun bei Erlaſſung der gedachten Deklaration 
keine andere Abſicht gehegt haben, als dadurch diejenigen 
landesherrlichen, die geſamte Angelegenheit ſchließlich regu⸗ 
lierenden Geſetzesbeſtimmungen zu treffen, welche eheſtens 
zu eröffnen Wir Uns in Unſerer tranſitoriſchen Hauptverord— 
nung für das Fürſtentum Hildesheim vom 14. April 1815 
§ 120 ausdrücklich vorbehalten hatten, fo iſt Unſere Willens⸗ 
meinung auch lediglich dahin gerichtet geweſen, daß jene 
Deklaration als integrierender Beſtandteil dieſer dadurch er⸗ 
gänzten tranſitoriſchen Verordnung, mithin ſelbſt gleichfalls 
als unſtreitiges, Unſere Untertanen und Gerichte bindendes 
Landesgeſetz ſoll angeſehen werden. 

Sonach erklären wir hiermit ferner authentiſch: daß die 
Unverbindlichkeit aller fraglichen weſtfäliſchen Deräußerungen 
für Uns, desgleichen Unſer unbeſchränktes Recht, dieſelben 
insgeſamt zu reluieren nach reiflicher Erwägung aller dabei 
eintretenden Rückſichten des öffentlichen und Privat-Rechtes 
wie des Staatswohls mittels der mehr erwähnten Deklaration 
bereits geſetzlich und unwiderruflich entſchieden iſt, weshalb 
denn eine richterliche Cognition ſich allein auf die Fragen 
erſtrecken kann: 

1) Ob die zur Einlöſung auserſehenen Gegenſtände wirklich 
zu dem von der weſtfäliſchen Regierung veräußerten 
Domanial⸗- oder geiſtlichen Gute gehört haben? 

2) Ob Reluition binnen der vorgeſchriebenen Friſt intimiert 
worden? 

3) Welche Summe für den erlegten Kaufpreis zu erſtatten ſei? 

Wir gebieten demzufolge Unſeren ſämtlichen Ober⸗ und 
und anderen Derwaltungsbehörden und Gerichten, nicht weniger 
allen und jeden Privatperſonen, welche ſolches angeht, ſich 
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nach vorſtehenden Unſeren geſetzlichen Erläuterungen und 
Beſtimmungen ſchuldigſt zu achten. 

Gegeben Carlton Houje, den 22. Juni d. 1819 ten Jahres, 
Sr. Majeſtät Regierung im Neunundfünfzigſten. 

Georg R. 

Durch dieſes ſchnelle und entſchloſſene Handeln erreichte das 
Miniſterium denn auch, daß nicht im letzten Augenblick das 
mühevolle Werk mehrerer Jahre aufs neue in Frage geſtellt 
wurde. Dieſe Verordnung vom 22. Juni 1819 bedeutete recht 
eigentlich den Abſchluß der ganzen Reluitionshandlung, indem 
lie ihr erſt wirkliche Geſetzeskraft verlieh. Ende Dezember 1820 
hat dann auch das Oberappellationsgericht in Celle als zweite 
Inſtanz in der Klage eines Paſtors Stolle wegen eines Zehnten 
auf Abweiſung der Klage und Herausgabe des Sehnten cum 
fructibus perceptis entſchieden, „weil den Landgerichten nicht 
zuſtehe, ſich eine Kompetenz zwiſchen Landesherrn und Unter⸗ 
tanen anzueignen, wobei der Grund der Beſchwerde in der Art 
der Ausübung eines weſentlichen Landeshoheitsrechtes vorläge 
und wobei die Entſcheidung des Streites lediglich von der Frage 
abhängen würde, ob dieſes Landeshoheitsrecht verfaſſungsgemäß 
ausgeübt worden ſei oder nicht.“ Das Gericht könne darüber 
nur in den durch die Verordnungen vom 25. Augujt 1815 und 
22. Juni 1819 feſtgeſetzten Fällen eine Entſcheidung treffen.?) 
Mit unſeren heutigen Anſchauungen ſtimmt dieſes Urteil nicht 
überein, es iſt nur möglich in einer Zeit, in der noch kein Ver⸗ 
waltungsitreitverfahren vorhanden war. Jedenfalls war aber 
dieſe Entſcheidung dem Kabinettsminijterium ſehr angenehm. 
Don dieſer Seit an iſt von Reluierungsverhandlungen kaum 
mehr die Rede, lediglich die Verhandlungen mit einigen wenigen 
Gemeinden und Einzelperſönlichkeiten — am 15. März 1821 
waren es noch 2 Gemeinden und 13 Einzelperſonen — ziehen 
ſich noch in die nächſten Jahre hin. 

5. Das Ergebnis der Reluition. 

„Was war nun aber das Ergebnis des ganzen Verfahrens?“, 
ſo werden wir fragen. Lohnte ſich die viele Mühe, die das 

10) Reſkript des Generalgouverneurs und der Geh. Räte an die Kloſter⸗ 
kammer vom 16. Januar 1821. 
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hannoverſche Miniſterium für die erfolgreiche Erledigung dieſer 
Angelegenheit aufgewandt hatte? Eine Antwort auf dieſe 

Fragen gibt der Bericht des Miniſteriums vom 25. Dezember 
1816, in dem unter nochmaliger Schilderung des ganzen Ver⸗ 
fahrens und Darlegung der dabei befolgten Grundſätze das 
Ergebnis der ganzen Verhandlungen vorgelegt wurde. Indem 
man die Unterſuchung möglichſt beſchleunigte, um die Verhältniſſe 
nicht noch verwickelter zu machen, dabei aber den Käufern das 
Recht des Einſpruchs gegen die Reluition verſagte, ging man 
davon aus, daß die Zurücknahme in natura nur auf folgende 
Fälle zu beſchränken ſei: 

„1. wo das frühere Benehmen oder die perſönlichen Der- 
hältniſſe des Acquirenten und eine beſondere Gehäſſigkeit 
der bei der Erwerbung vorgekommenen Umſtände die 
Spuren der früheren Regierung zu vertilgen bieten; 

2. das zu reluierende Gut einen vorzüglichen, durch künf⸗ 
tige Verwaltung zu verbeſſernden arrondierten complexum 
bildete; 

3. dasſelbe zu Staatszwecken, inſonderheit in Beziehung auf 
die Amtsverwaltung vorzüglich brauchbar erſchien; 

4. durch Leichtigkeit in der Adminiſtration und ſonſtige Vor⸗ 
teile in den Inbegriff der Domanial⸗ und geiſtlichen 
Güterverwaltung beſonders paßte; 

5. in dem fortdauernden Beſitz einer Privatperſon den Unter⸗ 
tanen die gewohnte Hoffnung einer Erleichterung ihres 
Suftandes fehlte, die der Landesherrſchaft die Mittel, 
ihnen bei Kulturverbeſſerungen, Gemeinheitsteilungen uſw. 
auszuhelfen, benommen haben würde.“ 

Die Fälle 4 und 5 kamen beſonders bei Sehnten und 
Schäfereien zur Anwendung. 

In allen anderen Fällen begnügte ſich die Regierung mit 
Nachzahlungen oder ließ die Käufer in ungeſtörtem Beſitze ihres 
Eigentums. ö 

Im einzelnen ging man aber immer mit Milde vor, indem 
man die Meliorationskoſten u. a. den Käufern möglichſt hoch 
anrechnete und andererſeits den Realwert der in Sahlung ge⸗ 
gebenen Staatspapiere nicht zu ſtreng rechnete. Über die Haupt⸗ 
ſache iſt es daher zu keinem Rechtsſtreit gekommen. 
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Was nun die tatſächlich reluierten Güter betrifft, ſo hatte 
man in natura wieder eingezogen die geiſtlichen Güter Marien⸗ 
burg, Wiedelah, Harſum, Sorſum, Wöltingerode und Weddingen, 
während in anderen Fällen, jo bei Dorſtadt, Heiningen, Eſcherde, 
Dingelbe, Kl. Algermiſſen, im ganzen 62000 Taler nachgezahlt 
wurden. Alle Reluitionshandlungen waren in Güte durchgeführt; 
nur bei Marienburg und Sorſum hatte man richterliche Hilfe in 
Anſpruch nehmen müſſen. Über den ſo erzielten Geſamtgewinn, 
den Kapitalswert der Güter uſw. unterrichtet die folgende Tabelle, 
die das Miniſterium ſeinem Bericht als Anlage beifügte: 

Kapital⸗ Kapital⸗ 
Jährlicher ne des | | 
bisheriger Pacht⸗ 

Pachtwert 5 zu 

Behan⸗ 
Netto⸗ 5 iuert 185 delte Re⸗ 

Überſchuß 1 5 luitions⸗ 
| ſchuſſes jumme ?) 

Marienburg 9385 187700 7030 140600 80000 
Wiedelah 10950 219000 8212 | 164240 | 122020 
Harſum 2640 52800 1980 39600 34135 
Sorjum 2800 | 56000 | 2800 | 56000 | 27327 . 
Wöltingerode 
weddingen 13000 260000 10500 210000 160000 

1775500 610440423482 

Die kleinen Pertinenzien, hauptſächlich Zehnte, bei denen 
die Derjchleuderung am ſchlimmſten war, hatte man dagegen 
meiſt den jetzigen Inhabern gelaſſen in der Weiſe, daß ſie für 
die Nutznießung einen beſtimmten jährlichen Kanon von im 
ganzen 8000 Talern entrichten mußten. Später wurde den 
Beteiligten auch geſtattet, dieſen Kanon, der beſonders in der 
Stadt Hildesheim vielem Widerſtand begegnete, durch Zahlung 
des zwanzigfachen Betrages wieder abzulöſen, eine Beſtimmung, 
von der viel Gebrauch gemacht worden iſt. An eine Reluition 
dieſer kleinen Gegenjtände, die ſehr viel Mühe und Arbeit 
gekoſtet hätte, dachte übrigens trotz aller Dee das Mini: 
ſterium im Ernſt niemals. 

21) d. h. der zurückgezahlte Kaufpreis. 
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6. Die Neuordnung der geiſtlichen Güterverwaltung. 

So waren in ſorgſamer und angeſtrengter Arbeit aller 
Beteiligten allmählich die Grundlagen für eine Neuordnung der 
geiſtlichen Güterverwaltung im ehemaligen Bistum Hildesheim 
geſchaffen. Erſt jetzt nach gründlicher Unterſuchung der Lage 
und des Zuſtandes aller geiſtlichen Güter konnte das hannoverſche 
Miniſterium daran denken, ſeinen Plan zu verwirklichen und 
auch in Hildesheim einen Teil des geiſtlichen Gutes für rein 
geiſtliche Swecke auszuſcheiden in der Art, wie dies in den alten 
Provinzen der Fall war. Es ſollte dann mit den bereits vor⸗ 
handenen bezw. in Osnabrück ebenfalls neu hinzugekommenen 
Gütern zu einem Kloſterfonds unter Leitung einer neu einzu⸗ 
richtenden Behörde, der Kloſterkammer, vereinigt werden. 

Infolge der Organiſation in Althannover lag dieſe Art der 
Neuordnung ja nahe; der Bericht des Miniſteriums an den 
Prinzregenten vom 16. April 1818 führt noch einmal alle Gründe 
an, die für eine ſolche Organiſation und gegen eine Vereinigung 
des geſamten geiſtlichen Gutes mit den Domänen ſprechen. Als 
ſolche nennt er einmal das verſchiedene Intereſſe der Domänen- 
und der geiſtlichen Verwaltung; dies führe öfters zu Kolliſionen, 
ſo daß dieſe beiden Angelegenheiten nicht gut von einer Behörde 
vertreten werden könnten, wie dies ſchon Georg I. in einem 
Reſkript vom 19./30. Juli 1726 ausgeſprochen habe, indem er 
Bedenken getragen habe, das Direktorium der Kammerſachen 
und der Klojterangelegenheiten im Miniſterium derſelben Perſon 
zu übertragen. Weiter führt dieſer Bericht an, daß der Klojter- 
haushalt für die höheren Swechke des geiſtlichen Departements, 
der Schulen und der Univerſität beſtimmt ſei, jo daß 3. B. bei 
Aufſtellung eines Bau⸗Etats der Domänenverwaltung erſt erwogen 
werden müſſe, ob nicht dringendere Ausgaben für den Bau von 
Univerſitätsgebäuden vorlägen. Drittens weiſt das Miniſterium 
darauf hin, daß die Verwaltungskoſten bei getrennter Derwal- 
tung infolge der ſchon ſo wie ſo ſehr erheblichen Überlaſtung der 
Domänenverwaltung auch nicht viel höher ſein würden. Endlich 
aber würde eine Vereinigung des geſamten geiſtlichen Gutes mit 
den Domänen eine in keiner Weiſe wünſchenswerte Einmiſchung 
der Landſtände hervorrufen, denen Herzog Georg 1639 aus- 
drücklich eine Konjultation über die Verwendung von Kloſter⸗ 
gut uſw. verſprochen habe, die freilich nicht ſtattgefunden habe, 
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ganz abgejehen davon, daß in allen alten Landtagsabſchieden 
eine Veräußerung von Kloſtergut unterjagt ſei. 

»Hinſichtlich des Bistums Hildesheim und der dort ebenfalls 
durchzuführenden Ausjcheidung der Güter der aufgehobenen 
Stifter und Klöſter konnte ſich das Hannoverſche Miniſterium 
außerdem auf den § 35 des Reichsdeputationshauptſchluſſes ſtützen, 
demzufolge dieſer Teil des geiſtlichen Gutes beſonders für die 
Koiten des Gottesdienſtes, des Unterrichts und anderer Einrich⸗ 
tung des öffentlichen Nutzens verwandt werden ſollten, wenn 
auch, wie ſchon bemerkt, gleichzeitig die volle und freie Dispo⸗ 
ſition des Landesherrn betont war. 

Die Hannoverſche Regierung hatte ſich alſo für die Aus- 
ſonderung des Vermögens der Klöſter uſw. aus der ganzen geiſt⸗ 
lichen Gütermaſſe entſchieden. Die Vorarbeiten dafür reichen 
ſchon in das Jahr 1815 zurück. In einer Miniſterialverfügung 
vom 13. März 1815 iſt nämlich zum erſten Male ausdrücklich 
von einer Trennung die Rede, aber erſt in Verfolg eines Befehls 
des Prinzregenten vom 14. Juli 1816, der die Aufitellung eines 
Plans über die künftige Verwaltung des geiſtlichen Gutes 
anordnete, wurden die entſcheidenden Schritte getan, um die 
Trennung zwiſchen dem Vermögen des Domhapitels und dem 
Beſitz der Stifter und Klöſter durchzuführen. Die weitere Tätig⸗ 
keit der Stiftsgüterverwaltungskommiſſion vollzog ſich von dieſem 
Zeitpunkte an vornehmlich nach folgenden drei Geſichtspunkten: 
Erſtens mußte eine ſtrenge Scheidung zwiſchen den Einnahmen 
und Ausgaben des alten Domkapitels auf der einen und der 
Stifter auf der anderen Seite durchgeführt werden. Sweitens 
mußten die Grundlagen für die neu ins Leben zu rufende Orga⸗ 
niſation der geiſtlichen Güterverwaltung, vor allen Dingen für 
die Einrichtung der Rezepturen, geſchaffen werden, und endlich 
galt es, die Auseinanderſetzung zwiſchen domkapitulariſchem und 
anderem geiſtlichen Gut, eventuell im Wege des Austaujches, in 
die Wege zu leiten. 

Der Durchführung dieſes Organiſationsplans ſtellten ſich in 
den tatſächlichen Verhältniſſen große Schwierigkeiten entgegen. 
Vor allem waren ſie bei der Aufſtellung des Vermögens der 
beiden in Zukunft zu trennenden geiſtlichen Gütermaſſen zu 
überwinden. Schuld daran war einmal die Mangelhaftigkeit 
der vorgefundenen Rechnungen und Regiſter, andererſeits die 
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große Verwirrung, die durch die vielen Veräußerungen hervor⸗ 
gerufen war. Bald erkannte man, daß ſich für die Seit von 
der Inbeſitznahme Hildesheims im Jahre 1813 bis zum 30. April 
1815 eine regiſtermäßige Trennung der Einnahmen und Aus: 
gaben des ehemaligen Domkapitels und der geiſtlichen Stifter 
nicht mehr durchführen ließ, aber mit dem 1. Mai 181529 ſetzte 
die vollſtändige Scheidung in der Regiſterführung ein. Nachdem 
dann ein Jahr ſpäter auch noch die hannoverſche Art der Rech⸗ 
nungsführung?) in Hildesheim eingeführt war, ließ ſich erſt 
wirklich ein Überblick über die Einnahmen und Ausgaben der 
beiden Verwaltungen gewinnen. Im Rechnungsjahre 1817/18 
betrugen danach die Einnahmen des ehemaligen Domkapitels 
etwa 67000 Tlr. und die der Stifter und Klöſter 136000 Tlr., 
denen Ausgaben von etwa 111000 Tlr. bezw. 133000 Tlr. 
gegenüberſtanden, jo daß beim Domkapitel ein Fehlbetrag von 
etwa 44000 Tlr. durch einen Suſchuß der allgemeinen Staats⸗ 
kaſſe gedeckt werden mußte. Weitaus den größten Teil der 
Ausgaben bildeten die auf Grund des Reichsdeputationshaupt- 
ſchluſſes zu zahlenden Penſionen.?) Sie beliefen ſich bei 207 
berechtigten Empfängern des Domkapitels auf 91200 Tlr., wäh⸗ 
rend für 368 ehemalige Stifts- und Kloſterinſaſſen 77600 Tlr. 
erforderlich waren.“) Erſt mit der Seit war durch Abſterben 
der Empfangsberechtigten eine Verminderung dieſer Summen zu 
erwarten. Die hannoverſche Regierung hatte übrigens ganz im 
Gegenſatz zur weſtfäliſchen Regierung, die ſich neben anderen 
ungeſetzlichen handlungen bei der weiteren Durchführung der 
Säkulariſation im Jahre 1810 infolge ihrer ewigen Finanznöte 
nicht geſcheut hatte, die Penſionen auf die hälfte herabzuſetzen, 
alle Penſionszahlungen ſofort nach der Beſitznahme im vollen 
Umfange der aus dem Keichdeputationshauptſchluß erwachſenden 
Verpflichtungen übernommen. Für die Zukunft, d. h. nach 

22) Das Gejhäftsjahr lief in hannover vom 1. Mai bis 30. April. 

20) Maßgebend war dafür eine Inſtruktion vom 30. Dezember 1800. 

24) Vergl. §8 51, 55, 56, 57, 59 u. 64 bei Martens, Recueil des 
traités uſw. 5 

25) Die im Derhältnis zur Sahl der Perſonen erheblich höhere Pen⸗ 
ſionsſumme beim Domkapitel hat ihren Grund in der hohen Penjionszahlung 
an den ehemaligen Fürſtbiſchof. Alle übrigen Perſonen erhielten /o ihrer 
früheren Einnahmen. 
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Trennung der beiden Güterverwaltungen, ſollte die Laſt der 
Penſionszahlungen an alle geiſtlichen Perſonen der in Hildesheim 
neu einzurichtenden Kajje der Kloſterkammer zufallen. 

Die zweite für die zukünftige Verwaltung ſehr wichtige 
Frage war die nach der zweckmäßigſten Organiſation. Oberſter 
Grundſatz mußte dabei ſein, möglichſt wenige Rezepturen, dieſe 
aber an den für die Erhebung der Gefälle am beſten gelegenen 
Orten zu ſchaffen und gleichzeitig eine Trennung der durchein⸗ 
ander laufenden Berechtigungen der ämter, des Domkapitels 
und der Klöſter herbeizuführen. Die bisherige Art der Erhebung 
der Kloſtergefälle — vergl. das Pro Memoria des Delegierten 
der Kammerverwaltung, des Amtmanns Reiche, über die künftige 
Einrichtung der hildesheimiſchen Stiftsgüterverwaltung vom 
31. märz 1817 — war außerordentlich mangelhaft, inſofern ſich 
viele Einnahmen in den händen unbeeidigter Einnehmer be⸗ 
fanden; zum Teil hatte man die Erhebung der N den 
Kloſterpächtern ſelbſt überlaſſen müſſen. 

Um dieſe Mängel der bisherigen Verwaltung zu e 
gab es zwei Möglichkeiten. Entweder konnte man — und dies 
war der Plan der Proviſoriſchen Regierungskommiſſion in Bil- 
desheim — ) den Bereich des ehemaligen Fürſtbistums in mehrere 
Bezirke teilen und entſprechend den Kloſterämtern in den alten 
Provinzen Hannovers eigene Rezepturen der Kloſterverwaltung 
in dieſen Bezirken einrichten, oder man übertrug trotz ihrer 
allgemein anerkannten Überlaſtung die Einziehung der Kloſter⸗ 
gefälle den Ämtern, welche nach ihrer örtlichen Lage am beſten 
dazu geeignet waren. Die letztere Ruffaſſung beherrſchte das 
Miniſterium, weil man auf dieſe Weiſe erhebliche Derwaltungs- 
unkoſten ſparen konnte.?) Immerhin hielt aber auch dieſe 
Behörde die Einrichtung eines Kloſteramts in Hildesheim wegen 
der vielen in der Umgebung der Stadt — allein von 6 Klöſtern — 
zu erhebenden Einnahmen und für die Regelung der Penſions⸗ 
zahlungen für unumgänglich nötig. Die Generalpachtungen 
ſollten außerdem auch in den Bezirken der übrigen Ämter direkt 

26) Reſkript der Prov.⸗Reg.⸗Kommiſſion an die Stiftsgüterverwaltungs⸗ 
kommiſſion vom 13. Dezember 1816. 

27) Reſkript des Miniſteriums an die Prov.⸗Reg.⸗Kommiſſion vom 
24. Januar 1817 und Reſkript der Geh. Räte aus dem Kloſter⸗ und Schul⸗ 
departement an die Kammer vom 28. April 1817. 
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in die Generalkloſterkaſſe bezahlt werden. Auf dieſe Weile 

hoffte das Miniſterium die beſte Aufjicht und Verwaltung der 
klöjterlichen Pertinenzien, Einheit in den Derwaltungsgrundjäßen 
und eine „gleihförmigere Behandlung der Senſiten“ durchzuſetzen, 
„als wenn die klöſterlichen Rezepturen von ſpeziell dem gelehrten 
Stande nicht angehörenden Einnehmern verwaltet“ wurden. Den 
Hildesheimiſchen Beamten und Derwaltern der Amtshaushalte 
war auch ſchon bei ihrer Anſtellung 1815 kontraktlich zur 
eventuellen Pflicht gemacht, für das geiſtliche Gut mit zu 
ſorgen.?“ 

So fand der Dorſchlag der Stiftsgüterverwaltungskommiſſion 
vom 21. Januar 1817, den ſie auf Befehl der Proviſoriſchen 
Regierungskommiſſion ausgearbeitet hatte, mit ſeiner Einteilung 
in drei Bezirke und die entſprechende Anzahl Kloſterämter nicht 
die Billigung der oberen Behörde, ſondern ſtattdeſſen wurde 
ſchließlich folgende Verwaltung beſchloſſen und für die Seit nach 
Auflöjung der Stiftsgüterverwaltungskommiſſion feſtgelegt: 

Es wurden übertragen dem Amt Gronau?) die klöſter⸗ 
lichen Gefälle aus den Ämtern Gronau, Poppenburg, Hunnesrück 
und aus den benachbarten Calenbergiſchen Ämtern (etwa 
2500 Tlr.); 

dem Amt Wohldenberg die Einnahmen der bisherigen 
Rezeptur Binder (etwa 6900 Tlr.); 

dem Amt Bilderlahe die Einnahmen aus den Ämtern 
Bilderlahe, Winzenburg und Wohldenberg, ſoweit ſolche aus letz⸗ 
terem bisher nach Bilderlahe gezahlt waren (etwa 10000 Tlr.); 

dem Amt Vienenburg die Einnahmen aus den Ämtern 
Liebenburg, Schladen, der Stadt Goslar und den braunſchweigi⸗ 
ſchen Ämtern (etwa 14000 Clr.). 

Doch ſollte das Amt Bilderlahe nach Lamſpringe und das 
Amt Vienenburg nach Wöltingerode wegen der größeren dort 
vorhandenen Kornböden und der beſſeren Amtswohnungen ver- 
legt werden. Alle übrigen Einnahmen ſollten mit Ausnahme 
einiger weniger auch zum geiſtlichen Gut des ehemaligen Fürſt⸗ 

26) § 132 der vorläufigen Injtruktion für die Beamten vom 1. März 1815. 

20) Die Kammer ſchlug dafür wegen Überlaſtung des Amts Gronau 
vergeblich das Amt Poppenburg vor. 
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bistums gehörenden Einnahmen im Bezirk der kimter Catlen⸗ 
burg und Grohnde an das Kloſteramt in Hildesheim fließen. 

Der letzte Punkt, der ſchließlich für die Frage einer zweck⸗ 
entſprechenden Neuorganiſation der geſamten geiſtlichen Güter⸗ 
verwaltung von Bedeutung war, war die Auseinanderjeßung 
zwiſchen Kammer- und Kloſterfonds. Als Leitſtern bei allen 
deshalb gepflogenen Verhandlungen wurde natürlich der Grundſatz 
feſtgehalten, daß das geſamte domkapitulariiche Gut mit dem 
Domänenfonds vereinigt wurde, und zwar blieben zu dieſem Zwech 
in Hildesheim und Marienburg bejondere Amtshaushalte beſtehen, 
denen die Einnahmen aus allem übrigen größtenteils reluierten 
Gut des Domhapitels zugewieſen wurden. Bei den weiteren 
beiderſeits durch beſondere Kommiſſionen geführten Verhandlungen 
ſtellte es ſich als zweckmäßig heraus, die Kloſterforſten wegen 
ihrer zerſtreuten Lage wenigſtens für die nächſten Jahre ganz 
der Kammerverwaltung zu übertragen und die Kloſterkaſſe durch 
eine jährliche Zahlung von 6500 Tlr. dafür zu entſchädigen. 
Im Juni 1818 waren auch dieſe Verhandlungen im weſentlichen 
zum Abſchluß gekommen, wenn auch über Einzelheiten, z. B. 
einen Ausgleich der beiderſeitigen Forderungen an Sorſum, bis 
in das Jahr 1832 verhandelt iſt, nicht ohne daß von beiden 
Seiten ein gewiſſer Reſſortpatriotismus entwickelt wäre. 

So waren denn ſchließlich alle Vorbedingungen für die Ein⸗ 
führung der neuen Organiſation und die damit verbundene Auf: . 
hebung der Stiftsgüterverwaltungskommiſſion, deren Kompetenzen 
ſich in der bisherigen Form immer mehr als nicht genügend 
ſcharf umriſſen gezeigt hatten, geſchaffen, und der 1. Mai 1818 
bedeutet denn auch tatſächlich den Beginn der neuen endgültigen 
Verwaltung, wenn auch die Stiftsgüterverwaltungskommiſſion 
noch bis Ende Juni 1818 beſtand und erſt zu dieſem Seitpunkte 
in ihren Geſchäften ganz von der neu gegründeten Kloſterkammer 
abgelöſt wurde.““) Damit wurde die Trennung des domkapi- 
tulariſchen Vermögens vom übrigen geiſtlichen Gut und ſeine 
Vereinigung mit dem Domanialfonds durchgeführt. Gleichzeitig 

20) Aus Gründen der Rechnungsführung wurde nämlich im Oktober 
1818 der 1. Mai 1818 als der offizielle Anfangstermin zwiſchen Kammer 
und Uloſterkammer vereinbart. Die Genehmigung des Prinzregenten zur 
Einführung dei neuen Organiſation datiert vom 28. Juni 1818. 
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erfolgte die Vereinigung des Vermögens der aufgehobenen Stifter 
Hund Klöſter mit dem in den alten Provinzen bereits beſtehenden 
Klojterfonds, und damit die Unterſtellung der neuen geiſtlichen 
Güterverwaltung unter die Kloſterkammer. 

Damit war der wichtigſte Teil der geiſtlichen Güter auch 
im Bereich des ehemaligen Fürſtbistums ſeinen eigentlichen 
Zwecken zurückgegeben. Sehr viel ſorgfältige und fleißige Arbeit 
aller Beteiligten war nötig geweſen, um dieſes Siel zu erreichen. 
Beſonders wohlverdient war der Dank, der der Stiftsgüter⸗ 
verwaltungskommiſſion in dieſem Augenblick durch das Mini⸗ 
ſterium in den anerkennendſten Worten unter gleichzeitiger Über⸗ 
weiſung einer Remuneration von je 200 Tlr. für jedes Mitglied 
ausgeſprochen wurde.) Aber trotzdem wäre die erfolgreiche 
Durchführung der ganzen Angelegenheit nicht möglich geweſen, 
wenn nicht die hannoverſche Regierung, beſonders in der Relui- 
tionsfrage, zäh und geſchickt die einmal aufgeſtellten Grundſätze 
zu vertreten gewußt hätte. In dieſer Beziehung gebührte wohl 
das Hauptverdienſt dem Geheimrat v. Martens, der durch ſeine 
ſcharfſinnigen ſtaatsrechtlichen Unterſuchungen erſt die Grundlage 
für das ganze Verfahren geſchaffen und allen Einſprüchen zum 

Trotz ſiegreich durchgefochten hatte. 

Trotzdem iſt die hannoverſche Regierung ſeinerzeit und 
auch in unſeren Tagen wegen ihres Verhaltens in der ganzen 
Angelegenheit, namentlich in der Reluitionsfrage, viel angegriffen, 
zuletzt von v. Haſſel.“) Was iſt daran berechtigt? 

Daß das Verfahren der hannoverſchen Regierung, an unſeren 
heutigen Rechtsanſchauungen gemeſſen, ſcharfen Tadel verdient, 
iſt nicht zu beſtreiten; denn das ganze Reluitionsverfahren war 
ein ſehr abſolutiſtiſch gefärbter Eingriff in die privaten Derhält- 

niſſe. Aber wir müſſen verſuchen, die handlungsweiſe der han⸗ 
noverſchen Regierung aus der Seit nach den Befreiungskriegen 
zu beurteilen. Den richtigen Maßſtab dafür liefert uns ein 
Blick auf die Behandlung dieſer Frage in den anderen Ländern, 
deren Gebiet zum ehemaligen Königreich Weſtfalen gehört hatte, 

5 1) Es wird ſicher durchaus den Tatſachen entſprochen haben, wenn 
die Kommiſſion am 7. April 1818 berichtet, daß fie in den letzten Monaten 
vom frühen Morgen bis in die Nacht gearbeitet habe. 

92) p. Hajjel, Geſchichte des Königreichs Hannover I, 164. 



nämlich Heilen und Preußen. Auch hier fanden ſich eine ganze 
Reihe Leute, die während der weſtfäliſchen Herrihaft Domänen 
oder geiſtliches Gut gekauft hatten und nun nach der Dertrei- 
bung des Königs Jerome nicht wußten, ob die neue Regierung 
die Verkäufe anerkennen würde oder nicht. Sie hatten bald 
einſehen müſſen, wie berechtigt dieſer Zweifel war; denn das 
Kurfürſtentum Heſſen zog, ohne nur den Kaufpreis zurückzuzahlen, 
alles Gut wieder ein, während die preußiſche Regierung faſt 
alle Käufe anerkannte. Demgegenüber hatte die hannoverſche 

und ebenſo auch die braunſchweigiſche Regierung ſozuſagen eine 
mittlere Linie eingehalten, indem uur ein Teil der verkauften 
Güter wirklich wieder eingezogen wurde und auch diejer nur 
unter Zurückzahlung des Uaufpreiſes. Es war unter dieſen 
Umſtänden nur zu natürlich, daß alle Beteiligten eine Inter⸗ 
zeſſion der preußiſchen Regierung zu ihren Gunſten bei den 
anderen Regierungen zu erlangen ſuchten. Genützt hat ihnen 
aber der preußiſche Einſpruch in Hejjen und in Hannover ebenſo 
wenig wie ihr Derſuch, eine Intervention des Bundestages bei 
der heſſiſchen Regierung durchzuſetzen.““) 
Der tiefere Grund für die ganz verſchiedene Behandlung 

dieſer Frage in den genannten Staaten iſt in der verſchiedenen 
Stellung der einzelnen Regierungen zur franzöſiſchen Revolution 
und zu Napoleon zu ſuchen. Den hannoverſchen Standpunkt 
hat der uns ſchon bekannte v. Martens als hannoverſcher 
Bundestagsgejandter in dem Entwurf zu einem Votum für die 
weſtfäliſchen Augelegenheiten einmal ſehr treffend dargelegt, wenn 
er ſchreibt: „In facto hat das Königreich Weſtfalen für alle Welt 
exiſtiert und kann nicht mehr weggeleugnet werden; in ſeinen 
rechtlichen Folgen für den Staat aber iſt es für Hannover und 
Braunſchweig als nie beſtanden zu beurteilen, und wenn ſpäter⸗ 
hin durch tranſitoriſche Geſetze beſtimmt iſt, inwiefern die in 
dieſer Periode vorgefallenen Handlungen unter Privatperſonen 
Gültigkeit behalten ſollen, jo kann hiervon auf die Verbindlich⸗ 
keiten des Staates keine Schlußfolge gezogen werden.“ Trotz 
dieſer allerdings ſehr legitimiſtiſch gefärbten Grundſätze, die aber, 
wie wir nicht vergeſſen wollen, erſt aus dem Jahre 1818 ſtammen, 

25) Vergl. dazu Stern, Geſchichte Europas von 1815 an. I. 542, 
III. 243 ff. 
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hatte die hannoverſche Regierung in der Praxis doch ſehr viel 
Billigkeit und Wohlwollen walten laſſen; denn von den Hildes- 
heimiſchen Gütern ſind vollſtändig doch nur die ſechs eingezogen 
worden, bei denen ſchon die ganzen Kaufumſtände ein Ein⸗ 
ſchreiten der neuen Regierung ſehr nahe legten, bei denen auch 
von bona fides kaum die Rede ſein konnte. Alle anderen 
Beſitzer haben nur kleinere oder größere Nachzahlungen geleiſtet. 
Ferner handelte es ſich zum Teil bei dem eingezogenen Gut um 
Grundbeſitz, den man für die Zwecke der künftigen hannover⸗ 
ſchen Verwaltung nicht entbehren konnte. Auch von ſeiten der 
Berliner Regierung iſt übrigens im Jahre 1819 anerkannt 
worden, daß man ſich in Hannover ganz im Gegenſatz zu Kur- 
heſſen keineswegs nur von einer einſeitigen legitimiſtiſchen Staats⸗ 
auffaſſung habe leiten laſſen, ſondern in jeder Weiſe unter Scho- 
nung der wohlerworbenen Rechte der Privatperſonen vor⸗ 

gegangen fei.°*) 

Werfen wir endlich noch einen Blick auf den materiellen 
Erfolg, welchen das Verfahren der hannoverſchen Regierung für 
die Finanzen des Kurfürſtentums gehabt hat, jo floſſen, abgeſehen 
von dem erheblichen Zuwachs des Dominialvermögens durch 
den Anfall der domkapitulariſchen Güter nach der Neuordnung 
der geiſtlichen Güterverwaltung jährlich über 150000 Tlr. in 
die Kaſſe des Kloſterfonds und wurden dadurch in der Hand der 
Kloſterkammer ihren alten hohen Kulturaufgaben dienſtbar 
gemacht. Wir erinnern uns daran, daß das hannoverſche Mini- 
ſterium ſchon, während das Verfahren noch im Gange war, über 
15000 Tlr. zur Aufbeſſerung der Gehälter der ſehr ſchlecht 
geſtellten Pfarrer und Lehrer beider Honfeſſionen ausgeſetzt hatte, 
und dadurch den erſten dankenswerten Anfang auf dem Wege 
getan hatte, welchen die Kloſterkammer bis in unſere Seiten 
nicht wieder verlaſſen hat. | 

Außergewöhnliche Seiten erfordern außergewöhnliche Mittel. 
Eine ſolche war auch die Seit nach der Befreiung von der 

34) Bericht des hannoverſchen Geſandten v. Ompteda über ein Geſpräch 
mit dem preußiſchen Miniſter Grafen Bernſtorff vom 30. Januar 1819. 
Bernſtorff habe erklärt, er habe das weiſe, vorſichtige und milde Benehmen 
des Prinzregenten ſtets zum Muſter aufgeſtellt. Außerdem habe er ein⸗ 
geräumt, daß der preußiſche Hof anfangs wohl etwas zu weit gegangen ſei. 

5 



— HET 

Fremdherrſchaft. An den außergewöhnlichen Verhältniſſen, welche 
die zehnjährige Beſetzung Hannovers und die Aufrichtung des 
Königreichs Weſtfalen geſchaffen hatten, müſſen auch die Maß⸗ 
regeln des hannoverſchen Miniſteriums in der Frage der Neu⸗ 
ordnung der geiſtlichen Güterverwaltung gemeſſen werden. Von 
dieſem Standpunkte aus betrachtet müſſen wir, glaube ich, auch 
der hannoverſchen Regierung die innere Berechtigung zu ihrem 
Vorgehen zuerkennen. 
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Schmeidler, Bernhard: Hamburg-Bremen und Hordojt-Europa vom 
9. bis 11. Jahrhundert. Krit. Unterſuchungen zur Hamburgiſchen 
Kirchengeſch. des Adam von Bremen, zu Hamburger Urkunden und 
zur nordiſchen und wendiſchen Geſchichte. Leipzig, Dieterich 1918. 
XIX, 363 S. 8° mit 2 Cichtdruck⸗Taf. 16 M. 

Bedeutete die neue Ausgabe des Geſchichtswerkes des Adam von Bremen 
für die M. G. SS. einen Fortſchritt nach jeder Richtung hin, ſo tragen auch 
die hauptſächlich durch dieſe angeregten kritiſchen Unterſuchungen, die Schm. 
uns in ſeinem jüngſten Buche darbietet, zur Bereicherung unſeres Wiſſens 
auf dem Gebiete der allgemeinen Kirchengeſchichte, der hiſtoriſchen Hilfs⸗ 
wiſſenſchaften und der Geſchichte Nordoſteuropas nicht unweſentlich bei. 

Der erſte Teil dieſer Studien befaßt ſich mit den beſonderen Entſtehungs⸗ 
und Überlieferungsverhältniſſen des Adamſchen Werkes. Um den Apparat 
der neuen Ausgabe nicht zu ſehr zu belaſten, hatte Schm. dort von einer 
ausführlichen Auskunft und Begründung abgeſehen. Hier werden uns nun 
die gewonnenen Erkenntniſſe, die Früchte jahrelanger, mühevoller Arbeit, 
im Suſammenhang geboten. Von dieſem erſten hiſtoriographiſchen Teil 
verdient das Schlußkapitel über Adam als Schriftſteller beſondere Aufmerk«- 
ſamkeit. Die Arbeitsweiſe dieſes Geſchichtsſchreibers, die Bewertung ſeiner 
Kunſt und ſeiner Glaubwürdigkeit, kurzum die Geſamterſcheinung des Werkes 
in ſeiner Entſtehung, wie ſie ſich auf Grund der neuen umfaſſenden Studien 
Schm.“'s überblicken läßt, wird hier zum erſten Male eingehend und ſorgſam 
unterſucht. Bisher hatte man mehr die Vorzüge Adams hervorgehoben als 
ſeine Einjeitigkeiten und Irrtümer, die er zum Teil ſelbſt verſchuldet hat, 
wie wir es jetzt mit Hilfe ſeiner eigenen Guellen beweiſen können. Wie 
gern färbt er doch ſeine Darſtellung und läßt ſeiner Phantaſie die Sügel 
ſchießen, vor allem wenn es gilt, das geliebte Hamburg-Bremen und ſeine 
Erzbiſchöfe ins helle Licht zu ſtellen. Nicht immer haben ihn unklare 
Quellen dazu verführt, er hat auch nicht bewußt gefälſcht. Alle dieſe Ent⸗ 
ſtellungen beruhen vielmehr auf einem Mangel an peinlicher Kritik deſſen, 
was er ſchilderte, auf einer ihm ſelbſtverſtändlich erſcheinenden Anjchauung 
der Dinge. Ungenauigkeiten, Mißverſtändniſſe, irrige Kombinationen, objek⸗ 
tive Irrtümer, an denen ihm ſelbſt keine Schuld beizumeſſen iſt, werden 
gründlich geprüft und nachgewieſen. 

Inwieweit dieſe Vorwürfe gegen Adam als Schriftſteller auf die Be⸗ 
ſonderheit der Handſchriftenverhältniſſe zurückzuführen ſind, hat Schm. in ſcharf⸗ 
ſinniger Weiſe herausgearbeitet und im Anſchluß daran auch die hier ſo 
bedeutſame Scholienfrage erörtert. Danach iſt A das Originalwerk, das 
Adam ſelbſt ſchrieb oder einem anderen diktierte. « cſtellt eine von ihm 
überwachte Abſchrift dar, die er dem Erzbiſchof Liemar widmete, deren Text 
er ſelbſt vermehrte und ausfeilte. Die Wiener Handſchrift A, brachte dieſen 
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urſprünglichen Text am reinſten auf uns. Die Veränderungen wurden teil⸗ 
weiſe in der alten A-fafjung nachgetragen, die gewiſſermaßen als Kladde 
ſtändig beim Autor blieb. Nach Adams Tode (um 1081) machten andere 
neue Einfügungen. So wurde der im Laufe der Seit veränderte A-tert zu X, 
das dem die ſpäteren Handſchriften B und C abzuleiten ſind, ebenſo die 
jüngeren A-terte A, und A,. Auf Adam ſelbſt gehen im ganzen und einzelnen 
nachweisbar und wahrſcheinlich, nur A und oe zurück und ſind frei von 
fremden Eingriffen. Sur Kritik dürfen demnach lediglich die Texte der 
A-Sorm (A, bezw. A A;) herangezogen werden, auf die Faſſungen B und C 
können ſich nur die Urteile über die Sammlung und Derarbeitung des 
Stoffes gründen. Das dritte Buch mit der berühmten Biographie und 
Charakterijtik Adalberts bietet hierfür das treffende Beiſpiel. Wie unklar 
und verwirrt durch die Fülle neuer Suſätze erſcheint uns in BC das Bild 
des großen Erzbiſchofs, wie durchſichtig und einheitlich in Form und Schil⸗ 
derung dagegen in der alten Faſſung, die allein, wie ſchon betont, als die 
vom Autor beabſichtigte, erſtmalig abgeſchloſſene Darſtellung gelten kann. 
Alles andere iſt nur als Stoffſammlung für eine allerdings nicht zuſtande 
gekommene Neubearbeitung anzuſehen, der wir aber viele neue Züge zu 
verdanken haben. Die große Kunſt Adams als Geſchichtsſchreiber erkennen 
wir nur in der erſten, einheitlichen, von allen Suſätzen freien Faſſung der 
A-Handſchriften. Alle alten Vorwürfe der mangelnden Kompoſition, der Ver⸗ 
nachläſſigung von Form und Einheit der Darſtellung werden durch dieſe Er⸗ 
kenntnis von ſelbſt auf das richtige Maß gebracht. Die Biographie Adalberts 
zeigt uns deutlicher als alle anderen Teile des Werkes wie bewußt Adam 
hier ſchuf (er ſelbſt weiſt auf die „precepta artis“ hin), wie wohlüberlegt 
er teilte und zuſammenſetzte, welchen pſychologiſchen Scharfblick er dabei 
entwickelte. Schickſal und Charakter geſtalten das Leben: die Art, wie der 
Hiſtoriker uns dies an ſeinem Erzbiſchof ſchildert, iſt ihm in ſeltenem 8 
gelungen. 

Aus der Behandlung der Tertprobleme bei Adam erwuchſen noch eine 
Anzahl von Sachunterſuchungen, die der zweite Teil des Buches bringt. Wie 
die textkritiſchen ſo ſind auch dieſe urkundenkritiſchen Studien ihrer metho⸗ 
diſchen Behandlung und ihren Ergebniſſen nach von hohem Intereſſe. Neben 
der rein hiſtoriſchen kommt die philologiſche Kritik hier ſtark zu Worte. 
Durch die Analyſe der Urkunden und ihre Vergleichung mit dem geſchloſſenen, 
in jeder Richtung durchgeprüften Adamtext gelangt Schm. zu äußerſt wert⸗ 
vollen Reſultaten in der Wertung der diplomatiſchen wie der hiſtoriogra⸗ 
phiſchen Überlieferung. Die große Frage der Fälſchung der Hamburger 
Papſturkunden ſtand lange mit im Vordergrund der diplomatiſchen Forſchung 
und hat eine reiche Sonderliteratur hervorgerufen. Eine reſtloſe diploma⸗ 
tiſche Analyſe aller Hamburger Papſturkunden konnte bisher noch nicht ge⸗ 
lingen, eine ſolche will auch Schm. nicht vorzeigen, er beſchränkt ſich auf 
die Beurteilung der wichtigſten, zu Adam von Bremen unmittelbar in Be⸗ 
ziehung ſtehenden Stücke. Völlige Ablehnung der Echtheit der vielumſtrittenen 
Pallienprivilegien iſt das Hauptreſultat ſeiner Forſchung hier. Für die 
große Menge der Hamburger Fälſchungen ſind zwei Perioden zu unter⸗ 
ſcheiden: die erſte unter Adalbert, als es galt die nordiſche Miſſion und 
Tegation auszubauen und das Pallium für die Zukunft zu ſichern, die zweite 
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im Inveſtiturſtreit als es ſich um den Erſatz oder vorgetäuſchten Beſitz dieſes 
Sinnbildes der erzbiſchöflichen Würde und geiſtlichen Oberhoheit über den 
Norden handelte. Was für die Einſchätzung dieſer Forſchungsergebniſſe vor 
denen der älteren Urbeiten beſonders beachtenswert erſcheint, iſt der Umſtand, 
daß die geſamte diplomatiſche Überlieferung, Papſt⸗, Kaijer- und Privat⸗ 
urkunden in den Kreis der Nachprüfungen gezogen werden. Nur mit 
großer Vorſicht konnte dabei Adams Werk benutzt werden. Nicht frei 
von eigenen Ungenauigkeiten und Entſtellungen, gewährt es keinen ganz 
ſicheren Standpunkt für die Beurteilung der gerade hier ſich aufdrängenden 
Sweifel und Fragen. Gleichwohl iſt durch den Verſuch, das ganze über⸗ 
lieferte Marerial durchzuprüfen und in Beziehung zueinander zu bringen, 
das ſchwierige Problem der Hamburger Fälſchungen der Cöſung erheblich 

näher gebracht. 5 : 
Bei der Kritik von Hamburger Privaturkunden aus der Seit Adalberts 

find zur Erläuterung zwei gute Sakjimiles beigegeben. Außerjt reizvoll, 
ijt der hier von Schm. unternommene Nachweis eines Autographs unjeres 
Geſchichtsſchreibers in der Urkunde vom 11. Juni 1069 (Hamburg. Ub. I, 
nr. 101), worauf ſchon die Unterſchrift: „Ego Adam magister scolarum 
seripsi et subsripsi“ hindeutet. 

Der letzte abſchließende Teil der Sachunterſuchungen iſt der Betrach⸗ 
tung kritiſcher Einzelfragen aus der nordiſchen und wendiſchen Geſchichte 
gewidmet. Kuch dieſe erwuchs aus der Beſchäftigung mit der Textgeſchichte 
Adams, ihre Ergebniſſe dienen der Aufhellung mancher Frage, die noch 
dunkel war: über Tod und Ehe des Svend Eſtridſen, über die Könige von 
Schweden um 1075, über die Fürſten der Obotriten im 10. und 11. Jahr 
hundert und über die gegraphiſche Lage von Rethra, dem alten Heiligtum 
der Redarier am Tollenſee. Die hier zuletzt abgehandelten Dinge dürften 
hauptſächlich bei den Freunden der norddeutſchen Heimatgeſchichte die regſte 
Anteilnahme erweckeu. 

Alles in allem bedeutet das Buch Schm.’s, bei deſſen nicht gerade 
leichter Lektüre wir teilnehmen an aller Mühe und allem Entſagen dieſer 
Forſcherarbeit, nach dem Reichtum des Inhalts und feiner gründlichen 
methodiſchen Behandlung eine wirkliche Förderung unſerer Henntniſſe. Er⸗ 
neut zur Erörterung ſtehen die im 2. Teile unterſuchten diplomatiſchen 
Fragen, namentlich da die Arbeiten von Wilhelm M. Peitz S. J.“) nach 
einer Umwälzung aller bisher auf dieſem Gebiete als geſichert geltenden 
wiſſenſchaftlichen Erkenntnis trachteten. So beſtechend die Forſchungsergeb— 
niſſe von P. zuerſt erſcheinen, ſo geräuſchvoll ſie auch von anderer Seite 
der Öffentlichkeit verkündet wurden, überzeugender in ihrer umfaſſenden 
Begründung und ruhigen Sachlichkeit wirken doch die Nachweiſungen Schm.’s. 

Hannover. Otto Heinrich May. 

Kruſch, Bruno: Die Hannoverſche Klofterkammer in ihrer geſchichtlichen 
Entwicklung, ihre Zwecke und Siele und ihre Leijtung für das Wohl 

*) Wilh. M. Peitz, Unterfuchungen zu Urkundenfälſchungen des Mittelalters. I, Teil: 
Die Hamburger Fälſchungen (⸗Ergänzungshefte zu den „Stimmen der Seit“, 2. Reihe: For⸗ 

ſchungen, 3. Heft. Freiburg i⸗ B. 1919.) Ogl. dazu und zu den anderen Arbeiten P's.: W. Ce⸗ 
viſon. Die echte und die verfälſchte Geſtalt von Rimberts Vita Auskarii. In: Zeitfchr. des 
Ver. f. Hamburg. Gefchichte Bh. 25 (1919), S. 89 ff. 
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der Provinz. Zur Erinnerung an die Jahrhundertfeier. (Sonder⸗ 
abdruck aus den Mitteilungen des Univerſitätsbundes Göttingen I, 3). 
Göttingen, W. Fr. Kaeftner 1919. 114 S. 8. 9 m. 

Wiewohl eine eingehende Geſchichte der Kloſterkammer in Vorberei⸗ 
tung iſt (nach dem Heldentode Dr. Hatzigs hat Dr. Brennecke ſie zu ſchreiben 
verſprochen), hat erfreulicher Weiſe der Leiter des Hannoverſchen Staats- 
archivs die Jahrhundertfeier der Kloſterkammer im Jahre 1918 zum Anlaß 
genommen, einen Überblick über die Geſchichte dieſer für die Provinz hannover 
ſo wichtigen Einrichtung zu geben. Die Schrift hat nicht nur wiſſenſchaftlichen 
Wert, ſondern auch praktiſche Bedeutung. Nachdem die Loſung „Trennung 
von Staat und Kirche“ ausgegeben war, mußte auch die Frage auftauchen: 
Was ſoll aus dem Klofterfonds werden, deſſen Urſprung, wie ſein Name 
ſagt, offenbar kirchlicher Art iſt und der doch ganz in ſtaatlicher Verwaltung 
ſteht? Seine Zukunft iſt wohl nicht durch ſeine Geſchichte bedingt. Aber 
die Kenntnis ſeiner Geſchichte kann doch allein ein gerechtes Urteil über 
die Maßnahmen, die in Sukunft getroffen werden, ermöglichen. Daß 
dieſer praktiſche Sweck dem Verfaſſer mit vor Augen geſtanden, ergibt ſich 
daraus, daß er auf die Verwaltungsgeſchichte der Kloſterkammer in den 
letzten 100 Jahren nur in aller Kürze eingeht und Sahlen über ihren 
Grundbeſitz, ihre Ausgaben und Einnahmen nur inſoweit bringt, als daraus 
erſichtlich iſt, wie ſegensreich die Einrichtung einer beſonderen Kloſterkammer 
geweſen iſt, und mit welch großem Erfolg die Verwaltung derſelben bemüht 
geweſen iſt, das ihr anvertraute Vermögen zu vermehren und nutzbringend 
zu verwenden. — Die Dorgeſchichte der Kloſterkammer (jo würde der 
Titel der Schrift genauer lauten können) verläuft in 4 Perioden. Die 
1. umfaßt das Mittelalter - 1540, die 2. die Seit der Reformation und 
Gegenreformation 1540 - 1584, die 3. die Wolfenbütteler Periode 1584 1654, 
die 4. die Hannoverſche 1654 1818. Demgemäß wirft Derfafjer zunächſt 
einen Blick auf die mittelalterliche Kloſtergeſchichte Hannovers, zu deren 
Erforſchung noch manches zu tun wäre, obwohl die wichtigſten Urkunden 
in Urkundenbüchern zuſammengeſtellt ſind. Wir erfahren, wie trotz aller 
Freiheiten, die den Klöſtern gewährt und immer wieder beſtätigt werden, 
die Klöſter des Schutzes, zunächſt der Grafen und Edelherren, dann der 
Landesherren nicht entbehren konnten und für dieſen Schutz auch gewiſſe 
Leiſtungen übernehmen mußten. Trotz der Reformationsbeſtrebungen im 
15. Jahrhundert gingen ſie zu Beginn der Reformationszeit dem Verfall 
entgegen, wurden aber, als die Reformation ſich in Niederſachſen durchſetzte, 
eine ſtarke Stütze des katholiſchen Glaubens. Während katholiſche Fürſten 
(auch Erich II. nach ſeiner Konverſion) die Kloſtereinkünfte zum Teil für 
ihre perſönlichen oder für ſtaatliche Zwecke gebrauchten, reſpektierten die 
evangeliſchen Fürſten Niederſachſens, vor allem die Herzogin Eliſabeth 
die Abjichten der Stifter: „daß es Ulmoſen ſeien zu Gottes Ehre der Kirche 
zu gut gegeben.“ Wegen der Bedeutung, die dieſer Stellungnahme der 
Herzogin Eliſabeth zukommt, geht Verfaſſer auf die Reformation im Calen⸗ 
berger Lande näher ein: er kann hier auf Grund der Archivakten Irrtümer 
richtig ſtellen (betr. der angeblichen Einführung der Reformation durch den 
Landtag von Pattenſen 1541) und wichtige Briefe im Anhang zum Abdruck 
bringen (der Herzogin Eliſabeth an Philipp von heſſen vom 6. Oktober 
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1538, 18. September 1540, 12. Juni 1541, an die Candſtände vom 11. Ok⸗ 
tober 1540 und von Joh. Friedrich von Sachſen an Landgraf Philipp über 
Eliſabeth vom 4. Oktober 1538). Vielleicht hätte im Sujammenhange damit 

kurz die Reformation in den Lüneburger Klöjtern erwähnt werden können, 
von denen einige ſpäter der Kloſterkammer angegliedert ſind (wiewohl die 
Entwicklung im Cüneburgiſchen auf die Geſchichte der Kloſterkammer keinen 
Einfluß gehabt hat.) Für letztere iſt vielmehr vor allem wichtig geworden, 
daß ſchon Eliſabeth eine Rechnungslegung über die Klöſter am Ort ihrer 
Regierung forderte und daß Herzog Julius von Braunſchweig — dem Calen⸗ 
berg 1584 zufiel und der ſich um die Beſſerung der wirtſchaftlichen Cage 
der Klöfter verdient machte — obwohl nach ſeiner Kirchenordnung die 
Hlöſter dem Konfiftorium unterſtellt waren, die Verwaltung einem ſeiner 
Hammerſekretäre übertrug, von denen ſeit 1591 (unter Heinrich Julius) 
einer zum Kloſterſekretär ernannt wurde. Während bis 1629 die Kloſter⸗ 
mittel hauptſächlich zu Schulen und Stipendien verwandt wurden, beſtimmte 
Friedrich Ulrich ſie zum erſten Male mit zu Univerſitätszwecken, indem er 
1629 die Einkünfte der Klöjter Weende, Mariengarten und Hilwartshaujen 
den notleidenden Profeſſoren in Helmjteöt zuwies. 1635 wurde die Art 
der Stiftung abgeändert (beide Stiftungsbriefe werden abgedruckt), ſpäter 
traten feſt beſtimmte Geldleiſtungen aus den Kloſtereinnahmen an die Stelle 
der ſchwankenden Einkünfte. Auch nach 1634 wurden die Kloſterſachen 
vom fürſtlichen Rat bearbeitet. Durch Verpachtung der Güter wurden 
Überſchüſſe erzielt, die in hannover angeſammelt wurden. Bald erhielten 
die Konjiftorialräte ihre Beſoldung aus der Kloſterkaſſe. Kloſterangelegen⸗ 
heiten wurden mit den wichtigen „Publica“ der Geheimen Ratsjtube ver⸗ 
bunden. 1694 begegnet die Bezeichnung Kloſterkaſſe, 1718 königl. Kloſter⸗ 
kammer, doch fehlte der Kaſſe wie der Kammer noch die Selbſtändigkeit. 
Seit der Gründung der Univerſität Göttingen (und ihrer Bibliothek) werden 
die Kloſtereinkünfte ſtark für deren Unterhaltung herangezogen (i. J. 1851: 
105 000 Tir.). 1818 werden die verſchiedenen Zweige der Kloſterverwaltung 
zu einer beſonderen Behörde, der Kloſterkammer, vereinigt, nachdem auf 
Grund der Ereigniſſe des Jahres 1813 eine Reihe neuer Klöjter der Kloſter⸗ 
verwaltung unterſtellt waren. Damit war der Grund zu einer gedeihlichen 
Fortentwicklung gelegt, der 1840 in der Verfaſſung geſichert wurde. Seit 
1869 führt der Oberpräſident die Oberaufſicht; ſeit 1840 wird dem Land⸗ 
tage eine Überſicht über die Verwendung der Mittel gegeben. Durch weiſe 
und ſparſame Verwaltung werden die Einkünfte vermehrt. Die aus der 
geſchichtlichen Entwicklung ſich ergebenden Maßſtäbe bleiben für die Der- 
wendung der Einnahmen maßgebend: Suſchüſſe für die Univerſität Göttingen, 
zur Förderung des Kirchen- und Schulweſens; die Koſten der Unterhaltung 
der Damenklöſter und andere Unterſtützungen (Cungenheilſtätte „Bad Reh⸗ 
burg“ u. a.) werden nach wie vor aus dem Kloſterfonds bewilligt. 

Die dankenswerte, auf eingehenden ſorgfältigen Studien beruhende 
und geſchickt geſchriebene Überſicht (in 200 Anmerkungen ſind Nachweiſungen 
und Belege für manche Einzelheiten angefügt) ſchließt mit dem Wunſch, daß 
die Kloſterkammer mit ihrer einheitlichen Organiſation der Provinz erhalten 
bleibe. Dieſen Wunſch wird jeder hegen und dazu den, daß es ihr vergönnt 
ſei, in immer zunehmendem Maße für die Kulturaufgaben der Kirche und 
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des Unterrichtsweſens in der Provinz die Einkünfte des Sonds nutzbar zu N 
machen. 

Peine. Sr. Schultzen. 

Caufköter, Clemens: Die wirtſchaftliche Lage der ehemaligen braun⸗ 
ſchweigiſchen Siſterzienſerklöſter Michaelſtein, Mariental und Riddags⸗ 
hauſen bis zum Jahre 1300. T. 1. Hildesheim, Cax 1919. XIX, 
161 S. 8%. 6 M. (Beiträge für die Geſchichte Niederſachſens und 
Weſtfalens J. 49 == Bd. 9, 1). 5 

Der Referent befindet ſich in der wenig beneidenswerten Lage, von 
einer unzweifelhaft fleißigen Arbeit, die viel neues, d. h. ungedrucktes 
Material benutzt, ſagen zu müſſen, daß ſie in der Anlage verfehlt und in 

vielen Einzelheiten unvollkommen und ungenau, ſowie in der Darſtellung 
oft ſchief iſt. Man würde ſich in Anbetracht der Raumknappheit ein Ein⸗ 
gehen auf dieſes Buch ſchenken können, wenn nicht ein zweiter weſentlich 
wichtigerer Teil der Arbeit noch ausſtände, für den am Ende einige Hinweiſe 
und Verbeſſerungsvorſchläge verwandt werden können; denn an und für 
ſich iſt der Gegenſtand wertvoll genug, ſich gründlich mit ihm zu befaſſen. 

Von dem im Titel genannten Thema behandelt L. 1. Kurze Geſchichte des 
Kloſters Michaelftein. 2. Die Beſitzerwerbungen des Kloſters M. 3. Kurze Ge⸗ 
ſchichte des Kloſters Mariental, 4. Beſitzerwerbungen des Kloſters Mariental und 
5. Kurze Geſchichte des Kloſters Riddagshaufen. Damit ſchließt das bisher Ge⸗ 
druckte. Was nun die „Kurzen Geſchichten“ anlangt, jo ſind fie derartig kurz, daß 
man ſich vielleicht beſſer auf einige Literaturnachweije beſchränkt hätte, die man 
leicht in einer Fußnote den Beſitzerwerbungen hätte voranſetzen können. Hußer⸗ 
dem ſind die „Kurzen Geſchichten“ aber ſchief und nicht einheitlich dargeſtellt. 
Das liegt daran, daß der Verfaſſer offenbar die gemeinſamen Grundlagen ziſter⸗ 
zienſiſchen Verfaſſungslebens im zwölften und dreizehnten Jahrhundert nicht 
kennt. Swar zitiert der Verfaſſer gelegentlich das grundlegende Werk von 
Georg Schreiber: Kurie und Klojter im zwölften Jahrhundert, Stutt⸗ 
gart 1910 (Vergl. Cerche, Theol. Lit. Zeitung 37, 1912, 78 82), aber die 
Bedeutung der päpſtlichen Privilegien für die Siſterzienſerklöſter iſt dem 
Verfaſſer nicht aufgegangen. Andernfalls würde er nicht von Fall zu Fall 
die päpitliche Privilegierung erneut unterſuchen — zumal nicht mit Worten 
wie etwa: in näherem Verhältnis zu dem Klofter Riddagshauſen ſtanden 
von geiſtlichen Gewalten der päpſtliche Stuhl und die Biſchöfe von Halber⸗ 
ſtadt und Hildesheim — dann würde er das privilegium commune Cister- 
ciense erkennen, dann würden ihm Mich. Tangls päpſtliche Manzlei⸗ 
ordnungen (Insbruck 1894) ein guter Führer auf dieſen Wegen ſein, ganz 
abgeſehen davon, daß das Formular der fraglichen Urkunden bereits feſtge⸗ 
ſtellt ift (Vergl. CTerche, Studien zur Diplomatik und Rechtsgeſchichte der älteren 
Papſturkunden braunſchweigiſcher Ulöſter, in: Feſtſchrift für Paul Simmer⸗ 
mann, Wolfenbüttel, 1914 S. 57 ff.). Wenn man lieſt: ‚wie ſchon der Name 
beſagt, wurde das Kloſter in einem Tale angelegt, das nach der hl. Maria 
benannt wurde,“ muß man annehmen, der Derfajjer weiß nicht, daß alle 
Siſterzienſerklöſter zunächſt der Maria geweiht find. Ebenſo ſind die Mittei⸗ 
lungen über Exemtion und päpſtlichen Schutz ſo ſchief, daß das allen Siſter⸗ 
zienſerklöſtern Gemeinſame nicht dabei herausſpringt, ganz abgeſehen davon, 
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daß ſich alles dies mit wenigen Worten und einem Hinweis auf die Formel 
(Tangl!) hätte erledigen laſſen. Aber die Fähigkeit, ſich ſchief auszudrücken, 
betätigt der Derfafjer ja ſchon im Titel. Wenn er von ehemaligen braun⸗ 
ſchweigiſchen Siſterzienſerklöſter ſchreibt, ſo meint man faſt, die Klöſter ſeien 
nicht mehr braunſchweigiſch, während er ſagen will, daß ſie nun keine 
Klöſter mehr ſind, was ganz und gar belanglos für das Thema (bis 1500) 
iſt. In den Mitteilungen über die Behandlung der Kloſterpfründen in der 
Neuzeit iſt C. ungenau. Wohl nennt er den Abt von Riddagshaufen, nicht 
aber den von Mariental und nicht den Prior von Michaelſtein als Pfründen 
mit geringem Einkommen, die noch in neuerer Seit verliehen waren. Für 
die Urgeſchichte des Kloſters Michaeljtein weſentlich iſt übrigens der von 
C. überſehene Aufjag von Paul Höfer: Ertfelde, Michaelskirche und Liut- 
birgsklauſe. Eine Studie zur Dita Liutbirgä (in: Feſtſchrift für Paul 
Simmermann S. 150 ff). 

Den Hauptbejtand der vorliegenden Arbeit bilden die Verzeichniſſe 
der Beſitzerwerbungen, die C. mit großer Sorgfalt großenteils den unge— 
druckten Originalurkunden entnommen hat. Dieſe Aneinanderreihung in 
der Form, wie ſie C. bietet, iſt ſehr ermüdend und unüberſichtlich; L. ſtellt 
für den zweiten Teil hierzu tabellariſche überſichten in Ausficht. Auch damit 
würde nichts gewonnen ſein ohne einen ganz einfachen Lageplan, wie ihn 
3. B. E. Mutke für die Großgrundherrſchaft von St. Cudgeri⸗Helmſtedt 
bietet (Helmſtedt im Mittelalter, Wolfenbüttel 1913 — Quellen und For⸗ 
ſchungen zur Braunſchweigiſchen Geſchichte Bd. 4). Schöner und ſchlech thin 
vorbildlich hat einen klöſterlichen Großgrundbeſitz mit Streubeſitz kartogra⸗ 
phiſch dargeſtellt W. Hoppe in ſeinem gehaltvollen Buche über das Kloſter 
Sinna (München und Leipzig 1914; vgl. Cerche, Hiſtor. Seitſchrift Bd. 118 
S. 318-320). Die koloniſatoriſche Tätigkeit der Siſterzienſer war aus⸗ 
ſchlaggebend für ihre wirtſchaftliche Cage. In dieſer Hinſicht behandelt 
Hoppe erſchöpfend und von großen Geſichtspunkten aus das brandenburgiſche 
Siſterzienſerkloſter Sinna, das in mancher Hinſicht die Bedeutung von Marien⸗ 
tal erreicht und von Riddagshauſen noch übertroffen wird. Vorbedingung 
für den von L. in Kusſicht geſtellten zweiten Teil der Arbeit wäre dem⸗ 
nach eine eingehende Behandlung der drei Klöfter nach dem Hoppejchen 
Muſter Sinna und ferner das Herausholen des wirtſchaftlich Gemeinſamen, 
das dieſe ſonſt recht willkürliche Aneinanderreihung der drei Klöſter, von 
denen jedes einzelne Gegenſtand genug für eine rechtſchaffene Anfänger: 
arbeit wäre, rechtfertigt. 

Wolfenbüttel. Otto Lerche. 
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Bericht 
des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 

über das 85. Geſchäftsjahr 

1. Oktober 1919 bis 30. September 1920. 

Das vergangene Geſchäftsjahr brachte dem Verein zwei Er⸗ 
eigniſſe von Bedeutung, nämlich den Anſchluß des hannoverſchen 
Vereins für Vorgeſchichte und die Einführung der ſogenannten 
Beſprechungsabende. Über beides wurde am Schluß des vorigen 
Jahrgangs der Seitſchrift unter „Vereinsnachrichten“ bereits des 
Näheren berichtet, jo daß ein nochmaliges Eingehen darauf nicht 
erforderlich erſcheint. Die Themata der gut beſuchten und an⸗ 
regend verlaufenen Beſprechungsabende waren folgende: 

1) Am 13. Dezember 1919: Profeſſor Dr. Kunze und 
Dr. Jacob, Vorlage neuer vorgeſchichtlicher Literatur. 

2) Am 31. Januar 1920: Dr. Lerche und Dr. Büttner, 
Aufgaben landesgeſchichtlicher Forſchung in Niederſachſen. 

3) Am 28. Februar 1920: Dr. Behncke, Ältere und neuere 
Runſtwiſſenſchaftliche Literatur Niederſachſens. 

4) Am 24. April 1920: Dr. Peßler, Aufgaben der nieder⸗ 
ſächſiſchen Volkstums-Forſchung. 

5) Am 5. Juni 1920: Profeſſor Dr. Stammler, Neue For⸗ 
ſchungen auf dem Gebiete der Orts- und Perſonennamen. 

Den einzigen öffentlichen Vereinsvortrag hielt am 9. De⸗ 
zember 1919 der Geh. Archivrat Archivdirektor Dr. Kruſch über 
„Die franzöſiſch-ruſſiſche Allianz und ihre Bedeutung für den 
Weltkrieg. Nach den belgiſchen Geſandſchaftsberichten und dem 
franzöſiſchen Gelbbuch.“ 

Vorträge im Verbande der wiſſenſchaftlichen Dereine konnten 
der nun ſeit Jahren bekannten Schwierigkeiten wegen nicht 
ſtattfinden. Deshalb fielen auch die vom Hiſtoriſchen Verein 
angemeldeten aus. 
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Beſonders empfindlich trafen uns die unaufhaltſam ins Un⸗ 
geheure geſtiegenen Koſten für Satz, Druck und Papier. Um 
die bereits in Druck gegebenen Arbeiten fertig zu ſtellen, mußten, 
trotzdem die Redaktionskommiſſion den letzten Jahrgang der 
Zeitſchrift ſchweren Herzens auf das eine kürzlich erſchienene 
Doppelheft beſchränkte, zur Deckung der Kojten 12000 Mk. 
aus dem Vereinsvermögen genommen werden. Das iſt ein 
Betrag, der zu ernſten Sorgen für die vorläufig keine Beſſerung 

verſprechende Zukunft Anlaß gab und den Dorjtand zu dem 
Beſchluß drängte, die ſchon öfters in Erwägung gezogene Er⸗ 
höhung des nicht mehr im Verhältnis zu dem Werte der Der: 
öffentlichungen ſtehenden Mitgliederbeitrages bei der nächſten 
ordentlichen Jahresverſammlung zu beantragen. 

Außer der Seitſchrift, der zum erſten Mal das vom hi⸗ 
ſtoriſchen Verein und dem Provinzial-Muſeum gemeinſam her⸗ 
ausgegebene Nachrichtenblatt für Niederſachſens Dorge- 
ſchichte beigefügt iſt, ſind folgende Vereinsveröffentlichungen im 
Berichtsjahre erſchienen: als neues Heft der Forſchungen zur 
Geſchichte Niederſachſens: Siewert, „Waldbedeckung und Sied- 
lungsdichte der Lüneburger Heide im Mittelalter“; ferner eine 
Bandausgabe der im Jahrgang 1920 der Seitſchrift abgedruckten 
Arbeit unſeres Ehrenmitgliedes Geh.-Rat Srensdorff „Die 
Heimat Carolinens.“ 

Aus der Dereinsbibliothek wurden 179 Bände entliehen, 
davon 55 nach außerhalb. Die in der Mitgliederverſammlung 
vom 5. April 1919 beſchloſſene Reviſion der Bibliothek ſteht 
dicht vor dem Abſchluß. 

Der Ausjchuß erhielt eine Erweiterung durch die auf der 
Mitgliederverſammlung vom 29. November 1919 erfolgte Suwahl 
des Stadtbibliotheks - Direktors Dr. Jürgens in Hannover. 
Sonſt fanden keine Veränderungen im Vorſtand oder Rusſchuß ſtatt. 

Als Patrone traten dem Verein bei: 
Se. königliche Hoheit der Herzog von Cumberland, Herzog 

zu Braunſchweig und Lüneburg in Gmunden ſowie der Magiſtrat 
der Stadt Hildesheim. 

Im Mitgliederbejtande ſind folgende kinderungen zu verzeich⸗ 
nen: Es ſtarben 5, es traten aus 23, es traten ein 62 Mitglieder, 
ſo daß ſich ein Zuwachs von 34 ergibt. Die neu eingetretenen . 
Mitglieder ſind in Anlage C aufgeführt. Behncke. 
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Anlage A. 

Aaſſenbericht 8 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 

über das 85. Geſchäftsjahr 

(1919/20). 

Einnahme. 

1. Jahresbeiträge der Mitglieder mk. 2005,— 
2. Ertrag der Deröffentlihungen . . . EN DENE 260, — 
3. Außerordentlihe Suſchüſſe von Behörden, 33 i 

Geſellſchaften u. ſ. w. Re re „ 7375, 
4. Für Sinſen HE a „ 1489,75 
5. Vortrag aus vorjähriger Rechnung 3 RT 71,15 

Austen Mk. 11 200,90 

Ausgabe. 

1. Allgemeine Derwaltung . . „ MIR. 2 883,50 
2. Für die Seitſchrift und ſonfige versſfentlehengen „ 
3. Vereinsbibliothen 3 166,50 
4. Außerordentliche Ausgaben . SSS SEELE 434,75 

zuſammen Mk. 23 645,78 

Abſchluß: 
Wirkliche Ausgabe SJ sense it, 20.040,78 
Davon als wirkliche Einnahme a 22 8 

Bleibt Mehrausgabe Mk. 12 444,88 

= 

Vereinsvermögen 8 
am Schluſſe des Nechnungsjahres 1919/20 (1. Oktober 1920). 

Belegt bei der Diskonto⸗Geſellſchaft hier Mk. 1 585,80 
Belegt auf Sparbuch bei der ee 
hier einſchl. aufgelaufener Sinſen 5 959,31 

Belegt auf Sparbuch der Kreisfparkaffe Linden einſchl. 
aufgelaufener Sinſen und ſolcher der Wertpapiere „ 7902,82 

Wertpapiere: 
a. Pfandbriefe und Kriegsanleihe im Nennwert von „ 54 000, — 
b. Im preußiſchen Staatsſchuldbuch im Nennwert von „ 2000, — 

Beſtand des Poſtſcheckkontos am 1. Oktober 1920 „ 182,49 

zuſammen Mk. 46 650,42 

Davon ab für nachträglich beglichene e aus 
dem Rechnungsjahr 1919%, 0 „ 9950.24 

Bleibt ne 90 Mk. 36 680,18 
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Abſchluß. 
1. Dorjähriger Vermögensbeſ tand. Mk. 49 125,06 
2. Ab Mehrausgabe für 1919/2 „ 12 444,88 

Bleibt Beta wie oben Mk. 36 680,18 

hannover, den 30. November 1920. 

Der Schatzmeiſter des Vereins: 

Dr. Engelke. 

Anlage B. 

Suaänae der Bibliothek 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 

im 85. Geſchäftsjahr (1919/20). 

I. Geſchenke. 

Don der Finniſchen Altertumsgeſellſchaft in Helſingfors: 
9490 Tallgren, A. M.: Collection Tovostine des antiquités préhistoriques 

de Minoussinsk conservees chez le Dr. Karl Hedman a Vasa. 
Helsingfors 1917. 4°. 

9491 Tallgren, A. M.: Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset 
Kiinteät Muinaisjäännökset. Helsinki 1918. 8°. 

Don dem Städtiſchen Muſeum Carolino - Augufteum in Salzburg: 
9484 Martin, F.: Die Standeserhebungsdiplome und Wappenbriefe des 

Städtiſchen Muſeums Carolino » Augujteum. Salzburg 1919. 8°. 
Aus: Mitteilungen d. D.⸗G. Archivrates. Bd. 3, 1. 

9485 Dr. Eberhard Fugger 7 (Pillwein, E.: Sein Leben. Jäger, D.: 
Sein Werk). a. O. 1919. 8°. [Umſchlagt.] 
Aus: Mitteilungen d. Geſellſchaft f. Salzburger Landeskunde. Bd. 59, 

Don dem Thüringiſch⸗Sächſiſchen Geſchichtsverein in Halle: 
9492 Sommerlad, Th.: Die Hunderjahrfeirr des . Sächſiſchen 

Geſchichtsvereins. Feſtbericht. Halle a. S. 1920. 
Von dem Dansk Genealogisk Inſtitut in ene 

9526 Hauch — Sausboll, Th.: Patriciske Slaegter. Samling 3. 4. Kjoben- 
havn 1915. 1919. 8° _ | 

9499 hauch -Sausboll, Th.: Haandbog over den ikke naturaliserede 
Adel ... Kjobenhavn 1917. 8°. | 

Don dem Magiſtrat in Hannover: 
9494 Feſtſchrift zur 86. Verſammlung deutſcher Naturforſcher u. Ärzte 

Hannover. Hannover 1919. 4°. 
Don der Calenberg - Göttingen — Grubenhagenſchen Ritterſchaft in hannover: 
9495 Hinüber, E.⸗A.: Ehrentafel für die Gefallenen a. d. Familien der 

Calenberg — Göttingen — Grubenhagenſchen Kitterſchaft. Hannover 
1920. 8°. 



Don dem Derein für Geſchichte und Altertum Schleſiens in Breslau: 
9486 Wendt, h.: Schleſien u. der Weltfrieden. Denkſchrift d. Vereins f. 

Geſchichte Schleſiens. Breslau 1919. 4°. 

Don dem Derein für Geſchichte und Altertumskunde in Frankfurt a. M.: 
8802 Mitteilungen über römiſche Funde in Heddernheim. 6. Frankfurt 

a. M. 1918. 4°. 

Don dem Hiſtoriſchen Verein für Niederſachſen in Hannover: 

9181 Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. Hannover. 80. 
Bd. 5, H. 3. Bartels, H.: Die Geſchichte der Reſormation in der Stadt 

Northeim. 1914. 
H. 4. Peters, H.: Inventare der nichtſtaatlichen Archive im Kreije 

Springe, 1919. 
5.5. Siewert, Gerh.: Waldbedeckung und Siedlungsdichte der 

Lüneburger Heide im Mittelalter. 
9596 Veröffentlich ungen der Hiſtoriſchen Kommiſion für die Provinz 

Hannover, das Großherzogtum Oldenburg, das Herzogtum Braun⸗ 
ſchweig,, das Fürſtentum Schaumburg — Lippe und die Freie Hanſe⸗ 
ſtadt Bremen. Göttingen. 4°. 
[2.] Studien und Vorarbeiten zum Bijtorijchen Atlas Niederſachſens. 

). 4. Mager, F., u. W. Spieß: Erläuterungen zum Probe⸗ 
blatt Göttingen d. Karte d. Verwaltungsgebiete Nieder⸗ 
ſachſens um 1780. 1919. 

l). 5. Schmidt, G.: Die alte Grafſchaft Schaumburg. 1920. 

Von Muſeumsleiter Profeſſor W. Bomann in Celle: 
9501 (Neukirch, [A.], u. [W.] Bomann) Führer durch das Vaterländiſche 

Muſeum in Celle. Celle 1920. 8 L. 

Don H. Fontenay v. Wobeſer in Eckernförde: 

9497 Fontenay v. Wobeſer, H.: Eckernförde's Blütezeit u. die Familie 
Otte. Eckernförde 1920. 8°. 

Don W. v. Geldern⸗Criſpendorf in Görlitz: 

9498 Geldern⸗Criſpendorf, W. v.: Geſchichte der Familie v. Geldern 
u. v. Geldern⸗Criſpendorf. Görlitz 1919. 8°. 

Don der hahnſchen Buchhandlung in Hannover: 

2519 Monumenta Germaniae historica. Hannoverae & Lipsiae. 4°. 
Legum sectio 4. Constitutiones et acta publica imperatorum et re- 
gum 1.8, P. 2 1919. 

Don G. Janßen in illenſtede: 
9466 Janßen, G.: Beiträge zur Orts- und Familiengeſchichte. H. 3. Aus 

großer Seit. Oldenburg i. G. 1920. 8°. 

Don A. Korf in Oberurſel a. T.: 

9496 Korf, A.: Kurze Mitteilungen zur Geſchichte des Geſchlechts Korf 
(Korff, Kutzier). Oberurſel a. T. (1908). 8°. 

Don Krögers Buchdruckerei in Blankeneſe: 

9489 Beneke, Th.: Geſchichtliche Nachrichten über Moorburg, Finken⸗ 
wärder ... Blankeneſe 1919. 85. 



Don Rektor E. Reinftorf in Wilhelmsburg / Elbe: 
9410 Reinſtorf'ſche Geſchichtsblätter. Nr. 6. Wilhelmsburg 1920. 8°. 
9471 Reinftorf, E.: Die Hofnamen in der Lüneburger Heide. 8° Aus: 

Seitſchrift f. niederſächſiſche Uirchengeſchichte. Ig. 1, H. 4-6. 1919. 
9488 Reinſtorf, E.: Gedenkbuch der im Weltkriege 1914 1918 aus 

Wilhelmsburg fürs Vaterland Gefallenen. (Wilhelmsburg) 1919. 8°. 
9495 Reinſtorf, E.: Hausinſchriften auf Wilhelmsburg. Wilhelms⸗ 

burg 1920. 8. | 

Don Profeſſor Dr. W. Stammler in Hannover: 

9500 Stammler, W.: Geſchichte der niederdeutſchen Literatur. Leipzig. 
& Berlin 1920. 8°. 
(Aus Natur u. Geiſterwelt. Boch. 815.) 

II. Kauf. 

58194 Neues Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtskunde. 
Bd. 43, H. 1. Hannover & Leipzig 1920. 8°, 

5821 Hiſtoriſche Seitſchrift. Bd. 121. 122. München & Berlin 1919. 1920. 8°. 
9435 Dorzeitfunde aus Niederſachſen. Hrsg. v. Provinzial⸗Muſeum zu 

Hannover. Cief. 4/5. Hannover [1920]. 4°. 
9469 Alt⸗ Hildesheim. E. Seitſchrift f. Stadt u. Stift Hildesheim. H. 1. 2. 

Braunſchweig 1919/1920. 4°. 
9470 Nachrichten aus dem geiftigen u. künſtleriſchen Leben Göttingens. 

Ig. 1919/1920. Göttingen. 4°. 
9485 Kruſch, B.: Die hannoverſche Klofterkammer in ihrer geſchichtlichen 

Entwickelung. Göttingen 1919. 8°. 
Aus: Mitteilungen d. Univ.⸗Bundes Göttingen. Ig. 1, 3. 

9487 Reinſtorf, E.: Aus der Geſchichte der alten Wilhelmsburger Kirche. 
Nach Akten des Staatsarchivs in Hannover u. d. kirchl. Behörden 
Mit einem Vorwort von K. Brandis. (Hildesheim) 1919. 8° 

III. Tauſch. 

Don dem Magiſtrat in Hildesheim: 

9472 [Die Stadt Hildesheim betr. II Sammelbd. 2 a 
Darin: 

1. Abgenöhtigte in jure et facto wohlbegründete animadversiones, 
über die von dem Uloſter S. Michaelis .. . . hrsg. ſogenandte 
Geſchichts⸗Erzehlung. . . [Nebjt] Grundriß. Hildesheim (1721) 
Grund -Riß: 1715. 

2. Kurge Gejhihts- Erzehlung, auf was Weiſe die Stadt Hildes⸗ 
heim nothgedrungen worden, gegen u. wider die Hoch-Stifftliche 
Hildesheimiſche Regierung, Amt Steuerwald, ingleichen Kloſter 
ad S. Michaelem . . . Klage zu erheben ... Hildesheim 1733. 

3. Repraesentatio status caussae, in Sachen Abt u. Convent des 
Kloſters ad S. Michaelem zu Hildesheim, wider Burgermeiſter u. 
Rath daſelbſt ... Hildesheim 1733. 



4. 

5. 

6. 
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Facti species in Sachen des Stifts und Kloſters Rhadiſch in Mähren 
contra Burgermeiſter u. Rath der Stadt Hildesheim. o. O. 
(1737). [Kopft.] | 
Clemens KHuguſt, Ertz-Biſchof zu Cölln: [Edikt wegen der Feier 
des Oſterfeſtesl. (Dat. Bonn 1744). 
Kurzer Auszug aus den Kanjerlihen Kommißions- „Akten ſamt 
angehängten Postscripto. In Sachen Burgermeiſter u. Rath der 
Altſtadt Hildesheim wider Burgermeiſter u. Rath der Neuſtadt 
Hildesheim. Hildesheim 1794. 

9475 [Die Stadt Hildesheim betr. III Sammelband. 8° (4°). 
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Darin: 
E. E. Raths der Stadt Hildesheimb Ediktum die Abſchaffung des 
Hoffarts, wie auch künfftige Derhaltung ben den e u. 
Begräbnüſſen betr. [Hildesheim] 1659. 
Unions-Recess bey der Alt- und Neuſtadt Hildesheim im Jahr 
1585 ... auffgerichtet. Nach dem wahren Original coll. u. zum 
Druk befodert anno 1677. Hildesheim (1677). 

. Begründeter Gegen-Bericht, in puncto juris praesidii militaris 
civitatis Hildesiensis . . Hildesheim 1690. 
Gläſener, J. M.: Ausführliher Bericht von der am 9. Dec. 1742 
bey der Hirche St. Jakobi in Hildesheim vollzogenen Prediger-Wahl, 
wie ſolche durch eine offenbare Erkaufung der Stimmen ... auf 
den Studiojum Johann Albrecht Dörrien gefallen... [Hildesheim] 1746. 

.Urjaden, welche E. E. Magiſtrat der Stadt Hildesheim bewegen 
müſſen, Doct. Juſt Martin Gläſener, ſeines bey der Haupt⸗Kirche 
zu St. Andreä, ihm aufgetragenen prieſterlichen Amtes, ... zu ent⸗ 
laſſen .. ([Hildesheim] 1749). 

"Dankgebet nach glücklich vollendeter Erwählung und Krönung 
Leopolös des Sweiten, Königs von Ungarn ... zum Kaiſer des 
H. R. Reichs teutſcher Nation ... Hildesheim 1790. 

Ds. 500 Kornregijter des Hauſes Salderhelden ... 1552/53. 4°. 

Das verzeichnis der mit dem Hiſtoriſchen Verein für Niederſachſen im 
Seitſchriftenaustauſch ſtehenden . und Vereine iſt im 86. Jahrgang 
(1918) S. 293—297 abgedruckt. 

Anlage C. 0 

Neu eingetretene Mitglieder des vereins ). 
1. Ballenhauſen Scheidemann, Gutsbeſitzer 
2. Berlepſch Graf v. Berlepſch 
3. Berlin Köfter, Auguſt, Dr. 
4. Bernterode Mummenthey, Emil, Betriebsinſpektor 

*) Die mit einem Stern bezeichneten Herren haben ſich in die vorgeſchichtliche Abteilung 

einſchreiben laſſen. 
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. Norden (Oſtfriesld.) 

81 

Cütgen, Oberleutnant 
Cordes, J. 
Hachmeiſter, Ernſt, Buchhändler 
Cangewieſche, Studienrat 
Fahlbuſch, Otto, Dr. phil., Studienrat 
Steckhan, Karl 
Müller, Baurat 
Geibel, Ernſt, Buchhändler 
Caufköter, Clemens, Dr. phil. 
Schmidt, Amtsrichter 
v. Selle, Götz 
Frölich, Carl, Dr. jur., Candgerichtsrat 
Ahlers, Robert jun., Kaufmann 
v. Alten, Polizei⸗Präſident a. D. 
v. Bayer, Oberſt 
Beneken, Oberſtleutnant 3. D. 
Bleckwenn, Dr. med. 
Bonwetſch, Dr. phil., Studienrat 
Buſch, Friedrich, Dr. phil. 
Dorner, Alexander, Dr. phil. 

Eiten, Dr. phil., Studienrat 
Fink, Auguft, Dr. phil. 
Gloy, Albert, Studienreferendar. 
Grieſer, Rud., stud. hist. 

Gummel, Hans, Dr. phil. 
Kerll, Dr. phil., Studienrat 
v. d. Kneſebeck⸗Milendonk, Gberſtleutnant 3. D. 
Kothe, E., Regierungs- und Baurat 
Münch, Dr. jur., Gerichtsaſſeſſor 
Nahnſen, Georg, Chemiker 
Rinkler, Alf., Direktor 
Seifarth, Wilh., Dr. phil., Studienrat 
Seifert, Oswald, Chemiker 
Vaterländiſches Muſeum 
Voß, Fritz, cand. phil. 
Willerding, Arnold, Ingenieur 
Dröſcher, Wilhelm, Lehrer 
Cüders, Wilh., Dr. phil., Studienrat 
Freiherr O. v. Hake 
Kuhle, Fr., Buchdruckereibeſitzer 
Blume, Lehrer f 
Hartmann, Mittelſchulehrer 
Gatzemeyer, Fr., Dr., Paſtor 
Reingruber, Fr., Dr. med. 
Bunnenberg, Studienaſſeſſor 
Jaſch, Studienaſſeſſor 
Kißling, Studienrat 
Cremer, Ufke, Studienaſſeſſor 
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55. Norden (Oſtfriesld.) verein für Heimatkunde für den Kreis Norden 
54. Parenſen Cücke, b)., Lehrer 
55. Peine Heiſe, Heinrich, Studienrat 
56. Rheden b. Brüggen v. Rheden, Hartwig 
BLUT Frau v. Rheden, geb. v. Woyna 
58. Schwarmſtedt v. Centhe, Rittergutsbejiger 
59. Staßfurt Ahlers, Robert, Chemiker 
60. Uelzen Heuer, Diplom - Ingenieur 
61. Weimar Deetjen, Dr. phil., Prof., Bibliotheksdirektor 
62. Wrisbergholzen Graf v. Görtz 

Anlage D. 

Deröffentlichungen 
des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 

Das Verzeichnis der bis 1918 erſchienenen Veröffentlichungen iſt im 
83. Jahrgang 1918 S. 299— 505 abgedruckt. Die dort angegebenen, für 
die Mitglieder des Vereins gültigen Preiſe mußten erhöht werden und 
betragen jetzt: 

bei den verſchiedenen Reihen des „Archivs“ und bei der 
„Seitſchrift“ . . der Jahrgang % 8,00, das Heft A 2, — 

bei v. Oppermann u. C. Schuchhardt: Atlas vorgeſchicht⸗ 
licher Befeſtigungen in Niederſachſen (Nr. 15) 

Heft 1—8 je / 3,—, Heft 9—12 je „ 5,— 

Bei allen anderen der dort aufgeführten Veröffentlichungen 
tritt eine Preiserhöhung von 50°/, ein. 

Neu erſchienen ſind ſeitdem: 

19. Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nnieder⸗ 
ſachſens. 80. | 

Band 32. Güterbock, Ferd.: Die Gelnhäuſer Urkunde 
und der Prozeß Heinrichs des Löwen. Mit 1 Tafel. 1920. „22,50 

20. For ſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. 80. 
Band 5, Heft 4. Peters, H.: Inventare der nichtſtaatlichen 
Archive des Kreiſes Springe. 1919 „ 7.50 

Heft 5. Siewert, Gerh.: Waldbedeckung en Sieb lang 
dichte der Lüneburger Heide im Mittelalter. 1920 „14, 

25. Schambach, K.: Noch einmal die Gelnhäuſer Urkunde und 
der Prozeß Heinrichs des Löwen. 1918 . „% 3.— 

24. Frensdorff, F.: Die Heimat Carolinens. 1920 7 han 
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Vereins nachrichten. 

Die beiden Mitgliederverſammlungen vom 4. Dezember 1920 und vom 
8. Januar 1921 haben verſchiedene Satzungsänderungen gebracht, vor allem 
die Erhöhung des bisherigen Jahresbeitrages von 4,50 % auf 8 . Die 
Koften für die verſchiedenen Veröffentlichungen des Vereins waren infolge 
der ins Ungeheure geſtiegenen Preiſe für Papier, Satz und Druck ſo ſehr 
angewachſen, daß die laufenden Einnahmen nicht mehr ausreichten und 
große Summen vom Vereinsvermögen genommen werden mußten. Um 
dies nicht in wenigen Jahren ganz aufzubrauchen, wurde erſtens eine ſtarke 
Einſchränkung der Veröffentlichungen für unumgänglich notwendig erachtet, 
zweitens aber auch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beſchloſſen. Wenn 
dagegen in der Verſammlung ſelbſt ſich kein Widerſpruch erhob, jo dar 
wohl die Hoffnung ausgeſprochen werden, daß auch die abweſenden Mit⸗ 
glieder ſich den ſchwerwiegenden Gründen nicht verſchließen werden und 
dem Verein in ſchwierigen Seiten nach wie vor die Treue bewahren. Hat 
doch der Verein ſeit ſeiner Gründung jetzt zum erſten Male um mehr 
gebeten und übertreffen ſeine Gegenleiſtungen — allein die Seitſchrift — 
nach wie vor das Geforderte um ein Beträchtliches. 

Der Beginn des Geſchäftsjahres wurde, um in Übereinſtimmung mit 
den uns unterſtützenden Behörden zu kommen, auf den 1. April verlegt. 
Daher wird in dieſem April einmalig ein Gejamtbetrag von 12 erhoben 
und zwar 4 „ für die Seit vom 1. Oktober 1920 bis zum 31. März 1921 
und 8 / für die Seit vom 1. April 1921 bis zum 31. März 1922. 

Die übrigen Satzungsänderungen betreffen keine weſentlichen Punkte 
und bedürfen keiner beſonderen Erläuterung. f 

Eine wichtige Veröffentlichung des Vereins, „Die Gelnhäuſer 
Urkunde und der Prozeß Heinrichs des Löwen” von Prof. 
Serd. Güterbock iſt als 32. Band der „Quellen und Darſtellungen zur 
Geſchichte Niederſachſens“ im Verlage von Aug. Cap in Hildesheim erſchienen. 
Für die Veröffentlichung dieſes Bandes wurde von der preußiſchen Archiv⸗ 
verwaltung eine vorzügliche Cichtdruckwiedergabe der reſtaurierten Urkunde 
zur Verfügung geſtellt. Mit Güterbocks Ausführungen darf die ſchwierige 
und langumſtrittene Frage wohl als gelöſt angeſehen werden. 

> 

General v. Kuhlmann 7. 

Am 6. Dezember 1920 ſtarb in ſeinem Wohnſitze zu Alfeld nach eben 
vollendetem 80. Lebensjahre der General der Artillerie z. D. Ernſt von 
Kuhlmann, Exzellenz, der jeit 1890 dem Hiſtoriſchen Verein als Mitglied 
angehört hatte und von 1907 — 1915 fein Vorſitzender war. Lebhafte 
geſchichtliche Intereſſen hatten ihn ſchon als aktiven Offizier zu uns geführt 
und waren ihm, nachdem er nach ehrenvoller militäriſcher Laufbahn den 
Abſchied erbeten, neben ſeiner Familie zum liebſten und wertvollſten Cebens⸗ 
inhalt geworden. Beſonders beſchäftigte ihn die vielſeitige Geſchichte ſeines 
Heimatlandes Hannover. Auf dieſem Gebiet hatte er ſich ein Wiſſen 
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erworben, das ihn ſehr wohl befähigte, in rein fachliche Erörterungen ein⸗ 
zugreifen, aber er war zu beſcheiden, um mit ſeinem Wiſſen zu prunken 
und zu glauben, ſich neben den Hiſtoriker von Fach ſtellen zu dürfen; es 
kam ihm vor allem darauf an, Anregung zu finden und zu geben und 
nach ſeinem Vermögen die ihm am Herzen liegenden Aufgaben des Vereins 
zu fördern. Auch nur deswegen entſchloß er ſich, 1907 das ihm angetragene 
Amt des erſten Vorſitzenden zu übernehmen, und ſcheute, von pekuniären 
Opfern garnicht zu reden, trotz ſeiner ſchon hohen Jahre ſelbſt nicht vor 
den körperlichen Anſtrengungen zurück, die das häufige und unbequeme 
Hin⸗ und Herfahren zwiſchen Alfeld und Hannover mit ſich brachte. All⸗ 
ſeitig verehrt, führte er das Amt, ſo lange ſeine Kräfte reichten, bis zum 
November 1913. Auf Antrag des Dorjtandes wurde er dann zum Ehren⸗ 
mitglied ernannt, nicht bloß als dankbare Anerkennung ſeiner ein⸗ und 
umſichtigen Geſchäftsführung, ſondern zugleich als freudiger Ausdruck der 
allſeitigen Wertſchätzung ſeiner Perjönlichkeit. 

v. Kuhlmann beſaß ein klares Urteilsvermögen und die Gabe, das 
Weſentliche einer Situation oder Sache ſcharf zu erfaſſen und feſtzuhalten, 
jo daß er, 3. B. in dem Hin- und Herwogen der Diskuſſion, den Kern- 
punkt der Dinge nie aus den Hugen verlor. Leere Worte machen, reden, 
blöß um ſich reden zu hören, lag nicht in ſeiner Art, aber wo es der 
Augenblick gebot, wußte er den richtigen Ton zu treffen und in abgerun⸗ 
deter Form Gehaltvolles zu ſagen. Die Sicherheit und Würde, womit er 
ſeines Amtes waltete, wirkten neben der gründlichen Beherrſchung des 
Stoffes ſtets glättend auf die Verhandlungen in den Mitgliederverſammlungen 
und Vorſtands- und Kusſchußſitzungen ein. Was gelegentlich auf den erſten 
Blick den Eindruck unentſchloſſenen Sögerns machte, war in Wirklichkeit 
nur Beſonnenheit. Erſt wägen! An Entſchlußkraft fehlte es ihm, dem 

alten Soldaten, keineswegs. Seine Sachlichkeit geriet niemals ins Schwanken. 
Wann und wo er auch einen abweichenden Standpunkt vertrat, da geſchah 
es wohl nicht allein durch die Abgeklärtheit des Alters, ſondern ebenſo 
durch ſein von Natur verbindliches, freundliches Weſen, ohne perſönliche 
Schärfe. Dies alles in Verbindung mit einem lebendigen, von feinem 
Humor durchſetzten Geiſte, vielſeitigen Intereſſen und reichem Wiſſen zog 
unwiderſtehlich an und machte die engere Suſammenarbeit mit ihm zu 
Freude und Genuß. 

Der Hiſtoriſche Verein für Niederſachſen wird feiner ſtets mit warmem 
Danke und aufrichtiger Verehrung gedenken. Behncke. 
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Dorjtand, Ausſchuß und Kommiſſionen 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 
das 86. Geſchäftsjahr (1. Oktober 1920 bis 31. März 1922). 

Doritand: 

. Hornemann, Geh. Studienrat, Hannover, Dorjigender. 
Roßmann, Dr. med. vet. h. c., Landrat a. D., Hannover, Stellvertreter 
des Dorjigenden. 

Ausſchuß: 
Behncke, Dr. phil., Direktor des Provinzial⸗Muſeums, Hannover, 
Schriftführer. 

Brandi, Dr. phil., o. Univ.⸗Profeſſor, Geh. Regierungsrat, Göttingen. 
. Engelke, Dr. jur., Senator, Hannover, Schatzmeiſt er. 
. Jacob, Dr. phil., Abteilungsdirektor am Provinzial-Muſeum, Han⸗ 
nover, Stellvertreter des Schriftführers. 

. Jürgens, Dr. phil., Stadtarchiv⸗ und ⸗bibliotheksdirektor, Hannover. 
6. Kunze, Dr. phil., Direktor der vorm. Kgl. und Provinzialbibliothek, 

11. 
12. 

Profeſſor, Hannover. 
. Magunna, Landesoberbaurat, Hannover. 
. Mollwo, Dr. phil., Studienrat und Profeſſor an der Techniſchen Hoch⸗ 

ſchule, Hannover. 
Frhr. v. Münchhauſen, Dr. jur., Kammerherr, Hannover. 
. von der Oſten, Dr. phil., Studiendirektor, Linden, Stellvertreter des 
Schatzmeiſters. 
Peters, Dr. phil., Staatsarchivar, Hannover. 
Reinecke, Dr. phil., Stadtarchivar, Profeſſor, Lüneburg. 

Redaktionskommiſſion: 
Hornemann, Kunze, Mollwo, Peters. 

Vortragskommiſſion: 

Bornemann, Behncke, Kunze, von der Oſten. 

Ausflugs kommiſſion: 

Hornemann, Jacob, Magunna, Peters. 

Kommiſſion für Volkskunde: 
 Bornemann, Kunze. 

Beiſitzer: Peßler, Dr. phil., Direktorial-Ajjijtent am Vaterländiſchen | 
Muſeum, Hannover. 

Stammler, Dr. phil., Studienrat und Hochſchulprofeſſor, Hannover. 

Vorgeſchichtliche Abteilung: 
Leiter: Jacob. 

Beiſitzer: Reiſch el, Dr. phil., Studienrat, Hannover. 
v. Bibra, Major a. D., Hannover. 
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86. Jahrgang 1921 Heft 3/4 

Die Privilegienpolitik des Goslarer Rates in der 
zweiten Hälfte des 1%. Jahrhunderts. 

Don Karl Frölich. 

Das Goslarer Stadtarchiv enthält eine age Anzahl von 
Aufzeichnungen aus der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die 
ſich auf die Erlangung von königlichen und päpſtlichen Gunſt⸗ 
briefen oder Urkundenbeſtätigungen beziehen und die nur zu 
einem Teil in dem im Erſcheinen begriffenen 5. Bande des 
Urkundenbuches der Stadt Goslar berüchkſichtigt find. 

Dieſe Privilegien beanſpruchen nicht nur wegen ihres 
Inhaltes, ſondern auch wegen des bei ihrer Erwirkung beob- 
achteten und des auf die Sicherjtellung ihrer Verwertung 

. abzielenden Verfahrens des Rates Beachtung. Sachlich ſind ſie 
inſofern von Intereſſe, als ſie keineswegs allein allgemeine Ten⸗ 
denzen der Entwicklung, wie ſie z. B. in der Richtung auf eine 
Ausdehnung der ſtädtiſchen Selbſtändigkeit im weltlichen und 
kirchlichen Bereich auch ſonſt häufig begegnen‘), widerſpiegeln, 

) Dgl. Planck, Das deutſche Gerichtsverfahren im Mittelalter (Braun⸗ 
ſchweig 1879) I S. 44 f.; Schröder, Cehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte, 
6. Aufl., fortgeführt von v. Künßberg (Leipzig 1919) S. 6353 f., 685 f.; 
Werminghoff, Verfaſſungsgeſchichte der deutſchen Kirche im Mittelalter, Meiſters 
Grundriß der Geſchichtswiſſenſchaft II 6, 2. Aufl. (Ceipzig und Berlin 1915) 
S. 105 f.; Schiller, Bürgerſchaft und Geiſtlichkeit in Goslar, Kirchenrechtl. 
Abhandlungen, herausgeg. von U. Stutz, Rat 77 (Stuttgart 1912) S. 10, 
13 f., 167 f., 195 f. 

1 
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vielmehr ſich bei näherem Zuſehen in erſter Linie als eine außer⸗ 
ordentlich geſchichte Maßregel der Ratspolitik entpuppen, die 
ganz feſt umriſſene Ziele verfolgte und mit den Derhältnijjen 
des Goslarer Bergbaues eng zuſammenhängt. Was aber die 
Art und Weiſe des Vorgehens des Rates anbetrifft, jo bietet ſie 
wichtige Aufjchlüffe einerjeits über den Weg, der bei der Ein⸗ 
holung der Privilegien eingeſchlagen wurde, andererſeits über 
die Mittel, die zur Anwendung gelangten, um die erteilten Dor- 
rechte vor Vergeſſenheit zu ſchützen und ihre dauernde Nutzbar⸗ 
machung für die politiſchen Beſtrebungen der Stadt zu gewähr⸗ 
leiſten. 
! Es iſt ſchon mehrfach darauf hingewieſen worden, daß ſich 

der Goslarer Rat im Laufe des 14. Jahrhunderts auf das eif⸗ 
rigſte bemüht hat, der Stadt ſelbſt die Herrſchaft über den ihr 
benachbarten Rammelsberg und ſeine Erzgruben zu verſchaffen ). 
Zu dieſem Behufe verſuchte er einmal, die alte, aber jetzt in 
finanzielle Schwierigkeiten geratene und von der Auflöjung 
bedrohte Berggenoſſenſchaft der Montanen und Silvanen, die 
Goslar eigentümlich ijt?), ihres Einfluſſes zu entkleiden und fie aus 
ihrer überragenden Stellung im Bergweſen zu verdrängen. Gleich⸗ 
zeitig tat er jedoch in weitblickender Vorausſicht auch Schritte, welche 
bezweckten, ihm die Früchte ſeiner Anſtrengungen, die ſich auf 
die Neubelebung des infolge der Waſſersnot ſtillgelegten Gruben⸗ 
betriebes erjtreckten, zu wahren. Vor allem kam es ihm darauf 
an, die Anfechtungen abzuſchneiden, welche ſeitens anderer Per⸗ 
ſonen nach der Wiederaufnahme des Bergbaues auf Grund 
irgendwelcher aus der früheren Seit ſtammenden Rechtstitel 
erhoben werden konnten. Das Schwergewicht ruhte dabei neben 
dem Erwerb eigenen Beſitzes an Berggut‘) auf der Rusſchaltung 

2) Dal. Neuburg, Goslars Bergbau bis 1552 (Hannover 1892) S. 35 f.; 
Bode, U. B. Goslar (nachſtehend als U. B. ohne weiteren Zuſatz bezeichnet) 
Einl. III S. XVIII f., IV S. XVII f.; Frölich, Die Gerichtsverfaſſung von 
Goslar im Mittelalter, v. Gierkes Unterſuchungen zur deutſchen Staats⸗ 
und Rechtsgeſchichte Heft 103 (Breslau 1910) S. 52 f., 133 f.; Derſelbe, 
Sur Ratsverfaſſung von Goslar im Mittelalter, Hanf. Geſchichtsbl. 1915: 
S. 1—96, insbeſ. S. 59 f. 

3) Über die Montanen und Silvanen in Goslar ſ. Neuburg S. 286 f., 
deſſen Ausführungen jedoch nicht als abſchließend gelten können. 

) Dgl. Frölich, Die Derzeichniffe über den Grubenbeſitz des Goslarer 
Rates am Rammelsberge um das a 1400, RN Geſchichtsbl. 1919, 
S. 105 - 169. 
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der Anſprüche auf die Dogteigelder’), d. h. gewiſſe, urſprünglich 
von den Herrſchern vergabte Renten, welche als Kammerlehen 
auf die aus dem Bergbau fließenden Einkünfte des Reichsvogtei⸗ 
gebietes Goslar angewieſen und von dem Keichsvogt an die 
Lehensträger abzuführen waren)). 

Daß die Stadt Goslar ſchon ſehr früh ihr Augenmerk 
dieſem Punkte zugewandt und ihm große Bedeutung beigemeſſen 
haben muß, folgt aus der Tatſache der Anfertigung eines Der- 
zeichniſſes der zum Bezuge der Dogteigelder berechtigten Per⸗ 
ſonen, der ſog. Vogteigeldlehnrolle, bereits in der erſten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts), ſowie aus der wiederholten Verleihung 
kaiſerlicher Privilegien, welche den Erwerb der Renten durch 
die Goslarer Bürger ermöglichten und begünjtigten‘) und ſchließ⸗ 
lich ganz allgemein ihren Ankauf geſtatteten “). 

Als aber bald nach der Mitte des 14. Jahrhunderts die 
große Kriſis eintrat, welche den Goslarer Bergbau auf ein Jahr⸗ 
hundert nahezu völlig unterbrach, macht ſich eine deutliche kinde⸗ 
rung gegenüber der bisherigen Politik der Stadt bemerkbar. 
Immer unverhohlener tritt in den Urkunden das Streben des 
Rates hervor, die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Dogtei- 
gelder, die nach dem Übergang der Reichsvogtei auf die Stadt 

5) Über die Dogteigelder in Goslar ſ. Bode, Harz⸗5. 1872 S. 458 f.; 
U. B. Einl. I S. 35 f., II S. 4 f.; Nieſe, Die Verwaltung des Keichsgutes 
im 13. Jahrhundert (Innsbruck 1905) S. 89 f., 119 f., 185 f., 258 f. 

6) Dgl. U. B. II 12, 169 XXII, 379, 401, 480; III 265 (in voll⸗ 
ſtändiger, auf die Dogteigelder beſonders verweiſender Faſſung auch 
abgedruckt bei Schaumann, Die goslarſchen Berggeſetze des vierzehnten 
Jahrhunderts, Daterländ. Arch. des hiſt. Vereins für Niederſachſen 1841 
S. 255 f., namentlich S. 548 f.); IV 455. S. ferner Art. 167 f. des Goslarer 
Bergrechts aus der Mitte des 14. Jahrhunderts (Schaumann a. a. O. 
S. 322 f.). 

) U. B. I 606. S. ferner die Aufſtellung vom 25. Juli 1314 (U. B. 
III 342) und dazu Bode U. B. III Einl. S. XVIII. 

8) Dgl. die Beſtimmungen über die Dogteigeldlehen in den Urkunden 
König Wilhelms vom 3. April 1252 und Rudolfs von Habsburg vom 
5. April 1290 (U. B. II 12, 379). Auch die Gewährung des Heerſchild⸗ 
rechtes an die Bürger von Goslar durch König Ludwig in der Urkunde 
vom 3. November 1540 (U. B. III 120) verdient in dieſem Zuſammenhang 
Erwähnung (j. Bode, Harz⸗5. 1872 S. 460. Dal. ferner die Urkunde vom 
30. Augujt 1586, U. B. V 646 S. 284 5. 16 f.). 

) Urk. Karls IV. vom 4. November 1557 (U. B. IV 608). 
1* 
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im Jahre 1290 % ihre Spitze gegen die letztere felbjt kehrte, 
als eine durch den fortdauernden Betrieb des Bergbaues bedingte 
Laſt, die mit deſſen Einſtellung ohne weiteres erloſchen war, 
erſcheinen zu laſſen. Damit verband ſich die fernere Abſicht, die 
Rolle, welche die Stadt wegen ihres Derhältnijjes zur Reidhs- 
vogtei bei der Befriedigung der Gläubiger ſpielte “), als die 
eines bloßen Beauftragten darzuſtellen, dem beim Derjiegen der 
Einkünfte, auf welche ſich die Renten gründeten, keinerlei Der- 
pflichtungen mehr oblagen. Im Derfolg dieſer Bemühungen 
hat dann der Rat von König Wenzel in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts eine Reihe königlicher Gnadenbriefe erlangt, 
welche ſich unverkennbar den ſoeben angedeuteten Gedanken⸗ 
gang zu eigen machen und mit immer wachſender Beſtimmtheit 
die Beſeitigung der Dogteigelder und den Wegfall aller Ceiſtungen 
der Stadt aus Anlaß ihres früheren Beſtehens ausſprechen. 

Ein kurzer Blick auf die erhaltenen Privilegien aus den 
letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts mag das Geſagte be⸗ 
ſtätigen. | 

In der erſten Urkunde, in welcher König Wenzel das Dogtei- 
geld widerruft, der vom 21. Februar 1385 *), bildet die Ruf⸗ 

10) S. Bode, U. B. II Einl. S. 4 f., 19 f. 
11) Sie erhellt aus dem Goslarer Stadtrecht des 14. Jahrhunderts 

(Göſchen, Die Goslariſchen Statuten, Berlin 1840) ſowie aus einem Ver⸗ 
trage des Rates vom 17. April 1367 mit Bernd von Dörnten wegen der 
Übernahme der Vogtei (U. B. V 83). In jenem heißt es S. 84 5. 9 f.: 
„Welken voghet de rat sat, de schal deme rade vorwissenen, de len to 
ghevende“, während hier der von dem Rate beſtellte Vogt verſpricht: 
„Vortmer so scal ek entweren de stad van den lenen, de men pleghet ut 
der voghedye to ghevende, unde van deme ghelde, dat mek de stad ghift, 
scal ek tovoren de leen gheven, de de borghere van Goslere in der voghedye 
hebbet . . Ok scal ek dem rade bescreven gheven, wur unde weme ek 
de leen hebbe ghegheven.“ Die letztgedachten Vorſchriften zeigen, wie man 
darauf bedacht war, die Bürger bei der Auszahlung der Renten zu bevor⸗ 
zugen. Dgl. auch ſchon U. B. II 480, 500. 

12) U. B. V 577. — Don den früheren Privilegien Wenzels vom 4. Mai 
1384 (U. B. V 553 555) erwähnt nur das U. B. V 555 abgedruckte den 
Schutz der Goslarer Berg- und Hüttenwerke im allgemeinen. Es muß aber 
durch die ſpätere Entwicklung überholt fein, da es in dem Archivregiſter 
von 1399 (ſ. unten S. 94 f.) Bl. 11 mit dem SZuſatz verſehen iſt: „Unde sint 
nerghen nutte to sunder pro forma unde licget bi den unnutten breven.“ 
Demgegenüber weiſt die umfaſſende Beſtätigung der Rechte und Freiheiten 
der Stadt durch den König U. B. V 554 an der gleichen Stelle den Vermerk 
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hebung noch lediglich eine Maßnahme, welche der König aus 
wirtſchaftlichen Rückſichten trifft, um der durch das Aufhören des 
Bergbaues ſchwer geſchädigten Stadt zu Hilfe zu kommen. Eine 
rechtliche Begründung für das, vom Standpunkte der Belehnten 
aus geſehen, kaum völlig einwandfreie Verfahren wird nicht ge« 
geben. Für den Fall, daß der Bergbau einen gewiſſen Ertrag 
abwirft, ſoll dieſer zunächſt zu Zahlungen an den Vogt und an 
die zur Verwaltung des Bergweſens berufenen Perſonen dienen, 
während ein etwaiger Überſchuß der Stadt zur Beſſerung des 
Reichspalaſtes, der Mauern und Türme überlaſſen wird!). 

Die nächſten hier einſchlägigen Aufzeichnungen ſind anſcheinend 
im Original nicht überliefert, ſondern nur inhaltlich aus einer 
Anzahl von Verboten, die Wenzel unter dem 6. Mai 1388 zu 
ihrem Schutze an die Herzöge von Braunſchweig und an den 
Biſchof von Hildesheim erläßt“), zu erſchließen. Auch in dieſen 
Derbotsurkunden hat Wenzel die Ungültigkeit der Rentenzahlungen 
verfügt. Hennzeichnend iſt bei ihnen aber die jetzt auftauchende 
Behauptung, daß die Dogteigelder von den Vorfahren des Königs 
„dem vogte zu Goslar und dem Rate doselbist uszumanen 
empholhen“ geweſen ſeien, daß man jedoch „des umb verwu- 
stung willen der bodenfruchte der vorgeschribenen rente ouch 
nicht pflichtig ist zu gebende in dem rechten.“ Noch ſchärfer 
betont wird derſelbe Geſichtspunkt in dem folgenden ſehr aus⸗ 

auf: „Unde wanne de rad orer breve.... echt wolde stedeghen laten, 
so dunket uns dit de beste forme syn under on allen“ (ſ. U. B. V S. 235, 
256). Das Privileg vom 21. Februar 1385, U. B. V 578, iſt in der hier 
fraglichen Beziehung ohne Belang. 

13) „und wollen, das dieselben burger und stat zu Gosslar sulicher 
gulde furbas nicht mer geben oder betzalen sullen oder durffen, denne 
als dovon gefellet boben suliche kost, die doruff geet, und die man dem 
vogte doselbist und den, die das in hute und in vermugen haben, pfliget 
zu geben, und sie und yre stat sullen beleiben bey sulichen genaden mit 
yrem gerichte, als sie bis uff disen hutigen tag geweysen sint. Auch geben 
wir von bisundern gnaden den vorgenanten burgern und stat zu Gosslar 
den ubirlauff sulicher gulde, uff das sie domite unser und des reichs pallas 
und auch die stat mit mauren, turmen und andern notdurfftigen sachen 
bawen und bessern mugen; und die gabe des obirlauffes sal weren als 
lange und wir oder unser nachkomen an dem reiche, romische keisere oder 
kunige, die nicht widerruffen.“ 

14, Dal U. B. V 706 ſowie die in dem Transſumpt vom 6. Juni 
1388 (U. B. V 706 a) erwähnte weitere kaiſerliche Urkunde vom 6. Mai 
1388. S. auch unten S. 102. 
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führlichen Privileg vom 11. November 1390). In ihm jpricht 
der König von den Sinſen, „das vogteygelt geheisen war, do 
die ertzekulen gynge und unvorwustet waren, und dieselbe 
czincze in unsere und des reichs camer gehorten, die der 
vogt der stat zu Gosler und der rate doselbist von unsern 
vorfaren in bevelinge hatten uszumanende von des reiches 
wegen, dieweil dar was vel“, und betont, „das man umb der 
vorwustunge willen nicht pflichtig ist, und dieselben rat und 
burgere des ouch nye schuldner gewest sein noch entsein, 
wenn das sie das in bevelunge hatten, als vorgeschriben 
stet.“ In der gleichen Weiſe äußert ſich endlich das letzte hier 
zu nennende Schriftſtück vom 13. Dezember 13915, in dem 
ſchon der Gedanke an eine künftige Wiederaufnahme des Berg⸗ 
baus anklingt und in dem der König ſich für dieſen Fall ge⸗ 
wiſſe Anſprüche vorbehält!). 

Faſt in dem gleichen Augenblick ſetzt nun ein Vorgehen des 
Rates ein, das dem Sweck diente, auch eine päpſtliche Be- 
Kräftigung ſeiner Rechtsſtellung zu gewinnen. Wir werden 
darüber unterrichtet durch eine undatierte, vermutlich dem Jahre 
1392 angehörende Niederſchrift,“) welche ſich in einem Nopial⸗ 
buch der Stadt Goslar“) findet und nach welcher ſich ein Heinrich 
Erneſti?) anheiſchig macht, bei der römiſchen Kurie die Be⸗ 

15) U. B. V 825 (= Göſchen S. 121). 
u., B. 862. 
17) „Were es sachen, das in kumftigen czeiten ymand die egenanten 

bergwerk und huttwerk vertigen und zu nucze brengen wolte, das denne wir 
dasselbe bergwerk und huttwerke und ire nucze nicht besweren noch vor- 
weizen wollen in dheyneweis, es were denne, das davon redlicher nucze 
kumen mochte, das wir ouch in unser kunigliche camer nemen wollen.“ 

19), 1.2D..V 899; 
19) Es handelt ſich um das U. B. III Vorwort S. X unter Nr 2 bes 

ſchriebene Kopialbuch Nr. 402, in dem die Nachricht die von neuerer Hand 
hinzugefügte Nummer 251 trägt. Der Vermerk zu U. B. V 899: O. ©. 
Cop. 251 iſt unverſtändlich. 

20) In den Goslarer Urkunden aus dem Ende des 14. und dem An⸗ 
fang des 15. Jahrhunderts tritt bei wichtigen Rechtsgeſchäften und Der- 
handlungen mehrfach (ſ. 3. B. U. B. V 612, 646, 678, 686, 1022, 1048 
1072, 1079, 1090) ein Hans Ernſtes, der von 13941397 auch als Stadt⸗ 
vogt vorkommt, auf. Da das von ihm geführte Siegel die Umſchrift „Hans 
von IIdehusen“ trägt (vgl. U. B. V 1022, 1090), jo iſt er vielleicht identiſch 
mit dem Hans von Ildehuſen, der als einer der Vertreter der Stadt bei 
den Verhandlungen wegen der Huldigung gegenüber König Ruprecht be⸗ 

8 
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ſtätigung eines Königsbriefes zu betreiben?) und gegebenenfalls 
noch zwei weitere Privilegien des Papſtes zu erwirken. In der 
Aufzeichnung heißt es darüber: 

„Alsus is men overeynghekomen myt hern Hinrike 
Ernesti, alse umme de confirmatien up des koninges bref 
myt den executoribus, dat he dat werff heft to sek ghenomen, 
de breve to irwervende in curia Romana, he sulven eder by 
eynem anderen. Unde wan he de breve irworven unde dem 
rade gheschicket heft, dar scullet se ome vor geven unde 
betalen hundert guldene. Were aver, dat me vor de breve 
in der bullerye mer gheven moste wenne XVI guldene, dat 
eventur steyd de rad; dat moste se boven de hundert guldene 
gheven. Unde dat ment her Hinrik, dat enkome nicht hoghere, 
wenn icht me in der bullerye de XVI guldene twevelt eder 
up dat hogeste drevelt geven moste, unde des enkonde he 
neyn enket ding segghen. Ok heft he hirinne benomet de 
twene breve, eynen bref up des paves Alexanders, dede steyt 
delicti ratione, unde eynen bref, dat me nicht enmoghe 

leggen interdietum pro debito pecuniario; de wel he mede 
irwerven unde de gad mede in. Aver dar enheft he sik also 
nicht to vorplichtet alse to der confirmacien des koninghes 
breve. Dyt wel he truwelken bearbeyden unde dat beste 
to don. Unde de executores scullen wesen de deken to dem 

hilgen Crutze to Northusen, de deken to user vrouwen to 

zeugt iſt (Urk. vom 4. Januar 1410, Or. Goslar Stadtarchiv Nr. 634) und 
der von dem König nach der Urkunde vom 8. Januar 1410 (Chmel, Reg. 
Ruperti Nr. 2843) auf ſeine Lebenszeit „scheffenbar fry“ gemacht wird 
ſowie das in der letztgedachten Urkunde genauer beſchriebene Wappen ver⸗ 
liehen erhält. Er begegnet übrigens ebenfalls unter den Ratsherren der 
Urkunde vom 8. Januar 1410 (Chmel Nr. 2846, ſ. dazu Frölich, Hanſ. 
Geſchichtsbl. 1915 S. 69 f.). Neben Hans Ernſtes oder auch allein erſcheint 
unter den Ratsherren jener Seit ferner häufig ein Henricus (Hennig) 
Ernstes, nach U. B. V 919 ein Bruder von Johann Erneſti. In welchem 
Verhältnis Hans und Hennig Ernſtes zu dem Heinrich Erneſti der Abmachung 
U. B. V 899 ſtehen, iſt allerdings unſicher. ES 

21) Wegen eines ähnlichen Vorgangs aus früherer Seit ſ. die dem 
Jahrzehnt von 1298 — 13508 zuzuweiſende Nachricht U. B. III 52. Über 
ſtädtiſche Geſandtſchaften nach Rom im allgem. vgl. Störmann, Die ſtädtiſchen 
Gravamina gegen den Klerus, Reformationsgeſchichtliche Studien und Texte, 
hrsg. von Greving, Heft 24—26 (Münſter 1916) S. 47, 48. S. ferner Roſen⸗ 
ſtock, Oſtfalens Rechtsliteratur unter Friedrich II. (Weimar 1912) S. 58. 
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Halberstad unde de deken to sunte Blasius to Brunswich. 
Unde de rechten breve, alse des koninghes unde Alexanders 
pape, de wel he dem rade wederschicken, dat werf ga eder 
nicht, it ensy dat se ome ghenomen worden in via, des god 
nicht enwille. Dyt hebbet myt hern Hinrike oversproken 
Hans van Kissenbrucge, Hinrik Velehouwer, Hennig Ernstes, 
her Hermen unde Johannes, beyde scrivere“ 2). 

Wie aus dem Urkundentum der ſpäteren Seit erhellt, find 
tatſächlich im Laufe der nächſten Jahre, wenn auch wohl nicht 
ausſchließlich auf die Verwendung von Heinrich Erneſti allein, 
die in der vorſtehenden Verhandlung erwähnten päpſtlichen 
Gunſterweiſe der Stadt erteilt?). Die beſte Aufklärung hier⸗ 
über gewähren einige Einträge in dem älteſten, bisher ſeiner 
Eigenart nach kaum hinreichend gewürdigten Archivregiſter des 
Rates?) aus dem Jahre 1399. Bei deſſen Anlegung handelte 
es ſich, wie ſchon der ſie anordnende Ratsbeſchluß?) erſehen läßt, 
um eine Maßnahme, deren Tragweite über eine bloße Suſammen⸗ 
ſtellung der vorhandenen Privilegien und Briefſchaften der Stadt 
weit hinaus reichte. Der Beſchluß beſagt: 

„Anno domini MeCCCe&XCIXꝰ de ghe mene rad der stad 
to Gosler nyge unde old sint to rade gheworden unde over 
eynkomen, dat se hebbet bescreven laten in dyt register den 
meysten del orer breve unde privilegia in korten worden, 
dar se meynen, dat der stad meyst an to donde sy. Unde 
me schal dar to kesen achte radman, vere ute dem nygen 
rade unde vere ute dem olden rade, de schullet sek dat 
register alle jar eyns lesen laten unde schullet alsolike ede 
dar to don, alse hir na bescreven steyt. Desse achte, de me 
hir to kust, dat schullet wesen de bedreplikesten, de me 

) Entſprechende Abmachungen in Hildesheim erwähnt Tangl, Das 
Taxweſen der päpſtlichen Kanzlei vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahr⸗ 
hunderts, M. J. G. G. 15 S. 68 Anm. 1 (vgl. Störmann S. 200 Anm. 2). 
S. ferner Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre I* (Leipzig 1912) S. 340—342 
und die hier angeführten Vorgänge aus Bremen (Bremiſches U. B. IV 177). 
Über Hildesheim vgl. U. B. Stadt Hildesheim III 101, 821, 1164. 

20) Wegen der von dem Rate zur Erlangung der privilegien geleiſteten 
Zahlungen ſ. U. B. V 1017, 1021, 1030, 1094. Dgl. hierzu Tangl S. 48 f.; 
Störmann S. 44 f. 

2) Dgl. Bode U. B. III, Vorwort S. XII, XIII. 
u in 



in den beyden raden weyt unde dat se to Gosler blifflik syn, 
wente der stad grotteste macht dar an lyt. Desses is me 
dar umme also eyn gheworden, wanne jennich sake up sta, 
dat me denne to synne hebbe, wer me jennich privilegium 
hebbe, dat sek dar to drepe, dar me sek des mede beschermen 

unde to bruken moghe, wente der in vortyden in dem rade 
to male kleyne weren, dede icht van den privilegien wusten, 
dat der stad groten bedrepliken schaden ghedan hefft, alse 
os dunket“ 2). 

Dieſer Beſtimmung entſprechend beſchränkt ſich das als 
Geheimbuch gedachte Verzeichnis nicht darauf, die wichtigſten 
Urkunden des ſtädtiſchen Archivs aufzuzählen, ſondern es gibt 
gleichzeitig eine Reihe von meiſt noch durch farbige Schrift beſonders 
hervorgehobenen Suſätzen und Hinweiſen, welche ſich über die 
Wertſchätzung der einzelnen Schriftſtücke äußern und Winke für 
die künftigen Ratsherren hinſichtlich der zweckmäßigſten Art 
ihrer Benutzung enthalten?). 

In dem Regiſter begegnen nun?) unter der Überſchrift 
„Papales“ die nachſtehenden Vermerke: 

„Dar is 1 breff des paveses Alexanders, dat me nemende 

ut der stad to Gosler beyde papen unn leyen laden en schal 
vor gheistlik gherichte delicti ratione, de wile se willet recht 
wesen vor dem archidiacone to Gosler in der stad to Gosler. 
Unde dar is eyn conservator to de abbet van Riddageshusen, 
de se dar an beschermen schal. Unn dat is rede practi- 
ceret van Hanses weghen van Kissenbrucge, de was 
geladen to Magdeborgh. De inhibicien des abbedes, 
de breve unde instrumenta, dat jenne richter de 
ladinghe weder rep, vindet me dar bi. Dar mach 
me sek na richten, icht id aver mit weme scheghe°*). 

26) Es folgt die U. B. V 1153 mitgeteilte Eidesformel für die Privi- 
legienherren. 

27) Dal. Bode U. B. III, Vorwort S. XII. 

26) S. Bl. 29 v., 30 des Regiſters. 

20) Die hier und bei der Mitteilung anderer Stellen aus dem Regiſter 
geſperrt gedruckten Sätze ſind ebenſo wie der Ratsbekhluß über die Anfer⸗ 
tigung des Regiſters ſelbſt im Gegenſatz zu dem übrigen Fer mit roter 
Tinte geſchrieben. 
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/ Item 1 breff paves Bonifatii IX., dar he inne beschreven 
hefft unde confirmeret van worde to worde des romischen 
koninges hern Wentzlaws breff, dar de koningh inne wedder- 

röpt dat voghedye geld unn bestedeghet alle recht, breve, 
privilegia unn löflike wonheyd der stad to Gosler, de se 
van synen vorvaren romischen koningen unde keysern unn 
öm irworven hebben. Icht jennich keyser eder romisch 
koningh desse privilegia revoceren eder de stad 

Gosler vorsetten eder vorwisen wolde, dat he des 
mit rechte nicht don en mochte, des hefft me infor- 

maciones juris, de hir na bescreven stan, wanne me 
eyn blat umme keret. 

Item 1 breff des sulven paves, gheheten eyn conser- 
vatorium uppe de vorscr. gnade unne revocacien, dar he inne 
ghifft den van Gosler dre ewighe gheistlike richtere, de se 
aller stacke unn artikele, de in dem breve stan, beschermen 

schullet. Dar is bi 1 processus uppe de vorscreven gnade des 
dekens to sente Blasiese to Brunswic, de der drier richtere 

eyn is. Icht we eder user borgher jennich boven 
disse gnade wur gheladen worde, dar mach me den 
processum hensenden mit eynem procuratore, de 
jennen richter dar to essche mit dem processu, 

dat he de ladinghe aff do. 

De andern Il richtere syn de deken van user 
vrowen to Halberstad unde de deken van dem 

hilghen cruce to Northusen. Der richtere mach 
me dar enes to bruken, welkeres me wel. 

Item 1 indult des sulven paves Bonifatii dar upp, wanne 
bannighe lude, dar me vor swighen mot, to Gosler syn 
ghewest, dat me denne dat goddesdenst wedder anheven 
mach van stunden an, wann se ut der stad syn, unn mach 
den luden sacramenta gheven unde graven°®)*. 

Daß die joeben angeführten Bemerkungen des Archivregiſters 
ſich auf die in der Aufzeichnung U. B. V 899 genannten päpſt⸗ 
lichen Erlaſſe beziehen, zeigt ein Vergleich der Niederſchriften 

0) Abdruck des letzten Abſatzes ſ. U. B. V 1067. 
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ohne weiteres. Hier wie dort dreht es ſich um die Beſtätigung 
eines Königsbriefes durch Papſt Bonifazius IX. nebſt der Ein⸗ 
ſetzung von geiſtlichen Exekutoren für die Beobachtung der Ur⸗ 
Runde, um die Erneuerung eines Evokationsprivilegs des Papſtes 
Alexander und um ein Indult des erſtgenannten Papſtes, das 
die Einſchränkung des Interdikts wegen Geldſchulden bezweckt, 
nur daß die zu erwirkenden Urkunden U. B. V 899 nach der 
Wichtigkeit, die ihnen der Rat beilegte, in dem Archivregiſter 
dagegen nach ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge aufgezählt ſind. 

Was zunächſt das Evokationsprivileg Papſt Alexanders 
betrifft, ſo iſt es zu erblichen in der Bulle vom 11. Januar 
12565, wonach der Papſt dem Abte zu Riddagshaufen die 
Wahrnehmung des den Geiſtlichen und Laien in Goslar erteilten 
Vorrechtes anbefiehlt, daß fie von niemand ohne die Suſtimmung 
des Herrſchers über das Römiſche Reich vor ein auswärtiges 
geiſtliches Gericht gezogen werden dürfen, wenn ſie bereit ſeien, 
vor dem Archidiakon dort Recht zu ſuchen ?). Dabei handelt es 
ſich aber auch ſchon um ein altes Recht, deſſen Bewilligung die 
Bürger von Goslar bereits früher von den Biſchöfen von Hildes- 
heim erlangt hatten und das ihnen noch wenige Jahre zuvor?“ 
von dem dortigen Biſchof Konrad erneuert wars). 

U B. I 30. 
62) „ut nullus ipsos extra muros suos ad ecclesiastica juditia evocare 

delieti ratione presumat sine consensu Romanum imperium pro tempore 
gubernantis, dummodo coram ipsorum archidiacono sint parati omnibus 
de ipsis conquerentibus justicie plenitudinem exhibere.“ 

% U. B. I 619 (1246, nach 1. Auguſt). — In dem Wortlaut der 
beiden Urkunden U. B. I 619 und II 30 zeigen ſich gewiſſe Anklänge, doch 
geht das päpſtliche Privileg weiter als die Urkunde des Biſchofs (vgl. zu 
letzterer Hilling, Die Halberjtädter Archidiakonate, Lingen 1902, S. 90 Anm. 1 
ſowie Machens, Die Archidiakonate des Bistums Hildesheim im Mittelalter, 
Hildesheim und Leipzig 1920, S. 338 f.). 

88) Auch dieſer Verhandlung gedenkt das Archivregiſter, wobei es aus⸗ 
drücklich auf den bereits beſprochenen Vermerk wegen der Urkunde des 
Papſtes Alexander (ſ. oben S. 95) hinweiſt. Unter den Biſchofsbriefen 
(Episcoporum) findet ſich Bl. 35 v. der Suſatz: „Item 1 breff, den bisschup 
Conrad van Hildensem beseg elt heft, dat der borghere van Gosler neyn 
vor jennighen des stichtes richtere schulle gheladen werden, de wile 
se recht wesen willet vor örem archidiakone binnen orer stad. Als e we 
dat van synen vorvaren in langher wonheit ghehat hebben 
unn alse we dar ok mede begnadet syn van paves Alexander, 
alse vorscreven steyt. 
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Die ſodann anſchließend in dem Regiſter erwähnte Bekräf⸗ 
tigung einer Königsurkunde durch Papſt Bonifaz IX. iſt am 
13. Dezember 1395 ausgeſtellt und hat ſich zugleich mit dem 
zugehörigen, ebenfalls in dem Archivregiſter genannten Konſer⸗ 
vatorium vom gleichen Tage, welches den Schutzauftrag des 
Papſtes für die drei Dechanten zu 8. Mariae in Halberſtadt, 
S. Blasii in Braunfchweig und S. Crucis in Nordhauſen wiederholt, 
im Goslarer Stadtarchiv erhalten?). Unter dem hier gemeinten 
Hönigsbrief iſt danach zu verſtehen die Urkunde König Wen⸗ 
zels vom 13. Dezember 13913. 

Der an letzter Stelle aufgezählte und auch im Original 
überlieferte Indultbrief des Papſtes Bonifaz IX. endlich iſt vom 
23. Dezember 1398 datiert“). Wie hoch man ihn einſchätzte, 
erhellt daraus, daß eine Abſchrift von ihm dem großen Stadt⸗ 
rechtskoder des Goslarer Archivs“) einverleibt iſt“). 

Aus dem Mitgeteilten geht hervor, daß es dem Rate bei 
der Erlangung des päpſtlichen Gnadenerweiſes namentlich um 
die Beſtätigung des Privilegs König Wenzels vom 13. Dezember 
1391, deſſen Schwerpunkt mit in den Vorſchriften über die Auf- 
hebung der Dogteigelder lag, zu tun war, daß hier alſo an eine 
Maßregel der Bergpolitik des Rates zu denken iſt. Indeſſen 
iſt m. E. bei den anderen beiden Briefen eine ſolche Beziehung 
ebenfalls als gegeben anzuſehen oder doch wenigſtens nicht 
ſchlechthin abzulehnen. Bei der Erneuerung der Evokations- 
urkunde des Papſtes Alexander folgt ſie daraus, daß der Stadt 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wegen der Dogtei- 
gelder eine Unzahl von Fehden und Plackereien erwuchs“) und 

Wanne me jummer kunne, so irwerve me jo van dem bis- 
cupe alsodanen breff. Dat is vor de stad, uppe dat der vry- 
heyt unn gnade nicht berovet enwerde.“ 

25) Or. Stadt Goslar Nr. 519a und b (ſ. U. B. V 990 S. 487 f., 489 f.). 
86) U. B. V 862 (ſ. oben S. 92). Bereits die am 7. Oktober 1392 

(vgl. U. B. V 867) geſchehene Transſumierung des Privilegs König Wenzels 
vom 13. Dezember 1391 wird mit der Erwirkung der päpftlichen Beſtäti⸗ 
gung zuſammenhängen, zumal auch bei ihr anſcheinend die beiden U. B. V 899 
als „beyde scrivere“ bezeichneten Geiſtlichen als Notare tätig waren. 

87) U. B. V 1107. 
80) Dgl. die Beſchreibung bei Göſchen, Einl. S. VIII, IX. 
n de n 
40) Pgl. Bode Harz⸗S. 1872 S. 460; U. B. Einl. II S. 40 f.; III S. XVIII; 

IV S. XVII. 
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daß ſie ihretwegen mehrfach in Kechtsſtreitigkeiten und zwar 
auch ſolche vor geiſtlichen Gerichten verwickelt wurde“). Ins⸗ 
beſondere ſpricht bei dem Vorfall mit Hans von Kiſſenbrück, der 
nach dem Vermerk in dem Archivregijter den Anlaß zur Ein⸗ 
holung der Beſtätigung des Briefes des Papſtes Alerander 
geboten hat, eine große Wahrjcheinlichkeit dafür, daß es von 
kirchlicher Seite erhobene Vogteigeldanſprüche waren, wegen 
deren eine Ladung vor das geiſtliche Gericht in Magdeburg 
bewirkt war“). Dazu iſt zu bemerken, daß Hans von Kiſſen⸗ 
brück beſonders häufig unter den Ratsherren erſcheint, welche 
bei dem von Goslar ſchon ſeit Beginn der achtziger Jahre des 
14. Jahrhunderts in größerem Maßſtabe bewerkitelligten Auf- 
kauf von Dogteigelörenten als Mittelsperſonen vorgeſchoben 
wurden und die jo erworbenen Renten wieder der Stadt über: 
trugen®®), 

) S. 3.B. U. B. V 719 (vgl. unten S. 114 f.). Dol. ferner Machens 
S. 559 zu Anm. 54, 55. 

42) Wenn auch ein unmittelbares Quellenzeugnis hierfür fehlt, jo 
gewährt Anhaltspunkte doch eine Aufzeihnung des Goslarer Stadtarchivs 
vom 27. Oktober 1407 (Stadt Goslar Nr. 622 a). In ihr wird ausgeführt, 
daß ungeachtet des Verbotes, Geiſtliche und Caien zu Goslar vor ein aus⸗ 
wärtiges Gericht zu ziehen, wenn fie bereit ſeien, vor dem eigenen Archi⸗ 
diakon zu Recht zu ſtehen, Dechant Heinrich zu S. Sebastiani zu Magde⸗ 
burg als conservator jurium et bonorum des Stiftes zu Quedlinburg 
Hinrik Usler, Bodo von der Heyde, Wernerus Köning, Hans Ernst, Hinrik 
von der Heyde, Hans Wildevur, Tile Zegher und Hermann von Dornten, 
proconsul et consules civitatis Goslarie, ſowie Myeke, die Witwe Hans 
Kissenbrugghes und deren Sohn Hermann vor ſich nach Magdeburg geladen 
habe, um dort auf eine Klage Alheydis de Ysenborch, Abtijjin des Stiftes 
Quedlinburg, zu antworten. Dagegen erläßt Abt Bernhard von Riddags⸗ 
hauſen als vom Papſte beſonders verordneter Exekutor für Geiſtliche und 
Laien zu Goslar ein Inhibitorium. Offenbar handelt es ſich um die Fort⸗ 
ſetzung oder Wiederaufnahme des gegen Hans von Uiſſenbrück ſelbſt gerich⸗ 
teten Verfahrens, von dem in dem Eintrag A. R. Bl. 29 v. die Rede iſt, 
gegen die als ſeine Rechtsnachfolger betrachteten Perſonen. — Über die 
Ladung vor geiſtliche Gerichte und ihren Suſammenhang mit Bann und 
Interdikt ſ. Hashagen, Sur Charakterijtik der geiſtlichen Gerichtsbarkeit 
vornehmlich im ſpäteren Mittelalter, 5.“ f. R. 6. 37 S. 205 — 292, insbeſ. 
S. 248, 273 f., 276. Dol. ferner Störmann S. 199 f. 

4) Dgl. 3. B. U. B. V 755 - 738, 742, 776, 795, 800, 802, 857, 860 a, 
1109. Auch ſonſt nimmt Hans von Kiſſenbrück eine hervorragende Stellung 
ein (vgl. U. B. V 864, 868, 1005, 1042, 1044, 1045, 1098, 1103, 1146, 1147). 
S. ferner U. B. V 899 (oben S. 92). 
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Lofer, jedoch nicht ohne weiteres ausgeſchloſſen ijt der Zu⸗ 
ſammenhang bei dem Indult Papſt Bonifaz IX. von 23. De⸗ 
zember 1398, das nach dem Abkommen mit Heinrich Erneſti 
erſt neu von dem Papſte gewährt iſt. Er würde darin zu er⸗ 
blicken ſein, daß bei dem Umfange der Serwürfniſſe, in die 
Goslar wegen der Dogteigelder verwickelt war, und bei der hier- 
durch ſtark geſteigerten Möglichkeit der Verhängung geiſtlicher 
Zenſuren“) der Stadt an einer Abſchneidung der daraus für 
das kirchliche Leben“), aber auch für Handel und Wandel ent⸗ 
ſpringenden Unzuträglichkeiten bejonders gelegen ſein mußte). 

Selbſtverſtändlich ſoll damit nicht geſagt ſein, daß der Rat 
bei der Einholung der Briefe ſein Augenmerk ausſchließlich auf 

dieſen Punkt gerichtet und keine weiteren Siele verfolgt hätte. 
Es iſt ſicher, daß bei ſeinem Vorgehen zugleich politiſche Ten⸗ 
denzen anderer Art zum Ausdruck gelangen. Bei der Beſtätigung 
des Evokationsprivilegs erhellt dies nicht nur aus dem, was 
oben über die früheren Maßnahmen auf dem gleichen Gebiete 
mitgeteilt worden iſt“), ſondern weiter aus dem Umſtande, daß 
am 24. Juni 1396 zwiſchen Braunſchweig, Hildesheim, Goslar 
und mehreren anderen Städten ein Abkommen beredet wird, 
das ſich außer gegen die weſtfäliſchen Gerichte gerade auch gegen 
die geiſtliche Gerichtsbarkeit wendet“). Ebenſo find die Be⸗ 
ſtrebungen, die auf eine Einſchränkung der Verhängung des 
Interdikts wegen Geldſchulden gehen, älter und namentlich für 
die Diözeſe Hildesheim ſchon in einer Konjtitution des Papſtes 

40) S. im allgemeinen Billing, Halberſtädter Archidiakonate S. 102 f.; 
Kothe, Kirchliche Suſtände der Stadt Straßburg im 14. Jahrhundert (Frei⸗ 
burg 1905) S. 55 f.; Werminghoff S. 105 f.; A. Schultze, Stadtgemeinde und 
Reformation (Tübingen 1918) S. 9 Anm. 1. gl. ferner Meyer, Bürger⸗ 
ſchaft und Geijtlichkeit in Sangerhauſen während des Mittelalters, Thür. — 
Sächſ. Seitſchr. f. Geſch. und Kunſt 5 (1915) S. 197244, insbeſ. S. 238, 
259, 241 f. 

45) Bei dem im Jahre 1391 ſchwebenden Prozeß wegen der Ausgrabung 
der Ceiche Ottos von Gowiſche, der im Goslarſchen Domſtift kirchlich be⸗ 
graben war (U. B. VJ 861 a u. b) ſcheint es ſich um einen Vorgang, der 
hiermit in Verbindung ſteht, gehandelt zu haben. Dgl. dazu Billing S. 13 
Anm. 3, 91, 99 Anm. 1 ſowie Hashagen S. 239 Anm. 5, 262, 271, 272. 

4%) Schiller S. 195f.; Störmann S. 208 f., namentl. S. 210, 212 f.; 
Hashagen S. 255 f., 243 f., 261 f.; Machens S. 188 f., 356. 

47) S. oben S. 97. 
40) Dgl. Hanſerezeſſe IV 354 (Regeſt U. B. V 1019). 



— 101 — 

Bonifaz VIII. vom 31. Mai 1302°°) in ihrer Berechtigung an⸗ 
erkannt“). Vor allem aber zeigen die Einträge des Archiv⸗ 
regiſters zu der päpſtlichen Beſtätigung vom 13. Dezember 1395 - 
für die Urkunde König Wenzels vom gleichen Tage 1391, wie 
man es verſtand, zwei Fliegen mit einer Klappe zu ſchlagen. 
Denn die Beſtätigung des Wenzelſchen Privilegs durch den 
Papſt bedeutete nicht nur eine Sicherung der durch dieſes ge- 
ſchaffenen Rechtslage in Anſehung der Dogteigelder für die Stadt, 
ſondern gleichzeitig eine Bindung für den Hönig ſelbſt, dem infolge 
der päpſtlichen Beſtärkung des vollen Inhalts ſeiner früher der 
Stadt erteilten Privilegien eine Verpfändung Goslars unmöglich 
gemacht oder wenigſtens erſchwert und der ferner an einem 
Widerruf ſeiner eigenen Gunſterweiſungen gehindert wurde. 
Indeſſen verſtößt dieſe Beobachtung kaum zwingend gegen die 
oben entwickelte Auffaſſung. 

Die Suſätze zu dem Archivregiſter begnügen ſich jedoch 
nicht damit, in der geſchilderten Weiſe den Suſammenhang 
zwiſchen der Erlangung der päpſtlichen Privilegien und der 
Politik der Stadt nach verſchiedenen Seiten hin im allgemeinen 
hervorzuheben. Sie enthüllen vielmehr weiter, wie der Rat 
darauf bedacht war, die erlangten Privilegien auch praktiſch zu 
verwerten, und wie er zu dieſem Behufe einmal das geſamte 
für ſeine Zwecke verwendbare Urkundenmaterial ordnet und für 
den Gebrauch vorbereitet. Dabei läßt die Art, wie ſich die auf 
die Behandlung der Vogteigeldbriefe bezüglichen Hinweiſe über 
das ganze Regiſter verteilen, einen Schluß darauf zu, welche 
Wichtigkeit der Rat insbeſondere dieſen Verhältniſſen beimaß 
und wie den ſie betreffenden Schritten ein ganz beſtimmtes 
Syſtem zu Grunde liegt. 2 

49) Es handelt ſich um die Konjtitution „Provide attendentes.“ Die 
Bedeutung, die man ihr zuſchrieb, prägt ſich darin aus, daß ein Hinweis 
auf ſie an den Anfang der Hildesheimer Synodalſtatuten aus dem 14. oder 
15. Jahrhundert geſetzt iſt (vgl. Döbner, Hildesheimiſche Synodalftatuten des 
15. Jahrhunderts, Seitſchr. des Hiſt. Der. f. Niederſachſen 1899 S. 118 — 125, 
insbeſ. S. 120 und dazu Maring, Diözeſanſynoden und Domherrn⸗General⸗ 
kapitel des Stiftes Hildesheim bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, Han⸗ 
nover und Leipzig 1905, S. 42 49). S. auch noch die Urkunde vom 
13. November 1391, in welcher Bonifaz IX. die Konſtitution vom 31. Mai 
1302 für Cüneburg in Erinnerung bringt (Sudendorf, U. B. zur Geſchichte 
der Herzöge von Braunſchweig und Cüneburg VII S. 61 Nr. 59). 

50) S. auch Störmann S. 214; Hashagen S. 250, 251, 290 f. 
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Es tritt das zunächſt zu Tage in verſchiedenen Äußerungen 
des Rates über die Einſchätzung der von König Wenzel gewährten 
Privilegien. So betont das Regiſter an der Spitze des Abſchnittes 
„Voghedye geldes breve“ ) in roter Schrift: 

„Dar sint dryerleye breve des Romischen konin- 
ges hern Wentzlaws, dar he dat voghedye geld inne 
wedder ropen hefft, des sint de lesten breve II de 
besten, wente he dar dat recht inne bescreven hefft, 
dat me des in dem rechten nicht plichtich en is. Unn 
den allerlesten hefft de paves ghe confirmeret unn 
hefft dare dre gheistlike richtere to gheven alse 
vore ghetekent is mank den paves breven.“ 

Neben der Notiz ſtehen einige Randbemerkungen von jün⸗ 
gerer, nach anderen Seugniſſen etwa der Mitte des 15. Jahr⸗ 
hunderts angehörender Hand, welche auf ein von demſelben 
Schreiber wie bei dem Archivregiſter herrührendes und in ſeiner 

Anordnung jenem im weſentlichen entſprechendes Kopialbuch mit 
der Aufichrift „Privilegia consulum“ 2) hindeuten“) und es 
geſtatten, die gemeinten Urkunden wenigſtens mit annähernder 
Zuverläſſigkeit zu ermitteln“). Gedacht iſt danach an die Privi⸗ 
legien König Wenzels vom 21. Februar 138555), vom 6. Mai 
15885) und vom 15. Dezember 15915, von denen nach der 

51) A. R. Bl. 54 (ſ. U. B. V S. 411). 
52) Beſchreibung bei Bode U. B. III, Vorwort S. XI, XII. 
53) Die Vermerke beſagen: „Copia prime in m XXXIXaf, copia secunde 

in m XLI ag, copia tertie litere in m LI al“ Sahlen und Buchſtaben⸗ 
verbindungen decken ſich mit den Seiten- und Urkundenbezeichnungen des 
Liber privilegiorum consulum in dem erſten von den Königsurkunden 
handelnden Abſchnitt. Näheres über das Verhältnis zwiſchen dieſem Buche 
und dem Archivregiſter wird bei der geplanten vollſtändigen Herausgabe 
des letzteren mitgeteilt werden. 

5) Ob die ſpäteren Randglojjen die Anſicht des Verfaſſers des Archiv⸗ | 
regiſters unbedingt zutreffend wiedergeben, muß ich natürlich auf ſich 
beruhen laſſen. Auffällig iſt, daß das Privileg vom 11. November 1390 
(U. B. V 823, ſ. dazu oben S. 92) übergangen iſt. 

DEU: B. V 577 (= Lib. priv. Bl. XXXIX af). 
56) Der Lib. priv. erwähnt Bl. XLI ag die an alle geiſtlichen und 

weltlichen Fürſten, Grafen uſw. gerichtete Urkunde des Königs vom 6. Mai 
1588, deren Original nicht mehr vorhanden iſt (ſ. U. B. 706 a ſowie oben 
S. 91 Anm. 14). Eine Papierkopie von ihr bewahrt das Goslarer Stadt⸗ 
archiv (Stadt Goslar Nr. 440 a). 

*) U. B. V 862 (Stadt Goslar Nr. 484 a = Lib. priv. Bl. LI al). 

er 
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Alnſicht des Verfaſſers des Regiſters den beiden letzten die Krone 
gebührt. N 

Unmittelbar dahinter folgt in dem Archivregiſter jodann 
noch ein Vermerk, der, wie ſein Inhalt zeigt und wie durch 
die ſich auch hier findende Bezugnahme auf die Privilegia con- 
sulum ) bekräftigt wird, die Briefe König Wenzels vom 6. Mai 
1388 an Herzog Friedrich von Wolfenbüttel, Herzog Otto von 
Braunſchweig und an den Biſchof von Hildesheim im Auge 
hat““). Seine Bedeutung erſtreckt ſich in einer etwas anderen 
Richtung. Er fällt kein Urteil über die Bewertung der Urkunden, 
ſondern hebt hervor, daß auf Grund der erteilten Privilegien 
ein Rechtsſtreit mit dem Biſchof Gerhard von Hildesheim vor 
dem Keichspalaſt zu Goslar verhandelt ſei und mit einem Der- 
zicht des Biſchofs auf das von ihm beanſpruchte Dogteigeld 
geendigt habe. Der Zuſatz lautet: 

„Item III breve, de ludet eyn alse de anderen uppe de 
wedderropinge des voghedye gheldes des sulven Romischen 
koninghes hern Wentzlaws, 1 gheser. an hertogen Frederik 
to Wulfferbutle unn de andere an hertogen Otten van Bruns- 
wie besegelt to rucgehalff mit des koninges lutteken inges. 
unn de dridde an den bisscup, deken unn capitel to Hilden- 

sem besegelt mit synen anhanghenden maiestat inges. Dar 
but he on inne, dat se de borgere unn de stad Gosler an 
der wedderropinghe des voghedye gheldes unn der gnade 
nicht hindern en schullen, sunder se dar an beschutten unn 
beschermen tighen aller malken. 

Van der macht weghen ladede use here hertoge 
Otte van Brunswie usen hern van Hildensem biscup 
Gherde vor sek upp des rikes pallas to Gosler umme 
de ansprake, de he dede an dem voghedye ghelde. 

Dar quam de sulve biscup Gherd mit ichteswelken 
synen domheren vor gherichte unn dedesmit gudeme 
willen de ansprake ghentzliken aff vor'sekunnsyne 
nakomelinghe. 

55, K. R. Bl. 54 Randbemerkung: „Copia istius in{m XLIII ah“. 

50) Goslar Stadtarchiv Nr. 457, 458, 439, zu 1 und 2 Kopien, zu 
3 Original (ſ. U. B. V 706). Ogl. oben S. 91. 

2 
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Hir hefft de sulve biscup synen breff upp ge- 
gheven unn uppe dat gherichte worden instrumenta 
ghemaket unde lade breve unn wu dat ghehandelt 
wart, de licget to male bi den voghedye breven “.“ 

Aus dieſen Angaben des Regiſters über die Dogteigeld- 
urkunden in Verbindung mit den Erläuterungen zu den Papſt⸗ 
briefen“) und einigen alsbald zu beſprechenden weiteren Auf- 
zeichnungen iſt deutlich zu erſehen, wie der Rat ſich die Be⸗ 
nutzung der Privilegien König Wenzels und ihrer Beſtätigung 
durch Papſt Bonifaz IX. ausgemalt hat. 

Der größere Wert der beiden Privilegien vom 6. Mai 1388 
und vom 13. Dezember 13915 wird damit begründet, daß der 
König „dar dat recht inne bescreven hefft, dat me des in dem 
rechten nicht plichtich en is“, m. a. W., daß hier die Rechts⸗ 
gründe auseinandergeſetzt werden, aus denen die Verpflichtung 
der Stadt zur Zahlung der Renten entfällt. Es wird alſo in 
dem Regiſter ausdrücklich betont, was wir als Sweck der Er⸗ 
wirkung der Privilegien bereits früher aus der geänderten Faſſung 
der erteilten Urkunden abgeleitet hatten“), und damit die Richtig⸗ 
keit der dort von uns vertretenen Meinung geſtützt. Auf die 
geſchilderte Weiſe war die Frage, ob die Stadt zu einer Ent⸗ 
richtung der Dogteigelder gehalten ſei, lediglich zu einer Rechts⸗ 
frage geſtempelt, den Gegnern der Stadt der Vorwand zu eigen⸗ 
mächtigem Vorgehen genommen und zugleich die Form des Ver⸗ 
fahrens, in dem etwaige Anſprüche zur Geltung zu bringen 
waren, beſtimmt. 

Als nächſtes Siel der Politik des Rates mußte ſich mit 
Notwendigkeit aus der gekennzeichneten Sachlage ergeben, auch 
die rechtlichen Erörterungen ſelbſt in die Bahnen zu lenken, 
welche den Intereſſen der Stadt am dienlichſten erſchienen. Tat⸗ 
ſächlich enthält das Archivregiſter mehrfach Beiſpiele dafür, daß 
der Rat für künftige, auf dem Prozeßwege auszutragende Streitig⸗ 
keiten Dorjorge getroffen und ſich bemüht hat, die in Betracht 

60) Wegen der in dem letzten Abſatz genannten Urkunden ſ. U. B. V 
716-718. 5 

61) S. oben S. 95 f. 
62) Goslar Stadtarchiv Nr. 440 a, 484 a (ſ. oben S. 102 Anm. 56 und 57). 
68) Dal. oben S. 89 f. 
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kommenden Angriffs- und Derteidigungsmittel materieller und 
formeller Art für alle Fälle ſchon im voraus bereitzuſtellen. Be⸗ 
ſonders charakteriſtiſch in dieſer Hinſicht ſind gewiſſe Ausführungen 
des Regiſters, welche ſich auf den dicht bei Goslar belegenen 
Steinberg beziehen, wegen deſſen die Stadt in Streitigkeiten 
verwickelt zu werden befürchtete. Es heißt hier“) im Hinblick 
auf eine Anfechtung, welche von dem am Fuße des Berges eine 
Niederlaſſung beſitzenden Johanniterorden erwartet wurde: 

„Ok hebbe we wol ansprake ghehort, de de 
s Warten godesridder ghedan hebben an dem Sten- 
berghe unn de utscrifte der breve, de se dar upp 
hebben, synt gescreven in eyn register, dat lit bi 
den vorscr. breven, unn ok in eyn ander register, 

dat lyt in dem abbede upp der dornsen. 

Unn we sint berichtet van wisen luden, dat de 
breve der goddesridder nicht ghegheven syn nadem 
rechten unde ok vorsweghen syn boven LXX jar, 
icht se wol gud ghewesen hedden, dat se doch umme 
der vorlicginghe willen nicht tuchlik enweren. 
Spreken se doch dar umme, so synt dryerleye an- 
wisinghe des rechten darup gheschreven, de licget 
bi den sulven breven, dar mach me sek na richten 
na wiser lude legisten unn juristen rade.“ 

Wir find nun in der Lage, mit Hülfe ſonſtiger Andeutungen 
in dem Regiſter aufzuhellen, welches abgeſehen von der hier 
ebenfalls mit eine Rolle ſpielenden Derjchweigung der Briefe 
des Ordens ſelbſt die beiden anderen Arten von Einwendungen 
ſind, deren ſich die Stadt zu bedienen willens war. Als den 
ſicherſten Weg bezeichnet das Regiſter im unmittelbaren Anſchluß 
an die mitgeteilten Bemerkungen ein Abkommen mit den Grafen 
von Wernigerode, welche den Berg von dem Kaijer zu Lehen 
trugen, daß dieſe den Steinberg zu händen des Rates dem 
Reiche aufjendeten “). Tatſächlich liegt eine dahingehende Derein- 
barung mit den Grafen vor, wie ein Lehensbrief des Grafen 

6% fl. R. Bl. 60 v. (ſ. auch U. B. V S. 499). 
66) „Dat sekerste dat is, konde de rat deghedingen mit den 

greven van Wernigerode, dat se den upsendeden an dat rike 
unn dat me sek denne one dat rike eghenen late.“ 

4 2 



— 106 — 

Konrad von Wernigerode vom 20. Januar 1396°%) dartut. 
Beſonderes Intereſſe aber erweckt die dritte Möglichkeit, von 
der die Stadt zur Sicherung ihrer Rechte Gebrauch zu machen 
gedachte. In Ausjicht genommen iſt von ihr eine Verpfändung 
des Steinbergs an ſie ſelbſt durch die von den Grafen von 
Wernigerode damit weiter belehnten Gebrüder Heinrich und 
Thedel von Walmoden, über die ſich eine Urkunde vom 5. Ja⸗ 
nuar 1396) ausläßt, auf die ſich ein fernerer Eintrag des 
Regiſters an dem gleichen Orte“) erſtreckt. Er hat folgende 
Faſſung: 

„Item 1 breff der sulven van Walmeden hern Hinrik 
unn Thedels, dar se os inne settet den Stenbergh vor C mark. 
Aver de sate is dar umme ghedan, icht dem rade 
we to spreke umme den Stenbergh, duchte ön 
denne na guder vrunde rade nütte syn, so moch- 
ten se de sate vor sek nemen. Aver de rad en 
schal de van Walmeden umme de C mark nicht 
manen, wenne se hebbet dem rade dene breff to 

gudegegheven. Doch soschulletde van Walmeden 

66) U. B. V 1003. Belehnt wird der Rat ſowie Hans von Kiſſenbrück 
nach U. B. V 1045 b, 1048 damals Bürgermeiſter der Stadt) und Heinrich 
von Himpteken, welch letztere anſcheinend an der Aufbringung der erforder- 
lichen Mittel beteiligt waren; (ſ. Kop. Buch Goslar 402 Nr. 321). Derſelbe 
Brief wird unmittelbar vorher im KArchivregiſter erwähnt mit dem viel⸗ 
ſagenden Suſatz in roter Schrift: „Storve der jennich eder se beyde, so 
scolde de rad dat esschen laten unde eynen eder twene darto benomen, de 
he darmede beleende to orer hand in aller wys, alse de breff utwiset, 
unde dar scoldeme dem greven 1 mark vore gheven, wanne he de bele- 
ninghe dede, unde dat moste me jo don binnen jare unde daghe.“ An die 
Stelle von hans von Kiſſenbrück tritt zufolge eines Vertrages mit dem 
Rate vom 1. Mai 1596 Hans Wildefür (U. B. V 1012, 1013). Eine Beleh⸗ 
nung der Stadt mit dem Steinberg durch König Ruprecht auf Grund eines 
Aufjendebriefes des Grafen von Wernigerode erfolgte 3. B. unter dem 
8. Januar 1410 (Or. Goslar Stadtarchiv Nr. 656, Chmel, Reg. Rup. 2845). 
S. ferner die Urkunden vom 11. November 1407, 25. November 1423, 4. Sep- 
tember 1445 und 8. Augujt 1455 (Or. Goslar Stadtarchiv Nr. 623, 702, 
765, 792). 

67) U. B. V 1001. Wegen der Lehensverhältnijje am Steinberg vgl. 
U. B. II 345 und Dürre, Die Regeſten des Geſchlechtes von Wallmoden 
(Wolfenbüttel 1892) S. 23 Nr. 2261. 

es) AH. R. Bl. 60. S. auch Frölich, Arch. f. Urk.⸗Forſch. 7 S. 193 
Anm. 1. 
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ön de sate unn breve to gude holden, icht dem 
rade ansprake keme umme den Stenbergh unn se 
desate vorseknemen,alse vor gheschrevensteyt.“ 

Das, was hier gejagt wird, zeigt mit voller Deutlichkeit, 
in welcher Weiſe ſich der Rat, wenn es darauf ankam, die 
Handhaben, deren er zu bedürfen glaubte, „na wiser lude le- 
gisten unn juristen rade“ “s) zu verſchaffen wußte. Es wird 
mit dürren Worten eingeräumt, daß die Verpfändung des Stein⸗ 
bergs durch die Gebrüder von Walmoden nur ein Scheingeſchäft 
darſtellt, das man vorgetäuſcht hat, um einen neuen Redhtstitel 
zur Begründung der Anſprüche der Stadt auf den Steinberg, 
deſſen Beſitz für ſie von großer Wichtigkeit war, zu gewinnen.“ 

Offenbar hat auch mit Bezug auf die Beſtätigung des 
Königsbriefes vom 13. Dezember 1391 durch Bonifaz IX. die 
Abſicht obgewaltet, im Anſchluß an die Anführung der päpſt⸗ 
lichen Urkunde in dem Regiſter eine Anleitung für den Gebrauch 
des Schriftſtückes zu geben“). Sie iſt aber anſcheinend auf⸗ 
gegeben worden, da eine Nachricht darüber fehlt“). Vielleicht 

688) Pgl. übrigens die ähnlichen Wendungen U. B. V 1134, 1140. 
69) Noch unverhüllter als das Archivregiſter laſſen ſich die „Privilegia 

consulum“ aus. Hier werden in dem Abſchnitt „Comitum, Baronum et 
Nobilium“ S. XVI, XVII die Derpfändungsurkunde der Ritter Heinrich 
und Thedel von Walmoden vom 5. Januar 1396 und die Gegenurkunde 
der Stadt, die in dem Suſatz der Urkunde U. B. V 1001 genannt wird, 
hintereinander mitgeteilt und es wird alsdann ihre Suſammengehörigkeit 
dadurch kenntlich gemacht, daß ihre gleichzeitige Verleſung angeordnet wird 
(„Item eyne copie eynes breves, den de rad den van Walmeden wedder 
gegheven hebben unn weme men den eynen leset, schalme den anderen 
ok lesen“). Aus dem Anhang zu U. B. V 1001 iſt der Sachverhalt nicht 
deutlich zu erſehen. Auf ihn weiſt allerdings die Wendung hin: „umme de 
hundert mark enschullet se eder ore erven van os nene node lyden, unde 

we schullet und willet on den ok to gude holden.“ 

70) In dem Regiſter iſt Bl. 29 v. bei der Erwähnung der Urkunde 
Bonifaz IX. vom 13. Dezember 1395 von „informaciones juris, de hir nabe- 
screven stan, wanne me eyn blat ummekeret“ die Rede (j. oben S. 96). 
Die nächſten Seiten des Regiſters ſind aber unbeſchrieben. 

71) Daran, daß dem Schreiber des Regiſters etwa eine Niederſchrift 
vorſchwebte, die nicht in das Regiſter ſelbſt aufgenommen, ſondern demſelben 
loſe beigefügt und ſpäter entfernt iſt, dürfte nach den gebrauchten Wen⸗ 
dungen nicht zu denken ſein. Ein derartiges Verfahren iſt in einem anderen 
Falle bezeugt, der durch eine Notiz zu A. R. Bl. 28 v. beleuchtet wird. 
Hier wird im Hinblick auf die bei Feine S. 115; Frölich, Hanſ. Geſchichtsbl. 
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hat die noch zu beſprechende Art, wie der Rat mit Hilfe der 
erlangten Privilegien in ſteigendem Maße Urteile und Schieds⸗ 
ſprüche erwirkte, die ſich mit eingehender Begründung zu 
einer dem Rat günſtigen Auffaſſung bekannten und mit 
welchen dem in erſter Linie angeſtrebten Zweck der Abſchneidung 
von Dogteigeldanſprüchen in anderer Weiſe ausreichend gedient 
zu ſein ſchien, den Anlaß geboten, von der zunächſt geplanten 
Erörterung über den Rechtsſtandpunkt des Rates hinjichtlich des 
Privilegs vom 13. Dezember 1395 in dem Regiſter ſelbſt ab- 
zuſehen, zumal dieſes noch an zwei anderen Stellen Einträge 
aufweiſt, welche die Anſicht des Rates von dem Wegfall der 
Dogteigelder bei der Erwähnung eines Privilegs König Adolfs 
vom 9. Januar 1295), bezw. eines Transſumptes dieſes Pri⸗ 
vilegs durch Biſchof Gerhard von Hildesheim vom 27. Sep⸗ 
tember 13897) mit voller Klarheit zum Ausdruck bringen). 

Allein auch die rechtlichen Stützen, welche der vermutlich 
von dem Kate ſelbſt beeinflußte Wortlaut der Privilegien in 
Verbindung mit den theoretiſchen Darlegungen des Regiſters 
gewährte, genügten dem Rate noch nicht. Um den Schutz, den 
man von ihnen erhoffte, praktiſch wirkſamer zu geſtalten, hat 
man die in der Urkunde Papſt Bonifaz IX. vom 13. Dezember 
1395 vorgeſehene Beſtellung von drei Konjervatoren tatſächlich 

1915 S. 76, 77 behandelte Urkunde vom 4. April 1455 über Verfehlungen 
der Schoßherren des Jahres 1435 bei der Erhebung des Schoßes bemerkt: 
„Des vint men copien unn schriffte in dem ende dess bokes in eyner 
poppiren quaternen.“ Die an dieſem Orte gemeinte Aufzeichnung liegt 
allerdings nicht mehr bei dem Regijter, ſondern befindet ſich in Geſtalt 
eines Heftes von 11 Blatt Papier in der Beverinſchen Bibliothek zu Bil- 
desheim (Archivbezeichnung Goslar 1268 d). Dol. Frölich, Harz⸗5. 1921, 
. i 

72) U. B. II 480. 
7) U. B. V 775. | 
4) Dgl. A. R. Bl. 54 v.: „Item 1 breif des Romischen koninges 

Adolffi, dar he der stad voghede unn dem rade dat voghedye gheld inne 
bevolen hadde Dar mach de rad mede bewisen, dat se des nene 
sculdenere ghewest syn, sunder bewarere, also on dat van dem 
hilghen rike bevolen was.“ S. ferner A. R. Bl. 36: „Item 1 instrument, 
dat biscup Gherd besegelt hefft over dat privilegium des Romischen 
koninges Adolffi, dar he dem rade inne bevolen hadde dat voghedye geld, 
de wile dat id wat was. Dar me mede bewisen mach, dat de rad 
des voghedye geldes neyne schuldenere gewest syn. Datum des 
privilegii Adolffi is MeCCXCV.“ 
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durchgeſetzt und jo verſucht, neben der Verbeſſerung der mate⸗ 
riellen Rechtslage auch eine ſolche formeller Art zu erzielen, 

indem die Stadt auf Grund des päpſtlichen Privilegs nunmehr 
imſtande war, alle Rechtsſtreitigkeiten über Dogteigelder vor die 
drei von ihr vorgeſchlagenen und ihr offenbar näher verbundenen 
geiſtlichen Richter zu ziehen, während die Evokationsprivilegien 
ſie davor ſchützten, ihrerſeits vor Gerichte, die ihr nicht genehm 
waren, geladen zu werden. Erneut iſt aber zu beobachten, daß 
der Rat ſich nicht mit der Aufnahme der Urkunde in das Archiv- 
regiſter begnügt, ſondern wiederum auf die große Handſchrift 
des Stadtrechts zurückgegriffen hat. Die letztere enthält in der 
nun ſchon ſattſam bekannten Form nicht nur die Abſchrift der 
Bulle vom 13. Dezember 1395), ſondern auch die des Auf⸗ 
trages für die drei Konſervatoren von demſelben Tage“) mit 
den üblichen Zuſätzen in roter Schrift”). Und zwar zeigt ſich 
hierbei beſonders deutlich, daß die Eintragung der Urkunden in 
den Stadtrechtskodex und die Hinweiſe in dem Archivregiſter in 
einer nahen Wechſelbeziehung zu einander ſtehen. Auch die 
erſtere bezweckt nicht, in objektiver Geſtalt die Erinnerung an 
einzelne wichtige Dorkommnijje zu bewahren, ihr wohnt viel⸗ 
mehr eine beſtimmte Tendenz inne, die ſich im allgemeinen 
ſchon in der Faſſung der Eingangsworte ausprägt?). Im vor⸗ 

75) U. B. V 990 S. 489 f. (ſ. Stadtrecht S. 4 f.). 

7 U. B. V 990 S. 487 f. (ſ. Stadtrecht S. 7 f.). 

”) Die Einleitung beſagt bei der erſtgedachten Urkunde: „Disse 
nagheser. breff is eyn confirmacio des paveses up des koninges breff uppe 
dat voghedige gheld, dat me des nicht plichtich is unde upp alle privi- 
legia der stad to Gosler unn des koninges breff is dar in gheser. van 
worde to worde,“ bei der zweiten: „Disse nabeschrevene breff is eyn con- 
servatorium ok van dem pavese, dar he inne ghegheven hefft dre ewighe 
gheistlike richtere, de den rad unde de borghere to Goßlar dar an 
beschermen schullet to ewighen tiden mit geistlikem gherichte.“ 

8) Genau das Gleiche iſt zu verfolgen bei der ebenfalls in die Stadt» 
rechtshandſchrift (ſ. daſ. S. 11 f.) verwieſenen Sujammenjtellung der Berg⸗ 
teile des Rates am Rammelsberge (vgl. dazu Frölich, Hanſ. Geſchichtsbl. 
1919 S. 106 f., 136 f., 151 f.). Bei ihr iſt dem Verzeichnis des Bergeigen⸗ 
tums des Rates ebenfalls eine Bemerkung vorausgeſchickt, die an ſich den 
Sachverhalt unzutreffend ſchildert und bei der wir die von dem Rate mit 
dieſer Entſtellung verfolgten Siele annähernd zuverläſſig klarzulegen ver⸗ 
mögen (j. Frölich a. a. O. S. 139, 140). Eine weitere Aufzeichnung, bei 
der anſcheinend etwas Ähnliches gilt und die ſich auf die U. B. V 1022, 
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liegenden Falle tritt fie indeſſen noch klarer in die Erjcheinung. 
Wir hatten bereits früher“) geſehen, daß das Privileg Wenzels 
vom 13. Dezember 1391 für die Stadt inſofern nicht ganz 
unbedenklich war, als es einen Vorbehalt zu Gunſten der könig⸗ 
lichen Kammer für den Fall der Wiederaufnahme des Bergbaues 
machte. Ausgerechnet die dieſen Vorbehalt ausſprechenden Worte 
des Privilegs ““) aber ſind in der Abſchrift in dem Stadtrechts⸗ 
kodex ausgemerzt, eine große Raſur ?“) gibt von der nachträglich 
geſchehenen Beſeitigung Kunde. 

Indeſſen ſelbſt damit ſind die Maßregeln des Rates, die 
auf eine Sicherung des mit der Erteilung der Privilegien erzielten 
Erfolges gerichtet waren, nicht erſchöpft. Der Niederſchrift über 
die Beſtätigung des Evokationsprivilegs des Papſtes Alexander 
in dem Archivregiſter iſt, wie bereits berührt wurde, ein Suſatz 
wegen der Ladung Hans von Kiſſenbrücks vor das geiſtliche 
Gericht in Magdeburg angeſchloſſen, der mit den Worten endet: 
„Dar mach me sek na richten, icht id aver mit weme 

scheghe.“ Eine Erläuterung erfährt der Eintrag durch einen 
Paſſus, der an anderer Stelle des Archivregiſters “?) in den Der- 
merk zu der Urkunde Kaiſer Karls IV. vom 1. Juli 135189 
eingefügt iſt. Er ſpricht von der der Stadt durch dieſen Herrſcher 
verliehenen Gnade, daß kein Bürger oder Mitwohner von Goslar 
vor einem auswärtigen Gericht belangt werden dürfe, ſofern dem 
Kläger nicht vor dem Vogte auf dem Keichspalaſt das Recht 
verweigert ſei. Das Derzeichnis- fährt ſodann fort: „Disses 
artikels ghelik hefft ghegheven konningh Rodolff mank den 
andern artikelen, dar he der stad ore recht inne ghegheven 
hefft°*). Aver desse artikel dunket us redelkest stan. Unn 
des transsumpt mach me vor gerichte voren mit dem pro- 
cessus uppe des paveses breve, icht me wur buten 

1015 beurkundete Erwerbung des Rammelsberges durch die Stadt für 
2800 Mark bezieht, ſ. Stadtrecht S. 24 f. 

79) Dgl. oben S. 92 Anm. 17. 5 
80) „es were denne .... nemen wollen“ (j. oben S. 92 Anm. 17 a. E.). 
61) Stadtrecht S. 6. 
#2) Daſ. Bl. 5 v., 6 (U. B. IV S. 313). 
80 U. B. IV 433. 
%) Welches der Privilegien dieſes Königs gemeint iſt (ſ. das Regiſter 

zu U. B. II S. 624), vermag ich nicht mit Sicherheit feſtzuſtellen. Dal. 
U. B. II 198, 206, 212, 379. 

W . f 
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geladen worde.“ Es wird alſo empfohlen, vorkommenden- 
falls zugleich mit dem Transſumpt die ergangenen Derhand- 
lungen über einen bereits zu Gunſten der Stadt entſchiedenen 
Rechtsſtreit wegen des Papſtbriefes dem von dem Kläger ange- 
rufenen Gerichte zu unterbreiten, um auf dieſe Weiſe möglichſt 
glatt und ſchnell die Einſtellung des Verfahrens oder ein 1 9 
ſtiges ſachliches Urteil zu erreichen. 

Mit noch größerer Beſtimmtheit iſt in dem Regiſter von einem 
„processus“ und von der Art ſeines Gebrauches die Rede in der 
Aufzeichnung zu dem päpitlihen Privileg vom 15. Dezember 
1395 wegen der Einſetzung der drei geiſtlichen Konſervatoren “), 
die eines Falles gedenkt, in dem die letztere praktiſche Bedeu⸗ 
tung gewonnen hat. Es wird hierbei betont, daß es ſich um 
eine Streitigkeit handele, die der Dechant zu St. Blaſii in Braun⸗ 
ſchweig geſchlichtet habe. In der Tat ſind genauere Mitteilungen 
über mehrere derartige Auseinanderſetzungen, insgeſamt drei, 
erhalten, die ſämtlich in dem Archivregiſter, wenngleich mit 
wechſelndem Nachdruck, erwähnt werden. 

Die erſte, eine Urkunde vom 10. November 1395 ), betrifft 
einen Schiedsſpruch des Dechanten Ludolf von St. Blaſii in 

Braunſchweig und Curds von der Aſſeburg in dem Prozeß des 
Domherrn Johann von Delitede in Hildesheim gegen den Gos- 
larer Rat wegen Dogteigeldes, der mit ausführlicher, ſich aber 
nur auf die erteilten kaiſerlichen Privilegien ſtützender recht- 
licher Begründung die Entſcheidung darauf abitellt, ob, wie 80 
Stadt behauptet hatte, das Bergwerk noch ganghaft ſei, 
anderenfalls eine Verpflichtung zur Sahlung der Rente 110 
beſtände ). 

In zweiter Linie dreht es ſich um eine Dogteigeldanforderung 
der Herren von Oberg gegen die Stadt Goslar im Jahre 1398, 
welche vor dem Dechanten Ludolf zu St. Blaſii in Braunſchweig 
als von dem Papſt beſtellten Richter und vor dem Ritter Hans 
von Schwicheldt und dem Knappen Curd von der Aſſeburg als 

85) S. oben S. 98, 
56) U. B. V 988. 
87) Auf dieſen Prozeß bezieht ſich eine kurze Notiz H. R. Bl. 56 v.: 

„Item 1 schedinghe twischen dem rade unn hern Jane van Velstede, dom- 
hern to Hildensem, dat me des vogedye geldes van rechtes weghen nicht 
plichtich en is unn dat hebbet ghescheden mester Ludeleff, deken to sente 
Blasiuse to Brunswic, unde Cord van der Asseborgh.“ 
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„gekorenen Schiedsleuten“ anhängig gemacht war und hinſichtlich 
derer noch die Klagſchrift der Herren von Oberg vom 3. Dezember 
1398 und die auffallenderweiſe bereits vom gleichen Tage 
datierte Antwort des Rates überliefert ſind ?). Über die Erledi- 
gung des Streites unterrichtet eine längere Niederſchrift in dem 
Regiſter, in der gejagt wird“): 

„Bertold, Hilmer, Hinrik unn Borchard brodere unn 

Hilmer, hern Hilmers sone, alle gheheten van Oberghe an- 
sprakeden den rad umme 3 mark vogedie geldes, de mark 
enes lodes myn wanne 1 mark goslerscher weringe, de se 
to lene hadden van dem edelen greven Otten to Schomborgh 
unn se unn de rad synt des aff beydentziden ghebleven mit 
rechte to vorschedende bi mester Ludelve, dekene to sente 

Blasiuse in der borch to Brunswie, bi hern Hanse van Swi- 
chelte riddere unn bi Corde van der Asseborgh. De schulde 
unn antworde unn schedinghe dar upp unn 1 breff, dar de 

van Obergh inne biddet de vorser. schedeslude, dat se dat 
to sek nemen unn scheden in dem rechten. Unn ok 1 breff 
mit ören anhangenden ingesegelen, dar se inne affdon vor 
sek unn öre erven alle ansprake umme vogedye geld unn 
schullet dat ok bestellen bi oreme leenheren. Aver de breff 
en is noch nicht gekomen. Unn se unde öre erven scullet 
on dat leen to gude holden unde enschullet umme ne- 
nerleye vogedye geld wedder den rad deghedinghen noch 
don mit worden eder mit werken. Unn ok 1 quite breff 
uppe XX mark. Disse breve sint alle to hope ghebunden 
unn licget bi den voghedye breven. Datum M’CCC’XCIX?.“ 

Endlich weiſt das Archivregiſter Angaben über einen Swiſt 
mit den Gebrüdern Heinrich und Thedel von Walmoden auf, 
die allerdings einer etwas ſpäteren Seit, nämlich dem Jahre 
1401 angehören, denen der Rat aber eine ſo große Bedeutung 
beilegte, daß er ſie ihrem vollen Wortlaut nach in das Regiſter 
einrücken ließ“). In Betracht kommen dabei nicht weniger als 
fünf zum Teil ſehr umfangreiche Aufzeichnungen, nämlich der 
Klagebrief der herren von Walmoden vom 23. Augujt 1401, 

ss U. B. V 1105 
50) A. R. Bl. 57. 
50) g. R. Bl. 62 67 
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gerichtet an den Dechanten Ludolf zu St. Blaſii und an Hans 
von Schwicheldt, Ritter und Marſchall des Stiftes zu Hildesheim“), 
die Antwort des Rates vom 27. Augujt 1401), der durch eine 
farbig gehaltene Überſchrift“?) hervorgehobene Schiedsſpruch vom 
7. September 1401), ferner eine Derzichtserklärung der Ge⸗ 
brüder von Walmoden vom 28. September 1401) und an 
letzter Stelle eine Quittung der Gläubiger vom 23. Juni 1401 %, 
welch letztere alſo auffallenderweiſe früher datiert iſt als der 
ergangene Schiedsſpruch. Ruch die Nachrichten vom 28. Sep⸗ 
tember und 23. Juni 1401 werden wieder durch eine Dorbemer- 
kung in roter Schrift eingeleitet. Sie lautet bei der Urkunde 
vom 28. September 1401): 

„Dit is eyn breff, dat se hebben vorticht gedan 
vor sek unde ore erven alles vogedye gheldes unde 
dar nicht umme degedingen willen, dat tigen den 
rad sy. Den breff unde de schedinge mochte me 
dar to bederven, ich ore erven wanner umme vo- 
gedye gheld welden spreken.“ Und bei der Nieder⸗ 
ſchrift vom 23. Juni 1401°°) wird bemerkt: 

„Desse breff sprikt uppe twe hundert mark, 
de de rad ön ghegheven hebbe unn dene hefft me 
hirumme, icht de Romische koningh wanner also- 
dane gulde weder vorwisen wolde van den ertze- 
kulen unde hutten, icht de vruchthafftich worden, 
dat me denne dem rade dat gheld wedder gheven 
scholde, alse se des begnadet syn van dem hilghen 
rike unn hebbet der breve ghelyk ok wol mer.“ 

) Or. Stadt Goslar Nr. 569. 
92) Or. Stadt Goslar Nr. 569 a. 
98) A. R. 63 v.: „Dar schedede meyster Ludeleff, deken to Sente Bla- 

siese to Brunswie, unn her Hans van Swichelte, marschalk des stichtes 
to Hildensem, upp, alse hir na gheschreven steyt“. 

) Or. Stadt Goslar Nr. 570. Abdruck des Schiedsſpruchs bei Dogell, 
Verſuch einer Geſchlechtsgeſchichte des Reichsgräflichen Haufes von Schwicheldt 
nebſt Urkunden (Hannover 1824) Urk. Nr. 84 S. 87. S. ferner Dürre, Reg. 

d. G. v. Wallmoden S. 86 Nr. 274. 
9) Or. Stadt Goslar Nr. 570 a. 
96) Or. Stadt Goslar Nr. 568. DOgl. dazu auch den Eintrag vom 

22. September 1401, Kop. B. 402 Nr. 321. 
n B 66 
8 A. R. Bl. 66 v. 



— 114 — 

Von den drei Verhandlungen, an denen der Dechant Ludolf 
von St. Blaſien beteiligt war, wird bei dem Eintrag Bl. 29 v. 

des Regiſters der „processus“ mit den Herren von Oberg 
gemeint ſein. Denn unverkennbar hat der in Frage ſtehende 
Vermerk des Regilters einen Rechtsſtreit im Auge, der nach 
der Erwirkung des Gunſtbriefes vom 13. Dezember 1395 und 
geſtützt auf dieſen zur Erledigung gelangte, was bei dem Schieds⸗ 
ſpruch gegenüber dem Domherrn Johann von Deljtede, der noch 
vor dem Eingang der päpſtlichen Beſtätigung verkündet wurde, 
nicht der Fall war. Und die ausführlichen Darlegungen über 
den Konflikt mit den Brüdern von Walmoden ſtammen aus dem 
Jahre 1401, ſie ſind alſo ein Anhang zu dem Regiſter und erſt 
ſpäter eingefügt, während die Notiz Bl. 29 v. augenſcheinlich 
gleich bei der Niederſchrift des Regiſters gemacht iſt und ſomit 
auch zeitlich eine enge Verbindung mit den von den Herren von 
Oberg erhobenen Anſprüchen aufweiſt. Allerdings ſcheint man 
nach der Art der hierauf bezüglichen Aufzeichnungen in dem 
Archivregiſter ſpäter dem Vorgehen, das gegenüber den Gebrüdern 
von Walmoden beobachtet wurde, ein größeres Gewicht bei⸗ 
gemeſſen zu haben. Ich komme darauf alsbald zurück. 

Die Nachrichten über den Weg, welcher bei der Erledigung 
der Vogteigeldſtreitigkeiten eingeſchlagen wurde, — außer den 
hier beſprochenen drei Verfahren aus den Jahren 1395, 1398 
und 1401 iſt auch das Zerwürfnis mit dem Biſchof von Hildes- 
heim aus dem Jahre 13889) zu nennen — geben zu einer 
Reihe weiterer Beobachtungen Anlaß. 

Bei genauerem Zuſehen zeigt ſich, daß es ſich bei der Aus- 
ſtellung der Urkunden in der Regel garnicht um den Austrag 
eines wirklichen Gegenſatzes, ſondern um ein abgekartetes Spiel 
gedreht hat, über das vorher eine Verſtändigung unter den 
Parteien erzielt war und bei dem meiſt vielleicht auch ſchon der 
faſt ſtets als Schiedsrichter auftretende Dechant des Blaſiusſtiftes 
in Braunſchweig ſeine hand im Spiele hatte. Bei der Aus⸗ 
ſöhnung mit dem Biſchof von Hildesheim erhellt dies daraus, daß 
im unmittelbaren Zuſammenhang mit der Verhandlung auf dem 
Reichspalaſt zu Goslar ein Abkommen zwiſchen Biſchof und Rat 
verlautbart wird, dem zufolge die Stadt an den Biſchof eine 

90) Dal. oben S. 103 f. 
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erhebliche Summe auszuzahlen verſpricht, während der Biſchof 
die Zuſage erteilt, die von ihm bei dem Stuhl in Rom anhängig 
gemachte Klage fallen zu laſſen 0). Es gelangt m. E. aber 
weiter in der Faſſung des von dem als beauftragter Richter 
tätig werdenden Ritter hans von Schwicheldt gefällten und auf 
jede ſachliche Erörterung des Streitfalles verzichtenden Schieds⸗ 
ſpruchs ) zu bezeichnendem Ausdruck. 

Bei dem Vergleich mit den Herren von Oberg iſt hervor⸗ 
zuheben, daß ſowohl die ſchriftliche Klage der Gläubiger wie 
die Antwort des Rates von demſelben Tage, dem 13. Dezember 
1398, datiert ſind. An dieſem ergeht anſcheinend auch bereits 
die Entſcheidung !“), denn gleichfalls am 13. Dezember 1398 
entſagen die Herren von Oberg ihrer Forderung auf die ihnen 
gebührenden drei Mark Dogteigeld, nachdem ſie „in dem rechten“ 
belehrt, daß die Stadt zur Sahlung des Geldes nicht verpflichtet 
ſei. Nach der A. R. Bl. 5705) ebenfalls erwähnten Quittung 
der Herren von Oberg vom 16. Januar 1399 10 aber zahlt hier 
der Rat wiederum eine nicht unbeträchtliche, vermutlich ſchon im 
voraus vereinbarte Abfindung; erſt nach dieſer Zahlung, nämlich 
am 5. Februar 13995), iſt die Urkunde über den Schieds- 
ſpruch ausgefertigt. 

Am deutlichſten aber treten die geübten Praktiken in die 
Erſcheinung bei dem die Sache zwiſchen Goslar und den Ge— 

e. B. V 719. 
10%) U. B. V 718. Vielleicht hat Herzog Otto von Bach eg der 

an ſich als Schiedsrichter berufen war (vgl. U. B. V 716, 717), den getrof⸗ 
fenen Abmachungen ſelbſt nicht fern geſtanden. Er befindet ſich ebenſo wie 
der Biſchof von Hildesheim unter den Fürſten, an die ſich das Verbot König 
Wenzels vom 6. Mai 1588 (U. B. 706, 706 a, ſ. oben S. 91) richtet. Wegen 
des Verhältniſſes zwiſchen dem Biſchof von Hildesheim, den Herzögen von 
Braunſchweig und der Stadt Goslar in jener Seit ſ. die Verhandlungen 
und Bündnisverträge U. B. V 553, 556, 567, 708 und dazu Hänjelmann, 
Die Anfänge des ſächſiſchen Städtebundes, Chron. d. deutſchen Städte VI 
S. 460 f.; derſelbe, Braunſchweig in ſeinen Beziehungen zu den Harz⸗ und 
Seegebieten, Hanſ. Geſchichtsbl. 1875 S. 1 f., insbeſ. S. 55, 54; Eſchebach, 
Die Beziehungen der niederſächſiſchen Städte zur deutſchen Hanſe, Halliſche 
philoſ. Diſſ. 1901, S. 32 f. a 

102) Dal. U. B. V 1105, 1106. 
203) S. oben S. 112. 
u 1119. 
e 1120. 
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brüdern von Walmoden erledigenden Schiedsſpruch. Denn hier 
iſt die Zahlung des Rates wegen der unter den Parteien ſtrei⸗ 
tigen Dogteigelder bereits einige Seit vor dem Erlaß des Schieds⸗ 
ſpruchs, nämlich am 23. Juni 1401, bewirkt ), als Entgelt 
ſind den Gläubigern, denen anſcheinend nur 67 Mark aus der 
Vogtei Goslar zukamen 1), ſogar 200 Mark zugeſichert. 

Um das Übereinkommen richtig zu würdigen, müſſen wir 
auf das bereits oben über das Verhältnis Goslars zu den 
Herren von Walmoden Dargelegte zurückgreifen. Aus den Der- 
merken in dem Archivregiſter und in dem Privilegienbuche der 
Stadt, die ſich auf den Steinberg bezogen, war erſichtlich, daß 
hier von dem Rate im Einvernehmen mit den Walmodens 
Scheinurkunden über eine in Wahrheit nicht geſchehene Der- 
pfändung errichtet waren. Hält man ſich dieſe Tatſache gegen⸗ 
wärtig, ſo wirft ſie auch Licht auf die Abreden, die 1401 wegen 
der Vogteigeldanſprüche des Geſchlechts getroffen wurden. Es iſt 
zunächſt eine Vereinbarung erfolgt, durch die die Berechtigten 
abgefunden wurden und denen ſich dann ſpäter das ſchieds⸗ 
richterliche, an ſich nur eine leere Form darſtellende Verfahren 
anreihte. Damit erreichte die Stadt außer der Befriedigung der 
Gläubiger und dem Schutz vor Anfechtungen ihrer Erben, der 
in dem Suſatz A. R. Bl. 660) allein betont wird, ein Swei⸗ 
faches. Einmal ſicherte ſie ſich einen „processus“, deſſen man 
ſich in anderen Fällen bei dem in dem Archivregiſter Bl. 29 v., 30 
empfohlenen Vorgehen bedienen konnte und der deshalb in 
voller Ausführlichkeit mit dem Wortlaut der gewechſelten Briefe 
in das Verzeichnis aufgenommen wurde. Sodann aber erwarb 

106) S. A. R. Bl. 66 v. (ſ. oben S. 113). 
107) Über dieſe Renten hat die Stadt ſchon früher mit den Gläubigern 

verhandelt (vgl. die Urk. vom 25. April 1390, U. B. V 808, ſ. auch U. B. V 
794). Damals iſt der Rat, ſoweit erkennbar, in der Weiſe verfahren, daß 
er ein Darlehen von 66 Mark gewährte, wofür ſich die Gebrüder von Wal⸗ 
moden verpflichteten, ſo lange das Darlehen nicht zurückgezahlt ſei, keine 
Anſprüche auf die Renten zu erheben. Auf U. B. V 808 deutet der Der- 
merk Bl. 55 v. des Regiſters hin: „Item 1 breff hern Hinrik unn Thedels 
van Walmeden uppe LXVI mark an voghedye gelde. De wile dat se der 
nicht wedder gheven hebben, en schullen se umme nen vogedye geld 
spreken. Desse breff is los unn me scholde one breken unn den 
van Walmeden weder ant worden, wenne dat me öne beholt to 
ener dechtnisse, de wile men dat mitvoghe vortbringen kan.“ 

N d oben DS: 119: 
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der Rat zugleich einen Titel, mit deſſen Hilfe er nun wieder, 
wie es der weitere Eintrag H. R. Bl. 66 v.“) vorſieht, etwaigen 
Anſprüchen der Kaiſer nach dem Wiederaufleben des Bergbaues 
zu begegnen vermochte. Daß der ſich A. R. Bl. 66 v. findende 
Vermerk gerade jetzt auftaucht, wird als eine Folge des Um⸗ 
ſtandes zu betrachten ſein, daß zu Beginn des 15. Jahrhunderts 

nach der Vereinigung nahezu des geſamten Grubenbeſitzes am 
Rammelsberge in der Hand der Stadt ) die auf die Wieder⸗ 
belebung des Bergbaues gerichteten Pläne des Rates feſtere 
Geſtalt zu gewinnen begannen ) 

Die Erkenntnis dieſer Suſammenhänge berechtigt aber dazu, 
noch andere Vermutungen zu äußern. Ich möchte einmal an⸗ 
nehmen, daß der Rat garnicht daran gedacht hat, die Herren 
von Walmoden für ihre Anſprüche mit dem Betrage von 200 Mark 
zu befriedigen, ſondern daß es ſich lediglich um eine fingierte, 
gegen die Scheinurkunde vom 5. Januar 1396 9 verdoppelte 
Summe handelt, welche man ſpäter benutzen wollte, um gegen 
etwaige Forderungen des Königs aufzurechnen. Sodann halte 
ich es für wahrſcheinlich, daß mit Tendenzen der hier geſchilderten 
Geſtalt auch die Tilgung der der Stadt nicht erwünſchten Beſtim⸗ 
mung in dem Privileg König Wenzels in der großen Stadt⸗ 
rechtshandſchrift des Goslarer Archivs, von der früher die Rede 
war 19, in eine zeitliche und ſachliche Beziehung zu ſetzen iſt. 

Von dieſem Standpunkt aus betrachtet macht es ſogar den 
Eindruck, daß eine gewiſſe Planmäßigkeit in der Auswahl der 
Perſonen zur Geltung kommt, hinſichtlich deren die Streitigkeiten 
über Dogteigelder auf dem beſchriebenen Wege geſchlichtet wurden. 
Es ſind geiſtliche und weltliche Große verſchiedener Art und es 
drängt ſich das Gefühl auf, daß man eben für alle denkbaren 
Gelegenheiten Dorjorge treffen wollte, um in jeder Weiſe auf 
die Anfechtungen, mit denen man zu rechnen hatte, gerüſtet zu 
ſein und ihnen mit dem jeweils am beſten paſſenden „processus“ 
begegnen zu können u). 

109) Pgl. oben S. 115. i 
110) Dal. Frölich, Hanſ. Geſchichtsbl. 1919 S. 131 f., 156 f. 
111) S. unten S. 119 f. Dgl. auch Frölich, Hanf. Geſchichtsbl. 1919 S. 141. 
112) U. B. V 1001. S. oben S. 106. 
113) Dal. oben S. 110. 
114) Ob aus der Tatſache, daß ſpäter neben dem zum päpſtlichen Kon⸗ 

ſervator berufenen Geiſtlichen noch weltliche Herren, wie die Herren von 
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Das Geſagte beſtätigt ſchließlich in intereſſanter Weiſe eine 
Annahme, zu der wir bereits bei einem anderen Anlaß geführt 
waren. In dem Goslarer Urkundentum iſt eine ganze Anzahl 
von Aufzeichnungen überliefert, bei denen beſonderer Nachdruck 
auf die Förmlichkeiten des Verfahrens gelegt und deren 
Wahrung mit unverkennbarer Gefliſſentlichkeit betont iſt ). 
Wir hatten mehrfach wahrzunehmen geglaubt, daß hiermit 
bezweckt wurde, äußerlich möglichſt einwandfreie Beweisſtücke 
gerade für ſolche Fälle zu beſchaffen, in denen das Vorgehen 
des Rates nach der materiellen Seite hin auf Bedenken ſtieß. 
Auch das jetzt verfügbare Material beweiſt, daß die gewählte 
Form keinerlei Gewähr für die innere Richtigkeit der Schilde⸗ 
rung der Urkunden bietet, ſondern zuweilen im Gegenteil mit 
vollem Bewußtſein der Aufgabe dienſtbar gemacht iſt, ein fal⸗ 
ſches Bild der Sachlage vorzutäuſchen. 

Auch davon, wie die erlangten Gnadenbriefe des Kaijers 
und des Papſtes und die Prozeßurkunden in Einzelfällen ver⸗ 
wandt wurden, vermögen wir eine Dorjtellung zu gewinnen. 
Wenn nicht alles täuſcht, iſt das Verhalten des Rates verſchieden 
geweſen je nach dem Anſehen der Gläubiger und ihrem Der- 
hältnis zu der Stadt. Gegenüber den Mächtigeren unter ihnen 
hat man offenbar nicht gewagt, ſich in vollem Umfange auf die 
gewährten Vergünſtigungen zu berufen, ſondern, ebenſo wie dies 
vorher auf Grund des Privilegs Karls IV. vom 4. November 
15571) geſchehen war, den Berechtigten ihre Renten abgekauft. 
Immerhin kehren in den einzelnen Aufzeichnungen in ſteigendem 

der Aſſeburg und von Schwicheldt, als gekorene Schiedsrichter tätig werden, 
Schlußfolgerungen zu ziehen ſind, muß ich hier auf ſich beruhen laſſen. 

115) Beiſpiele ſ. Frölich, Hans. Geſchichtsbl. 1919 S. 135 und Anm. 5 
daſ. Wegen des an dieſer Stelle erwähnten Verfahrens gegen Otto von 
der Gowiſche, das mit deſſen Verfeſtung endigte und über das die U. B. V 

646, 652, 678 mitgeteilten Niederſchriften unterrichten, vgl. den Eintrag 
Bl. 22 v. des Archivregiſters, der für die behauptete Entwickelung bezeichnend 
iſt. Er lautet: „Item III breve dar upp, dat Otte van der Gowisch mit 
gerichte unn mit rechte vorwunnen is to Gosler unn erlos gheredet is. 
Unn dar bi mach me ichteswat anwis inge hebben, icht des 
ghelyk aver velle, dat me wuste, wu me dat in dem rechten 

utdreghen scholde, Unn dusse processus is al rechte gheschen, 
alse me sek des bi den legisten wol bevraghet hefft, sunder 
dat me uppe dat leste scholde eyn swerd ghetoghen hebben.“ 

116) U. B. IV 608. S. oben S. 89. 
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Umfange Wendungen wieder, welche ſich an den Wortlaut der 
Privilegien anlehnen und zu dem Schluß berechtigen, daß von 
ihnen doch in irgend einer Richtung, hauptſächlich wohl zu dem 
Behufe, eine Herabminderung der erhobenen kinſprüche zu erzielen, 
Gebrauch gemacht iſt n). Wo aber derartige Küchkſichten nicht 
zu üben waren, ſind die erhobenen Forderungen anſcheinend 
ohne weiteres abgelehnt, ſo vielleicht ſchon bei einem Verzicht, 
den Dietrich von Mahner am 12. Dezember 1387 ausſpricht, 
nachdem er berichtet iſt, daß die Stadt zu einer Zahlung nicht 
verpflichtet ſei n!), vor allem aber bei einer Auseinanderjegung 
mit Hans Apetey im Jahre 14031, bei der ausdrücklich bemerkt 
wird, daß der Gläubiger auf den gegen Johann von Deljtede 
ergangenen Schiedsſpruch hingewieſen und dadurch zur Abjtand« 
nahme von der weiteren Geltendmachung ſeiner Forderung 
beſtimmt ſei. 

Wir ſind am Ende unſerer Erörterungen angelangt. Sie 
dürften gezeigt haben, wie in der Erwirkung der königlichen 
und päpſtlichen Vogteigeldprivilegien für Goslar ein zähes und 
zielbewußtes Streben der Ratspolitik in bezug auf das Berg⸗ 
weſen zutage tritt, das nicht nur in der Faſſung der Urkunden 
ſelbſt, ſondern auch in den Schritten zur Sicherung ihrer Der: 
wertung zum Ausdruck kommt und dartut, wie man es ver⸗ 
ſtanden hat, geſchickt ein Syſtem von ſich wechſelſeitig unter⸗ 
ſtützenden und ergänzenden Maßnahmen zu ſchaffen, welche dem 
Urkundenweſen der Stadt in mancher Hinjiht charakterijtijche 
Züge aufprägen. 

Das gewählte Verfahren hat mit einem vollen Erfolge der 
Stadt geendet. Es iſt ihr gelungen, um dieſelbe Seit, in der 
ſich nahezu der geſamte Grubenbeſitz am Rammelsberge in ihrer 
Hand vereinigte, auch die vorhandenen Vogteigeldberechtigungen 
im weſentlichen abzuſtoßen. Während in der letzten Hälfte des 
14. Jahrhunderts die Streitigkeiten und Vereinbarungen darüber 
kein Ende nehmen, ſind uns aus der Seit nach 1401 nur noch ein⸗ 
zelne wenig ins Gewicht fallende Nachrichten überliefert“), irgend 

un Dal. 3. B. U B. V 857, 861, 950, 969; V 948 (ſ. dazu auch V 945). 
Ahnlich ſchon U. B. V 934. 

b 118) U. B. V 685. S. hierzu auch U. B. V 570. 
119) Or. Stadt Goslar Nr. 587 a. 
180) Zu nennen ſind, ſoweit ich ſehe, die Urkunden vom 22. November 

1403 (ſ. oben Anm. 119), 24. Augujt 1407, 27. Oktober 1410 und 4. April 
35 



1 

welche ernſthaften Schwierigkeiten hat die Stadt ihretwegen nicht 
mehr zu überwinden gehabt. So war der Boden bereitet, auf 
dem ſich die Gründung der Großgewerkſchaft des Jahres 1407 
vollzog, deren Errichtung eine neue Epoche des Goslarer Berg⸗ 
baus einleitete. 

1419 (Or. Stadt Goslar Nr. 587 a, 619 — ſ. auch Aſſeburger U. B. III 
1544 — , 640, 687). Die ſpäteren gelegentlichen Erwähnungen in Trans⸗ 
ſumpten aus den Jahren 1444 und 1488 (Or. Stadt Goslar Nr. 774, 913, 
914) ſind ohne Belang. Nichts Sachdienliches enthält der Schiedsſpruch 
Herzog Bernds von Braunſchweig vom 18. Mai 1453 in einer Streitigkeit 
Thedel von Walmodens mit dem Goslarer Rat (Or. Stadt Goslar Nr. 781). 

12) Dgl. Neuburg S. 76f. 
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Hans Lampe, 

der Schöpfer der Prunffront des Gewandhauſes 

zu Braunſchweig. 

Don Karl Steinacker. 

Mit 1 Tafel. 

Die Inventariſierung der Bau- und Kunjtdenkmäler der 
Stadt Braunſchweig führte letzthin zu einer gründlichen Durch⸗ 
forſchung der Quellen für die Baugeſchichte des Gewandhauſes 
der Altſtadt. Sie ergab, daß als der eigentliche Urheber der 
1590/1 datierten Renaiſſancefront nicht, wie bisher angenommen 
wurde, der Süddeutſche Balthaſar Kircher, ſondern der Braun⸗ 
ſchweiger hans Lampe zu gelten hat. 

Das Studium der im Stadtarchiv aufbewahrten Bauakten 
läßt erkennen, daß der Umbau ſchon 1587 durch Suſammen⸗ 
ſchleppen von Baumaterial und durch Abbrucharbeiten am alten 
Bau vorbereitet wurde. Suerſt wurde die unter ihrem Stadt⸗ 
wappen 1589 datierte Weſtfront vollendet, und zwar nach Sack 
(bei Mithoff, Mittelalterliche Künſtler und Werkmeiſter Nieder⸗ 
ſachſens 2. Aufl., 1883, S. 343) von einem Meiſter Wolter 
aus Hildesheim, der einſtweilen in den Akten wenigſtens einmal, 
am 13. September 1589, nachweisbar iſt, wo der M. Wolter 
von Hildejjem für 14½ Ellen Quaderſteine abgelohnt wird. 
Die Oſtfront wird ohne ihn ausgeführt. Der Fortſchritt des 
Aufbaues der Oſtfront läßt ſich im einzelnen verfolgen. Am 
4. April 1590 iſt man noch am Abbruch der älteren Giebelfront. 
Am 18. April wird die Grundſteinlegung der Erdgeſchoßpfeiler 
der neuen Front durch ein Extrageld gefeiert, am 24. April 
1591 die Vollendung des Giebels durch eine Bierſpende. Die 
Bauzeit hat alſo ein Jahr gedauert. 

Dieſe Oſtfront iſt in der praktiſchen Ausführung durch⸗ 
aus das Werk des ſüddeutſchen Steinmetzmeiſters Balthaſar 
Kircher und des ebenfalls von auswärts ſtammenden, Kircher 
nachgeordneten Maurermeiſters Magnus Klinge. Ihre Tätig⸗ 
keit läßt ſich Woche für Woche in den Baurechnungen begleiten. 
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Beide werden im Herbſt 1591 für ihre geleiſten treuen 
Dienſte mit dem Bürgerrechte der Stadt belohnt (Band: Heu- 
bürger 1575— 1605). Während nun aber die fünf Geſellen 
Klinge's aus der Stadt oder dem engeren Umhreiſe zu ſtammen 
ſcheinen, war die Mehrzahl der dreizehn Mitarbeiter Kirchers 
aus weiter Ferne, insbeſondere aus Brüſſel, Trier, Heidelberg, 
Ettlingen, Zürich, Chur, Überlingen, Heilbronn, Würzburg. 
Kircher ſelbſt ſtammte aus einem ſüddeutſchen Baden von un⸗ 
gewiſſer Lage, doch vermutlich aus der Nachbarſchaft des Ober⸗ 
rheins, denn er hatte Brüder und Schweſtern vp Jenzitt 
(= jenſeits) Straßburg wohnhafftig; wie es in ſeinem 
Teſtamente aus dem Peſtjahre 1597 — er iſt jedoch 1598 noch 
nachweisbar — heißt (Teſtamentenbuch Bd. 15, Altewick 1504 
bis 1608), deren Aufenthalt in Straßburg ſelbſt im Wirtshauſe 
zum Wolf zu erfragen war. Diele der feineren Sierteile der 
Hauptgeſchoſſe ſind jedoch nicht von dieſem Kircher hergeſtellt, 
ſondern Augujt bis Oktober 1590 in beſonderem Auftrage von 
dem einheimiſchen Meiſter Jürgen, vermutlich dem tüchtigen 
Georg Röttcher, der ſich namentlich durch kirchliche Schmuck⸗ 

arbeiten im Renaiſſanceſtil in der Folge einen Namen in Braun⸗ 
ſchweig und darüber hinaus gemacht hat, aber auch für Portale 
in Frage kommt. 

Kircher galt bisher wegen ſeiner nachweislich ununter⸗ 
brochenen Beſchäftigung an dieſer Oſtfront auch als ihr Erfinder. 
Eine Inſchrift unter dem oberſten Giebelfenſter berichtet nun 
zwar: HANS LAMPE CAEMMERER IN DER 
ALTTENWIECK VND DER ZEIT BAVHER DER | | 
STAT ANNO 1591. Indes iſt man in Braunſchweig 
wie anderwärts mit Recht gewohnt, unter der üblichen Bezeich⸗ 
nung Bauherr im allgemeinen Ratsmitglieder zu verſtehen, welche 
nur die finanzielle Verwaltung zu leiten hatten, aber keine ſach⸗ 
verſtändige Architekten waren. Als ein ſolcher Derwaltungs- 
beamter für das Bauweſen der Altſtadt ſind in dieſen Umbau⸗ 
jahren des Gewandhauſes die Patrizier hans von Damm und 
nach ihm Franz von Damm tätig. Aber nun tritt das Rußer⸗ 
gewöhnliche ein, daß hans von Damm für das Einzelunter⸗ 
nehmen des Gewandhauſes die oberſte Bauleitung abgibt an 
den Ratsherrn der Altenwiek, hans Campe; doch nicht darum, 
weil dieſer etwa das gleiche Amt in dem Nachbarweichbilde 
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bekleidet hätte. Vielmehr war Lampe ſeit Oſtern 1589 bis nach⸗ 
weisbar 1593 Generalbaumeiſter der geſammten Stadt und 
hatte als ſolcher das gemeinſame Feſtungsweſen in wehrhaftem 
Stande zu halten (vergl. die Beſtallungsurkunde Lampe's im 
Anhang und die Baurechnungen der gemeinen Stadt). Er war 
alſo in erſter Linie Feſtungsbauingeneur, daß heißt nach der 
Weiſe ſeiner Zeit auch Architekt überhaupt, gleichwie ſein Seit⸗ 
genoſſe im herzoglichen Dienſt, Paul Franke, der bekannte 
Erbauer des Juleums in Helmjtedt und der Hauptkirche in 
Wolfenbüttel In ähnlicher Weiſe als Waſſerbau-Ingenieur 
tätig war in Braunſchweig eine Generation vor Lampe Bar⸗ 
ward Tafelmaker, der Erbauer des noch gotiſchen Südturmes 
von St. Andreas. Hans Lampe ſtarb im Jahre 1604 als wohl⸗ 
habender Erblaſſer zweier häuſer mit Braugerechtigkeit in der 
Altenwiek (Teſtamente Bd. 15, Altewiek 1504 1608). Seine 
Familie war dort ſchon vor ihm eingeſeſſen. Das eine der 
Häuſer, über die er teſtamentariſch verfügt, heute Damm Nr. 17, 
aſſ. 2143, iſt zuerſt im Jahre 1560 im Beſitz der Familie Lampe, 
und zwar eines Ernſt L., der zuletzt 1566 als Eigentümer ge— 
nannt wird, 1566 —609 ſtatt deſſen „die Campſche“, alſo doch 
wohl ſeine Witwe, dann, mindeſtens ſeit 1573, Hans L., ebenſo 
wahrſcheinlich beider Sohn (5. Meier, die Käufer der Altenwick 
und des Sacks; Handſchrift im Stadtarchiv; zu ergänzen durch 
die Schoßregiſter bis 1569 — 1570 bis 89 fehlen fie — der Altenwiek 
und zum Jahre 1573 deren Degedingbuch von 1471 1574). 
Hans Lampe gehörte keiner Bauhandwerkerzunft an. 

Nach alledem iſt nicht angängig, in hans Lampe nur einen 
Derwaltungsbeamten zu ſehen. Gerade als techniſcher Sachver⸗ 
ſtändiger, als Architekt, iſt er für den Bau herangezogen, und 
nur als ſolcher konnte er ſein Monogramm aus H und L oben 
mit dem Winkelzeichen verſehen, wie es in der vorhin an⸗ 
geführten Inſchrift und nochmals ſüdwärts über der Cöwen⸗ 
Rartujche des Giebels ſichtbar iſt. Ihm muß die Ehre des weſent⸗ 
lichen Entwurfes der Oſtfront gegeben werden, er hat als ihr 
Schöpfer zu gelten. | 

Freilich ſind wir in einiger Verlegenheit, aus Mangel an 
anderen nachweisbaren Bauten Campes, ſeine künſtleriſche Hand: 

ſchrift ſcharf zu erkennen. Vielleicht weiſen auf ihn als mathe⸗ 
matiſch⸗geſchulten Techniker von vornherein eigenartige Maß⸗ 
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verhältniſſe der Frontfläche: die vier Hauptgeſchoſſe find, worauf 
ſchon Paul Jonas Meier aufmerkſam gemacht hat, in ein Quadrat 
hinein komponiert und der Giebel annähernd in ein gleichſeitiges 
Dreieck. Über ein unſicheres Suchen kommen dagegen die Höhen- 
unterſchiede der Geſchoſſe erſt im Giebel zu einer wirkſamen Ab⸗ 
ſtufung. Von künſtleriſchem Feingefühl zeugt die mit Rücklicht 
auf die Fernwirkung derbere Behandlung des Giebels, die ſchon 
in dem maſſiger als weiter unten behandelten Eierſtabgewände 
(Abb. 4 u. 9) der Fenſter des oberſten Vollgeſchoſſes einſetzt, gleich⸗ 
wie das Verhältnis ſeiner Fenſterachſen zu dem davon verſchiedenen 
in den Hauptgeſchoſſen. Die Säulenordnungen ſind von unten 
nach oben in ihrer regelrechten Folge verwertet, wozu Säulen⸗ 
bücher benutzt werden konnten. Die dekorativen Zutaten gehen 
auf niederländiſche Anregungen zurück, in erſter Linie des Cor⸗ 
nelis Floris. Es können da auch ganz perſönliche Beziehungen 
mitgewirkt haben. Denn im benachbarten Wolfenbüttel war 
der bedeutendſte Florisſchüler (vergl. Hedicke, C. Floris, S. 128 ff.), 
der niederländiſche Feſtungsbauingenieur, Perſpektivmaler und 
Entwerfer weitverbreiteter Vorlagen für Architektur und Orna⸗ 
ment, hans Dredeman de Drieje, 1586-89 im Dienſte des 
Herzogs Julius (F 3. Mai 1589) tätig. Don da, jo erfahren 
wir weiter aus Manders Schilderboeck (Ausgabe von 1604, 
fol. 266”) zog er nach dem Tode des Herzogs weiter en quam 
in de ſtadt Bruynswijck, daer makende een Tafel tot 
een begraefnis. A 1591 quam hy t'hamborgh. Alſo 
nach dem 3. Mai 1589 bis 1591 war Dredeman de Drieſe in 
Braunſchweig und malte dort ein Tafelbild für ein Begräbnis 
(Humans überſetzt wörtlich: pour une décoration de funérailles; 
Floercke ſagt dagegen: für eine Grabſtätte), dann ging er nach 
Hamburg. Er iſt demnach gerade in den für den Entwurf der Oſt⸗ 
front des Gewandhauſes entſcheidenden Monaten in Braunſchweig 
geweſen. Sehr wohl können unmittelbare Anregungen durch 
ihn auf den Bauleiter und ſeine Gehilfen eingewirkt haben. 
Seine im Gegenſatz zu ſeinen Dekorationsentwürfen ſchlanke und 
weiträumige perjönliche Art, rein als Architekturzeichner, iſt aller⸗ 
dings am Gewandhauſe kaum zu erkennen. Aber dekorative Einzel⸗ 
heiten ſtehen in enger Beziehung zu ihm. Wir finden ſeine 

Baugeſinnung dagegen deutlicher wieder auf den beiden mut⸗ 
maßlich aus der Wolfenbüttler Schloßkapelle ſtammenden Flügeln 
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eines epitaphartigen Altaraufſatzes mit der Familie des Herzogs 
Julius vor einer komplizierten Säulenarchitektur (Abb. bei 
P. J. Meier, Bau- und Kunſtdenkmäler der Stadt Wolfenbüttel 
Tafel XVI). Die Bilder ſind unbezeichnet. Die Herzogin trägt 
augenſcheinlich Trauerkleidung, worauf namentlich die weißen 
Binden weiſen (Weiß, Koſtümkunde, II S. 656); die Beiſchrift 
bezeichnet ſie ausdrücklich als Witwe, könnte aber immerhin 
nachträglich hinzugefügt ſein. Eine der beiden durch weiße 
Kleidung als unerwachſen verſtorben angedeuteten Töchter iſt 
am 6. September 1590 geſtorben. Auf der Rückjeite nur große 
Wappen des fürſtlichen Ehepaares über einer Inſchriftkartuſche 
von durchaus Dredeman'ſcher Fülle mit der Datierung in primo 
deceb. Ano dni 1590 hinter dem Namen der Herzogin wieder 
als Witwe (Abbild. im Hohenzollernjahrbuch 1905 S. 226 zu 
P. Simmermanns Aufſatz: Brandenburg und Brannſchweig). Dar⸗ 
nach war das Bild ſpäteſtens Anfang Dezember 1590 fertig, die 
Figuren müſſen zwiſchen dieſem Termin und dem 6. September 
1590 gemalt ſein, die Architektur doch wohl wenig früher, da 
fie zweifellos den Hintergrund für dieſe Figuren zu bilden hatte, 
wenn ſchon fie nicht von derſelben Hand wie dieſe gemalt zu 
ſein brauchte. Es liegt daher nahe, daß Dredeman de Drieſe 
nach dem Tode des Herzogs Julius den Auftrag für dieſes 
Gedächtnisbild ſeines Brotherren noch bekommen hätte, es aber 
nicht mehr in Wolfenbüttel, ſondern erſt in Braunſchweig ſpä⸗ 
teſtens während der zweiten Hälfte des Jahres 1590, ſei es 
ganz, ſei es nur die Architektur, ausgeführt hätte. Es wäre 
ſogar denkbar, daß ſeine von Mander ausdrücklich in Braun⸗ 
ſchweig erwähnte Arbeit, die Begräbnistafel, als ein Gedächtnis⸗ 
mal eben dieſes Bild geweſen wäre, deſſen beſondere Bedeutung 
leicht erklären könnte, daß es noch in Manders Schilderboek 
nachklingt. Jedoch läßt ſich Dredeman in Braunſchweig auch 
noch als Maler eines anderen kirchlichen Ausjtattungsbildes 
in Anſpruch nehmen, wie P. J. Meier zuerſt mir gegenüber 
mündlich vermutet hat. Es iſt das in den Bau- und Kunſt⸗ 
denkmälern des Kreiſes Braunſchweig S. 117 abgebildete Staffel- 
bild des Altaraufſatzes in Rautheim dicht bei Braunſchweig. 
Der Aufbau ſelbſt iſt etwa aus dem zweiten Drittel des 17. Jahr⸗ 
hunderts. Eine nähere Unterſuchung ergab mir Folgendes: Das 
Staffelbild iſt als ein älteres Schmuckſtück in dem Aufbau wieder 
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verwertet. Es zeigt das Innere einer gotiſchen dreiſchiffigen 
Baſilika, die im Weſentlichen dem letzten Blatt (00) einer von 
Dredeman de Drieje entworfenen, 1620 von J. Hondius wieder 
herausgegebenen Folge: Les cinqurangs de l' architecture 
mises en perspective entſpricht. Fortgelaſſen iſt auf dem Staffel⸗ 
bilde der Lettner, dagegen iſt die figürliche Zutat ganz anders. 
Ihre Tracht deutet auf das Ende des 16. Jahrhunderts, ſie iſt 
recht ungeſchickt gegeben, der Künſtler beſaß erſichtlich nur Fertig⸗ 
keit im Perſpektivmalen. Dredeman ließ bekanntlich gern ſeine 
Bilder von anderen mit Figuren ſtaffieren. Ein beſonderer 
Perſpektivmaler iſt zu keiner Zeit in Braunſchweig nachweisbar. 
Das Bild geht alſo mindeſtens mittelbar, durch den Stich, wahr⸗ 
ſcheinlich aber direkt auf Dredeman zurück. Es zeigt, wie der 
Stich, rechts auf einem über einer Art offenen Grabgewölbes 
erhöhten Podium ein Grabdenkmal mit einer liegenden Figur, 
daneben einen geſpaltenen Wappenſchild, heraldiſch rechts mit 
zwei goldenen Löwen auf ſchwarz, links mit weißem Pferde 
auf rot. Eine Anſpielung auf ein welfiſches Grabmal liegt nahe 
und man fühlt ſich daher wohl verſucht, dieſes Staffelbild mit 
den Flügeln des Erinnerungsbildes auf Herzog Julius und ſeine 
Familie von 1590 in Verbindung zu bringen. Es iſt 156 em 
breit, die Wolfenbüttler Flügel zuſammen 120 em, ſodaß unter 
Umſtänden Flügel und Staffelbild zuſammen gehören könnten, 
denn dieſes durfte normaler Weiſe breiter ſein als jene beiden. 
Wie dem aber auch ſei, das Staffelbild ſteht in engſter Bezie⸗ 
hung zu Dredeman und erhöht deſſen Bedeutung für die Aus⸗ 
zierung unſerer Gewandhausfront. Er kommt als Dermittler 
niederländiſch⸗florisſcher Dekorationsweiſe weſentlich in Betracht. 
Zu ſolchen Dekorationselementen gehört in erſter Linie die Um⸗ 
rahmung der Kellertür unter dem Laubengange (Abb. 2), die ſich 
eng einer Fenſtereinfaſſung auf Blatt 5 der „Architekturen de Oorden 

Toscana“ von 1578, ſie für den Stein vereinfachend, anlehnt 
(Abb. 1). Typiſche Eigentümlichkeiten aus Dredemans Dorlages 
werken kehren ferner wieder in einer Reihe von Einzelheiten, 
ſo die hermenartigen Pfeilervorlagen des Giebels mit nach unten 
verjüngtem Schaft und ioniſchem Kapitel über eingezogenem 
kannelierten Halsſtück (Abb. 4), die Geſimskonſolen mit lappigem 
unteren Anhängſel, die unten aufgerollten Obelisken des oberſten 
Giebels, die römiſchen Vorbildern entlehnten geſchmückten Bukra⸗ 
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nien des Erdgeſchoßgebälks (Abb. 7), das Rankenornament auf 
der Sima ebenda (Abb. 7), die dekorative Umkleidung der Säulen⸗ 
ſchäfte (Abb. 9). Die Zwickelauflagen der Erdgeſchoßarkaden 
haben ein eigenartiges Beſchlagwerkmotiv mit dreiſeitiger Faſſette 
in der Mitte (Abb. 7), wie es auch in nebenſächlichen Einzel⸗ 
heiten auf Tafel 10 einer 1563 von Cock herausgegebenen 
Folge von Säulenvorlagen und Anderem Dredemans wiederkehrt. 
Das Metalliſche dieſer Vorlage (Abb. 8) iſt für den Stein, ſoweit 
nötig, gedämpft. 

Man könnte nun fragen, ob Dredeman nicht etwa nach 
Braunſchweig als Anwärter für die Stelle eines Feſtungsbau⸗ 
ingenieurs gegangen wäre, als welcher er ſchon in Antwerpen 
1577 1585 und vielleicht aushilfsweiſe ſodann auch in Wolfen⸗ 
büttel tätig geweſen war. Indeſſen iſt das wohl ſchon deshalb 
ausgeſchloſſen, weil Lampe bereits Oſtern 1589 als ſolcher 
angeſtellt wurde, Dredemans Brotherr Herzog Julius aber erſt 
Anfang Mai desſelben Jahres geſtorben iſt. 

Daß der Antwerpener Maler Floris van der Müntel (vergl. 
Sack bei Mithoff, Mittelalterliche Künſtler ꝛc., 2. Aufl., 1883, 
S. 98) von 1580 bis zu ſeinem Tode 1609 in Braunſchweig tätig 
war, konnte ſchwerlich unmittelbaren Einfluß auf die Geſtaltung 
des Gewandhauſes haben, doch wäre auch er als Anreger und 
Vermittler denkbar. 

Lampe nun auch neben dem ihm als dem techniſchen Bau⸗ 
leiter zuſtehenden Entwurf die Detaillierung der dekorativen 
Ausgeſtaltung, die bei aller Entlehnung doch erhebliches Der- 
arbeitungsgeſchick vorausſetzt, im Einzelnen zuzuſchreiben, kann 
nur mit Zurückhaltung geſchehen. Denn der Selbſtändigkeit 
ſeiner Gehilfen, des Jürgen (Röttcher?) und namentlich Kirchers 
müſſen wir ihr Recht laſſen, unbeſchadet deſſen, daß auch dieſe 
von Dredeman de Driefe unmittelbar beeinflußt worden ſein 
können. Sogar am Entwurf ſelbſt mögen ſie mitgewirkt haben. 
Aber ſelbſt in dem Falle müßte man Hans Campe die eigentlich 
ſchöpferiſche Anregung laſſen. Denn wie er gegen alles Ber- 
kommen die Bauleitung des Gewandhauſes übernimmt, ſo tritt 
die Oſtfront als Ausdruck einer in Braunſchweig noch un⸗ 
gewohnten Baugeſinnung in die Erſcheinung. Der Profanbau 
der Stadt wurde vom Fachwerk beherrſcht. Nur an den Holz⸗ 
häuſern zeigt die deutſche Frührenaiſſance frühzeitig und gelegent⸗ 
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lich üppig (Huneborſtels haus 1556) ihre Formenſpiele. Am 
Maſſivbau, der zwar nicht ganz fehlte, vermißt man ſie völlig. 
An ihm erſcheint die ſpätere, mehr oder weniger niederländiſch 
beeinflußte Phaſe der Renaiſſance, meiſt dürftig, ſeit den ſieben⸗ 
ziger Jahren des Jahrhunderts, verbunden noch mit gotiſierendem 
Fenſtergewände. Doch mehrt ſich der Drang nach zeitgemäßer 
Ausdrucksweiſe gegen die Entſtehungsjahre der Gewandhaus⸗ 
fronten hin. 1584 war der nicht mehr vorhandene Stern am 
Kohlmarkt datiert, jedoch noch mit oberſtem Fachwerkgeſchoß, 
ebenſo wie das 1591 datierte Hintergebäude von Poſtſtraße 6 
an der Jakobſtraße. Beide haben gequaderte Gewände, die 
Quadern zugeſpitzt oder mit Rojette und Maske belegt. Nur 
ein Mal, 1589, iſt eine reine, ganz maſſive Renaijjancefafjade 
nachweisbar: Reichsſtraße 32, und dieſe bleibt ganz außerhalb 
alles hergebrachten überhaupt im Braunſchweiger Lande. Denn 
die ſtichbogig geſchloſſenen Fenſter tragen Spitzquader am Anſatz 
und im Scheitel des Bogens und ſind unter einander, ein durch⸗ 
aus niederländiſches Motiv, das auch auf Dredeman de Driejes 
Stichen wiederkehrt, durch ein breites Band in Höhe des Bogen⸗ 
anſatzes verbunden. Dieſelbe Zuſammenſtellung wiederholt ſich 
noch einmal am Erdgeſchoß der mit einem Fachwerkoberbau 
verſehenen Schule am Südklint von 1591. 

An dieſe Dekorationsweiſe wird nicht weiter angeknüpft. Man 
ſieht doch aber, wie vorgetaſtet wurde. Ob, 1589, ſchon unter 
direkter Mitwirkung Dredemanns ſelbſt? Oder genügten auch 
hier ſeine Stiche? Das Haus Keichsſtraße 32 erinnert nicht nur 
hinſichtlich der Fenſter, ſondern auch mit ſeiner Torverzierung 
lebhaft an ihn. Anders gefragt: Was entſtammt hier einer 
ſelbſtändigen Baugeſinnung, die, wie in ganz Niederdeutſchland, 
reichliche niederländiſche Anregungen originell zu verarbeiten 
wußte? 

Am Gewandhaus führt uns der Beantwortung dieſer Frage 
näher eine Unterſuchung über Lampe's nachweisbare Mitarbeiter 
Kircher, Klinge und Jürgen. Alle ſind wieder beteiligt an 
dem weſentlich in den Jahren 1592 bis 1595 errichteten Neubau 
der Martinsſchule am Siegenmarkte in der Altſtadt (ſiehe auch 
Heinrich Meier: Die Schulhäuſer des Gymnaſiums Martino⸗ 
Katharineum zu Braunſchweig. Braunſchweig 1920. Druck von 
Joh. Heinr. Meyer. Mit Abb.). Hier iſt Jürgen Rötticher, der 
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Bildhauermeiſter, mit dieſem feinem vollen Namen nachweisbar. 
Als Maler wurde Floris van der Mürtel herangezogen. Klinge 
dagegen ſpielt eine ganz untergeordnete Rolle, er kommt auch 
als künſtleriſcher Beirat für die Gewandhausfront nicht ernſthaft 
in Betracht. Auch dieſe Faſſadengliederung bleibt in Braun⸗ 
ſchweig ungewöhnlich, erinnert, bei gänzlichem Mangel an Säulen 
und niederländiſchen Dekorationszutaten außerhalb des Portals 
(vergl. Abb. 3 mit Abb. 9), auch nur im Fenſtermotiv (Kuppe⸗ 
lung zu zweien und Eierſtab in der Rahmenleiſte, Abb. 3) an 
das Gewandhaus (Abb. 9), in dieſem allerdings um ſo auffal⸗ 
lender. Dagegen läßt die im ganzen Nordweſten Deutſchlands 
durchaus ungewöhnliche Gliederung der Front durch Niſchen⸗ 
figuren (Abb. 3) ſehr wohl Beziehungen zum Oberrhein zu, wo 
Kircher herſtammt. Wir finden ähnliches ſchon 1552 an der 
gemalten Faſſade des Rathaujes von Mühlhauſen im Elſaß und 
an dem 1556 begonnenen Ottoheinrichsbau des Heidelberger 
Schloſſes. Daß aber Kircher wirklich der entwerfende und aus⸗ 
führende Architekt der Schulfront geweſen iſt, jagen uns aus— 
drücklich die Rechnungen (Ausführliches ſiehe in des Derfajjers 
Aufſatz über die Front der Martinsſchule im Braunſchweigiſchen 
Magazin 1921). Denn ihm wurden am 25. Dezember 1592 
abgezahlt 350 Taler auff die vordingte arbeit der vor: 
meuren (das heißt der Faſſade) an der Newen ſchulenn, 
die Ime vormüge deß Vortrags vnd Abriſſes auff ge— 
wieſe maſſe vor 400 Thlr. vordinget wordenn. Kircher 
könnte daher auch die Niſchenfiguren in eigener Werkſtatt haben 
ausführen laſſen, trotzdem er in den Rechnungen unterſchiedslos 
wohl als Maurermeiſter und Steinmetzmeiſter, nie aber als 
Bildhauer erſcheint, was ja nach Zunftgeſetzen auch kaum möglich 
geweſen wäre. Indeſſen, er war ein kundiger Ausländer, dem 
wohl in einem ganz beſonderen Falle auch beſondere Leiſtung 
zugelaſſen wurde. Tatſächlich berichten uns die Rechnungen der 
Gewandhausfront, daß während der letzten Arbeit an ihrem Giebel 
Kircher mit ſeinen Geſellen Holjten und Eißleben am 27. März 
1591 die bilder gemacht hat, auch am 3. April hat er mit 
denſelben und dazu den Gehilfen Gilhauſen und hans von 
Ettling die bilder ausgearbeitet, am 10. April haben dann 
Steinmetzen und Maurer zuſammen den gebel vnd die Bilder 
verſetzet, am 17. April wird das Tach am gebell wieder 
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gelattet vnd zugehenget, welches iſt ofgebroden, als 
die Bilder pff den gebell geſetzt worden. Am 24. April 
folgt dann das Kichtefeſt der Gewandhausfaſſade. Es iſt danach 
fraglos, daß Kircher die Bilder des Giebels, das heißt die fünf 
Freifiguren, insbeſondere auch die Stärke und die Hoffnung 
(Abb. 5 u. 6) in eigener Werkſtatt ausgeführt hat, damals alſo 
auch bildhaueriſch tätig war. Die allegoriſchen Nijchenfiguren 
der Martinsſchule (Abb. 3) haben nun in der Drapierung und 
gewundenen Haltung mehr oder weniger Ähnlichkeit mit den 
genannten des Gewandhausgiebels, ſodaß ſie ganz oder zum 
Teil auch aus Kirchers Werkſtatt ſtammen könnten. Daß ſie 
feiner ausgearbeitet worden ſind, widerſpricht dem nicht von 
vornherein. Denn wir ſtellten ſchon feſt, daß die Gewandhaus⸗ 
figuren nur auf Fernwirkung berechnet ſind. Wären aber die 
Niſchenfiguren der Schule trotzdem von Kircher privatim einem 
anderen in Auftrag gegeben, wie wir es von dem Portal an» 
zunehmen haben, jo hätte das doch in den vorhandenen Red): 
nungsbüchern der Schule nicht zum Ausdruck kommen können. 
Später allerdings wird Kircher, nachdem er braunſchweigiſcher 
Bürger geworden war und ihn keine außergewöhnliche Bau⸗ 
aufgabe mehr ſchützte, aus Sunftgründen auf bildhaueriſche 
Tätigkeit haben verzichten müſſen. Nicht unmöglich, daß Lampe 
den Kircher in deſſen dreifacher Eigenſchaft als Maurer, Stein⸗ 
metz und Bildhauer für die Martinsſchule noch gehalten hätte, 
und daß auf Lampe's VDeranlaſſung er jo freie hand für Entwurf 
und Ausführung der Schulfaſſade bekam. Denn in den Bau⸗ 
rechnungen der gemeinen Stadt, die am Neubau der Martins⸗ 
ſchule erheblich beteiligt war, erſcheint auch ihr Generalbaumeiſter 

Hans Lampe 1592 und 1593 als Geldempfänger für die Lie- 
ferung von Mauer- und Dachſteinen an dieſen Neubau, auf den 
er alſo wohl mehr oder weniger Einfluß gehabt haben wird 
und insbeſondere den Auftrag an Kircher befürwortet haben 
konnte. 

Die Schauſeite der Martinsſchule blieb nächſt dem Gewand⸗ 
hauſe die nachweisbar einzige Braunſchweigs, an der ſich in den 
Jahrzehnten um 1600 ein kräftiger baukünſtleriſcher Gedanke 
ausgeſprochen hat. Andere Vergleichsmittel aus der Stadt Braun⸗ 
ſchweig zur Beſtimmung der künſtleriſchen Eigenart der Gewand⸗ 
hausfront kommen alſo nicht in Frage. Ausjtattungselemente der 
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Gewandhausfront können wir nun aber doch immerhin zurück⸗ 
führen auf Motive Kircherſchen Stils: die Fenſterrahmen, das 
maſſigere figürliche Zierwerk; dann auf Bildhauer Jürgen 
(Röttcher?): die feineren ornamentalen Arbeiten der Haupt⸗ 
geſchoſſe; endlich auf Dredeman de Drieje, ſei es unmittelbar, 
ſei es durch ſeine Stichvorlagen: die Erfindung jo mancher Einzel⸗ 
heiten. Kircher, jo müſſen wir andererſeits aus ſeiner Faſſade 
der Martinsſchule ſchließen, machte, ſich ſelbſt überlaſſen, weniger 
Gebrauch von Einzelſchmuck und Wiederholung mannichfaltiger 
Elemente der Flächengliederung. Sein architektoniſches Gewiſſen 
als ſolches war daher vielleicht ſtrenger als das hans Lampe’s. 
Dagegen zeichnet ſich Lampe’s Gewandhausfaſſade aus durch her: 
vorragende Fähigkeit, Sloris-Dredemanjche, rein dekorative Bau- 
phantaſie in weit üppigerer Fülle in die Wirklichkeit zu über⸗ 
ſetzen, als das in den Niederlanden ſelbſt verſucht worden iſt. 
Ein Bildhauer wie Röttcher würde ſich wohl, vor eine ſolche 
Aufgabe geſtellt, in der Fülle verloren haben. Lampe blieb, 
trotz aller deutſchen Fabulierluſt ſeiner Faſſade, Meiſter ihrer 
Geſamtwirkung gleichwie der ſinngemäßen Verwertung ihrer 

Einzelheiten. Keinen ſeiner Mitarbeiter wiſſen wir der Ver⸗ 
einigung verſchiedenartigſter Elemente zu einer ſo einheitlichen 
Leiſtung, als die das Ganze denn doch auf uns wirkt, gewachſen. 
Wir bleiben daher genötigt, anzunehmen, daß Hans Lampe nicht 
nur die techniſche Bauleitung des Gewandhauſes beſaß, ſondern 
auch die beſtimmende künſtleriſche Perſönlichkeit war, welche 
ſchöpferiſch die niederländiſchen Anregungen gleichwie die der 
eigenen Mitarbeiter verwertete. Auch die etwas ausgeklügelten 
Maßverhältniſſe verraten, wie wir ſchon ſahen, den Ingenieur, 
der an mathematiſchen Konjtruktionen ſeine Freude hatte. Daß 
Lampe nicht mehr Gelegenheit fand, ſich als Baukünſtler zu 
bewähren, iſt begreiflich bei ſeiner beſondern und eigentlichen 
Tätigkeit als Techniker. Auch daß das Vorbild des Gewand— 
hauſes in der Stadt ſelbſt ohne rechten Einfluß blieb, erklärt 
ſich hinreichend aus der noch andauernden Vorliebe der Bürger 
für den Fachwerkbau, ſowie aus den eigenen Wegen Kirchers. 

Dagegen iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß Lampes Gewand 
hausfront auf ſeinen Wolfenbüttler Kollegen Paul Franke von 
Einfluß geweſen wäre, falls nicht gegenſeitige Anregungen vor⸗ 
liegen, zu denen wiederum Dredeman das Seinige beigetragen 
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haben könnte. Es iſt 3. B. ſehr auffallend, mit welcher Dor- 
liebe die ſchmalen Niſchen hinter den Säulenſchäften des Gewand⸗ 
hauſes (Abb. 9) gerade bei Paul Franke wiederkehren. 

Auf eines noch ſei hingedeutet. Soweit nachweisbar, trugen 
unter den verſchwundenen Bauten Braunſchweigs nur einige Tore 
umfangreichere Renaiſſancegliederung. Der Kupferſtecher Anton 
Augujt Beck (1713 1787) hinterließ uns in feiner handſchrift⸗ 
lichen Bilderſammlung des ſtädtiſchen Archivs Zeichnungen des 
1791 abgebrochenen alten Petritores und des 1793 verſchwun⸗ 
denen Neuſtadttores, beide in reicher Renaiſſancegliederung mit 
Dolutengiebeln und Säulenvorlagen der Geſchoſſe. Jenes war 
an der Hauptfaſſade datiert 1577, an der vorgeſchobenen Außen- 
durchfahrt 1568. Das Neuſtadttor trug die Jahreszahl 1569. 
In der Säulengliederung der Giebelflächen könnte man dieſelbe 
Frontaufteilungsweiſe mit Säulen bemerken wollen, die im übrigen 
in Braunſchweig nur noch an den hauptgeſchoſſen des Gewand⸗ 
hauſes nachweisbar iſt. Können ſie nicht von Lampe ſelbſt an⸗ 
geordnet worden ſein, und wären ſie auch nicht von ihm ent⸗ 
worfen, ſo könnten ſie wenigſtens anregend auf ihn gewirkt 
haben. Feſtungsbaumeiſter der geſamten Stadt war Lampe 
damals vermutlich noch nicht. Aber er konnte immerhin ſchon 
als Bauſachverſtändiger herangezogen worden ſein. Da er 1572 
Ratsherr war und alſo ſchon verdientes Anſehen beſaß, muß er 
auch 1568 bereits in reifen Jahren geweſen ſein. Eine Mit⸗ 
wirkung an den Torbauten, vielleicht ſchon dem von 1568, leichter 
noch an dem von 1577, wäre alſo denkbar. 

Beſtallungsurkunde hans Lampes. 
(Stadtarchiv Braunſchweig, Beſtallungsbuch II.) 

Wier Bürgermeiſtern vnndt Rath der Stadt Braunſchweigk, 
mit dieſem vnſern offenem Brieffe, vor vnß vndt vnſere Nach⸗ 
kommen, thun ohrkundenn vndt bekennen, wie daß wier denn 
erſamenn vnndt wollgeachten hanſenn Lampen, vnnſern burger 
vnndt Rathsvorwantten, vor vnſern vnndt gemeiner Stadt generall 
Bawmeiſtern auff ein Jahrlang, von vorſtehendem Oſtern ahn 
zu rechnenn, beſtalt vnndt verordnet haben, thun ſolches, vnndt 
beſtellenn ihnenn darfür, alſo vnndt derogeſtalt, daß er vnnß 
getrew vnndt holdt fein, vnnſer vnndt gemeiner Stadt, beſtes 
wißenn vnndt allenn Schadenn vndt nachtheill, jo uiell ihme 
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muglich, vorhindern, vnndt vorhutten helffenn ſolle vnndt wolle, 
ihnſonderheit aber auff gemeiner Stadt Mawrenn, Wahllenn, 
Bruckenn, Thorbuthenn, Thurnenn vnndt anders mehr ſo auß 
gemeiner Stadt Fiſco vnndt Dreſe mußenn gebawet vnndt ge⸗ 
beßert werdenn, gutte vnndt vleißige auffachtung gebenn vnndt 
haben, damit dieſelben ihn ihren bawlichenn weſenn zum beſtenn 
mogenn erhaltenn werdenn. Er ſoll aber keine newe gebew, ſie 
ſeint gleich groß oder klein, ohne eineß erbarn Küchen Raths 
ſonderbaren beuehlicht, vnndt geheiß, ahnfangen, noch vornehmenn. 
Alleine waß Flickwerck iſt, vnndt nothwendig gebeſſert vnndt 
gebawet werdenn muß, ſolches magk vnndt ſoll er ohne fernern 
beuehll vndt geheiß, woll vor ſich ſelbſtenn ahnfangen, vnndt 
vorrichtenn, vnndt waß alßdenn ahne althenn Hole, Stenen, 
vnndt andern, es ſey von newenn oder althenn gebewenn geholt, 
ſolches alleß zu vnſern, deß Raths beſtenn getreulich vorwahrenn, 
vnndt auffhebenn laßen. Damit aber zu ſolchenn allenn ge⸗ 
meiner Stadt, ein zimlicher vorrath, geſchaffen unndt zuwege 
gebracht werdenn möchte, wollen wier ihme hiermit macht und 
beuehll geben habenn, zu ſolcher behueff, alsbaldenn Steine, 

Holtz, Bretter, Schurffkarren, Schußeln, Spattenn, vnndt anders 
mehr, ſo nothwendig, einzukauffenn, vnndt alles vleißig vnndt 
treulich durch ſeinenn Schreiber, ſo er darzu auff ſeinenn eigenenn 
vnkoſten haltenn, vndt vonn vnß ſonderlich darauff beendet 
werdenn ſoll, verzeichnenn, vnndt auffſchreiben laßen, auch dau⸗ 
onn vormoge ſeiner Dorpflichtung nichts vorlehnenn, noch weg⸗ 
kommenn laßen, beſondern ahn die Orther vnndt ſtellen, jo 
ihnenn ſonderlich darzu vonn vnnß außgewieſen werden, ſollen 
gebracht vnndt vorwahret werdenn, auch vber ſolchenn allenn ein 
richtig Inuentarium auffrichtenn vnndt halten. Ihmgleichenn 
ſoll vnndt will er ihme denn ahngerichtenn Siegellhoff vor S. 
Egidienn Thor mit dem beſtenn zu uorwahrenn vnndt ihn offe 
zu haltenn, beuohlenn ſein laßenn, auch nichts von Hollen ihn 
ſeinenn nutz ſchlagenn, ſondern on zu gutt vorkauffenn, vndt 
zur Rechnung bringen, ihnmaßenn er vnnß dann vber ſolchenn 
allen ſonderbar Eydts Pflicht geleiſtet vndt gethann. Hierkegenn 
ſollen vndt wollenn wier ihme vor ſolche ſeiner muehe vnndt 
vleiß, diß Jahr vber, zwey hundert guldenn Muntze zu 
einer gewißenn beſoldung von vnſer Muntzſchmiedenn gutwilligen 
endtrichtenn vnndt geben laßen, alleß getreulich, ſonder argliſt 
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vnndt geferdte. Uhrkundtlich habenn wier, der Rath, vnter 
dieſe beſtallung vnſer Stadt Signet, vnndt ich, Hhannß Lampe, 
mein gewonlich Petzſchafft, wißentlich druckenn laßenn, davon 
eine bey vnnß, dem Rathe, vnndt die ander bey Hanjenn Lam- 
penn ihn Dorwahrung endthaltenn werdenn. Geſchehenn vndt 
gebenn auf vnſer Müntzſchmiedenn, nach Chriſti vnſers Erlöſers 
vnndt Seeligmachers geburt, tauſent fünffhundert vnndt ihm 
neun vnndt achtzigſten Jahre, ihn denn Heiligen Oſtern. 

(Siegel der Stadt Braunſchweig.) (Siegel Campes.) 
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ii 
Heinrich „der Städtegründer“. 

(Sur Kritik Widukinds von Corvey.) 

Von henner Vorwahl. 

Es bedarf heute kaum einer Mahnung zur Dorjicht gegenüber unſeren 
mittelalterlichen Quellen, nachdem man erkannt hat, daß 3. B. Einhard in 
ſeinem „Leben Karls“ ſich Suetons Biographie des Auguftus zum Vorbild 
genommen und ſomit das ganze Portrait entlehnt hat, oder ſogar ein Ge⸗ 
ſchichtsſchreiber wie Otto von Freiſing in ſeiner Chronik durch die Neu⸗ 
belebung der auguſtiniſchen Anſchauung die Hijtorie hinter philoſophiſchen 
Geſichtspunkten zurückſtellt. Widukind bildet nun eine der weſentlichſten 
Grundlagen für unſere Kenntnis des 10. Jahrhunderts, und zwar iſt er oft 
die einzige Quelle für einen großen Teil der von ihm erwähnten Ereigniſſe, 

ſo daß es hier doppelt geboten iſt, feſtzuſtellen, wie weit die dichteriſche 
Färbung ſeiner Geſchichtsſchreibung geht. Als ſagenhaft ausgeſchieden wird 
bei ihm das Till⸗Eulenſpiegel⸗Motiv, das ſich bei Naeman dem Syrer 
{2 Könige V 17) und in der Dido-Sage wiederfindet. Ferner hat Widukind 
zur Schilderung von Schlachtdetails den Salluſt mehrfach wörtlich aus⸗ 
gezogen, auch Joſephus iſt ihm bekannt, und was liegt näher, als daß ihm, 
dem mittelalterlichen Mönch, auch bibliſche Reminiszenzen unterliefen? In 
der Tat verwendet er nun, um die Größe Sachſens zu ſchildern (cap. 34), 
eine Phraje aus den Klageliedern Jeremiae Iı oder rekonſtruiert eine Rede 
des Volkes (cap. 38) nach Pſalm 145 17. — Unbeanſtandet iſt bislang noch 
der Bericht von der Beſiedlung der von Heinrich erbauten Burgen (Qued⸗ 
linburg, Goslar, Duderſtadt ꝛc.): „Suerſt nämlich wählte er unter den mit 
Candbeſitz angeſiedelten Kriegsleuten jeden 9. Mann aus und ließ ihn in dne 
Burgen wohnen, damit er hier für ſeine 8 Genoſſen Wohnungen errichte ...“ 
(cap. 35), welcher ſtark anklingt an den Dulgatatert von Nehemia XII: 
„Habitaverunt autem principes populi in Jerusalem, reliqua vero plebs 
misit sortem, ut tollerent unam partem a decem, qui habitaturi essent in 
J., novem partes vero in civitatibus“. Dieſer ſcheint ihm bei der Aus= 
malung der konkreten Situation vorgeſchwebt zu haben.!) Die Differenzen 
können ihren Grund ſowohl in der unbeſtimmten Erinnerung des Derfajjers 
wie in bewußter Änderung haben, die dann ihre Analogie an dem Bürger⸗ 
ſchen Sedicht „Der Kaijer und der Abt“ hätte:!) 

) So verdreht auch Diodor den taftifchen Aufbau der Schlacht bei Kynoshemar, weil er 
nach einer Schilderung des Thukydides arbeitet. In Helmolds Slavenchronik geht die Geſchicht 
cap. 35 auf ein dem Tudwigslied ähnliches Heldengedicht zurück. 

) Die 9 iſt zudem im germaniſchen Volksglauben heilig. Ogl. Rich. Meyer, Altger⸗ 
maniſche Religionsgeſchichte S. 257. 5 
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„Für 30 Reichsgulden ward Chriſtus verſchachert 
drum geb ich, ſo ſehr ihr auch pochet und prachert, 
für euch keinen Deut mehr als 20 und 9, 
denn einen müßt ihr doch minder wert ſein“. f 

Mag die vorliegende Form der ſächſiſchen Geſchichten nicht das ab⸗ 
geſchloſſene Originalwerk Widukinds ſein, der Text durch Abſchreiber und 
überarbeiter in Unordnung gebracht fein, wie neuerdings G. Krabbel will, 
jedenfalls iſt dieſe Parallele ꝛc. ein neuer Beweis, daß Heinrich I. das Prädikat 
eines „Städtegründers“ abzuſprechen iſt.“) 

) Vergl. auch Brandi, Deutſche Geſchichte S. 70. 

| Büchor⸗ und > Seitſchriftenſ hau | 
E emo CCC dd 

Stern, Selma: Karl Friedrich Ferdinand, Herzog zu Prag und 
Lüneburg. Mit 4 Bildniſſen. Hildesheim und Leipzig, Auguft Cax 
1921. XVI, 402 S. 8°. Preis 28 Mk. (Deröffentlihungen der 
hiſtoriſchen Kommiſſion für Hannover, Braunſchweig, Schaumburg⸗ 
Lippe und Bremen.) 

Die neuere deutſche Geſchichtsforſchung leidet daran nicht unerheblich, 
daß die Geſchichtsforſcher und ⸗ſchreiber, zumeiſt vielleicht unbewußt, das 
ſpätere Vorwalten Preußens in frühere Zeiträume, in denen die preußiſche 
Vormachtſtellung überhaupt noch nicht vorhanden oder erſt im Keime zu 
erkennen war, gleichſam hineinprojizieren und dadurch ein unrichtiges Bild 
der Verteilung der Kräfte, geiſtiger wie politiſcher, erzeugen, ſo zu ſagen 
eine falſche Gravitation zu Grunde legen. Um das zu erkennen, tut man 
gut, ab und an ein Älteres Geſchichtsbuch zur Hand zu nehmen, deſſen 
Ergebniſſe zwar überholt ſein mögen, das aber hinſichtlich der Wiedergabe 
des Zuſtändlichen das richtigere Bild gibt. So geht die landläufige Mei⸗ 
nung, die weſentlich auf der in den Schulen gebotenen Darſtellung beruht 
und beſonders in den Jahren nach 1870 geprägt iſt, von einer ganz falſchen 
Vorſtellung namentlich des XVIII. Jahrhunderts aus, ſie überſieht durch⸗ 
gehends das trotz aller Anzeichen von Ohnmacht und Schwäche immerhin 
fortwirkende Weiterbeſtehen des alten deutſchen Reiches, das in ſeinem poli⸗ 
tiſchen, geſellſchaftlichen und geiſtigen Aufbau die Züge der ſpäteren Vor⸗ 
herrſchaft des Nordens durchaus noch nicht trug, vielmehr ſich noch damals 
als das Herz des alten Europas Reſte der einſtigen Großartigkeit und Weite 
der Beziehungen gewahrt hatte. Die Verſchiebung des Schwerpunktes ſetzte 
erſt mit den Erfolgen Friedrichs des Großen ein. 
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Ganz frei von dieſer Befangenheit iſt auch Selma Sterns vortreffliches 
Buch nicht, deſſen Würdigung die folgenden Seilen gewidmet ſein 
ſollen. Wenn man den Spuren dieſer nicht immer völlig richtigen Einstellung 
des Blicks nachgehen wollte, müßte man freilich viel weiter ausholen dürfen, 
als es hier möglich iſt, und kennzeichnende Einzelurteile herausheben, die 
bei einer Anzeige unmöglich gewogen werden können. f 

Im Eingange, ſodann zu Beginn des zweiten Kapitels und wieder im 
vierten Abſchnitte gibt die Verfaſſerin eine Skizze der Bezüge, die Braun⸗ 
ſchweig und ſein Herrſcherhaus zu der großen Vergangenheit, zum Reiche 
und zu dem viel verſchlungenen Intereſſengeflechte hatten, aus dem ſich 
nun um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts der öſterreichiſch » preußiſche 
Gegenſatz entwickelte, in dem es Stellung zu nehmen galt. Ich weiß nicht, 
ob die Verfaſſerin, wenn ſie dieſe verſtreuten Züge von vornherein zu einem 
Gejamtbilde hätte zuſammenfaſſen wollen, von dem als dem Hintergrunde 
lich dann das Leben und Wirken des braunſchweigiſchen Herzogs abgehoben 
hätte, zu dem Urteile gelangt wäre, das ſie (S. 8) äußert, wonach Friedrich 
der Große den Kampf, „den er für feinen Preußenſtaat kämpfte, zu einer 
nationalen, rein deutſchen Angelegenheit gemacht“ habe. Der Anſpruch 
auf dieſe Auffaſſung preußiſcher Politik iſt erſt viel jpäter erhoben worden. 
Ihn etwa mit der Tonart, die in einigen auf den geplanten Fürſtenbund 
bezüglichen Schriften angeſchlagen wurde, für das XVIII. Jahrhundert 
begründen zu wollen, wäre verfehlt. Ich bin deshalb verſucht, die Tragik, 

die die Derfafferin mit Recht in dem Leben Karl Wilhelm Ferdinands auf: 
zeigt, ihrem letzten Grunde nach darin zu ſehen, daß er ſich bei ſeiner 
Vertrautheit mit den Sielen der preußiſchen Politik der Einſicht nicht ver⸗ 
ſchließen konnte, daß dieſe Politik, der er ſich mit ſelbſtloſer Hingabe weihte 
letzten Endes gegen ſein eigenes fürſtliches Daſein kehren mußte. Je mehr⸗ 
ſich ihm die Sielſtrebigkeit des preußiſchen Staates entſchleierte, deſto unlös⸗ 
barer mußte ihm der Swieſpalt werden, in den ihn ſeine grundſätzliche 
Stellungnahme verwickelt hatte. 

8 Daneben bleiben alle die feinen Darlegungen zu Rechte beſtehen, die 
die Derfafjerin zum Verſtändniſſe der äußerſt verwickelten Anlage des Her⸗ 
zogs beibringt, die zu einer einheitlichen Auswirkung, gleichſam in einem 
Gufje, nicht zu gelangen vermochte. Man muß ſagen, fie hat die weibliche 
Gabe der unmittelbaren Suſammenſchau widerſpruchsvoller Züge zu dem 
lebendigen Weſen einer Perſönlichkeit in hohem Grade betätigt. Darüber 
iſt die ſachliche Seite der Aufgabe, die Darlegung der Regententätigkeit des 
Fürſten, ſeiner Fürſorge für die Wohlfahrt und Bildung ſeiner Untertanen, 
der Ordnung der zerrütteten Finanzen des Landes, feiner Teilnahme an 
dem geiſtigen Leben der Nation, ſchließlich feiner Einwirkung auf den Gang 
der europäiſchen und deutſchen Politik durchaus nicht zu kurze gekommen. 
Mit wohlbegründeter Selbſtändigkeit des Urteils führt ſie den Ceſer, deſſen 
Aufmerkjamkeit keinen Augenblick ermüdet, durch alle dieſe, zum Teil ſehr 
verwickelten Verhältniſſe. Von vornehmer Zurückhaltung zeugt es, daß fie 
ſich einer abſchließenden Würdigung der militäriſchen Bedeutung des Herzogs 
enthält und ſtatt deſſen ſachverſtändige Beurteiler zu Worte kommen läßt. 

Die gelungene Wiedergabe von vier Bildniſſen des Herzogs, die der 
überaus wertvollen Veröffentlichung der hiſtoriſchen Kommiſſion beigegeben 
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iſt, feſſelt den ſinnenden Betrachter immer aufs neue und regt ihn dazu an, 
mit der jo verſchiedenen Auffafjung derſelben Perſönlichkeit im Bilde die 
feinſinnige Sergliederung ihres Weſens durch die hochbegabte Darſtellerin 
zu vergleichen und in Einklang zu bringen. — 

Die Geſchichte des braunſchweigiſchen Fürſtenhauſes entbehrt ſeit den 
Jahren 1866 und 1884 in den Ländern ſeines Jahrhunderte langen fürſt⸗ 
lichen Waltens ihres nächſten Anwalts und Förderers; zu um jo größerem 
Danke ſind wir neben der hiſtoriſchen Kommiſſion, die in dieſen Seitläuften 
die Herausgabe des Werkes ermöglicht hat, der berfaſſerin, die ihre 
bedeutende Arbeit mit gutem Grunde dem Geh. Archivrat Dr. Paul Zimmer⸗ 
mann zugeeignet hat, für die liebevolle Hingabe verpflichtet, mit der ſie 
das Andenken eines der bedeutendsten Angehörigen des welfiſchen Haufes 
erneuert und vertieft hat. 

Blankenburg a. h. Karl Mollenhauer. 

eee, e, ,, dee, e e, EDEN ET Er A ET EL RETURN SER 

. Nachrichten |] 
Hiſtoriſche Kommiſſion 

für Hannover, Oldenburg, Braunſchweig, 
Schaumburg-Cippe und Bremen. 

Schon ſeit mehreren Jahren beſtand der Plan, die Mitgliederverſamm⸗ 
lung der Hiſtoriſchen Kommiſſion nach der Stadt Bremen zu berufen, aber 
die Not der Seit hatte es bisher immer ratſamer erſcheinen laſſen, für die 
Tagung einen mehr im Mittelpunkt des Arbeitsgebiets der Kommiſſion 
belegenen Ort zu wählen. Nachdem dann im Jahre 1920 wegen der März⸗ 
unruhen von der Abhaltung einer Derjammlung ganz hatte abgejehen werden 
müſſen, brachte endlich das Jahr 1921 dieſen lang gehegten Wunſch zur ; 
Erfüllung, und jo konnte die 8. ordentliche Mitgliederverſammlung am 3 
23. März in der ſchönen Aula des alten Gnymnajiums zu Bremen zu⸗ 3 
fammentreten. 

Nach Eröffnung der von den Vertretern der Stifter, der Mehrzahl 
der Kusſchußmitglieder und einer ſtattlichen Zahl von einheimiſchen und 

auswärtigen Mitgliedern und Geſchichtsfreunden beſuchten Tagung durch 
den Vorſitzenden der Kommiſſion, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Brandi, hieß 
im Namen des Senats der Freien und Hanſeſtadt Bürgermeiſter Dr. Spitta 
die Verſammlung willkommen, und legte in tiefgreifender Ausführung dar, 
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wie notwendig die wiſſenſchaftliche Arbeit gerade für die jetzige ſchwere 
Seit ſei. Gegenwart und Sukunft ruhten auf der Vergangenheit; Freiheit 
und Ehrfurcht vor dem Gewordenen harmoniſch zu vereinen ſei ein Seichen 
deutſcher Wiſſenſchaft, und auch die Forſchungen der Hiſtoriſchen Kommiſſion 
mündeten ſchließlich, wenn auch auf einem Umwege, wieder in die Gegen⸗ 
wart ein. So dürfe auch die Hiſtoriſche Kommiſſion das Recht und die 
Pflicht für ſich in Anſpruch nehmen, trotz der Not der Seit ihre Forſchungen 
über die niederſächſiſche Geſchichte fortzuſetzen. Nach einem Dank für die 
Begrüßung des Herrn Bürgermeiſters erſtattete der Vorſitzende den Jahres- 
bericht für die beiden Geſchäftsjahre 1919 und 1920. Er gedachte dabei 
in rühmender Weiſe des im vorigen Jahre verſtorbenen früheren Vor⸗ 
ſitzenden des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen, Generals der Art. 3. D. 
v. Kuhlmann in Alfeld, der ſich um die Begründung der Hijtorijchen Kom⸗ 
miſſion die größten Verdienſte erworben und als einer ihrer erſten Patrone 
ihre weitere Entwicklung ſtets mit regſter Anteilnahme verfolgt habe, ſowie 
der verſtorbenen Mitglieder Oberſt a. D. Lehmann und Prof. Dr. Walter 
Stein in Göttingen, Oberbibliothekar Dr. Milchſack in Wolfenbüttel und 
Oberbürgermeiſter a. D. Dr. Struckmann in Hildesheim. — Als neue 
Patrone find der Kommiſſion beigetreten die Handelskammer in Brauns 
ſchweig, der Biſchof Dr. Ernſt und Gymnaſialdirektor Ernſt in Hildesheim, 
Graf von Görz auf Schloß Wrisbergholzen, Candſchaftsrat Götz v. Olenhuſen 
in Olenhuſen ſowie das Real gymnaſium in Nienburg. 

Zu Mitgliedern der Kommiſſion wurden gewählt Ökonomierat E. von Cehe 
in Padingbüttel, Prof. Lonke in Bremen, Studienrat Dr. Lüders in Harz⸗ 
burg, Prof. Lühmann in Braunſchweig, Muſeumskonſervator Plettke in 
Geejtemünde und Paſtor Wöbcken in Sillenjtede. 

Als Ort der nächſten Derjammlung, die im Frühjahr 1922 ſtattfinden 
ſoll, wurde auf Einladung des dortigen Geſchichtsvereins die Stadt Goslar 
in Ausſicht genommen, die im nächſten Jahr das Gedächtnis ihres 1000 jäh⸗ 
rigen Beſtehens feiern kann. 

Den Schwerpunkt der Tagung bildeten wie immer die Berichte über 
die wiſſenſchaftlichen Unternehmungen der Kommijjion. 

Über den Stand der Arbeiten für den hiſtoriſchen Atlas von 
Niederſachſen erſtattete an Stelle des am Erſcheinen verhinderten Leiters 
der Veröffentlichung, Geh. Regierungsrats Prof. Dr. ). Wagner, der Dor: 
ſitzende Bericht. Don der Karte der Verwaltungsgebiete Nieder- 
ſachſens um 1780, welche die hauptſächlichſte Aufgabe des Unternehmens 
bildet, iſt als 1. Blatt das Probeblatt Göttingen mit einem erläu⸗ 
ternden Text von Dr. Mager und Dr. Spieß im Jahre 1919 in der Reihe 
der „Studien und Vorarbeiten zum Hiſtoriſchen Atlas Niederſachſens“ ver⸗ 
öffentlicht. Dem Heft iſt zugleich ein Abdruck der Sektion Göttingen der 
Topographiſchen Landesaufnahme des Kurfürftentums Han⸗ 
nover 1764/8 6 beigegeben. Die Veröffentlichung der ſchon ſeit längerer 
Zeit ausgedruckt vorliegenden 1. Lieferung der Lichtdruckausgabe dieſes 
hervorragenden Kartenwerkes konnte leider wegen techniſcher Schwierig⸗ 
keiten noch nicht ermöglicht werden. In den Studien und Vorarbeiten 
zum hiſtoriſchen Atlas iſt ferner außer dem „Probeblatt Göttingen“ 
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1920 eine von dem leider gefallenen Dr. G. Schmidt bearbeitete, durch 
2 Kartentafeln erläuterte Studie „Die alte Grafſchaft Schaumburg“ er⸗ 
ſchienen. Für ein weiteres Heft iſt eine Arbeit des cand. hist. Krieg über 
„Die Entſtehung und Entwicklung der ämterbezirke im ehemaligen Fürſten⸗ 
tum Lüneburg“ in Ausſicht genommen, über deren Inhalt Geh. Archivrat 
Dr. Kruſch nähere Mitteilungen machte. Auch dieſer Arbeit wird zum 
beſſeren Verſtändnis eine Karte beigegeben werden. — Als 7. Heft der 
„Studien“ ſoll eine durch mehrere Karten erläuterte Arbeit des cand hist. 
Schnath über die Grafſchaften Spiegelberg und Eberſtein und die Herr⸗ 
ſchaft Homburg veröffentlicht werden. Die dringend erwünſchte Darſtel⸗ 
lung der Territorialentwicklung des Fürſtentums Calenberg hat Archivrat 
Dr. Eggers übernommen. Ferner wird geplant, in den Kreis dieſer Ar⸗ 
beiten auch das Erzſtift Bremen einzubeziehen und dieſe Aufgabe dem 
Bibliothekar Dr. Many in Hannover zu übertragen. 

Das Werk „Die Renaiſſanceſchlöſſer niederſachſens“ iſt 
im vergangenen Geſchäftsjahre von dem Derfajjer des noch ausſtehenden 
Teiles, Dr. Neukirch, im Manuſkript weſentlich gefördert. Die umfaſſende 
Wertung des Stoffes nach ſeiner kunſtgeſchichtlichen Seite von der Hand 
des Muſeumsinſpektors Dr. Steinacker in Braunſchweig liegt druckfertig 
vor und wird ſich dem kulturgeſchichtlichen Teile unmittelbar anſchließen. 

Geh. Hofrat Dr. P. J. Meier berichtete über den Stand des Nieder⸗ 
ſächſiſchen Städteatlas, der in den Karten bereits 1920 fertiggeſtellt 
war, deſſen Text aber noch nicht ganz abgeſchloſſen werden konnte; jedoch 8 
erſcheint der Abſchluß des ganzen Unternehmens für das laufende Jahr 8 
geſichert, und dies um ſo mehr, als es dem Bearbeiter möglich war, bei 
Gelegenheit einer Arbeit über den ottoniſchen und den karolingiſchen Markt⸗ 
ort Magdeburg den Weg zu den erſten Anfängen dieſer Siedlungsform zu 
finden und damit die Entwicklung der deutſchen Stadt ſowohl im allgemeinen 8 

als mit Beſchränkung erſtmal auf das Land Braunſchweig für die wiſſenn 
ſchaftliche Einleitung zum Text des Atlas feſtzulegen. 3 

Als ein größeres, von Mauern umſchloſſenes, vielfach vom Handel 5 
belebtes Ortsgebilde hat die deutſche Stadt ſchon ſeit der Völkerwande⸗ 
rungszeit in den ehemals römiſchen Städten des Rhein⸗ und Donaugebiets 
beſtanden. Die erſte deutſche Stadt im Rechtsſinn des Mittelalters aber iſt 
Köln, das 1106 durch Heinrich IV. aus den rechtlich und örtlich getrennten 
Einzelbeſtandteilen der Geſamtſtadt zu einer Einheit zuſammengeſchweißt, 
mit höherem Rechte ausgeſtattet und durch eine die ganze Stadt umſchließende 
Mauer geſchützt wird. Auf Köln folgen 1107/08 Goslar, 1111 Speier, 
1114 Worms (dieſe drei durch Heinrich V. zu Städten erhoben), 1118 Mainz 
(durch Erzbiſchof Adalbert), 1120 Freiburg i. B. (Neugründung durch Herzog 
Konrad von Sähringen). — Die Stadt mit der Grundſtücksleihe, dem Her- 
ausnehmen aus dem Landgericht und dem beſonderen Marktgericht, mit 
dem Markt ſelbſt und dem 60 3 Bann, vielfach auch mit der bejonderen 
Pfarrkirche hat dieſe ihre hauptſächlichen Kennzeichen ihrem Vorläufer, dem 
Marktort entlehnt, unterſcheidet ſich aber von ihm dadurch, daß dieſer aus⸗ 
ſchließlich Kaufleute und Gewerbetreibende als Einwohner kennt, jene auch 
die anderen Berufsſtände umſchließt. Die Stadt iſt alſo ein rechtlich 
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und örtlich erweiterter Marktort. — Marktorte kennen wir vor 
allem aus dem 10. Jahrhundert, der Ottonenzeit. Aber mit Sicherheit läßt 
ſich eine Marktanſiedlung Karls d. Gr. (um 805) in Magdeburg, eine biſchöf⸗ 
liche aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts in Cüttich und eine merovin⸗ 
giſche aus der Mitte des 7. Jahrhunderts in Brügge nachweiſen, neben 
denen jedoch noch zahlreiche andere dieſer Art beſtanden haben müſſen; 
weiter dann die frieſiſchen Handelskolonien am Rhein, beſonders in Köln 
und Worms, wo ſich noch ihre Anlage erhalten hat, und an der Weſer 
(Bremen). — Für zahlreiche ottoniſche Marktorte, dann aber auch für das 
karolingiſche Magdeburg, das merovingiſche Brügge und die frieſiſchen 
Niederlaſſungen in Köln und Worms läßt ſich eine einzelne Straße, meiſt 
mit anſchließendem Platz für die Kirche, in der ſpäteren Entwicklung auch 
für den Lebensmittelmarkt, als Srundrißform nachweiſen. Dieſe Form, 
dann auch der Ausdruck mercatum construere, der im Bedürfnisfall 
ſofort in Tätigkeit tretende iudex fori, die dichte Reihung der Buden bzw. 
Häuſer verbindet aber den Marktort mit dem Jahrmarkt, wie er uns 
zuerſt durch die Urkunde König Dagoberts I. von 629 für die Meſſe von 
St. Denis an der Pariſer Heerſtraße entgegentritt. Der Marktort iſt ein 
Jahrmarkt von unbeſchränkter Dauer und mit feſten Wohn⸗ 
ſtätten, der Wortzins nichts anderes als der Sins für die Derkaufsftände 
auf dem Markte, und in der älteren Seit iſt der Handel urſprünglich aus 
den Häufern, wie auf dem Jahrmarkt aus den Buden heraus ge⸗ 
trie ben. 

Im Lande Braunſchweig ſetzt die Gründung der Marktorte 965 mit 
Gittelde ein, dann folgt Gandersheim 990 und bald wohl auch Seefen, 
um 1050 Braunſchweig, etwas ſpäter Helmjteöt. Die Erhebung zur Stadt 
iſt bei Braunſchweig vielleicht noch unter Kaiſer Lothar (T 1137) erfolgt, 
die Gründung der Weichbilder Hagen und Neuſtadt durch Heinrich d. L. 
( 1195), die Erteilung des Stadtrechtes an die Altewiek und den Sack im 
15. Jahrhundert. Helmſtedt iſt gegen 1160, Gandersheim 1159 zuerſt als 
Stadt bezeugt. Gittelde, das ſich nur zum Flecken entwickelt hat, Ganders⸗ 
heim und Helmſtedt ſind . Braunſchweig allein weltlicher Gründung. 
Mit dem Tode Heinrichs d. C. ſetzt dann die Gründung der dunaſtiſchen 
Städte ein, Holzminden und Blankenburg gehören noch dem Ende des 
12. Jahrhunderts an, Stadtoldendorf iſt erſt 1289, Haſſelfelde etwa in der⸗ 
ſelben Zeit als Stadt bezeugt. Weſentlich anderer, wenn auch noch nicht 
ſcha rf erkannter Art find die landesfürſtlichen Stadtgründungen des 14. Jahr⸗ 
hunderts, Schöppenstedt, Schöningen und Seeſen. Und als Anlage der 
Renaiſſance ſteht ganz für ſich allein die fürſtliche Reſidenz Wolfenbüttel da. 
Selbſt die Barockzeit iſt im Lande Braunſchweig nicht ganz leer ausgegangen, 
inſofern Seeſen am Ende des 17. Jahrhunderts nach einem Brande in dieſem 
Stil neu aufgebaut worden iſt. Von der Mitte des 10. bis zum Ende des 
17. Jahrhunderts läßt ſich alſo die Entwicklung der deutſchen Stadt im 

bra unſchweigiſchen Lande fait lückenlos verfolgen. 

Für die Regeſten der herzöge zu Braunſchweig und güne⸗ 
burg hat der Bearbeiter Dr. Cerche die Quellen des Staatsarchivs in 
Hannover bis 1550 durchgearbeitet; ebenſo die Handſchriften und Urkunden⸗ 



ſammlungen des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen, ſowie die in Betracht 
kommenden Handſchriften und Abſchriftenſammlungen der vorm. Höniglichen 
Bibliothek in hannover. In Celle hat er das Stadtarchiv durchgeſe hen 
und ausgenutzt, in Bückeburg das Candes⸗ und das Fürſtliche Archiv, je nes 
mit geringem Erfolge, dieſes faſt ohne Ergebnis. In der letzten Zeit hat 
die Arbeit vorläufig einen kleinen Stillſtand erfahren, da Dr. Lerche im 
Anfange des Jahres ſein neues Amt als Direktor der Landesbibliothek in 
Wolfenbüttel angetreten hat. — Als eine notwendige Ergänzung für das 
Regeſtenwerk ſollen neben demſelben Unterſuchungen über das Urkunden⸗ 
und Kanzleiwejen der Herzöge hergehen. Don dieſen wird bald der Anfang 
erſcheinen, nämlich „Beiträge zum Urkunden⸗ und Kanzleiwejen der Herzöge 
zu Braunſchweig und Lüneburg im 13. Jahrhundert“ von Dr. Friedrich Buſch. 

Die Arbeit an der Herausgabe der helmſtedter Univerſitäts⸗ 
matrikel hat nach Mitteilung von Geh. Archivrat Dr. Zimmermann 
im letzten Jahre ſo gut wie vollſtändig geruht, da er das ganze Jahr 1920 
neben der Leitung des Landeshauptardivs auch die der Landesbibliothek 
hat führen müſſen. Der erſte Band iſt für den Druck ziemlich fertiggeſtellt, 
doch ſoll die Drucklegung wegen Mangels ausreichender Mittel bis zum 
Jahre 1922 vertagt werden. 

Die Bearbeitung des Stadtbücherinventars für Niederſachſen, 

welche Prof. Dr. Fr. Beyerle, jetzt in Baſel, übernommen hatte, ruht 
noch vollſtändig. 

Über die Herausgabe der Geſchichte der hannoverſchen Kloſter, 
kammer berichtete der Bearbeiter, Staatsarchivar Dr. Brenneke. Die 
zunächſt in Angriff genommene Vorgeſchichte der Kloſterkammer von 1540 — 84 
würde an ſich nur die Entſtehung des Keims einer ſpäteren zentralen Kloſter⸗ 
gutsverwaltung aus der Reformation heraus zu behandeln haben, der, in 
der Gegenreformation nicht zugrunde gegangen, erſt von 1584 ab von einer 
anderen Grundlage aus bewußter ausgeſtaltet worden iſt. Das kann aber 
nicht ohne gleichzeitige Darſtellung der calenbergiſchen Kirchenreformation 
geſchehen, welche erſt neuerdings beachtete politiſche Momente in einem 
neuen Lichte erſcheinen laſſen. Die Reformation war nicht eigentlich das 
Ergebnis einer fortgeſchrittenen Entwicklung allgemeiner Suftände, jondern 
entſprang der Initiative einer einzigen Perſönlichkeit. Ermöglicht wurde 
fie erſt durch Auswirkung politiſcher Kombinationen; das politiſche dyna⸗ 
ſtiſche und territoriale Intereſſe hielt den Weg zu ihr offen. Es fragte 
ſich nun, welcher Raum dieſen in ihrem vollen Verlauf noch unbekannten 
politiſchen Vorgängen, die nicht unberückſichtigt bleiben konnten, eingeräumt 
werden ſollte. Jede Halbheit darin würde vom Übel ſein. Es gibt nur 
zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, die Vorgeſchichte der Hloſterkammer 
zu erweitern zu einer Geſchichte der calenbergiſchen Reformation auch in 
ihren politiſchen Dorausfegungen, aber mit beſonderer Berückſichtigung der 
Ulöſter und der Bildung des Keims einer zentralen Kloſtergutsverwaltung; 
ſie würde aber dann eine ſelbſtändige Bedeutung neben dem nur Derwal⸗ 
tungsgeſchichte gebenden Hauptteil (von 1584 ab) haben und dann auch 
ſelbſtändig zu publizieren ſein. Der zweite Weg wäre, die weſentlichen 
Endergebniſſe einer gleichwohl vollen Durchforſchung auch des politiſchen 
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Aktenmaterials nur in eine einleitende Skizze zu bringen. Dann könnte 
aber daneben das Buch über die politiſche Geſchichte der Reformation, das 
einſt ſchon Meinardus vorgeſchwebt hat, nicht länger ungeſchrieben bleiben. 
In jedem Falle waren neben den Reformations-, Difitations- und Kloſter⸗ 
akten auch die politiſchen Akten nicht nur des Staatsarchivs in Hannover, 
ſondern auch des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, ſowie der Archive in Mar⸗ 
burg, Weimar und Wolfenbüttel für die Materialſammlung heranzuziehen. 
Bei der Ausarbeitung hat der Berichterſtatter zunächſt den bezeichneten erſten 
Weg einer Erweiterung der Vorgeſchichte ins Auge gefaßt. Ein erſtes ſchon 
abgeſchloſſenes Kapital behandelt als Ausgangspunkt die Regierungszeit 
Erichs I. Ein in der Bildung begriffenes landesherrliches Kirchenregiment 
tat den biſchöflichen Diözeſanregierungen je nach der ihnen noch inne⸗ 
wohnenden Kraft verſchiedenen Eintrag. Ihren völligen Sujammenbrud 
führte jedoch erſt das plötzliche Einſtrömen der reformatoriſchen Ideen herbei, 
eine geiſtige Bewegung, die in ihren Wirkungen aber im ganzen negativ 
blieb und nur die kirchliche Anarchie zum Ergebnis hatte. Gegenüber der 
Wiederaufrichtung des Kirchenregiments war das Territorium als Ganzes 
indifferent; die Candesherrſchaft hatte eine gewiſſe Freiheit, in welchem 
Sinne fie ſie vornehmen wollte. Erich I. unterzog ſich aber einer vollen 
Cöſung dieſer Aufgabe nicht. Eine entſchiedene Stellungnahme wurde für 
ſein Territorium gefährlich, als die Spannung zwiſchen Heinrich dem Jüngeren 
und dem ſchmalkaldiſchen Bund zum Kriege zu führen drohte. Heinrich 
bedurfte eines dauernden Machteinfluſſes auf das Territorium des Oheims 
und ſuchte ſich ihn zu ſichern zuerſt durch den Derjud einer Einwirkung 
auf Erichs Teſtamentsabfaſſung, dann durch deſſen Hereinziehung in den 
Nürnberger Bund. Seine rührige und leidenſchaftliche Gegenipielerin war 
die mit dem ſchmalkaldiſchen Bunde Fühlung ſuchende Eliſabeth, Erichs I. 
Gemahlin, deren Bild jetzt mannigfaltigere und lebensvollere Züge gewinnt; 
die Wahl des Seitpunktes für ihren Übertritt noch bei Cebzeiten des Gatten 
erfolgte aus politiſchen Erwägungen. Erich hat den Nürnberger Vertrag 
zunächſt angenommen, als aber vor Abſchließung des Frankfurter Anftandes 
der Krieg auszubrechen drohte, die Siegelung geweigert und ſie auch ſpäter 
hinzuzögern gewußt; erſpart hat ſie ihm nur ſein Tod. So hat er ſeinen 
Erben zwar die für das Cand ſo nötige Handlungsfreiheit für den doch 
einmal zu erwartenden Kriegsausbruch hinterlaſſen, unbeabſichtigt aber zu⸗ 
gleich auch die Freiheit für die Aufrichtung einer evangeliſchen Kirchenordnung. 

Das zweite, auch ſchon größtenteils ausgearbeitete Kapitel betrifft die 
Teſtamentseröffnung, die Verſuche Heinrichs, wider das Teſtament einen 
kaiſerlichen Vormundſchaftsbrief zu erlangen, und die Konftituierung des 
vormundſchaftlichen Regiments ohne heinrich. Ein drittes Kapitel würde 
die Candtage und die Verſuche Heinrichs, die Candſchaft zu gewinnen, das 
vierte die Kirchen⸗ und Kloſterordnung und die Diſitation, das fünfte Eli⸗ 
ſabeths Kloſterregiment und ihre Auffajjung von den Aufgaben des chriſt⸗ 
lichen Territorialftaats behandeln. Das ſechſte hätte ſich mit dem Ausgang 
der Vormundſchaft zu beſchäftigen; das bei Eliſabeth anfangs in Rüchſicht 
auf ihre reformatoriſchen Pläne mehr zurücktretende dynaſtiſch⸗territoriale 
Intereſſe gewann dann über die Regentin auch mehr und mehr die Herr⸗ 
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ſchaft und zwang fie, unbewußt dem Sohn die Wege zur Gegenreformation 5 

zu ebnen. Die Darſtellung der Gegenreformation, für die der Stoff noch 
nicht geſammelt iſt, würde vorausſichtlich nur einen beſchränkten Raum 
einnehmen. 

Nach Mitteilung des Generals d. Inf. a. D. Dr. von Bahrfeldt iſt 
das Manujkript für die geplante Vorarbeit für das Niederſächſiſche 
Mmünzarchiv „Die Braunſchweiger Münzgenoſſenſchaft von 1555“ annä⸗ 
hernd fertiggeſtellt und die Vorarbeiten für die beiden beizugebenden Münz⸗ 
tafeln ſind beendet. Zu einer Drucklegung iſt der Bearbeiter aber noch 
nicht geſchritten. 5 N 

Die von der vorigen Derjammlung beſchloſſene Herausgabe einer 
Biographie des herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braun⸗ 
ſchweig von Frl. Dr. Stern iſt mit der eben erfolgten Ausgabe des ſtatt⸗ 
lichen Bandes, dem 4 Bildniſſe des Herzogs beigegeben ſind, vorläufig zum 
Abſchluß gelangt. Für ſpätere Seit wird geplant, als Ergänzungsband zu 
dieſer Darſtellung die von der Verfaſſerin bearbeitete umfangreiche Poli⸗ 
tiſche Korreſpondenz des Herzogs zu veröffentlichen. 5 5 

Ferner beſchloß die Derjammlung, zur Drucklegung einer von Staats⸗ 
archivar Dr. Kretzſchmar in Cübeck für die Sächſiſche Hiſtoriſche Kommiſſion 
bearbeiteten Geſchichte des Heilbronner Bundes mit Rückſicht auf 
die vielen Beziehungen zu Niederſachſen, die 003 Werk e eine Bei⸗ 
hilfe zu bewilligen. 

Im Anjhluß an die Berichte über die wiſſenſchaftlichen Unterneh⸗ 
mungen der Hommiſſion machte Archivrat Dr. Fink den Vorſchlag, die 
Veröffentlichung des Briefwechſels von Juſtus Möſer, unter Berück⸗ 
ſichtigung ſeiner vielfachen Rechtsgutachten ins Arbeitsprogramm der Kom⸗ 
miſſion aufzunehmen, während Prof. Dr. Rüthning die Herausgabe eines 
Oldenburger Urkundenbuches anregte und Senatsſyndikus a. D. 
Dr. Focke auf die Notwendigkeit der Bearbeitung eines Niederſäch⸗ 
ſiſchen Künſtlerlexikons hingewieſen hat. Dieſe verſchiedenen An⸗ 
regungen werden dem ln, zur weiferen Beratung unterbreitet werden. 
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Veröffentlichungen 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 

Die Mitglieder des Vereins ſowie die mit dem Verein im Schriften⸗ 
austauſch stehenden Vereine und Inſtitute können die nachfolgenden Ver⸗ 
öffentlichungen des Vereins zu den beigeſetzten Vorzugspreiſen beziehen. 
Bei den unter 19— 21 aufgeführten, nicht im Selbſtverlage des Vereins 
erſchienenen Veröffentlichungen bleibt eine ſpätere Preisänderung vorbehalten. 

Beſtellungen ſind an die Geſchäftsſtelle des Vereins in hannover, 
R. v. Bennigſenſtr. 1 (Provinzialmuſeum), zu richten. 

Vollſtändige Exemplare ſämtlicher Jahrgänge des „Archivs“ find 
nicht mehr zu haben; längere Reihen von Jahrgängen der „Seitſchrift“ 
werden nach Beſchluß des Dorftandes zu ermäßigten Preiſen abgegeben. 

1. Neues vaterländiſches Archiv. 1822-1832. 
Jahrgang 1824 . e 8, — 

Die andern Jahrgänge werden nicht mehr abgegeben. 

2. Daterländiſches Archiv (1835 ff.: des Hiſtoriſchen Vereins 
für Niederſachſen). 1855 — 1844 (je 4 Hefte). 

1834 1830, 1887 1839 1841, ð der Jahrg 8. 
Die andern Jahrgänge werden nicht mehr abgegeben. 

5. Archiv des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. Neue Folge. 
1845 1849 „der Jahrg. 8. 

4. 8 eitſchrift des Hitoriſchen 9 1175 Rfeberſachſen 1850 ff. 
(1902 ff. je 4 Hefte oder 2 Doppelhefte.) 
1850 - 1884, 1886-1891, 1893 - 1897, 1899, 1900, 1902 

bis 1916, 1918 ffn. der Jahrg. 1 8, —, das heft „ 2, — 
Die Jahrgänge 1885, 1892, 1898, 1901 u. 1917 ſind vergriffen. 

5. Urkunden buch des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 
Heft 1— 9. 8°. 
Heft 1. Urkunden der Biſchöfe von Hildesheim. 1848. „ 1,50 

„ 2. 3. Die Urkunden des Stiftes Walkenried. Abt. 1. 2. a 
4882 55 „ % 8. 

„ 3. Die Urkunden des Klofters e bis 1400. (Abt. 4 
des Calenberger „ von W. von Hoden⸗ 

erg) BR „ 6, — 
„ 5. Urkundenbuch d. St. . bis um Jahre 1369. 1860 ge 

„ 6. Urkundenbuch d. St. Göttingen bis zum Jahre 1400. 1865 „ 9,- 

„ 7. Urkundenbuch d. St. Göttingen vom Sale 1401 bis 1500. 
180 „ 

„ 8. Urkundenbuch a St. 1 bis Zu 3 1 1369. 1872 „ 9.— 

„ 9. Urkundenbuch d. St. Lüneburg vom 5 1370 bis 1387. 
18100. „ 2 

6. Lüneburger n Abt. v u. VII. 4°, 
Abt. V. Urkundenbuch des Klofters Iſenhagen. 1870 „ 10, — 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

— 146 — 

Abt. VII. Urkundenbuch des Kloſters St. Michaelis zu Lüne- 
burg. 1870. Heft 123 1 

Wächter, J. C.: Statiſtik der im Yönigreihe Hafen 
vorhandenen heidniſchen Denkmäler. 18 8 e 
Tafeln.) 1841. 8°, : 

Grote, J., Reichsfreiherr au den Urkdl Beiträge su 
Geſchichte des Königr. hannover und des Herzogtums Braun- 
ſchweig von 1243 - 1370. Wernigerode 1852. 8°. 7 

v. Hammerſtein, Staatsminiſter: Die Beſitzungen der Grafen 
von Schwerin am linken Elbufer. Nebſt Nachtrag. Mit 
Harten und Abbild. rs aus der ar des Dereins 
1857.) 8°. 

Brockhauſen, paſtor: Die pflanzenwelt niederſachſens in 
ihren Beziehungen zur Götterlehre. W aus der Seit⸗ 
ſchrift des Vereins 1865.) 8° . 

mithoff, 5. W. .: Kirchen und Hopellen im i Hönig eich 
Hannover 
Heft 1. Gotteshäuſer im Fürſtentum Hildesheim. 1865. 4° 

Das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunſt und i 
ſchaft im Königreich hannover. 1866. 40 

Sommerbrodt, E.: 1 1 der Eöftorfer Weltkarte. 
1885. 4° 5 

Bodemann, Ed.: ele Entwürfe zu fee Annalen 
von 1691 und 1692. SE aus der Seitichrift des Vereins 
1885.) 8° . 

v. Oppermann und €. Sc rd Atlas vorgeſchich licher 
Befeſtigungen in Niederſachſen Heft 1-12. 1887 1916. 2° 

Heft 1-3, 7, 8 je #4 9,-; Heft 92 122 je 
Die Hefte 4 — 6 ſind vergriffen. 

Janck e, H.: Geſchichte der Stadt Uelzen. mit 5 Kunftbeilagen. 
1889 89 57. 

Jürgens, O.: Geschichte der Stadt Eimeburg, mit 6 Kun 
beilagen. 1891. 8°. e 

Sommerbrodt, E.: Die Ebſtorfer Weltkarte, 25 Tafeln in 
Cichtdruck in Mappe und ein Heft Text. 1891. 2°, Text 4° 

Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieder⸗ 
ſachſens. 8°. 

Band 1. Bodemann, Ed.: Die älteren SEE) 
der Stadt Lüneburg. 1882 . . 

Band 2. Meinardus, O.: Urte denbuch de Stiftes 
und der Stadt Hameln bis zum Jahre 1407. 1887 72 

Band 3. Tſchackert, P.: Antonius Corvinus Leben und 
Schriften. 1900 

Band 4. Corvinus, e Briefwechſel. insg. von 
P. Tſchackert. 1900 „ N RR 
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Band 5. Bär, M.: Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des 
Regierungs⸗Bezirks Osnabrück. 1901 . . 

Band 6. Hoogeweg, h.: Urkundenbud RE Hochſtifts 
Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 2. 1221 - 1260 

Band 7. Hölſcher, U.: Geſchichte der Reformation in 
Goslar. 1902 . . 

Band 8. Renee W.; Einebiirg: ältestes Stadtbuch 
und Verfeſtungsregiſter. 1905 5 

Band 9. Doebner, R.: Annalen ins Akten ber Brüder 
des gemeinjamen Lebens im Cüchtenhofe zu Hildesheim. 1903 

Band 10. Fink, E.: Urkunden des Stifts und der Stadt 

Hameln. Teil 2. 1408-1576. 1903 ie 
Band 11. hoogeweg, h.: Urkundenbuch des Hochſtifts 

Hildesheim und feiner Biſchöfe. Teil 3. 1260 - 1310. 1903 

Band 12. Oehr, G.: Ländliche Verhältniſſe im Herzogtum 
Braunſchweig⸗ Wolfenbüttel im 16. Jahrhundert. 1903 

Band 135. Stüve, G.: Briefwechſel zwiſchen Stüve und 
Detmold in den Jahren 1848 - 1850. 1903 5 

Band 14. Schütz von Brandis: überſicht der Geſchichte 
der Hannoverſchen Armee von 1617 bis 1866. Hrsg. von 
J. Freiherrn von RKeitzenſtein. 1903 . 

Band 15. Cordemann, Öberjt, Hannon. Generalſtabschef: 
Die Hannoverſche Armee und ihre Schickſale in und nach der 
Kataftrophe von 1866. Aufzeichnungen und Akten. Hrsg. 
von Dr. Wolfram. 1904. 

Band 16. Noack, G.: Das Stapel und Schiffahrtsrecht 
Mindens vom Beginn der preußiſchen Herrſchaft 1648 bis zum 
Vergleiche mit Bremen 1769. 1904 . ; 

Band 17. Kretzſchmar, J.: Guſtav Adolfs pläne und 
Ziele in Deutſchland und die Herzöge von Braunſchweig und 
Lüneburg. 1904 . 9 5 

Band 18. Langenbeck, W. Die politik des Bau Fire 
Ihweig-Lüneburg in den Jahren 1640 und 1641. 1904 . 

Band 19. Merkel, Joh.: Der Kampf des Fremdrechtes 
mit dem einheimiſchen Recht in Braunſchweig⸗Cüneburg. 1904 

Band 20. Maring, Joh.: Diözeſanſynoden und Domherrn⸗ 
Seneralkapitel des Stifts Hildesheim bis zum Anfange des 
17. Jahrhunderts. 1905 . . , 

Band 21. Baaſch, E.: Der mar des 1 Brauite 
ihweig - Lüneburg mit Hamburg um die Elbe vom 16. bis 
18. Jahrhandert. 1905 \ 

Band 22. Hoogeweg, h.: Urkundenbuch Der Hochſtifts 
Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 4. 1310-1340. 1905 

Band 25. Müller, G. .: Das Cehns⸗ und Landesauf- 
gebot unter Be Balle von e icheye 
190858 
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Band 24. hoogeweg, h.: Urkundenbuch des Hochſtifts 
Hildesheim und feiner Biſchöfe. Teil 5. 1541-1370. 1907 

Band 25. Ropp, G. v. d.: Göttinger Statuten. Akten 
zur Geſchichte der Verwaltung und des Gildeweſens der Stadt 
Göttingen bis zum Ausgang des Mittelalters. 1907 

Band 26. Deichert, H.: Geſchichte des Medizinalweſens 
im Gebiet des ehemaligen Königreichs hannover. 1908. 

Band 27. Hatzig, O.: De Möſer als Staatsmann und 
Publiziſt. 1909 

Band 28. Hoogeweg, 5. eden des Hochstifts 
Hildesheim und feiner Biſchöfe. Teil 6. 1570 1398. 1911 

Band 29. Ehrenpfordt, p.: Otto der Quade, Herzog 
von Braunſchweig zu Göttingen 1367 1394. 1913 8 

Band 30. Reinecke, W.: Die Straßennamen Lüneburgs. 
1914 . 
Band 31. Moeller, E. 9.5 Herm. Conking, der Po k 

des deutſchen Rechts 1606 — 1681. 1915 

Band 32. Güterbock, Ferd.: Die Geinhänier Urkunde 
und der Prozeß Heinrichs des Cöwen. Mit 1 Tafel. 1920 

Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. 8°. 

Band 1. 8 

Heft 1. 5 ennecke: Sur Geftaltung der Ordination mit 
beſonderer Rückſicht auf die Entwicklung innerhalb der luthe⸗ 
riſchen Kirche Hannovers. 1906 : 

Heft 2. Zenker, C.: Zur volkswirtſchaftlichen Biden n 
der Cüneburger Saline für die Seit von 950 bis 1370. 1905 

Heft 3. Meyer, Ph.: Hannover und der Suſammenſchluß der 
deutſchen evangeliſchen Landeskirchen im 19. Jahrhundert. 1906 

Heft 4. Uhl, B.: Die Verkehrswege der Flußtäler um 
münden und ihr Einfluß auf Anlage und Entwicklung der 
Siedelungen. 1977 

Heft 5. Kühnel, P.: Finden 1100 106 Bauten ber Slaven 
im mittleren und weſtlichen hannover? 1970 

Heft 6. ee. E.: . Ra im Mittel 
alter. 1907 . 

Band 2. 

Heft 1. Weſenberg: Der Vizekanzler David Georg Strube, 
ein Hannoverſcher Juriſt des 18. Jahrhunderts. Seine ſtaats⸗ 
rechtlichen Unſchauungen und deren Ergebniſſe. 1907. 

Heft 2. Günther, F.: Die erſte Kommunion auf dem 
Oberharz. 1909. \ 

Heft 3. Hoogeweg, H.: ae == nichtjtantlichen 
Archive im Kreije Alfeld. 1909 5 

Heft 4. Peters, f.: Inventare der gl aaticen Arie 
im Kreije Gronau. 1909. ass 
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21. 

22. 

23. 

24. 

u 

Heft 5. Ohlendorf, L.: Das e e 
und ſein Urſprung. 1910 

Band 3. 
Heft 1. Werneburg, R.: Gau, Grafſchaft und Herrſchaft 

in Sachſen bis zum Übergang in das Landesfürſtentum. 1910 

Heft 2/5. Bode, G.: Der Uradel in Oſtfalen. 1911. 

Heft 4. Barth, W.: Die 1 des „ in 
Hannover. 1911 

Band 4. 
Heft 1. Scha fer, Otto: Der Staatshaushalt des Kurfürſten⸗ 

tums Hannover unter dem Kurfürſten En Huguſt 1680 — 1698. 
1912 . 

Heft 2/3. D onen 3. Denk, Ländliche e 
Verfaſſungs⸗, Rechts⸗ und Wirtſchaftsgeſchichte des Denkigaues 
und der ſpäteren Grafſchaft Lingen bis zum Ausgang des 
16. Jahrhunderts. 1912 . 8 

Heft 4/5. Thiel, E.: Zur Agrargeiiäht ber Ofterftader 
Marſch. 1913. . : 

Heft 6. Peters, g. die Geſchichte 5 Saiflahet auf = 
Aller, Leine und Oker bis 1618. 1915. . 

Band 5. 
Heft 1/2. Eſtorff, E. v.: Sur Geſchichte der Familie von 
Eſtorff bis zur Reformation. 1914 

Heft 3. Bartels, h.: Die Geſchichte der Refonnation in 
der Stadt Northeim. 1918 

Heft 4. Peters, A.: Anvenkure 905 nichtſtaatlichen Archive 
des Kreiſes Springe. 191950 

Heft 5. Siewert, Gerh.: Waldbedeckung md Sed g 
dichte der Lüneburger Heide im Mittelalter. 1920. } 

Band 6. 
Heft 1. Lauenjtein, h.: Die Entwicklung eines nieder» 

ſächſiſchen Bauerndorfes in den letzten 100 Jahren. 1921 
Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen. Im Auftr. 
des Hiſt. Vereins f. Niederſ. hrsg. von C. Schuchhardt. 4°. 

Band 1, Heft 1/2. Schwantes, G.: Die älteſten Fried⸗ 
höfe bei Uelzen und Cüneburg. Mit einem Bettrage von 
M. M. Cienau. 1911 

Band 5, Beft 1. Plettke: Ursprung und Ausbreitung 
der Angeln in Sachſen. : 

Syſtematiſches „ au 5595 Jahr. 
gängen 1819 1910 des „Vaterländiſchen Archivs“ ſowie des 
Archivs und der Seitſchrift des Hiſtoriſchen Vereins für Nieder⸗ 
ſachſen. Im Auftr. d. Vereins hrsg. von K. Kunze. 1911. 8° 
Schambach, K.: Noch einmal die Gelnhäuſer Urkunde und 
der Prozeß Heinrichs des Löwen. 1916 . . ... 

Frensdorff, F.: Die Heimat Carolinens. 1920. 
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Der Verband wiſſenſchaftlicher Vereine in hannover 
veranſtaltet für die Mitglieder der angeſchloſſenen Vereine im Winterhalb⸗ 
jahr 1921/22 die nachſtehenden Vorträge, welche mit Ausnahme von 
Nr. 2 im Saale des Architekten und Ingenieurvereins, Sophienſtr. 2, an 
den angegebenen Tagen um 5 Uhr nachmittags ſtattfinden. 

is 

2; 

12. 

8. 10. 21: Prof. Dr. Paſſarge⸗ Hamburg „Landeskunde von Algerien“. 
(Geogr. Geſ.) 

22. 10. 21 im Sitzungszimmer der ſtädtiſchen Leſehalle, Kalen- 
bergerſtr. 37 pt.: Ardivdirektor Dr. Jürgens „Das Stadtbild Han- 
nover in älterer Seit“. (D. f. Geſch. d. Stadt Hann.) 

12. 11. 21: Prof. Schlee⸗Hamburg „Reiſeſtudien auf Java“. (Geogr. Geſ.) 

26. 11. 21: Muſeumsdirektor Dr. Peßler „Die 2 5 5 Sachen und 
Niederſachſen“. (Heimatb. Niederſ.) 

10. 12. 21: Studienrat Dr. Schauer „Herders italieniſche Reife nach 
ungedruckten Briefen“. (D. f. neuere Sprachen.) 

14. 1. 22.: Studienrat Dr. Lautenjad „Geographie und Kunſt“. 
(Geogr. Geſ.) 

28. 1. 22: Rektor Techlenburg⸗Göttingen „Heimat und Volkstum“. 
(Heimatb. Niederſ.) 
11. 2. 22.: Muſeumsdirektor Dr. Peßler „Niederſächſiſche Dolks- 
trachten“. (Bijt. D. f. Niederſ.) Mit Lichtb. 

25. 2. 22.: Geh. Hofrat Prof. Dr. Meier, Direktor des Landesmujeums 
in Braunſchweig, „Konrad von Soeſt, ſeine Bedeutung für die nieder⸗ 
ſächſiſche Malerei ſeiner Seit“. (Hiſt. Verein f. Nieder.) Mit Lichtb. 

.. 11.3. 22: Studienrat Dr. Büttner „Aus ſpätmittelalterlichen Urkunden 
zur Kultur- und Sittengeſchichte Hannovers“. (D. f. Geſch. d. Stadt Hann.) 

. 25. 5. 22.: Prof. Dr. Rohrmann, Direktor der Bismarckſchule, „Das 
britiſche Weltreich als wirtſchaftliche Einheit“. (Geogr. Geſ.) 
1. 4. 22: Geh. Baurat Prof. Dr. Haupt „Die Weſtgoten in Spanien“. 
(Germ. Geſ.) Mit Lichtb. 

Für die Mitglieder des Hiftor. Vereins für Niederſachſen 
werden außerdem wie im Vorjahre Beſprechungsabende veranſtaltet 
werden, über die jedesmal beſondere Mitteilung ergeht. 
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Nachrichtenblatt 
für 

Niederſachſens Vorgeſchichte 

Im Auftrage der vorgeſchichtlichen Abteilungen des hiſtoriſchen 
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Vorgeſchichtliches zur Cangobardenfrage. 

Von Guſtav Schwantes. 

Mit 40 Abbildungen. 

Die Hiſtoriker ſind hinſichtlich der Herkunft und Volks⸗ 
zugehörigkeit der Langobarden zu ſehr mannigfachen Anſichten 
gekommen. Einige rechnen ſie zu den Sweben, andere zu den 
Ingwäonen und noch andere vermuten in ihnen Wandalen oder 
einen anderen von Skandinavien, wahrſcheinlich Gotland herüber- 
gekommenen oſtgermaniſchen Stamm. Wenn die auf Grund der 
hiſtoriſchen Quellen und Sprach- und Kechtsforſchungen auf⸗ 
gebauten Vermutungen ſo ſehr voneinander abweichen, ſo dürfte 
ein Verſuch, das Problem von einer ganz anderen Seite zu 
beleuchten, um ſo gerechtfertigter ſein. 

Zuvor ſei aber gleich bemerkt, daß der Leſer nicht zu viel 
erwarten möge. Die Wanderungen der Langobarden von ihren 
Stammſitzen an der unteren Elbe an Hand der Funde zu ver: 
folgen, iſt noch nicht möglich; dazu reicht das archäologiſche 
Material bei weitem noch nicht aus. Wohl aber dürfen wir 
hoffen, über das Volk in ſeiner norddeutſchen Heimat etwas 
ermitteln zu können. Hhinſichtlich dieſer Aufgabe befinden wir 

1 
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uns in der vorteilhaften Lage, daß es möglich iſt, die älteren 
Wohnſitze der Langobarden hiſtoriſch feſtzuſtellen. Ein Teil 
des heutigen Regierungsbezirks Lüneburg hieß noch im Mittel⸗ 
alter der Bardengau, und Ortsnamen wie Bardowiek, 
Bardenhagen und andere haben den Stammesnamen unſeres 
Volkes bewahrt, der nach einigen Geſchichtsforſchern in dieſer 
Faſſung eine Kurzform, nach anderen aber die urſprüngliche 
Bezeichnung war. Noch in den ſpäteren Wohnſitzen in Italien 
war die Form Barden neben Langobarden gebräuchlich. 

Wir haben im Bardengau alſo die Landſchaft vor uns, in 
der die Langobarden ſeit alten Zeiten geſeſſen haben, und auch 
nach der Auswanderung des größten Teiles des Volkes blieben 
Volkstum und Name als Teil des ſächſiſchen Verbandes erhalten. 
Daß der Bardengau der norddeutſche Stammſitz der Langobarden 
war oder doch einen Teil desſelben umfaßt, wird von allen 
führenden Geſchichtsforſchern angenommen. Wir dürfen dieſen 
Satz daher als feſtſtehend zum Ausgangspunkt unſerer Unter⸗ 
ſuchung machen. 

Die Langobarden werden in der Geſchichte zuerſt von Strabo 
erwähnt zur Seit des Auguſtus in ſeiner Geographie. Die erſte 
Berührung mit den Römern fand im Jahre 5 nach Chriſt ſtatt. 
Tiberius zog damals von den Thauken zu den Langobarden, 
die auf das rechte Elbufer hinüberflohen und dadurch ihre Frei⸗ 
heit retteten. Es iſt daher ſicher, daß in der Seit um Chriſti 
Geburt Langobarden auf der linken Elbſeite wohnten. Wir 
dürfen alſo die dieſer Seit angehörenden Gräber des Barden⸗ 
gaues als langobardiſch bezeichnen. 

Daß in der auguſteiſchen Seit im Bardengau eine dichte, 
kriegeriſche und wohlhabende Bevölkerung gelebt hat, wurde 
durch die Arbeit des Spatens offenbar. Nirgend in Deutſchland 
iſt die Siviliſation dieſer Periode ſo glänzend vertreten wie 
gerade hier. Erſt im markomanniſchen Böhmen finden wir auf 
der Pichora bei Dobrichov ein Grabfeld von gleicher Bedeutung 
wie die Begräbnisſtätten von Nienbüttel, Rieſte, Darzau, Bah⸗ 
rendorf und Rebenjtorf, zu denen noch die gleichartigen, auch 
wohl langobardiſchen reichen Felder von Körchow und Hagenow 
in Mecklenburg kommen. Aber dieſer glanzvollen Gruppe, die 
wir den Langobarden zuſprechen dürfen, gingen andere vorauf. 
Es iſt, um bezüglich der Langobarden ins Reine zu kommen, 
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notwendig, dieje früheren vollkommen vorgeſchichtlichen Gruppen 
hier kurz zu beſprechen. 

Daß das öſtliche Hannover ſeit der Bronzezeit von Ger: 
manen bewohnt iſt, läßt ſich an Hand der ſeit dieſer Periode 
bis in ganz ſpäte Seiten erfolgenden lückenloſen Entwickelung 
der Siviliſation klar erkennen. Unſere Gegend gehört zum 
mindeſten in der älteren Bronzezeit, möglicherweiſe aber ſchon 
zur Steinzeit zum germaniſchen Gebiet, deſſen Zentrum Süd⸗ 
ſchweden, Dänemark und die kimbriſche Halbinſel war. Dieſer 
germaniſche Kreis zeichnet ſich ſowohl durch eigenartige Formen 
der Gebrauchsgegenſtände als auch der Beſtattung aus. Noch 
immer finden ſich in Wald und Heide vereinzelt große Felder 
mit Grabhügeln.“) Innerhalb dieſer bronzezeitlichen Siviliſation 
der Germanen laſſen ſich einzelne geſonderte Unterkreiſe, die 
etwa einzelnen Beſiedelungsſchichten, Stämmen oder Stammes- 
verbänden angehören, zur Seit kaum unterſcheiden, — obwohl 
Anzeichen dafür vorhanden ſind, daß ſich auch hier einmal 
Unterſchiede ergeben werden. Ganz anders liegen die Derhält- 
niſſe in der älteren Eiſenzeit, die von mindeſtens 800 vor Chriſt 
an datiert. Wir treffen hier ganz eigenartige Fundverhältniſſe, 
die ſich ungezwungen nur ſo deuten laſſen, daß mehrere Beſiede— 
lungen nacheinander ſtattgefunden haben. 

Die älteſte Eiſenaltergruppe iſt die von Weſſenſtedt. In 
niedrigen Hügeln ſtehen die Graburnen in kleinen Steinkijten. 
Die ärmlichen Beigaben, zumeiſt einfache Gewandnadeln mit 
doppelter Biegung des Haljes, ſogenannte Schwanenhalsnadeln, 
datieren die Gräber in die ältere Hallſtattzeit (Abb. 1, folg. Seite). 

Sehr weit verbreitet ſind die Urnengräber der jüngeren Gruppe 
von Jaſtorf. Die Graburnen werden am Beginne zum Teil noch 
in ſehr niedrigen Hügeln beigeſetzt, viel öfter aber auf größeren 
oder kleineren Friedhöfen zu ebener Erde. Die Beigaben ſind im 
Beginne ſpärlich, meiſt beſtehen ſie nur in einer Nadel wie in der 
vorhergehenden Stufe. Aber die Nadel hat nun eine andere Form; 
aus der Schwanenhalsnadel mit doppelter Biegung iſt die einfach 
gebogene Kropfnadel geworden (Abb. 6, 7, 12). Recht häufig 

) Noch immer, aber wie lange noch? Wann ſichern wir uns wenig⸗ 
ſtes eines diejer Felder, damit auch kommende Geſchlechter ſich des Anblickes 
ſolcher weihevollen Stätten inmitten der braunen Heide freuen können? 
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find nun auch einfache Gürtelhaken (Abb. 9), die ſich aus Haken 
der älteren Hallſtattzeit mit ſchwalbenſchwanzartig geſtaltetem 
Haftende entwickelten. In Frauengräbern ſind ſogenannte Segel⸗ 
ohrringe mit blauen Glasperlen häufig (Abb. 8). Den Einfluß 
des ſüdlichen Späthallſtattkreiſes verraten ſonderlich die Bomben⸗ 
nadeln mit hohlen Bronzeknäufen (Abb. 11) und gewiſſe leider 
recht ſeltene Fibeln. Die Tongefäße entwickeln ſich aus denen 
der vorhergehenden Stufe (Abb. 15 - 16), wie auch die Mehrzahl 
der Metalltypen. Die Gräber laſſen deutlich drei Schichten ver⸗ 

ſtedt, Kr. Uelzen. 1 bronzene Schwanenhals⸗ 
nadel ½¼; 2-5 Urnen, etwa ½. 

ſchiedenen Alters erkennen. Die erſte 
ſchließt ſich mit ihrer Keramik und den 

ſeltenen Beigaben (meiſt eine Nadel, 
Abb. 12) eng an die Stufe von Weſſen⸗ 

| 6 

Funde der Jaſtorf⸗Gruppe, ½. 
6, 7, 12 eiſerne Kropfnadeln; 
11 eijerne Bombennadel mit 
hohlem Bronzekopf; 8 bronzener 
Segelohrring mit, blauer Glas⸗ 
perle; 9 eiſerner Sungengürtel⸗ 
haken; 10 eiſerner Gürtelring, 

ſämtlich von Jaſtorf. 

ſtedt an. Die jüngeren Gräber zeichnen ſich durch eckiger pro⸗ 
filierte Urnen von zum Teil guter Arbeit und Form (Abb. 14 — 15) 
und reichere Beigaben aus. Dieſe beiden Abſchnitte, Jaſtorf a 
und b, gehen unmerklich ineinander über. Sie werden zeitlich 
dem ſüdlichen Späthallſtatt (700 - 550) und der erſten Latenejtufe 
(550 — 400) entſprechen. Die keltiſche Latene-3ivilijation hat auf 
den germaniſchen Norden erſt ſpäter eingewirkt. Der keltiſche Ein⸗ 
fluß tritt vor dem vierten Jahrhundert kaum ſichtlich hervor; 
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auch ſpäter hindert er das kräftige Weiterwachſen der heimiſchen 

Formen zunächſt nur in begrenztem Umfange. Die jüngſten 

Gräber der Jaſtorfgruppe gehören ſchon dem Beginn dieſer neuen 

periode an: Jaſtorf e. In dieſer wird der kleine Gürtelhaken 

durch kräftigere Typen mit Querarmen und Nieten am Haft⸗ 

ende abgelöſt (Abb. 17) und die zugehörigen Gürtelringe haben 

meiſt genietete Swingen (Abb. 18). Die alten Kropfnadeln 

kommen noch immer in einfachen Formen vor, daneben aber 

erſcheint als jün⸗ 
gerer Typ die ſo⸗ 
genannte holſtei⸗ 
niſche Nadel (Abb. 
19), deren kurzer, 

gedrungener, 
ſchwerer Bronze⸗ 

knopf mit ſeiner 
kräftigen Profilie⸗ 
rung ſo recht das 
Stilſtreben der 

neuen Seit ver⸗ 
deutlicht. 

Es iſt eine 
ſehr wichtige Tat⸗ 
ſache, daß die Grä⸗ 

berfelder der Ja | Tongefäße der Jaſtorf⸗Gruppe. 
ſtorfgruppe nie 13 Urne mit deckel, Horizont Jaſtorf a, Fundort 

jüngere Funde er⸗ unbekannt; 14 — 15 glänzend ſchwarze Urnen des 
geben haben als Horizontes Jaſtorf b von Dahlenburg; 16 tonnen⸗ 
ſolche aus dem förmige Urne von Jaſtorf. Etwa ½. 

Beginn des neuen Stils. Hier läßt ſich deutlich am Abbrechen 
der Beſtattungen ein Aufhören der Beſiedelung feſtſtellen. 

Die demnächſt jüngeren Gräber gehören einer ganz anderen 
Gruppe an, die ſich ſcharf von der älteren unterſcheidet. Dieſe 
nenne ich nach dem Urnenfriedhof von Ripdorf bei Uelzen die 
Ripdorfgruppe. Die hier auftretenden Urnen (Abb. 20) ſind 
typologiſch aus Formen der Stufe Jaſtorf b entſtanden, aus den 
ſog. Todendorfer Urnen (Abb. 15). Durch Verkürzung und 
Schwund des Haljes entſteht aus dieſen die weitmündige Rip- 
dorfer Urne mit breitem, dünnem Rande. In dieſen Gräbern 
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find Latene-Sibeln häufig (Abb. 21 und 22); dieſe verdrängen 
jetzt immer mehr die einfachen Nadeln der früheren Zeit. Sie 
erlauben uns, die Ripdorf⸗Gruppe von etwa 300 — um 100 vor 
Chriſt zu datieren. Hier kommt eine ganz andere Form von 
Ohrringen vor, der Spiralohrring, auf deſſen Draht nicht mehr 
einfach gefärbte, ſondern in der Regel mehrfarbige Glasperlen 
gereiht ſind (Abb. 23). Aus dieſen Ohrringen entſtehen dann 
in der Altmark und im Braunſchweigiſchen andere Formen, bei 

1 * 
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Urne der Ripdorf-Gruppe, 
etwa ½. Ripdorf. 

AA A HL AA IL AL AA FALL. 

55 17 19. 

Ripdorf⸗Gruppe, !/,. Funde der Ripdorf-Gruppe, ½. 

17 Gürtelkaken mit Haftplatte, 21 bronzene Eichelfibel von Srühlatene- 
Eiſen; 18 Gürtelring mit geniee Form von Oitzmühle; 22 bronzene Mittel⸗ 
teter Swinge, Eiſen; 19 Holſtei⸗ latene-Sibel von Kl. Hejebek; 25 bron⸗ 
niſche Nadel. Gefunden bei Oitz— zener Spiralohrring von Oitzmühle. 

mühle, Kr. Uelzen. 

denen die Spiralplatte durch eine einfache Kreisplatte erjeßt 
wird. Ein anderer großer Unterſchied gegen früher zeigt ſich 
in der Beſtattung. Neben Urnengräbern, in denen die Unochen 
geſäubert liegen, finden ſich in Menge echte Brandgruben ganz 
derſelben Art wie ſie ſonſt im oſtgermaniſchen Gebiet vorkommen 
und zuerſt auf der Inſel Bornholm gründlich unterſucht wurden. 
Es ſind dies Gruben mit kohlſchwarzer Füllung, die ſämtliche 

Reſte des Leichenbrandes, Aſche, Holzkohlen, Knochen, Metall⸗ 
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gerät und Scherben in regellojem Durcheinander enthalten. Dieje 
Gruppe mutet uns nach den Jajtorf-Sriedhöfen recht fremdartig 
an. Die Urnen ſind wohl aus Formen abgeleitet, die auch dort 
vorkommen, aber die jüngſten Gefäße jener Gruppe fehlen hier, 
und auch alle Formen, die die zweite Hauptform jener älteren 
Friedhöfe, die tonnenförmige Urne (Abb. 16), fortſetzen, ſind 
unbekannt. Das Derbreitungsgebiet der Ripdorfgruppe erſtreckt 
ſich von Oſthannover über die Altmark nach der Harzgegend. 
Damit iſt auch der Weg gekennzeichnet, den der Siviliſations— 
ſtrom und auch wohl feine Träger genommen haben. Aus einer 
ſehr dankenswerten umfangreichen Veröffentlichung der Braun- 
ſchweigiſchen Friedhöfe der älteren Eiſenzeit von F. Fuhſe 
(Mannus VIII 1917 S. 134) erſehen wir, wie in der Gegend 
von Braunſchweig (und in der Altmark) die Ripdorf-Urne aus 
der Todendorfer Urne entſteht. Wenn der Siviliſations- und 
Dolksitrom, wie wir annehmen dürfen, aus Südweſten kam, 
erklärt ſich daraus auch ungezwungen der ſtärkere keltiſche Ein- 
ſchlag, der vor allem in dem Auftreten der Latene-Sibel ſichtbar 
wird. Unter den Catène-Fibeln treten auch gleich germaniſche 
Lokalformen auf; eine ſolche iſt die für die Ripdorf-Gruppe 
bezeichnende Eichelfibel (Abb. 21). Wir haben hier die Gräber 
einer germaniſchen Volksgruppe vor uns, die urſprünglich im 
Harzlande den Kelten benachbart wohnte. Wenn R. Much recht 
hat mit ſeiner Annahme, daß die Cherusker im Harzlande zu 
Cäſars Seiten ſchon ſeit ein paar Jahrhunderten ſaßen, ſo 
könnten wir vielleicht in den Trägern der ſich im dritten Jahr- 
hundert vom nördlichen Harzlande gen Nordoſten ausbreitenden 
Ripdorf⸗Gruppe Cherusker, vielleicht mit Einſchluß der ihnen 
naheſtehenden kleinen Stämme der Foſen, Kalukonen und Dul— 
gubnier annehmen. — Die Gräber der Ripdorfſtufe umfaſſen die 
ganze mittlere Latene⸗Seit nnd führen bis in einen älteren 
Abſchnitt der ſpäten LCaténe⸗Seit. Eine Schwierigkeit ergibt ſich 
aber daraus, daß ſowohl in der Altmark wie auch in Braun- 
Ichweig die großen Friedhöfe dieſer Gruppe nicht bis in die 
römiſche Seit, in der wir doch die Cherusker und ihre Verwandten 
als dort wohnend annehmen müſſen, hineinreichen. Die Sried- 
höfe hören dort in derſelben Seit auf wie die oſthannoverſchen; 
die jüngſten Fibeln ſind ſpäte Mittel-Latene-Sibeln derſelben Art, 
mit denen die Gräber der Langobarden beginnen. Kein einziger 
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Begräbnisplatz hat Gräber der folgenden in die römiſche Seit 
hineinreichenden Gruppe ergeben, die alſo einer neuen Beſiede⸗ 
lungsſchicht zuzuſchreiben iſt, und dieſe müſſen die Langobarden ſein. 

Die letzte vorrömiſche Gruppe kann man nach dem Urnen⸗ 
felde vom Schweizerhof bei Seedorf die Seedorfgruppe nennen. 
Der Friedhof vom Schweizerhof liegt am Abhang einer Boden⸗ 
welle; die älteren Gräber liegen oben, wie auch auf den großen 
Friedhöfen von Nienbüttel und Rieſte. Der Charakter dieſer 
Gräber iſt nun ein ganz anderer als der aller früheren. Die 
Brandgruben der voraufgehenden Seit ſind verſchwunden, es 
ſind nur Urnengräber, ſtets ohne weſentlichen Steinſchutz, feſt⸗ 
geſtellt. Die Tongefäße haben ein anderes Gepräge; neben 
rundbauchigen Töpfen findet ſich ſehr oft die ſogenannte Ton⸗ 
ſitula (Abb. 24). Geändert haben ſich auch die Beigaben. Die 
großen germaniſchen Gürtelhaken, deren Ahnen man weit in die 
Hallſtattzeit zurückverfolgen kann, ſind erſetzt durch kleine kel⸗ 
tiſche ringförmige Gürtelſchließen mit Knopf (Abb. 25). Der 
ſchwunden ſind auch die Ohrringe. Als Beigabe findet man 
in Frauengräbern zwei bis drei Fibeln (Abb. 26) und faſt 
immer eine oder mehrere geſchnitzte Knochennadeln oder 
ſeltener gewiſſe feine Bronzenadeln. Die alte holſteiniſche Nadel 
iſt nur ein einziges Mal in einem Grabe dieſer Gruppe feſt⸗ 
geſtellt. Die Männergräber erkennt man daran, daß ſie faſt 
immer nur eine Fibel enthalten, ferner Raſiermeſſer und andere 
Meſſer, und ab und zu auch Waffen: Lanzenſpitzen und Schild⸗ 
buckel. Ganz neu iſt auch die Scheidung der Begräbnisplätze 
nach den Geſchlechtern. Der Friedhof vom Schweizerhof ergab 
nur Frauengräber; auf den großen Grabfeldern von Riejte und 
Nienbüttel ſind dagegen ausſchließlich Männer beigeſetzt. Auch 
der altbekannte Urnenfriedhof von Darzau iſt ein Frauenfriedhof, 
und der benachbarte Fundplatz Bahrendorf dürfte der Männer⸗ 
friedhof derſelben Siedelung oder desſelben Siedelungsverbandes 
ſein. Rebenſtorf iſt wieder ein Frauenfriedhof. Bis auf den 
Schweizerhof bei Seedorf reichen alle Friedhöfe dieſer Gruppe 
bis ins zweite Jahrhundert nach Chriſt, zum Teil bis um die 
Zeit um 200, Rebenſtorf noch weit darüber hinaus. Bereits in 
der ſpäten Latene-deit zeigt ſich in dieſen Gräbern ein bemerkens⸗ 
werter Reichtum an eingeführten italieniſchen Bronzegefäßen, der 
freilich ſich nur bei Nienbüttel deutlich zu erkennen gibt. Nien⸗ 
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büttel hat 9 italieniſche Eimer, eine Kaſſerolle und mehrere Becken 
vermutlich gleicher Herkunft geliefert, daneben auch ein Gefäß 
aus dem keltiſchen Alpengebiet. Dieſe Funde deuten auf rege 
Beziehungen zunächſt zu den weiter elbaufwärts wohnenden 
Germanenſtämmen, durch deren Gebiet der Vertrieb ſüdländiſchen 

Funde der Seedorf-Gruppe. 

24 Situla mit ſcharfkantigem Umbruch, Nienbüttel, /; 25 ringförmige 
Gürtelſchließe mit Knopf, Eiſen ½; 26 rechteckige Mittellatènefibel ½; 
27-28 Spatlatèenefibeln /; 29 dreihenklige Urne /. Abb. 25 - 29 von 

Seedorf. 

Bronzegeſchirres ging. Sie zeigen uns die Langobarden als ein 
kaufkräftiges und daher wirtſchaftstüchtiges Volk. 

Iſt es nun möglich, die abſolute Chronologie der älteſten 
Gräber der Langobarden feſtzuſtellen? Damit wäre die Frage 
nach dem Zeitpunkt der Einwanderung der Langobarden in den 
Bardengau gelöſt. 
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Das Gerät unter den Grabbeigaben, das ſich am beſten 
für die relative und auch für die abſolute Seitbeſtimmung ver⸗ 
wenden läßt, iſt die Fibel. Wir ſehen, daß die Latene-Schicht 
der Seedorfgruppe wiederum in mindeſtens zwei Unterſchichten 
oder Horizonte zerfällt. Beim Schweizerhof fanden ſich in den 
oben am Hügel liegenden älteſten Gräbern ganz ausſchließlich 
Sibeln von Mittel-Latene-Konjtruktion, d. h. der Fuß iſt zurück⸗ 
gebogen und mit dem Ende am Bügel befeſtigt (Abb. 26, 30). 

In den unten liegenden 
i r jüngeren Gräbern da⸗ 
gegen treten Sibeln von 
= Spät⸗Catene⸗Form auf, 

deren Fuß einen geſchloſ⸗ 
ſenen Rahmen darſtellt 
oder gefüllt iſt (Abb. 27, 

Rechteckige Fibel !/,, 9 OR 

von der Form der langobardiſchen. Boruszin, ſch an 

Kr. Obornik, nach J. Kojtrzewski. ſich an hand der Kera- 
mik noch ein dritter 

Horizont feſtſtellen. Auf den Friedhöfen von Rieſte und Nien⸗ 
büttel finden ſich in zahlreichen Exemplaren die ſogenannten 
Tonſitulen, ſehr gefällig geformte Gefäße mit ſtark einziehendem 
Unterteil (Abb. 24). Die Tonſitula fehlt jedoch auffallenderweiſe 
faſt auf dem Frauenfriedhof vom Schweizerhof. Es iſt hier nur 
ein ganz kleines Stück mit Gebeinen eines Kindes gefunden; 
es ſtand an der unteren Grenze des Friedhofes, alſo dort, wo 
die jüngſten Gräber ſind. Man kann annehmen, daß der Sried- 
hof vom Schweizerhof, trotzdem er nach den Fibeln den beiden 
oben abgegrenzten Horizonten der Latène-Zeit angehört, doch 
nicht ganz bis ans Ende dieſer Periode reicht, ſondern dort 
abbricht, wo die Seit der in Rieſte und Nienbüttel jo reichlich 
vertretenen Tonſitulen beginnt. Es iſt aber auch eine andere 
Deutung möglich. Schweizerhof iſt ein Frauenfriedhof; Rieſte 
und Nienbüttel ſind Männerfriedhöfe. Es könnten die Situlen 
im allgemeinen den Männerfriedhöfen angehören. Es kamen 
nämlich bei Riejte Situlagräber mit früheſten Fibeln vor, was 
undenkbar wäre, wenn die Situla erſt jo ſpät aufträte. Ferner 
ſpricht für den Umſtand, daß die Wahl der Art der Grabgefäße 
ſehr vom Geſchlecht der Beſtatteten abhing, der Befund, daß 
beim Schweizerhof zahlreich Töpfe mit drei henkeln oder Knubben 



oder griffartigen Anſätzen vorkommen (Abb. 29), die bei Rieſte 
und Nienbüttel vollſtändig fehlen, obgleich hier ſehr zahlreiche 
Latene⸗Gräber gefunden wurden. Wir dürfen aljo vermuten, 
daß die Tonſitula ſo gut wie ganz den Männerfriedhöfen angehört, 
der dreihenklige Topf dagegen den Frauengräbern eigen iſt. Da 
erhebt ſich natürlich ſofort die Frage, ob denn nicht dieſe Gefäße 
mit den Tätigkeiten des Mannes bezw. der Frau in beſonderem 
Sujammenhange ſtehen. Schon mehrfach iſt die Vermutung aus: 
geſprochen, daß die Tonſitula eine Nachbildung der Bronzeſitula 
ſei. Wenn dieſe Erklärung richtig iſt, ſo kann man ſich denken, 
daß die Nachbildung des bronzenen Eimers demſelben Zwecke 
diente, wie der Eimer ſelbſt und wohl, wie auch die fremden 
Eimer im Urſprungslande, ein Gefäß war für die Aufbewahrung 
von Getränk. 

Die Fibel der älteſten Schicht iſt eine ſpäte Abart der 
Mittel-Latene-Sibel, die man nach ihrem Geſamtumriß als „recht: 
eckige Fibel“ bezeichnen kann. Man hat ſie nach ihrem Haupt⸗ 
vorkommen gerade in unſerem Gebiet auch die „hannoverſche 
Sibel“ genannt (Beltz), aber dieſer Name iſt ſchon an eine Bronze— 
alterform vergeben, ebeenſo der ſonſt treffendere Name „recht 
winklige Fibel“ an eine Bornholmer Form (Undſet Eiſen Sig. 92, 
S. 401) und daher halte ich die andere Bezeichnung für geeig- 
neter. Die rechteckige Fibel (Abb. 26, 30) gehört trotz ihrer 
Mittel⸗Latene⸗Konſtruktion durchaus in die ſpäte Catène-Seit. 
Sie gehört einer weit verbreiteten Klaſſe von Drahtfibeln an, 
die bei den Römern ſogar weit den Anfang unſerer Seitrechnung 
überſchreiten. Bei den Langobarden aber und anderen Stämmen 
des freien Germanien verſchwindet die Mittel-Latène⸗Fibel mit 
dem Beginn der ſogenannten römiſchen Periode. Die Germanen 
waren rein typologiſch hier alſo gegenüber den Römern die 
weiter Fortgeſchrittenen. Es läßt ſich nun erweiſen, daß ſpeziell 
bei den Langobarden die Mittel-Latène-Fibel ſchon ganz früh 
aufhört. Hier iſt die rechteckige Fibel die letzte Form dieſes 
Schemas, die abgelöſt wird von den Spät-Latene-Sormen, deren 
letzte Entwickelung, die harfenförmige Fibel, zur bandförmigen 
des erſten Jahrhunderts nach Chriſt hinüberleitet. — Auf dem 
Urnenfriedhof Nienbüttel fehlt die rechteckige Fibel bis auf ein 
ganz ſpätes Exemplar ſchon völlig; dieſes Grabfeld beginnt alſo 
ſpäter als Schweizerhof und Rieſte, hat aber doch eine ſehr 
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ſtarke und entwickelte ganz ſpäte Caténe⸗Schicht. Daß für das 
Fehlen dieſer Fibel bei Nienbüttel nicht etwa der Unterſchied 
zwiſchen Männer- und Frauengräbern in Betracht kommt, erjieht 
man an dem häufigen Vorkommen der rechteckigen Fibel in den 
Männergräbern von Riejte. Die rechteckige Sibel iſt urſprünglich 
eine lokale, langobardiſche Sonderform der typologiſch ſpäteſten 
Fibeln des Mittel-Latene-Schemas. Wir wollen ihre Verbreitung 
und Entſtehung wegen ihrer Wichtigkeit für unſer Thema etwas 
ausführlicher betrachten. Wichtig iſt das Vorkommen in mehreren 
Exemplaren auf dem Urnenfriedhof von Körchow bei Wittenburg 
(Beltz, die Catene⸗Fibeln, S. 793. Dorgeſchichtliche Altertümer 
von Mecklenburg, Tafel 56 Abb. 55). Vereinzelte Stücke kennen 
wir von Jamel bei Grevesmühlen in Mecklenburg (Beltz a. a. O.), 
Ridders bei Itzehoe (Knorr, Friedhöfe der älteren Eiſenzeit 1910, 
VI, 130), Rausdorf, Kreis Stormarn (Beltz a. a. O.), zwei 
Stücke von Ottersböl bei Tondern und eins von Hygum bei 
Hadersleben (Neergaard, Aarböger for nordisk Oldkyndighed 
og Historie 1916, S. 248 u. 249 Fig. 13), Boruszin, Kreis 
Obornik, Poſen (J. Kojttzewski, Die oſtergermaniſche Kultur der 
Spät-Latene-3eit, S. 24), Gotland: Nygaardsrum (zwei Stüch), 
Guffriede, Backhagen (zwei Stück), Tänglings (zwei Stück), 
Havor (zwei Stück) und an anderen Fundorten (Almgren, die 
ältere Eiſenzeit auf Gotland S. 6, 13. Tafel III, Abb. 40 — 43). 
Gland: Kirchſpiel Kaſtlöſa (Undſet, Eiſen S. 472, Fig. 155). 
Das Urſprungsgebiet iſt ſicher das Langobardiſche Oſthannover, 
wo die älteſte Form in Menge erſcheint. Sie iſt hier eine ein- 
einfache Drahtfibel und ſtets aus Eiſen. Schon Almgren (a. a. O. 
S. 6) hat auf die Verwandtſchaft der rechteckigen Fibel mit 
gewiſſen Fibeln böhmiſcher Form vom Hradiſcht bei Stradonitz 
aufmerkſam gemacht (Abb. 31 - 33), ferner mit Fibeln aus 
Rondſen in Weſtpreußen (Anger, Rondſen Tafel 10); 4, 8), Oſt⸗ 
preußen (Sitzungsberichte der Pruſſia 21, Tafel IV, 10) und 
Südrußland (Ebert, Prähiſtoriſche Seitſchrift III 1911, S. 235 
Stg. 2). Ferner iſt hier zu nennen eine Fibel von Schönwarling, 
Kreis Danziger höhe (Moſtrzewski a. a. O. Abb. 4). Allen 
dieſen Fibeln iſt gemeinſam, daß ſie das Beſtreben zeigen, den 
Fuß gleich dem Ende eines Rechtecks zu geſtalten und das 
hülſenförmig den Bügel umfaſſende Ende des Schlußſtücks weit 
bis an die Spiralen hinaufzuſchieben. Es ſind auch zwei ſolcher 



Dorſtufen der rechteckigen Fibeln in älteſten langobardiſchen 

im Bardengau erſcheint, ſind 

Gräbern gefunden worden, die eine bei Marmſtorf bei Harburg 
(Muſ. Harburg, Abb. 37) und Riejte (Bevenſen, Privatbeſitz, 
Abb. 38). Dieſe Fibeln ſind tupologiſch die älteſten der lango⸗ 
bardiſchen Schicht. Aus derartigen Formen muß ſich die ein- 
fache rechteckige Drahtfibel der Langobarden entwickelt haben. 
Sie iſt außer aus dem Bardengau in vereinzelten Exemplaren 
in Kricheldorf (Altmark, Muſeum Salzwedel) und Ridders bei 
Itzehoe (ſ. o.) und in einem weiter verſprengten Stück bei 
Boruszin, Kreis Obornik in 
Poſen (J. Koſtrzewski, a. a. O. 
S. 24, unſere Abb. 30) be⸗ 
‚Rannt geworden. 

Durchaus jünger als die 
ſtets aus Draht konſtruierte 
rechteckige Fibel, die in Menge 

gewiſſe Formen aus Bronze, 
wie ſie Beltz aus Mecklenburg, 
Neergaard aus Schleswig und 
Almgren von Gotland abbilden 
(ſ. oben). Sunächſt gehören —————— 
die bronzenen Fibeln von Nien⸗ Ueltiſche Vorläufer der rechteckigen Fibel 
büttel, Körchow, Ottersböl bei /. Nach Pie et Dechelette, Le Hra- 
Tondern und hygum bei Ba- discht de Stradonitz en Bohöme, 

dersleben zu einer bisher nur F 
zerſtreut im Weſten Deutſchlands gefundenen Variante, bei der 
ſowohl der hintere als auch der vordere Teil des Schlußſtückes 
bandförmig verbreitert iſt (Abb. 34, 35). Eine gotländiſch⸗ 
öländiſche Lokalform iſt mit dieſer weſtgermaniſchen ſehr nahe 
verwandt (Almgren a. a. O., unſere Abb. 36), auch hier zeigt 
ſich die Neigung, den hinteren Teil des Schlußſtücks bandförmig 
zu verbreitern. Für den ſehr nahen Suſammenhang der beiden 
Varianten ſpricht auch der Umſtand, daß bei dem Nienbütteler 
Exemplar die um den Bügel gelegte Hülje des Schlußſtückes ganz 
ähnlich verziert iſt wie die Stücke von Bornholm. Es iſt ſehr 

auffallend, daß ſich die Spätformen der rechteckigen Fibel im 
Bardengau nur in einem Exemplar (Nienbüttel) gefunden haben. 
Wie ſchon erwähnt, beginnt der Friedhof von Nienbüttel erſt in 
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einer Zeit, in der die ſpäte Latene-Kultur in höchſter Blüte ſtand, 
die rechteckige Fibel aber ſchon erloſchen iſt. Hier erſcheint nun die 
ſpäte Form völlig iſoliert. Da auf Gotland, wie die Abbildungen 
bei Almgren lehren, ſich die Entwickelung dieſer dort ſehr häu⸗ 
figen Spätformen von einfachen zu den ganz ſpäten mit geſchwun⸗ 
genem Bügel gut verfolgen läßt, vermute ich, daß auch die bei 
uns in Mecklenburg und Schleswig nachgewieſenen verwandten 
Exemplare von dort beeinflußte, vielleicht eingeführte und daher 
bei uns in ganz anderer Umgebung auftretende Exemplare ſind, 
die einer auswärtigen Nachblüte der rechteckigen Fibel ent⸗ 

In dieſer Vermutung ſehe ich mich geſtärkt durch 

Bronzene Fibel von Gotland !/,, 
nach Almgren, Die ältere Eiſenzeit 

Gotlands, Taf. 3, Abb. 41. 

eine Bemerkung Koſtrzewskis, 
der die gotländiſche Serie aus 
einer bei Danzig auftretenden 

, eiſernen Sibel mit ſteil auf⸗ 
u ſteigendem, rechtwinklig zurück⸗ 

Bronzene rechteckige Siben. gebogenen Fuß ableitet (Hoſtr⸗ 
54 von Nienbüttel /; 35 von zewski a. a. O. Abb. 9). Dieſe 
Ottersböl b. Tondern / (Neer⸗ Ci a ar l 

gaard in Karböger f. nord. Oldkyn- Fibel bringt Koſtrzewski in Zu 

dighed og Historie 1916, S. 240. ſammenhang mit der rechteckigen 
Fibel Oſthannovers, die ja in 

einem Exemplar in Oſtpreußen gefunden wurde. Nach Kojtrzewski 
ſind die gotländiſchen Fibeln wiederum Nachkommen jener aus 
Oſtdeutſchland, die den Burgundern zugeſchrieben wird. 

Es ergibt ſich alſo, daß die einfache rechteckige Drahtfibel 
im Bardengau einem früheren Abſchnitt der Spät-Latène⸗Seit 
angehört und dort heimiſch iſt, daß aber aus ihr ſpätere Formen 
entſtehen, von denen nur ein Exemplar im Bardengau gefunden 
wurde, ein Beweis, daß die Entwickelung nicht hier, ſondern 
wahrſcheinlich in einem öſtlicheren, vielleicht oſtgermaniſchen 
Gebiet und auf Gotland vor ſich ging. Die ſpäten Varianten 
reichen ganz bis ans Ende der Laténe-Seit (Almgren a. a. O. 
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S. 6), alſo bis in eine Seit, in der die rechteckige Fibel bei den 
Langobarden erloſchen war. 

Für die Beantwortung der Frage, wann die Langobarden 
in den Bardengau eingewandert find, iſt es nun von entſcheidender 
Bedeutung, das Alter der älteſten rechteckigen Fibel und ihrer 
unmittelbaren Vorſtufen (Abb. 37, 38) feſtzuſtellen. 

Die typologiſch älteſten Fibeln der langobardiſchen Schicht ¼. 
37 Marmſtorf, Kr. Harburg, Bronze, nach einer Photographie, die ich Herrn 

Konjervator Behnecke verdanke; 38 Rieſte, Eiſen. 

Wenn man bedenkt, daß auf den langobardiſchen Fried— 
höfen auf die Schicht mit rechteckigen Fibeln noch eine ſtarke 
Gräberſchicht mit der langen Entwickelungsreihe der Fibel des 
SpätsLatene-Schemas folgt, der der Latene-Teil von Nienbüttel 
ausſchließlich angehört, ſo wird man vermuten dürfen, daß die 
Gräber mit rechteckigen Fibeln ſicher mindeſtens mehrere Jahr— 
zehnte vor dem Aufhören der Latene Siviliſation anzuſetzen find. 

Da datierbare Funde aus den langobardiſchen Gräberſchichten 
mit Mittel-Latene-Sibeln nicht vorliegen, müſſen wir uns nach 
Analogien umſehen in Gebieten, in denen ſolche Dinge angetroffen 
iind. Am wichtigſten ſind natürlich die Beobachtungen in dem 
Grenzgebiet zwiſchen Römern und Germanen, wo z. B. römiſche 
und keltiſche Münzen in den Gräbern erſcheinen. 

Der größte Teil der Gräber des bedeutenden Fundes von 
Bad Nauheim wird von den beiten Kennern der dortigen archäos 
logiſchen Verhältniſſe in die zweite Hälfte des erſten Jahrhunderts 
vor Chriſt datiert (E. Ritterling, Annalen des Vereins für Naſ— 
ſauiſche Altertumskunde Bd. 40, 1912, S. 384. H. Schumacher, 
Altertümer unſerer heidniſchen Vorzeit, Bd. V S. 414, derſelbe, 
Prähiſtoriſche Seitſchrift VI, 1914, S. 282). 
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Am häufigſten find in Nauheim Spät-Latene-Sibeln ähnlicher 
Art, wie ſie in den Gräbern des von Cäſar 52 vor Chriſt 
belagerten Aleſia gefunden ſind. Schumacher ſchließt daraus, 
daß das Grabfeld von den erſten unter Cäſar eingewanderten 
Sweben herrührt und daß die Gräber ſämtlich der Seit etwas 
nach der Mitte des letzten Jahrhunderts bis zur römiſchen Okku⸗ 
pation unter Druſus angehören. Nun iſt für unſere Frage ſehr 
wichtig, daß bei Nauheim nur noch ganz wenige Fibeln vom 
ſpäten Mittel⸗Caténe⸗Schema gefunden ſind, ſonſt nur Spät-Latene- 
Fibeln. Es gibt aber in dortiger Gegend ältere Gräber, die 
nur ſolche Mittel⸗Caténe⸗Fibeln enthalten, und die daher in die 
Zeit kurz vor dem Beginn der Gräber von Nauheim geſetzt 
werden (Schumacher, Prähiſtoriſche Seitſchrift VI, S. 277). Da 
nun die in Betracht kommenden Sibeln derſelben Gruppe ſpäteſter 
Mittel⸗Latene-Drahtfibeln angehören, wie die rechteckigen und 
ihre Vorſtufen, jo gewinnen wir damit einen Anhaltepunkt für 
die Datierung der langobardiſchen Gräberſchicht. Wertvoll iſt 
auch die den rechteckigen Fibeln wegen der eng an die Spirale 
hinaufgerückten Hülje des Schlußſtückes ſehr naheſtehende Fibel 
von Maritzyn aus Südrußland, Gouvernement Cherjon (M. Ebert, 
Prähiſtoriſche Seitſchrift 1911, S. 235 Fig. 2). Dieſe Fibel, auf 
deren Verwandtſchaft mit den rechteckigen bereits Almgren hin⸗ 
gewieſen hat, kam in einem Gräberfelde zu Tage, das in das 
vierte bis zweite vorchriſtliche Jahrhundert gehört. Die jüngſten 
Gräber reichen vielleicht ins erſte Jahrhundert vor Chriſt hinein. 
In dieſen fand ſich die Fibel, die wir alſo eher in den Beginn 
des erſten Jahrhunderts vor Chriſt als in deſſen Mitte ſetzen 
dürfen. Ebert hält die Sibel für eingeführt, da ſie völlig den 
weſtlichen Formen entſpricht und in einer Umgebung auftritt, 
der ſolche Typen ſonſt ganz fremd ſind. 

Wir dürfen an Hand dieſer Befunde daher auch unſere 
wohlentwickelte langobardiſche Fundſchicht mit ſpäteren Mittel⸗ 
Satene- Sibeln in die erſte Hälfte des letzten Jahrhunderts vor 
Chriſt ſetzen. Damit bekommen wir einen Anhaltepunkt auch 
für die Einwanderung der Langobarden. Dieſe dürfte alſo in 
dem Seitraum von um 100 bis allerſpäteſtens 50 vor Chriſt vor 
ſich gegangen ſein. 

Die langobardiſchen Friedhöfe endigen nicht ſämtlich um 
dieſelbe Zeit. Am früheſten bricht der vom Schweizerhof ab, 



deſſen Gräber noch nicht den Übergang zur römiſchen Periode 
erreichen. Vielleicht hängt dies damit zuſammen, daß der als 
Friedhof dienende Abhang einer Bodenwelle damals mit Gräbern 
bis an ſeine untere Grenze beſetzt war. Man wählte wohl eine 
neue Begräbnisſtätte. Dadurch erhalten wir auch eine Erklärung 
dafür, warum hier die Gräber in ungeſtörter zeitlicher Folge 
erhalten blieben, während bei Nienbüttel und Riejte eine Der- 
miſchung dadurch eintrat, daß man jüngere Gräber vielfach 
zwiſchen ältere einſenkte. Die beiden als Frauen- und Männer⸗ 

friedhof wohl zueinander gehörenden Grabfelder von Darzau 
und Bahrendorf enden, wie die Fibeln ausweiſen, beide um dies 
ſelbe Seit, um 200 nach Chriſt. Viel ſchwieriger iſt der Schluß 
der Männerfriedhöfe von Nienbüttel und Rieſte zu beſtimmen. 
Daß beide ins zweite Jahrhundert nach Chriſt hineinreichen, iſt 
gewiß. Beide dürften auch um dieſelbe Seit aufhören. Dort 
iſt nur eine Minderzahl von ſicher dem zweiten Jahrhundert 
zufallenden Fibeln gefunden worden. Beſonders brauchbar ſind 
für die Zeitbeſtimmung die Fibeln mit Rollenkappe, deren Dege- 
nerationsreihe für das zweite Jahrhundert beſonders aus dem 
reichen Funde von Fuhlsbüttel (Muſeum für Völkerkunde in 
Hamburg) vorliegt. Nun gehören aber die wohl ſchon dem 
zweiten Jahrhundert zuzurechnenden Fibeln dieſer Art von Rieſte 
keineswegs ſchon zu den ganz ſpäten Stücken, wie wir ſie bei 
Fuhlsbüttel in großer Zahl zuſammen mit einer ſpäten Keramik 
treffen. Schwieriger zu beurteilen iſt das Alter der knieförmig 
gebogenen Fibeln ohne Kamm, die ja auf den langobardiſchen 
Friedhöfen vorherrſchen, die aber ſicher bis zum Beginn der 
jüngeren römiſchen Stufe, aljo bis in die Zeit um 200 nach 
Chriſt, gebraucht wurden (Almgren, Fibeln S. 64). Wenn ich 
früher hauptſächlich auf Grund der Sibelfunde die Anſicht ver- 
trat, die beiden Friedhöfe überſchritten das erſte Jahrhundert 
wohl nicht weſentlich, ſo neige ich nach der gründlichen Behand⸗ 
lung der Formenentwickelung der germaniſchen Waffen durch 
M. Jahn (Die Bewaffnung der Germanen, Würzburg 1916), 
nunmehr doch dazu, die jüngſten Gräber ſpäter anzuſetzen. Es 
iſt wahrſcheinlich, daß die Friedhöfe von Rieſte und Nienbüttel 
erſt in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Chriſt 
enden. Es ſpricht nichts dagegen, dieſes Abbrechen mit dem 
von den Hijtorikern vielfach angenommenen Zeitpunkt des Rus⸗ 

2 



8 

zuges eines Teiles der Langobarden um 160 nach Chriſt in Der- 
bindung zu bringen. Daß erhebliche Teile des Volkes zurück⸗ 
blieben, geht nicht nur aus der Tatſache hervor, daß die Barden 
ja noch bis ins achte Jahrhundert und ſpäter eine Rolle ſpielen, 
ſondern auch aus den archäologiſchen Befunden, da die Fried⸗ 
höfe von Darzau und Bahrendorf vielleicht in eine etwas ſpätere 
Seit hineinreichen. Der Friedhof von Rebenſtorf endlich, der 
ſofort nach der Einwanderung der Langobarden benutzt worden 
zu ſein ſcheint, da von dort auch eine rechteckige Fibel vorliegt, 
reicht ja bekanntlich weit in die jüngere römiſche Periode hinein 
und umfaßt mindeſtens noch das dritte Jahrhundert. Leider 
ſcheinen die älteſten Teile dieſes Friedhofes ſchon längſt zerſtört 
worden zu ſein, ſo daß ſich ſonſt nichts darüber ſagen läßt. Das 
Ende der Friedhöfe der Langobarden fällt alſo in recht ver⸗ 
ſchiedene Seitabſchnitte, was wohl damit zuſammenhängt, daß 
die Abwanderungen nicht das geſamte Gebiet entvölkerten, ſondern 
nur Teile aus dem Volksganzen herausriſſen. 

Im Anſchluß hieran muß mit allem Nachdruck darauf hin⸗ 
gewieſen werden, daß die Feſtſtellung von Ein⸗ und Auswandes 
rungen durch archäologiſche Argumente keineswegs ſo leicht iſt, 
wie man ſich das vielfach vorſtellt. Wenn, wie das bei den 
langobardiſchen Grabfeldern der Fall iſt, die älteſten Friedhöfe 
dieſer Gruppe alle in derſelben Seit beginnen, die der voran⸗ 
gehenden Gruppe alle um dieſelbe Seit abbrechen, — und ähnlich 
liegen die Verhältniſſe bei dem Wechſel zwiſchen der Jaſtorf⸗ 
und Ripdorf⸗Gruppe —, ſo dürfen wir daraus den Schluß ziehen, 
daß eine allgemeine Umſiedlung oder Abwanderung ſtattgefunden 
hat, daß das Land neue Bewohner empfing. Viel ſchwerer ſchon 
iſt es zu ſagen, ob die alten Bewohner ſämtlich ihre Wohnſitze 
aufgaben oder ſich mit den neu ankommenden miſchten oder als 
unterworfene Schicht neben ihnen ſitzen blieben, wobei ſie getrennte 
oder auch dieſelben Grabfelder benutzen konnten. Derartige 
Juſtände müſſen ſehr komplizierte und ſchwer deutbare Fund⸗ 
verhältniſſe ergeben, die aber in unſerem Falle nicht zu beſtehen 
ſcheinen. Aus dem Material der langobardiſchen Gräberfelder 
läßt ſich die Annahme, daß erhebliche Teile der Träger der 
Ripdorf⸗Siviliſation neben den Langobarden ſitzen geblieben ſind, 
nicht ableiten. Wir finden nie mehr Brandgruben, Ripdorfer 
Urnen, Ohrringe oder anderes für dieſe Gruppe charakteriſtiſche 
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Inventar neben dem langobardiſchen. Auf das Verſchwinden 
der Brandgruben iſt hier beſonderes Gewicht zu legen, da hin⸗ 
ſichtlich der Gerätformen auch Altersunterſchiede der Gräber⸗ 
gruppen mitſpielen können. 

Wenn wir unmittelbar nach der Einwanderung der Lango« 
barden dieſe in Beſitz gewiſſer charakteriſtiſcher Gerätformen 
ſehen, ſo drängt ſich uns die Frage auf, ob es nicht möglich ſei, 
die Spuren des Volkes an Hand der Funde weiter zurückzu⸗ 
verfolgen. Es wäre ja denkbar, daß ſich irgendwo ein Siede⸗ 
lungsabbruch, der ungefähr durch dieſelben Formen bezeichnet 
wird, mit denen die Langobarden im Lüneburgijchen erſcheinen, 
feſtſtellen ließe. Das iſt aber nicht der Fall. Verſchwinden und 
Ankommen eines Volkes derart ſcharf aus den Funden ableſen 
zu können, wird überhaupt den Idealfall darſtellen. In der 
Regel werden in der Heimat die Gräber weiter benutzt worden 
ſein, da ſehr oft nur ein Teil des Volkes fortwanderte, und 
ebenſo ſchwer läßt ſich das Auftreten neuer Maſſen von Anſied⸗ 
lern bei Vermiſchung mit den Alteingeſeſſenen erkennen. Hier 
iſt man lediglich auf die Feſtſtellung eines Kulturſtromes an⸗ 
gewieſen, der auf Wanderungen, aber auch auf Handelsverbin⸗ 
dungen zurückgeführt werden kann. Die beſonderen Umſtände 
des Befundes werden hier bald die eine, bald die andere Alter- 
native näher legen, aber die Unſicherheit iſt groß, wenn nicht 
hiſtoriſche Nachrichten als Stütze dienen können. 

Nun geben uns die Funde aber doch eine Andeutung der 
Richtung, aus der die Langobarden in den Bardengau gekommen 
ſind. Die ſchon erwähnten dreihenkligen Gefäße, die auf Frauen⸗ 
friedhöfen der Langobarden von der Latene-deit bis in die erſten 
Jahrhunderte nach Chriſt nachweisbar ſind, finden ſich auch auf 
dem gegenüberliegenden Elbufer. Beſonders der große Srauen- 
friedhof von Fuhlsbüttel bei hamburg hat eine Anzahl von 
ihnen geliefert, ſowohl aus der Laténe⸗Seit als aus der römiſchen. 
Noch intereſſanter aber iſt das häufige Vorkommen ſolcher Töpfe 
bei Pötrau im Cauenburgiſchen (Feſtſchrift zur 28. Verſamml. d. 
deutſch. Anthrop. Geſellſch. Lübeck 1897, S. 20) und auf dem 
großen Urnenfriedhof von Zweedorf bei Boitzenburg im weſt⸗ 
lichen Mecklenburg. hinſichtlich der Keramik kann Zweedorf 
geradezu als die Vorausſetzung der langobardiſchen Friedhöfe im 
Lüneburgiſchen betrachtet werden. Die Verbindung mit älteren 
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Stufen, die ſich im Bardengau infolge des Bevölkerungswechſels 
nicht mehr erkennen läßt, ijt nach Nordoſten ganz deutlich. Die 
Keramik von Sweedorf iſt aus der der Jaſtorf-Gruppe ent⸗ 
wickelt. Eine Anzahl Urnen zeigt noch den abgeſetzten Hals; 
auch die tonnenförmige Urne, eine Leitform der älteſt en beiden 
Eiſenaltergruppen, kommt hier noch in ganz ſpäter Seit vor, 
und auch die Ripdorf-Urne mit ihrem breiten dünnen Rande 
findet ſich, wohl ein Ergebnis paralleler Entwickelung aus den 
Todendorfer Urnen wie in der Ripdorf-Gruppe, oder von dieſer 
beeinflußt. Auch die Metallfunde mit ihren großen Gürtelhaken 
und holſteiniſchen Nadeln verraten deutlich die Entwickelung aus 
dem Inventar des Jaſtorf e.- Horizontes. Aber alle für die 
Ripdorf⸗Gruppe bezeichnenden Funde, hauptſächlich die Spiral⸗ 
oder Plattenohrringe fehlen. Die Sweedorf-Gruppe läuft, jeden⸗ 
falls in ihrem älteren Teile, dem jüngeren Abſchnitt der Ripdorf⸗ 
Gruppe parallel. Sie verrät in ihrer Keramik und in den 
Metallfunden deutlich die direkte Abkunft von der Jaſtorf⸗ 
Gruppe, die ja auch in Holſtein und im weſtlichen Mecklenburg 
weit verbreitet iſt (Tinsdahl, Dockenhuden, Sülldorf, Mühlen⸗ 
Eichſen u. a.). Dieſer Gruppe entſpricht im hannoverſchen Wend- 
lande die Gruppe von Thurau (Mmuſeum Lüneburg). Über die 
Stellung dieſes Friedhofes, den ich zur Seit der Abfaſſung der 
„Altejten Urnenfriedhöfe bei Ulzen und Lüneburg” noch größten- 
teils zum Horizont Jaſtorf c rechnete, wurde ich erſt klar nach 
M. M. Linaus Funden bei Katemin a. d. Elbe, wo ein kleiner 
Friedhof mit Mittel⸗ und Spät-Latene-Sibeln aufgedeckt wurde 
und einer Keramik ganz im Stile der Thurauer, vergeſellſchaftet 
mit großen Gürtelhaken und Mittel⸗ und Spät⸗Latène⸗Sibeln. 
Die Keramik dieſer Thurau-Gruppe entſpricht faſt ganz jener 
von Sweedorf. Die Friedhöfe vom Thurauer Typus werden 
entweder von einer Bevölkerung herrühren, die ſeit der Jaſtorf— 
deit ununterbrochen auf ihren Wohnſitzen verblieben war, oder 
lie gehören Leuten jener Auswanderung oder Umſiedlung an, 
die wir am Schluß der Seit von Jaſtorf feſtſtellen können, die 
alſo wohl aus nördlicheren Gebieten weiter nach Süden gezogen 
waren. Daß bereits das Wendland von jener Abwanderung 
der Jaſtorf c - Bevölkerung nicht oder doch ſtrichweiſe nicht 
betroffen wurde, zeigt der Urnenfriedhof von Carnitz, Kreis 
Lüchow (Muſeum Lüchow), der in der Jaſtorf-Stufe beginnt, 
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aber in jüngere Seiten hineinreicht, eine Erſcheinung, die für 
die Ulzener und Lüneburger Gegend ganz unerhört wäre, die 
ſich aber auf gewiſſen verwandten Friedhöfen der Provinz Sachſen 
wiederholt (3. B. Bülſtringen (Regierungsbezirk Magdeburg). 

Nun findet ſich bei aller großen Ähnlichkeit zwiſchen den 
hannoverſchen Friedhöfen der Thurau-Gruppe und jenen der 
Zweedorf-Gruppe vor allem in der Keramik doch Unterſchiede, 
die für die Frage nach der Herkunft der Langobarden entſcheidend 
ſind. Beide Gruppen führen den weitbauchigen Topf des Ja— 
ſtorf e-Horizontes mit vier Henkeln weiter, aber die Zweedorf— 
Gruppe reduziert die vier Henkel oft auf drei, was in der 
Thurau⸗Gruppe nie vorkommt. Wir wiſſen aber, daß die lango— 
bardiſchen Gräber ſeit den älteſten Seiten gerade durch ſolche 
dreihenkligen Töpfe ausgezeichnet ſind. Daraus ergibt ſich 
zwanglos die Annahme, daß die Langobarden nach der Ab⸗ 
wanderung oder Verdrängung der vor allem im Ilmenaugebiet 
weit nach Nordoſten vorgedrungenen Träger der Ripdorf-Gruppe 
vom rechten Elbufer gekommen ſind, wo wir in Mecklenburg 
bis nach hamburg hinauf in den Latène-Gräbern der Sweedorfer 
Gruppe die archäologiſchen Vorausſetzungen ihres Auftretens 
finden. Auch gewiſſe andere Einzelheiten der Form und Ver— 
zierung auf lüneburgiſchen Gefäßen finden jenſeits der Elbe ihre 
ſchlagenden Gegenſtücke. Ohne auf ſonſtige Einzelheiten einzu⸗ 
gehen, verweiſe ich hier nur noch auf die eigenartige Urnenform 
Beltz, vorgeſchichtliche Altertümer von Mecklenburg-Schwerin, 
Tafel 62, die ſich ganz ſo auch bei Seedorf gefunden hat. 

Eine ſehr umſtrittene Frage iſt die Volks-Sugehörigkeit der 
Langobarden. Man hat, vor allem geſtützt auf Tacitus und 
Ptolemäus, ſie zu den Sweben gezählt; andere rechnen ſie wegen 
ihrer mehrfachen Beziehungen zu den Sachſen und Frieſen zu 
den Ingwäonen, wieder andere, geſtützt vor allem auf ihre 
Stammesſage und die Rechtsverhältniſſe, erblicken in ihnen einen 
ſkandinaviſchen oder oſtgermaniſchen Stamm. Bei dieſem Streit 
der Meinungen wäre ein Fingerzeig ſeitens der Archäologie 
gewiß erwünſcht. Wir haben geſehen, daß wir die Spuren der 
Langobarden nur bis in die an die rechte Elbſeite grenzenden 
Gebiete verfolgen können. Dort, wo ſich ihre Keramik aus der 
altheimiſchen Jaſtorf-Gruppe entwickelt hat, werden ſie auch 
ſchon längere Seit geſeſſen haben, bevor ſie ins Lüneburgiſche 



kamen. Es ſpricht alſo nichts dafür, daß die Langobarden etwa 
direkt aus dem fernen Oſten Deutſchlands oder gar aus Skan⸗ 
dinavien in den Bardengau gekommen wären; auf eine ſolche 
Herkunft deutet auch ſonſt nichts in den archäologiſchen Befunden. 
Sie mögen in eine Periode zurückreichen, in der die Unterſchiede 
in den großen ſpäteren Sermanengruppen archäologiſch noch kaum 
zu erkennen ſind. Lokale und auch wohl ethniſche Unterſchiede 
treten aber innerhalb der germaniſchen Wohnſitze ſchon in der 
älteſten Eiſenzeit deutlich hervor. Die Gruppe der Steinkiſten⸗ 
gräber Oſtdeutſchlands mit Geſichtsurnen iſt von Koſſinna wohl 
mit Recht bereits oſtgermaniſch genannt. Wenn nun in der 
Harzgegend inſelartig ebenfalls Steinkiſten mit Geſichtsurnen in 
derſelben Zeit erſcheinen, ſo könnte man hier eine Einwanderung 
von Oſtgermanen ins Weſtgermanengebiet vermuten. Wir ſahen, 
daß die Ripdorf⸗Gruppe mit dieſem harzländiſchen Geſichtsurnen⸗ 
gebiet zum mindeſten in örtlicher Verbindung ſteht. Wenn die 
Träger dieſer Gruppe oder doch deren Kern am Ende der Bronze: 
zeit aus dem oſtgermaniſchen Gebiet abgewandert ſind, ſo hätten 
wir eine Möglichkeit der archäologiſchen Deutung eines eventuellen 
Sujammeuhangs der Langobarden mit Skandinavien und Oſt⸗ 
deutſchland vor Augen. Aber die Ripdorf-Gruppe verſchwindet 
mit der Beſiedelung vom anderen Elbufer her. Ob nicht doch 
eine Vermiſchung der neuen Bevölkerung mit ſitzengebliebenen 
Trägern der Ripdorf⸗Gruppe ſtattgefunden hat, läßt ſich archäo⸗ 
logiſch, wie geſagt, nicht erweiſen. 

Auch die archäologiſchen Verhältniſſe zur Kaiſerzeit weiſen 
nicht nach Weſten, dem fernen Oſten und Norden, ſondern nach 
dem mittleren und oberen Elbgebiet. Die Langobarden gehörten 
der Siviliſation nach damals durchaus zur Sweben-Gruppe. Hier 
wie im ganzen Umkreis der ſwebiſchen Völker bis ins Branden⸗ 
burgiſche und nach Sachſen-Thüringen und Böhmen hinein iſt 
die keramiſche Leitform die weitmündige Urne mit hochentwickelter 
Mäanderverzierung in Rädchentechnik. Der geſamte Siviliſations⸗ 
apparat zeigt, wie ſehr die ſwebiſchen Stämme bis zu den Marko⸗ 
mannen nach Böhmen hinunter eine Einheit bildeten, und die 
reichen Funde der Pichora bei Dobrichov in Böhmen haben ihr 
Gegenſtück im langobardiſchen Nienbüttel. Die archäologiſchen 
Tatſachen ſprechen alſo einzig und allein für die Forſcher, die 
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die Langobarden für einen weſtgermaniſchen, ſwebiſchen Stamm 
halten.) 

Auch zur Diskuſſion der Frage der Herkunft des Namens 
der Langobarden kann die Dorgejchichte vielleicht einen Beitrag 
liefern. Zwei Hauptanſichten ſtehen hier gegen einander. Die 
einen halten den Namen Langobarden für den urſprünglichen 
und deuten ihn wie die langobardiſche Dolksüberlieferung als 
„die Langbärtigen“; die anderen ſehen Barden als den eigent- 
lichen Dolksnamen an, der ab und zu in Suſammenhang mit 
einer als Barte bezeichneten nationalen Waffe gebracht wird. 
Nun iſt es für die Deutung des Namens als Langbärte von 
Intereſſe, daß nicht nur in Gräbern der langobardiſchen Gruppe 
des Bardengaues, ſondern auch in den älteren eiſenzeitlichen 
Gruppen dieſer Gegend mit Ausnahme der von Ripdorf in den 
Männergräbern Raſiermeſſer erſcheinen. Das Raſiermeſſer iſt 
bekanntlich bei den Germanen ſeit der älteren Bronzezeit, alſo 
ſeit dem zweiten vorchriſtlichen Jahrtauſend, eine überaus häu⸗ 
fige Grabbeigabe. Anſtelle der geſtreckten Meſſerform der Bronze⸗ 
zeit tritt in der älteſten Eiſenzeit das 

mehr oder weniger mondſichelförmig zz: 
gebogene Raſiermeſſer, das ſich in den 
langobardiſchen Männergräbern bis 
ins zweite Jahrhundert nach Chriſt 
in zahlreichen Stücken nachweiſen läßt 
(Abb. 39, 40). Bereits die älteſten 
Gräber aus der Spät-Lateène⸗Seit 
führen derartige Raſiermeſſer, die alſo . 
jedenfalls von den Langobarden ſchon Eiſernes Raſiermeſſer nebſt 
von ihren älteren Wohnſitzen mit Abziehſtein von Nienbüttel, . 
hierher gebracht wurden, daher auch wohl in der Heimat ſchon 
ſeit längerer Seit in Gebrauch waren. Natürlich braucht die 
Verwendung des Raſiermeſſers bei der Körperpflege das Tragen 
eines langen Bartes nicht auszuſchließen, aber das häufige Dor- 
kommen des Kaſiermeſſers iſt doch auf alle Fälle von Intereſſe. 

) Carl Blaſel, Die Wanderzüge der Langobarden, Breslau 1909 
kommt zu dem Ergebnis, daß das Scathanavia des Fredegar, das Scadanan 
der Origo und das „Scatenauge am Ufer der Elbe“ der Chronicon Gothanum 
erſt von Paulus Diaconus fälſchlich dem Scadinavia des Plinius und Jor⸗ 
danes gleichgeſetzt wurde. S. Blaſel a. a. O. S. 24 ff. 
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Freilich könnte das Tragen langer Bärte geſchichtlich weiter 
zurückliegen; die Sage verlegt ja die Namengebung in die Seit 
der Kämpfe mit den Wandalen. Das Fehlen von Kaſiermeſſern 
in Gräbern der älteren Eiſenzeit Holſteins bis zur Spät-Latene- 
Zeit mag in dieſem Zuſammenhang wenigſtens erwähnt werden, 
läßt ſich allerdings auch ſo erklären, daß es dort vielleicht nicht 
üblich war, dieſes Gerät mit ins Grab zu legen (Knorr, Fried⸗ 
höfe der älteren Eiſenzeit in Schleswig⸗Holſtein S. 37). 

Wenn das Vorkommen von Raſiermeſſern in langobardiſchen 
Gräbern auch kein entſcheidender Beweis iſt gegen die Deutung 
des Namens als Langbärte, ſo ſpricht es doch ſchließlich mehr 
für die Anſicht derer, die in Barden den eigentlichen urſprüng⸗ 
lichen Namen vermuten. Dielleicht deutet der längere Name an, 
daß die Urzeit neben Langobarden noch andere Barden kannte. 
Es iſt ja möglich, daß bei der Einwanderung der Langobarden 
Teile des Volkes auf dem rechten Elbufer zurückblieben, und 
daß man dieſe anders benannte als die auf die linke Stromſeite 
abgewanderten. Nun kennen wir aber aus der alten germani= 
ſchen Überlieferung nur ein Wort, das ſich vielleicht als eine 
andere Bezeichnung für die Langobarden oder für einen mit 
ihnen nahe verwandten Stamm deuten läßt. Es iſt das das 
vielumſtrittene Headhobeardan des Vidſidh und Beowulf. Wäh⸗ 
rend einige Forſcher einen Zuſammenhang dieſes Wortes mit 
dem Langobardennamen beſtreiten, haben andere es mit „Kriegs= 
oder kriegeriſche Barden“ überſetzt. Wieſe (Feſtſchrift zur Feier 
des 25jährigen Beſtehens des Königlichen Gymnaſiums zu Hamm 
in Weſtfalen 1907, S. 102) überſetzt dagegen Headhobeardan 
als „Seebarden“. Headhu iſt nach Wieſe eine von der See 
genommene Ehrenbezeichnung und als ſolche angemeſſener als 
das allen helden zukommende Beiwort „kriegeriſch“. Nun hat 
A. Plettke (Mannus VIII, S. 347) bis nach Oſtholſtein hinein 
eine langobardiſche Bevölkerung angenommen. Als Grenze der 
ſwebiſchen Mäanderurnen in Rädchentechnik hat er eine Linie 
von Pinneberg bei hamburg über Segeberg nach Malente beſtimmt, 
mit der der Oberlauf der Trave zuſammenfällt. In dieſer ver⸗ 
mutet er daher den Chaluſos, den Grenzfluß zwiſchen den Sachſen 
und Sweben (Cangobarden). Als für die Langobarden der 
rechten Elbſeite charakteriſtiſche Reramiſche Gattung bezeichnet 
Plettke den Fuhlsbütteler Stil und für das benachbarte Mecklen⸗ 



burg den Wotenitz⸗Jameler Stil. Da wir archäologiſch die Her⸗ 
kunft der Langobarden aus dem Hhinterlande von Lauenburg: 
Boitzenburg klar erkennen, iſt es ja gut denkbar, daß rechts 
der Elbe Langobarden ſitzen geblieben ſind. Darauf deutet auch 
ganz beſonders die große Verwandtſchaft der Gräber von Wote— 
nitz, Jamel und Körhow mit den langobardiſchen Hannovers 
auch noch in der römiſchen Seit. Auch ich vermute, daß dort 

in Mecklenburg Langobarden oder deren nächſte Verwandte 
unter den Sweben noch nach der Seit der langobardiſchen Bejied- 
lung des Bardengaues gewohnt haben; ob freilich ihre Grenze 
ſoweit nach Norden zu ziehen iſt, wie Plettke meint, iſt mir noch 
etwas zweifelhaft. Die mecklenburgiſchen Grabfelder führen ja 
dieſelbe reich entwickelte Situlen- und Mäander- Keramik wie 
die Friedhöfe des Lüneburgiſchen. Fuhlsbüttel iſt dagegen ſchon 
ſehr arm an Mäanderurnen. Im zweiten Jahrhundert zumal 
herrſcht hier ein ganz anderer Stil. Früher als im Bardengau 
und im weſtlichen Mecklenburg tritt hier der uralte Sickzack in 
ausgezogenen Linien als herrſchendes Schulterornament wieder 
auf ij. Prähiſtoriſche Zeitſchrift VII, 1915, S. 46 ff.). Immerhin 
iſt ein Sujammenhang des von pPlettke noch als langobardiſch 
vermuteten Gebietes im Norden mit den lüneburgiſchen Lango⸗ 
barden und mit Weſtmecklenburg für die ältere Seit zu erweiſen, 
beſonders durch das Auftreten derſelben dreihenkligen Töpfe. 

Bezüglich der Frage des Vorkommens einer langobardiſchen 
Nationalwaffe bemerke ich, daß die Funde keinen Anhalt für 
deren Exiſtenz geben. Die langobardiſchen Männergräber ent⸗ 
halten dieſelben Lanzen und Speerſpitzen, Schwerter und kleinen 
Kriegsbeilchen wie auch ſonſt die germaniſchen Gräber dieſer 
Zeit. Die Archäologie ſtützt alſo keineswegs die Anſicht derer, 
die den Namen der Langobarden mit einer beſonderen National⸗ 
waffe in Zuſammenhang bringen. 

Hamburg, Juni 1920. 



Bücherjchau. 
Neuere Tacitusliteratur, Die Germania des Tacitus, „das Morgens 

rot der deutſchen Geſchichte“, iſt jeit dem Humanismus die Hauptgeſchichts⸗ 
quelle für das alte Germanien geworden. Jahrhundertelang war ſie ver⸗ 
ſchollen. Erſt im Jahre 1455 entdeckte ſie Enoche von Ascoli wieder, ums 
Jahr 1473 erſchien in Nürnberg bei Creusner der erſte lateiniſche Druck 
und im Jahre 1526 die erſte deutſche Überjegung unter dem Titel „Etliche 
punctlin von der teutſchen nation“ von der Hand Johann Eberlins. 

Seit dem Beginn der Rusgrabungstätigkeit wurden alle heimiſchen 
Bodenfunde danach beurteilt, ob fie mit den Angaben des Tacitus in Über- 
einſtimmung zu bringen waren; ſie mußten ſich deswegen oft ſehr gezwungene 
Deutungen gefallen laſſen. So ſteht Klemms ſeiner Seit grundlegendes Hand⸗ 
buch der germaniſchen Altertumskunde (Dresden 1856) noch vollkommen 
unter dem Einfluß dieſer philologiſchen Richtung innerhalb der Prähiſtorie. 
Aber unter dem Einfluß der immer mehr erſtarkenden Ethnographie machte 
ſich auch die Vorgeſchichtsforſchung frei und ſelbſtändig und gibt uns heute 
die Mittel an die Hand — im Gegenſatz zu früher — Kritik an die tacitei⸗ 
ſchen Schilderungen auf Grund der prähiſtoriſchen Funde zu legen. Die erſte 
Abwägung zwiſchen den Angaben des Tacitus und den Ergebniſſen der 
modernen Bodenforſchung lieferte 1909 Schumacher in ſeiner Arbeit über 
„die Germania des Tacitus und die erhaltenen Denkmäler“. Er hat dann 
durch ſeine weiteren Arbeiten (Germanenkatalog des Mainzer Muſeums) 
viel dazu beigetragen, daß die prähiſtoriſchen Reſultate durch die Philologie 
zur Veranſchaulichung herangezogen wurden. i 

So iſt neuerdings ein erfreuliches hand in Hand - Arbeiten zwiſchen 
Prähiſtorie und Philologie zu beobachten. Der erſte ſichtbare Ausdruck 
hiervon war Dr. Georg Ammons „Germania von Cornelius Tacitus. Über⸗ 
ſetzung mit Einleitung und Erläuterungen. 80. L und 106 Seiten Text mit 
73 Bildern und 6 Karten Band 7 der Meiſterwerke der Weltliteratur. 
Bamberg 1915. C. C. Buchners Verlag.“ Ammon iſt ein hervorragender 
Kenner der ſilbernen Latinität, und jo iſt ſchon ſeine Überſetzung als ein 
Meiſterwerk zu bezeichnen. Beſonders wertvoll wird aber das Büchlein da⸗ 
durch, daß der Derfajjer es verſteht, den Text auch mit den neueſten Ergebniſſen 
der Bodenforſchung zu umkleiden. Die reichen Abbildungen ſind vorzüglich 
ausgewählt und, was beſonders hervorzuheben iſt, durch kurze, klare Erläu⸗ 
terungen mit dem Text in Derbindung gebracht. So kann man die Ammonſche 
Ausgabe als die beſte Überjegung für den Handgebrauch bezeichnen. 

Bedeutend magerer iſt die Bearbeitung von Dr. Ludwig Wilſer aus⸗ 
gefallen: „Cornelius Tacitus Germanien. 89. XVIII und 48 Seiten. Mit 
zahlreichen Abbildungen und 1 Harte. 4. Auflage, Steglitz 1918. Peter 
Hobbing.“ Die Anmerkungen und die Abbildungen ſind lange nicht ſo 
eingehend mit dem Text verwoben wie bei Ammon; man kann ſich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß ſie nur zur äußeren „Illuſtrierung“, nicht 
aber zur inneren Durchdringung eingefügt ſind. 

Auf die Beigabe der geſamten Textüberſetzung verzichten Dr. Georg 
Wilkes „Archäologiſche Erläuterungen zur Germania des Tacitus. 84 Seiten 
8° mit 74 Abbildungen im Text. Leipzig, Curt Kabitzſch 1921“. Der Inhalt 
bietet mehr als der beſcheidene Titel beſagt, denn der Verfaſſer gibt eine 
Einführung in die neueſten Ergebniſſe der prähiſtoriſchen Archäologie. Die 
gejamte Kultur der Germanen wird hier in klaren Bildern vor Augen 
geführt, und dabei zeigt ſich, wie außerordentlich tief heute die Vorgeſchichts⸗ 
wiſſenſchaft ſchürft, und um wieviel klarer uns die alte germaniſche Kultur 
an der Hand der Bodenfunde entgegentritt, als ſie ſelbſt einem jo ſcharf⸗ 
blickenden Seitgenoſſen unſerer Urväter erſcheinen konnte wie Tacitus. 

HK. . Jacob⸗Frieſen. 
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Erſtes Kapitel. 

Das Kurfürſtentum Hannover zu Beginn des Jahres 1803. 

In der Landesgeſchichte Hannovers ſind die Perioden, in 
denen ſeine Geſchicke von größerer Bedeutung für die Ge 
ſamtgeſchichte ſind, nicht ſehr zahlreich. Aber ohne Frage iſt 
eine ſolche Epoche der Beginn des 19. Jahrhunderts. Das Kur⸗ 
fürſtentum Hannover ſpielte in jenen Tagen eine erhebliche 

1 | 
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Rolle in der Weltpolitik, freilich mehr eine paſſive als eine 
aktive. Mit der Beſetzung des Kurfürſtentums durch die Fran⸗ 
zoſen im Jahre 1803 begann das Jahrzehnt der Napoleoni⸗ 
ſchen Herrſchaft über Deutſchland, daher ſind die Ereigniſſe 
dieſes Jahres von Zeitgenoſſen und ſpäter oft und gern dar⸗ 
geſtellt. Wenn trotzdem hier die franzöſiſche Occupation Han⸗ 
novers und die Politik der beteiligten Staaten einer neuen 
Unterſuchung unterzogen werden, ſo geſchieht das deswegen, 
weil keine der Spezialarbeiten dem Stande der modernen For⸗ 
ſchung entſpricht und weil die neueren Darſtellungen größerer 
Zeitabſchnitte die Ereigniſſe durchweg nur kurz, teilweiſe allzu 
knapp behandeln.) 

1) Über die zahlreichen zeitgenöſſiſchen Flugſchriften iſt im Anhang 
dieſer Arbeit (ſ. unten) gehandelt. Den erſten Verſuch einer Darſtellung 
der Ereigniſſe von 1803 machte ein anonymer Verfaſſer in der Zeitſchrift 
für Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſchichte des Krieges von 1854, aber auf 
Grund gänzlich unzulänglichen Materials und völlig einſeitig. Eine wert⸗ 
volle, aus den Akten ſchöpfende Arbeit iſt v. Ompteda, Die Überwältigung 
Hannovers durch die Franzoſen. Hannover 1862. Aber es iſt mehr ein 
Quellenbuch als eine verarbeitete Darſtellung, außerdem beruht es aus⸗ 
ſchließlich auf Hannoverſchen Akten und iſt für Hannover zu günſtig. 
Häuſſer hat außer in ſeiner „Deutſchen Geſchichte ſeit dem Tode Fried— 
richs des Großen“ in einer Spezialunterſuchung ſich zu dem Thema ge— 
äußert „Zur Geſchichte des Jahres 1803“, Forſchungen zur deutſchen 
Geſchichte Band 3, hier ſind eingehend die preußiſch-hannoverſchen Verhand⸗ 
lungen dargelegt. Vortrefflich, aber nur eine Skizze iſt die Darſtellung von 
Thimme in der Einleitung des Werkes „Die inneren Zuſtände des 
Kurfürſtentums Hannover unter der franzöſiſch-weſtfäliſchen Herrſchaft“, 
Hannover und Leipzig 1893. Dagegen iſt abzulehnen v. Haſſell, das 
Kurfürſtentum Hannover vom Baſeler Frieden bis zur Preußiſchen Occu— 
pation des Jahres 1806, Hannover 1894. Das Werk verdient nur allzu 
ſehr die harte Kritik von Thimme, Hiſtoriſche Zeitſchrift, 1895, 126 ff. 
Das ſonſt ausgezeichnete Werk des Amerikaners Ford, Hanover and 
Prussia 1795—1803, New-York 1903, iſt für die Ereigniſſe von 1803 weniger 
zu loben. Ford verzichtet, wie er S. 292 ausdrücklich ausſpricht, auf eine 
Darſtellung des Tuns und Laſſens der hannoverſchen Staatsmänner und 
Militärs und ſchildert nur die internationale Palitik. Dieſer Standpunkt 
iſt methodiſch ſehr anfechtbar. Die Darſtellungen von Havemann, das 
Kurfürſtentum Hannover unter 10 jähriger Fremdherrſchaft, Jena 1867, 
Pfannkuche, Die Kataſtrophe des Jahres 1803, Hannover 1903 und 
v. Poten, Das Ende der hannoverſchen Armee, Jahrbücher für die 
deutſche Armee und Marine 1903 ſind mehr populär gehalten und wiſſen⸗ 
ſchaftlich bedeutungslos. Die vorliegende Arbeit beruht in erſter Linie auf 
den Akten des Staatsarchivs zu Hannover. Die Akten anderer Archive 
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Wer die Ereigniſſe von 1803 verſtehen will, muß ſich zu- 
nächſt die inneren Zuſtände des Kurfürſtentums, ſeine mili⸗ 
täriſche Lage, beſonders aber ſeine Stellung in der europäi- 
ſchen Politik klar machen.?) 

Das Kurfürſtentum Hannover erreichte im Jahre 1803 
bei weitem nicht die Ausdehnung der heutigen Provinz Han— 
nover. Es fehlten Oſtfriesland, Hildesheim, Goslar, Lingen 
Meppen. Dagegen gehörte das kleine rechts der Elbe gelegene 
Herzogtum Lauenburg hinzu. Im ganzen war das Kurfürſten⸗ 
tum etwa 30 000 qkm groß mit 1 200 000 Einwohnern.) 

Die einzelnen Landesteile ſtanden nur in lockerem Zu⸗ 
ſammenhange miteinander und waren ſogar durch Zollgrenzen 
von einander abgeſperrt. 

Verhältnismäßig günſtig war die Lage des Bauern— 
ſtandes. Leibeigenſchaft war ſelten, neben freien Bauern gab 
es in allen Provinzen überwiegend Bauern auf ſogenannten 
Meierhöfen. Das Meierrecht war ein Erbpachtrecht, das dem 
Meier eine leidliche wirtſchaftliche und rechtliche Lage gewährte, 

konnten wegen der augenblicklichen Reiſeſchwierigkeiten nicht benutzt werden, 
die meiſten Akten, die in Betracht kommen, ſind aber durch Publikationen 
erſchloſſen, in erſter Linie durch Bailleu, Preußen und Frankreich von 
1795—1807 Band II (Publikationen aus den Preußiſchen Staatsarchiven 
Band 29) und Ulmann, Ruſſiſch⸗Preußiſche Politik, Leipzig 1899. Da⸗ 
gegen ſind die Verhandlungen Preußens mit England noch nicht genügend 
aufgehellt. An einigen Stellen dieſer Arbeit bleiben daher gewiſſe Unklar— 
heiten, die niemand mehr bedauert als der Verfaſſer. 

2) Über die innerpolitiſche Lage unterrichten am beſten v. Meier, 
Hannoverſche Verfaſſungs- und Verwaltungsgeſchichte und Thimme, Kur— 

fürſtentum Hannover I, an die ſich die folgende Schilderung im weſentlichen 
anſchließt. Ahnlich urteilt v. Heinemann, Geſchichte von Braunſchweig 
und Hannover III, 286 ff., ungünſtiger Lehmann, Scharnhorſt I, 81 ff., 
erheblich günſtiger Havemann, Geſchichte der Lande Braunſchweig und 
Lüneburg III, 636 ff. und ſonſt. Auf die Kontroverſe kann hier nicht ein⸗ 
gegangen werden. 

5) Politiſches Journal 1803, 606. Die Angabe der Einwohnerzahl 
ſtimmt mit anderen zeitgenöſſiſchen Quellen überein. Dagegen iſt die dort 
mitgeteilte Größenangabe von 756 Quadratmeilen ſicher falſch, das wäre 
mehr als die heutige Provinz Hannover. Die Größenangabe bei Thimme, 
Kurfürſtentum Hannover I, 1 und Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 107 iſt 
wahrſcheinlich richtig. Dagegen iſt dort die Einwohnerzahl zu gering. Die 
heutige Provinz Hannover iſt 38 500 qkm groß mit einer Einwohnerzahl 
von rund 3 Millionen. 

1* 
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auch der Umfang der Meierhöfe war im allgemeinen ausreichend. 
Anderſeits aber gewährten weite Strecken des hannoverſchen 
Landes nur einen mageren Ertrag, und die Steuerlaſt, unter 
der die Bauern ſeufzten, war beträchtlich. 

Handel und Gewerbe dagegen lagen völlig darnieder trotz 
der günſtigen Lage des Kurfürſtentums, das die Mündungen 
der Elbe und Weſer einſchloß. Nur ein Durchgangsverkehr 
hatte einige Bedeutung, und eine anſehnliche Leineninduſtrie 
befruchtete den Export. Im übrigen aber beherrſchte das Aus⸗ 
land, vorzüglich England, den hannoverſchen Markt. 

Eine ſehr bevorzugte Stellung nahm der Adel ein, teils 
auf Grund von Gewohnheitsrechten, teils auf Grund geſetzlicher 
Beſtimmungen. Er nahm die meiſten Beamtenſtellen ein, die 
oberen faſt ausſchließlich, in der Armee waren ſeinen Söhnen 
die Garderegimenter vorbehalten, er beherrſchte vor allen Din- 
gen auch die Stände. 

Solche gab es in allen Landesteilen. Sie hatten ſich das 
wichtige Recht der Steuerbewilligung zu wahren gewußt, im 
übrigen erſchöpfte ſich ihre Tätigkeit in fortwährenden Strei— 
tigkeiten mit dem Landesherrn und ſeinen Miniſtern. Von 
einer wirklichen Anteilnahme an den Geſchicken des Landes 
kann nicht die Rede ſein, an den Ereigniſſen des Jahres 1803 
haben ſie überhaupt nicht mitgewirkt. 

Die Lokalverwaltung lag in den Händen von Amtmän⸗ 
nern, die meiſt auch Pächter des Domaniallandes waren. Tren⸗ 
nung von Juſtiz und Verwaltung gab es nur im Lande Ha⸗ 
deln und in Osnabrück. f 

Für unſeren Zuſammenhang iſt die Centralverwaltung 
am wichtigſten, ihre Organiſation iſt durch die Perſonalunion 
mit England bedingt. Seitdem wurden die Geſchicke des Lan— 
des teils von London, teils von Hannover aus gelenkt. Der 
König und Kurfürſt wohnte ſeit 1714 dauernd in London. Zur 
Bearbeitung der hannoverſchen Angelegenheiten ſtand ihm die 
ſogenannte „Deutſche Kanzlei“ zur Seite. Sie wurde geleitet 
von einem Miniſter, im Jahre 1803 war es der Staats- und 
Kabinettsminiſter Ernſt Ludwig Julius von Lenthe. ) 

) Seine Verteidigungsſchrift iſt eine der wichtigſten Quellen des 
Jahres 1803. Aktenmäßige Darſtellung meines Verfahrens in der Zeit, 
wie unſer Land mit der nachher wirklich erfolgten franzöſiſchen Invaſion 
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In Hannover war die höchſte Behörde das Miniſterium 
oder, wie ſein offizieller Titel lautete „Königlich Großbritan— 
niſche zum churfürſtlich Braunſchweigiſch-Lüneburgiſchen Ca⸗ 
binets Miniſterio verordnete Geheime Räte“. Die Einteilung 
im Miniſterium war teils nach dem Realſyſtem, teils nach dem 
Provinzialſyſtem geregelt. Für Lauenburg beſtand in Nabe- 
burg, für Bremen und Verden in Stade eine beſondere Cen— 
tralbehörde. Keiner der im Jahre 1803 amtierenden Miniſter ). 
war eine wirklich bedeutende Perſönlichkeit, vielleicht noch am 
eheſten der Miniſter v. d. Decken. Den größten Einfluß 
im Miniſterium hatte der Geheime Kabinettsrat Rudloff, 
der „roi d' Hanovre“ oder „der kleine Kaunitz“, wie er ge— 
nannt wurde). Er verfaßte die nach London gehenden ſoge— 
nannten „Collegialſchreiben“, die Anweiſungen an die Geſandt⸗ 
ſchaften und führte die Miniſterialprotokolle. Daneben führte 
er eine umfangreiche Privatkorreſpondenz mit den hannover— 
ſchen Geſchäftsträgern im Ausland. Keiner kannte wie er die 
auswärtige Politik, und ſo hatten ſich die Miniſter mehr und 
mehr daran gewöhnt, ſich ſeinen Vorſchlägen zu fügen. 

Die Kompetenzen der einzelnen Organe waren durch das 
Regierungsreglement von 1714 feſtgeſetzt ). Danach hatte der 
König „Sachen von einiger Importanz“, beſonders alle Militär- 
ſachen, ſeiner eigenen Entſcheidung vorbehalten. Ebenſo auch 
die Angelegenheiten der auswärtigen Politik, doch war hier die 
Einſchränkung gemacht, daß das Miniſterium ſelbſtändig han⸗ 
deln dürfe, wenn Gefahr im Verzuge fei®). Die Geſandten 
an auswärtigen Höfen hatten in doppelter Ausfertigung nach 
Hannover und London zu berichten, nur der Geſandte beim 

0 a Zeitſchrift des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 1856, 
145 ff. 

) Es waren Graf Kielmannsegge, zugleich Kammerpräſident, 
v. Arnswaldt, zugleich Konſiſtorialpräſident, v. Lenthe, zugleich Chef der 
deutſchen Kanzlei in London, v. d. Decken, zugleich Kurator der Univerſität 
Göttingen, v. d. Wenſe, zugleich Oberappellationsgerichtspräſident, v. Hake, 
zugleich Präſident des Landeskollegiums in Stade und Grote. An den 
Miniſterialſitzungen nahmen in der Regel nur Kielmannsegge, Arnswaldt, 
Decken und Grote teil. 

e) Mejer, Allgemeine deutſche Biographie 29, 473 ff. 
) Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 174 ff. 

. 8) v. Sichart, Geſchichte der Kgl. hannoverſchen Armee IV, 731. 
nm. 1. 
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Reichstag ſollte ſeine offiziellen Berichte nach Hannover und 
einen Auszug nach London einreichen, ein Beweis dafür, wie 
geringer Wert der Reichspolitik beigelegt wurde. Sämtliche Ge⸗ 
ſandten waren angewieſen, auch Befehle des Miniſteriums aus⸗ 
zuführen. 

Die großen Nachteile dieſes Syſtems liegen auf der 
Hand. Der Geſchäftsgang wurde außerordentlich langſam und 
ſchleppend, Anfragen konnten günſtigen Falls in 2, meiſtens 
erſt in 3 Wochen beantwortet ſein; ſehr oft fiel die Entſchei⸗ 
dung in London, ohne daß dort die Angelegenheit richtig be- 
urteilt werden konnte, oder die von den beiden Stellen aus⸗ 
gehenden Befehle an die Geſandten waren nicht einheitlich. So 
kam eine unglückliche Zerriſſenheit in die hannoverſche Politik 
hinein, die auch in der Kriſis des Jahres 1803 ſehr in Er⸗ 
ſcheinung trat. 

Die hannoverſche Armee war mit engliſchen Subſidien im 
7jqährigen Kriege bis auf faſt 50000 Mann gebracht?). Aus 
Sparſamkeitsrückſichten war ſie nach den Revolutionskriegen 
und der Preußiſchen Occupation von 1801 ſtark reduciert und 
auf folgenden Friedensetat gebracht: 

Köpfe Pferde 

11 Kavallerie⸗Regimenter 4160 3862 
13 Infanterie⸗Regimenter 11727 — 
1 Artillerie⸗Regiment 760 130 

(2 reitende und 5 Linien⸗Batterien) 
Ingenieurkorps N 92 — 

16739 3992 

Bei einer Einwohnerzahl von 1200000 bedeutet das etwa 1,4% 
der Bevölkerung. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl war die 
hannoverſche Armee erheblich ſchwächer als die Preußens, da— 
gegen ſtärker als die Oeſterreichs und etwa ebenſo groß wie die 
Sachſens und Bayerns, an Kopfſtärke blieb ſie hinter der aller 
4 Staaten bedeutend zurück 1°). 

Durch Entlaſſungen und Schwierigkeiten in der Anwer⸗ 
bung neuer Soldaten waren große Lücken entſtanden, beſonders 

) Vgl. den Wortlaut des Decrets bei Spittler, Geſchichte des 
Fürſtentums Hannover I, Beilagen S. 126. 

10) 1794 war nach Scharnhorſt, Militäriſches Taſchenbuch Anhang 
S. 37 die Stärke folgendermaßen: 
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ſeitdem im Hildesheimſchen, nachdem es preußiſcher Beſitz ge- 
worden war, die Werbungen verboten waren. Die Größe des 
Fehlbeſtandes iſt nicht genau feſtzuſtellen. 1802 betrug er 631 
Köpfe, 431 Pferde, er ſcheint ſeitdem eher größer als kleiner ge— 
worden zu ſein n). Ein Exposé Lenthes vom 27. Juni 1803 
gibt die Stärke des Korps Anfang 1803 auf nur 15000 Mann 
an 12). Davon gingen noch die Beurlaubten ab; im Frieden war 
nämlich ein großer Teil der Mannſchaften aus Sparſamkeits⸗ 
rückſichten beurlaubt, die Kavalleriſten ſogar mit ihren 
Pferden 15). | 

Das Heer beſtand im allgemeinen aus Geworbenen auf 
Grund privatrechtlicher Verträge, eine öffentlich rechtliche Ver— 
pflichtung zum Kriegsdienſt beſtand nicht ). Nur im Kriegs⸗ 
falle durften gewaltſame Aushebungen erfolgen, zu denen dann 
aber die Genehmigung der Stände notwendig war. Die ſoge— 
nannten Landregimenter, eine Miliz, die nur im Lande ver- 
wandt werden durfte, war im Jahre 1800 aufgelöſt, der Ver⸗ 
ſuch, ſie durch ein Kantonierungsſyſtem nach preußiſchem Muſter 
zu erſetzen, war geſcheitert 15). 

Die Feſtungen des Landes, Stade, Nienburg, Ratzeburg, 
Harburg befanden ſich nicht mehr in verteidigungfähigem Zu⸗ 
ſtand, wohl aber Hameln. Es beſaß eine anſehnliche Beſtückung 
von 324 Geſchützen ). Die Verteidigungsanlagen waren wohl 
im Laufe der Zeit heruntergekommen, aber nicht ſo, daß ſie 
nicht in kurzer Zeit wieder hergeſtellt werden konnten.“) 

Armee % der Geſamtbevölkerung 

Preußen 200 000 3,3 
Oſterreich 180000 0,9 
Sachſen 30000 1,5 
Bayern 35 000 1,8 

11) p. Sichart, Geſchichte der hann. Armee IV, 732, 738, 747. 
1 Vaterländiſches Archiv des hiſt. Vereins für Niederſachſen 1838 

S. 88 ff. 
46) Haſſell, Kurfürſtentum Hannover ©. 165. 
14) Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 312 f. 

15) Thimme, Kurfürſtentum Hannover I, 487. 

16) p. Reitzenſtein, Das Geſchützweſen und die Artillerie der Lande 
Braunſchweig und Hannover II, 423. 

17) Denkſchriften vom Mai 1803. Staats-Archiv Hannover, Hann. 
Deſ. 41. E. II. II. Nr. 7. 
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Das Artillerieregiment war mit 45 Geſchützen ausge⸗ 
rüſtet. Dazu kam noch die ſogenannte Regimentsartillerie; 
jedes Bataillon hatte zwei Infanteriegeſchütze kleinen Kalibers, 
es ſtanden alſo im ganzen deren 52 zur Verfügung. Der Ge⸗ 
ſamtbeſtand des Feldheeres von 97 Geſchützen iſt verhältnis⸗ 
mäßig recht anſehnlich. Das franzöſiſche Heer, das 1803 der 
hannoverſchen Armee gegenüber trat, war nur mit 17 Ge⸗ 
ſchützen ausgerüſtet. ) 

Der Pferdebeſtand war durch Verkäufe ſtark zuſammen⸗ 
geſchmolzen, Anfang Mai fehlten z. B. der Kavallerie 500 
Pferde, der Friedensetat der Artillerie betrug nur 98 Pferde 
bei einem Kriegsbedarf von 1683 Stück. Aber der Beſtand an 
Pferden im Lande war ſo bedeutend, daß die Beſchaffung im 
Ernſtfalle keine Schwierigkeiten machen konnte ). Vollſtändig 
vernachläſſigt war dagegen das Fuhrweſen; bei der Mobil- 
machung im Frühjahr 1803 machte die Beſchaffung von 
Wagen die größten Schwierigkeiten. 

Waffen und Munition waren reichlich vorhanden,“) 
dagegen fehlte es an Uniformen, Lederzeug und ſonſtigem 
Kriegsbedarf. Zwar waren die Regimenter für ihren erſten 
Bedarf im ganzen ausgerüſtet, aber die Einkleidung der neu 
einrückenden Rekruten machte bei der Mobilmachung ſchon 
vielerorts Schwierigkeiten, und Einkäufe, teilweiſe ſogar im 
neutralen Ausland, mußten aushelfen. 2) 

Das Offizierkorps ſtand im allgemeinen in gutem Rufe, 
war aber z. T. recht überaltert. Andrerſeits war man mit 
Penſionierungen im hannoverſchen Heere übermäßig frei— 
giebig, ſodaß nicht alle Kräfte genügend ausgenützt waren.?“ 

18) Dumas. Précis des événemens militaires IX, 396 Anlage. 
19) 1799 hatte die Zählung rund 140 000 Stück ergeben (Hann. 

Def. 41 E. II. II. Nr. 16). 
20) Die franzöſiſche Armee erbeutete u. a. 40 000 Gewehre, 3 Mil⸗ 

lionen Patronen und 500 Geſchütze. Moniteur 1803 Nr. 267. 
21) Wie ſich aus den Meldungen der Regimenter ergibt. Hann. 

Dei, Ii H 

22) 1803 ſollen bei einer Heeresſtärke von 13000 Mann 7000 Pen⸗ 
ſionierte vorhanden geweſen ſein. Koppe, hiſtoriſche Berichtigungen des 
öffentlichen Urteils über die durch die franzöſiſche Okkupation des Kur⸗ 
fürſtentums Hannover daſelbſt veranlaßten militäriſchen Maßregeln S. 17. 
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Höchſtkommandierender war im Jahre 1803 der Reichs- 
graf Johann Ludwig von Wallmoden-Gimborn, ein natür⸗ 
licher Sohn Georgs II. 2) In die Heeresverwaltung teilten 
ſich das ihm unterſtellte Generalkommando und die Kriegs- 
kanzlei, die aus Nichtmilitärs beſtand. Letztere verwaltete be⸗ 
ſonders den Militärhaushalt, der aus Beiträgen der ein— 
zelnen Landſchaften beſtritten wurde. Beide Behörden lagen in 
dauernder Fehde miteinander, worunter natürlich wiederum 
die Armee zu leiden hatte.?“ 

Im ganzen genommen bietet das Kurfürſtentum Hans 
nover zu Beginn des, 19. Jahrhunderts ein höchſt unerfreu— 
liches Bild dar. Alles ſtagnierte oder war im Rückgang be- 
griffen. An Reformbeſtrebungen hatte es nicht gefehlt, Han— 
nover hatte viele tüchtige, z. T. hervorragende Beamte. ?°) 
Auch die Könige waren es nicht, die ſich Reformen entgegen— 
ſtemmten, vielmehr verhinderten die Miniſterien und die Stände 
jeglichen Fortſchritt 

So konnte es geſchehen, daß die tüchtigſten Männer ihre 
Heimat verließen; nur zwei ſeien genannt, Hardenberg und 
Scharnhorſt. Stein und Gneiſenau wurden nach Hannover 
berufen, aber auch ſie hatten kein Zutrauen zu dem Kur⸗ 
fürſtentum Hannover und zogen es vor, ihre Tätigkeit dem 
Staate Friedrichs des Großen zu widmen.) 

23) Seine Biographie von Poten in der Allgemeinen deutſchen. 
Biographie 40, 756 ff. muß abgelehnt werden, da ſie weſentlich auf dem ver— 
fehlten Buche von Haſſell beruht, ſie urteilt viel zu ungünſtig über den 
Feldmarſchall (ſ. u. Kap. 4). Seine Verteidigungsſchrift „Darſtellung der 
Lage, worin ſich das Hannoverſche Militär in den Monaten Mai, Juni 
und Juli des Jahres 1803 befand“ iſt eine der wichtigſten Quellen für die 
Geſchichte des Jahres 1803. 

24) Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 313. II, 21. Thimme, Kur⸗ 
fürſtentum Hannover I, 9. 

25) Vgl. beſonders Scharnhorſts Bemühungen. Lehmann, Scharn— 
horſt I, 226 ff. und v. Meier, Verfaſſungsgeſchichte paſſim. 

26) Die Stimmung, die ſie alle beherrſchte, kommt treffend zum 
Ausdruck in dem Briefe, den Hardenberg bei ſeinem Abſchied aus dem Han— 
noverſchen Staatsdienſt an die Königin ſchrieb: 

„Ich würde ſolche (ſeine Tätigkeit) gern Ew. Königlichen Majeſtät 
aufopfern, wenn ich hoffen könnte, in meiner jetzigen Lage ſo viel Nutzen 
zu ſtiften, als ich es zu meiner Beruhigung für notwendig und für meine 
Pflicht halte, wenn ich jene (ſeine Privatgeſchäfte) ferner hintanſetzen ſoll. 
Das iſt aber, wie ich Ew. Königlichen Majeſtät freimütig zu ſagen ver⸗ 
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Einer der Hauptgründe für den allgemeinen Verfall 
war die Entfernung des Landesherrn und die Entfremdung 
ſeiner Intereſſen von ſeinem Stammlande. Nirgend aber 
treten die Schäden der Perſonalunion deutlicher hervor als 
in der auswärtigen Politik. Die engliſchen Staatsmänner 
waren von jeher von der Furcht erfüllt, die Perſonalunion 
mit Hannover könnte die engliſche Politik ungünſtig beein⸗ 
fluſſen. In der Erbfolgeakte von 1701 war daher feſtgeſtellt, 
daß nur die Perſon des Herrſchers bei den Ländern gemeinſam 
ſei, daß kein Hannoveraner in den engliſchen Staatsdienſt 
eintreten oder Grundbeſitz erwerben dürfte, daß der König 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Parlaments einen 
Krieg anfangen dürfe, der nicht England ſelbſt angehe, daß 
der König nur mit Erlaubnis des Parlaments den Inſel⸗ 
ſtaat verlaſſen könne. Der hannoverſche Miniſter, der in 
London der deutſchen Kanzlei (ſ. S. 4.) vorſtand, galt 
als Geſandter und ſollte nur in Anweſenheit des engliſchen 
Premierminiſters dem Könige Vortrag halten. ?) Die beiden 
zuletzt genannten Beſtimmungen wurden freilich nicht einge⸗ 
halten, im übrigen aber wurde die Trennung beider Staaten 
aufs peinlichſte beachtet. Die Trennung war ſo viel wie mög⸗ 
lich ſtaatsrechtlich begründet, und das Regierungsſyſtem war 
ſo gut erdacht, wie es unter den vorliegenden Umſtänden nur 
möglich war.?) Es iſt nur die Frage, wie bewährte es ſich 
in der Praxis? 

bunden bin, bei den irrigen Grundſätzen, wonach Allerhöchſtdero Geſchäfte 
großenteils behandelt werden, bei den Fehlern in der Einrichtung und in 
der Verbindung worin ſie unter einander, beſonders aber mit dem eng— 
liſchen Miniſter ſtehen, nicht möglich. Eine Anderung aber läßt ſich ohne 
Ew. Königl. Majeſtät ſo lange gewünſchte Anweſenheit oder ganz andere 
Vorkehrungen nicht hoffen, da man jetzt nicht ſelten Allerhöchſtdero vor— 
treffliche und landesväterliche Abſichten, die ich ſo oft mit innigſter 
Rührung aus Höchſtdero eigenem Munde zu hören das Glück gehabt, weder 
erfüllen kann noch will. Traurige Umſtände für mein armes Vaterland, 
die jeden rechtſchaffenen und einſichtsvollen Diener Ew. Königl. Majeſtät 
äußerſt niederſchlagen und deren Wahrheit von jedem Unparteiiſchen be= 
zeugt werden muß.“ 
5 185 Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürſten von Harden— 

erg I 56: 
: 27) v. Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 122 ff. Ford, Hanover and 

Prussia S. 38. f 
28) So urteilen Meier, Verfaſſungsgeſchichte I, 122 und Ward, 

Great Britain and Hanover S. 61. 
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Georg J. war ein Mann von 54 Jahren, als er den 
engliſchen Thron beſtieg, Georg II. 31 jährig, als er mit 
ſeinem Vater nach England kam. Es iſt natürlich, daß beide 
ſich auch noch weiterhin für ihr Stammland intereſſierten. 
Beide haben ihre Heimat noch oft beſucht und haben ſo viel 
wie möglich die Intereſſen Hannovers auch in England ver— 
treten.“) Daraus folgte für Hannover der Vorteil, daß fein 
Anſehen im Reiche außerordentlich ſtieg, andererſeits aber der 
Nachteil, daß Frankreich ſich daran gewöhnte, Hannover als 
eine engliſche Provinz anzuſehen und daraus die Berechtigung 
zog, ſich im Falle eines Krieges mit dem meergeſchützten Eng— 
land an Hannover zu halten. ) 

Eine Wendung trat ein mit dem Miniſterium des älteren 
Pitt. Seitdem hat die britiſche Politik ſich von Hannover ab— 
gewandt, und in der Folge hat das Kurfürſtentum immer 
wieder unter ſeiner Zugehörigkeit zu England zu leiden ge— 
habt, ſo ganz beſonders im 7 jährigen Kriege. In derſelben 
Richtung wirkte auch der Thronwechſel des Jahres 1760. 
Der neue Herrſcher Georg III. war ganz Engländer, er ſprach 
nur gebrochen deutſch und hat während ſeiner 60 jährigen 
Regierung ſein Stammland nicht ein einziges Mal beſucht. “) 

Georg I. und Georg II. hatten jo viel wie möglich ge— 
ſucht, die engliſche Politik mit den Intereſſen Hannovers in 
Uebereinſtimmung zu bringen, ihr Nachfolger machte nicht 
einmal den Verſuch dazu. Als 1795 Preußen den Frieden 
von Baſel geſchloſſen hatte, war die Entziehung der engliſchen 
Subſidien einer der Gründe geweſen. Die Lage war für 
Hannover höchſt bedrohlich geworden, nachdem Preußen ſich 
zurückgezogen hatte. Das Miniſterium beantragte daher in 
London, daß Hannover ſich der preußiſchen Neutralität an- 
ſchlöße. In London wurde allgemein mißbilligt, daß Han⸗ 
nover an ſeine eigene Sicherheit dachte und ſich nicht für Eng⸗ 

20) Wie weit ihnen es gelungen iſt, kann hier nicht dargelegt wer— 
den. Ward hat nachgewieſen, daß es weniger oft der Fall geweſen iſt, als 
im allgemeinen angenommen wird, Great Britain and Hanover passim, 
beſonders S888, 101, 10 65 

30) Ford, Hanover and Prussia S. 24, 
1) v. Heinemann, Geſchichte von Een und Hannover 

©. 286 ff. 
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land aufopfern wollte, trotzdem gelang es der Zähigkeit der 
Miniſter, die Einwilligung des Königs zu erlangen.!“ 

So war denn wieder einmal aller Welt deutlich, daß 
England und Hannover vollſtändig getrennte Reiche mit ver⸗ 
ſchiedener Politik darſtellten, denen nur die Perſon des Herr- 
ſchers gemeinſam war. Zur Sicherung der preußiſchen und 
hannoverſchen Neutralität wurde 1796 noch ein ergänzender 
Vertrag mit Frankreich abgeſchloſſen, in dem eine Demar⸗ 
kationslinie feſtgeſetzt wurde. Eine Obſervationsarmee wurde 
aufgeſtellt, um die Neutralität nötigen Falls mit Waffenge⸗ 
walt aufrecht zu erhalten. 2) 6 Jahre lang dauerte dieſes 
Neutralitätsſyſtem, mit dem Frieden von Luneville wurde 
es hinfällig. 

Das Direktorium hatte indeſſen ſeinen alten Standpunkt, 
Hannover als engliſche Provinz zu betrachten, nicht aufge⸗ 
geben. 1796 und 1798 wurde Hannover durch einen franzö— 
ſiſchen Einfall bedroht, aber beide Male wurde er durch preußi⸗ 
ſchen Einſpruch verhindert.) 

Es folgt die erſte preußiſche Beſatzung des Kurfürſten⸗ 
tums im Jahre 1801, in der Hannover wiederum ein Opfer 
ſeiner Zuſammengehörigkeit mit England wurde. Auf die Um⸗ 
ſtände dieſer Okkupation iſt in anderem Zuſammenhange noch 
näher einzugehen (ſ. u. S. 15 ff.) Für den augenblicklichen Ge⸗ 
dankengang iſt zweierlei zu beachten: Erſtens England hatte 
wiederum für den Kurſtaat keinen Finger gerührt, im Gegen⸗ 
teil, die engliſchen Miniſter ſahen die preußiſche Beſetzung. 
ſogar wahrſcheinlich nicht ungern, da ſie dadurch um ſo mehr 
freie Hand bekamen. 5) Zweitens Preußen hatte Hannover 
beſetzt als Repreſſalie gegen England. Damit hatte es einen 
Grundſatz preisgegeben, der bisher einen Hauptſatz ſeines poli- 
tiſchen Syſtems darſtellte und der beſonders durch den Frieden 
von Baſel bekräftigt war, daß Hannover und England völlig 
getrennte Länder ſeien. ?“) Als Frankreich 1803 Hannover be⸗ 

2) Ford, Hanover and Prussia S. 94 ff. Lenthe, Aktenmäßige 
Darſtellung S. 147 f. 

3) Trummel, Der norddeutſche Neutralitätsverband (Beiträge zur 
Geſchichte Niederſachſens und Weſtfalens Heft 41.) S. 35 ff. 

) Bailleu, Preußen und Frankreich II, XXIX f. 
5) Ranke, Hardenberg I, 444, 463. 
6 Ulmann, Bewaffnete Neutralität S. 268. Ford, Hanover and 

Prussia S. 30. 
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ſetzte, konnte es ſich darauf berufen, daß 1801 Preußen die 
Richtigkeit des alten franzöſiſchen Satzes ſelbſt anerkannt habe, 
daß Hannover Feindesland ſei für die Feinde Englands.?“ 

Es ſoll nicht verſchwiegen werden, daß England ſich ſpäter 
einige Verdienſte um Hannover erwarb, indem es Preußen 
drängte, das Kurfürſtentum wieder zu räumen,) aber das 
war nur eine Ausnahme. Wie wenig ſich die britiſche Politik 
um Hannover bekümmerte, zeigte ſich wieder ſo recht, als 
auch England endlich mit Napoleon Frieden ſchloß. Das eng— 
liſche Kabinett geſtattete nicht, daß an den Friedensverhand— 
lungen in Amiens ein Hannoveraner teilnahm. Georg III. 
beauftragte darauf ſeinen nach Amiens gehenden Geſandten, 
ſich des Kurfürſtentums anzunehmen, aber das Miniſterium 
verbot auch dieſes. ?) Der König ließ ſich die Demütigung 
gefallen, ein neuer Beweis, wie viel mehr ihm das Inſelreich 
am Herzen lag als ſein Stammland. 

Wie ſehr Hannover auch in der Kriſis des Jahres 1803 
von England im Stich gelaſſen iſt, werden wir erfahren. 
Hardenberg trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er ſagt: 
„Hannover war in der unglücklichen Lage, wo es auf Vorteile 
ankam, als Freund betrachtet zu werden, um, wo es Teil— 
nahme an Laſten und Gefahren, welche die Weiltbegeben— 
heiten hervorbrachten, galt, unbelohnt dienen und leiden zu 
müſſen. So wurde es das unglückliche Opfer der Ehre einem 
König von Großbritannien anzugehören.“ ““) Aehnlich iſt das 
Urteil eines anderen Mannes, der die engliſchen Verhältniſſe 
genau kannte, des hannoverſchen Miniſters in London, v. 
Lenthe: „Ein Friedenstractat, durch welchen der König ſeine 
geſamten deutſchen Lande aufgäbe, würde von vielen für vor— 
teilhaft angeſehen werden und allgemein weit weniger Tadel 
finden als die Abtretung irgendeiner unbedeutenden Inſel“. ) 

Noch mehr als England war Preußen an dem Schickſal 
Hannovers intereſſiert, aus politiſchen, ſtrategiſchen und 

7) v. Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 113. 
38) Ford, Hanover and Prussia ©. 248 ff. 
0) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung meines Vorfahrens uſw. Zeit- 

ſchrift des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 1856, S. 163, Anm. 1. 
0) Ranke, Hardenberg II, 611. 
21) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 162. 
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handelspolitiſchen Rückſichten. Hannover war nächſt Preußen 
die anſehnlichſte Macht in Norddeutſchland, deren Einfluß in 
der Politik durch die Perſonalunion mit England zeitweiſe 
nicht unbeträchtlich war. Beide Mächte hatten an der Ruhe 
und Sicherheit des deutſchen Nordens das größte Intereſſe 
und hatten darum trotz mannigfacher Rivalität und mancher 
Reibereien doch auch vielfach zuſammen gewirkt, ſo im 7 
jährigen Kriege und im Fürſtenbund, beſonders aber ſeit dem 
Frieden von Baſel. Beide Mächte hatten, wie ſchon erwähnt 
wurde (ſ. S. 12), durch eine Demarfationslinie und eine 
Obſervationsarmee die Neutralität von Norddeuſchland ſicher⸗ 
geſtellt. In dieſen Jahren (1795—1801) hatte ſich die hanno⸗ 
verſche Politik von England losgeſagt und folgte der preußi- 
ſchen Führung. 

Der leitende preußiſche Staatsmann, Graf Haugwitz, hatte 
dieſes Neutralitätsſyſtem angenommen in der Hoffnung, Preu⸗ 
ßen und die Staaten, die ſich ihm anſchloſſen, vor dem großen 
Weltbrande ſchützen zu können. Der König von Preußen ſollte, 
wie er ſich gern ausdrückte, der „Kaiſer von Norddeuſchland“ 
werden ), durch Freundſchaft mit Rußland und Frankreich 
gedachte er eine Hegemonie über Norddeutſchland zu begründen. 

Mit dieſem politiſchen Intereſſe Preußens an Hanno⸗ 
ver hing das militäriſche aufs engſte zuſammen. Preußens 
ſtrategiſch ſo ungünſtige Lage, daß es im Weſten an Frank⸗ 
reich, im Oſten an Rußland grenzte, wurde durch den Kurſtaat 
mitten zwiſchen ſeinen Landesteilen noch weiterhin erſchwert. 
Nichts war gefährlicher für Preußen, als wenn ein feindliches 
Heer in Hannover erſchien. Aus dieſem Grunde hatte ſchon 
Friedrich der Große mit England die Weſtminſterkonvention 
geſchloſſen, hatte Hangwitz Hannover gedrängt, ſich dem Frieden 
von Baſel und dem preußiſchen Neutralitätsſyſtem anzu⸗ 
ſchließen, aus dem gleichen Grunde war endlich Preußen 1796 
und 1798 dem franzöſiſchen Vorhaben entgegengetreten, Han⸗ 
nover zu beſetzen (ſ. S. 12). 

Endlich hatte Preußen noch ein handelspolitiſches In⸗ 
tereſſe an Hannover, der Durchgangsverkehr zwiſchen den 
weſtlichen und den öſtlichen Provinzen Preußens ging größten⸗ 

2) Ranke, Hardenberg I, 13. 
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teils durch das Kurfürſtentum, beſonders aber der Handel mit 
den Nordſeehäfen Hamburg, Bremen und Emden. 

Die Einigkeit, die bisher zwiſchen Preußen und Hanno- 
ver beſtanden hatte, wurde aufs ſchwerſte erſchüttert durch die 
Kriſis des Jahres 1801. Dieſe Ereigniſſe bilden die unmittel- 
bare Vorgeſchichte der Kataſtrophe von 1803 und müſſen daher 
etwas ausführlicher betrachtet werden. Der ruſſiſche Zar 
Paul I., ein großer Bewunderer Napoleons, ein jähzorniger 
völlig unberechenbarer und halb wahnſinniger Herrſcher, hatte 
im Auguſt des Jahres 1800 mit Dänemark und Schweden 
gegen England eine bewaffnete Meeresneutralität geſchloſſen. 
England hatte ſeine Seeherrſchaft zu den rückſichtsloſeſten 
Maßnahmen auch gegen den neutralen Seehandel benutzt, 
gegen ſie richtete ſich der Seebund der nordiſchen Mächte. Der 
geiſtige Vater des Bundes war Napoleon, der in dem Zaren 
ein gefügiges Werkzeug gefunden hatte. Man kann die Meeres- 
neutralität geradezu als einen Vorläufer der ſpäteren Kon— 
tinentalſperre bezeichnen.“) Es wurden die Prinzipien er- 
neuert, die während des engliſch-amerikaniſchen Krieges die 
neutralen Mächte im Jahre 1781 angenommen hatten.) 
Gefordert wurde Anerkennung des Grundſatzes „Frei Schiff, 
frei Gut“ mit Ausnahme von Kriegsconterbande, Verbot neu— 
trale Schiffe zu unterſuchen, wenn der Kapitän des geleitenden 
Kriegsſchiffes die Unverdächtigkeit bezeugt hätte, endlich ſollte 
nur eine effektive Blokade rechtlich gültig ſein. Ebenſo wenig 
wie in unſeren Tagen wollte im Jahre 1800 England dieſe 
Grundſätze anerkennen. Embargo (Beſchlagnahme feindlicher 
Handelsſchiffe), Sequeſter und fiktive Blokade waren damals 
wie heute die furchtbaren Waffen des meerbeherrſchenden 
Inſelreiches. 

Dieſem Bunde ſchloß ſich am 18. Dezember 1800 auch 
Preußen an, es verpflichtete ſich zu diplomatiſcher Unter- 
ſtützung gegenüber England und nötigen Falls zu Repreſſalien, 
dafür wurde ihm Schutz der Kriegsmarine der drei Reiche zu— 

43) Brandt, England und die Napoleoniſche Weltpolitik, 2. Aufl., 
S. 30. 

) Ulmann, Preußen, die bewaffnete Meeresneutralität und die 
Beſitznahme Hannovers im Jahre 1801. Deutſche Zeitſchrift f. Geſchichts— 
wiſſenſchaft. Neue Folge Band 2, S. 246 ff. 



gejichert. Für den preußiſchen Handel bedeutet der Beitritt 
ohne Frage einen erheblichen Schutz, aber nicht deswegen hat 
Preußen den Anſchluß vollzogen, ſondern vorwiegend aus 
politiſchen Motiven: es fürchtete iſoliert zu werden, insbe— 
ſondere die ſo wertvolle ruſſiſche Freundſchaft zu verlieren. 
Die unerwünſchte Folge war, daß Preußen ſehr zum Schaden 
ſeines Handels in Gegenſatz zu England geriet, geradezu ver- 
hängnisvoll aber wurde, daß Preußen in der Folge ſich ge— 
zwungen ſah, Hannover zu beſetzen. 

Napoleon lag ſehr daran, den engliſchen Handel durch 
Schließung der norddeutſchen Flußmündungen zu ſchädigen, 
außerdem gedachte er durch eine Beſetzung Hannovers wenn 
nicht das engliſche Volk, ſo doch mindeſtens ſein Herrſcherhaus 
zu treffen. Schon im Herbſt des Jahres 1800 hatte er Preußen 
einmal nahegelegt, es ſolle England dadurch zur Achtung 
ſeiner Flagge zwingen, daß es drohe, es werde Frankreich nicht 
mehr an der Beſetzung Hannovers hindern.“) Damals hatte 
Preußen abgelehnt. Im Jahre 1801 wurde er energiſcher, 
er ließ in Berlin erklären, Preußen könne nicht auf die Dauer 
mit Frankreich und Rußland befreundet ſein und gleichzeitig 
England in Hannover Vorſchub leiſten, Preußen ſolle die 
Elbe ſchließen und den Franzoſen die Okkupation des Kur⸗ 
fürſtentums gejtatten *) In dieſelbe Kerbe hieb der Zar, 
aber er verlangte nicht, daß Preußen die franzöſiſche Okku— 
pation dulden, ſondern daß es ſelbſt von dem Kurfürſtentum 
Beſitz ergreifen ſollte. Schließlich ſtellte Rußland geradezu ein 
Ultimatum, der ruſſiſche Geſandte würde innerhalb von 24 
Stunden Berlin verlaſſen, wenn Preußen nicht Hannover be— 
ſetzen würde. Gleichzeitig ließ der Zar wiſſen, Hannover ſei 
eine angemeſſene Entſchädigung für Preußens Verluſte auf dem 
linken Rheinufer. 

Jetzt endlich folgte Preußen dem ruſſiſchen Drängen. 
In den letzten Tagen des März rückten preußiſche Truppen 
in das Kurfürſtentum ein. Unzweifelhaft hat Preußen Han⸗ 
nover nicht aus Eroberungsluſt beſetzt, ſondern erſt auf das 
Drängen Rußlands und Frankreichs hin; dem König lag auch 
ſicher jede Annektionsabſicht vollſtändig fern, dagegen haben 

5) Ulmann, Meeresneutralität S. 249. 
40) Daſelbſt S. 250. 
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Haugwitz und andere Staatmänner ſchon damals daran ge> 
dacht, das Kurfürſtentum dauernd in Beſitz zu halten.“) Dem 
hannoverſchen Miniſterium wurde freilich verſichert, en 
beabſichtigte keine Annexion, und eine Erklärung ähnlichen 
Inhalts wurde auch in London abgegeben. Auch erfolgte die 
Okkupation in glimpflichen Formen, die für die guten Abſichten 
Preußens zu ſprechen ſchienen.““) 

Die Weltlage ändert ſich mit einem Schlage durch die Er— 
mordung Pauls. Es wird erzählt, Napoleon hätte mit einem 
Schrei der Verzweifelung die Nachricht aufgenommen.“) Es 
konnte ſich auch nichts Schlimmeres für ihn ereignen, denn 
Paul hatte lediglich perſönliche Politik betrieben. Die In— 
tereſſen Rußlands erforderten gebieteriſch Ausſöhnung mit 
England, das für den ruſſiſchen Handel unentbehrlich war und 
beſonders auch den Transport der ruſſiſchen Waren übernehmen 
mußte.“) Die Regierung des neuen Zaren, Alexanders J., lei- 
tete daher auch ſofort Unterhandlungen mit England ein, die 
ſchon am 17. Juni zum Friedensſchluß führten.“) 

Preußen wurde in den Frieden nicht mit eingeſchloſſen, 
da es nicht zum formellen Bruch mit England gekommen 
war. 2) Die Lage war verzweifelt ſchwierig, was ſollte nun— 
mehr aus der Beſetzung Hannovers werden? Wie früher Ruß— 

27) Ulmann, Meeresneutralität S. 255 ff., 261. Ford, Hanover 
and Prussia S. 208 ff., 226 ff., 232, 222 Anm. 3, 225 Anm. 1. 

8) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 157 f. 
20) Bailleu, Preußen und Frankreich II, XVII. 
9 Ulmann, Meeresneutralität S. 246. 
In weiteſten Maße wurden die engliſchen Neutralitätsgrundſätze 

anerkannt. Insbeſondere wurde der Grundſatz „Frei Schiff, frei Gut“ 
aufgegeben, uneingeſchränktes Durchſuchungsrecht neutraler Schiffe zuge— 
ſtanden und eine Blockade auch dann für völkerrechtlich zuläſſig erklärt, wenn 
ſie auch nur durch Kreuzergeſchwader „in genügender Nähe“ ausgeübt 
wurde. Dafür gewährte England Erleichterungen in der Feſtſetzung deſſen, 
was als Konterbande gelten ſollte. Krauel, die Beteiligung Preußens an 
der zweiten bewaffneten Neutralität vom Dezember 1801, in: Forſchungen 
zur Brandenburgiſch-Preußiſchen Geſchichte 1914, 232 ff. Anders die Auf— 
faſſung von Brandt, Weltpolitik S. 37 ff. 

2) Ulmann, Meeresneutralität S. 263. Zwiſchen Preußen und 

England fanden freilich Unterhandlungen ſtatt, um ein ähnliches Überein— 
kommen zu treffen wie das ruſſiſch-engliſche vom 17. Juni 1801, aber die 
e verliefen im Sande. Krauel, Beteiligung Preußens 
S. 241 ff. 
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land, ſo forderte jetzt auch Napoleon Preußen auf, Hannover 
als Entſchädigung für die Verluſte auf dem linken Rheinufer 
zu behalten. Die fränkiſchen Bistümer, die eigentlich dafür 
auserſehen waren, könne Napoleon Preußen nicht zuerkennen, 
ſie ſeien vielmehr für Baiern beſtimmt. Ferner war zu be⸗ 
fürchten, daß Napoleon Hannover beſetzen würde, wenn Preußen 
es räumen würde, um dadurch auf England einen Druck aus⸗ 
zuüben. Eine franzöſiſche Okkupation aber durfte und wollte 
Preußen keineswegs zugeben, ſie hätte eine ſtarke Bedrohung 
der eigenen Sicherheit und tödliche Feindſchaft mit England 
bedeutet. 

Aus den genannten Gründen waren Haugwitz und an⸗ 
dere Staatsmänner dafür, die zeitweilige Beſetzung zunächſt 
aufrecht zu erhalten und ſpäter in eine dauernde Annexion 
zu verwandeln. Anderer Meinung war der König; er fühlte 
ſich durch ſein früheres Verſprechen gebunden, Hannover zu 
reſtituieren, immerhin hat auch er bedingt ſeine Zuſtimmung 
zur Annexion gegeben, vorausgeſetzt, daß dadurch nicht der 
Frieden zwiſchen England und Frankreich geſtört würde. ) 

Die von Haugwitz immer wiederholte Rechtfertigung, die 
drohende Okkupation Hannovers durch die Franzoſen ermög⸗ 
liche Preußen nicht, ſeine Truppen zurückzuziehen, fand nir⸗ 
gends Glauben, wurde vielmehr für einen bequemen Vorwand 
gehalten. Das hannoverſche Miniſterium drängte immer leb⸗ 
hafter auf ſofortige Räumung des Kurfürſtentums, dieſes Mal 
fand es auch engliſche Unterſtützung ſeiner Anträge. Endlich 
ſtellte ſich auch Rußland auf ſeine Seite. Im Gegenſatz zu 
ſeinem Vorgänger, der Preußen zur Beſetzung Hannovers ges 
drängt hatte, verlangte Alexander jetzt die Aufhebung der 
Okkupation. Er hatte ſich die Erhaltung des Gleichgewichts. 
in Europa zur Aufgabe geſetzt und wünſchte keine Stärkung 
Preußens in Norddeutichland. °*) 

Dieſem allſeitigen Drängen konnte Preußen ſich auf die 
Dauer nicht entziehen. Es gab am 8. Auguſt eine Reihe von 
Erklärungen ab, die über die ernſte Anſicht, Hannover zu. 
reſtituieren, keinen Zweifel mehr aufkommen ließen.) In 

53) Ulmann, Meeresneutralität S. 267. 
34) Ford, Hanover and Prussia S. 252. 
55) Ford, Hanover and Prussia S. 257 ff. 
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Hinſicht auf die noch immer drohende franzöſiſche Okkupation 
aber erlangte Haugwitz die Zuſtimmung des hannoverſchen 
Miniſteriums, daß die preußiſchen Truppen zunächſt noch in 
Hannover blieben. Endlich ermöglichte der Abſchluß von 
Friedenspräliminarien zwiſchen England und Frankreich die end— 
gültige Räumung. Damit fiel für Frankreich jeder Vorwand, 
Hannover zu beſetzen, infolgedeſſen verließen am 6. November 
die preußiſchen Truppen nach ſiebenmonatlicher Beſetzung das 
Kurfürſtentum. 

Die Folgen dieſer erſten preußiſchen Okkupation Han⸗ 
novers auf die allgemeine Politik waren verhängnisvoll. 
Preußen hatte, wie ſchon in anderem Zuſammenhang bemerkt 
wurde (ſ. v. S. 12.), den Grundſatz aufgegeben, daß England 
und Hannover völlig getrennte Länder ſeien, ſehr zu ſeinem 
Schaden, wie ſich 1803 zeigen ſollte. Ja, man kann ſagen, 
daß das ganze Neutralitätsſyſtem, auf dem ſeit dem Frieden 
von Baſel die preußiſche Politik beruhte, 1801 zuſammenge⸗ 
brochen iſt. °%) Das Vertrauensverhältnis, das bisher zwiſchen 
Hannover und Preußen beſtanden hatte, war dem größten 
Mißtrauen der hannoverſchen Staatsmänner gewichen. Um⸗ 
gekehrt hatte Preußen von der Beſetzung Hannovers ſo viel 
Unannehmlichkeiten gehabt, hatte ſo viel Verdächtigungen über 
ſich ergehen laſſen müſſen, daß es dadurch in einen gewiſſen 
Gegenſatz zu Hannover geriet. Der König fühlte ſich perſönlich 
in ſeiner Ehre verletzt und bekam geradezu eine Abneigung, 
ſich in hannoverſchen Angelegenheiten einzumiſchen. 

Endlich, wie ſehr hatte ſich die ganze Schwäche der 
preußiſchen Politik gezeigt! Wahrlich, der hannoverſche Major 
v. d. Decken hatte Recht, als er Haugwitz vorhielt, eine wie 
demütigende Rolle der Staat Friedrichs des Großen in dieſer 
Kriſis ſpielte. 57) Preußen hatte völlig auf eine aktive Politik 
verzichtet und hatte ſich ſein Tun und Laſſen von fremden 
Mächten vorſchreiben laſſen. 

Eine weitere Verſchlechterung der preußiſch-hannover⸗ 
ſchen Beziehungen trat ein in der Diskuſſion über die Ent⸗ 
ſchädigungen für die Verluſte auf dem linken Rheinufer. Beide 
Mächte erſtrebten Hildesheim. Zwar hatte Hannover auf dem 

Daſelbſt S. 31 
57) Ford, Hanover and Prussia S. 226. 
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linken Rheinufer keine Verluſte erlitten, aber bei der allge⸗ 
meinen Säkulariſation wollte es doch nicht leer ausgehen. Auf 
Hildesheim hatte es gewiſſe Anſprüche, vor allem aber hätte 
der Erwerb des Bistums eine erhebliche Abrundung für Han⸗ 
nover bedeutet. Für Preußen war das nicht in gleichem 
Maße der Fall, dagegen brachte eine preußiſche Beſetzung 
Hildesheims die Bataillone Friedrich Wilhelms in äußerſt be⸗ 
drohliche Nähe der Hauptſtadt des Kurfürſtentums. 

Deshalb bemühte ſich Hannover eifrig, Hildesheim, das 
im Reichsdeputationshauptſchluß Preußen zugeſprochen wurde, 
gegen Osnabrück einzutauſchen. Es gelang auch, ruſſiſche Unter⸗ 
ſtützung für dieſes Tauſchproject zu erlangen, aber alle Be— 
mühungen ſcheiterten an dem Widerſtand der preußiſchen 
Staatsmänner. Es konnte nicht ausbleiben, daß das Miß⸗ 
trauen Hannovers wiederum erheblich geſteigert wurde.“?) So 
war das Verhältnis zwiſchen beiden Mächten ſo geſpannt wie 
nur möglich, als es in der Kriſis des Jahres 1803 einer neuen 
ſtarken Belaſtungsprobe ausgeſetzt wurde. Noch mehr als 1801 
war Preußen jetzt an der Sicherheit Hannovers intereſſiert, 
denn durch die Erwerbungen des Reichsdeputationshaupt⸗ 
ſchluſſes lag das Kurfürſtentum in noch weit höherem Maße 
als bisher im Herzen der preußiſchen Provinzen. Es war 
geradezu eine Pflicht der Selbſterhaltung für Preußen, Na⸗ 
poleon von Hannover fernzuhalten. Wir werden ſehen, daß 
und warum es nicht geſchehen iſt. 

England und Preußen haben am ſtärkſten die hannover⸗ 
ſche Politik im Jahre 1803 beeinflußt, in geringerem Maße 
kommt noch eine dritte Macht in Betracht — Rußland. Der junge 
Zar Alexander I. war ein aufrichtiger Freund des Friedens 
und eifrig beſtrebt, das Gleichgewicht Europas aufrecht zu 
erhalten. Deswegen beobachtete er mit ſtarkem Mißtrauen 
die Schritte Napoleons, von dem er eine neue Störung des 
eben hergeſtellten europäiſchen Friedens befürchtete. Aus dem 
gleichen Grunde war ihm auch Preußen verdächtig, das augen- 

58) Es würde vermutlich eine lohnende Aufgabe ſein, der Hildesheimer 
Angelegenheit einmal aktenmäßig nachzuſpüren. Die bisher ausführlichſte 
Arbeit von Ford geht nicht genügend darauf ein, und der Aufſatz von Ge— 
bauer, Forſchungen zur Brandenburg-Preußiſchen Geſchichte 31, 107 ff. 
hat nur lokalgeſchichtliches Intereſſe. 
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ſcheinlich ſich völlig der franzöſiſchen Politik angeſchloſſen 
hatte. 59) Zwar beſtand zwiſchen Alexander und Friedrich 
Wilhelm ſeit der berühmten Memeler Zuſammenkunft vom 
Juni 1802 eine perſönliche Freundſchaft, aber der Zar und 
ſeine Ratgeber mißtrauten den preußiſchen Staatsmännern und 
der preußiſchen Politik. 

Hannover hatte ſich den ruſſiſch-preußiſchen Gegenſatz zu 
Nutze gemacht und hatte ſich um ruſſiſchen Beiſtand in der 
Hildesheimer Tauſchangelegenheit bemüht. Graf Münſter, einer 
der fähigſten hannoverſchen Diplomaten,“) auch er ein ſchar⸗ 
fer Gegner Preußens, wurde zu dieſem Zwecke nach Peters⸗ 
burg geſchickt. Für einen etwaigen erneuten Konflikt zwiſchen 
England und Frankreich hofften die hannoverſchen Staats- 
männer gleichfalls auf ruſſiſche Unterſtützung, ſchon im März 
1802 wurde Münſter angewieſen, in dieſem Sinne tätig zu 
ſein.“) Ein ſchwerwiegender Nachteil war nur die große 

Entfernung des Zarenreiches, eine Depeſche von Hannover nach 
Petersburg war etwa 3 Wochen unterwegs, wie lange mußte 
es dauern, bis im Falle der Not ein ruſſiſches Heer in Nord— 
deutſchland erſcheinen konnte. 

Von den Beziehungen des Kurfürſtentums zu den übrigen 
Staaten iſt nicht viel zu ſagen. Auf eine Unterſtützung des 
Reiches und Oeſterreichs war umſo weniger zu hoffen, als 
Hannover ſich im Frieden von Baſel von der Reichspolitik 
losgeſagt hatte.?) Für die Mittel- und Kleinſtaaten des Nor- 
dens war jede Bedrohung Hannovers natürlich äußerſt ge— 
fährlich, aber keiner wagte etwas zu unternehmen. Mecklen⸗ 
burg hat wohl einmal den Verſuch einer ſchwächlichen diplo— 
matiſchen Unterſtützung gemacht, Dänemark ließ ſogar an den 
Grenzen Holſteins ein Heer aufmarſchieren, um ſeine Neutrali⸗ 
tät zu ſchützen. Von einer tätigen und weitſchauenden Politik 
aber waren alle dieſe Staaten weit entfernt. 

0) Ulmann, Ruſſiſch-preußiſche Politik S. 48 ff. 
Vgl. Frensdorff, Ernſt Graf v. Münſter, Allgemeine deutſche 

Biographie 23, 157 ff. 
1) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 164. 
) Den Vorwurf Häuſſers, Deutſche Geſchichte II, 441, die hans 

noverſchen Staatsmänner hätten auf Unterſtützung des Reiches gehofft, haben 
Ompteda, Überwältigung S. 68 und Thimme, FEN Hannover JI, 
43 mit Recht zurückgewieſen. 
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So war die Lage des Kurfürſtentums Hannover außer⸗ 
ordentlich ungünſtig, als im Frühjahr 1803 erneut Gewitter⸗ 
wolken am politiſchen Horizont aufzogen. Seine eigenen Hilfs⸗ 
mittel waren nur beſchränkt, ſein Verteidigungszuſtand voll⸗ 
ſtändig unzureichend, ſeine Stellung in der großen Politik ſehr 
unglücklich. Es war die Frage, würden die hannoverſchen 
Staatsmänner im Stande ſein, der Schwierigkeiten Herr zu 
werden? 

Zweites Kapitel. 

Politiſche und militäriſche Maßnahmen angeſichts der drohenden 

Kriegsgefahr. 

Der Friede von Amiens hatte das gewaltige Ringen 
zwiſchen England und Frankreich nur unterbrochen, nicht aber 
zum Abſchluß gebracht. Bekanntlich war es die von den Eng⸗ 
ländern zugeſicherte, dann aber nicht ausgeführte Räumung von 
Malta, die im Frühling des Jahres 1803 den Wiederausbruch 
des Krieges in bedrohliche Nähe rückte. Begründet wurde dieſer 
offenbare Vertragsbruch mit den Uebergriffen, die ſich Napo⸗ 
leon in Italien, Holland und der Schweiz geſtattet hatte, und 
mit der Bedrohung, die die weitgreifenden kolonialen Pläne des 
erſten Konſuls für die Weltſtellung Englands bedeuteten. 

Am 8. März erließ der König Georg III. eine Botſchaft 
an das Parlament, in der Rüſtungen angekündigt wurden. 
Am 10. März wurde die Miliz einberufen, am 11. März die 
Aushebung von 10000 Matroſen angekündigt. 55) Das waren 
offenbar Sturmzeichen. Kam es wirklich zum Kriege, fo be- 
deutete das eine große Gefahr für das Kürfürſtentum Han⸗ 
nover. Es war ſo gut wie ſicher, daß Napoleon es beſetzen 
würde. Schon im Herbſt 1802 hatte er erklärt, daß er bei 
Wiederausbruch des Krieges England überall angreifen würde, 
wo er es treffen könne, jetzt bedeutete er dem engliſchen Ge— 
ſandten aufs neue, daß die Fortdauer der engliſchen Rüſtun⸗ 
gen Truppenbewegungen nach Holland und an die hannover⸗ 
ſche Grenze zur Folge haben werde 64). 

Am 18. März trafen die erſten Nachrichten von der 
drohenden Kriegsgefahr aus London in Hannover ein. Ein 

63) Brandt, Weltpolitik S. 232 f. 
6) Häuſſer, Deutſche Geſchichte II, 467. 



Kollegialſchreiben Lenthes an das Minifterium und ein Pri- 
vatbrief desſelben Verfaſſers an den Feldmarſchall Graf Wall- 
moden 65). In beiden ſprach er die Hoffnung aus, daß durch 
die Intervention Rußlands der Frieden erhalten bleiben 
würde. Dieſe Hoffnung begründete ſich auf eine Depeſche des 
ruſſiſchen Kanzlers Graf Alexander Woronzow an den 
ruſſiſchen Botſchafter in Paris Graf Markow. Eine Ab- 
ſchrift hatte auch der Botſchafter in London Graf Simon 
Woronzow, (er war ein Bruder des Kanzlers) erhalten, 
von dieſem hatte Lenthe den Inhalt der Depeſche er— 
fahren. Sie war aus Petersburg abgegangen, lange ehe von 
den engliſchen Kriegsvorbereitungen die Rede war. Rußland 
erklärte hier aufs eindringlichſte, daß es auf den Frieden. 
Europas denn größten Wert lege und eine Verſchiebung der 
Machtverhältnniſſe nicht dulden werde, insbeſondere liege ihm 
die Erhaltung der vom erſten Konſul bedrohten Türkei am 
Herzen, dieſe Bedrohungen hätten beſonders auch in England 
lebhafte Beſorgniſſe erweckt, und Napoleon werde im Intereſſe 
des Weltfriedens gut daran tun, durch eine öffentliche Erklä— 
rung dieſe Beſorgniſſe zu zerſtreuen. Auch im übrigen ver⸗ 
ſicherte Woronzow, daß Rußland in dem Gegenſatz zwiſchen 
Frankreich und England auf Seiten des Inſelſtaates ſtehe, 
ſo beſonders in der Maltafrage, daß es gegen Preußen das 
ſtärkſte Mißtrauen hege, und daß eine Störung der Ruhe 
Norddeutſchlands weder durch Frankreich noch durch Preußen 
zulaſſen werde 66). 

Lenthe ergriff freudig die ſich hier bietende Möglich- 
keit. In der erwähnten Depeſche war von Hannover ja nicht 
beſonders die Rede geweſen, da ſie abgefaßt war, ehe die 
engliſch⸗franzöſiſche Kriſis ausgebrochen war, er ſtellte daher 
am 16. März bei Simon Woronzow den förmlichen An⸗ 
trag, Rußland möge ſich der Ruhe und Sicherheit des nörd— 
lichen Deutſchland, insbeſondere des Kurfürſtentums Hannover, 
annehmen. Der hannoverſche Geſandte in Petersburg, Graf 

8), Die Korreſpondenz Lenthes mit Wallmoden im Staats-Archiv 
Hannover, Hann. Deſ. 41. E. II. Nr. 6. Die Korreſpondenz zwiſchen 
dem Miniſterium und der deutſchen Kanzlei in London daſelbſt, Hann. 
Deſ. 11 E. I. Nr. 1198 und Hann. Def. 92. XLI. Nr. 73 f. g 

6c) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 161, 172. 



Münſter, wurde von der Lage der Dinge in Kenntnis ges 
ſetzt, und beauftragt, im gleichen Sinne tätig zu fein 67). 

Lenthe hätte gut daran getan, den Zuſicherungen 
Woronzows nicht allzu viel Vertrauen zu ſchenken, denn, 
wie ihm bekannt war, galt der ruſſiſche Botſchafter als nicht 
ganz zuverläſſig 68). Er war ein Ruſſe reinſter Färbung, und 
in dem Wunſche immer feſte und der Macht des Zaren an⸗ 
gemeſſene Antworten geben zu können, ging er oft weiter, 
als das Petersburger Kabinet wünſchte und billigte. 

Allein auf die unſichere Hoffnung, daß Rußland durch 
ſeine Intervention den Frieden erhalten und nötigen Falls 
Hannover unterſtützen würde, begründete Lenthe ſeine Po⸗ 
litik. Dagegen hielt er es für ratſam, den Anſchluß an Preu⸗ 
ßen zu vermeiden. Er war der Meinung, Preußen werde nicht 
dulden, daß ein franzöſiſches Heer ſich im Herzen von Nord- 
deutſchland feſtſetzen würde, es werde vermutlich Frankreich 
die Beſetzung des Kurfürſtentums durch preußiſche Truppen 
anbieten, und Napoleon werde auf dieſes Angebot wahrſchein⸗ 
lich eingehen, um ſich nicht noch neue Feinde zu ſchaffen. Wenn 
ſo die preußiſche Beſetzung vielleicht unvermeidlich war, ſo 
konnte ſich Lenthe doch nicht dazu entſchließen, ſie noch durch 
Anträge in Berlin zu fördern 69). Er war unter allen hanno⸗ 
verſchen Staatsmännern vielleicht derjenige, der Preußen am 
meiſten mißtraute, denn allzu deutlich ſchien ihm der Wunſch 
des Berliner Kabinets, bei paſſender Gelegenheit das Kur- 
fürſtentum zu annektieren. 

Aber nicht einmal mit einer paſſiven Haltung begnügte 
ſich Lenthe, er wirkte durch Anweiſungen an Münſter 
und Beſprechungen mit Woronzow geradezu Preußen ent⸗ 
gegen. Die letzten Nachrichten aus Berlin über den ergeb- 
nisloſen Fortgang der Hildesheimer Tauſchangelegenheit hatten 
we Mißtrauen neue Nahrung gegeben 70). Lenthe ver⸗ 

) Korreſpondenz Lenthes mit Graf Münſter, Hann. St.-A. Hann. 
Deſ. 95 8 A. V. B. 2 und 2 a. Petersburger Geſandtſchaftsberichte. 
Cal. 225 Arch. Deſ. 24. Nußland Nr. 69. 

) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 161. 
) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 169 f. 
70) Die Anweiſungen an Münſter vom 18. und 29. März find nicht 

erhalten. Nach dem, was Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 172 ff. ſagt, 
kann kein Zweifel ſein, daß mindeſtens die vom 29. ſtark gegen Preußen 
gerichtet war. 
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ſchüttete ſich ſo ſelbſt die einzige Quelle, aus der wirklich hätte 
Hülfe kommen können. 

Verteidigungsmaßnahmen ren hielt er nicht für 
erforderlich. Er jagt freilich in ſeiner Rechtfertigungsſchrift7!): 
„Auf meine Entſchließungen durfte dieſe Ungewißheit (ob es. 
wirklich zum Kriege kommen würde) nicht wirken. Sie mußten 
gefaßt werden, als wenn der Krieg gewiß wäre“. Aber er 
hat nach dieſer richtigen Anſicht nicht gehandelt. 

Wenn nicht Schon im Jahre 1802, jetzt ſpäteſtens wäre 
es an der Zeit geweſen, mit Rüſtungen zu beginnen. 

Selbſtverſtändlich konnte es ſich nicht darum handeln, 
Napoleon allein und auf die Dauer Widerſtand zu leiſten, 
aber nichts war verkehrter, als ſich allein auf das Ausland zu 
verlaſſen. Wenigſtens eine Zeitlang konnte man die Fran— 
zoſen aufhalten, damit wurde Zeit gewonnen und dem Aus— 
lande die Möglichkeit zum Eingreifen gegeben, und außerdem 
konnte man hoffen, geſtützt auf ein eigenes anſehnliches Heer 
eher einen Bundesgenoſſen zu finden als ohne eigene Wider— 
ſtandskraft. Wenn Lenthe fürchtete, durch Rüſtungen die 
von ihm eingeleitete Friedenspolitik zu gefährden, ſo konnte 
er ſchon jetzt eine Erklärung abgeben, wie ſie erſt unmittelbar 
vor Eröffnung der Feindſeligkeiten erfolgte, Hannover be— 
abſichtige im Falle eines Krieges neutral zu bleiben, jet 
aber durch die drohende Sprache Napoleons zu Rüſtungen ge— 
zwungen. 

Auch das hannoverſche Miniſterium und der Feldmar— 
ſchall unternahmen zunächſt nichts. Nach dem Wortlaut des 
Regierungsreglements waren ſie auch nicht berechtigt, fol- 
genſchwere Entſcheidungen zu treffen. Es iſt aber nicht einzu⸗ 
ſehen, warum nicht in aller Stille ſchon Vorbereitungen ge— 
troffen wurden, die die ſpätere Mobilmachung erleichtern konn⸗ 
ten. Etwa auf militäriſchem Gebiete Feſtſtellung der fehlenden 
Feldausrüſtung, Einberufung der Beurlaubten, Ausfüllung der 
Fehlſtellen, Ausarbeitung eines Mobilmachungsplanes. Auf 
dem Gebiete der Zivilverwaltung eine Pferdezählung, Beſchaf⸗ 
fung von Unterlagen für eine etwaige Aushebung von Rekruten 
für die Verproviantierung, für die Einziehung von Fuhrwerk. 

71) Aktenmäßige Darſtellung S. 168. 



Alle dieſe Maßnahmen hätten durchgeführt werden können 
auch ohne ausdrücklichen Befehl von London aus, aber Nichts 
von alledem geſchah, und als es ſpäter zur Mobilmachung kam, 

ging mit dieſen Feſtſtellungen unendlich viel koſtbare Zeit ver⸗ 
loren. Ja nicht einmal Maßnahmen in London zu beantragen 
hielt man in Hannover für erforderlich. Wie verhängnisvoll es 
war, daß ſo viel ſpäter mit Rüſtungen begonnen wurde, ſollte 
ſich nur zu deutlich zeigen. Vorläufig wiegte man ſich in 
Sicherheit und hoffte auf den Beiſtand des Auslandes 72). 

Ein weiteres Sturmzeichen war der Bericht der Berliner 
Geſandtſchaft vom 22. März, der am 24. in Hannover und 
einige Tage ſpäter auch in London eintraf. Er meldete die 
Ankunft des Generals Duroc in Berlin, der dem König von 
Preußen ein Schreiben Bonapartes überbringen ſollte 73), 
offenbar, wie ſofort richtig vermutet wurde, in der Angelegen— 
heit der euͤgliſchen Rüſtungen und damit auch Hannovers“). 
Einige Tage ſpäter erfuhr man, daß ein anderer Offizier nach 
Petersburg geſchickt ſei, beide Miſſionen ſtanden offenbar im 
Zuſammenhang mit einander. 

Napoleon ließ an beiden Höfen den Vertragsbruch der 
Engländer darlegen. Der Zar wurde gebeten, die Garantien 
für die Räumung Maltas zu übernehmen 75). Die Verhandlun⸗ 
gen in Berlin drehten ſich im weſentlichen um die hannoverſche 
Frage. Duroc erklärte ausdrücklich, der erſte Konſul werde 
bei Fortdauer der engliſchen Rüſtungen das Kurfürſtentum 
Hannover beſetzen laſſen 7s). Ahnliche Eröffnungen machte 
gleichzeitig Talleyrand dem preußiſchen Geſandten Luc⸗ 

72) Am 31. März ſchrieb das Miniſterium an Lenthe: „Wir verehren 
mit der tiefſten Devotion die huldreichſte Aufmerkſamkeit und Rückſicht, welche 
Sr. Majeſtät ſogleich vom Anfang der eingetroffenen zweifelhaften Verhält⸗ 
niſſe auf ihre teutſche Staaten und getreue Untertanen zu nehmen geruhet 
haben“. Keiner dachte auch nur im entfernteſten daran, daß Rüſtungen not⸗ 
wendig ſein könnten. 

78) Correspondance de Napoleon I, 8, 236. 

74) Staat3-Arhiv Hannover. Cal. Br. Arch. Deſ. 24 Sennbenbütgs 
Preußen Nr. 600 und 601 und Hann. Deſ. 92 XXXVII A II. B I. 
Preußiſche Geſandtſchaftsberichte. 

75) Brandt, Weltpolitik S. 239. | 
7) Correspondance 8, 245. — Bailleu, Preußen und Frank- 

reich II, 129. 
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cheſſin i. Er fügte hinzu, Frankreich werde alle Schritte ge— 
gen Hannover Preußen vorher wiſſen laſſen 7). 

Die einzig richtige Löſung der Kriſis wäre geweſen: eine 
kategoriſche Außerung, Preußen könne die Okkupation nicht 
dulden, nötigen Falls Mobilmachung und Abſchluß eines De— 
fenſivbündniſſes mit den übrigen Staaten Norddeuſchlands 
zum Schutze der Neutralität. Napoleon wäre vermutlich ſehr 
unwillig geweſen, aber es war unwahrſcheinlich, daß er in 
Augenblick, wo der Kriegsausbruch mit England bevorſtand, 
ſich noch einen anderen gefährlichen Gegner auf dem Kontinent 
ſchaffen würde. 

Aber für eine ſolche Löſung, die einen Krieg immerhin in 
den Bereich der Möglichkeit rückte, war Friedrich Wilhelm nicht 
zu haben. Auch ſeine Ratgeber waren verſchiedener Meinung. 
Der Finanzminiſter Struenſee und andere glaubten im 
Intereſſe des preußiſchen Handels eine Schließung der Fluß— 
mündungen keines Falles dulden zu dürfen. Die Unterbin⸗ 
dung von Export und Import würde zur Stillegung vieler 
Fabriken führen, außerdem würde die Akziſe nicht mehr ein— 
laufen, aus der der Unterhalt des Heeres beſtritten wurde. 
Haugwitz betonte dagegen „man müſſe nicht allein die Inte⸗ 
reſſen zu retten, ſondern das Kapital ſelbſt zu ſichern ſuchen““s). 

Der König entſchloß ſich ſchließlich zu einer vermitteln⸗ 
den Politik. Frankreich wurde in Ausſicht geſtellt, daß Preu⸗ 
ßen in London Räumung Maltas beantragen und die Garantie 
übernehmen würde. Sollte ſich England weigern und der Krieg 
dadurch zum Ausbruch kommen, ſo wollte Preußen von Eng⸗ 
land Anerkennung der Neutralitätsgrundſätze von 1781 (f. 
S. 15.) für die preußiſche Schiffahrt verlangen. Damit würde 
eins der Hauptziele Napoleons, Freiheit der Meere, erreicht 
ſein; Preußen hoffte, daß in dieſem Falle der erſte Konſul 
von einer Beſetzung Hannovers abſehen würde. Preußen woll- 
te dann ſeine Truppen einrücken laſſen, einerſeits um England 
die Sicherheit des Kurfürſtentums zu garantieren, andrerſeits 

77) Correspondance S. 124. Bericht Luccheſinis vom 12. März. „Le 
ministre m'a chargé de vous assurer, Sire, par un rapport extraordinaire 
que le general Bonaparte ne vous laisserat jamais ignorer aucune de ses 
determinations politiques ou militaires“. 

78) Privatbrief des Kriegsrats v. Ompteda, der in Berlin in der 
Hildesheimer Tauſchangelegenheit tätig war, an Rudloff vom 3. April. 
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um gegen etwaige britiſche Übergriffe Repreſſalien ergreifen 
zu können 79). 

Für die Beſetzung Hannovers ſollte zur Sicherheit die 
ruſſiſche Einwilligung eingeholt werden. Man war überzeugt, 
aus Petersburg zuſtimmende Antwort zu bekommen, die gan⸗ 
ze Haltung Rußlands ſchien dafür zu ſprechen. Aber daß 
Haugwitz auch auf günſtige Aufnahme ſeiner Anträge in 
London rechnete, war doch ein unbegreiflicher Optimismus, zu 
deutlich hatte ſich doch in den Verhandlungen von 1801 ge⸗ 
zeigt, daß England mehr als die Grundſätze vom 17. Juni 1801 
keines Falles gewähren würde (S. 17 Anm. 51.) 

Der hannoverſche Geſandte in Berlin, v. Reden s'), er⸗ 
fuhr zunächſt nichts über die Anträge Durocs und die ihm 

erteilte Antwort, aber was er von dritter Seite darüber in 
Erfahrung brachte, ſtimmte im weſentlichen mit dem wirk- 
lichen Inhalt überein 81). Dem hannoverſchen Miniſterium 
war die Nachricht von einer möglichen preußiſchen Beſetzung 
nach den Erfahrungen von 1801 höchſt unwillkommen, ſie 
ſchien faſt ebenſo gefährlich wie eine franzöſiſche. Wie früher 
Lenthe, ſo ſuchte jetzt auch das Miniſterium Hülfe an der 
Newa. Graf Münſter wurde beauftragt, in Petersburg auf 
das große Intereſſe hinzuweiſen, das Rußland an der Erhal- 
tung des Friedens im nördlichen Deutſchland habe, und die 
diplomatiſche Unterſtützung Rußlands zu erbitten 82). 

Napoleon war mit dem Ergebnis der Miſſion Durocs 
durchaus zufrieden. Er bezeugte ſeine Zufriedenheit über die 
Anträge Preußens in London, ohne jedoch, wie Luccheſini, 
der preußiſche Geſandte in Paris, richtig bemerkte, den 
Plan einer Okkupation aufzugeben 83). Er hatte den Eindruck, 
daß Preußen ernſtlich ſich einer Vergewaltigung Hannovers nicht 
widerſetzen würde und traf in aller Stille ſeine Vorbereitungen. 
Schon am 30. März, noch vor der Rückkehr Duroes, hatte 
er einen Adjutanten nach Holland, Hannover und an die Ems⸗ 

) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 131, 134. 
80) Geſandtſchaftsberichte vom 22., 26., 27., 29. März. 

79 

4) Vgl. Frensdorff, v. Reden in der A. d. B. 27, 507 ff. 
52) Schreiben vom 3. April. 
83) Bericht Luccheſinis vom 11. April. Bailleu, Preußen und Frank- 

reich II, 136 f. 
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und Weſermündung geſchickt, um die militäriſche Lage aus 
zukundſchaften 84). Es kam ihm darauf an, die Flußmündun⸗ 
gen zu ſchließen, um dadurch den engliſchen Handel zu jchädi- 
gen, ferner in Hannover Gefangene zu machen, um ſie gegen 
franzöſiſche Untertanen, die in engliſche Hände fielen, auszu⸗ 
tauſchen. Endlich ſollte das Kurfürſtentum einen Teil der fran⸗ 
zöſiſchen Armee unterhalten und neu ausrüſten. Am 18. April 
gab er Befehl, bei Nymwegen Truppen zuſammenzuziehen. 
Er ſetzt hinzu: „Il est indispensable que cette réunion se fasse 
sans bruit et sans ostentation“ 5). — Der Gegner ſollte nicht 
zu früh gewarnt werden. 

Am 9. April machte Preußen in London durch ſeinen Ge⸗ 
fandten Jakobi- Klöſt die mit Frankreich verabredeten Vor- 
ſchläge, um ſie noch einmal zu wiederholen, in erſter Linie 
das Verlangen Malta zu räumen, im Falle der Weigerung 
Englands Anerkennung der Neutralitätsgrundſätze von 1781, 
dafür preußiſche Beſetzung und Garantie Hannovers. Sollte 
England auch hierzu nicht bereit ſein, ſo werde Preußen für 
Schädigungen ſich an den deutſchen Beſitzungen des Königs 
von England ſchadlos halten. Es läßt ſich nicht verkennen, daß 
dieſe Vorſchläge für Preußen erheblich günſtiger waren als 
für England. Insbeſondere iſt bedauerlich, daß Preußen Hans 
nover beſetzen wollte, weniger um es zu ſchützen als vielmehr 
um ſich Garantien zu verſchaffen für etwaige Verluſte. Lord 
Hawkesbury gab zwar noch keine endgültige Antwort 
auf dieſe Vorſchläge, aber er nahm ſie ſo kühl auf, daß eine 
Ablehnung ſo gut wie ſicher war 86). Jakobi hatte ſich für 

84) Correspondance 8, 260. 
85) Daſelbſt S. 283. 
86) Näheres über die Verhandlungen Preußens mit England ſiehe 

Häuſſer, Zur Geſchichte des Jahres 1803, Forſchungen zur deutſchen Ge— 
ſchichte 3, 242 ff. Danach haben zwiſchen Jacobi und Lord Hawkesbury 
zwei Geſpräche ſtattgefunden, das erſte am 9. April. Hawkesbury verfaßte 
über den Inhalt des Geſprächs ein „Préecis“, das Anlage 1 im Wortlaut mit- 
geteilt iſt. In dieſem erſten Geſpräch war nur von der Maltafrage die Rede. 
Am 12. April bemühte ſich dann Jacobi vergeblich um die Unterſtützung 
Lenthes (Aktenmäßige Darſtellung S. 174). Erſt nach dieſem Geſpräch ſcheint 
die zweite Unterredung mit Hawkesbury ſtattgefunden zu haben, in der 
Jacobi die hannoverſche Frage anſchnitt. Häuſſer, a. a. O. S. 246 Anm. 2 
bezweifelt, daß in den Anträgen Jacobis von der Abſicht Preußens die Rede 
geweſen ſei, ſich für etwaige Schädigung ſeines Handelns in Hannover 



jeine Vorſchläge um die Unterſtützung Lenthes bemüht, 
dieſer aber hatte ſich verſagt, man könne unmöglich erwarten, 
daß England zu Gunſten Preußens Grundſätze aufgebe, um 
deren willen es 1801 mit ſämtlichen nordiſchen Seemächten 
Krieg angefangen habe. Die preußiſche Beſetzung erſchien ihm 
jetzt ſogar gefährlicher als eine franzöſiſche; wenn ſie auch für 
das Land weniger drückend ſein würde, ſo war andrerſeits die 
Gefahr groß, daß ſie zu einer dauernden Annektion führen 
würde; eine franzöſiſche Okkupation dagegen würde zwar här- 
ter, aber dafür auch nur vorübergehend ſein 87). In dieſer 
doppelten Bedrohung Hannovers durch Frankreich und Preu⸗ 
ßen ſchien ihm nur Rußland helfen zu können. Die Note, die 
er über den Stand der Dinge an Münſter richtete, ſprach 
ſich ſehr ſcharf über die preußiſche Politik aus 88). Wir wer⸗ 
den ſehen, wie verhängnisvoll ſie gewirkt hat (ſ. u. S. 38, 57). 

Der ruſſiſche Botſchafter Woronzow unterſtützte den 
Hilferuf Lenthés ſeinerſeits lebhaft durch Eingaben an das 
ruſſiſche Kabinet. Rußland hatte bisher zu den Ereigniſſen 
noch keine Stellung genommen; nur jo viel meldete die hanno⸗ 
verſche Geſandtſchafts9?), daß ſowohl die Anträge Napoleons wie 
die Preußens unliebſam aufgenommen wären, da man in Pe⸗ 
tersburg jede Störung des Friedens bedauere. Alles kam darauf 
an, welche Entſcheidung Rußland treffen würde. 

Da es an den Ereigniſſen nur mittelbar intereſſiert war, 
ließ die Antwort lange auf ſich warten — ſchließlich aber ent- 
ſchloß ſich der Zar, ſich ſowohl gegen die franzöſiſchen wie ge— 

ſchadlos zu halten. Aber das war ja gerade die Hauptſache für Preußen. 
Vgl. den Auftrag Jacobis, Häuſſer S. 244, ferner den Bericht Durocs und 
den Erlaß an Luccheſini. Bailleu, Preußen und Frankreich II, 131, 134. 

87) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 175. 
#8) Schreiben vom 15. mit Zuſätzen vom 19. April. Es findet ſich 

nicht in den Akten, ſondern im Nachlaß Lenthes (Staats-Archiv Hannover, 
Hann. Deſ. 91. E. L. J. Lenthe Nr. 7). Er ſagt dort über die Anträge 
Jacobis: „Wie ſehr verdächtig ein Anerbieten zur Deckung ſei, wenn die 
Art derſelben nicht beſtimmt wird und ohne Zweifel in der eigenen Okku⸗ 
pation beſtehen ſoll, und wenn es außerdem an eine ohnmögliche Bedingung 
geknüpft wird, fällt in die Augen, und der Beiſtand des ruſſiſchen Kaiſers 
wird uns um deſto notwendiger“ 

80) Graf Münſter kehrte erſt am 26./14. April von einer Värenſagd 
in der Gegend von Moskau zurück. Sein Vertreter war der Legations— 
ſekretär Tatter. 
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gen die preußiſchen Vorſchläge auszuſprechen. Auch der Zar 
wünſche, jo ließ er in Berlin mitteilen, den Frieden und 
werde gern an einer Vermittlung teilnehmen, doch werde er 
eine preußiſche Beſetzung Hannovers ungern ſehen, da ſie den 
eben in Norddeutſchland wiederhergeſtellten Frieden aufs neue 
bedrohe. Die preußiſchen Anträge in London ſeien eher ge= 
eignet, die Schwierigkeiten zu vermehren als zu vermindern, 
es ſei zwecklos Vorſchläge zu machen, von denen man im 
voraus wüßte, daß ſie nicht angenommen würden. 

Rußland hegte das größte Mißtrauen gegen Preußen, 
deſſen Maßnahmen nur dazu angetan ſein ſchienen, Napoleon 
zu unterſtützen. Dem Imperialismus des erſten Konſuls wollte 
Rußland aber entgegenwirken, deshalb lehnte es auch den 
franzöſiſchen Antrag ab, die Garantien für Malta zu überneh- 
men, dagegen erklärte es ſich bereit, einen Meinungsaustauſch 
der Parteien zu vermitteln 90). 

Während ſo die diplomatiſchen Verhandlungen hin und 
her gingen und die Kriegsgefahr von Tag zu Tag größer 
wurde, hielten es die hannoverſchen Staatsmänner immer 
noch nicht für notwendig, Verteidigungsmaßnahmen zu er- 
greifen. Lenthe hatte nur Schritte unternommen, um nöti⸗ 
genfalls die hannoverſchen Truppen nach England zu ſchaf—⸗ 
fen. Er betrieb dieſen Plan, auf den anſcheinend der König 
zuerſt verfallen war 91), mit einem Eifer, den man auch ſei⸗ 
nen übrigen Handlungen gewünſcht hätte. Fortlaufend be—⸗ 
richtete er dem Feldmarſchall über ſeine Bemühungen, die nö⸗ 
tigen Schiffe zuſammenzubringen. Dieſe Vorbereitungen erfor- 
derten die größte Heimlichkeit, denn ſie paßten ſchlecht zu der 

9 Der wirkliche Inhalt dieſer Inſtruktion wurde in Hannover erſt 
am 27. Mai bekannt. Woronzow hatte ihn Lenthe mitgeteilt und dieſer gab 
ihn nach Hannover weiter. Einigermaßen zutreffend berichtete auch der 
Legationsſekretär Tatter aus Petersburg unter dem 24.112. April. Der 
Berliner Geſandtſchaftsbericht vom 5. Mai dagegen gibt keine richtige Dar— 
ſtellung des wirklichen Inhalts, trotzdem er auf Mitteilung des ruſſiſchen 
Geſandten Alopäus an Reden, den hannoverſchen Geſandten, beruht. 
Offenbar wollte Alopäus nicht die völlige Ablehnung der preußiſchen Vor— 
ſchläge bekannt geben. Er betonte daher Reden gegenüber mehr als die Ab— 
lehnung das gemeinſame Intereſſe an der Erhaltung des Friedens und das 
Anerbieten Rußlands die Vermittlung zu übernehmen. 

1) Schreiben Lenthes an Wallmoden vom 31. März, ferner Beamiſh, 
Deutſche Legion I, 4. 
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immer wieder betonten Auffaſſung, daß Hannover in einem 
engliſch-franzöſiſchen Kriege neutral bleiben werde, und daß 
die Perſonalunion in keiner Weiſe die Haltung des Kurfürſten⸗ 
tums beeinfluſſe. Außerdem war ſehr zweifelhaft, wie ſich die 
Armee und die Bevölkerung Hannovers dazu ſtellen würden.“?) 

In London weilte in dieſen Tagen Major v. d. Decken, 
der Adjutant des Herzogs von Cambridge 93). Er drang bei 
Lenthe eifrig auf Rüſtungen und ſchlug vor, die Truppen 
in Übungslager zuſammenzuziehen, um ſie wenigſtens im Fal⸗ 
le der Not bei einander zu haben 94). Wirklich drang ſein 
Vorſchlag durch. Am 5. April kündigte Lenthe in einem 
Privatbrief an Wallmoden den Königlichen Befehl an, 
Übungslager zu bilden, um zu verhindern, daß die einzelnen 
verſtreuten Garniſonen durch einen überraſchenden Angriff ab- 
geſchnitten werden könnten 95). 3 Tage ſpäter, am 8. April, 
erging auch die offizielle königliche Verfügung hierüber an 
den Feldmarſchall und ähnlich lautend an das Miniſterium 96). 
Die Vollmachten, die gegeben wurden, waren leider nur höchſt 
unvollkommen d). 

2) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 1797. 
3) Der Herzog von Cambridge, der jüngſte Sohn des Königs, diente 

als Generalleutnant in der hannoverſchen Armee. Die Briefe Deckens an 
Wallmoden bilden eine wichtige Quelle für die Maßnahmen und Anſichten 
des Königs und Lenthes. Decken war ein Freund Scharnhorſts, ſpäter 
Generalfeldzeugmeiſter und Begründer des hiſtoriſchen Vereins für Nieder— 
ſachſen. Die Biographie dieſes ausgezeichneten Mannes iſt noch unge— 
ſchrieben. Was Krauſe in der A. D. B. 5, 2 mitteilt, iſt nur ganz dürftig. 

) Die Annahme Omptedas, Überwältigung Hannovers S. 32, 
Decken ſei ein Gegner dieſes Planes geweſen, iſt unzutreffend. Die „Ein— 
richtungen, daß die Truppen im Falle der Not doch wenigſtens halb mobil 
gleich gebraucht werden können“, ſind eben die Übungslager. 

95) Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 35 vermutet, die Übungs- 
lager ſeien mehr gegen Preußen als gegen Frankreich gerichtet geweſen. 
Dieſe Vermutung iſt indeſſen zu wenig begründet. Lenthe war ſich darüber 
völlig im klaren, daß gegen Preußen mit jo geringen Mitteln nichts aus— 
zurichten ſei. Darſtellung der Lage S. 177 f. 

96) Wallmoden, Darſtellung der Lage Beilagen Nr. 1, Ompteda, 
Überwältigung Hannovers Anlage Nr. 3. g 

7) In dem Schreiben an das Miniſterium hieß es: ... „Wir überall 
keinen Zweifel haben, daß Ihr Eurerſeits alles verfügen werdet, was zur 
Erreichung dieſer Abſicht förderlich ſein kann, alſo hegen wir auch zu Euch 
das gnädigſte Vertrauen, daß Ihr bei unerwarteten Umſtänden, die ſchnelle 
Entſchließung fordern müſſen, in Gemeinſchaft mit unſerem Feldmarſchall 
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N Endlich regte man ſich jetzt auch in Hannover. Es iſt 
ſchwer begreiflich, daß ſeit dem 18. März, wo die königliche 
Botſchaft an das Parlament bekannt wurde, bis zum Ein⸗ 
treffen des Briefes Lenthes vom 5. April auch nicht das 
geringſte geſchehen war; beinahe 5 Wochen waren unbenutzt 
verſtrichen 98). 

Am 17. April endlich begann die Tätigkeit des Feld⸗ 
marſchalls. Ein Generalbefehl erging an ſämtliche Truppen, 
in dem die Übungslager angekündigt und Meldungen über den 
Zuſtand der „Feldrequiſiten“ eingefordert wurden. Vom glei- 
chen Tage datieren Denkſchriften über die Einrichtung die— 
ſer Lager und über den Zuſtand der Feſtung Hameln. In 
einer Note an das Miniſterium ſetzte er auseinander, daß die 
Einrichtung allein nicht genüge und daß noch eine Menge an 
derer Fragen zu löſen ſeien. Unzweifelhaft war Wallmoden 
jetzt auf dem richtigen Wege und zu energiſchen Maßnahmen 

entſchloſſen, aber er konnte nicht ohne das Miniſterium handeln. 
Das Miniſterium fiel ihm jedoch in den Arm, ſeine 

Antwort lautete geradezu vernichtend: „Es ſcheint dem Mini⸗ 
ſterio zunächſt im Allgemeinen auf zweierley anzukommen: 

Erſtlich, daß man zur Zeit vermeiden müſſe, was Ombrage 
und Aufſehen erwecken könnte und dadurch etwas zu at- 
tiriren vermögend wäre, und zweitens, daß ſolchergeſtalt man, 

dasjenige nicht außer Acht laſſen werdet, was dieſen Umſtänden am ge— 
mäßeſten zu fein ſcheint.“ An den Feldmarſchall: .. . „muß man ſich vor- 

jetzt lediglich auf dieſe Vorſichtsmaßregeln beſchränken, da jeder weitere Plan 
von den Umſtänden abhängig iſt, die nicht vorher zu ſehen ſind, und worunter 
eine Veränderung oft ſchleunig eintreten kann. Immerhin wird vertrauet, 
daß dem Augenmerk des Feldmarſchalls die Lage der Sache nicht entgehen 
wird, und daß derſelbe unter fortgeſetzter Communication mit dem Miniſterio 
auf dasjenige forderſamſt Bedacht 1 e wird, was dieſer Lage am an— 
gemeſſenſten iſt.“ 

98) Weder die Akten noch die Verteidigungeſchrift Wallmodens, Dar- 
ſtellung der Lage, worin ſich das hannoverſche Militär in den Monaten Mai, 
Juni und Juli des Jahres 1803 befand, enthalten eine Spur von irgend— 
welchen Maßnahmen vor dem 17. April. Nur eine Ausnahme iſt zu er- 
wähnen, eine vom 8. April datierte Denkſchrift enthält Erwägungen, was 
in Hinſicht auf die Kriegsgefahr und im Falle eines feindlichen Angriffes ge— 
ſchehen ſolle. Praktiſche Bedeutung hat dieſe Denkſchrift nicht gehabt. Die 
Akten betr. Rüſtungen im Staats⸗Archiv Hannover, Hann. Deſ. 41. E. II. 
II. Nr. 7—22. Dazu die Korreſpondenz Wallmodens mit dem Miniſterium. 
Hann. Deſ. 9 f B. Nr. 1 d. 
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was möglich und dienſam iſt, zu veranſtalten und vorzubereiten 
ſuche, um die bereits vorhandene Willens Meynung des Königs 
zu erfüllen‘). Anſtatt zu handeln, wie es der Ernſt der Lage 
erforderte, fragte das Miniſterium lieber in London an, was 
geſchehen ſolle 100). 

Damit trat wieder eine Stockung in den endlich begon- 
nenen Maßnahmen ein. Da das Miniſterium ſich dem Drän⸗ 
gen des Feldmarſchalls verſagte, wandte er ſich am 27. April 
und 4. Mai direkt nach London. Eindringlich ſchilderte er 
den mangelhaften Zuſtand der Armee und die Notwendigkeit 
energiſche Maßnahmen zu treffen 101). 

Auch Decken bemühte ſich in London mündlich und: 
ſchriftlich, Lenthe von dem ſchlechten Zuſtande der Truppen 
zu überzeugen — vergeblich; ſobald von Stellung von Mann⸗ 
ſchaften, Leiſtungen der Untertanen oder Geldbewilligung die 
Rede war, verſagte ſich der Miniſter 102). In demſelben Sin⸗ 
ne ſchrieb Lenthe auch an das Miniſterium; beſtimmte Be⸗ 
fehle zu geben erklärte er für unmöglich, da die Lage noch 
zu ungeklärt ſei 103). 

9e) Vollſtändig abgedruckt Wallmoden, Darſtellung der Lage Beilagen 
Nr. 3 und 4. Die Beilagen Wallmodens ſind bisweilen gegenüber dem Ori— 
ginaltert etwas gekürzt, aber nicht in entſtellender oder gar tendenziöſer 
Weiſe. Die Streichungen ſind im Folgenden nicht namhaft gemacht, wenn 
nicht ein beſonderer Grund dazu vorliegt. 

100) Kollegialſchreiben vom 24. April: „Hauptpunkt, worauf vor 
allen Dingen in den einzelnen näheren Beſtimmungen alles ankommt, iſt vor⸗ 
nehmlich: ob gegen eine Invaſion oder Occupation der hieſigen Lande ein 
tätlicher militäriſcher Widerſtand geſchehen und wie weit ſolcher geleiſtet 
werden ſoll. Wir können und dürfen natürlicher Weiſe nicht auf uns 
nehmen dieſen Punkt für uns zu entſcheiden. Daher erſuchen wir den Herrn. 
Kollegen darüber Sr. Majeſtät höchſte Befehle zu vernehmen und uns ge= 
fälligſt zukommen zu laſſen, welche wir ſodann zu unſerer Direktion haben 
und auf alle mögliche Weiſe pflichtſchuldigſt zu erfüllen in treueſter Devotion 
nicht verfehlen werden.“ 

101) Wallmoden, Darſtellung der Lage Beilagen Nr. 5 und 6. Die 
Noten Wallmodens nach London ſind in den Akten nicht mehr aufzufinden. 
Da ſie aber in einer Publikation veröffentlicht ſind, die im allgemeinen der 
aktenmäßigen Nachprüfung durchaus ſtandhält, ſind ſie nicht anzuzweifeln. 

10) Brief Lenthes vom 15. April, Deckens vom 11. April an Wall- 
moden. 

403) Privatbrief Lenthes an Rudloff vom 29. April. Auszug bei 
Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 185. Charakteriſtiſch für den Schreiber 
find die Worte „ohne alle Hoffnung des Erfolges mit Aufopferung unge⸗ 
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Aus allem dieſen konnte der Feldmarſchall entnehmen, 
daß von London beſtimmte Befehle nicht zu erwarten waren, 
daß aber auf Zuſtimmung zu rechnen war, wenn man in 
Hannover handelte. Er machte daher noch einen neuen Ver⸗ 
ſuch mit dem Miniſterium in einer Note vom 5. Mai, die 
an Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt 104). Mit der 
jetzigen Macht von 10000 Mann ſei nichts zu erreichen als 
bedingungsloſe Unterwerfung, durch eine Vermehrung auf 
25000 Mann könne man hoffen, wenn auch nicht den Feind 
auf die Dauer abzuhalten, ſo doch mindeſtens eine leidliche 
Kapitulation zu erreichen. Er betonte ferner die Notwendig— 
keit, Hameln zu verproviantieren und mit einer Garniſon 
zu verſehen, Pferde auszuheben, Garniſonregimenter aufzu⸗ 
ſtellen 105). 

Dieſes Mal ſtimmte das Miniſterium zu in einem Schrei⸗ 
ben vom 6. Mai, wohl unter dem Einfluß eines Briefes, den 
der König ohne Wiſſen Lenthes an den Herzog von Cam» 
bridge geſchrieben hatte 106). Danach war es der Wille des 
Königs, daß ſo viel wie möglich zur Verteidigung des Lan⸗ 
des geſchehe. Die Übungslager ſollten nunmehr zuſammen⸗ 
gezogen, die Garniſonregimenter formiert, Maßnahmen zur 
Einziehung von Pferden getroffen werden, der Feldmarſchall 
ſolle ſich über alles Notwendige mit der Kriegskanzlei ins 
Benehmen ſetzen. Auf die wichtigſte Frage freilich, die Ein- 
ziehung von Rekruten, ging das Miniſterium immer noch 
nicht ein. 

heuer Summen bloß fechten, um gefochten zu haben, und das Land der grau— 
ſamſten Rache des Feindes bloß ſtellen, iſt doch auch Tollkühnheit, die man 

nicht würde verantworten können.“ 

403) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilagen Nr. 7. 
105) Er ſchließt mit den Worten: „Alles Übrige ſetzt der Feld— 

marſchall anjetzt bei Seite, bis er von dem Miniſterio erfahren wird, ob und 
was geſchehen kann. Glaubt man in einer früheren und vorher zu verab— 
redenden Unterwerfung ſein Glück zu finden, ſo muß man nur in Zeiten 
Anſtalten zu einer flüchtigen Retirade machen. Wenn das Land nichts tun 
will, ſo iſt es überflüſſig, auf Rettungsmittel zu denken“. 

106) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 188. v. Haſſell, Kurfürſten⸗ 
tum Hannover S. 186. Daß der König dem Herzog diktatoriſche Gewalt 
übertragen habe, hat freilich ſicher nicht in dem Briefe e Von einer 
ſolchen iſt nie die Rede geweſen. 

3* 
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Dagegen entſchloß es ſich zu einem anderen bedeutenden 
Schritte. Der eben aus London zurückgekehrte Major v. d. 
Decken wurde nach Berlin geſchickt mit Briefen des Her— 
zogs vom Cambridge an den König und die Königin von 
Preußen und mit dem Auftrage, Preußen für die Sicherheit 
Hannovers zu intereſſieren, äußerſten Falls eine preußiſche 
Okkupation herbeizuführen 107). Das war allerdings ein ent⸗ 
ſcheidender Schritt, bisher war die Politik ausſchließlich von 
London aus geleitet und ausgeſprochen gegen Preußen ge— 
richtet, jetzt griff das hannoverſche Miniſterium ſelbſt ein und 
rief den Schutz Preußens an. Wie konnte das bisher jo zau— 
dernde Miniſterium einen ſolchen Schritt wagen? Mit großer 
Wahrſcheinlichkeit geht er auf königliche Anregung zurück, ein 
Beweis, wieviel richtiger der König die Lage beurteilte als 
ſeine Ratgeber, die ſich nach Kräften bemühten, Preußen ent⸗ 
gegenzuwirken 108). Das Miniſterium entſchloß ſich, dieſer An⸗ 
regung des Königs zu folgen, denn es hatte inzwiſchen ſeine 
Anſicht über die preußiſche Politik modifiziert. Haugwitz 
hatte Reden, dem hannoverſchen Geſandten, gegenüber ſeinen 
Standpunkt ausführlich und, wie Reden anerkennt, in freund⸗ 
ſchaftlichem Tone dargelegt 109). 

107) Die Inſtruktion für Decken, abgedruckt von Ompteda, Über- 
wältigung S. 85 f. 

108) Beamiſh, Deutſche Legion I, 4 teilt mündliche Außerungen 
Deckens mit, nach denen ſchon Ende März der König dem Herzog von 
Cambridge empfohlen habe, ſich um preußiſchen Beiſtand zu bemühen. Die 
Nachricht iſt v. Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 84 f. bezweifelt 
worden. Falls der König die Weiſung gegeben habe, hätte ſich das Miniſte— 
rium darauf berufen. Thimme S. 44 Anm. 2 hat dieſen Einwand mit Recht 
zurückgewieſen. Zum Beweiſe ſeien folgende Briefſtellen angeführt: Am 
13. Mai Lenthe an Decken. „Von Ew. Hochwohlgeboren Reiſe nach Berlin 
bin ich ſehr begierig die Wirkung zu erfahren. Ich geſtehe, daß ich nicht dazu 
geraten haben würde, weil ſie zu unſeren Negociationen in Petersburg gar 
nicht paſſet“, ferner am 19. Mai Rudloff an Lenthe: „Des Herzogs von 
Cambridge königliche Hoheit ſagen mir, daß Se. königliche Majeſtät die Ab⸗ 
ſchickung des Majors v. d. Decken nach Berlin völlig approbieren“ und am 
27. Mai die offizielle Benachrichtigung Lenthes an das Miniſterium, der 
König habe der Sendung Deckens zugeſtimmt. Alſo: Der König, der Lenthes 
Abneigung gegen Preußen kannte, korreſpondierte über dieſe wichtige Frage 
mit dem Herzog von Cambridge direkt. Das Miniſterium entſandte Decken, 
weil es der königlichen Zuſtimmung ſicher war, berief ſich aber in dem 
Kollegialſchreiben an Lenthe nicht darauf, um Lenthe nicht vor den Kopf 
zu ſtoßen. 

400) Geſandtſchaftsbericht vom 24. April. 
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Der Krieg ſei beinahe unvermeidlich. Bei Reſpektierung 
der preußiſchen Flagge durch England hoffe er von der fran— 
zöſiſchen Regierung die Achtung der Neutralität Hannovers 
zu erlangen. Aber nur wenn er ſelbſt Vorteile von England 
erreiche, könne er von Frankreich etwas verlangen, was die— 
ſem nachteilig ſei, nur dann könne er Einſpruch erheben ge— 
gen das Erſcheinen einer franzöſiſchen Armee in Norddeutſch⸗ 
land. Lehne England ab, jo habe Preußen nicht den gering⸗ 
ſten Vorwand, Einſpruch zu erheben. Eine Intervention Ruß⸗ 
lands halte er nicht für wahrſcheinlich, da es zu weit entfernt 
und gegen Schweden engagiert ſei. Hannover könnte der preu— 
ßiſchen Politik Vertrauen ſchenken, „denn“, ſo ſetzte er hinzu, 
„man tut uns unrecht, wenn man uns Abſichten auf das Hans 
noverſche zutraut.“ Auch aus Außerungen des Königs gegen— 
über dem Feldmarſchall von Möllendorff konnte man 
ſchließen, daß er Hannover nicht etwa okkupieren wollte, um 
es zu behalten 110). 

So glaubten die Miniſter es wagen zu können, ihre 
Politik, die bisher ausgeſprochen gegen Preußen gerichtet war, 
zu ändern und auf preußiſche Unterſtützung einzuſtellen, eine 
preußiſche Beſetzung ſchien ihnen immer noch wünſchenswerter 
als eine franzöſiſche 111). 

Natürlich entging dem Miniſterium nicht, wie ſehr dieſe 
Wendung dem bisherigen Verhalten widerſprach, beſonders Graf 
Münſter mußte benachrichtigt werden, daß jetzt ein anderer 
Wind wehte und daß er demgemäß auf ein gemeinſames Ein- 
greifen von Preußen und Rußland hinarbeiten ſolle. Die Note 
an ihn ging am 6. Mai ab, ſie kam aber zu ſpät in Peters⸗ 
burg an, um die Schritte Münſters noch zu beeinfluſſen. 
Ehe ihm die neue Wendung der Dinge bekannt ſein konnte, 
reichte er am 10. Mai in Petersburg eine Note ein, die um 
ruſſiſche Hülfe gegen Frankreich erſuchte. Am 12. Mai nach 
dem Empfang des Schreibens Lenthes vom 15. und 19. 
April (ſ. o. S. 30) ließ Münſter eine zweite Note fol⸗ 
gen, die ſich ſehr ſcharf über die Politik des Berliner Hofes 

10) Wenn auch nur indirekt: er beklagte ſich, daß 1801 das Intereſſe, 
das er für Hannover gezeigt habe, ſo ſchlecht belohnt ſei, man habe ihm nicht 
nur nicht gedankt, ſogar unredliche Abſichten unterſchrieben. 

111) Kollegialſchreiben vom 8. Mai. 
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ausſprach und geradezu um Beiſtand gegen die geplante preußi⸗ 
ſche Beſetzung bat 112). Der engliſche Geſandte, Admiral War⸗ 
ren, ſchloß ſich gemäß den Weiſungen ſeines Kabinetts den 
Schritten des hannoverſchen Geſandten an. 

Der Kanzler Woronzow ging bereitwillig auf die 
Anträge Münſters und Warrens ein, um ſo lieber als 
die Richtung der ruſſiſchen Politik ſowieſo gegen Preußen 
ging (ſ. o. S. 31). Er erhob alſo gegen eine preußiſche 
Okkupation Hannovers erneut Einſpruch. Wir werden ſehen, 
in einem wie verhängnisvollen Augenblick dieſer Proteſt wirk⸗ 
ſam wurde (ſ. u. S. 57). Ein Privatbrief Alexanders an 
Friedrich Wilhelm verlieh dem diplomatiſchen Schritte noch be» 
ſonderen Nachdruck 113). 

Major v. d. Decken erhielt für ſeine Berliner Miſſion 
eine ausführliche Inſtruktion 114). Danach ſollte er die Ideen, 
Abſichten und Maßregeln des preußiſchen Hofes in Erfahrung 
bringen, unter Mitwirkung des ruſſiſchen Geſandten Alopäus 
eine gemeinſame Intervention Rußlands und Preußens herbei⸗ 
führen, äußerſten Falls auch einer preußiſchen Beſetzung des 
Kurfürſtentums zuſtimmen. 

Inzwiſchen waren in Berlin die Antworten eingetroffen 
auf die preußiſchen Anträge in London und Petersburg. Beide 
lauteten abſchlägig. Beinahe noch ſtärker als durch die ruſſi— 
ſche Politik wurden die Pläne Preußens durch die engliſche 
Antwort durchkreuzt. Lord Hawkesbury hatte Jacobi 
gegenüber ſowohl die Räumung Maltas wie auch die Gemäh- 
rung von Erleichterungen für die preußiſche Schiffahrt abge- 
lehnt. Als Jacobi ihn auf die bedenklichen Folgen für 
Hannover aufmerkſam machte, erklärte er rundweg „das Schick— 

112) Wegen ihrer Wichtigkeit iſt dieſe Note unten als Anlage 2 im 
Wortlaut mitgeteilt. In den Aufträgen Lenthes vom 15. und 19. April und 
des Miniſteriums vom 3. April lag ohne Frage ſchon eine Tendenz gegen 
Preußen. Münſter hat aber einen noch ſchärferen Ton angeſchlagen, als 
vielleicht ſeinen Auftraggebern lieb war, er war unter den hannoverſchen 
Staatsmännern einer der ſchärfſten Gegner Preußens, ſo ſchrieb er noch am 
20.18. Juli an Lenthe: „Ew. Excellenz Befehlen gemäß werde ich künftig 
mündlich und ſchriftlich den preußiſchen Hof zu ſchonen ſuchen, nur ver— 
langen Sie nicht, daß ich ihm trauen ſoll“. 

113) Ulmann, Ruſſiſch-preußiſche Politik S. 65. Anm. 2. Ford, 
Hanover and Prussia S. 299 Anm. 4. 

14) Abgedruckt Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 85 f. 
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ſal von Hannover könne keinen Einfluß auf die Determina⸗ 
tionen der Krone Englands haben“ 115). 

Als dieſe Antwort in Berlin eintraf, beſchied Haug witz 
ſogleich den hannoverſchen Geſandten zu ſich. Er hob gegen 
die engliſche Politik heftige Vorwürfe. Preußen könne die 
Beſetzung Hannovers unter dieſen Umſtänden nicht verhin- 
dern, umſo weniger als auf gemeinſames Handeln mit Ruß⸗ 
land wegen der großen Entfernung nicht zu rechnen ſei. 
„Wenn die Franzoſen einmal in Hannover feſtſitzen“, ſo 
fügte Haugwitz hinzu, „ſo bleibt dem Könige von Preußen 
nichts anderes übrig als ſich noch inniger mit Frankreich zu 
verbünden“. Reden wies auf die große Gefahr hin, die 
ein franzöſiſches Heer in Hannover bedeute, darauf Haug- 
witz, daß der König von Preußen mit einer ſolchen Armee 
wie der ſeinigen und mit ſeinen Staatskräften nie etwas von 
Frankreich zu beſorgen habe. Reden bemerkt in ſeinem Be⸗ 
richt an das Miniſterium dazu ſehr richtig, daß zwiſchen beiden 
Außerungen ein erheblicher Widerſpruch beſtehe: „Iſt der König 
von Preußen mächtig genug Frankreich zu widerſtehen, warum. 
iſt er dann genötigt ſich noch inniger mit dieſer Macht zu ver⸗ 
binden?“. 

Der Plan, Hannover nötigen Falls zu beſetzen, war 
alſo fallen gelaſſen, beſonders ſeitdem man wußte, daß Ruß⸗ 
land ſeine Mißbilligung der preußiſchen Politik auch in Paris 
bekanntgegeben hatte 116). Dagegen ſchloß ſich Preußen dem 
ruſſiſchen Vermittlungsvorſchlag Malta betreffend an. Lu c⸗ 
cheſini wurde beſonders darauf hingewieſen, ein wie großes 
Intereſſe Preußen an der Annahme der ruſſiſch-preußiſchen 
Vermittlung habe, mindeſtens würde Zeit dadurch gewon— 
nen 117). Denſelben Antrag ſollte Jacobi in London ſtel⸗ 
len 118). 

115) Geſandtſchaftsbericht aus Berlin vom 4. Mai. 
116) Martens, Recueil des traités conclus par la Russie VI, 312. 
117) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 142. 
118) Es iſt für die Beurteilung der preußiſchen Politik von Intereſſe, 

ſich die Frage vorzulegen, ob Preußen wohl Hannover beſetzt hätte, wenn 
Rußland zugeſtimmt hätte. Es gab in Berlin eine einflußreiche Partei, die 
gegen jedes Eingreifen war, vorzüglich gehörten dazu der Generaladjutant 
v. Köckeritz und die Geh. Kabinettsräte Beyme und Lombard, nach der 
Meinung von Alopäus auch die Königin (Martens, Recueil des traites VI 



So war die diplomatiſche Lage äußerſt ungünſtig, als 
Decken in Berlin eintraf *). Unterwegs hatte er den Her⸗ 
zog von Braunſchweig geſprochen, aber dieſer hatte nur aus⸗ 
weichend geantwortet. Nach ſeiner Meinung mußten die Preu⸗ 
ßen wieder wie 1801 Hannover beſetzen, aber die Franzoſen 
würden das ſchwerlich zugeben, in Berlin habe man noch keinen 
Plan gefaßt. | | 

In Berlin und Potsdam hatte Decken am 10. Mai 
und den folgenden Tagen mehrfach Konferenzen mit dem König, 
Haugwitz, dem engliſchen Geſandten Jackſon und dem 
ruſſiſchen Geſandten Alopäus 120). Die Ablehnung ſeiner 
Anträge in London und Petersburg hatte das preußiſche Kabi⸗ 
net erheblich verſchnupft, von einer Beſetzung Hannovers war 
jetzt keine Rede mehr. Haugwitz begründete Decken ge⸗ 
genüber dieſe Stellungnahme Preußens mit denſelben Argu⸗ 
menten wie früher, Preußen könne nur dann eine gegen 
Frankreich gerichtete Politik treiben, wenn es ſelbſt Vorteil 
davon habe. Da England ihm dieſe Vorteile nicht gewähren 
wolle, könne es nichts tun. Ebenſo verhindere der ruſſiſche 
Widerſpruch jedes tätige Eingreifen. Er verkenne nicht das 
große Intereſſe, das Preußen an der Ruhe und Sicherheit 
Norddeutſchlands habe, aber unter jetzigen Umſtänden ſei der 
König nicht für eine aktive Politik zu gewinnen. 

Friedrich Wilhelm in ſeiner bekannten Abneigung ge⸗ 
gen alles, was Preußen in die Gefahr eines Krieges ſtürzen 
könnte, war der eigentliche und hauptſächlichſte Gegner des 
Eingreifens Preußens. Es kam bei ihm hinzu, daß er ſich ver⸗ 
letzt fühlte durch die Verdächtigung, er habe Hannover 1801 
behalten wollen. So lehnte er alle Vorſchläge Deckens ab, 
die Okkupation ſowohl wie auch die Einrichtung einer De- 
markationslinie, wie ſie 1795—1801 beſtanden hatte. 

311), trotzdem hätte Haugwitz vielleicht den König zum Handeln vermocht, 
wenn der Zar das Vorgehen Preußens gebilligt oder gar Truppen zur Ver⸗ 
fügung geſtellt hätte — ſo war ſeine eigene Meinung, und ein ſo kompetenter 
Beurteiler wie Alopäus war derſelben Anſicht (Martens S. 312 f.) f 

119) Berichte Deckens. Staats- Archiv Hannover. Cal. Br. Arch. 
Deſ. 24 Brandenburg-Preußen Nr. 601. Auszüge bei Ompteda, Über⸗ 
wältigung Hannovers. S. 92 ff. ; 

120) Berichte vom 11., 16., 18. Mai. Hann. St.⸗A. Cal. Br. Arch. 
Deſ. 24 Brandenburg-Preußen Nr. 601. Auszüge bei Ompteda, Über⸗ 
wältigung S. 92 ff. 



Haugwitz wollte indeſſen noch einen neuen Verſuch 
machen England zu gewinnen. Er erklärte ſich zu folgenden 
Modifizierungen feiner früheren Anerbieten bereit: 1.) daß alle 
preußiſchen Schiffe ſich viſitieren laſſen müßten, 2.) daß alle 
Schiffe, die fälſchlich unter preußiſcher Flagge führen, kon- 
fisziert werden ſollten, 3.) daß Preußen ſich verpflichtete, keine 
Konterbande den Franzoſen zuzuführen und daß es bereit ſei, 
anzuerkennen, was England als Konterbande erklären würde, 
4.) daß Emden als der am meiſten in Betracht kommende 
Hafen engliſcher Aufſicht unterſtellt würde. Bei Annahme die⸗ 
ſer Vorſchläge durch England, jo meinte Haug witz, würde 
Napoleon der Neutralität des nördlichen Deutſchlands zuſtim⸗ 
men, ſie ſeien auch für England günſtig, ſelbſt wenn es nur 
an ſich denke. In dieſem Falle bliebe dem engliſchen Handel 
der Kontinent geöffnet, im Falle der Ablehnung durch England 
werde Napoleon die Mündung der Weſer und Elbe, vielleicht 
ſogar die däniſchen Häfen ſperren und der engliſche Handel 
ſei brachgelegt. Auch Preußen hätte freilich großen Vorteil 
von der Annahme dieſer Vorſchläge, aber auch nur dann könne 
es ſeinem Volke gegenüber die hohen Koſten der notwendig 
werdenden Mobilmachung rechtfertigen. 

Das bedeutete in der Tat eine ſtarke Annäherung an die 
engliſchen Grundſätze vom 17. Juni 1801. Auch Jackſon, der 
engliſche Geſandte, erkannte an, daß dieſe neuen Anerbietungen 
Preußens eine geeignete Grundlage für die Verſtändigung 
darſtellten. Er befürwortete ſie aufs wärmſte bei ſeinem Kabi⸗ 
net und entſandte ſeinen Legationsſekretär nach London, um 
ſeinen Vorſtellungen mehr Nachdruck zu verleihen 121). Hau g⸗ 
witz wollte auch Decken veranlaſſen, zur Unterſtützung der 
Anträge mit nach London zu gehen. Decken aber, der ja 
erſt vor kurzem in London geweſen war, lehnte ab, denn er 
kannte die dortigen Verhältniſſe beſſer als Haugwitz und 

421) Meldung Deckens vom 16. Mai vgl. Ompteda, Überwältigung 
Hannovers S. 97. Lenthes ſchrieb am 27. Mai, weder Hawkesbury noch 
Jacobi wüßten etwas von dieſen neuen preußiſchen Vorſchlägen. Auch die 
Denkſchrift Jackſons, die Decken ſelbſt geleſen hatte (Bericht vom 18. Mai), 

hat Ford in London nicht gefunden. Hanover and Prussia S. 305 Anm. 2. 
Es iſt mir bisher nicht gelungen, dieſe ſehr auffälligen Tatſachen aufzuklären, 
Aufſchluß können nur die Akten des Geheimen Staatsarchivs in Berlin 
geben. Ich hoffe, demnächſt das Ergebnis vorlegen zu können. 
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wußte, daß er auf die Entſchließungen des engliſchen Mini⸗ 
ſteriums keinen Einfluß gewinnen könne. England rüſtete ſich 
zum Entſcheidungskampfe gegen ſeinen großen Gegner und 
würde ſich ſchwerlich in den Arm fallen laſſen 122). 

Der König von Preußen regte bei Decken noch eine 
weitere Möglichkeit an, für den Fall, daß auch die neuen 
preußiſchen Vorſchläge von England abgelehnt würden. Es 
käme Napoleon auf zweierlei an, 1.) Geld zu erpreſſen und 
2.) die Häfen gegen England zu verſchließen. Vielleicht könnte 
man, um eine drohende Okkupation abzukaufen, Napoleon eine 
Geldſumme anbieten, das Opfer ſei dann noch lange nicht 
jo groß wie der Schaden einer längeren Okkupation, viel- 
leicht ſei auch England, um deſſen willen Hannover in dieſe 
Kriſis hineingeraten ſei, bereit, ſich an den Koſten zu beteiligen. 
Die Schließung der Flußmündungen werde er ſo viel wie mög— 
lich zu hintertreiben ſuchen, äußerſten Falls werde er ſie 
durch ſeine eigenen Truppen beſetzen. Decken war freilich 
kein Freund dieſes Planes, er meinte, man ſolle entweder mit 
Preußen oder mit Frankreich eine Vereinbarung treffen, aber 
nicht an Frankreich Geld geben und preußiſche Truppen ein⸗ 
rücken laſſen. Er hielt es aber doch für notwendig, bei dem 
Miniſterium Verhaltungsmaßregeln zu erbitten. 

Der König betonte beſonders die Notwendigkeit bewaff— 
neten Widerſtandes ſeitens Hannovers gegen die Franzoſen. 
Napoleon werde vielleicht eher geeignet ſein, eine Geldentſchä⸗ 
digung anzunehmen, wenn er ſehe, daß er bei dem Verſuch 
einer Okkupation erheblichen Widerſtand finden werde. Über 
die Stärke der hannoverſchen Rüſtungen machte man ſich in 
Berlin ſehr übertriebene Vorſtellungen, über die Streitkräfte 
der Franzoſen war man völlig im unklaren, es wurde bald 
von 80000, bald von 20000 Mann geſprochen. 

Alopäus nahm an dem Verlauf der Unterhandlungen 
lebhaften und tätigen Anteil, aber ihm waren durch die An» 

17) Intereſſant iſt das Urteil des Amerikaners Ford über die engliſche 
Politik. „The English despatches and instructions to their representatives 
in foreign courts at this time produce in the reader a profound impression 
of the terrible and uncompromissing earnestness with which England was 
fighting at every point the battle for surpremacy on the seas and in the 
world's markets.“ Hannover and Prussia S. 199. 
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weiſungen ſeines Kabinetts die Hände gebunden 123). Er hatte 
freilich in Petersburg die Erlaubnis beantragt, falls Preußen 
neutral bleibe, im franzöſiſchen Hauptquartier für Hannover 
einzutreten und nötigen Falls eine Konvention zu ſchließen, 
aber vor 3—4 Wochen war keine Antwort zu erhoffen. So 
konnte denn auch der Verſuch des hannoverſchen Mini— 
ſteriums, Alopäus durch einen Privatbrief des Kammerpräſi⸗ 
denten Grafen Kielmannsegge auch ohne ausdrückliche 
Anweiſung ſeines Hofes zu einer Intervention zu veranlaſſen 
nicht anders als negativ ausfallen 124). 

Wallmoden war mit den Zugeſtändniſſen des Minifteri- 
ums vom 6. Mai (ſ. o. S. 35) keineswegs einverſtanden, um 
ſo weniger als die Lage immer bedrohlicher wurde. Am 9. 
und 11. Mai erließ er zwei weitere Noten an das Miniſterium. 
Er wies darauf hin, daß 3 Wochen nötig ſeien, um die Trup⸗ 
pen in Übungslagern zuſammenzuziehen, daß auch dann die 

123) Alopäus ſowohl wie auch Haugwitz ſchrieben den ruſſiſchen 
Widerſtand gegen die preußiſchen Pläne in erſter Linie dem Entgegenarbeiten 
der Hannoverſchen Geſandtſchaft in Petersburg zu. Decken hat dieſen Vor— 
wurf hingenommen, er hält aber der aktenmäßigen Nachprüfung nicht ſtand, 
wenigſtens nicht für den Zeitpunkt, von dem jetzt die Rede iſt. Nur ſoviel iſt 
richtig: In Petersburg vertrat Graf Münſter, der zur Regelung der Hildes— 
heimer Tauſchangelegenheit dorthin geſchickt war, im allgemeinen einen 
antipreußiſchen Standpunkt. Zu der Zeit, als die Ablehnung der preußifchen 
Anträge aus Petersburg abging, war er noch auf Reiſen, und ſein Vertreter 
Tatter hat in den Gang der Ereigniſſe nicht eingegriffen. Auf die erwähnte 
Inſtruktion Woronzows an Alopäus hat die hannoverſche Geſandtſchaft 
keinen Einfluß gehabt. Dagegen hat der engliſche Geſandte in Peters— 
burg vermutlich die ruſſiſchen Staatsmänner in ihren antipreußiſchen Ten— 
denzen beſtärkt (Ulmann, Ruſſiſch-Preußiſche Politik S. 64). v. Ompteda, 
Überwältigung S. 104 f. hat eine chronologiſche Verwirrung angerichtet. 
Die Note Münſters vom 12. Mai (ſ. S. 37) konnte natürlich nicht auf 
die Ereigniſſe wirken, von denen jetzt die Rede iſt, umſo verhängnisvoller iſt 
ihr Einfluß in einem ſpäteren Zeitpunkt (ſ. u. S. 57). Ford, Hanover 
and Prussia S. 296 f. hat richtig erkannt, daß von einem Einfluſſe 
Münſters auf die Entſchließungen Rußlands in dieſem Augenblick nicht ge— 
ſprochen werden kann, aber er verfällt in den gegenteiligen Fehler, jegliches 
Einwirken Münſters zu leugnen. Er beſtreitet auch jegliche Beeinfluſſung 
der ruſſiſchen Politik durch den engliſchen Botſchafter, die Ulmann, Ruſſiſch⸗ 
Preußiſche Politik S. 64 wahrſcheinlich gemacht hat. Die letztere Kontro— 
verſe iſt nur durch Einſicht in die Akten zu löſen. 

121) Staats⸗Archiv Hannover, Cal. Br. Arch. Deſ. 24. Rußland 
Nr. 70. 8 
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Truppen noch nicht mobil ſeien, ſolange ſie nicht mit Pferden 
aufgefüllt ſeien. Es ſei daher ſofortige Entſcheidung nötig, 
ob erſt die Zuſammenziehung in Übungslagern oder erſt die 
Aushebung der Pferde erfolgen ſolle. Ferner wurde erneut die 
Einziehung von 15000 Rekruten verlangt 125). 

Dieſen Anträgen und vor allem der Wucht der Ereigniſſe 
konnte ſich das Miniſterium nicht länger entziehen, zeigten 
doch die Berichte Deckens immer mehr, wie ſehr man auf 
ſeine eigenen Hülfsmittel angewieſen war. Gleichzeitig tra⸗ 
fen aus Bremen Nachrichten ein, daß der Kriegsausbruch un⸗ 
mittelbar bevorſtehe, und aus Bentheim, daß ein Kerle 
Korps in Holland eingerückt ſei. 

Das Miniſterium entſchied alſo, daß die Truppen ſogleich 
zuſammengezogen werden ſollten unter Zuhülfenahme von 
Vorſpann, und daß die Vorbereitungen zur Einziehung von 
Pferden nebenher gehen ſollten. Ferner lud es den Feldmar⸗ 
ſchall auf den 14. Mai zu einer Beratung ein über die ſo 
dringend notwendige Einziehung von Rekruten. In dieſer 
Beratung, der auch der Herzog von Cambridge beiwohnte, 
wurde dem Antrage des Feldmarſchalls, das Heer auf 25 — 
30 000 Mann zu bringen, zugeſtimmt, aber leider beſchloß man 
nicht ſofort die Aushebung der nötigen Rekruten, ſondern auf 
Vorſchlag Wallmodens follten zunächſt ſämtliche waffen⸗ 
fähigen Männer aufgezeichnet und zur Verteidigung des Vater⸗ 
landes aufgerufen werden. Als Grund wird angegeben, die 
Anzahl der auszuhebenden Rekruten ſei noch nicht genau be⸗ 
ſtimmt geweſen, und erſt nach erfolgter Aufzeichnung aller 
Wehrfähigen wäre es möglich geweſen, die Geeignetſten heraus- 
zufinden und unnötige Härten zu vermeiden 126). Sehr richtig, 

125) „Man muß alles anwenden oder nichts tun. Eben daher glaubt 
der Feldmarſchall, daß man die Truppen leicht und gleich anſehnlich ver— 
mehren kann, zugleich aber durch einen allgemeinen Aufruf, Aufgebot oder 
wie man es nennen will, ſich eine ſolche beträchtliche Hilfe verſchaffen könnte. 
Es gibt Hunderte von Jägern, guten Schützen und dergleichen im Lande, 
die ſich ſelbſt armieren könnten, und wenn man ſie dazu auffordert, wenn 
es bloß die Rettung des Landes betrifft, und nur auf kurze Zeit nötig iſt, 
fo kann man vollkommen überzeugt fein, es gibt der freiwilligen Landes⸗ 
beſchützer noch recht viele .. ..“ Vollſtändig abgedruckt Wallmoden, Bei⸗ 
lagen Nr. 9 und 10. | 

120) Wallmoden S. 22. 

. 



aber derartige Unterlagen hätten ſchon ſpäteſtens im März be- 
ſchafft werden müſſen. 

Die Befehle, die das Miniſterium am 16. Mai über die 
bevorſtehende Aushebung ins Land ergehen ließ, waren höchſt 
unklar und unerfreulich 127). Ein Wehrgeſetz exiſtierte nicht, 
Stammrollen wurden nicht geführt, jetzt wurden plötzlich alle 
Waffenfähigen aufgefordert ſich zu melden, alle ſollten eidlich 
geloben, ſich zur Verteidigung des Vaterlandes bereit halten 
zu wollen. Wer ſich ſeiner Pflicht entziehen ſollte, wurde mit 
Vermögenskonfiskation bedroht. Wie würde die öffentliche Mei— 
nung dieſe vollſtändig unerwartete Sprache des Miniſterium 
aufnehmen? 

Erſt für Ende Mai wurden die Rekrutierungsliſten ein⸗ 
gefordert, alſo erſt Anfang Juni ſollten die Aushebungen be— 
ginnen. Es iſt ſchwer begreiflich, aber Tatſache, man hatte im⸗ 
mer noch nicht die Größe und Nähe der Gefahr erkannt. Auch 
Wallmoden geſteht in ſeiner Rechtfertigungsſchrift, er habe 
in jenen Tagen geglaubt, noch mit einigen Wochen der Ruhe 
rechnen zu können !28). Dabei waren die diplomatiſchen Be⸗ 
ziehungen zwiſchen England und Frankreich bereits am 12. 
abgebrochen. 

Sämtliche Geſandtſchaften wurden von den erfolgten 
Maßnahmen benachrichtigt, und zwar in unſagbar bezeichnender 
Weiſe. Es wurde nicht etwa betont, das Kurfürſtentum werde 
ſich im Notfalle energiſch zur Wehr ſetzen, vielmehr heißt es: 
„Es iſt dieſe Maßregel von der Art, daß ſie keine Ombrage 
geben ſoll noch an ſich zu erwecken, fähig ſein kann.“ Die Ge⸗ 
ſandten ſollen die erfolgte Konſkription auch nicht etwa be— 
kanntgeben, „ſondern nur allenfalls eine Sprache darüber füh— 
ren und die etwaigen Meinungen darüber berichtigen.“ „Nur 
keine Ombrage erregen“, das war die Meinung der Männer, die 
in dieſen kritiſchen Tagen die Geſchicke Hannovers in Händen 
hatten. | 

In derſelben Beratung des Miniſteriums mit dem Feld- 
marſchall wurde aber noch ein zweiter folgenſchwerer Entſchluß 

127) Erlaß an ſämtliche Untertanen, Ausführungsbeſtimmungen dazu 
an die Behörden und eine Eidesformel. Ompteda, Überwältigung Han⸗ 
novers, Anlagen Nr. 7. 

128) Darſtellung der Lage S. 23. 
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gefaßt, nämlich die Übungslager zunächſt noch nicht zuſammen⸗ 
zuziehen, wie doch das Miniſterium in den Noten vom 6. und 
10. Mai gewünſcht hatte. Wallmoden war von vornherein 
ein Gegner der Übungslager geweſen und zwar aus folgenden 
Gründen 129). Truppen in einem Übungslager ſeien nicht mobil, 
es fehle ihnen beſonders an Wagen und Beſpannung, nur 
durch fortwährend wechſelnden Vorſpann ſeien ſie marſchfähig. 
Jetzt wurde die Verteidigung des Landes durch die angeord— 
nete Einziehung von Rekruten und Pferden auf eine breitere 
Baſis geſtellt. Wallmoden ſchlug daher vor und drang 
damit durch, erſt die Truppen mit Mannſchaften und Pferden 
auszufüllen und dann zuſammenzuziehen. Die Vorteile dieſer 
Maßnahme liegen auf der Hand, es wurde ein erheblich größe— 
res und vollſtändig mobiles Korps auf dieſe Weiſe aufgebracht. 
Andererſeits bedeutete es nach der Berechnung des Feldmar⸗ 
ſchalls einen Zeitunterſchied von 2 Wochen. Verhängnisvoll 
mußte werden, wenn der feindliche Angriff gerade in dieſen 
2 Wochen erfolgte, diefer Fall iſt nachher wirklich einge- 
treten. Vom militäriſchen Standpunkt betrachtet iſt der Wall- 
modenſche Plan ſicher der beſſere, da er aber zu ſpät ein- 
geleitet wurde, vermehrte er ſpäter nur die Schwierigkeiten. 
Seine Gründe waren richtig, aber der Erfolg hat gegen ihn. 
geſprochen 130). 

Immerhin, einige Maßnahmen waren doch jetzt wenig⸗ 
ſtens eingeleitet, etwa ſeit dem 10. Mai mehren ſich die Be⸗ 
fehle des Feldmarſchalls. Seit dieſen Tagen kann man ſagen, 
daß wirklich mit der Mobilmachung begonnen wurde, volle 
2 Monate nach dem Eintreffen der erſten Alarmnachrichten 181). 

420) Wallmoden, Darſtellung der Lage S. 13. 
10) Merkwürdigerweiſe iſt dieſer Zuſammenhang bisher von keinem 

Forſcher erkannt. Es iſt auch in den Akten nirgends ausdrücklich ausge— 
ſprochen, daß die Zuſammenziehung der Übungslager aufgegeben wurde. 
Auch in Wallmodens Darſtellung S. 24 ff. und Beilagen S. 29 ff. kann man 
nur zwiſchen den Zeilen leſen, daß man auf die Zuſammenziehung verzichtete. 
Ein Hauptbeweis iſt, daß ſie nicht erfolgt iſt. 

131) Am 6. Mai wurde die Unterſuchung des Pontontrains ange— 
ordnet, am 9. und an den folgenden Tagen detaillierte Befehle erlaſſen zur 
Aufſtellung von Garniſonregimentern, für den 10. waren, wie üblich, die 
Beurlaubten einberufen, am ſelben Tage fand ein Kriegsrat ſtatt über die 
Maßnahmen, die für die Feſtung Hameln zu treffen ſeien, der Chef des 
Ingenieurkorps wurde beauftragt, die Übergangsmöglichkeiten über die Elbe 
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Gleichzeitig kamen die Meldungen der Regimenter über den 
Zuſtand ihrer Kriegsausrüſtung. Am 15. wurde erneut be⸗ 
fohlen, Feldrequiſiten, Geſchütze und Munition in Ordnung zu 
bringen. Ganze Stöße von Anfragen, Meldungen, Befehlen, 
die Einzelheiten der Mobilmachung betreffend gingen hin 
und her. 

In dieſen Tagen traf endlich die Antwort aus London ein 
auf die Anfrage des Miniſteriums vom 24. und des Feldmar⸗ 
ſchalls vom 27. April. Lenthe war jetzt doch ſelbſt erſchrocken 
darüber, wie wenig bisher geſchehen war, 132) aber er zog 
daraus nicht die richtige Folgerung, jetzt wenigſtens alles für 
für die Verteidigung Nötige anzuordnen. Er weigerte ſich viel— 
mehr, die königliche Entſcheidung einzuholen, wieweit der 
Widerſtand gegen eine feindliche Okkupation gehen ſolle, der 
König habe ſchon im Erlaß vom 8. April erklärt, von Lone 
don aus keine detaillierte Befehle geben zu können 
und würde vielleicht unwillig ſein zu hören, daß noch nicht 
mehr geſchehen ſei 133). Wie weit er von einer richtigen Bes 
urteilung der Lage entfernt war, ergibt ſich daraus, daß er 
noch jetzt von bewaffnetem Widerſtande gegen Preußen ſprach; 
8 Tage ſpäter erörterte er ſogar noch die Möglichkeit, eine 
preußiſche Invaſion durch eine Geldſumme abzukaufen 134). 
Er ſtarrte immer nur wie gebannt auf die preußiſche Gefahr, 
die ſo viel größere franzöſiſche exiſtierte für ihn kaum. In 
dem Schreiben des Königs an den Feldmarſchall vom 13. Mai 
hieß es: „Ob bei einer feindlichen Invaſion ein wirklicher Wi- 
derſtand von unſeren Truppen zu leiſten und wie weit damit 
anzuhalten ſei, kann nur durch den Grad des Nutzens beſtimmt 
werden, den man den Umſtänden nach dadurch zu erreichen 
hoffen darf . . . .. Uns iſt es in der Ungewißheit, was für 
Umſtände eintreten werden, und bei der Entfernung unmög— 

feſtzuſtellen, ferner die Verteidigungsfähigkeit dieſer Punkte, Fähren und 
Schiffbrücken anzulegen uſw. Ein anderer Ingenieuroffizier ſollte dieſelben 
Feſtſtellungen an der Weſer machen. Am 11. wurden Offiziere ausgeſchickt, 
um die Aufzeichnung und Begutachtung der Pferde vorzunehmen. Am 13. 
wurde ein Offizier nach Bentheim geſchickt, um die Annäherung des Feindes 
zu überwachen. 

132) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung S. 184. 
133) Ompteda, Überwältigung, Anlage Nr. 6, 11. 
134) Privatbrief an Rudloff vom 20. Mai. 
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lich Euch mit beſtimmten Befehlen zu verſehen“ 135). Alſo im⸗ 
mer nur halbe, gewundene Erklärungen, während es galt, 
klare Verhältniſſe zu ſchaffen. Es gab zwei Möglichkeiten, 
entweder entſchied der König Kapitulation, oder er befahl Wider⸗ 
ſtand bis zum äußerſten und übertrug eine Art von Diktatur 
an eine der hannoverſchen Gewalten, wie ſie 1813 der Herzog 
von Cambridge erhielt. Die unglücklichen halben Maßnahmen, 
zu denen er oder wohl richtiger geſagt Lent he ſich entſchloß, 
waren einer ſo kritiſchen Situation nicht angemeſſen und muß⸗ 
ten zum Untergange führen DE 

Am 19. Mai wurde in Hannover der Abbruch der diplo⸗ 
matiſchen Beziehungen zwiſchen England und Frankreich be⸗ 
kannt, die Kriegserklärung war nur noch eine Frage von 
Tagen oder Stunden, daraufhin wurde endlich am 21. Mai 
die Aushebung von 15000 Rekruten und 4000 Pferden ange⸗ 
ordnet. Natürlich waren die Liſten der Wehrfähigen und der 
vorhandenen Pferde noch nicht eingegangen, es wurde daher 
den Behörden eingeſchärft, möglichſt entbehrliche und gediente 
Leute einzuziehen. Die Immunität vom Kriegsdienſt, die bis⸗ 
her die Bewohner des Harzes beſeſſen hatten, wurde aufge— 
hoben. Es iſt außerordentlich ſchwer, ſich ein richtiges Bild 
zu machen, wie dieſe Maßnahmen im Lande aufgenommen 
wurden, wie überhaupt die Stimmung der Bevölkerung war. 

Das Miniſterium hatte bisher ſämtliche Maßnahmen und 
Verhandlungen in aller Stille geführt. Das Land befand ſich 
in völliger Ungewißheit, was ihm bevorſtand. Als erſte baten 
in einer Eingabe vom 12. Mai die Stände des Fürſtentums 
Calenberg⸗Grubenhagen um Aufklärung über die politiſche 
Lage, indem ſie zugleich ihren Patriotismus und ihren Wunſch 
an den Maßnahmen zur Verteidigung des Kurſtaates mitzu⸗ 

135) Vollſtändig Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 11. 
136) Der Feldmarſchall antwortete unter dem 23. Mai. Hauptzweck 

dieſes Briefes war die Mitteilung, daß und warum die Zuſammenziehung 
der Übungslager aufgegeben war. Der Wortlaut iſt aber fo gewunden und 
verklauſuliert, daß es ſchwer iſt, den Zuſammenhang zu erkennen. Abgedruckt 
Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 12. Thimme, Kurfürſten⸗ 
tum Hannover I, S. 53 macht Wallmoden zum Vorwurf, er habe „allerhand 
konfuſe Vorſtellungen“ gegen die Übungslager vorgebracht. Der Brief iſt 
auch nur verſtändlich, wenn meine Annahme richtig iſt, daß am 14. Mai 
der Plan, Übungslager zuſammenzuziehen, aufgegeben wurde. 
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wirken zum Ausdruck brachten. Es folgten mit ähnlichen Er⸗ 
klärungen die Stände von Bremen, Verden und Hoya zugleich 
mit Beſchwerden, daß ſie nicht vor erfolgter Konſkription gehört 
worden ſeien, was ihnen verfaſſungsmäßig zuſtand. Weiterhin 
hatte der Aufruf des Miniſteriums vom 16. Mai Mißtrauen 
im Lande erregt. Die Aufzeichnung aller Wehrfähigen, die 
angeordnete Verteidigung, der Wortlaut des Aufrufes war im 
Inland wie im Ausland 137) fo aufgefaßt, als ob eine levée en 
masse beabſichtigt wäre. Hiergegen wandte ſich die öffentliche 
Meinung entſchieden. Die genannten Eingaben der Stände 
warnten eindringlich. An vielen Orten entwichen die Wehr- 
fähigen ins Ausland. Das Miniſterium erließ daher am 24. 
Mai eine neue Bekanntmachung an die Behörden, es ſei nur 
die Aufbietung regulärer Truppen beabſichtigt, nicht dagegen 
die Bildung eines Landſturms 138). 

Auch die Aushebung ſelbſt ſtieß vielerorts auf Sihiolerig- 
keiten. Da keine genügenden Unterlagen vorhanden waren, 
und die Einziehung überhaſtet werden mußte, kam es zu man⸗ 
cherlei Härten. In mehreren Amtern mußte militäriſche Hülfe 
in Anſpruch genommen werden, um ſie durchzuführen. Es 
wäre aber ungerecht, aus dem Geſagten zu ſchließen, daß ſich 
überall Widerſtand gegen die Mobilmachung gezeigt hätte. 
Auf der anderen Seite ſind ſehr bedeutende und erfreuliche 

137) Berliner Geſandtſchaftsbericht vom 28. Mai. Moniteur Nr. 255 
und 258. Ebenſo zahlreiche Flugſchriften. 

138) Ompteda, Überwältigung, Anlage 9. Der Feldmarſchall hat 
ſicher an die Möglichkeit einer levee en masse gedacht, obgleich er Dar— 
ſtellung S. 22 das Gegenteil behauptet. Aber wie ſoll ſeine Note vom 
11. Mai (ſ. o. S. 43) anders aufzufaſſen ſein? Ob auch dem Miniſterium 
etwas Ahnliches vorgeſchwebt hat, iſt zweifelhaft. In den Akten findet ſich 
zwar keine Spur davon, und nach ſeiner Haltung im allgemeinen wird man 
ihm einen ſolchen Plan ſchwerlich zutrauen dürfen, aber ſehr auffällig iſt, 
daß weder die Bekanntmachung vom 24. Mai noch die Korreſpondenz mit 
den Ständen nach London gemeldet iſt. Möglicherweiſe hat auf das Drängen 
des Feldmarſchalls das Miniſterium mit der Bekanntmachung vom 19. Mai 
einen Verſuchsballon abgelaſſen. Als ſich der allgemeine Widerſtand bemerf- 
bar machte, wurde der Plan ſofort fallen gelaſſen und der vollſtändige Miß— 
erfolg lieber gar nicht nach London berichtet. Aus demſelben Grunde beſtritt 
dann Wallmoden in ſeiner Verteidigungsſchrift, jemals den Plan gehabt zu 
haben. Ompteda S. 52 f. und Haſſell S. 195 ſind anderer Meinung. 
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Zeugniſſe des Patriotismus zu erwähnen 139). Im ganzen war 
die Stimmung im Lande nicht ſchlecht. Wenn das Miniſterium 
ſich bemüht hätte, auf die öffentliche Meinung einzuwirken, 
vielleicht unter Mitwirkung der Stände, ſo wäre ſicherlich die 
Bevölkerung des Kurfürſtentums bereit geweſen, für die Ver⸗ 
teidigung des Landes alles zu tun 140). 

Die Rüſtungen wurden mit großem Eifer fortgeſetzt, 14¹ 
auch bei den Truppen wurde fieberhaft gearbeitet, wie der Feld⸗ 
marſchall dankbar anerkannte, aber er fügt wehmütig hinzu: 
„Stunden erſetzen das nicht wieder, was Jahre hindurch zer- 
ſtört und verdorben wurde“. Sehr richtig, aber auch der Zeit⸗ 
verluſt von 2 Monaten, den zum größeren Teil Lenthe und 
das Miniſterium, zum kleineren Teil der Feldmarſchall ſelbſt 
verſchuldet hatte, war nicht mehr einzubringen. 

Lenthe betrieb währenddeſſen als ultima ratio das 
Einſchiffungsprojekt, über deſſen Fortſchritte er fortlaufend an 
Wallmoden berichtete 142). Mannigfache Schwierigkeiten 
waren aus dem Wege zu räumen, erſt am 12. Juni, als das 
Schickſals Hannovers längſt beſiegelt war, war die Flotte ab⸗ 
fahrbereit. 

139) Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 53 ff. hat mancherlei 
Einzelheiten zuſammengeſtellt. Vgl. auch die Äußerungen des Majors. 
v. Ompteda, hannoverſch-engliſcher Offizier S. 93, 97. Ein wichtiges Zeug⸗ 
nis iſt beſonders ein Brief des ruſſiſchen Generals Drieſen, der Ende Mai 
durch Hannover kam, an Alopäus, in dem er ſich ſehr günſtig über den 
Patriotismus der Hannoveraner ausſpricht. (Berliner Geſandtſchaftsbericht 
vom 31. Mai.) 

140) Auch aus der Flugſchriftenliteratur ergibt ſich dieſer allgemeine 
Patriotismus. 

121) Am 18. Mai ergingen Verfügungen über Aufſtellung eines Jäger⸗ 
korps aus den Forſtbeamten des Landes, am 21. wurde den Regimentern 
befohlen, ſich mit Bewaffnung 15 Bekleidung auf die doppelte Friedens⸗ 
kopfſtärke einzurichten. 

222) Am 17. Mai: e für die Einſchiffung ſollen getroffen 
werden, am 20. Mai: nach Angabe der Sachverſtändigen ſeien 3—A Wochen 
nötig, um die zum Transport nötigen Schiffe zuſammenzubringen, am 
24. Mai: vor dem 10. Juni ſei die Einſchiffung unmöglich, am 31. Mai: 
ein Marineoffizier ſei nach der Elbe geſchickt, um einen geeigneten Landungs⸗ 
platz ausfindig zu machen. Wallmoden hat dazu Randbemerkungen gemacht, 
aus denen hervorgeht, daß er von vornherein ein Gegner des Einſchiffungs⸗ 
projektes war. Die Vorbereitungen ſeien ſo langſam getroffen, daß er keinen 
Plan darauf habe gründen können, außerdem ſei die geforderte Geheim- 
haltung unmöglich geweſen. 
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Die erſten Nachrichten über feindliche Truppenanſamm⸗ 
lungen waren bereits Anfang April eingetroffen, Lenthe 
hatte geſchrieben, daß nach Nachrichten aus dem Haag 16— 
17000 Mann ſich unter dem General Mortier in Holland 
angeſammelt hätten. Am 3. Mai traf eine Beſtätigung dieſer 
Nachricht aus Bentheim ein 143). Weiter meldete am 20. Mai 
die Regierung von Bentheim an das Miniſterium und gleich— 
lautend ein als Kundſchafter ausgeſchickter Offizier an den 
Feldmarſchall, daß eine franzöſiſche Armee von 20000 Mann 
den Vormarſch angetreten habe und auf dem Marſche zwiſchen 
Deventer und Coevorden ſei. 

Dieſe Nachricht, die am Morgen des 22. in Hannover 
eintraf, warf alle bisherigen Dispoſitionen über den Haufen. 
Noch am 19. hatte Wallmoden dem Miniſterium ge⸗ 
ſchrieben, er beabſichtige, dem Feinde bis ins Osnabrückſche 
entgegenzuziehen, ſo bald die Rüſtungen es irgendwie ge— 
ſtatten würden. Jetzt konnte davon keine Rede mehr ſein. Noch 
am ſelben Morgen trat ein Kriegsrat zuſammen. Es wurde 
beſchloſſen, die Truppen zuſammenzuziehen, die Aushebung 
der Pferde nach einem veränderten Aushebungsplan zu be⸗ 
ſchleunigen und auch in der erſt Tags zuvor angeordneten Ein- 
ziehung der Rekruten fortzufahren. Letztere Maßnahme hatte 
das Miniſterium angeordnet, „da die Unterbrechung derſelben 
einen gar zu üblen Eindruck machen würde“. 

Einige Regimenter waren ſchon am 21. in Marſch geſetzt, 
jetzt ergingen die Marſchbefehle an ſämtliche Regimenter. Da 
der Plan, Übungslager zuſammenzuziehen, am 14. Mai auf⸗ 
gegeben war, befanden ſich ſämtliche Regimenter noch in 
ihren Garniſonen 144). Für die letzten Vorbereitungen, ins⸗ 
beſondere für die Beſchaffung der nötigen Pferde und Wagen 
mußte den Regimentern unbedingt noch einige Tage Zeit 
gelaſſen werden. Die Märſche konnten daher erſt am 26. be⸗ 
ginnen und waren ſo berechnet, daß die Avantgarde und das 
Avantkorps am 30. und 31., der rechte Flügel am 31. Mai 
und 1. Juni, die Reſerve am 2. und 3. Juni verſammelt ſein 
ſollte. Die Avantgarde ſollte ſich an der Hunte in der Linie 

143) Bentheim war ſeit 1753 in Hannov. Pfandbeſitz. 
143) Tabelle ſiehe v. Sichart A, 761. Marſchbefehle Hann. St.⸗A. 

Hann. Deſ. 41. II. III. Nr. 23, 24. 
4* 
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Lemförde⸗Diepholz-Barnstorf ſammeln, das Avantkorps zwi⸗ 
ſchen Hunte und Weſer in der Gegend von Sulingen, das 
Hauptkorps an der Weſer in der Linie Stolzenau, Nienburg, 
Hoya, der rechte Flügel in der Linie Bremervörde-Bremen, 
die Reſerve in der Lüneburger Heide um Walsrode. Der Reſt 
der Truppen war teils in Hameln, teils an verſchiedenen ans 
deren Punkten in kleinen Kommandos detachiert, teils noch 
in der Mobilmachung begriffen. 

Das Miniſterium hatte am 22. Mai Major v. d. Decken 
nochmals dringend erſucht, alles zu tun, um preußiſche und 
ruſſiſche Intervention zu erlangen, ihm war auch anheimge⸗ 
ſtellt, nötigenfalls Frankreich durch Vermittlung beider Mächte 
eine Geldſumme, etwa bis zu 6 Millionen Livres, anzu⸗ 
bieten. In dieſem Falle hoffte man allerdings, eine preußiſche 
Beſetzung vermeiden zu können, äußerſtenfalls müßte aber 
auch dieſe zugeſtanden werden. 

Der Kurier war noch nicht abgefertigt, als die erwähnte 
Meldung aus Bentheim, daß die Franzoſen den Vormarſch 
angetreten hätten, in Hannover eintraf. Die Gefahr war nun⸗ 
mehr aufs Höchſte geſtiegen. Decken wurde daher beauftragt 
in Berlin folgende Maßnahmen zu beantragen: 

1. daß Preußen eine Perſönlichkeit in das franzöſiſche Haupt⸗ 
quartier ſende, um Unterhandlungen über die Neutralität 
zu eröffnen, 

2. daß möglichſt Alo päus dieſen Abgeſandten begleiten 
möchte, auch ohne ausdrückliche Ermächtigung ſeines Ka⸗ 
binets, 

3. daß die nächſten erreichbaren preußiſchen Truppen in Han⸗ 
nover einrückten. 
Decken erhielt dieſe Befehle am Mittag des 25. Mai, 

ſofort ſetzte er ſich mit Haug witz und Alop äus ins Be⸗ 
nehmen. Die ganzen Unterhandlungen wurden weſentlich da⸗ 
durch erſchwert, daß der König es für richtig gehalten hatte, 
ſich in dieſem kritiſchen Zeitpunkt auf Reiſen zu begeben. Er 
war zunächſt zu den Manövern nach Magdeburg gereiſt und 
wollte von dort zur Beſichtigung ſeiner neu erworbenen frän⸗ 
kiſchen Landesteile. Vergeblich hatte ihn Alo päus beſchworen, 
wenigſtens die Reiſe nach Franken aufzugeben, da er täglich 
auf neue Inſtruktionen aus Petersburg hoffte, die vielleicht die 
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ruſſiſche Einwilligung zu einer preußiſchen Okkupation brin⸗ 
gen konnten — umſonſt, der König reiſte ab. Ehe dieſe In⸗ 
ſtruktionen eintrafen, konnte Alopäus unmöglich ſelbſtändige 
Schritte zugunſten Hannovers unternehmen, ſo mußte er ſich 
darauf beſchränken, die Anträge Deckens bei Haugwitz 
zu unterſtützen. 5 

Haugwitz ging bereitwillig auf alles ein. Zwar konnte 
er natürlich nicht Befehl zum Einmarſch preußiſcher Truppen 
geben oder ſelbſtändig eine Perſönlichkeit an den franzöſiſchen 
Oberbefehlshaber ſchicken, aber er erklärte ſich bereit, letzteres 
dem Könige vorzuſchlagen. General Le Cog wurde hierfür 
in Ausſicht genommen. Auch teilte er Decken mit, es ſei 
beabſichtigt, Truppen zuſammenzuziehen, dieſe ſeien freilich 
eigentlich nur dazu beſtimmt, die preußiſchen Grenzen zu 
ſchützen, aber das müſſe Geheimnis bleiben. Haugwitz wollte 
ſich ferner ſofort nach Körbelitz bei Magdeburg begeben, um 
dort mit dem Könige zuſammen zu treffen. Er wollte einen 
Kurier mitnehmen, um ihn ſofort nach der Unterredung nach 
Paris zu ſchicken, — um den Vorſchlag Hannovers zu em— 
pfehlen, die drohende Okkupation durch eine Geldſumme 
abzukaufen. Auch Decken ſollte nach Körbelitz reiſen, um 
dort ſofort bei der Hand zu ſein. 

Haugwitz wies nachdrücklich auf die Wichtigkeit mili⸗ 
täriſchen Widerſtandes hin, es dürften nicht durch eine zu 
frühzeitige Kapitulation Verhandlungen unmöglich gemacht 
werden. Er war ſehr erſtaunt, als er hörte, daß Hannover z. 
Zt. nur 15000 Mann zur Verfügung ſtänden, er hatte eine 
Stärke von 40 000 angenommen. 

Haugwitz tadelte dann erneut das ganze politiſche 
Syſtem Hannovers. Er ſei nur von der einen Furcht geleitet, 
Preußen wolle Hannover an ſich reißen, darum müſſe eine 
preußiſche Okkupation unter allen Umſtänden verhütet werden. 
Man habe aber nicht bedacht, daß Preußen Hannover ebenſo— 
gut bekommen könne, wenn die Franzoſen es beſetzten. Napo⸗ 
leon werde vielleicht einen Teil Hannovers an Preußen, einen 
anderen an Kurheſſen verſchenken und dafür entſprechende Ge⸗ 
genforderungen erheben. Nun ſei Hannover ſelbſt ſchuld daran, 
daß Preußen es nicht beſſer vor den Franzoſen ſchützen könne. 
Soeben aus Petersburg eingetroffene Depeſchen enthielten er- 
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neut Vorſtellungen des ruſſiſchen Kabinets, Hannover nicht 
zu beſetzen, Haug witz ließ auch jetzt wieder durchblicken, daß 
die hannoverſche Geſandtſchaft daran beteiligt ſein möchte 145). 
Eine weſentliche Verbeſſerung der Lage erhoffte Haug witz, 
wenn England die letzten preußiſchen Vorſchläge annehmen 
würde. 

Außer Decken vertrat noch der Kriegsrat v. Ompteda 
die Intereſſen Hannovers in Berlin, er war Nachfolger des 
zum Geſandten in Regensburg ernannten Reden ges 
wordent46). Er erhielt den Auftrag, Haugwitz den Entwurf 
einer Neutralitätserklärung vorzulegen, die beim Reichstag und 
den Höfen abgegeben werden ſollte 147). Haugwitz erklärte 
ſeine Zuſtimmung, und darauf erging die Erklärung. Dieſer 
Akt hat gewiß nur papierne Bedeutung gehabt, aber er zeigt 
deutlich, wie ſehr ſich jetzt die hannoverſche Politik an Preu⸗ 
ßen angeſchloſſen hatte. 

Drittes Kapitel. 

Vom Kriegsbeginn bis zur Konvention von Sulingen. 

Die Verhandlungen zwiſchen Frankreich und England, 
die auch für das Schickſal Hannovers wie für das Handeln 
Preußens und Rußlands entſcheidend waren, trieben ſeit der 
zweiten Hälfte des April dem Bruche zu 148). Am 26. April 
hatte Whitworth, der engliſche Geſandte, ein Ultimatum 
geſtellt. Wenn Frankreich nicht innerhalb von ſieben Tagen 
in die Überlaſſung von Malta willigte, ſollte Whitworth 
Paris verlaſſen. Napoleon verſuchte, die Entſcheidung zunächſt 
noch hinauszuzögern. Die Verhandlungen gingen noch ein 
paar Tage hin und her, das Ergebnis war am 12. Mai die 
Abreiſe von Whitworth, am 16. Mai die Kriegserklä⸗ 
rung. 

Am Tage darauf beauftragte Napoleon ſeinen Geſandten 
in Berlin, Laforeſt, Preußen ein Bündnis anzubieten zu⸗ 

146) Wieweit dieſe Vorwürfe berechtigt waren, wird auf S. 57 aus⸗ 
einandergeſetzt. 

120) Vgl. Frensdorff, v. Ompteda, Allg. D. Biogr. 24, 355. 
447) Abgedruckt v. Ompteda, Überwältigung S. 345, Anlagen Nr. 10. 
128) Brandt, Weltpolitik S. 255 ff. 
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gleich mit der Drohung, wenn Preußen etwa Frankreich ent⸗ 
gegenwirken ſollte, würde er mit Oſterreich anknüpfen, das 
ſchon auf der Lauer liege, die Allianz von 1756 zu erneuern. 
Laforeſt wurde ferner angewieſen, Preußen über die etwaige 
Okkupation Hannovers zu beruhigen, es würde alles geſche— 
hen, um den preußifchen Handel zu ſchonen, bei längerer Dauer 
des Krieges könne vielleicht Preußen an Stelle Frankreichs 
die Beſetzung übernehmen, es komme dem erſten Konſul vor 
allem darauf an, Gefangene zu machen, um ſie demnächſt aus⸗ 
tauſchen zu können 149). Die preußiſchen Vermittlungsvor⸗ 
ſchläge (ſ. o. S. 39) waren durch die Ereigniſſe bereits über⸗ 
holt, als ſie in dieſen Tagen in Paris eintrafen. Sie fanden 
eine kühle Aufnahme 150), der erſte Konſul gedachte nicht, ſich 
in den Schritten, die er gegen Hannover beabſichtigte, durch 
Preußen aufhalten zu laſſen. In ähnlichen Wendungen und 
mit ähnlichen Verſprechungen und Drohungen wiederholte er 
am 27. Mai nochmals ſeine Anträge, die er zehn Tage vor- 
her gemacht hatte 151). | 

Noch vor der Kriegserklärung gab er den Truppen, 
die er in Nymwegen zuſammengezogen hatte, Befehl, ſich nach 
Coevorden in Marſch zu ſetzen 152). Mortier wurde zum 
Oberbefehlshaber ernannt und erhielt Anweiſung, alles für den 
Einmarſch in Hannover vorzubereiten. Unter peinlichſter Be⸗ 
achtung der preußiſchen Neutralität ſollte der Weg durch Mep⸗ 
pen gewählt werden 153). In der Nacht vom 25. und 26. Mai 
erhielt Mortier den Marſchbefehl Bonapartes: „Marchez, serrez 
l’arm&e hanovrienne, faites-lui mettre bas les armes“ und 

149) „Vous pourrez m&me laisser concevoir l'idée que si la guerre 
devenait serieuse et düt trainer en longueur, il serait possible qu'on jugeät 
que l'occupation du Hanovre employät des troupes qu'i pourraient £tre 
utiles ailleurs et qu’en consequence on füt porté A faire quelque arran- 
gement avec la Prusse.“ Vollſtändig abgedruckt Bailleu, Preußen und 
Frankreich II, 144. 

150) Daſelbſt S. 142, Anm. 2. 
151) Bericht Luccheſinis vom 29. Mai. Daſlbſt S. 148 f. 

152) Coevorden liegt unmittelbar an der Grenze der Grafſchaft 
Bentheim. 

153) Schreiben an den Kriegsminiſter vom 13. Mai. Correſpon⸗ 
dance 8, 313 f. 
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ſofort ſetzten ſich die franzöſiſchen Bataillone gegen das Kur⸗ 
fürſtentum in Bewegung.“) 

Am 28. Mai trafen in Körbelitz bei Magdeburg Haug⸗ 
witz und Friedrich Wilhelm zuſammen. Haug witz legte den 
Entwurf eines Erlaſſes an Luccheſini vor, deſſen Inhalt den 
Abmachungen mit Major v. d. Decken entſprach (ſ. o. S. 53). 
Es ſollten Abkauf der Okkupation durch eine von Hannover 
zu zahlende Geldſumme vorgeſchlagen und gleichzeitig Rüſtun⸗ 
gen angekündigt werden mit der Begründung, ſie ſeien zum 
Schutze der preußiſchen Neutralität notwendig. Der König 
aber war nicht zu bewegen, ſeine Zuſtimmung zu geben, er 
ſtrich den entſcheidenden Satz über die Rüſtungen und geſtand 
nur die Aufſtellung eines ſchwachen Grenzkordons zu 155). 
Ebenſowenig war die Einwilligung des Königs zu dem Vor⸗ 
ſchlage des Grafen Haug witz zu gewinnen, General Le 
Cog in das franzöſiſche Hauptquartier zu ſchicken. Es ſollte zu⸗ 
nächſt der Erfolg der Vorſchläge in Paris abgewartet werden, 
dann ſollte ſich Haug witz ſelbſt, möglichſt in Begleitung von 

154) Dumas, Précis des événemens militaires IX, 190. 

155) Bailleu, Preußen und Frankreich II, XXꝰXIII, 145 f. Erlaß an 
Luccheſini vom 28. Mai: „Je puis en toute süreté m’en remettre, & son 
jugement sage et éclairé pour décider lui-meme si je pourrais, sans man- 
quer essentiellement, je ne dirai pas seulemeut à ma dignite, à ma con- 
sideration en Europe, mais à mes devoirs de souverain, au voeu de faire 
le bonheur de mes peuples, à la confiance qu'ils mettent en moi pour 
maintenir leur état de tranquillité et de bonheur, rester spectateur en- 
tierement indifferent des événements et m'abstenir de prendre des mesures 
pour couvrir mes frontières et les mettre à l’abri des suites qui en résul- 
teraient? (Ces mesures me paraissent absolument indispensables, et j'ai 
résolu en conséquence de rassembler tout de suite un corps de troupes sur 
mes frontieres dans le seul et unique but de maintenir celles-ci intactes 
et à couvert de toute transgression à laquelle elles seraient exposees. C'est 
la, je le répète et j'en reitere l' assurance sacrée, l'unique objet de cet 
armement auquel je me vois à mon grand regret forc& par les circon- 
stances). Je crois pouvoir dire que j'ai donné au Premier Consul trop de 
preuves convaincantes de ma facon de penser amicale a son égard et de 
mes soins assidus & conserver la plus heureuse intelligence avec le gou- 
vernement dont il est le chef éclairé, pour qu'il puisse se méprendre sur 
mes motifs, quand le devoir seul et l'amitiéè méme me font agir.“ In der 
eingeklammerten Stelle hat Haugwitz an den Rand des Konzepts gejchrieben: 
„Ce passage a été effac& par ordre du Roi en sa presence.“ 
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Laforeſt und Alopäus, nach Münſter begeben, um dort 
die Verhandlungen mit Mortier zu eröffnen. 

Damit hatte der König die Politik Preußens endgültig 
feſtgelegt, jetzt wäre die letzte Möglichkeit geweſen, das Eindrin⸗ 
gen der Franzoſen in Deutſchland zu verhindern — er hat ſie 
nicht benutzt. Dadurch, daß er auf Rüſtungen verzichtete, ver⸗ 
urteilte er ſeine diplomatiſchen Schritte zur Ergebnisloſigkeit. 
Sein bekannter Widerwille gegen jedes feſte Auftreten, ſeine 
beſondere Abneigung, ſich in hannoverſche Angelegenheiten zu 
miſchen (ſ. o. S. 19), der Mißmut über die Erfolgloſigkeit 
ſeiner Anträge in London und Petersburg, der Einfluß ſeiner 
militäriſchen Umgebung 156), vielleicht auch die Erkenntnis der 
Schwäche ſeines eigenen Heeres, alles wirkte zuſammen 157). 

Endlich iſt noch ein Moment zu erwähnen, das für 
den König mitbeſtimmend war, der Arger über die zwieſpältige 
Politik Hannovers. Während ſich Hannover in Berlin um 
preußiſche Intervention bemühte, hatte es nach den noch in den 
letzten Tagen eingetroffenen Nachrichten in Petersburg anſchei— 
nend entgegengewirkt. 

Eben jetzt wurden die Schritte wirkſam, die Münſter 
am 10. und 12. Mai in Petersburg gegen preußiſches Eingrei⸗ 
fen unternommen hatte (ſ. o. S. 37) oder, wenn man jo 
will, die antipreußiſchen Weiſungen Lenthes vom 15. und 
19. April, die zu dem Proteſt Münſters geführt hatten (ſ. o. 
S. 30, Anm. 88). 

Wer die hannoverſche und die preußiſche Politik dieſer 
Tage verſtehen will, muß ſich dieſen Zuſammenhang eindring⸗ 
lich klar machen; der rückſchauende Betrachter hat es darin 
leichter als der miterlebende Staatsmann. Friedrich Wilhelm 
und ſeine Ratgeber ſahen nur das eine: Hannover hatte 
gleichzeitig in Berlin preußiſche Unterſtützung erbeten und 
in Petersburg gegen Preußen gehetzt. Aber ſie erkanten nicht, 
wodurch dieſer Zwieſpalt hervorgerufen war. Die Befehle an 
Münſter waren abgegangen zu einer Zeit, wo die Politik 
Hannovers noch gegen Preußen orientiert war, und in dieſem 
Sinne unternahm er ſeine Schritte. Er konnte noch nicht 

156) Alopäus ſchrieb dem Herzog von Braunſchweig die Hauptſchuld— 
zu. Bericht Omptedas vom 31. Mai. 

157) Amann, Ruſſiſch-Preußiſche Politik S. 81. 



wiſſen, daß am felben Tage, an dem er jeine zweite Note über⸗ 
reichte, Major v. d. Decken in Berlin eintraf, mit deſſen 
Sendung das hannoverſche Miniſterium die Schwenkung zu 
Preußen hin vornahm. Sicherlich ein unglückliches zeitliches 
Zuſammentreffen, aber auch nicht mehr. 

Wahrſcheinlich hätte Petersburg auch ohne die antipreußi⸗ 
ſche Tätigkeit Münſters ſich gegen die Politik des Berliner 
Hofes erklärt. Dagegen iſt ſehr wohl möglich, daß Ruß⸗ 
land die preußiſche Beſetzung Hannovers zugelaſſen hätte, 
wenn Münſter ſich ausdrücklich dafür verwandt hätte. Die 
Politik der hannoverſchen Staatsmänner iſt ſicherlich kurzſichtig 
und verkehrt geweſen, der Vorwurf der Unehllichkeit, den 
Friedrich Wilhelm und feine Ratgeber gegen jie erhoben, be⸗ 
ſteht aber nicht zu Recht 158). 

Haugwitz war nicht damit einverſtanden, daß ſein 
königlicher Herr auf jedes Eingreifen verzichtete — eindringlich 
ſchilderte er die Gefahren, die ein franzöſiſches Heer in Hanno⸗ 
ver für Preußen bedeutete, er forderte ſogar ſchließlich ſeinen 
Abſchied 159) — umſonſt, der König war nicht zu bewegen. 

Gleich nach der Konferenz mit Friedrich Wilhelm hatte 
Haugwitz eine Beſprechung mit Major v. d. Decken, der 
gleichfalls nach Körbelitz gekommen war. Der Miniſter ließ 

158) Auch Lenthe hat ſich, ſobald er von der Sendung Deckens Kennt⸗ 
nis erhielt, antipreußicher Inſtruktionen enthalten. Er ſchrieb noch am 
30. April an Münſter: „Rußland allein kann helfen und beide, Frankreich 
und Preußen, durch ſeinen Eindruck zurückhalten. Gott gebe, daß man dieſe 
Wahrheit dorten ganz empfinde und ſeine Sprache danach einrichten möge.“ 
Dagegen am 20. Mai: „In einer ſolchen Lage wäre von den zwei Übeln 
noch das geringere, wenn die Okkupation von Preußen geſchähe und dann 
der Ruſſiſche Hof wenigſtens dafür ſorgen wollte, daß das Land nicht zu 
feindlich behandelt und demnächſt reſtituiert würde.“ — Anſcheinend hat der 
preußiſche Geſandte in Petersburg, Graf Goltz, Haugwitz die Anſicht bei⸗ 
gebracht, daß die hannoverſche Geſandtſchaft allein den antipreußiſchen Kurs 
des ruſſiſchen Kabinets verſchulde. Münſter meldete unter dem 10. Juni / 
29. Mai, daß er mit Goltz eine Auseinanderſetzung über dieſes Thema 
gehabt habe. 

159) Zu den von Bailleu, Preußen und Frankreich II, XXXIV, an⸗ 
geführten Belegen kommt noch das Zeugnis Jackſons, Ford, Hanover and 
Prussia 314, Anm. 3, Omptedas und das von Alopäus. Ompteda hatte die 
Nachricht von Alopäus, dem ſie Haugwitz ſelbſt mitgeteilt hatte (Martens, 
Recueil des traites VI, 314). 
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durchblicken, wie ſchmerzlich es ihm war, nicht mehr für Han— 
nover erreicht zu haben. Er betonte dann erneut die Not- 
wendigkeit militärischen Widerſtandes und bat, über alle Er- 
eigniſſe auf dem Laufenden erhalten zu werden. Nach Be⸗ 
endigung dieſer Beſprechungen kehrte Haugwitz nach Berlin, 
Decken nach Hannover zurück. Der König trat ſeine Reiſe 
nach Franken an. 

Nachdem ſomit Preußen ſeine aktive Unterſtützung ver⸗ 
ſagt hatte, blieb für Hannover nur noch die ſchwache Hoffnung, 
daß Napoleon auf den preußiſchen Vorſchlag, die Okkupation 
durch eine Geldſumme abzukaufen, eingehen würde. Oder eine 
andere Möglichkeit, die freilich bei der Nähe der Gefahr noch 
weniger ausſichtsreich ſchien, daß die Sendung Deckens und 
die Schwenkung der hannoverſchen Politik in Petersburg noch 
rechtzeitig bekannt wurde, daß man daraufhin den Einſpruch 
gegen das Eingreifen Preußens aufgeben würde, und daß viel— 
leicht doch noch in zwölfter Stunde eine gemeinſame ruſſiſch— 
preußiſche Aktion das Kurfürſtentum retten könnte. 

Kein Mittel ſollte unverſucht bleiben, und ſo wurde denn 
Ompteda beauftragt, ſich mit Laforeſt, dem franzöſiſchen 
Geſandten in Berlin, ins Benehmen zu ſetzen. Dieſer hatte 
einmal beiläufig geäußert, Napoleon werde nur ungern das 
Kurfürſtentum in den engliſch-franzöſiſchen Konflikt hinein⸗ 
ziehen, aber er ſei durch die Verhältniſſe dazu gezwungen. 
Daran knüpfte das Miniſterium an. Vielleicht könnte Laf o- 

reſt veranlaßt werden, ins franzöſiſche Hauptquartier zu 
gehen und dem kommandierenden General eine Vorleſung da— 
rüber zu halten, daß Hannover und England nur in Per⸗ 
ſonalunion ſtänden, und daß die Kriege Englands Hannover 
nichts angingen. Hannover ſei indeſſen gern bereit, eine Kon- 
vention zu ſchließen. Natürlich lehnte es aber der franzöſiſche 
Geſandte ab, in dieſer Weiſe dem erſten Konſul entgegenzus 
wirken, um ſo mehr, als ihm dieſer beſonders aufgetragen 
hatte, ſich jeglicher Einwirkung auf den Vormarſch der fran⸗ 
zöſiſchen Truppen zu enthalten 160). 

Die Vorbereitungen in Hannover waren im vollen Gan⸗ 
ge, aber noch nicht im entfernteſten abgeſchloſſen, als am 26. 

© 190) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 144. 
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Mai die Nachricht von der Kriegserklärung eintraf. Sofort 
wurde eine Miniſterialſitzung anberaumt, an der auch der Her⸗ 
zog und der Feldmarſchall teilnahmen. Es wurde beſchloſſen, 
an den franzöſiſchen kommandierenden General eine Kom⸗ 
miſſion zu ſenden, um nach Möglichkeit eine Konvention zu 
ſchließen 161). 

Die Deputation ſollte die Neutralität Hannovers er» 
klären, zur Abwendung einer Beſetzung des Landes eine Geld- 
bewilligung anbieten und eine Demarkationslinie, äußerſten⸗ 
falls auch eine Schließung der Flußmündungen gegen England 
vorſchlagen. Das Miniſterium glaubte, daß es im Sinne und 
im Intereſſe der im Gange befindlichen Unterhandlungen ſein 
würde, wenn es auch ſeinerſeits ſuchte, eine Verſtändigung zu 
erzielen. 

Zwei Tage ſpäter erging die mit Haugwitz verab⸗ 
redete Neutralitätserklärung an den Reichstag und an die 
Höfe zu Berlin, Dresden, Petersburg und Wien, darin auch 
eine Erklärung, daß die ergriffenen militäriſchen Maßnahmen 
ausſchließlich der Verteidigung im Notfalle dienen ſollten 162). 
Eine ähnliche Erklärung erließ dann gleichzeitig England, 
das Kurfürſtentum Hannover ſei an dem Kriege zwiſchen Eng⸗ 
land und Frankreich unbeteiligt, der König werde ſich als 
Kurfürſt ſtrengſter Neutralität befleißigen und hoffe, daß auch 
Frankreich die Neutralität Hannovers achten werde 163). 

Die Nachrichten lauteten jetzt von Tag zu Tag bedroh— 
licher. Am 28. Mai kam eine Meldung der Bentheimſchen 
Regierung, drei Kolonnen ſeien im Anmarſch, eine in Richtung 
auf Hamburg und Bremen, zwei in Richtung auf Hannover, 
am 28., daß die Franzoſen in Stärke von 15 —16 000 Mann 
in die Grafſchaft Bentheim eingerückt ſeien, im ganzen ſei die 
Armee 50000 Mann ſtark. Dieſe Zahlen ſeien indeſſen mit 
Vorſicht aufzunehmen, da die Franzoſen es bekanntlich ver- 

161) Bevollmächtigt wurde der Hofrichter und Landrat v. Bremer 
und der Oberſtleutnant und Kommandeur des Leib-Garde-Regiments von 
Bock. Später ſchloß ſich auf Wunſch der Kommiſſion noch der Commerzrat 
Brandes an. | 

162) Ompteda, Überwältigung, Anlage 10. 
163) Heigel, Deutſche Geſchichte vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur 

Auflöſung des alten Reichs II, 455. 
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ſtänden, ihre eigentliche Stärke zu verheimlichen. Am ſelben 
Tage kam ein Brief von Lenthe mit einer Nachricht aus 
dem Haag vom 20. Mai, der die Nachrichten aus Bentheim 
im ganzen beſtätigte, daß das Korps der Franzoſen 16— 
17000 Mann ſtark, mit 22 Geſchützen bewaffnet ſei und auf 
35 000 Mann vermehrt werden ſolle. 

Wie bitter rächte ſich jetzt, daß man ſo lange mit der 
Mobilmachung gezögert hatte. Wäre ſie rechtzeitig erfolgt, 
ſo hätte ein Heer von 30—35 000 Mann vollſtändig ausgerüftet 
bereit geſtanden, jetzt war die Lage Hannovers verzweifelt, 
die eigene Armee noch in der Mobilmachung und im Aufmarſch 
begriffen, unzulänglich mit Pferden und Fuhrwerk verſehen, 
alles überhaſtet, eine ſtarke, anſcheinend ſehr überlegene feind- 
liche Armee im Anrücken, blieb nur die Hoffnung, daß die 
diplomatiſchen Unterhandlungen doch noch zum Erfolg führen 
könnten. Die Ausſichten waren freilich gering, aber doch nicht 
völlig geſchwunden. 

Es galt alſo einerſeits Zeit zu gewinnen, andrerſeits zu 
verhindern, daß durch zu frühe Eröffnung der Feindſeligkeiten 
die im Gange befindlichen Verhandlungen geſtört wurden. In 
dieſem Sinne ergingen die Befehle 164). In Bentheim ſtand 
eine Kompanie, in Osnabrück ein Bataillon, beide ſollten ſich 
bei Annäherung des Feindes zurückziehen. Der Kommandeur 
der Avantgarde, Generalleutnant v. Linſingen, erhielt Be⸗ 
fehl, nach Möglichkeit Feindſeligkeiten zu vermeiden, nicht an⸗ 
zugreifen, ſondern nur ſich zu verteidigen. Bei Annäherung des 
Feindes ſollte er an den franzöſiſchen Oberbefehlshaber einen 
Offizier ſchicken und die Neutralität des Landes erklären 165). 

Den Befehl über das Avantkorps erhielt Generalleutnant 
v. Hammerſtein, ein hervorragender Soldat, der ſeit dem 
berühmten Durchbruch von Menin ſich beſonderen Anſehens er- 
freute 166). Ihm wurde befohlen, Anſtalten für die Verteidi⸗ 
gung der Weſerbrücke bei Nienburg zu treffen und dann das 
Avantkorps zu übernehmen, das ſich um Sulingen ſammelte. 

164) Vgl. Poten, Hammerſtein, Allgemeine deutſche Biographie 10, 
491 ff. 5 

165) Auszug des Befehls bei Ompteda, Überwältigung, S. 153. 
106) Staats⸗Archiv Hannover. Def. 41. II. II. Nr. 21. III. Nr. 24 

bis 31. 



2 

Es ſollte Linſingen unterſtützen und nötigenfalls auf⸗ 
nehmen. 

Am 30. Mai traf Meldung von Linſingen ein, der 
Feind ziehe ſich auf Meppen. Danach ſchien er auf Bremen 
zu marſchieren. Hieran konnte er nicht verhindert werden, 
da er Bremen erreichen konnte, ohne hannoverſches Gebiet 
zu berühren. Kam es wirklich zu einer Beſetzung Bremens, 
ſo war die Stellung weſtlich der Weſer nicht mehr zu halten 
und ſelbſt die an der Weſer aufs äußerſte gefährdet. Es mußte 
an die Möglichkeit eines Rückzuges an die Elbe gedacht werden. 
Der Kommandeur des rechten Flügels, General-Major v. 
Schulte, erhielt Befehl, auf der Hut zu ſein, daß der Feind 
nicht von dort aus die Rückzugslinie auf die Elbe abſchnitte. 
Auch ſonſt wurden Vorbereitungen zum Rückzuge getroffen, 
überzählige Geſchütze waren ſchon am 19. Mai nach Stade ge⸗ 
ſchickt; jetzt ergingen Befehle, die Elbinſel Wilhelmsburg mit 
Munition und Lebensmitteln zu verſehen und Schiffe für einen 
etwaigen Elbübergang zuſammenzuziehen. 

Am Morgen des 30. Mai kamen die Franzoſen den 
Vorpoſten des Generals v. Linſingen ſo nahe, daß dieſer 
einen Adjutanten entſandte, um gemäß den Befehlen des Feld⸗ 
marſchalls eine Neutralitätserklärung abzugeben. Der Be⸗ 
fehlshaber der franzöſiſchen Avangarde lehnte aber ab, irgend 
welche Unterhandlungen zu eröffnen oder auch nur den Ad⸗ 
jutanten zum Oberbefehlshaber zu geleiten. 

Inzwiſchen waren auch die vom Miniſterium eingeſetzten 
Deputierten eingetroffen. Sie entſandten am folgenden Tage 
einen Trompeter mit ihrer Beglaubigung an General Mor⸗ 
tier und wurden von dieſem für den Abend ins franzöſiſche 
Haupquartier beſchieden. In Vechta begannen am Abend des 
31. Mai die Beſprechungen 167). Die Neutralitätserklärung 
machte auf Mortier nicht den geringſten Eindruck. Höflich, 
aber beſtimmt erklärte er, ſich auf keine Bedingungen einlaſſen 
zu können, er habe Befehl, das Land zu beſetzen. 

Erſt nach langen Verhandlungen machte er die Vorſchläge, 
die im weſentlichen ſpäter in die Konvention von Sulingen 
aufgenommen wurden: Beſetzung des ganzen Landes und der 

107) Rechenſchaftsbericht der Deputierten. Ompteda, Überwältigung, 
S. 146 ff. 



53 

Feſtungen durch die Franzoſen, Unterhaltung des Beſatzungs⸗ 
heeres, Ablieferung der geſamten Artillerie, der Munition und 
Arſenale, Übergang der Verwaltung und fämtlicher Kaſſen 
an den franzöſiſchen Oberbefehlshaber, Rückzug der Armee über 
die Elbe, eidliche Verpflichtung, nicht gegen Frankreich zu 
fechten bis zum Austauſch gegen eine gleiche Anzahl Franzoſen. 
Das Erſuchen der hannoverſchen Deputierten, bis zum Ab⸗ 
ſchluß der Verhandlungen den Vormarſch einzuſtellen, lehnte 
Mortier ab. In der Frühe des 2. Juni reiſten die Depu⸗ 
tierten nach Hannover zurück. 

Inzwiſchen hatte ſich die politiſche Lage in Berlin voll- 
ſtändig geändert. Zwei Tage nach der Konferenz von Köbelitz 
erhielt Alopäus neue Inſtruktionen, die von einer Schwen⸗ 
kung des ruſſiſchen Hofes berichteten. Die günſtigen Berichte, 
die Alopäus über die preußiſche Politik nach Petersburg 
geſchickt hatte, vielleicht auch der Einfluß der Kaiſerinwitwe 
und Rückſichten auf die dem Herrſcherhauſe verwandten nord- 
deutſchen Fürſtenhöfe (Holſtein und Mecklenburg) mögen zu⸗ 
ſammengewirkt haben 168). Freilich ganz war das Mißtrauen 
hinſichtlich preußiſcher Annexionsgelüſte noch nicht geſchwunden, 
es wurde die Erwartung ausgeſprochen, daß Preußen nicht 
etwa ſeine Politik durch „private Rückſichten und Hoffnung 
auf einen Augenblickserfolg“ leiten laſſe 169). Im übrigen aber 
bekam Alo päus freie Hand, für die Sicherheit Hannovers, 
in Gemeinſchaft mit Preußen die nötigen Schritte zu tun. Ja, 
es hieß in der Note ſogart70), Preußen werde ſich unſterblichen 
Dank von Deutſchland und ganz Europa erwerben, wenn 
es ſich Frankreich ernſtlich widerſetze, es könne dabei auf volle 

4s) Dagegen war die Schwenkung, die das hannoverſche Miniſterium 
mit der Sendung Deckens zu Preußen hin vorgenommen hatte, in Peters— 
burg noch nicht bekannt geworden. 

160) Ulmann, Ruſſiſch⸗preußiſche Politik S. 69; die daſelbſt S. 68 
Anm. 2 erwähnte angebliche Note Münſters vom 14. Mai, die in Peters⸗ 
burg gemeinſames Vorgehen Rußlands und Preußens beantragt haben ſoll, 
exiſtiert nicht. In den Akten findet ſich keine Spur einer ſolchen. Es iſt 
auch vollſtändig ausgeſchloſſen, daß Münſter zwei Tage nach ſeiner ſcharfen 
Note vom 12. Mai ein derartiges Schreiben überreicht hätte. Es muß irgend 
ein Mißverſtändnis des Gewährsmannes vorliegen. 

170) Ulmann, Ruſſiſch⸗preußiſche Politik S. 66. 
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Unterſtützung des Zaren rechnen 171). Wie anders hätte der 
Lauf der Ereigniſſe ſein können, wenn Rußand von vornherein 
ſeinen jetzigen Standpunkt vertreten hätte, oder wenn die Ge⸗ 
ſinnungsänderung wenigſtens vor der Körbelitzer Konferenz 
bekannt geworden wäre. Jetzt war es zu ſpät. 

Alopäus hatte ſofort nach Empfang dieſer Aufträge 
am Abend des 30. Mai Haugwitz von der neuen Lage der 
Dinge in Kenntnis geſetzt, am folgenden Tage beſtürmten er 
und Ompteda den Miniſter, nunmehr einzugreifen. 

Verhängnisvoll war, daß gerade jetzt der König abweſend 
war. Ohne ſeine Genehmigung, erklärte Haugwitz, könne 
er nichts tun, die Befehle darüber ſeien zu beſtimmt geweſen, 
er habe in den Körbelitzer Beratungen alle Stimmen gegen 
ſich gehabt. Wieder erneuerte er die Vorwürfe, daß Hannover 
in Petersburg gegen Preußen gearbeitet habe, dadurch habe 
es Preußen die Hände gebunden. Er werde den König benach- 
richtigen, aber er glaube nicht, daß er ſeine Meinung ändern 
werde. Ebenſowenig glaube er, daß er noch auf ſeine Anträge 
in London eine günſtige Antwort erhalten werde. Dagegen 
hoffe er, daß die Antwort Napoleons auf die Körbelitzer Vor⸗ 
ſchläge bald einträfe, vorher könne er nichts tun 172). Inzwi⸗ 
ſchen ſolle Hannover in ſeinen Verteidigungsmaßnahmen fort⸗ 
fahren. 

Ohne Preußen konnte auch Alopäus nach ſeinen In⸗ 
ſtruktionen nicht handeln; und ſo war denn trotz hoffnungs⸗ 
voller Ausſicht alles beim Alten geblieben. Der Geſandtſchafts⸗ 
bericht vom 31. Mai, der alles dies dem Miniſterium nach, 
Hannover berichtete, kam noch gerade zu der folgenſchweren 
Miniſterialſitzung zu recht, die am Nachmittage des 2. Juni 
über das Schickſal des Kurfürſtentums entſcheiden ſollte. 

171) La Prusse pourroit compter sur le concours de tous les moyens 
que S. M. l’Empereur avoit en son pouvoir pour préserver le Nord de 
I' Allemagne d'une invasion hostile de toute puissance étrangère.“ Bericht 
Omptedas vom 31. Mai. 

172) Als er hörte, daß man von Hannover aus eine Deputation an 
Mortier geſchickt hatte, war er beſorgt, dieſe könnte geäußert haben, daß 
Preußen mit Hannover im Einvernehmen ſtehe. Dadurch würden die 
Körbelitzer Vorſchläge ſehr erſchwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Nur 
ſchwer ließ er ſich hierüber beruhigen. 
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Außer den Miniſtern nahm der Feldmarſchall teil. Er 
hatte tags zuvor den Oberbefehl an den Herzog von Cambridge 
übertragen auf Grund einer früheren Ermächtigung des Königs. 
Sein Geſundheitszuſtand und die Lage der Dinge machten ſeine 
Anweſenheit in Hannover wünſchenswert. Der Herzog wurde 
von Nienburg herbeigerufen, um an der Sitzung teilzunehmen, 
kam aber nicht mehr rechtzeitig 173). 

Derart harte Bedingungen, wie ſie die Unterhändler mit» 
brachten, hatte niemand erwartet. Eine weſentliche Milderung 
war nach Meinung der Deputierten nicht zu erwarten. Diplo⸗ 
matiſche oder militäriſche Hülfe war gleichfalls nicht mehr zu 
erwarten. Sollte man ſich unterwerfen, oder ſollte man be— 
waffneten Widerſtand verſuchen? Der Herzog war für das 
letzteret74), das Miniſterium für das erſtere; die Entſcheidung 

lag nach Lage der Dinge beim Feldmarſchall. Er entſchied 
ſich für Unterwerfung, weil er die militäriſche Lage für hoff— 
nungslos anſah 175). 

Die hannoverſche Armee war befehlsgemäß aufmarſchiert. 
Die Avantgarde hatte ſich langſam auf die Weſer zurückge— 
zogen, da die Franzoſen ſie durch ihren Marſch über Vechta, 
Wildeshauſen abzuſchneiden drohten. Dabei war es zu zwei 
unbedeutenden Rückzugsgefechten gekommen 176). Die Stellung 

173) Daß es ſich mehr darum handelte, ihn vor voreiligen Schritten 
zu bewahren, als ſeinen Rat einzuholen, wie Haſſell, Kurfürſtentum Han— 
nover S. 239 Anm. vermutet, iſt richtig. Vgl. Wallmoden, Darſtellung der 
Lage S. 54. 

176) Er ſchrieb am 1. Juni: „Ich erwarte mit Ungeduld die Be— 
ſtimmung, ob wir dem Feind an der Weſer einigen Widerſtand leiſten ſollen“ 
und am 2. Juni nach Einſicht in die Vorſchläge Mortiers: „Es iſt mir 
nicht möglich zu entſcheiden, ob Ew. Excellencen gut tun, die vorgeſchlagenen 
Conditionen anzunehmen, ich finde ſie ſehr hart. Ich wünſche aber be— 
ſtimmte Befehle zu erhalten, ob man ſich verteidigen will oder nicht. Sollte 
der letzte Entſchluß gefaßt werden, ſo würde ich für meine Perſon nicht gern 
länger bei der Armee bleiben.“ 

15), Seine Gründe ergeben ſich aus feiner Verteidigungsſchrift, Dar— 
ſtellung der Lage S. 9 f., 49 ff. und aus einigen Denkſchriften, die er an— 
fertigen ließ. Staats-Archiv Hannover. Deſ. 41. E. II. III. Nr. 35. 

176) Einzelheiten ſiehe Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 241 ff. 
Die Schilderung des Gefechtes bei Borſtel durch Major v. Ompteda, Regi— 
ment Fußgarde S. 317 f., ſtimmt nicht zu dem Bericht Mortiers, Moniteur 
1803 Nr. 261. Zu einer Entſcheidung der Frage, welcher Gefechtsbericht 
zuverläſſiger iſt, reicht das Material nicht aus. Ein angeblich drittes Gefecht 

5 
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weſtlich der Weſer war unhaltbar geworden, darüber waren ſich 
Wallmoden und Hammerſtein einig, in der Nacht. 
vom 2. zum 3. Juni wurde ſie daher geräumt. An der Weſer 
ſtanden 7200 Mann Infanterie, 3850 Mann Kavallerie und 
3 Batterien mit 26 Geſchützen 177). In dieſen Zahlen ſind 
die Rekruten, die die Regimenter z. T. mit ſich führten, nicht. 
mit enthalten, ſie waren noch völlig unausgebildet und be⸗ 
deuteten für die Truppen eher eine Behinderung als eine Unter⸗ 
ſtützung. Die Stärke des Feindes war nicht genau bekannt, 
die letzte Nachricht von Lenthe hatte gelautet, das erſte 
Korps der Franzoſen ſei 16 bis 17000 Mann ſtark mit 22 Ge⸗ 
ſchützen und ſolle auf 35000 Mann vermehrt werden 178). 
Die Bentheimſche Regierung hatte 15 bis 16000 Mann und 
eine Geſamtſtärke von 50000 gemeldet. Napoleon ſelbſt gab 

bei Nienburg, von dem Dumas, Precis des événemens militaires IX, 201 
berichtet, hat nicht ſtattgefunden, es iſt weder in hannoverſchen Quellen 
noch in Mortiers Gefechtsbericht erwähnt. In Hannover verbreitete ſich 
bald das Gerücht, es wäre Befehl gegeben, nicht zu ſchießen und ſich „des 
Bajonetts nur mit Moderation zu bedienen.“ Dieſe Anekdote iſt auch in 
neuere Geſchichtswerke übergegangen. Ompteda, Überwältigung Hannovers 
S. 152 hat nachgewieſen, daß jedenfalls der zweite Teil des Befehls ſicher 
fabulos iſt, während er das Schießverbot beſtehen läßt. Aber auch hiervon 
kann keine Rede ſein. Die Hannoveraner hatten Befehl, nicht die Feind— 
ſeligkeiten zu eröffnen, ein allgemeines Schießverbot iſt niemals gegeben. 
In den Akten findet ſich keine Spur davon, ebenſowenig in den gleichzeitigen. 
Zeitſchriften und Flugſchriften, und vor allen Dingen haben die hannover— 
ſchen Truppen ja auch bewaffneten Widerſtand geleiſtet. Die beiden Brief— 
ſtellen, auf die Ompteda ſich beruft, ſind nicht beweiſend; in ihnen kommt 
nur der Ärger zum Ausdruck, daß überhaupt die Handlungsfähigeit ein⸗ 
geſchränkt war. Noch weniger ſind die Einwendungen von Häuſſer, Deutſche 
Geſchichte II, 450 Anm. ſtichhaltig. Die Quelle, auf die er ſich beruft, eine 
in Hannover umlaufende Anekdote, iſt nicht zuverläſſig. 

177) Nach der ordre de bataille vom 31. Mai und einer der er⸗ 
wähnten Denkſchriften. In der „Darſtellung der Lage“ S. 50 gibt Wall- 
moden die Stärke auf 6300 Mann Infanterie und 2700 Pferde an. Er hat 
wohl in dieſer Zahl die bei Soltau ſtehende Reſerve nicht mitgerechnet. 

178) Es iſt unberechtigt und mißverſtändlich, daß Haſſell, Kurfürſten⸗ 
tum Hannover S. 435 einen Brief aus dem Haag an Lenthe wörtlich ab— 
druckt und Wallmoden S. IV und 230 die bitterſten Vorwürfe macht, daß 
er ſich nicht mehr nach dieſem Briefe gerichtet habe. Dieſer Brief iſt nicht 
wichtiger als irgend ein anderer, in dem von der Stärke des Feindes die 
Rede iſt. Überdies iſt er Wallmoden gar nicht in Abſchrift, ſondern im Aus⸗ 
zug mitgeteilt. 
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kurze Zeit ſpäter die Stärke der Invaſionsarmee mit 16 000 
Mann an mit einer Reſerve von 7000. Er fügt hinzu: „C’etait 
peu contre une arm&e brave et désespér ée, .. il importait 
pour épargner le sang, que la terreur marchät devant mes 

troupes, et c'est elle qui en a grossi le nombre.“ 172) Aber 
ſelbſt dieſe Angabe Napoleons war noch zu hoch gegriffen, wir 
wiſſen jetzt, daß die Geſamtſtärke der Truppen Mortiers nur 13 
bis 14000 Mann mit 17 Geſchützen betrug.!“ 

Wallmoden hat die Zahl der Gegner ſtark über- 
ſchätzt; er glaubte ſich 30—40 000 Franzoſen gegenüber 181). 
An Artillerie waren die Hannoveraner überlegen mit einem Be⸗ 
ſtande von 26 Geſchützen gegen 17 der Franzoſen. Dazu kamen 
noch 18 Infanteriegeſchütze auf hannoverſcher Seite, deren Feuer— 
kraft freilich nicht bedeutend war. Stimmung und Ausrüſtung 
der Franzoſen ſcheinen nicht ſchlecht geweſen zu ſein, es waren 
alte, ſieggewohnte Truppen!32), weſentlich übertrafen ſie ihre 
Gegner an Beweglichkeit und Marſchgeſchwindigkeit. 

Zur Verteidigung wäre die Weſerlinie von Verden bis 
Stolzenau, eine Strecke von rund 50 km, in Frage gekommen. 
Dieſe mit 11000 Mann zu verteidigen, war gewiß keine 
leichte Aufgabe, aber bei richtiger Einſchätzung' des Gegners 
hätte der Verſuch gemacht werden können und gemacht werden 
müſſen. Gegen einen dreifach überlegenen Feind, den Wall- 
moden ſich gegenüber glaubte, war die Verteidigung aus⸗ 
ſichtslos. Dieſe Überſchätzung des Gegners iſt wohl begreif— 
lich, beſonders wenn man ſich die erwähnte Außerung Napo⸗ 
leons vergegenwärtigt, aber doch ein verhängnisvoller Irrtum 
und ein Makel, der dem Namen des Feldmarſchall anhaftet. 

Bleibt noch zu erwägen, ob ein Rückzug an die Elbe 
und Einſchiffung der Truppen nach England hätte bewerkſtel⸗ 
ligt werden können. Die großen Schwierigkeiten eines Rück⸗ 
zuges ohne Konvention ſind nicht zu verkennen. Die Franzoſen 

170) Unterredung mit Lombard. Bailleu, Preußen und Frank⸗ 
reich II, 184. 

180) Dumas, Précis des &venemens militaires IX, 396 Anlage. 
181) Auch andere haben die Zahl der Franzoſen überſchätzt; Major 

v. d. Decken ſchätzte 40—50 000 Mann. Ompteda, hannov.⸗engliſcher Offi⸗ 
zier S. 96. Haugwitz 60 000 Mann, Bailleu, Preußen u. Frankreich II, 153. 

182) Dumas, Précis des événemens militaires IX, 189. 
5˙% 
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konnten vermöge ihrer größeren Beweglichkeit ſchon eher an 
der Niederelbe eintreffen als die Hannoveraner, tatſächlich 
waren ſie auch ſchon am 7. Juni in Harburg, am 8. in Stade. 
Ein erheblicher Vorteil wäre immerhin geweſen, daß das 
Korps ſchlagfertig geblieben wäre, ein Zeitgewinn wäre da— 
durch ermöglicht, der Preußen vielleicht doch noch zum Eins 
ſchreiten veranlaßt hätte. Aber in Hannover glaubte man 
nicht mehr an dieſe Möglichkeit, und der Nachteil, den man für 
das Land befürchtete, ſchien den Vorteil nicht aufzuwiegen. 
Man hoffte, daß das Land im Falle einer Konvention doch 
noch glimpflicher behandelt würde, als wenn der Feind es auf 
der Verfolgung durchſchritte und als Sieger beſetzte. Freilich 
erwies ſich auch dieſe Hoffnung als trügeriſch. 

Für die Einſchiffung waren die Vorbereitungen noch nicht 
genügend weit gediehen, als daß der Feldmarſchall darauf 
elnen Plan hätte aufbauen können. Die letzten Nachrichten 
lauteten dahin, daß die Einſchiffung vielleicht am 10. oder 11. 
würde ſtattfinden können, das war ſchon zu ſpät, und Sicheres 
war nicht bekannt, vor allen Dingen aber fehlte ein ausdrück— 
licher Befehl des Königs. Ohne einen ſolchen würde aber wahr— 
ſcheinlich das’ Miniſterium ſeine Zuſtimmung verſagt haben, 
und ſicherlich war die Stimmung des Landes und eines Teiles 
der Armee gegen dieſen Plan, der das Land dem Feinde preis- 
gab und nur die Truppen rettete. Wohl für die Heimat wollte 
man ſich ſchlagen, nicht aber für England, ſo und nicht anders 
wäre die Einſchiffung aufgefaßt 183). 

Den Rückzug an die Elbe anzuordnen, um je nach Lage 
der Dinge dort Widerſtand zu leiſten oder ſich einzuſchiffen, 
war gleichfalls unmöglich. Eine Einſchiffung hätte in Stade 
erfolgen müſſen, und dahin konnte man ſich nur zurückziehen, 
wenn die Einſchiffung ſicher war. Andernfalls hatte man dort 
die Elbe und neutrale Staaten im Rücken. Beabſichtigte man 

183) Die Angabe des Majors v. Ompteda, hannov--engl. Offizier 
S. 105 ſtimmt darin mit dem Zeugnis der Akten überein, Ompteda, Über— 
wältigung ©. 172 Anm. 1 vermutet, Wallmoden habe ernſtlich an die Ein- 
ſchiffung der Truppen gedacht. Dem iſt jedoch nicht ſo, ſowohl in den Vor— 
ſchlägen Mortiers wie in den Gegenvorſchlägen war ein Hauptpunkt, Ver— 
pflichtung der hannoverſchen Truppen, nicht wieder gegen Frankreich zu 
kämpfen. Dann hatte doch die Einſchiffung keinen Zweck mehr. 
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dagegen Widerſtand, ſo mußte man ſich auf das Lauenburgiſche 
zurückziehen 184). Dieſes ſind die Gründe, die Wallmoden 
und das Miniſterium veranlaßten, auf bewaffneten Widerſtand 
zu verzichten. Nicht allem kann man zuſtimmen, aber man 
muß den Gründen immerhin Gerechtigkeit widerfahren laſſen. 
Der Feldmarſchall, dem gemeinhin die größte Schuld am Ab— 
ſchluß der Konvention gegeben wird, hat tatſächlich die gering— 
ſte. Die entſcheidenden Fehler wurden von der Londoner Kanz— 
lei und dem Miniſterium gemacht, als ſie nicht rechtzeitig ſich zu 
Rüſtungen entſchließen konnten. Nicht erſt in der Miniſterial⸗ 
ſitzung vom 2. Juni, ſondern ſchon ſehr viel früher in den 
nutzlos verſtrichenen Wochen des März und April wurde das 
Schickſal Hannovers entſchieden. 

Eine Reihe von Gegenvorſchlägen wurde aufgeſetzt, ins- 
beſondere ſollte verſucht werden, die Höchſtzahl der Beſatzungs— 
armee feſtzuſetzen, die Verfügung über Kaſſen und Verwaltung 
zu beſchränken, perſönliches Eigentum, perſönliche Freiheit und 
freie Religionsübung ſicherzuſtellen, die geforderte Entfernung 
der königlichen Wappen zu verhindern 185). Die Abgeordneten 
wurden freilich angewieſen, den Abſchluß nicht von der Erfül— 
lung dieſer Gegenvorſchläge abhängig zu machen, ſondern nö— 
tigenfalls auch den erſten Entwurf Mortiers zu unter⸗ 
zeichnen. 

In derſelben Sitzung beſchloſſen die Miniſter, das Kur- 
fürſtentum in Stich zu laſſen, ſie flüchteten erſt nach Hildes— 
heim, ſpäter nach Ratzeburg. Nur der Miniſter v. d. Decken 
blieb als Privatmann in Hannover zurück, um nötigenfalls 
die hannoverſchen Behörden zu beraten. Zur Regelung der 
laufenden Angelegenheiten wurde eine Kommiſſion ſtändiſcher 
Vertreter eingeſetzt, die ſpäter den Namen Landesdeputations⸗ 
kollegium erhielt. Alle Behörden ſollten zunächſt ihren Dienſt 
weiter verſehen, nur das Prädikat „königlich-kurfürſtlich“ ab⸗ 
legen. Die Beamten wurden ermächtigt, einen Dienſteid, aber 
keinen Huldigungseid zu leiſten. 

Der Herzog von Cambridge erklärte, als engliſcher Prinz 
das Ehrenwort, in dieſem Kriege nicht mehr gegen Frank— 
reich fechten zu wollen, nicht geben zu können. Er verließ 

183) Wallmoden, Darſtellung der Lage S. 45. 
185) Ompteda, Überwältigung Anlage 12. 



mit einer in Cuxhaven für ihn bereitliegenden Fregatte Han⸗ 
nover und kehrte nach England zurück. 

Die Deputation machte ſich erneut auf den Weg ins 
franzöſiſche Hauptquartier, das inzwiſchen nach Sulingen vor⸗ 
gerückt war. Hier wurde am 3. Juni in ſiebenſtündiger Bera⸗ 
tung die Konvention!86) abgeſchloſſen, ſie unterſchied ſich nur 
unweſentlich von den erſten Vorſchlägen Mortiers. Beſon⸗ 
ders als im Laufe der Unterhandlungen bekannt wurde, daß 
in der Nacht zuvor Nienburg geräumt war, wurden einige 
Verbeſſerungen, die mündlich ſchon zugeſtanden waren, wieder 
rückgängig gemacht. 

Erreicht wurde (wenn auch nur mündlich), daß Lauen⸗ 
burg, wohin ſich die hannoverſche Armee zurückziehen ſollte, 
von der Beſetzung ausgenommen wurde. Freiheit des Kultus 
wurde zugeſtanden und auf die Entfernung der königlichen 
Wappen verzichtet. Auf ausdrücklichen Wunſch der Abgeord— 
neten wurde ferner eine Klauſel aufgenommen, nach der die 
Möglichkeit zugeſtanden wurde, die Konvention durch Inter- 
vention auswärtiger Mächte zugunſten Hannovers zu ver⸗ 
beſſern (Artikel 17, von dem noch die Rede ſein wird). 
Ferner wurde lebhaft geſtritten über die Forderung, daß ſämt⸗ 
liche Engländer ausgeliefert werden ſollten, die Abgeordneten 
erklärten das für eine Beſchimpfung des Landes und drohten 
mit dem Abbruch der Unterhandlungen. Daraufhin gab Mo r⸗ 
tier nach und beſchränkte ſich darauf, daß er berechtigt wäre, 
engliſche Militärperſonen und Agenten zu verhaften. End⸗ 
lich glaubten die Unterhändler aus dem Verhalten Mortiers, 
das ſie ſehr lobten, und aus ſeinen Außerungen die Hoffnung 
ſchöpfen zu können, daß die Beſtimmungen milde gehandhabt 
und zugunſten des Landes ausgelegt würden. Aber alle dieſe 
Hoffnungen und Zugeſtändniſſe konnten doch über den eigent- 
lichen Inhalt der Konvention nicht täuſchen, das Land wurde 
vom Feinde beſetzt, und die Armee mußte über die Elbe zurüd- 
gehen. Die Unterſchriften wurden vollzogen, Mortier ſchrieb 
vor ſeinen Namen die Worte: Sauf l’approbation du Premier 
Consul, die ſpäter noch von großer Bedeutung ſein ſollten. 

186) Die Konvention in Fakſimile ſiehe Ompteda, Anlage. Bericht 
der Deputierten daſelbſt S. 178 ff. i 
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Als die hannoverſchen Deputierten zum erſten Male aus 
dem franzöſiſchen Hauptquartier zurückgekehrt waren, hatte 
ſich das Miniſterium wiederum nach Berlin gewandt. O m p⸗ 
teda hatte Haugwitz die Bedingungen Mortiers be- 
kannt gegeben und nochmals flehentlich gebeten, General Le 
Coq ins franzöſiſche Hauptquartier zu ſchicken, um zugunſten 
des Kurfürſtentums zu wirken. Aber Haugwittz blieb bei 
ſeiner Weigerung. Er ließ durchblicken, daß er ſelbſt die Taten— 
loſigkeit Preußens mißbillige, aber er könne nicht gegen den 
ausdrücklichen Befehl des Königs handeln. Er riet, das Hans 
noverſche Miniſterium ſolle die Vorſchlge Mortiers mit 
Ausnahme des Rückzugs der Truppen ablehnen, ſchlimmer kön⸗ 
ne es nicht kommen, als wenn man die Bedingungen annähme. 

Dmpteda machte dann noch einen Verſuch bei dem fran- 
zöſiſchen Geſandten Laforeſt, er wollte ihn veranlaſſen, ins 
franzöſiſche Haupquartier zu gehen, um Mortier unter Hin⸗ 
weis auf die im Gange befindlichen Verhandlungen von weiterem 
Vordringen abzuhalten, aber auch dieſes Mal lehnte Laf o rei 
feiner Inſtruktion gemäß ab 187). 

Eine ſchwache Hoffnung war, daß neuerdings die Ver— 
handlungen mit England einen beſſeren Verlauf zu nehmen 
ſchienentss). Haug witz hatte ſeinen Vermittlungsvorſchlag, 
der ſich bisher nur auf Malta bezog, auf ſeine Vermittlung 
zur Wiederherſtellung des Friedens im allgemeinen ausge— 
dehnt. Hawkesbury war bereitwillig darauf eingegangen 
und hatte auch den Wunſch Englands ausgeſprochen, den Krieg 
nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Haugwitz ſetzte den König, der ſich noch immer auf 
Reiſen befand, in Kenntnis, wie ſehr ſich die Lage durch das 
Einſchwenken Rußlands verändert hatte. Er ſchilderte aufs 
neue die Gefahr, die das Eindringen einer franzöſiſchen Armee 
in Hannover und die weiteren ſtarken Truppenanſammlungen 
in Holland für Preußen bedeuteten, ferner die Schädigungen, 

187) Schließlich erklärte er ſogar: „Si vous pouvez engager la Prusse 
A s’exposer en la mettant en avant faites le. Mais je dois vous prévenir 
que si l'on faisait des propositions contraires aux intentions, qui m'ont été 
manifestées par mon gouvernement, j’ecrirois au general Francais de ne 
pas les écouter. Bericht Omptedas vom 3. Juni. 

188) Im einzelnen bedürfen dieſe noch der Aufklärung. 
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die der preußiſche Handel durch die zu erwartende Schließung 
der Flußmündungen erleiden würde. Er ſchlug vor, als Ge⸗ 
genmaßnahme einen Bund mit Rußland, Sachſen, Heſſen und 
Dänemark zu ſchließen, um ſich gegen Übergriffe Frankreichs 
ſchützen zu können 189). 

Aber für eine derartige Politik war der König nicht zu 
haben, auf ſeiner Reiſe nach Franken, fern von ſeinem erſten 
Miniſter, ſtand er völlig unter dem Einfluß der Lombard, 
Beyme, Köckeritz. Er ordnete an, daß ſtrengſte Neutralität be= 
wahrt würde, nur bei Verletzung der preußiſchen Territorien 
ſollte zu den Waffen gegriffen werden. Gleichzeitig ließ er 
von Fürth aus Napoleon ſeine Zufriedenheit ausſprechen mit 
den Erklärungen Frankreichs über Dr Beſetzung Hannovers 
(ſ. o. S. 55). 

Es iſt ſehr wohl möglich, wenn auch nicht gerade nachzu— 
weiſen, daß die Andeutungen Napoleons über eine etwaige 
Abtretung Hannovers an Preußen auf die Ratgeber Friedrich 
Wilhelms ſtarken Eindruck gemacht haben. Alopäus wenig⸗ 
ſtens war der Meinung, daß derartige Gedankengänge die Um— 
gebung des Königs beherrſchten, und berichtete in dieſem Sin— 
ne nach Petersburg 190). Luccheſini wurde fernerhin ange- 
wieſen, die. Körbelitzer Vorſchläge, die durch die Ereigniſſe über— 
holt ſeien, fallen zu laſſen, über die franzöſiſchen Bündnisan⸗ 
träge (ſ. o. S. 54) ſollte er ſich bis zur Rückkehr des Königs 
nach Berlin in Schweigen hüllen. 

Wie ſehr verkannte doch der König die Situation. In 
demſelben Augenblick, wo ein franzöſiſches Heer im Herzen 
ſeiner Provinzen erſchien, und dem Handel ſeiner Untertanen 
tödliche Wunden geſchlagen wurden, erklärte er dem erſten 
Konſul ſeine Ergebenheit und ſeine Zuſtimmung zu deſſen Poli- 

189) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 152 ff. Haugwitz ließ ſich 
zur Abſendung ſeiner Denkſchrift merkwürdig viel Zeit. Schon am 30. Mai 
hatte ihm Alopäus die neue Stellungnahme Rußlands mitgeteilt, das 
Schreiben an den König ging aber erſt am 4. Juni ab. 

190) Si l'on ne r&ussit pas à lier les mains au roi de Prusse, par 
un acte dquelconque, on peut parier que la France réussira à lui jeter 
comme appät la perspective de l’annexion de l’Electorat du Hanovre à la 
Prusse, et le roi, subissant l’influence de ses generaux, y consentira cer- 
tainement.“ Depeſche vom 29. Mai/10. Juni. Martens, Recueil des traites 
VI, 316. 
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drohten, er ſah nur die Möglichkeit, ſeine Neutralitätspolitik 
fortzuſetzen. 

Etwas mannhafter war die Sprache des Grafen Haug— 
witz. Da er von dem Erlaß des Königs an Luccheſini 
nichts wußte, wies er den Geſandten an, die Körbelitzer Vor— 
ſchläge aufrechtzuerhalten und die Erwartung auszuſprechen, 
daß Frankreich ſich auf die Beſetzung des Kurfürſtentums be⸗ 
ſchränken und den Handel auf der Elbe und Weſer nicht ſtören 
würde 192). 

Auch nach dem Abſchluſſe der Konvention von Sulingen 
bemühte ſich das Hannoverſche Miniſterium noch weiterhin um 
preußiſche und ruſſiſche Intervention. Jedoch blieb auch dieſen 
Bemühungen der Erfolg verſagt. Haug witz erklärte, er dürfe 
den Gang der von Körbelitz aus gemachten Vorſchläge nicht 
durch neue Anträge ſtören, dieſe hätten ſich mit einer Note 
Talleyrands gekreuzt, er habe ſich entſchuldigt, daß die 
franzöſiſche Armee den Vormarſch angetreten habe, ohne vor— 
her Preußen zu benachrichtigen. Die Wegnahme franzöſiſcher⸗ 
Schiffe durch England habe zu dieſer Schnelligkeit genötigt 193). 

Einige Tage ſpäter erbat Ompteda die Unterſtützung 

Preußens für einen Antrag an Mecklenburg, den hannoverſchen 
Truppen im Lauenburgiſchen zu geſtatten, in Mecklenburg Les 
bensmittel aufzukaufen. Haug witz lehnte aber rundweg ab. 
Er erhob dabei wiederum den alten, aber, wie wir ſahen (ſ. o. 
S. 57), nur z. T. berechtigten Vorwurf der Doppelzüngig- 
keit gegen die hannoverſche Politik. Preußen werde ſich demnach 
auf das beſchränken, was ſein eigenes Intereſſe erfordere. 

101) Schreiben an Luccheſini vom 6. Juni. Darin heißt es: 
„Qui j’en suis sür, les intéréts des deux états, appelés par la nature à en 
avoir tant qui leur sont communs, seront toujours également consultes 
et, quel soit le genre de discussion qui les attende, aucun des deux ne 
regardera jamais comme 6trangere la prospérité de l'autre. Vous ne ne- 
gligerez pas de faire connaitre au Premier Consul combien pénétré moi- 
méme de ce principe, j'ai été charmé de le retrouver chez lui.“ Bailleu, 
Preußen und Frankreich II, 135 f. 

192) Erlaß vom 7. Juni. Bailleu, Preußen und Frankreich II, 157 f. 
193) Bericht Omptedas vom 11. Juni. Von einer Entſchuldigung 

Talleyrands iſt ſonſt nichts bekannt, vielleicht hat Haugwitz ſie nur erfunden, 
um Preußens blamable Lage etwas zu verſchleiern. 
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Als ein tätiger Freund Hannovers erwies ſich wieder 
Alopäus. Er übernahm bereitwillig die von Haugwitz 
abgelehnte Vermittlung bei Mecklenburg und erreichte eine 
zuſagende Antwort, er trat auch an den däniſchen Geſandten 
heran und ſchlug vor, die 20000 Mann, die in Holſtein zu 
Manövern zuſammengezogen ſeien, möchten zuſammen blei⸗ 
ben. Auch dieſem Wunſche wurde ſtattgegeben, freilich nicht, wie 
Alopäus hoffte, zum Schutze Hannovers, ſondern nur zur 
Sicherung der däniſchen Neutralität. Er bemühte ſich ferner 
nach wie vor, das Petersburger Kabinet zum Eingreifen zu 
veranlaſſen, aber die Ereigniſſe kamen dem Erfolg ſeiner Be— 
mühungen zuvor. | 

Graf Münſter hatte in Petersburg einen ſchweren 
Stand. Auch er mußte ſich vom Kanzler Woronzow Dop— 
pelzüngigkeit vorwerfen laſſen. Er hatte dauernd gegen Preu— 
ßen gewirkt. Als nun die Sendung Deckens in Petersburg 
bekannt wurde, hielt ihm Woronzow entgegen, daß die 
Politik Hannovers in Berlin nicht zu der in Petersburg paſſe. 
Außerdem machte Woronzow Hannover nicht mit Unrecht 
zum Vorwurf, daß es ſelbſt nichts tue und ſich allein auf das 
Ausland verlaſſe 194). Münſter klagte, daß ſeitdem die 
preußiſche Geſandtſchaft wieder Oberwaſſer habe 195). Die 
Inſtruktionen an Alopäus waren auch weiterhin durch⸗ 
aus günſtig für Preußen. Der Kaiſer von Rußland jei nur ge⸗ 
gen eine preußiſche Beſetzung Hannovers im Einverſtändnis 
mit Frankreich geweſen, dem eigenen Anſuchen Hannovers 
hätte Preußen nur ruhig folgen ſollen. Alopäus wurde 
ferner beauftragt, Preußen ſoviel ruſſiſche Truppen anzubieten, 
wie es zum Schutze Hannovers benötige 196). Dieſe Vorſchläge 
wurden begleitet von ernſten Vorſtellungen Rußlands in Paris, 
ſie waren aus Petersburg abgegangen, ehe dort der Kriegsaus— 
bruch bekannt geworden war, kamen aber erſt an, als die 
Okkupation längſt erfolgt war. Sie haben Hannover vor der 
franzöſiſchen Beſetzung nicht mehr ſchützen können. 

194) „Ce n'est pas à nous seuls de nous jeter dans le feu pour sauver 
le Hanovre“, ſchrieb er an ſeinen Bruder. Martens, Recueil des traites XI, 71 

105) Geſandtſchaftsbericht vom 27.115. Mai. 
106) Bericht Omptedas vom 18. Juni. Bei Ulmann iſt dieſe Note 

nicht erwähnt, ſie iſt ein Vorläufer des projet de concert vom 2./14. Juni. 
Ruſſiſch⸗preußiſche Politik S. 74. 
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Als der Abſchluß der Konvention in Petersburg bekannt 
wurde, wurde Münſter mit Vorwürfen überſchüttet, daß 
Hannover ſich nicht länger verteidigt habe, dadurch ſeien Ruß— 

land die Hände gebunden. Münſter ſetzt ſeinem Bericht hier⸗ 
über die bezeichnenden Worte hinzu: „ich ſehe in dieſer Be— 
hauptung einen Grund, um ſich weniger lebhaft für uns zu 
verwenden.“ 97) Sicherlich lag etwas Richtiges in beiden Auf— 
faſſungen. Hannover hatte ſelbſt zu wenig für feine Sicher- 
heit getan, aber auch Rußland war nicht ſchuldlos an dem 
Schickſal des Kurfürſtentums. 

In London ſah man in den letzten Tagen des Mai die 
Hoffnung immer mehr ſchwinden, daß durch Intervention 
oder bewaffneten Widerſtand Hannover gerettet werden könn— 
te. Lenthe hatte ſich daher um jo eifriger um das Einſchif— 
fungsprojekt bemüht. Aber erſt am 10. Juni war die Flotte 
abfahrbereit, am 12. ſollte fie in See ſtechen, da traf die Nach- 
richt von der Konvention ein. Einige Tage ſpäter kam auch 
der Herzog von Cambridge und berichtete über den Hergang. 
Natürlich war jetzt von der Einſchiffung der Truppen keine 
Rede mehr, eine der Bedingungen der Konvention war ja die 
Verpflichtung, nicht mehr gegen Frankreich zu kämpfen. 

Der Herzog ſprach ſich nach dem ausdrücklichen Zeugnis 
Lenthes 198) ſehr anerkennend über den Feldmarſchall aus, 
obgleich er in der Frage der Konvention anderer Meinung ge— 
weſen war. So war denn der König über den Verluſt ſeines 
Stammlandes freilich ſehr betroffen, erhob aber keine Vor— 
würfe, die allerdings auch ſehr wenig angebracht geweſen 
wären. Der König ſowohl wie auch Lenthe ſuchten „Troſt 
in der Überzeugung, alles für Hannover getan zu haben, was 
in ihren Kräften ſtand“. Wahrlich ein geringer Troſt, der noch 
dazu völlig unberechtigt war. Die öffentliche Meinung in 
England erregte ſich ſehr gegen Hannover, und die bitterſten 
Vorwürfe wurden erhoben, daß kein Widerſtand geleiſtet 
war!99). Aber gerade England hatte wahrhaftig keinen An- 
laß, ſich zu entrüſten, hatte es doch nicht das Geringſte getan, 
um Hannover zu helfen, das in erſter Linie um Englands 

197) Bericht Münſters vom 21./9. Juni. 
198) Brief Lenthes an Wallmoden vom 28. Juni. 
190) Brief Deckens an Wallmoden vom 5. Juli. 
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willen in den Krieg hineingeriſſen war. Hält man dagegen, 
daß die hannoverſchen Abgeſandten beinahe die Unterhand- 
lungen abgebrochen hätten, als Mortier die Forderungen 
erhob, alle Engländer auszuliefern, ſo kann man nicht im 
Zweifel fein, wer berechtigt geweſen wäre, Vorwürfe zu er—⸗ 
heben. | 

Vorerſt war nichts zu machen, es mußte zunächſt abge- 
wartet werden, wie die internationale Lage ſich geſtalten würde. 
Der ruſſiſche Geſandte erhielt auf feinen Wunſch ein Exposé 
über die Ereigniſſe ſeit dem Beginn des Jahres 200). Es wurde 
Proteſt beim Reichstag erhoben, es wurde ferner die Unter⸗ 
ſtützung der Höfe zu Petersburg, Wien, Berlin und Dresden 
erbeten. Aber niemand war im Zweifel, daß alle dieſe Schritte 
nur formale Bedeutung haben konnten. 

Dagegen beſtand eine ſchwache Möglichkeit, ſich mit Däne- 
mark zu verbinden. Der däniſche Geſandte hatte ſich ſchon 
vor der Konvention nach dem Stand der Dinge erkundigt, 
ihm war bedeutet, in Petersburg vorſtellig zu werden. Man 
hoffte, Dänemark werde ſich dem franzöſiſchen Erſuchen, ſeine 
Häfen gegen England zu verſchließen, mit bewaffneter Hand 
widerſetzen. Vielleicht war dann eine Vereinigung der däniſchen 
Truppen mit der in Lauenburg ſtehenden hannoverſchen denk— 
bar. Vielleicht konnten noch andere Staaten Norddeutſchlands 
zum Anſchluß vermocht werden. Aber auch dieſe Hoffnung 
ſollte ſich zerſchlagen. 

Der Feldmarſchall hatte nach der Abreiſe des Herzogs 
wieder den Oberbefehl übernommen und ſich nach Celle be— 
geben. Einer der Unterhändler, Oberſtleutnant v. Bock, be⸗ 
gab ſich dorhin und erſtattete Bericht über den Abſchluß der 
Konvention 201). Mit dem Orginal war der Hofrichter v. 
Bremer nach Hannover gereiſt, um ſie dem Miniſterium zu 
überbringen. Wallmoden erhielt einen Auszug, in dem nur 
die militäriſchen Bedingungen mitgeteilt waren. Über die ſon⸗ 
ſtigen Beſtimmungen wurde ihm nur mitgeteilt, daß ſie im 

200) Es wurde dann auch gedruckt und an ſämtliche Miniſter und Ge— 
ſandte ſowie an die hannoverſchen Geſandtſchaften ausgegeben. Abgedruckt 
im Vaterländiſchen Archiv des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 1831 
S. 88 ff. | 

201) Brief Bocks vom 5. Juli. Hann. Def. 41. II. III. Nr. 33. 
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weſentlichen unverändert geblieben wären. Aber nicht einmal 
die wichtige Klauſel sauf l’approbation du premier consul, 
von der in den Beſprechungen des Miniſteriums bisher nie 
die Rede geweſen war, teilte Bock dem Feldmarſchall mit. 
Später darüber zur Rechenſchaft gezogen, erklärte Bock, er 
habe angenommen, daß Wallmoden durch Unterhandlun⸗ 
gen mit dem Miniſterium den vollen Wortlaut der Konvention 
ſofort erfahren werde. Über die Klauſel ſei mündlich kaum ver— 
handelt, Mortier habe ſie für eine völlig bedeutungsloſe 
Formſache erklärt. 

Es iſt völlig unbegreiflich, wie ein Offizier in einem 
wichtigen diplomatiſchen Auftrage ſo leichtfertig hat handeln 
können, aber beinahe eben ſo unverſtändlich iſt es, daß Wall— 
moden ſich mit dem Auszug begnügte und ſich keine voll— 
ſtändige Abſchrift verſchaffte. Zehn Tage ſpäter, am 13. Juni, 
kamen Bock doch Bedenken, ob der Feldmarſchall den vollen 
Wortlaut rechtzeitig erfahren habe, und ſchickte ihm daher eine 
vollſtändige Abſchrift. Dieſe iſt jedoch erſt am 15. Juni in 
Lauenburg angekommen. Tatſächlich hat Napoleon nachher 
ſeine Zuſtimmung verweigert, und die Konvention wurde da— 
durch ungültig. 

Der Feldmarſchall nahm alſo an, daß ſie endgültig abge— 
ſchloſſen war. Er gedachte, ſie auf das Gewiſſenhafteſte zu er— 
füllen, und erließ die notwendigen Befehle 202). Die Feſtung 
Hameln wurde dem Feinde ſofort übergeben, desgleichen die 
Artillerie, der Pontontrain, die Vorräte der Zeughäuſer, ſoweit 
ſie nicht bis zum 3. Juni bereits fortgeſchafft waren. Ja ſo 
weit ging die Genauigkeit, daß Sachen nach Stade und Har— 
burg zurückgeholt wurden, die nach dem 3. Juni verfrachtet 
waren, aber ehe die Konvention dort bekannt war. 

Mündlich geſtand Mortier zu, daß außer der Re— 
gimentsartillerie jede reitende Batterie drei, jede Linienbatterie 
zwei Geſchütze behalten dürfte. Die Artillerie wurde nunmehr 
neu organiſiert. Jedes Bataillon mußte zwei Infanteriege— 
ſchütze abgeben, mit dieſen und den behaltenen Geſchützen wur⸗ 
den zwei reitende und drei Linienbatterien bewaffnet. Das 
Jägerkorps wurde aufgelöſt, da die Forſtbeamten, aus denen 

202) Hann. Deſ. II. III. Nr. 24 ff. 
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es beſtand, dringend benötigt wurden, um die von den Fran⸗ 
zoſen verlangten Holzlieferungen ſachgemäß durchzuführen. Die 
Rekruten, ſoweit ſie noch nicht bewaffnet waren, wurden mit 
Päſſen verſehen und auf Abruf entlaſſen 203). 

Die Hauptſtadt ſollte erſt am 5. vom Feinde beſetzt 
werden, aber ſchon am 4. war die hannoverſche Garniſon 
befehlswidrig abgezogen. Die Stimmung der Bevölkerung war 
ſehr erregt, man fühlte ſich verraten und verlaſſen, nachdem 
der Herzog, das Miniſterium und der Feldmarſchall der Stadt 
den Rücken gekehrt hatten. Zu größeren Unruhen kam es 
indeſſen nicht, abgeſehen von der Plünderung des Zeughauſes, 
die gleichfalls ſchnell beigelegt wurde 2%), Am 5. Juni hielten 
die Franzoſen ihren Einzug. 

Zehn Tage hatte Mortier für den Rückzug freige⸗ 
geben, bis zum 13. Juni mußten alſo alle Truppen die Elbe 
überſchritten haben 205). Rückzuge find ſtets außerordentlich 
ſchädlich für den Geiſt der Truppe. Der Weg durch die dünn 
bevölkerte Lüneburger Heide führte zu mancherlei Verpfle⸗ 
gungsſchwierigkeiten, ſchlechtes Wetter erſchwerte die Märſche. 
Es kam ferner in Lüneburg durch die Nachgiebigkeit Wall⸗ 
modens zu demütigenden Auftritten mit den Franzoſen? s). 
Alles dies wirkte verhängnisvoll auf die Disziplin, es kam 
zu zahlreichen und bedenklichen Ausſchreitungen der Mann⸗ 
ſchaften 207). Beſonders in den Kreiſen der Offiziere machte 
ſich maßloſe Erbitterung geltend, es kam ſogar zu einer förm⸗ 
lichen Verſchwörung gegen den Feldmarſchall. Einige Kaval- 
lerieoffiziere, angeſtiftet beſonders von dem Generalmajor v. 
Schulte, faßten den Plan, die Franzoſen durch einen Hand- 
ſtreich zu überrumpeln und aus dem Lande zu verjagen. Die 
Infanterie hoffte man für dieſen Plan zu gewinnen. Ham⸗ 

203) Dieſe beiden letzteren Maßnahmen find von Haſſell S. 250 und 
256 mit Unrecht getadelt. Es beſtand kein Bedürfnis mehr, und Verpflegung 
und Ausrüſtung wäre ſchwerlich möglich geweſen. 

20) Die Stimmung ergibt ſich aus den Akten die Plünderung des. 
Zeughauſes betreffend und zahlreichen Flugſchriften. 

205) Akten den Rückzug betreffend. Hann. Deſ. 41. II, III u. IV. 
206) Ompteda, Überwältigung Hannovers S. 263 ff. 
207) Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 259. Major v. Ompteda 

gab die Zahl der Deſertierten auf 500 an. Ompteda, Hann.engl. Offiziere 
S. 124. 
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merſtein ſollte die Führung übernehmen, lehnte aber ab, 
jo daß aus dem Plan nichts wurde 208). 

Die meiſten Regimenter gingen gemäß der Abmachung 
am 11., 12. und 13. Juni über die Elbe. Die Garniſon von 
Hameln und einzelne detachierte Kommandos waren aber noch 
weit zurück, erſt am 21. langte das letzte Regiment im Herzog⸗ 
tum Lauenburg an. 

>08) Über die Stimmung unter den Offizieren vgl. die Briefe des 
Majors v. Ompteda. Hann ⸗engl. Offiziere S. 245 ff. 

[Die Fortſetzung folgt im nächſten Jahrgang 
dieſer Zeitſchrift.] 
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Johann Anton Leiſewitzens Tagebücher. Nach den Handſchr. 
hrsg. v. Heinrich Mack und Johannes Lochner. Bd. 1, 2. Weimar, 
Geſellſchaft d. Bibliophilen, 1916-1920. 8°. 

Was von dem ſchriftlichen Nachlaß von Johann Anton Leiſewitz er— 
halten iſt, bewahrt die Braunſchweiger Stadtbibliothek auf. Freilich ſind 
es nur umfangreiche Bruchſtücke des Ganzen, denn der literariſche Nachlaß 
im engeren Sinne, beſonders eine Komödie, an die der Dichter lange Zeit 
große Hoffnungen knüpfte, und die Vorarbeiten zur Geſchichte des Dreißig— 
jährigen Krieges, die ihn ſeit ſeiner Göttinger Studienzeit ununterbrochen 
faſt ein Menſchenalter hindurch beſchäftigten, ſind nach ſeinem Tode auf 
ſeine eigene Anordnung verbrannt worden. Nur die Tagebücher und die 
Briefe an ſeine Braut ſind der Vernichtung entgangen. Eine Ausgabe der 
Briefe hat H. Mack im Jahre 1906 veranſtaltet. Jetzt läßt er in Verbindung 
mit Johannes Lochner die Tagebücher folgen, ſodaß Leiſewitzens geſamter 
ſchriftlicher Nachlaß nunmehr gedruckt vorliegt. 

Leiſewitz hat ſeit ſeiner Studentenzeit gewiſſenhaft Tagebuch geführt. 
Für den geiſtig Strebenden galt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
dieſe regelmäßige Rechenſchaftsablage über ſich ſelbſt als ſelbſtverſtändliche 
Pflicht. Davon war auch Leiſewitz durchdrungen. Es käme ihm vor, ſo 
ſagte er einmal zu Leſſing, als wenn man als ein Schwein in die Welt 
hineinlebte, wenn man kein Tagebuch hätte. Ein großer Teil der Auf— 
zeichnungen, auf die er ſoviel Zeit verwandt hat, iſt verloren gegangen. 
Erhalten ſind ſeine Aufzeichnungen vom 1. Januar 1779 bis zum 22. März 
1781, die in der Ausgabe ungefähr 390 Druckſeiten umfaſſen, und aus der 
Zeit vom 25. Dezember 1781 bis zum 7. Februar 1790, 40 Druckſeiten. 
Nur der erſte Teil iſt ein eigentliches Tagebuch, den zweiten bezeichnet 
Leiſewitz ſelbſt als „Mich betreffende Nachrichten und Betrachtungen“. 
Leiſewitz legte auf ſeine Tagebücher großen Wert; wiederholt berichtet er, 
daß er frühere Niederſchriften wieder durchgeſehen hat. Am Schluß des 
Jahres, z. B. 1779, fügt er einen „Appendix“ zu, in dem er die empfangenen 
und abgeſandten Briefe, die Beſuche, die er erhalten und gemacht hat, auch 
die Bücher, die er ganz oder teilweiſe geleſen oder exzerpiert hat, genau ver— 
zeichnet. Bei dieſer Gelegenheit erfahren wir auch, wie oft er im verfloſſenen 
Jahre Taroc, Piquet, Schach und Domino geſpielt, wie oft er gebadet hat. 

Leiſewitz war ein Hypochonder, deſſen Willenskraft durch fortwährende 
Kränklichkeit und durch äußere Verhältniſſe gehemmt war. Auf gelegentliche 
raſche Anläufe zu geiſtigem Schaffen, die meiſt nur kurze Zeit dauern, folgen 
regelmäßig längere Zeiträume, in denen er ſich in Vielgeſchäftigkeit zer— 
ſplittert und ſelbſtquäleriſche Betrachtungen über ſeinen Geſundheitszuſtand 
oder über die Urſachen ſeiner Mißerfolge anſtellt. „Ich leſe für meine 
Schriftſtellerey zu viel“, ſo notiert er am 9. Mai 1780, „und will das ab— 
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ändern“. Aber alle guten Vorſätze halfen nichts. Bezeichnend iſt auch die 
ſchon von Sauer in ſeiner Einleitung zum Julius von Tarent abgedruckte 
Bemerkung über ſeine zweierlei Art von Faulheit, gänzliche Unluſt zur 
Arbeit und Mangel an Entſchlußfähigkeit, worüber ihm, wie er ſelbſt geſteht, 
ſo mancher ſchöne Tag verflogen iſt. 

Um die Ausgabe nicht zu ſehr zu belaſten, haben die Herausgeber die 
meiſten Bemerkungen Leiſewitzens über ſein körperliches Befinden weg— 
gelaſſen; es ſind aber doch noch viele ſtehen geblieben. Namentlich die ver— 

ſchiedenen Kuren, mit denen er ſeines Magenleidens Herr zu werden verſuchte, 
und die „heroiſchen“ Spaziergänge, zu denen er ſich aus Geſundheitsrück— 
ſichten zwang, nehmen einen weiten Raum ein. Selbſt an dem Tage, als 
er an Leſſings Begräbnis teilgenommen hat, vergißt er nicht anzumerken, 
daß er „das Waſchen“ unterlaſſen hat, das er zur Stärkung ſeiner Geſund— 
heit möglichſt oft vornahm. Dazu kommen dann die Beſuche in befreundeten 
Häuſern, gelegentlich mit Erwähnung der genoſſenen Speiſen, ſein Verkehr 
im Klub, der Tag für Tag verzeichnet wird, die Perſonen, mit denen er 
dort zuſammengetroffen iſt; ob er Schach geſpielt, gewonnen oder verloren 
hat. Dazu ſeine Lektüre, welche Satire von Juvenal er geleſen hat, welche 
Rede von Cicero, wann er in ſeinen „Charteken“ gearbeitet hat, — jo be- 
zeichnet er die Schriften aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die er 
für ſein Geſchichtswerk benutzte. Auch dieſe Arbeit, die uns in den Tage— 
büchern ſehr oft begegnet, rückte nicht von der Stelle trotz aller guten Vor— 
ſätze, und obgleich ihm der Berliner Buchhändler Himburg jedes Honorar 
zuſichert, das er dafür fordern würde. Wiederholt kommt in den Tagebüchern 
auch ſeine Unzufriedenheit mit dem Aufenthalt und der Tätigkeit in Braun⸗ 
ſchweig zum Ausdruck, da er vorausſah, daß er dort immer nur ein „kleiner 
Schreiber in einem kleinen Staate“ bleiben würde. Aber die Hoffnungen, 
die er auf ſeine Thüringer Reiſe im Sommer 1780 geſetzt hatte, ſcheiterten, 
und er mußte in ſeinem „Jammertal“ und „Exilium“, Braunſchweig, 
bleiben, mit dem er ſich freilich ſpäter ausſöhnte, beſonders als ſich durch 
tatkräftiges Eingreifen des Herzogs ſeine äußeren Verhältniſſe gebeſſert 
hatten. 

So bieten große Teile des Tagebuchs nur ein pathologiſches Intereſſe. 
Wir würden ihm aber doch Unrecht tun, wenn wir es nur nach dieſen 
Ergüſſen hypochondriſcher Laune und den dürftigen Notizen beurteilen 
wollten, die einen ſo breiten Raum darin einnehmen. Leiſewitz war ein 
ſehr begabter Menſch von feinem ſittlichem Taktgefühl, in ſeinen guten 
Stunden ein anregender Geſellſchafter, und vor allem war er ein Schrift— 
ſteller, deſſen Sprache nach Otto Ludwigs berufenem Urteile ſo wenig ver— 
altet iſt, daß ſein Julius von Tarent heute geſchrieben ſein könnte. Für 
den Wert ſeiner Perſönlichkeit ſpricht ſchon der Umſtand, daß er in Braun 
ſchweig freundſchaftlich mit Leſſing verkehrte, der ihn ſehr hoch ſchätzte, und 
daß er auch in der Weimarer Geſellſchaft mit Ehren beſtand. Dieſe menſch— 
lichen und ſchriftſtelleriſchen Vorzüge treten auch an vielen Stellen ſeiner 
Tagebücher hervor, namentlich in der Beſchreibung der Thüringer Reiſe 
und im 2. Teile der Tagebücher, dem er nach ſeinen eigenen Worten „etwas 
mehr pragmatiſche Würde“ zu geben verſuchte, und entſchädigen für viele 
unbedeutende Stellen. So bieten Leiſewitzens Aufzeichnungen, wie die 

6 
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Herausgeber mit Recht hervorheben, nicht nur rein perſönliches Intereſſe. 
Auch für die Literatur⸗ und Kulturverhältniſſe der Orte, an denen er lebte, 
beſonders für das geſellige Leben, ſind fie eine reiche Fundquelle. 

Die Arbeit der Herausgeber verdient uneingeſchränkte Anerkennung. 
Einleitung, ausführliche Erläuterungen, Brief- und Lektüreregiſter, Per⸗ 
ſonen- und Ortsverzeichnis, alle ſehr ſorgſältig gearbeitet, erleichtern das 
Verſtändnis. Bewundernswert iſt der Scharfſinn des an zweiter Stelle 
genannten Herausgebers, der die Geheimſchrift entziffert hat, die Leiſewitz 
an vielen Stellen ſeines Tagebuchs anzuwenden für nötig befunden hat. 
79 z. T. ſelbſterfundene Zeichen hat er für dieſen Zweck zu einem Schrift⸗ 
ſyſtem zuſammengeſtellt, das bisher den Entzifferungsverſuchen Trotz geboten 
hatte. Freilich ſind die meiſten der in dieſer Geheimſchrift geſchriebenen 
Stellen, wie die Herausgeber mit Recht hervorheben, ſo harmlos, daß nur 
die übergroße Angſtlichkeit des Dichters die Wahl der Verhüllung erklär⸗ 
lich macht. 

Hannover. O. Ulrich. 

Johannes von Miquels Reden. Hrsg. v. Walther Schultze und 
Friedrich Thimme. Bd. 2: 1870—1878. 1912. Bd. 3: 18781891. 
1913. Bd. 4: 1892—1901. Mit einem Sachregiſter zu Bd. 1—4. 
1914. Halle, Buchh. d. Waiſenhauſes. 8°. 

Rudolf von Bennigſens Reden. Hrsg. v. Walther Schultze und 
Friedr. Thimme. Bd. 2: 1879—1901. Mit einem Sachreg. zu 
Bd. 1 u. 2. 1922. Halle, Buchh. d. Waiſenhauſes. 8°. 

Mit dieſen vier ſtattlichen Bänden iſt das große, ſ. Zt. durch Althoff 
angeregte Sammelwerk, deſſen Anfänge ich ſchon im Jahrgang 1913 Heft 2/3 
dieſer Zeitſchrift beſprochen habe, ſoeben erſt zu Ende gebracht. Während 
die größere und zweifellos dringendere der beiden Sammlungen, die Aus⸗ 
gabe der Reden Miquels, erſt kurz vor Kriegsausbruch unter Dach und Fach 
gebracht werden konnte, war der Schlußband der Bennigſenreden zu dieſem 
Zeitpunkt erſt zur Hälfte gedruckt und blieb dann unvollendet liegen; man 
darf den Herausgebern und dem Verlage Glück dazu wünſchen, daß ſeine 
Fertigſtellung nun doch noch ermöglicht worden iſt. Dem höchſt ſolid aus— 
geſtatteten Buche merkt man äußerlich nichts davon an, daß es zu einem 
Zeitpunkt erſcheint, in dem die Teuerung die meiſten größeren Unter⸗ 
nehmungen dieſer Art endgiltig zum Erliegen bringt. 

Die Editionsgrundſätze des Geſamtwerkes wurden ſchon in der Anzeige 
der beiden erſten Bände zuſtimmend von mir beſprochen. Sie ſind unver⸗ 
ändert beibehalten. Raummangel hat allerdings im Laufe der Publikation 
dazu geführt, die Zahl der vollſtändig abgedruckten Reden im Verhältnis 
zu den bloß regeſtierten noch ſtärker, als anfangs vorgeſehen, zu beſchränken. 
Naturgemäß gilt das am meiſten von der zweiten, erſt ſeit 1920 fertig⸗ 
geſtellten Hälfte des II. Bennigſenbandes, der nur noch 7,3% (ſtatt, wie 
im I. Bd., 10,8 ) der regeſtierten Stücke zum Abdruck bringt, und man 
begreift die Klage des Herausgebers, der vieles, das ihm als wichtig er— 
ſchien, noch nachträglich ſtreichen und häufig durch zuſammenfaſſende In⸗ 
haltsangaben den Textabdruck unterbrechen mußte. Gerade die letzten Jahr⸗ 
zehnte der Rednertätigkeit Bennigſens möchte man ja hier beſonders ausführ⸗ 
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lich vertreten ſehen, da ſie in der Onckenſchen Biographie nur noch ganz knapp 
behandelt werden (über ein Dutzend der im II. Bande vollſtändig mitge— 
teilten z. T. großen Reden werden dort nicht mehr erwähnt). Immerhin 
genügt das Mitgeteilte, ſoweit ich ſehe, um die Stellung des ſpäteren 
Bennigſen zu allen wichtigeren politiſchen Fragen eindeutig zu charakteri— 
ſieren. Gelegentlich empfindet man die Kürzung allzu großer Breiten ſogar 
als wohltätig. Was Miquels Reden anlangt, jo wird von den auch dort 
eingetretenen Kürzungen verſtändigerweiſe vor allem der dritte Band be— 
troffen, in dem es ſich in der Hauptſache um Angelegenheiten der Kommu— 
nalpolitik (Osnabrück und Frankfurt a/ M.) handelt, während der vierte, der 
die Miniſterzeit Miquels umfaßt, annähernd dasſelbe Verhältnis zwiſchen 
Abdruck und Regeſten zeigt, wie der beſonders wichtige erſte. Die Aus— 
führlichkeit der Regeſten, Einleitungen und erläuternden Anmerkungen hat 
eher zu ſtatt abgenommen *), und jeder Leſer wird dem Herausgeber Schultze 
(dem die hier angezeigten Bände im weſentlichen allein zur Laſt fielen) 
dafür Dank wiſſen; die ſorgſame Arbeit insbeſondere ſeiner vorzüglich 
orientierenden Einleitungen verdient ebenſo uneingeſchränktes Lob wie die 
vortrefflich gearbeiteten Sachregiſter. Es iſt wirklich zu bedauern, daß dieſe 
muſterhaft gearbeiteten Redeſammlungen — in ihrer Art einzig in der 
deutſchen politiſchen Literatur — infolge des großen Zeitenwandels ſchwer— 
lich noch das öffentliche Intereſſe finden werden, auf das die Herausgeber 
urſprünglich gerechnet hatten. 

Mit wie veränderten Augen lieſt man heute dieſe Reden der beiden 
großen Nationalliberalen zur inneren Politik des neuen Reiches: wie 
hiſtoriſch, wie ferngerückt erſcheinen uns heute die meiſten ihrer Probleme — 
vom Kulturkampf und Sozialiſtengeſetz bis zur Kanalvorlage! Merk— 
würdigerweiſe empfindet man das weniger gegenüber dem minder tempera— 
mentvollen Bennigſen als gegenüber dem an ſich intereſſanteren Politiker 
Miquel. An jenem feſſelt doch auch heute noch der warme patriotiſche Ton, 
die Weite des Geſichtsfeldes, die gerade heute oft überraſchende Objektivität 
und Sicherheit, mit der er politiſche Probleme des Tages in ihren hiſtroriſchen 
Zuſammenhängen aufzufaſſen weiß. Hierfür iſt vor allem die große Rede 
über Bismarcks Peſſimismus und die Zukunft Deutſchlands vom 15. Juni 
1882 charakteriſtiſch: eines der ſchönſten Zeugniſſe ſeiner Weſensart über— 
haupt. Demgegenüber drängt ſich in den ſpäteren Reden Miquels das 
Detail der parlamentariſchen Arbeit doch viel ſtärker vor. Dafür entſchädigt 
er freilich durch das außerordentliche biographiſche Intereſſe, das er auch 
da — und gerade da — erweckt, wo er in der Hingabe an ſeinen Stoff ganz 
aufzugehen ſcheint. Was für ein Mann! In der Tat ein Parteipolitiker 
ſehr merkwürdiger Art: in Wahrheit der zum Regieren, zur Verwaltungs— 
kunſt im höchſten Sinne geborene Staatsmann, bei aller (bewußten und 
unbewußten) klaſſenmäßigen Gebundenheit des Empfindens doch ſchlechthin 
unfähig, die Welt aus dem Geſichtswinkel eines Parteiprinzips zu ſehen — 
und inſofern eine Figur, die man gerade heute nicht ohne heimlichen Neid 

1) Gelegentlich ſcheint mir ſogar in den Anmerkungen des Guten 
zuviel getan: S. 11 z. B. die Fußnote zu Bennigien II, 146 mit ebd. 
©. 139 und 147, oder die 1 Stati ebd. S. 308! 

6* 
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betrachten mag. Daß er es erſt nach Bismarcks Abgang, an der Schwelle 
des Greiſenalters, möglich fand, ſich an den ſeiner Kraft allein gemäßen 
Platz berufen zu laſſen — mitten in Verhältniſſe hinein, die ſich inzwiſchen 
längſt (in Parlament wie in Regierung und Verwaltung) in gewiſſen 
Sinne klaſſenmäßig und politiſch verſteift hatten — das ſtimmt heute doch 
ſehr nachdenklich. Das Ganze dieſes Lebenswerkes anſchaulich zu machen, 
iſt dieſe Redeſammlung an erſter Stelle berufen, ſolange uns — wie lange 
noch? — die große hiſtoriſche Biographie fehlt, die uns den ganzen Reich- 
tum ſeines ſchriftlichen Nachlaſſes erſt erſchließen ſoll. 

Unzweifelhaft bietet freilich der erſte Band — die Zeit der persönlichen 
Entwicklung und der nationalen Einheitsbewegung umſpannend — an 
Momenten großer Politik im engern Sinne mehr, als die ſpätern, in denen 
die „ſachliche“ Arbeit, ſei es des Verwaltungsjuriſten, ſei es des Technikers 
parlamentariſcher Geſetzgebung, zuweilen die politiſchen Geſichtspunkte faſt 
zu verdrängen ſcheint. Bei aller feſſelnden Klarheit der Darlegung, aller 
Lebhaftigkeit des ſachlichen Intereſſes ſpricht doch in dieſen Reden oft mehr 
der nüchterne Praktiker als der politiſche Rhetor — vielleicht darf man 
hinzufügen: mehr der Sohn der hannoverſchen Mutter als der Erbe 
romaniſchen Blutes und Temperamentes. Das Feuer dieſes Temperamentes 
entzündet ſich in den Reden des letzten Jahrzehntes eigentlich nur noch an 
der Polemik mit dem extremen Gegenpol ſeiner eigenen ſtaatsmänniſchen 
Art: mit Eugen Richter. Im letzten Grunde ſtand dieſem Manne der 
ſachlichen Arbeit die Erzielung ſtaatlicher Höchſtleiſtungen durch voll 
kommenſten Ausbau der Maſchine — oder ſoll man beſſer ſagen: durch 
kundigſte Pflege und Veredelung des Organismus? — über allen politiſchen 
Idealen, die aus den Sonderbedürfniſſen einzelner Klaſſen und Gruppen 
zu entſpringen pflegen — auch über denen der Freiheit im landläufigen 
Sinne. Im Hinblick auf dieſes Oberziel fügen ſich in der Tat alle ſeine 
ſcheinbar wechſelnden Parteinahmen („vom Kommuniſten zum Agrarier“!) 
und alle ſeine politiſchen Einzelbemühungen zur Einheit zuſammen. Das 
iſt das wichtigſte Ergebnis dieſer drei letzten Bände. Immer iſt er dere 
ſelbe: ob er nun die politiſchen Unebenheiten des Bismarckſchen Ver- 
faſſungswerkes bemängelt und Bismarcks gewalttätige Taktik in den 
konfeſſionellen Fragen kritiſiert (III, 102), ob er für Verſtaatlichung der 
Eiſenbahnen und für die Sozialgeſetzgebung eintritt — ob er die national- 
liberale Partei auf den Boden opportuniſtiſcher Verſtändigung mit der 
Regierung hinüberführt (III, 114 ff.), oder ob er gar als Miniſter zur 
nationalliberal-konſervativen „Sammlungspolitik“ aufruft (IV, 281 ff.) 
und den Schutz der Landwirtſchaft als Programm aufſtellt (IV, 278) — 
immer ſind es Fragen der reinen Zweckmäßigkeit und Wünſche der inneren 
Machtausdehnung des Staates, die ihn in erſter Linie bewegen. Und ſo 
ſtellt er ſich denn neben feinem Freunde Bennigſen als der entſchloſſenſte 
Führer einer Generation von Liberalen dar, die in bewußtem Anſchluß an 
Bismarck ſich bemühten, den Gedanken der nationalen Macht über den der 
individuellen Freiheit zu erheben. In beiden Redeſammlungen verſchwindet 
mehr und mehr der Ton unbefriedigter Sehnſucht, kritiſcher Oppoſition und 
wird immer ſtärker von der Freude an dem praktiſch Gewonnenen, von dem 
befriedigten Stolz auf die ſchnellwachſende . des neuerrungenen natio⸗ 
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nalen Staates übertönt. Zumal die letzten Reden Rudolf von Bennigſens 
klingen in geſättigtem Optimismus aus. Auch darin erſcheinen die Beiden 
als typiſche Vertreter eines Liberalismus, der heute hiſtoriſch geworden iſt. 
In den Fehler, den Heinrich von Treitſchke, der Geſchichtsſchreiber dieſer 
ſtaats⸗ und machtfreudigen Generation von Liberalen, beging, den ſchweren 
Ernſt des ſozialen Problems zu verkennen, das damals mitten in den 
politiſchen Debatten ſich überraſchend erhob, ſind freilich weder Bennigſen 
noch Miquel je verfallen. Aber ob ſie nicht dennoch ſchließlich die äußere 
Sicherheit unſeres Staates überſchätzt und noch mehr gewiſſe innere 
Schwächemomente der von ihnen mitgeſchaffenen Staatsverfaſſung, die ein 
Bismarck und ein Miquel ſo glänzend als Inſtrument ihrer ſtaatsmänniſchen 
Arbeit zu handhaben verſtanden, verkannt haben — das iſt eine Frage, die 
in lebendige und ungelöſte Probleme unſerer Gegenwart unmittelbar 
hinübergreift. 
5 Heidelberg. Gerhard Ritter. 

Meier, Paul Jonas: Werk und Wirkung des Meiſters Konrad von 
Soeſt. Münſter i. W., Coppenrath 1921. 95 S., 10 Taf. 4°. (Weſt⸗ 
falen 1921. I. Sonderheft.) 

Hölker, Carl: Meiſter Konrad von Soeſt und ſeine Bedeutung für die 
norddeutſche Malerei in der erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
Münſter i. W., Coppenrath 1920. 61 S., 21 Taf. 4°. (Beitr. zur 
weſtfäl. Kunſtgeſch., Heft 7.) 

Seit Nordhoff “) den Schöpfer des Hochaltars von Niederwildungen, 
Konrad von Soeſt, als Hauptmeiſter der weſtfäliſchen Malerei nach 1400 
in die Kunſtgeſchichte eingeführt hat, iſt unſere Kenntnis von der ſpätmittel— 
alterlichen Kunſt Norddeutſchlands weſentlich erweitert worden. Die Über- 
ſicht über die erhaltenen Werke iſt vollſtändiger geworden und hat Zuſammen⸗ 
hänge mit der Kunſt Konrads über die Grenzen Weſtfalens hinaus, beſonders 
in Niederſachſen, ergeben. Das vergrößerte Vergleichsmaterial hat Gelegen— 
heit geboten, in verſchiedenen Einzelfällen Zuſchreibungen Nordhoffs zu 
berichtigen. Endlich iſt die Eingliederung des Schaffens Meiſter Konrads 
in die allgemeine Entwicklung durch den Nachweis von Entlehnungen aus 
Italien und Burgund gefördert worden. 

Nach dieſen Einzelforſchungen zeichnen die beiden neuen — unab⸗ 
hängig voneinander entſtandenen — Bücher über Konrad von Soeſt ein 
neues, von Nordhoffs Ergebniſſen erheblich abweichendes Bild des Werkes 
und der Wirkung des Meiſters. Während Hölker den Hauptnachdruck auf 
die Zuſammenſtellung der Werke Konrads und die Quellen ſeiner Kunſt legt, 
gipfeln Meiers Ausführungen in der weit ausgreifenden Schilderung des 
Einfluſſes des Meiſters auf ſeine Zeitgenoſſen. 

Neben den Kreuzigungsaltar von Wildungen ſetzen beide Arbeiten als 
zweites Hauptwerk Konrads den Hochaltar der Marienkirche in Dortmund. 
Nur etwa die Hälfte dieſes ehemals an Größe dem Wildunger entſprechen— 
den Altarwerkes iſt uns erhalten. Die Bruchſtücke, deren Kompoſitionen 
ſich aus Kopien ergänzen laſſen, zeigen unverkennbar die Hand Konrads. 

) Bonner Jahrbücher 67 (1878), S. 124 ff., 68 (1879), S. 65 ff. 
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Meier und Hölker würdigen ſie zum erſtenmale ihrer Bedeutung entſprechend 
und ſtimmen darin überein, daß ſie nach dem Wildunger Altar anzuſetzen ſind. 

Hölker hat die abſolute Datierung der Werke Konrads weſentlich da⸗ 
durch gefördert, daß er einer Vermutung Löwes?) nachgegangen iſt und 
bewieſen hat, daß die Jahreszahl in der Künſtlerinſchrift von Wildungen 
nicht, wie bisher angenommen, 1404, ſondern 1414 zu leſen iſt. 

Meier erkennt nur die beiden genannten Altäre als eigenhändige Werke 
Konrads an. Gegenüber der längeren Liſte Hölkers verdient ſeine — in der 
Ablehnung der Flügelbilder mit Ottilie und Dorothea in Münſter vielleicht 
etwas zu vorſichtige — Auffaſſung den Vorzug. Der Ausbau, den Hölkers 
Schlüſſe durch Witte?) erfahren haben, zeigt deutlich die Gefahr zu weit⸗ 
gehender Auswertung gemeinſamer Züge gleichzeitiger Gemälde. Bei der 
Madonna mit der Erbſenblüte, die Witte Meiſter Konrad zuſchreiben 
möchte, beſtehen zweifellos ſtarke Übereinſtimmungen mit ſeiner Arbeitsweiſe. 
Sicher ſind ſie eine Stütze für die Echtheit des Bildes, aber kein Grund, die 
z. B. in der Farbengebung vorhandenen Abweichungen von Konrads Art 
zu überſehen. 

Beſonders wichtig erſcheint die Betonung der Verſchiedenheiten von 
den geſicherten Werken bei den Gemälden der Goldenen Tafel von Lüne⸗ 
burg, die Hölker dem Werke Konrads zurechnet. Ohne Frage beſteht hier 
ein beſonders enger Zuſammenhang; er beſchränkt ſich nicht auf Überein⸗ 
ſtimmung der Figuren, Gruppen und Kompoſitionen, ſondern umfaßt auch 
die Farbengebung. Aber die Bilder zeigen auch vieles, was Konrads Eigen⸗ 
art fremd iſt. Selbſt wenn man darüber hinwegſieht, daß die Goldene Tafel 
ein Schnitzaltar iſt, deſſen plaſtiſche Teile nach Eigentümlichkeiten ihrer 
farbigen Faſſung derſelben Werkſtatt angehören wie die Gemälde, wenn 
man danach auf die Annahme eingeht, Meiſter Konrad habe ſich auf der 
Höhe ſeines Schaffens — nach Wildungen! — einer lübiſchen Schnitzwerk⸗ 
ſtatt eingegliedert, ſo erkennt man doch bei genauer Analyſe der Gemälde 
die Unhaltbarkeit dieſer Hypotheſe. Konrad behandelt in Wildungen Ber: 
ſonen, die auf mehreren Bildern vorkommen, als Individualitäten und 
betont das auch in der gleichen Farbe ihrer Gewänder. Dagegen verwendet 
der Meiſter der Goldenen Tafel z. B. für den Petrus außer dem bartloſen 
Typ Konrads auch den üblichen rundbärtigen, und er macht etwa bei der 
Madonna faſt eine Regel daraus, ſie auf jedem Bildfelde in andersfarbiger 
Gewandung zu zeigen. Er geht über Konrad hinaus, wenn er ein ganzes 
Bildfeld, wie die Flucht nach Agypten, auf einen beſtimmten Farbakkord 
ſtimmt oder, wie auf der großen Kreuzigung, ganze Figurengruppen durch 
den Schatten des Waldes zuſammenfaßt. Der Meiſter der Goldenen Tafel, 
deſſen Selbſtbildnis wir wohl in dem Profilkopf links auf dem Bilde der 
Ehernen Schlange zu erkennen haben, iſt nicht Konrad ſelbſt, ſondern ein 
Schüler des Meiſters, und zwar der, bei dem ſich die Schulung in der Werk⸗ 
ſtatt desſelben am deutlichſten zeigt und der dadurch eine Sonderſtellung 
in dem Einflußgebiete ſeines Lehrers einnimmt. 
— — — — — 

75 Das Altarbild zu Niederwildungen. Wildungen 1909, S. 22, 
nm. 4. 

) Zeitſchrift für chriſtliche Kunſt 34 (1921), S. 75 ff. 
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Denn die überwiegende Menge der Zuſammenhänge mit Konrad iſt 
anderer Art. Faſt durchweg fehlt die Übereinſtimmung mit der Eigenart 
ſeiner Farbenwahl, faſt ausſchließlich liegt ſie in einzelnen Figuren und 
Gruppen der Bilder. Beſonders bei den Darſtellungen der Kreuzigung hat 
Meier einzelne Elemente der Kompoſitionen auf wenige Urtypen zurück⸗ 
führen können, die entweder dem Wildunger Altar entſprechen oder ihm 
doch ſo nahe ſtehen, daß Meier nicht daran zweifelt, daß Konrad auch der 
Erfinder dieſer Spielarten iſt. 

Zahlreiche Zuſammenhänge mit Konrad beſtehen ohne jede Frage in 
dem weiten Kreiſe, den Meier unterſucht hat. Seine Überſicht iſt umfaſſender 
als die Hölkers. Als kleine Ergänzung kann ich den Hinweis auf ein zer⸗ 
ſtörtes Wandgemälde des Martinikloſters in Hildesheim bringen, deſſen 
Kompoſition uns in einer Pauſe des Welfenmuſeums in Hannover“) er— 
halten iſt und eine Darſtellung des Abendmahles in enger Anlehnung an 
Wildungen zeigt. 

Die Übereinſtimmungen mit Konrad treten meiſt an Bildern auf, die 
ſeinen eigenhändigen Werken an künſtleriſcher Bedeutung erheblich nach— 
ſtehen. Beim heutigen Stande unſerer Denkmälerkenntnis wird man daher 
in den meiſten Fällen die Deutung der Zuſammenhänge als Abhängigkeit 
von Konrad anerkennen. Nicht völlig ſchlüſſig erſcheint der Beweis ledig— 
lich da, wo ſich die verwandten Züge auf Bildern finden, die vor dem 
Wildunger Altar entſtanden ſein können. 

Von den Zeitanſätzen der Hauptmaſſe der Altäre, für die urkundliche 
Nachrichten fehlen, werden manche der Umdatierung von Wildungen folgen 
müſſen. Für andere aber bleibt das Datum „um 1400“ wahrſcheinlich. 
Das gilt beſonders für den Hildesheimer Lambertialtar, deſſen Flügelbilder 
Meiers glückliche Beobachtung in Braunſchweig und Langenſtein ermittelt 
hat. Er zeigt vor allem in der Reihe der kleinen Darſtellungen vielfach 
Vorſtufen der Wildunger Kompoſitionen; danach müßte, wenn für das 
Mittelbild, die Kreuzigung, ein Werk Konrads vorbildlich geweſen wäre, 
dieſes vor 1414 entſtanden ſein. Nun laſſen allerdings die Dortmunder 
Urkunden, deren Beziehung auf den Meiſter durch Meier wahrſcheinlich ge— 
macht iſt, vermuten, daß Konrad, als er ſeinen Altar von 1414 ſchuf, be⸗ 
reits eine längere Tätigkeit hinter ſich hatte. Reicht aber das, was uns 
von ſeiner Entwicklung aus den ſicheren Werken bekannt iſt, aus, um einen 
bündigen Schluß auf frühere Abſchnitte ſeines Schaffens zu gewinnen? Der 
Schritt von der figurenreichen, durch Reiterſcharen doch recht äußerlich be— 
lebten Kreuzigungskompoſition, deren Urbild, wenn Meiers Annahmen zu⸗ 
treffen, der Frühzeit Konrads angehören müßte, zu der mit verhältnismäßig 
wenigen Geſtalten innerlich vertieften Faſſung von Wildungen iſt groß 
und ſetzt für mein Gefühl eine Umſtellung in der künſtleriſchen Grund- 
anſchauung voraus. Solange bei den Kreuzigungsbildern mit Reitergruppen 
nicht über die Verwandtſchaft einzelner Gruppen und Figuren hinaus— 
gehende Beziehungen zu Konrads ſicherem Werk feſtgeſtellt ſind, halte ich 
es für ratſam, das Hypothetiſche in Meiers Folgerungen aus der Analyſe 
dieſer Bilder zu betonen. 

) Inv. Nr. XXVII, 20. 
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Man wird ſich überhaupt hüten müſſen, aus der Methode des Typen⸗ 
vergleiches eine vollkommene Klärung der Frage nach Konrads Bedeutung 
zu erwarten. Für einzelne in der weſtfäliſchen Kunſt jener Zeit beliebte 
Motive, wie die ſtehende Frau mit einem Kinde an der Hand, iſt die Ab⸗ 
leitung aus der italieniſchen Kunſt ſicher, für andere die Herkunft aus der 
burgundiſchen Schule. Nun iſt aber der erhaltene Beſtand an Werken der 
letzteren zu gering, als daß ihr Einfluß und das ſelbſtändige Schaffen der 
deutſchen Künſtler beſtimmt gegeneinander abgegrenzt werden könnten. In 
vielen Fällen, wo nach den erhaltenen Denkmälern der Schluß auf die Er⸗ 
findung eines Motivs durch Konrad gegeben erſcheint, wird man ſich bewußt 
ſein müſſen, daß der Schluß auf Grund lückenhaften Materials erfolgt. 

Gibt es, wenn bei der Motivvergleichung die Unvollſtändigkeit des 
Denkmälerbeſtandes den Schritt von der Arbeitshypotheſe zu endgültigen 
Ergebniſſen verwehrt, keinen anderen Weg zu weiterem Vordringen? Sch 
ſehe einen ſolchen in der Erforſchung der Werkſtattgewohnheiten der deutſchen 
Meiſter des fünfzehnten Jahrhunderts. 

Es iſt bekannt und wird auch von Meier und Hölker hervorgehoben, 
daß wir bei den Gemälden dieſer Zeit überall die Mitarbeit von Geſellen 
in Rechnung zu ſtellen haben. Die Art dieſer Zuſammenarbeit bedarf aber 
noch ſehr der Aufklärung. Verfehlt iſt eine Scheidung, die dem Werkſtatt⸗ 
leiter nur die am beſten gelungenen Kompoſitionen zutraut, ſeinen Gehilfen 
aber die ſchwächeren Teile zur Laſt ſchreibt, noch weniger berechtigt das 
beſonders von Habicht des öfteren angewandte Verfahren, das nach im 
Charakter der verſchiedenen Einzelſzenen eines Altarwerks begründeten 
Unterſchieden des farbigen Eindrucks etwa den rechten Flügel dem Meiſter A, 
den linken dem Meiſter B zuweiſt. Man muß ſich vielmehr vergegen⸗ 
wärtigen, einen wie großen Teil der Arbeit die Vorbereitung der Mal- 
fläche, die Vergoldung der Hintergründe und Einzelheiten der Ausführung 
wie die Ausführung der Brokatmuſter beanſpruchten, lauter Dinge, die zwar 
Sorgfalt und handwerkliches Geſchick, aber nicht die Hand eines ſelbſtändig 
ſchaffenden Künſtlers vorausſetzen. Sie konnten dem Geſellen überlaſſen 
und dadurch die Kraft des Meiſters für die eigentliche künſtleriſche Tätigkeit, 
den Entwurf, die vor der Vergoldung erforderliche Vorzeichnung und die 
Durchführung des Figürlichen freigemacht werden. Seine Stellung im 
Werkſtattbetrieb ähnelt der eines Architekten, nur mit dem Unterſchiede, daß 
er weit mehr als dieſer in die Ausführung eingreift. Dabei wird der Um⸗ 
fang ſeiner Mitwirkung von Fall zu Fall verſchieden anzuſetzen ſein. Einen 
guten Einblick in die Art der Arbeitsteilung gewährt der Göttinger Altar 
von 1424. Auf dem Bilde der Hoſtienmühle find die Etappen der Aus- 
führung beſonders deutlich. Zunächſt wurde der Hintergrund mit dem 
ſchablonierten Sternmuſter gemalt, dann die Gewandung ausgeführt, zuletzt 
nach deutlichem Abſatz die Köpfe eingefügt. Es iſt nicht geſagt, daß dieſen 
verſchiedenen Stufen verſchiedene Hände entſprechen; aber es iſt klar, wie 3 
die Arbeit darauf eingeftellt war, daß nach Durchführung eines Abſchnittes 
eine andere Hand eingreifen konnte. 

Dadurch iſt eine ſtarke Einſtellung der einzelnen „Handſchriften“ einer 
Werkſtatt aufeinander bedingt. Der Kräfteaustauſch zwiſchen den einzelnen 
Werkſtätten durch die Wanderſchaft der Geſellen, den Bildungsgang des 



ſpätmittelalterlichen Künſtlers, führt aber darüber hinaus zu einer An— 
gleichung der Schaffensweiſe der verſchiedenen Werkſtattbetriebe aneinander. 
Aus dieſem Tatbeſtand ergibt ſich eine gewiſſe Gleichmäßigkeit der gleich- 
zeitig entſtandenen Kunſtwerke benachbarter Gebiete, jene Erſcheinung, die 
man als Zeitſtil bezeichnet hat. Mir ſcheint, daß manches von dem, was 
Meier als perſönliche Neuſchöpfung Konrads angeſehen wiſſen will, zu den 
Zügen gehört, die in ſeiner Zeit ſchon allgemeiner Beſitz der nordweſt— 
deutſchen Malerei waren, jo die ſchon im 14. Jahrhundert zu belegende °) 
Anordnung eines großen Bildes zwiſchen vier Seitenfeldern auf der Mittel- 
tafel eines Altars, ſo der Typus des Gekreuzigten mit gleichmäßiger, in 
der Senkung des Hauptes fortgeführter Biegung des Körpers, eine nicht auf 
den Kruzifixus beſchränkte Körperhaltung, die das Gerüſt für den weich— 
geſchwungenen Wurf der Gewänder im ſpäten 14. Jahrhundert bildet. 

Beſonderen Erfolg für die Ermittlung der Werkſtattzuſammenhänge 
verſpreche ich mir aus der Analyſe ihrer techniſchen Gewohnheiten. Die 
Behandlung des Goldgrundes, ſeine Verzierung durch gepunzte und punk— 
tierte Muſter, die Verwendung von Blattſilber, von Olvergoldung neben 
Glanzvergoldung, die verſchiedenen Arten der Herſtellung der Brokatmuſter 
durch Ausſparen oder Herauskratzen des Goldgrundes, durch Kämmen oder 
Sticheln der Kreidefläche, der Schutz einzelner Farbflächen durch ſtärkere 
Firnisſchichten, die damit zuſammenhängende Erzielung eines haltbaren 
rein blauen Farbtones, die Anwendung von Grünſpan- und Braſil-Laſuren 
über Metall ſind Merkmale, deren Beobachtung die Zuſammenſtellung werk— 
ſtattverwandter Bilder weſentlich fördern und auch ihre Stellung zu Konrad 
klären kann. Einen guten Anſatzpunkt für ſolche Unterſuchungen bietet die 
Goldene Tafel. Ihr Meiſter hat auf die Rückſeite der Schnitzfiguren An⸗ 
weiſungen für ihre farbige Ausſtattung geſchrieben; die von ihm bezeichneten 
Farben kommen auch auf den Gemälden vor. 0 

Wir werden auf dieſem Wege, wie ich glaube, in manchem Falle eine 
Beſtätigung von Meiers Anſchauungen über das Einflußgebiet Meiſter 
Konrads erhalten. Ergibt ſich in anderen Fällen eine Beſchränkung der 
Grenzen desſelben, ſo wird das der Vorſtellung von der Form der Wirkung 
des Künſtlers zu gute kommen. Denn für eine Zeit, in der die Graphik 
noch nicht das Hauptverbreitungsmittel neuer Formen war, iſt bei der An— 
nahme eines Wirkungskreiſes, dem nur der Schongauers oder Dürers an 

Weite zu vergleichen wäre, die Art der Vermittlung trotz des Hinweiſes auf 
die Skizzenbücher der wandernden Geſellen ſchwer greifbar. Auch wo die 
Abhängigkeit von Konrad nicht aufrecht zu erhalten iſt, werden die von 
Meier aufgedeckten Zuſammenhänge jedoch wichtig bleiben als Grundlage 
für die Abgrenzung eines Gebietes, das in den Jahrzehnten nach 1400 eine 
künſtleriſche Einheit bildete, zuſammengehalten durch einen ſtändigen Kräfte— 
austauſch in den Werkſtätten, unter denen die des Konrad von Soeſt ſicher 
eine der bedeutendſten war. 

Wolfenbüttel. Fink. 

) Z. B. Köln, Walraff-Richartzmuſeum 364. 
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Bericht 

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 

über die Zeit vom 1. Oktober 1920 bis zum 31. März 1922 

(86. Geſchäftsjahr). 

Infolge der Verlegung des Geſchäftsjahres iſt diesmal für die Zeit 
vom 1. Oktober 1920 bis zum 31. März 1922 zu berichten. Leider brachten 
dieſe 1½ Jahre wiederum nicht die erhoffte Beſſerung der Verhältniſſe. 
Im Gegenteil. Wir mußten den Umfang der Zeitſchrift abermals ein⸗ 
ſchränken und auf die Fortſetzung der anderen Veröffentlichungen verzichten, 
ſoweit ſie ſich nicht ſchon im Druck befanden. Von dieſen wurden noch fertig 
geſtellt: Lauenſtein, „Die Entwicklung eines niederſächſiſchen Bauern⸗ 
dorfes in den letzten 100 Jahren“ (Band 6, Heft 1 der Forſchungen zur 
Geſchichte Niederſachſens) und Plettke, „Urſprung und Ausbreitung der 
Angeln in Sachſen“ (Band 3, Heft 1 der Urnenfriedhöfe in Niederſachſen). 

In der Mitgliederverſammlung am 4. Dezember 1920 wurde der 
Jahresbeitrag von 4,50 A auf 8 l erhöht, obwohl zu erwarten war, daß 
die Bedürfniſſe damit nicht gedeckt würden. Zugleich wurden verſchiedene 
kleine Satzungsänderungen vorgenommen, die eine Vereinfachung der Ge— 
ſchäftsordnung bezweckten. Spätere Vorſtandsſitzungen und Mitgliederver- 
ſammlungen befaßten ſich mit dem Verkauf des Exemplars der „Monumenta 
Germaniae historica“ aus der Vereinsbibliothek. Da der Erlös bei unſerer 
Finanzlage erheblich ins Gewicht fiel und den Intereſſenten noch mehrere 
Exemplare in anderen Bibliotheken Hannovers zur Verfügung ſtanden, 
wurde der Verkauf mit der Beſtimmung, das Geld dem noch vorhandenen 
Kapitalvermögen zuzuführen, genehmigt. 

An Vorträgen und Beſprechungen fanden folgende ſtatt: Am 4. Dezem⸗ 
ber 1920 hielt Direktor Dr. von der Oſten einen Vortrag über die 
Sachſenfrage und am 8. Januar 1921 Dr. Buſch über die Anfänge der 
Entwicklung landesfürſtlicher Kanzleien. Es folgten, da größere geheizte 
Säle nicht mehr zur Verfügung ſtanden, im Sitzungszimmer der Städtiſchen 
Leſehalle Beſprechungsabende in kleinerem Kreiſe, die im Winterhalbjahr 
1920/21. guten Beſuch hatten, im Winter 1921/22 aber unter geringer Be⸗ 
teiligung litten. Die Themata lauteten: 

Stadtarchivdirektor Dr. Jürgens, Das Recht des Sachſenſpiegels. 
Archivar Dr. Brennecke, Die Einwirkungen der reformatoriſchen 

Ideen auf das Territorium Calenberg-Göttingen während der 
Regierung Erichs J. 

Dr. J. Gummel, Bronzezeitliche Fibeln. 
Profeſſor Dr. Stammler, Deutſche Familiennamen. 



Abteilungsdirektor Dr. Jacob-Frieſen, Moorgeologie und Vor⸗ 
geſchichtsforſchung. 

Bibliothekar Dr. May, Neuere Literatur über den Prozeß Heinrichs 
des Löwen. 

Dr. Peßler, Fremde Völker und Stämme in Niederſachſen von 
Karl d. Gr. bis zur Gegenwart. | - 

Dr. A. Fink, Die goldene Tafel von Lüneburg. 
Dr. J. Gummel, Die Sachſen und Angeln in der Völkerwanderungs⸗ 

zeit nach den Ergebniſſen aus den Urnenfriedhöfen. 
Profeſſor Dr. Kunze, Die neuere Literatur zur hiſtoriſchen Karto⸗ 

graphie Niederſachſens. 
Im Verbande der wiſſenſchaftlichen Vereine ſprach auf Veranlaſſung 

des Hiſtoriſchen Vereins Dr. Peßler am 11. Februar 1922 über nieder⸗ 
ſächſiſche Volkstrachten, und am 25. Februar Geh. Hofrat Profeſſor Dr. P. 
J. Meier ⸗Braunſchweig über Konrad von Soeſt. 

Aus der Vereinsbibliothek wurden insgeſamt 470 Bände entliehen, 
davon 77 Bände ſowie 8 Handſchriften nach außerhalb. Die Reviſion der 
Bibliothek iſt abgeſchloſſen. 

Vorſtand und Ausſchuß blieben unverändert. In die Vortrags⸗ 
kommiſſion trat für Profeſſor Dr. Kunze Profeſſor Dr. Mollwo ein. Die 
Ausflugskommiſſion wurde aufgelöſt. — Es iſt ein Zuwachs von 35 Mit⸗ 
gliedern zu verzeichnen, 21 ſind geſtorben und 17 ausgetreten. 

Behncke. 

Anlage 1. 

Zugänge der Bibliothek 
des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 

im 86. Geſchäftsjahr (1. Okt. 1920 / 31. März 1922). 

IJ. Geſchenke. 

Von der Finniſchen Altertumsgeſellſchaft in Helſingfors: 
9510 Nordman, C. A.: Anglo-Saxon coins found in Finland. Helſing⸗ 

fors 1921. 4°. 

Von der Prov. Genootſchap van Kunſten en Wetenſchappen in Noordbrabant 
in 8⸗Hertogenboſch: 

9482 Oorkonden betr. Rixtel, met aanteekeningen voorzien door A. F. O. 
van Sasse van Ysselt. (’s-Hertogenbosch) 1920. 8°. 

Von dem Geſamtverein der deutſchen Geſchichts- und Alter⸗ 
tumsvereine in Berlin: 

9509 Koepp, F.: Juſtus Möſer und die Geſellſchaft der Freunde heimiſcher 
Altertumsforſchung. 8°. 
Aus: Korreſpondenzblatt des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts⸗ 

und Altertumsvereine. 1921. 
Von der Handelskammer in Hannover: 

95148 Rode, P., G. Körner u. Speckbrock: 50 Jahre Handels⸗ 
kammer zu Hannover. Hannover 1917. 8°. 
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Von der Univerſität in Chriſtiania: 
9529 Jsaksen, A., og F. B. Walle m: Norges Universitet. NEN, 

docenter, amanuenser, stipendiater samt ovrige laerere og tjennes 
temaend 1911. Kristiania & Kjobenhavn 1911. 8°. 

9530 Nielsen, Y.: Universitetets ethnografiske samlinger 1857—1907 
Christiania 1907. 4“. 

9531 Norsk historisk videnskap i femti ar 1869-1919. Kristiania 
1920. 4“. 

Von dem Verein für Geſchichte Schleſiens in Breslau: 
9512 Aus Oberſchleſiens Vergangenheit. Beiträge zur ſchleſiſchen 

Geſchichte, hrͤg. v. Verein f. Geſchichte Schleſiens. Gleiwitz 1921. 8°. 

Von dem Hiſtoriſchen Verein für Niederſachſen in Hannover: 

8005 Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Niederſachſens. Hildes⸗ 
heim u. Leipzig. 8 . 
Bd. 32. Güterbock, F.: Die Gelnhäuſer Urkunde und der Prozeß 

Heinrichs des Löwen. 1920. 
9181 Forſchungen z. Geſch. Niederſachſens. Hildesheim u. Leipzig. 8°. 

Bd. 6, H. 1. Lauenſtein, H.: Die Entwicklung eines nieder⸗ 
ſächſiſchen Bauerndorfes in den letzten 100 Jahren. 
1921. 

9476 Frensdorff, F.: Die Heimat Carolinens. Hildesheim 1920. 8°. 
9315 Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen . . . hrsg. von C. Schuch⸗ 

hardt. Hildesheim u. 1 05 1 
Bd. 3, H. 1/2. Plettke, A.: Urſprung und Ausbreitung der Angeln 

und Sachſen. 1921. 

9396 Veröffentlichungen der Hiſtoriſchen Kommiſſion für Hannover 

[u. ſ. w 
7. But ch, F.: Beiträge zum Urkunden- u. Kanzleiweſen der Her⸗ 

zöge zu Braunſchweig u. Lüneburg im 13. Ih. 
T. 1. Bis zum Tode Ottos des Kindes [1200 bis 
1252]. Wolfenbüttel 1921. 4°. 

Von dem Verlag H. H. Bickhardt in Pyrmont: 
9479 Bickhardt, H. H.: Altes und Neues vom hylligen Born. 2. Aufl. 

Bad Pyrmont (1920). 8. 

Von Frhr. v. Dachenhauſen in Stuttgart: 
9505 An Alma na ck for the year of 1884 by Joseph Whitaker 5 

an arrount of the astronomical and other phenomena. . London 
I 5 

9503 Webster's royal red book or court and fashionable register for 
January, 1895. London o. J. 8°. 

9502 The British Imperial Calendar for the year 1851.... London 
0,78 

9504 Whitakers Peerage for the year 1904. Londou (1903). 8°. 

Von Geh. Regierungsrat F. Delius in Hannover: 
9387 Delius'ſche Familien-Zeitung. Nr. 3. 4. Sonderbl. Han⸗ 

nover 1919. 1920. 2. 
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Bon Oberſtleutnant a. D. H. v. Einem in Göttingen: 
9511 (Einem, H. v.:) Das niederſächſiſche Geſchlecht v. Einem. [Nebit] 

Stammtaf. 3. 4. 6—9. (Dat. Göttingen 1921). 4°. 
9528 Satzungen des v. Einem'ſchen Familienverbandes. o. O. 1921. 8°, 

Von der Hahnſchen Buchhandlung in Hannover: 
58198 Neues Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtskundet 

Bd. 42. Hannover 1921. 8°. 
Von E. Frhr. v. Hake in Haſperde: 

9521 Flemes, B.: Führer durch Hameln. Zeichn. von O. Übbelohde. 
Hameln o. J. 1920]. 

9525 Langlotz, O.: Geſchichte der Stadt Hameln. Hameln 1889. 8°. 
9523 Meiſſel, F.: Die Belagerung Hamelns i. J. 1806. Hameln 1906. 8°. 
9524 Meiſſel, F.: Beſchreibung und kurze Geſchichte der Stadt Hameln. 

Hameln u. Leipzig o. J. [1899]. 8°. 
9520 Meiſſel, F.: Der Kreis Hameln. Beſchreibung, Geſchichte und 

Sage. Leipzig u. Hameln (1897). 8°. 
9519 Meiſſel, F.: Die Sage vom Rattenfänger von Hameln. 3. verm. 

Aufl. Hameln 1920. 8°. 
9522 Meiſſel, F.: Szenen aus der Reformationsgeſchichte der Stadt 

Hameln. (Hameln 1917). 8°. 
Von Archiv- und Bibliotheksdirektor Dr. O. Jürgens: 

9507 23 Karten und 2 Truppenverzeichniſſe zur Topographie und Ge— 
ſchichte Nordweſtdeutſchlands. 

9475 Jürgens, O.: Zur Einführung in das Recht des Sachſenſpiegels. 8°. 
Aus: Hannoverſche Geſchichtsblätter. Ig. 24, H. 4/5. 1921. 

Von A. Kreipe in Hannover: 
9342 Kreipe, A.: Stammbuch der Familie Kreipe. Nachtr. 7. 8. Han. 

nover o. J. 2 

Von Bibliotheksdirektor Dr. O. Lerche in Wolfenbüttel: 
9474 Lerche, O.: Die hiſtoriſchen Vereine Niederſachſens im letzten Jahr⸗ 

fünft. 4°, 
Aus: Korreſpondenzblatt d. Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts— 

und Altertumsvereine. 1920. 

Von Rektor E. Reinſtorf in Wilhelmsburg / Elbe: 
9410 Reinſtorfſche Geſchichtsblätter. Nr. 7. 8. Wilhelmsburg 1921. 

1922. 8. 
9516 Reinſtorf, E.: Bütlinger Heimatbuch. Hannover 1921. 8°. 
9526 Reinſtorf, E.: Der alte Holzhafen im Reiherſtieg. (Wilhelms⸗ 

ö burg) 1921. 8°. 
9527 Reinſtorf, E.: Die alte Wilhelmsburger Windmühle. (Wil⸗ 

helmsburg) 1921. 8°. 
- Von Techn. Eiſenbahn-Oberſekretär Sänger in Nordhauſen: 
9514 Längenprofil der Eiſenbahnlinie Hameln-Rehme. o. O. u. J. 

[Rolle]. 

Von der Buchdruckerei und Verlagsanſtalt C. Schaidt in Kiel: 
9478 Schütt, O.: Die Geſchichte der Schriftſprache im ehemaligen Amt 

und in der Stadt Flensburg bis 1650. Flensburg 1919. 8°. 
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Von Muſeumsdirektor Geheimrat Prof. Dr. C. Schuchhardt in Berlin: 
9480 Schuchhardt, C.: Die Anfänge der Wichenperſremeg o. O. 

1920. 4. 

Aus: Sitzungsberichte ber preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften. 
26. 1920. 

Von dem Verlag A. J. Schüthe in Wilhelmsburg / Elbe: 
9506 Reinſtorf, E.: Die alte Wilhelmsburg, ihre Beſitzer und Be⸗ 

wohner. Wilhelmsburg 1920. 8. 

Von Profeſſor Dr. V. Schultze in Greifswald: 
9513 Schultze, V.: Waldeckiſche Landeskunde. Mengeringhauſen 1909. 8°. 

Von V. Frhr. v. Stockhauſen in Halle a. S.: 
9508 Stockhauſen, V. Frhr. v.: Die ältere Ahnenreihe des nieder⸗ 

ſächſiſchen Geſchlechts derer von Stok [Stoc-, Stac⸗, Stog⸗, Stogk⸗, 
Stoig⸗, Stock⸗Jhuſen. (Göttingen) 1920. 8°. 

Von Geh. Archivrat Dr. F. Wachter in Aurich: 
9515 Wachter, F.: Das Erbe der Cirkſena. Ein Stück oſtfrieſiſcher Ge⸗ 

ſchichte und des Kampfes um die Vorherrſchaft in Norddeutſchland. 
(Aurich 1921). 8°. 

II. Kauf. 

9469 Alt⸗ Hildesheim. Eine Zeitſchrift für Stadt und Stift Hildes⸗ 
heim. H. 3. Braunſchweig u. Hamburg 1921. 4°. 

9477 Machens, J.: Die Archidiakonate des Bistums Hildesheim im 
Mittelalter. Hildesheim u. Leipzig 1920. 8 “. 

9517 Der 13. Niederſachſentag, veranſtaltet zu Hannover vom 26. 
bis 29. Sept. 1919 durch den Heimatbund Niederſachſen. Bericht... 
von Paul Ballauff. Hannover 1920. 8°. 
(Veröffentlichungen des Heimatbundes Niederſachſen.) 

9518 Celler Heimatbuch. Führer durch Geſchichte und Gegenwart. In 
Verbindung mit C. Caſſel .. . hrsg. von O. Weltzien. Celle 1921. 8°. 

Anlage 2. 

Neu eingetretene Mitglieder des Vereins. 
1. Arolſen Herwig, Oberſt a. D., Bürgermeiſter. 
2. Braunſchweig Uhden, R., stud. phil. 
3. Bückeburg Oberheide, Heinz, wiſſenſchaftl. Lehrer. 
4. Garbſen, Poſt Seelze Fellersmann, H., Hauptlehrer. 
5. Göttingen Behrens, Studienaſſeſſor. 
6. 7 Meyer, A. O., Dr. phil., o. Univ.⸗Prof. 
7. Hamburg Bohlmann, Ernſt. 
8. 5 Bonhoff, Friedrich, Dr. med., Arzt. 
9. Hannover Frhr. v. Bibra, Alfred, Regierungsrat. 

10. 7 Blumenbach, Major a. D. 
11. 10 E Brodbeck, Chr., Direktor der hannoverſchen 

Landeszeitung. 



. Hannover 

Harburg a. E. 

Harxbüttel 
Hildesheim 
Kirchdorf, Kr. Sulingen 
Knieſtedt b. Salzgitter 

Königsberg 
Markoldendorf 
Oerlinghauſen 
Oſterode a. H. 
Peine 
Wagenfeld i. H. 
Wahlſtatt 
Wolfenbüttel 

Anlage 3 

86. 
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Frebold, Georg, Dr. phil., Dr. rer. nat. 
v. Hirſchfeld, Elſe. 
Hupe, Wilhelm. 
Lauckert, Otto. 
Mautz, Kaufmann. 
May, Otto Heinr., Dr. phil., Bibliothekar. 
Mundhenke, Julius. 
Prietze, Reg.⸗ und Baurat. 
Spieß, Dr. phil., Staatsarchivar. 
Tegtmeier, Konrad. 
Trommsdorff, P., Dr. phil., Oberbiblio⸗ 

thekar (Vorſtand) der Bibliothek der 
Techniſchen Hochſchule. 

Heuer, Albert, Ingenieur, 
eidigter Landmeſſer. 

Jordan, Robert, Lehrer. 
Köhler, Dr. jur., Rechtsanwalt. 
Niemeyer, Otto, Lehrer. 
Frhr. v. Manteuffel, Hans Karl, cand. 

rer. pol. 
Schlemm, Wilh., Regierungsbaumeiſter. 
Volger, B. 
v. Kuhlmann, Fritz, Dr. 
Peinemann, W. 
Realgymnaſium und Realſchule. 
Lohmeyer, Fritz, Lehrer. ö 
Biereye, Dr. phil., Studienrat. 
Dreyer, Otto, Kaufmann. 

Staatl. ver⸗ 

Beröffentlichungen 
des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen. 

Das Verzeichnis der bis 1921 erſchienenen Veröffentlichungen iſt im 
Heft 3/4, Seite 145—149 abgedruckt. 

Mitglieder des Vereins gültigen Preiſe mußten erhöht werden und be— 
Jahrgang (1921), 

tragen jetzt: 
bei den verſchiedenen Reihen des „Archivs“ ſowie bei der Zeitſchrift 

für den Jahrgang M. 180,—, das Heft M. 45,—, 
bei den unter Nr. 5—17 aufgeführten Veröffentlichungen das Dreißig⸗ 

fache, 
bei Nr. 22—24 das Fünfzehnfache der dort angegebenen Preiſe. 
Für die nicht im Selbſtverlage des Vereins erſchienenen Veröffent⸗ 

lichungen: 

Nr. 19 (Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Niederſachſens), 

Die für die 
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Nr. 20 (Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens) und 
Nr. 21 (Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen) 

gelten die jeweiligen Buchhändlerpreiſe mit 25 Rabatt für die 
Mitglieder des Vereins. 

Nr. 18 (Sommerbrodt: Die Ebſtorfer Weltkarte) iſt vergriffen. 

Der Verband wiſſenſchaftlicher Vereine in Hannover 
veranſtaltet im Winterhalbjahr 1922/23 für die Mitglieder der angeſchloſſenen 
Vereine die nachſtehenden Vorträge, die mit Ausnahme von Nr. 4, 7, 

9, 11, 13, 17, 19, 21, 22 u. 24 im kleinen Saale des Künſtlerhauſes 

(Sophienſtraße 2) ſtattfinden. 

Montag, 18. Sept., 8 Uhr: Studienrat Dr. Söhns „Der Tannhäuſer 
in Geſchichte und Sage.“ (Deutſcher Sprachverein.) 

2. Sonnabend, 14. Okt., 5 Uhr: Stadtarchivdirektor Dr, Jürgens 
„Aug. Keſtner's Tagebücher.“ (Ver. f. Geſch. d. Stadt Hannover.) 

3. Montag, 16. Okt., 8 Uhr: Hofſchauſpieler a. D. Friedrich Holthaus 
„Aus meinem Leben.“ (Literar. Geſellſchaft.) : 

4. Montag, 16. Okt., 8 Uhr im gr. Saale des alten Rathauſes: Studien⸗ 
direktor Dr. Waſſerzieher, Halberſtadt „Unſere Kultur im 
Spiegel der Sprache.“ (Deutſcher Sprachverein.) 

5. Sonnabend, 28. Okt., 5 Uhr: Stadtarchivdirektor Dr. Jürgens „Die 
geſchichtlichen Sammlungen der Stadt Hannover.“ (Ver. f. Geſch. 
der Stadt Hannover.) 

6. Sonnabend, 11. Nov., 5 Uhr: Geh. Hofrat Dr. P. J. Meier, Braun⸗ 
ſchweig „Die Anfänge der deutſchen Stadt.“ (Mit Lichtbildern.) 
(Hiſtor. Verein f. Niederſachſen.) 

7. Dienstag, 14. Nov., 8¼ Uhr ab., Techniſche Hochſchule, Hörſaal 151: 
Prof. Dr. O bſt „Die Türkei.“ (Geogr. Geſellſchaft.) 

8. Montag, 20. Nov., 8 Uhr: Hochſchullehrer Dr. Gerke „Der Hoch— 
ſchüler und das Fremdwort.“ (Deutſcher Sprachverein.) 

9. Freitag, 24. Nov., 8 Uhr ab., im Kaiſer Wilhelm-Gymnaſium (Licht⸗ 
bildzimmmer, Eing. Weiße Kreuzſtr.): Studienrat Dr. Schnaß 
„Künſtleriſche Geographie.“ (Geogr. Geſellſchaft.) 

10. Sonnabend, 25. Nov., 5 Uhr: Dr. Küthmann „Auguſt Keſtner als 
Sammler.“ (Verein f. Geſch. der Stadt Hannover.) 

11. Freitag, 8. Dez., 8 ¼ Uhr ab., im Kaiſer Wilhelm-Gymnaſium: Direktor 
Dr. Jacob-Frieſen „Vorgeſchichte und Geographie in ihren 
Wechſelbeziehungen.“ (Geogr. Geſellſchaft.) d 

12. Sonnabend, 9. Dez., 5 Uhr: Verwaltungsdirektor Siedentopf 
„Zur Geſchichte der Eilenriede.“ (Ver. f. Geſch. d. St. Hannover.) 

13. Dienstag, 12. Dez., 8¼ Uhr ab., Techn. Hochſchule, Hörſaal 151: 
Schriftſteller E. Banſe, Braunſchweig „Agypten.“ (Geogr. Geſ.) 

14. Montag, 18. Dez., 8 Uhr: „3. Plattdeutſcher Abend.“ (Deutſcher 
Sprachverein.) 

Is 
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Sonnabend, 13. Jan., 5 Uhr: Oberſtudiendirektor Dr. v. d. Oſten 
„Formen der Marſchenſiedlung.“ (Heimatbund Niederſachſen.) 

Montag, 15. Jan., 8 Uhr: Deutſcher Sprachverein (23. Hauptverſamm— 
lung). Vortrag wird noch bekannt gegeben. 

Dienstag, 16. Jan., 8⅛ Uhr ab., Techn. Hochſchule, Hörſaal 151: 
Studienrat Dr. H. Lautenſach „Die geographiſchen Grund— 
lagen des geiſtigen Rußland.“ (Geogr. Geſellſchaft.) 

Sonnabend, 27. Jan., 5 Uhr: Staatsarchivar Dr. Peters „Nieder— 
ſächſiſches Wirtſchaftsleben in früherer Zeit.“ (Hiſtor. Verein für 
Niederſachſen.) 

Freitag, 9. Febr., 8 / Uhr ab., im Kaiſer Wilhelm-Gymnaſium: Stu⸗ 
dienaſſ. Dr. Lücke „Die verkehrsgeographiſche Erſchließung Afri— 
kas.“ (Geogr. Geſellſchaft.) 

. Sonnabend, 10. Febr., 5 Uhr: Geh. Baurat Prof. Dr. Haupt „Dit 
und Weſtgoten.“ Mit Lichtbildern. (Germaniſche Geſellſchaft.) 

. Montag, 19. Febr., 8 Uhr im gr. Saale d. alten Rathauſes: Dritter 
volkstüml. Abend. Vortragsfolge wird noch bekannt gegeben. 
(Deutſcher Sprachverein.) 

Dienstag, 20. Febr., 8¼ Uhr ab., Techn. Hochſchule, Hörſaal 151: 
Prof. Dr. Blum „Die Stellung Niederſachſens im deutſchen Ver— 
kehr.“ (Geogr. Geſellſchaft.) 

. Sonnabend, 24. Febr., 5 Uhr: Dr. W. Peßler „Niederſächſiſche 
Volkskunſt.“ Mit Lichtbildern. (Heimatbund Niederſachſen.) 

Freitag, 9. März, 8¼ Uhr ab., Techn. Hochſchule, Hörſaal 151: Stu: 
dienrat Dr. v. Thünen „Die geographiſchen Verhältniſſe in ihrer 
Rückwirkung auf Lebensauffaſſung, Kunſt und Literatur.“ (Geogr. 
Geſellſchaft.) 

. Sonnabend, 10. März, 5 Uhr: Direktor Dr. Jacob-Frieſen 
„Zur Beſiedlungsgeſchichte der Warfen an der oſtfrieſiſchen Küſte.“ 
Mit Lichtbildern. (Hiſtor. Verein für Niederſachſen.) 

. Montag, 19. März, 8 Uhr: 1. Vortrag über Kaufmannsdeutſch. Redner 
wird noch bekannt gegeben. (Deutſcher Sprachverein.) 

Sonnabend, 24. März, 5 Uhr: Dr. Peßler „Alt⸗Hannovers bauliche 
Schönheit.“ Mit Lichtbildern. (Ver. f. Geſch. d. St. Hannover.) 

28. Sonnabend, 7. April, 5 Uhr: Studiendirektor Friesland „Aus dem 
Tagebuch eines Offiziers der deutſchen Legion.“ (Verein für 
neuere Sprachen.) 

Montag, 16. April, 8 Uhr: 2. Vortrag über Kaufmannsdeutſch. Redner 
wird noch bekannt gegeben. (Deutſcher Sprachverein.) 

Sonnabend, 21. April, 5 Uhr: Vortrag wird noch bekannt gegeben. 
(Literar. Geſellſchaft.) 

Anderungen werden in den Tageszeitungen unter „Vereinsnachrichten“ 
bekannt gemacht. 
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Nachrichtenblatt i 
für 8 

Niederſachſens Vorgeſchichte 

a Im Auftrage der vorgeſchichtlichen Abteilungen des hiſtoriſchen 

be rein für Niederſachſen und des Provinzialmuſeum zu Hannover 1 

herausgegeben von Dr. K. Hh. Jacob-Frieſen 

R 1922. 

om ſteinzeitlichen Beſiedelung des Allergebiets. 

Von W. Lampe, Harriehauſen. 

Während meiner Tätigkeit in der Lazarettverwaltung zu 
Celle fand ich noch Muße, das Diluvium der Umgebung kennen 
zu lernen und mit dem meiner Heimat, dem weſtlichen Harz⸗ 
rande, zu vergleichen. Bei den Streifzügen traf ich häufiger auf 
die Spuren ſteinzeitlicher Beſiedelung und wandte bei zuneh- 
mendem Wachſen der Fundgegenſtände meine Beobachtungen 
mehr dieſer Seite zu. Im folgenden ſollen die Ergebniſſe der 
einzelnen Plätze veröffentlicht und erſt am Schluß die Fragen 
der Zeitſtellung und des Landſchaftsbildes im Zuſammenhange 
erörtert werden. 

1. Die Schinderkuhle bei Altencelle. 

Sie hat ſcheinbar ihren Namen von einer Abdeckerei, von 
der noch zu ende des vorigen Jahrhunderts ein kleines Gebäude 
zu ſehen war. Es werden aber wohl ſchon vordem die vers 
endeten Ein⸗ und Zweihufer hier eingekuhlt fein, da die 
Soldaten bei Erdarbeiten im nördlichen Teil des Geländes faſt 
vollſtändige Skelette an die Oberfläche beförderten. Das über 
10 Morgen große Gebiet, zur Almende von Altencelle gehörend 

1 
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und aus ödliegendem Dünenſande beſtehend, wurde ſpäter vom 
Militärfiskus als Übungsplatz gepachtet. Der frühere Galgen⸗ 
berg, einige hundert Meter nordweſtlich näher der alten Heer⸗ 
ſtraße gelegen, war ſchon vordem in den Beſitz der Militärver⸗ 
waltung übergegangen und der Sandberg teils abgefahren, teils 
eingeebnet. Hier konnten nur wenige vorgeſchichtliche Stücke 
aufgehoben werden; deſto reicher war das Ergebnis auf dem 
oſtweſtlichen Dünenzuge der Schinderkuhle, entlang eines ge- 
raden Weges, der einſt Alten- und Weſtercelle über die alte 
Fuhſe und noch in der erſten Zeit meines Dortſeins durch eine 
Brücke über die neue Fuhſe miteinander verband. Der 
kürzere Nordſüdbogen der Düne, auch dem ehemaligen Fluß⸗ 
laufe näher und ihm gleichlaufend, war eigentümlicher Weiſe 
faſt ganz fundleer. 

Die Schinderkuhle, deutlich als Einzeldüne in dem Mün⸗ 
dungsdreieck der Aller und Fuhſe deren Haupttalſtufe 1) aufge⸗ 
ſetzt, fällt durch ihren Steilabfall nach Süden in dem weiten, 
vorliegenden Talſandgebiete der beiden Flüſſe auf. Das Fund⸗ 
gebiet beginnt bei den zwei Häuſern „im Felde“ mit einer 
ſchwach verdünten Fläche, die allmählich bis 3,5 m Höhe im 
mittleren Rande anſteigt und ebenſo nach Weſten in mehreren 
kleinen Kuppen wieder abfällt. Die Mächtigkeit des eigent- 
lichen Dünenſandes iſt an der Stirn nur relativ, da das Übers 
ſchwemmungsgebiet das Taldiluvium hier bis zu Im mit weg⸗ 
gefreſſen hat. Unmittelbar treten nämlich die anmoorigen, nahe 
dem Grundwaſſerſpiegel liegenden Wieſen heran, die im Vor⸗ 
frühling 1915 vom Hang ab weithin unter Waſſer ſtanden und 
beim Verlaufen der Flut auch nach der geologiſchen Karte einen 
ehemals vorbeiführenden Fuhſearm andeuteten. Nach dem 
Lüneburger Heimatbuch 2) hatte dieſer Fluß erſt 1909 eine 
durchgreifende Regelung ſeines allzuflachen Talgeländes durch 
Begradigung und Tieferlegung des Bettes bis zur Aller er⸗ 
fahren; außerdem war ſchon vor 150 Jahren weiter im Ober⸗ 
laufe der Fuhſekanal zum Schutze der Stadt Celle gegen Hoch- 
waſſergefahr abgezweigt worden. | 

Bei meiner erſten Begehung im Herbſt 1914 fand ich das 
Fundgebiet der Düne im ganzen noch ungeſtört, da die mili⸗ 

1) Erläuterungen zur geol. Karte, Blatt Celle. Berlin 1916. S. 9. 
2) Bd. II, Bremen 1914, S. 219. N 
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täriſchen Uebungen mehr im nördlichen Teil abgehalten waren. 
Nur der Hochrand war in der Mitte durch einen Windgraben 
unterbrochen, hervorgerufen durch einen aus den Wieſen her- 
aufführenden Pfad. Der ſchneeweiße Bleichſand lag größten⸗ 
teils über einer wenige em dicken, dunkeln Humusnarbe. Gräſer 
und Halbgräſer fanden noch ihr dürftiges Fortkommen, außer⸗ 
dem ſchützte Eiche und Dorngebüſch die Süd- und Südweſt⸗ 
böſchung, und ſelbſt auf der Mitte ſtanden friedlich einige 
Fliederſträucher mit Eichenkratt beiſammen. Deutliche Spuren 
neuzeitlicher Verwehung durch die herrſchende Windrichtung 
konnte man dagegen an der Südoſtſeite in dem allmählichen 
Verlaufen der pflanzenfreien Bodenerhebung feſtſtellen. 

Die Funde zeigten ſich, wie umſtehend angegeben, in 
etwa ½ km Längslage und 30, in der Mitte bis 40 m Breite. 
Beim Beginn des Sammelns war die Häufung nicht gerade 
auffällig, kaum 1/,, der Geſamtmaſſe gab die Oberfläche im 
Spätherbſt her. Doch wie der Pflug des Landmanns im 
Berglande auf alten Kulturſtätten immer wieder neues ans 
Licht fördert, ſo beſorgten es hier die Stiefel der Soldaten in 
zunehmendem Maße.s) Dazu veränderte der auffällig regen— 
arme Vorſommer 1915 leiſe das Bild der Düne, als er den 
ausgetrockneten Sand in Bewegung ſetzte und jene zierlich regel- 
mäßigen Wälle, die ſogenannten Rippemarken, formte. Die Aus⸗ 
wehungen und damit auch die Fundanreicherungen nahmen bei den 
günſtigen Verhältniſſen zu, doch blieben die Kulturreſte zunächſt auf 
dem jetzt ganz zu Tage tretenden Humusboden liegen. Da fing die 
Schützengrabenarbeit auf der Schinderkuhle zunächſt im flacheren 
nordweſtlichen Teile an, wo eine dicke Ortſteinſchicht durchſtochen 
wurde. Als man ſpäter auch den Südhang (Fundſeite) mit hinein⸗ 
zog, ließen die Einſchnitte hier den Dünenaufbau erkennen. Der 
hellgraue Bleiſand lag unter der Humusnarbe bis 0,60 m 
tief. In ihm konnte man an der heutigen Luvpſeite mit dem 
widerſinnigen ſteilen Abbruch keinerlei abfallende Schichten— 
ſtreifen verfolgen. Die tote Düne hat ſich alſo nicht in ihrer 
urſprünglichen Geſtalt erhalten, ſondern ihr Fuß wurde ſpäter 
durch die wachſenden Talwäſſer, doch vor der erſten Beſiede— 

3) Ahnliches Vorkommnis auf einem Exerzierplatz beobachtete Solger, 
Studien über norddeutſche Dünen, Forſchungen zur deutſchen Landes- und 
Volkskunde 1910. S. 76. Fußnote. 

1* 
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lung, wieder zerſtört; denn die vorgeſchichtlichen Stücke be- 
gannen in ihrer Mehrzahl erſt 2 bis 3 m vom Hochrande ent» 
fernt, die Sohle blieb ſelbſt bei Nachgrabungen leer, ſo daß 
nachdem keine nennenswerte Zernagung ſtattgefunden haben 
kann. Bei ungeſtörter Lagerung fanden ſich die Werkzeuge im 
Anſchnitt bis 0,50 m tief, demnach gehört die höherlagernde 
humoſe Schicht einer näheren Vergangenheit an. Das tiefere 
Herabſinken unter die Oberfläche konnte m. E. einmal durch 
Einbauten während der Bewohnung oder durch die eigenartige 
Grabenbildung!) des wehenden Sandes bei Hinderniſſen, 3. 
B. Bäumen oder Wänden geſchehen, wie ich es ſelbſt an einer 
im Gelände errichteten Mauer beobachtete. Die hineinfallenden 
Gegenſtände verſchwanden bei einer nachfolgenden Verwehung 
der Mulde und kamen jetzt durch die Tätigkeit der Soldaten 
wieder zu Geſicht. Der aufgeworfene Sandwall hielt ſich ent— 
gegen dem Wunſche ihrer Erbauer nicht lange in ſeiner Höhe. 
Der Wind begann ſein loſes Spiel mit den leichten Sandkör⸗ 
nern, blies das Flüchtigſte daraus, rollte das Schwerere wieder 
in den Graben hinab und brachte ihn unter günſtigen Ver⸗ 
hältniſſen in kaum einer Woche zum Verſchwinden, nur den 
ſchwereren Inhalt legte er bequem dem Sammler zu Füßen. 
Die unnatürliche Auflockerung des Flugſandes trieb ihn jetzt 
noch leichter fort, ganze Sandwellen rollten bei Stürmen 
in den Windſchatten, die feinen Quarzkörner erhoben ſich in 
einem Falle ſo hoch, daß ſie mir in die Augen flogen. Das 
Endergebnis war eine Verflachung der Düne. Wenige Funde 
hatte der Sand mit in die Tiefe genommen, die ein nochmaliger 
Grabenanſchnitt in der auftretenden Kreuzſchichtung vorführte. 
Die Jahre 1915/16 gaben die größte Ausbeute. Später — 
nach meiner Rückverſetzung konnte ich zur Suche nur in länge⸗ 
ren Zwiſchenräumen erſcheinen — wurden leider die Gräben ſo 
vertieft, daß der gelbliche Grand und kleines Geröll der Tal- 
ſande mit nach oben geworfen wurde, auch vollführte man 
nunmehr auf dem feſteren Nordflügel Holzeinbauten, und die 
Verwehungen kamen von ſelbſt wieder zur Ruhe. Inzwiſchen 
waren die trockenen Wieſengräſer über den Hang geſtiegen, 
Schwingel und Simſe hatten ihren alten Platz wiedergefunden 
und vor allem im Verein mit den meterlangen Wurzelſtöcken 

) Sokolow, die Dünen, deutſche Ausg. Berlin 1900. S. 66. 
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der Sandſegge den Berg von neuem befeſtigt. Im letzten Hoch- 
ſommer — 1919 — grüßte das blühende Heidekraut mit. 
ſeinen Vettern ſchon hin und wieder von der Schinderkuhle her— 
über. Die grünende Natur hatte im Kampfe mit dem Winde 
geſiegt. | 

Die Flintgeräte als Kulturreſte auf der Düne geben von 
dem Leben der vorgeſchichtlichen Menſchen mannigfache Kunde. 
Der ſteinzeitliche Charakter der Siedelung offenbart ſich in 
der Anhäufung der Feuerſteinmaſſe, die faſt gleichmäßig in 
der vorgemerkten Ausdehnung verſtreut, an 40000 Stück er⸗ 
gab. Es iſt freilich auch jeder bis auf 1 em winzige Abſpliß 
des Mitnehmens gewürdigt worden; das Heer der kleineren, 
das ſich kaum von dem grauen Quarz unterſchied, blieb liegen. 
Mag es auch mißlich erſcheinen, immer ſtreng Abfall, Bruchſtück 
und Zufallsgerät zu trennen, ſo läßt die Häufigkeit des erſte— 
ren durchblicken, daß hier eine ausgeprägte Schlagſtelle vor— 
handen war, der es an Material nicht fehlte. Davon zeugte 
auch über ein Dutzend bis kopfgroße, rohe Feuerſteinknollen, 
von denen der ſchwerſte 4,5 kg wiegt. Im weiteren Umkreiſe 
fand ich die gleiche, große Ware in dem Geſchiebe der altdiluvi⸗ 
alen Randfläche jenſeits der Aller. Bevorzugt wurde der 
glaſige, durchſcheinende, hellgraue Kieſel für die feineren Ge— 
räte, ſonſt treten auch weißliche, bläuliche bis dunkele Töne 
auf. Etwa 13 von Hundert zeigen mattweiße, feinriſſige 
Struktur infolge Einwirkens von Feuer, auch bei einigen 
fauſtgroßen, windſchliffartig abgeglätteten Granitbrocken ſcheint 
die mürbe, klaffende Beſchaffenheit darin ihre Urſache zu 
haben. | 

Von den ſogenannten Hauſteinen, die außer der frei ge— 
bliebenen Vertiefung zum Anfaſſen der Finger, vom fleißigen 
Gebrauch rauh und faſt kugelrund geworden, liegen nur zwei 
Stück von 5,5 em Durchmeſſer vor. Es müſſen demnach noch 
andere Geräte zum Abſchlagen bezw. Abdrücken der Splitter 
benützt ſein. Die Kernſteine, von der die Späne am oberen 
abgeſtutzten, wagerechten Ende gegen das untere verjüngt, ab— 
geſprengt wurden, ſind 9— 1 em hoch, es wurden an 320 Stück 
gezählt. Die gewonnenen Flintſpäne verraten in ihrer weiteren 
Herrichtung und ihren Gebrauchsſpuren mehr oder weniger 
die Art der Technik und ihre Zweckbeſtimmung, geben alſo 
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für einen gewiſſen Zeitraum Fingerzeige für die Kulturhöhe 
und ihre Mode. Meiſt ungewollt in der Form iſt wohl die 
Menge der kürzeren Späne entſtanden, auch von den folgenden 
eigentlichen Geräten fällt eine größere Zahl angefangener oder 
zerbrochener bei der Zählung aus, da angedeutete Ergänzungen 
nicht immer der Wirklichkeit entſprechen. : 

Längere Abſpiſſe ergeben die fteinzeitlichen Meſſer, die 
Klingen, von denen die langen, ſchlanken weniger vorkommen; 
ihre Länge geht kaum über 9 em hinaus. Mit breiten, mehr⸗ 
flächigen ſind 170 Stück vorhanden, doch fehlen auch die 
ganz ſchmalen — unter 0,5 em — dünnprismatiſchen (19 Stck.) 
nicht. Sonſt treten dagegen häufig gröbere Formen auf, welche, 
nach dem Schlagkegel beurteilt, entgegengeſetzt abgedrückt ſind, 
hier mit einer meißelartigen Fläche beginnen und ſtarkbogig 
in einer dicken Querfläche, dem breiteren Teil des Kernſteines, 
endigen. Bracht) bezeichnet die gleichen Geräte als Bohrer. 
Auffallend reich iſt das Vorkommen von blattförmigen Spitzen, 
zunächſt mit gerader Spitze, ſcharfem — weniger mit einſeitig 
retuſchiertem — Rande und breitem Grunde, der bei den hoch— 
rückigen leicht abgeflacht iſt; die gleichen will Bracht é) als 
Lanzenſpitzen gelten laſſen. Dann folgen feinere, natürliche 
Spitzen im Verhältnis von 0,5 em zu 3,5 cm und kleiner, die 
man als Spanpfeile auffaſſen könnte. Von den 340 Stück 
iſt der 10. Teil an der Baſis durch Ausſchlagen kleinſter Ab⸗ 
ſpliſſe geſchäftet. 

Manche von ihnen, auch der kleinen Klingen, mögen die 
Vorarbeiten zu der folgenden Gruppe von Werkzeugen ſein, 
bei denen man die gewollte Form durch Bearbeitung an einem 
oder mehreren Rändern erzielt hat, während die gegenüber— 
liegende Seite ſcharf ſchneidend gelaſſen wurde. Dieſe kleinen 
zarten Arbeiten ſind derart hergeſtellt, daß man ſenkrecht zu 
der betreffenden Kante winzige Blättchen abdrückte, was eine 
leichte Hand und ein ſicheres Auge verlangte. Es entſtand in⸗ 
folge der „Steilretuſche“ ein durch Schärtchen abgeſtumpfter 
Rücken oder eine Schaftangel, die dem Zwecke und der Be— 

5) Eug. Bracht, Vorgeſchichtl. Spuren in der Lüneburger Heide. 
Korreſpondenzbl. des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- u. Altertums⸗ 
vereine. Darmſtadt 1880. Taf. IV. Abb. 56 u. 73. 

6) S. a. a. O. Taf. II. Abb. 28 u. 29. 
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feſtigungsart des Geräts beſſer angepaßt waren; denn auch ich 
denke ſie mir mit Sarauv ) weniger als Angelhaken, ſondern 
als geſchäftete oder angeplattete Pfeilſpitzen zur Jagd auf Ge— 
flügel oder ſtehende Fiſche beſtens geeignet s). Bei der großen 
Menge der aufgefundenen „Flintzwerge“ kann man die ganze 
Entwicklungsreihe verfolgen. Zunächſt iſt der Span nur am 
Grunde und an der Spitze beſonders geformt. Dasſelbe Stück 
„mit Zunge“ bildet Schwantes?) ab. Am häufigſten tritt die 
linksſeitige Bearbeitung in den abgebildeten Formen (Tafel J 
Figur 1—4 und 6 u. 8) mit der vorhin erwähnten in 182 
Stücken auf. Seltener waren unter dieſen die Tafel 1 Figur 5 
mit Widerhaken. Die ähnlichen Flintſpitzen Tafel! (Figur 
9—13) mit rechtsſeitigem Rücken liegen in 86 Stücken vor. 
Eine andere Grundform (138 Stck) zeigt eine beſonders aus— 
gearbeitete Gebrauchsſpitze mit mehr oder weniger breiter 
natürlich gelaſſener Faſſung (Fig. 14— 18). Einige davon könn⸗ 
te man als halbfertige Geräte zu der gleichſchenkligen Dreiecks— 
und Bogenform annehmen (25 Stck. Abb. 19 und 20). Als 
längsſchneidig iſt der langgezogene Typ mit zugerichteter brei— 
ter Spitze und Schaftkante noch anzuſehen (16 Stck Abb. 15). 

Fig. 21 ſtellt den Übergang zu der neuen Gruppe der 
querſchneidigen Pfeilſpitzen dar, die durch Querteilung einer 
Klinge gebildet wurden, wobei die neuen Seiten abgedrückte 
Ränder erhielten, während die breite, dünne Schneide höchſt 
ſelten eine Nachſchärfung erfuhr. Dergleichen Pfeilſpitzen mit 
dazugehörendem Schafte ſind verſchiedentlich in Mooren gefun⸗ 
den worden 10). Die vorliegenden 55 Stck. (Fig. 22— 26 11) 

) Maglemoſe. Ein ſteinzeitlicher Wohnplatz im Moor bei Mullerup 
auf Seeland. Prähiſt. Zeitſchr. 1914. S. 9—11. 

8) Eingehend und größtenteils auf techniſchen Verſuchen fußend, be— 
handelt die Gerätfrage das nach Abſchluß der Arbeit eingeſehene Werk: 
L. Pfeiffer, die Werkzeuge des Steinzeit-Menſchen. Jena 1920. Das be= 
ſchriebene Kleingerät hält der Verfaſſer „für Frauengerät, ſehr nützlich beim 
Zuſchneiden der Kleider, beim Nähen. — Ein richtiges Alltagsgerät.“ 
S. 65. Abb. dazu S. 48. — Der Ausdruck „Längsſchneidſpitze“ würde einen 
allgemeineren Gebrauch des Werkzeugs zulaſſen. D. V. 

„) G. Schwantes, Steinzeitliche Funde von Fuhlsbüttel. Zeitſchr. 
d. V. f. Hamburgiſche Geſchichte. Bd. XXI. S. 88. Abb. 13. 

10) Maglemoſe, Prähiſt. Zeitſchr. 1914. S. 10. 
11) Zwei gleiche Formen ſ. Bracht, a. a. O. Taf. X. Abb. 161 u. 162. 
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laſſen deutlich Form, Gebrauchsweiſe 12) und beabſichtigte Wir⸗ 
kung durchblicken: Breite Wunde, in der das Geſchoß durch 
die ſeitlichen Widerhaken hängen bleibt und dauernd ſtarke 
Blutung hervorruft. 

Ein Teil der gebogenen, in einer Spitze auslaufenden 
Späne ſind hier oder im oberen Rande zu einer widerſtands— 
fähigeren Arbeitsfläche hergerichtet (Taf. II. Fig. 12), wie ich 
ſie in ganz gleicher Ausbildung in der Bracht'ſchen Sammlung 
von Wehlen-Bispingen im Provinzial-Muſeum zu Hanno⸗ 
ver vorfand. Man könnte ſie als Stichel (27 Stück) und einige 
wenige mit abgeſtumpftem Rücken als Federmeſſerchen (6 Stck) 
anſprechen, doch ſind die erſteren zierlicher als die ähnlichen 
frühneolithiſchen Geräte aus dem Hohlefels in Franken.!) 

Neben den eigenartigen geometriſchen Pfeilſpitzen, den 
Segmenten, Dreiecken, Rhomben und Trapezen fanden ſich 
auch ſymmetriſche. Die einfachſte, grobe Art ſtellen die ein- 

flächig, nur am Rande behauenen 7 Stücke mit trapezoidem 
Querſchnitt dar (Taf. II Fig. 1). Weit feiner, teilweiſe oder 
ganz mit dünner Retuſche verſehen, ſind 4 trianguläre (Taf. II 
Fig. 2) und 10 geflügelte bezw. in Widerhaken auslaufende 
Pfeilſpitzen mit ſpitzovalem Querſchnitt vorhanden. (Taf. II 
Fig. 3). Am vollendetſten iſt die gleichmäßig zart gemuſchelte 
Spitze mit Schaftſtiel (Taf. II Fig. 4). In den Schweizer 
Pfahlbauten ſind obige Pfeile vollſtändig in ihrem alten Holz⸗ 
ſchaft und ihrer Befeſtigung mittels Schnur und Aſphalt ge⸗ 
funden worden 14). 

Durch einen kräftigen Schlag beim Abſprengen vom Kern— 
ſtein ſind die Schaber oder Kratzer erzeugt, wie oftmals der 
an der flachen Unterſeite vorhandene ſtarke Schlagbudel an- 
deutet. Je nach ihrem Zweck wurden die mannigfachen Ge— 
ſtalten durch Schärfung des Randes, wodurch die Unterſeite 
mit der anſtoßenden eine faſt ſenkrechte, ſchabende Kante bil- 

12) Stendaler Beiträge Bd. IV. H. 5. 1919. S. 262. Kupka: In 
einem Grabe „trat ſie ſogar in einer ganzen Anzahl von Stücken auf, an 
denen zum Teile noch die Reſte des Birkenpeches hafteten.“ 

3) Korreſpondenzbl. f. Anthrop., Ethn. u. Urgeſch. Beiheft 1912, 
Braunſchweig. Taf. V. 

4) R. Forrer, Reallexikon d. prähiſt. Altertümer, Berlin 1907. 
Taf. 146. | 
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det, hergerichtet. Die gröberen Formen, dick und klumpig, 
ſind teils winkelige, bis 7 em lange, Scheiben mit gerader 
teils über 1 em ſteilwandige Hobel mit runder Arbeitskante 
(Taf. II Fig. 6 und 7). Die Mehrzahl von den 150 Stück 
hat feine behauene Ränder in Halbbogenform in der geringen 
Länge von 1—3 cm, jo daß ſie zum Gebrauch ohne Handhabe 
ungeeignet erſcheinen, bei einigen laſſen dies künſtliche Ver— 
jüngungen am Ende vermuten. Auch runde mit umlaufen- 
der Dengelung kommen vor (5 Stück Taf. II. Fig. 8). An⸗ 
dere dagegen haben auf einem verſchmälerten Stiel einen 
abgerundeten Kopf; von dieſen Löffelſchabern ſind 11 Stück 
aufgeleſen (Fig. 14). Ausgeſprochene Klingenſchaber ſind nur 
ſchwach in der zierlichen Form von (Taf. II. Fig. 11) vertreten 
(5 Stück). Auch der Klingenhohlſchaber zeigte ſich weniger 
häufig (Fig. 9. 8 Stück). Andere Hohlſchaber (28 Stück), dicke 
und flache, haben deutlich ſeitlich eine gebuchtete, ſtumpfe 
Schneide 15); Pfeiffer ſetzt ſie dem „Schmaler“ 16) des Korb- 
machers gleich. Die vielen Späne mit gelegentlichen Scharten 
ſind als abgenutzte Geräte nicht mitgerechnet. Wenigen Stücken 

wurde durch eine Reihe von Abdrückungen eine gebogene wider— 
ſtandsfähige Spitze erteilt, die gleichzeitig als Bohrer dienen 
konnte (6 Stck. Taf. II. Fig. 10). 

Als letztes Gerät aus Flint iſt noch der Pickel 17) zu er- 
wähnen, der freilich nur in zweimaliger Ausführung von 9 
und 6 em Länge vorliegt (Taf. II. Fig. 15). Beide ſind aus 
einem Kernſtein gebildet, indem die bewußte Zuformung in der 
Längsachſe von beiden Seiten durch großmuſchelige Zuſchläge 
erfolgte, jo daß im dreieckigen Querſchnitt nach vorn eine grat— 
artige Spitze angeſtrebt wurde. 

In dem erwähnten Windgraben des Fundplatzes, wo 
eine Anreicherung der Altſachen vorlag, las ich das blättchen— 
artige Steinchen aus Tonſchiefer auf (Taf. II. Fig. 14), das 
deutlich die Spuren eines diluvialen Gerölls trägt. Im oberen 

15) Das gleiche Gerät ſ. P. Kupka, das Campinien im nordeuro— 
päiſchen⸗Glazialgebiet, Zeitſchr. f. Ethnologie uſw. 1907. S. 211. Fig. 18. 

16) L. Pfeiffer, Die Werkzeuge d. Steinzeit-Menſchen. S. 267. 
17) Mannus, Zeitſchr. f. Deutſche Vorgeſch. 1909. Frühneolithiſche 

Silexgeräte v. Kalbe a. d. M. Taf. III. Fig. 5. Ebendort führt Koſſinna, 
der Urſprung d. Urfinnen u. d. Urindogermanen, die Entwicklung dieſes 
„Nöſtvetbeiles“ zum geſchliffenen Beile vor. Taf. VII u. VIII. 



Teile, abſeits von der Mitte, hat es eine einſeitige, koniſche 
Durchbohrung von 4:2 mm Weite erfahren. Das untere Ende, 
das ſich zu verſchmälern ſchien, war abgebrochen. | 

Bemerkenswert vom Fundplatze ſind noch 3 Reibſteine, 
bezw. Bruchſtücke dazu, von denen die beiden vollſtändigſten 
in ihren Ausmaßen ſich wie 20:8 :3,7 bezw. 3,2 cm ver⸗ 
halten. Sie beſtehen alle aus rotem Sandſtein. Der ſtärkſte 
läßt an zwei geraden Rändern die angerauhte Behau- oder 
Verwitterungsrinde erkennen, bricht dann aber an der dünnſten 
Stelle bei 2,6 em ab. Dieſe iſt auf der einen Seite durch eine 
deutlich anſetzende, 6,5 em breit gleichmäßig ſich vertiefende, 
langgezogene Mulde entſtanden, die mattglänzend erſcheint und 
vervollſtändigt einen doppelt ſo großen Stein erforderte. An 
der Unterſeite iſt nur ſchwacher Schliff ſpürbar. Das zweite 
Stück zeigt einen Dickenunterſchied vom Rande zur Mitte von 
0,7 cm, auch iſt die wannenförmige Vertiefung nach der Längs— 
ſeite hin faſt vollſtändig. Die Gegenſeite zeigt dasſelbe Bild 
wie vorhin. Der dritte Stein mit hellerem und feſterem Korn 
hat in ſeinem Größenverhältnis von 12: 10: 2,1 cm ebenfalls 
durch die Fingerkuppe fühlbare, abgeglättete Oberflächen, die 
nach den Bruchſtellen zu ſtärkeren Glanz abgeben. Die Tätig⸗ 
keit des Reibens wurde demnach mit einem kleinen rundlichen 
Gerät vollführt. Die Technik des Mahlens der Getreidekörner 
im Bandkeramikkreiſe geſchah nach den maſſenhaft in meiner 
Sammlung ſich vorfindenden Steinen in anderer Weiſe. Wahr⸗ 
ſcheinlich dienten die Reibſteine der Bereitung der Farbe zum 
Bemalen des Körpers. 

Nur wenige vorgeſchichtliche Scherbenreſte wurden mehr 
im öſtlichen Winkel des Platzes aufgehoben. Von Form und 
Verzierung der Gefäße verraten ſie nichts, ſie ſind 1 bis 0,4 0m 
dick, beiderſeits mattrot bis dunkelgrau gefärbt. Die ungeglättete 
Oberfläche erſcheint riſſig, nur die Tonmaſſe iſt mit Steingrus 
von größeren Quarzkörnern oder zertrümmertem Granit duych⸗ 
ſetzt. Auch zwei hochrote Tonklumpen ohne Wee fan⸗ 
den ſich unter der Leſe. 

2. Der „Schäferberg“ im Arsloh bei Hambühren. 

Ungefähr eine geographiſche Meile weſtlich von der Schin— 
derkuhle, dem Dünenzuge am Rande der Niederung entlang, 
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die hier in das große Wietzenbruch ſich verliert, das mit einem 
ausgebreiteten Rande anmooriger Wieſen ſich umſäumt 18), liegt 
das heute durchweg mit Kiefernwaldungen feſtgelegte, breite 
Dünengelände des Arsloh. Unmittelbar am Sommerwege 
gelegen, der ſüdlich von Hambühren nach Fuhrberg führt, nennt 
die Flurkarte den aus dem Wieſengelände ſanft anſteigenden 
Dünenkamm den „Schäferberg“. Der ſchneeweiße, feinkörnige 
Sand ſchimmert durch die unregelmäßigen Gruppen der Fuh—⸗ 
ren und läßt die jungen Verwehungen in den Aushöhlungen 
deutlich erkennen; denn wie der Beſitzer, Herr Gudehus, mir 
mitzuteilen wußte, drohte der durch den Tritt des dauernd 
hier abbiegenden Weideviehes in Bewegung geratene Sand die 
ſtehengebliebenen, höheren Stämme völlig zu begraben, erſt 
mühſame Neuanpflanzungen gewährten wieder Windſchutz. 

Als deshalb vor 20 Jahren der Baurat Schacht-Celle 
vom weltfernen Wege auf die Dünenwaldlichtung trat, brauch— 
te er die maſſenhaft zu ſeinen Füßen liegenden, ausgeſiebten 
Werkzeuge nur aufzunehmen. Sein ſpäterer Mitſammler Bau⸗ 
rat Schlöbke ſchreibt darüber in der Arbeit „Siedlung“: 19 
Wie wenig berührt manche Strecken der Heide geblieben, das 
kann man daraus ſehen, daß noch 1900 bei Hambühren eine 
prähiſtoriſche Werkſtätte aufgefunden werden konnte, wo über 
1500 Stück Feuerſteinpfeilſpitzen, Meſſer, Schaber aller Art 
und Schlagſplitter frei umherlagen“. Bei den Nachſuchungen 
waren inzwiſchen neue Stücke, darunter ſehr lange Längsſchneid— 
ſpitzen ans Licht gekommen, die ich Herrn Baurat Schlöbcke— 
Lüneburg übergeben konnte. Die auffällige Verwandtſchaft 
der dort geſehenen Funde nebſt den mir von Herrn Geheim- 
rat Schacht- Saarbrücken vorgelegten Typentafeln in Natur 
und im Bilde forderten geradezu zum Vergleich auf. Auch 

hier das weite anmoorige Vorgelände, dahinter die ſtunden— 
weite, dem Talboden aufgeſetzte Dünenwelle, die faſt die 
Hälfte des Meßtiſchblattes 20) ausfüllt. Die Auswehungen be⸗ 
gleiten den Rand des Bruches nach Weiten in nacheinanderfol- 
genden Wannen faſt bis zum Grundwaſſerſpiegel, wie ein ver— 
fallener Holzbrunnen nahe am Fundorte anzeigte. Nach mind- 

18) Geol. Kartenbl. Winſen a. d. A. Berlin 1916. 
19) Lüneburger Heimatbuch. Bremen Bd. II. S. 83. 
20) Erläuterungen zum Blatt Winſen a. d. A. S. 28. 
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licher Mitteilung hat Herr Geheimrat Schacht einige Stücke 
auf kleinen Erdpyramiden ſtehend, dem ebenen Talboden ent⸗ 
nommen; der Gang ins Liegende der ehemaligen Düne iſt 

damit angedeutet. 

Das Hinabſinken in tiefen Lagen durch Ausblaſen iſt 
im weſtlichſten Teile des Fundgebiets noch ganz friſch; denn 
ein in der Mitte herausgearbeiteter Dünentiſch — auf dem 
Meßtiſchblatt eingetragen — durch das Wurzelgeflecht ſtehen⸗ 
gebliebener großer Fuhren geſchützt, verrät die ehemalige Höhe. 
Ganz natürlich tritt weiter öſtlich „im Klinten“ die Wind- 
mulde als älteres Längstal in einer Erſtreckung von 1300 m 
auf, deren 2—3 m tiefer als die Oberkante gelegene Sohle 
mit Flechtenarten überzogen iſt und ſich mit Kiefernanflug 
beſtockt. Nur ein freigelegter Pürſchgang ließ die ſteinzeit⸗ 
lichen Beſiedlungsſpuren weiter verfolgen, die zuletzt in einem 
verebnenden Rinnſal unter dichtem Kieferngeäſt am „Hohe⸗ 
wegsgehege“ ſich verloren. 

Die Beſchaffenheit des Flintmaterials iſt im ganzen 
dasſelbe wie das auf der Schinderkuhle; häufiger ſind hier 
gelbe und fleckige Töne, und über allen liegt mehr ein lack⸗ 
artiger Verwitterungsglanz. Auch die ausgeglühten Stücke 
waren um 3 von Hundert höher, was ſich wohl daraus 
erklärt, daß unter den von mir angeſammelten 3000 Splittern 
größtenteils der unbeachtet gebliebene Abfall ſich befindet, ebenſo 
wie in dem von Herrn Geheimrat Schacht mir anvertrau⸗ 
ten „Depot“ unterm Dünentiſch die beſſere Ware verſchwunden 
war. In den vorgefundenen Formen herrſcht faſt völlige Gleich— 
heit mit Fundplatz Nr. 1. In der Arbeitsweiſe der durch 
einmaligen Schlag hergeſtellten Geräte wie auch in der durch 
nachträgliche Formentechnik geſchaffenen war kein Unterſchied feſt⸗ 
ſtellbar. In völlig gleicher Geſtaltung, wie gezeichnet, ſind 
29 Stck. Schaber in meiner Sammlung und darunter zwei wie 
Grabowsky 21) als trapezförmige Lokalform aus der Umgebung 
von Braunſchweig beſchreibt und abbildet, vorhanden. Von den 
längsſchneidigen Pfeilſpitzen gilt dasſelbe. Nach den Abbildun⸗ 
gen der Schacht'ſchen Sammlung liegen 17 vollſtändige Stücke 

21) Lokalformen vorgeſch. Geräte, a Bd. 72. Braunſchweig 1897. 
Seite 128. 
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von Taf. I. Fig. 1—4 undll Stück wie Fig. 9—13 bis 4cm 
Länge vor, von den erſteren habe ich 3 und von den letzteren 
2 Stück aufzuweiſen. Ohne beſonders zugerichtete Grundkante 
(Fig. 16—18) ſind 33 Stück zu erkennen, von denen ich 2 hin⸗ 
zufügen kann. Zu Fig. 14 und 15 zeigt das Lichtbild je einen 
Vertreter. Von den querſchneidigen Pfeilſpitzen (Fig. 22 bis 
26) zählte ich nach Abbildung 25 und fand ſelbſt 8 Stck. Auch 
die ſtichelartigen Geräte fehlten in beiden Sammlungen nicht. 
Die engen Beziehungen der beiden Fundſtellen zueinander 
offenbaren ferner die ſymmetriſchen Pfeilſpitzen; von Taf. II. 
Fig. 1 ſind drei, von Fig. 2 zwei, von Fig. 3 zehn und Fig. 4 
zwei Stck. abgebildet. Neu iſt die Form mit nach außen zeigen- 
den Flügeln in der Sammlung Schacht. Die einzelnen Zahlen 
für die ungefähr in gleicher Höhe ausliegenden Geräte aus der 
Schlöbkeſchen Leſe konnte ich nicht ſchriftlich erfahren. Scher⸗ 
ben oder Knochen haben weder die beiden Herren noch ich feſt— 
ſtellen können, nur mürbe Granitbrocken und Kieſelinge kommen 
als Fremdlinge im Flugſande vor. 

3. Im Wege zur „Lehmboje“ bei Hambühren. 

Etwa 500 m nordweſtlich vom erwähnten Orte biegt ein 
Feldweg, der das an der ehemaligen „ollen“ Aller unmittelbar 

anliegende dünenartig erhöhte Gelände ausgehöhlt hat, zu den 
Feldern und Wieſen im Bogen der heutigen Aller hinab. Sie 
ſuchte in dem weiten Überſchwemmungsgebiet noch in der 
Gegenwart, zuletzt beim Hochwaſſer 1880, ſich ein neues Bett 
zu ſchaffen, auch jenſeits des Fluſſes kennzeichnen eine Reihe 
tiefer Tümpel einen alten Lauf; vor der Verkoppelung ging die 
Feldmarksgrenze dieſen entlang. Der loſe, dunkel gefärbte 
Sand war zur Feſtigung der Fahrrinne mit Fuhrenzweigen be— 
deckt, wodurch die Unterſuchung der meiſtens hier entnommenen 
Fundſtücke ſehr erſchwert wurde. Mit vielem Abfall zählte ich 
220 Flintſteine, davon 28% mit Brandſpuren. Außer Kern- 
ſteinen, natürlichen Spitzen, kleinen Klingen bis 4 cm, — nur 
2 erreichten 7,4 cm, — 4 Stck. halbbogige und einem Löffel⸗ 
ſchaber, fanden ſich darunter die untere Hälfte einer längsſchnei⸗ 
digen und eine querſchneidige Pfeilſpitze. Nur winzige Brocken 
von mürben Scherben wurden feſtgeſtellt. 

— 
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4. Dünenkopf weſtlich Brommers Hof. 

Ein km Luftlinie nördlich von Nr. 3, hart am gegenüber⸗ 
liegenden Ufer der Aller, ſchimmert der weiße Dünenhang, 
Höhe 38 auf Kartenblatt Winſen an der Aller, herüber, der 
ſich 4 m über das beiderſeitige Wieſengelände erhebt. Ein 
wenig befahrener Holzweg, da das tiefe hügelige Hinterland 
Kiefernwald trägt, hatte die Oberfläche angeſchnitten und ließ 
neben natürlichen Feuerſteinen, dem gröberen Sande unter- 
miſcht, aus den 120 Stück künſtlichen Splittern, Meſſerchen 
und Tonbrocken eine ſteinzeitliche Siedelung erkennen, die ſich 
ebenſo wie die vorige, kaum einige m breit, in die Länge bis 
200 m ausdehnte. 20% der Abſpliſſe zeigten die bekannten 
Brandfarben und -riſſe. Das vorhandene örtliche Material 
gab wenige gute Geräte. Von den Spänen fielen 5 Stck, wie 
die von der Schinderkuhle eingangs erwähnten dicken, ge— 
krümmten, mit ſtarkem Schlagbuckel auf, ebenſo wie dort vor- 
kommende 2 Stück flache Klingen von 1½ cm breiter End⸗ 
kante mit unten klar erſichtlichen Gebrauchsſpuren, ferner 
5 Stck. Schaber, davon 2 mit ſtark ausgebuchteter Schabekante. 
Von den beiden Längsſchneidſpitzen iſt die gedengelte Baſis 
und rechte Seite gut kenntlich, die Spitze abgebrochen. Die 
Handvoll Scherben beſagt dasſelbe, was darüber unter Nr. 1 
zu leſen iſt, als ortfremd erwähne ich einige Klumpen Raſen⸗ 
eiſenſtein. 

5. Am Allerufer bei Boye. 

Die Fundgruppen am rechten Allerufer liegen bei den 
folgenden Plätzen in der unteren Talſtufe auf erhöhten An⸗ 
wehungen. Soweit der bedeckte oder mit Kiefern beſtandene 
Boden eine Unterſuchung zuließ, ergab er 200 und 500 m 
weſtlich des Ortes je kaum ein Dtz. Feuerſteinabſpliſſe mit Ge⸗ 
fäßreſten. 500 m ſüdweſtlich des Dorfes beginnt, durch einen 
Driftweg offen zutage tretend, eine größere Fundſtelle, die 
ſich über / km hinzieht. Im ſüdlichſten Teile wird fie auf 
einige Meter durch einen früher die Erhöhung umfaſſenden, 
alten Allerarm unterbrochen, der Wieſengras trägt. Der 
trockene Sandboden hat Kiefernbeſtand, während das gegen 
die Aller zu neigende Gelände zur Viehweide bis an den Weg 
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eingezäunt iſt. Die Kulturſchicht außerhalb des ausgetretenen, 
ſteinfreien Sandes brachte ein längs und innerhalb des Stachel— 
drahtes gezogener Graben zum Vorſchein. Unter der Gras- 
narbe, 10—30 em tief, fanden ſich Scherben, Abſpliſſe und 
eine angeſchnittene „Pflaſterung“ 22) von etwa 50 em Breite 
aus bis fauſtgroßen Rollſteinen gebildet. Eine Nachgrabung 
iſt vorläufig unterblieben. Mehrere Kernſteine und eine 6e em 

länglich gehaltene Schlagkugel weiſen auf einen Bearbeitungs- 
platz hin. Die Zahl der milchig riſſigen von 650 Stücken hält 
ſich auf gleicher Höhe wie bei Nr. 4. Große Klingen fehlen 
auch hier, natürliche Spitzen ſind häufiger vorhanden. Unter 
dem 1 Dtz. Schabern erſchienen 2 Stck. als Vereinigung zwi— 
ſchen Hohl- und Rundſchaber in Vogelkopfform. Außerdem 
ergab eine dreimalige Suche 2 Längsſchneidſpitzen (Taf. I, 16), 
2 querſchneidige Pfeilſpitzen (Fig. 24 und 26.) und eine tadel- 
los geſchuppte, 4 cm lange Pfeilſpitze. (Taf. II Fig. 5.) Das 

auf dem Erdwall liegende Scherbenmaterial war beſſer erhalten, 
mit grobem Zuſatz, braun bis rötlich, vor allem außen, und 
ſchlecht verſtrichen. Die Wandſtärke geht über 2 em hinaus, 
ein flaches Bodenſtück deutet ein dickbauchiges Gefäß an. Der 
abgerundete Rand ſteht bei einem großen Scherben ſenkrecht, 
an einem dünneren ſieht man darunter eine ſchwache Ein— 
ſchnürungslinie. Außer einem abgebrochenen, wulſtigen Hen- 
kelöſen liegt ein feiner geſchlemmter Randteil mit fingerbreit 
nach auswärts geneigtem Schnurhenkel in doppelter Durch— 
bohrung und hörnchenartigen Fortſetzungen vor. (Taf. III 
Fig. 6.) Bemerkenswert iſt noch ein Scherbchen mit ſich kreu— 
zenden, gleichmäßig gebildeten Bändern. Im Grabenaufwurf 
erſchienen ferner dicke, wolkige Sandklumpen mit Gräſerab— 
druck, durch Hitze leicht verfrittet. 

Einzelfunde, ſoweit Wald und Boden eine Einſicht gewähr- 
ten, wieſen in weiterer öſtlicher Erſtreckung am Dünenrande 
bis zur Feldmarksgrenze hin. Unmittelbar „in der Boge“, 
heute durch den Allerkanal ein toter Arm, erhebt ſich etwa 
1000 m ſüdlich ein kleiner Dünenfleck (ſ. Eintragung auf geol. 
Blatt Celle), der mit ungefähr 200 Stck. Flintabſchlägen und 
Scherbenbrocken ohne charatteriſtiſche Merkmale beſät war. 

22) Vgl. Bracht a. a. O. mit Beſchreibung und Abbildungen. 
2 
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6. Auf Celler Gebiet. 

Aus dem Dünengewirr des Neuſtädter Holzes, kaum 
0,5 km von der letztbeſchriebenen Stelle entfernt, ſchiebt ſich eine 
Zunge dicht an das linke Allerufer heran, dem nördlich eine 
breite Wieſenbucht anliegt. Die günſtige Abfuhrmöglichkeit hatte 
eine Sande und Kiesgrube in Betrieb gebracht, der aus den 
unteren Lagen Flußſchotter entnommen wurde. Aus dem abge⸗ 
rutſchten Hange, an dem ſpärlich Gras und Heide wuchs, ließ 
ſich hie und da ein Fundſtück aufheben. Zahlreicher fanden ſich 
aber die Reſte menſchlicher Erzeugniſſe auf einer abgedeckten 
Stelle und im Grubenprofil. Meiſtens waren es Bruchſtücke 
von Tongefäßen in derſelben Machart wie bei Boye, deren 
Innenfläche einigermaßen glatt verſtrichen, deren Außenſeiten 
daggegen von recht flüſſig aufgeſtrichenem Ton gerauht waren. 
Unter den eine Ziggarenkiſte füllenden Scherben fanden ſich zwei 
dünnere Ränder, hell- bis dunkelbraun, aus gleichkörnigerer 
Maſſe geglättet, die nach innen klar den Umbruchſtreifen hervor⸗ 
kehrten, ferner der Bogenteil eines kleinen Henkels und ein Ge⸗ 
fäßreſt mit winkeligen Linien. Unter den 130 Flintſachen, von 
denen 1/, Feuerwirkung aufwies, ſind einige gelungene kleine 
Meſſerchen, Schaber und der untere Teil einer widerhakigen 
Pfeilſpitze zu erwähnen. 

Dieſe und die folgenden Funde traten im Anſchnitt der 
Grube in 4 dunklen Humus⸗ und Kulturſchichten auf, die 
bis 1,4 m unter der heutigen Oberfläche lagen. Deren Ver⸗ 
änderung durch den Wind hat demnach zu verſchiedenen Zeiten 
eingeſetzt und kann zur Ueberdeckung der höchſtgelegenen, fund⸗ 
leeren Humusſchicht, in der noch Beſenheideäſtchen beſtimmbar 
waren, einer nahen Vergangenheit angehören, da die Wieder- 
aufforſtung im Neuſtädter Holz vor 60 Jahren großen Schwie⸗ 
rigkeiten durch den Flugſand begegnete. Der zweitunteren 
Schichte wurden neben einem Zahn Holbzkohlenſtückchen ent⸗ 
nommen, deren Unterſuchungsergebniſſe ich hier mitteile. Der 
anatomiſche Befund von Herrn Profeſſor Dr. Hauſchild⸗ 
Göttingen iſt folgender: die Zahnwurzeln ſind ſehr klein 
im Verhältnis zur Größe des Zahnes; fie ſind entweder rejor- 
biert wie die Wurzeln der Milchzähne ſchwinden beim Zahn⸗ 
wechſel oder durch andere Einwirkung (Feuer?) künſtlich ver⸗ 
ändert. Die Krone des Zahnes iſt relativ groß, entſpricht in 
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der Größe und Form dem 2. bleibenden oberen rechten Mahl- 
zahn. Der Schmelz iſt weißlich, kreidig, anſcheinend künſtlich 
(durch Feuer?) verändert. Die Kaufläche iſt nicht abgekaut, 

der Zahn iſt daher erſt kürzlich durchbrochen, der Beſitzer war 
offenbar ein jugendliches Individuum. Dem widerſpricht nicht 
die Anfänge von Zahnkrauſe am vorderen Seitenhöcker. Das 
Röntgenbild zeigt eine große undeutlich begrenzte Pulpa⸗ 
höhle in der Krone, in der Wurzel iſt dagegen keine Pulpahöhle 
abzugrenzen. Ich vermute, daß es ſich um einen durch Feuer- 
einwirkung veränderten, menſchlichen bleibenden 2. oberen 
Mahlzahn handelt, nach der Form der Kaufläche zu urteilen, 
eines jugendlichen 12—15 jährigen Individuums. Falls man 
künſtliche Veränderung durch Feuer ausſchließen kann, würde 
man trotz Größe und Form der Kaufläche eventuell im 
Zweifel ſein, ob nicht auch ein 2. oberer Mahlzahn des Milch- 
gebiſſes vorliegt. Herr Profeſſor Dr. Weber von der Moor⸗ 
verſuchſtation Bremen ſchreibt: „Die Holkzkohlenſtückchen find 
als von einem 5 jährigen Aſt oder Stamm der Waldföhre 
(Pinus ſilveſtris) herrührend feſtgeſtellt worden.“ 

Oſtlich der Stadt unmittelbar hinter Thaers Garten am 
Dünenhang zum Freitagsgraben, einem Mündungsarme der 
Lachte, fanden ſich in dem von ſpielenden Kindern aufgelockerten 
Sande an 40 Stck. Feuerſteinſplitter, darunter die kleinen 
prismatiſchen Späne, einige zierlichen Spitzen und ein Schaber. 
Das meiſte waren Abfall und ausgeglühte Stücke. 

Die gleichen Ergebniſſe ließen ſich weiter öſtlich auf dem 
Schwalbenberge, einer plötzlich von der Aller aufſteigenden 
Dünenkette feſtſtellen, nur war die Ausbeute nur halb ſo groß 
und ohne beſondere Merkmale. 

Die Nachforſchungen über das Verbreitungsgebiet der 
gekennzeichneten ſteinzeitlichen Siedlungen erſtreckten ſich am 
weiteren Allergebiet auf die altdiluviale Hochfläche und das 

ſüdliche Taldiluvium. Von mehreren kleineren, erſt durch 
flüchtige Begehung feſtgelegten Funden ſoll vorläufig abgeſehen 
werden. f 

7. Auf der Binnenheide. 

Bei einem Beſuche des Heimatmuſeums in Bergen, Krs. 
Celle, fiel mir unter dem Abfall einer zufällig durch Kinder 
entdeckten Schlagſtelle eine längsſchneidige Pfeilſpitze auf. Der 

2* 
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verdienſtvolle Gründer des Muſeums, Herr Rektor Römſtedt 
hat den betreffenden Platz nochmals unterſucht. Nach freund⸗ 
licher Mitteilung führt ſüdlich vom Flecken ein alter „Karren⸗ 
weg“, heute Feldmarksweg, über eine leichtſandige Bodenwelle 
und den „Bohldamm“ am „Falksmoore“ vorbei. Der zivi- 
ſchen den Wagenſpuren aufgedeckte Sand hatte bislang 130 
behauene Stücke hergegeben. Bei meinem letzten Beſuch waren 
3 Längsſchneidſpitzen (Taf. I Fig. 2, 7 und 17) und 2 quer⸗ 
ſchneidige Pfeilſpitzen (Taf. I Fig. 23) darunter. Schaber und 
Scherben fehlten. 

Die Sammlung des Gutsbeſitzers Herrn v. d. Ohe auf 
Oberohe, Krs. Celle, der ebenſo wie ſein Sohn eifrig die Vor— 
geſchichte ſeiner engeren Heimat pflegt, durfte ich bereitwilligſt 
in Augenſchein nehmen. Bei der Beſichtigung der betreffenden 
Plätze, die im Sothriethtale ſich hinaufziehen, erfreute ich mich 
der Führung des Gutsbeſitzers. Am Hochrande des anmutigen 
Wieſentälchens, z. T. mit Miſchwald beſtanden, haben ſich hier 
und da Dünenſande gebildet, die, ſoweit es der Boden zuließ, 
ergiebig waren. Aber auch im Talſande unmittelbar am Bache, 
wie ich mich ſelbſt überzeugte, fanden ſich in einem Falle große 
Fauſtabſchläge. Unter den ausgewählten über 300 Stck. Spä⸗ 
nen und Kernſteinen waren die Schaber recht ſelten, die Längs- 
ſchneidſpitzen gar nicht vorhanden, nur am „Barbuſch“ lag 
eine ſymmetriſche Pfeilſpitze (Taf. II Fig. 2) dabei. Auf der 
Hochfläche nördlich des Gutes im „Flachsſaal“ und ſüdlich im 
Dünenſande ſind ähnliche Funde beobachtet worden. Vom 
letzteren Platze gibt Stoller??) einen Bericht aus der „Täglichen 
Rundſchau“ v. 15. 1. 1910 wieder. Ohne näher darauf ein⸗ 
zugehen, will ich nur erwähnen, daß unter den mir von 
Herrn Dr. Bünte (Hannover-Linden) vorgelegten Feuerſteinen 
keinerlei Pfeilſpitzen vorhanden waren. In der Hochheide un⸗ 
weit Eimke auf leichten Talſanden der Gerau 2%), die aber ſchon 
zum Flußgebiet der Ilmenau gehört, hatte Herr v. d. Ohe jun. 
geſchlagene Flintſteine aufgeleſen, unter denen ſich die längs⸗ 
ſchneidige Form (Taf. II Fig. 10) befand. 

Auf der Rückfahrt von Oberohe nach Unterlüß fiel mir 
vom Rade aus an den Fiſchteichen der Sothrieth unter Höhe 

23) S. geol. Führer durch die Lüneburger Heide, S. 122. 
2) S. geol. Blatt Eimke, Berlin 1913. 
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83 ein Dünenfleck auf, der ſich bei näherem Hinſehen als Siede— 
lungsplatz erwies. Die Flintſachen waren von weidenden Heid— 
ſchnucken aus dem dunkelfarbigen Sandhang herausgetreten. 
Eine Anhäufung gleichgroßer Rollſteine ließ eine ehemalige 
Pflaſterung (Herdſtelle?) vermuten. Von 160 Std. ſchlagfriſchen 
Feuerſteinen waren etwa 10% durch Feuer verändert. Be⸗ 
merkenswert ſind neben vielen behauenen Knollen, wenigen 
gelungenen Klingen, 2 Schaber, 1 Bohrer und 5 quergeichärfte 
Pfeile, 3 von Fig. 23 und 2 von Fig. 24. 

Berichten möchte ich noch, daß in der Sammlung v. d. 
Ohe an 13 Stck. auffällig große bis an 13 cm lange und 4 em 
breite langſpänig zugeſchlagene, dolchartige Meſſer und 3 Std. 
dreitantige, grobmuſchelige Pickel ſich befanden, die auf dem 
Acker des Landwirts Otto in Beckedorf an der „Hünenburg“ 
gefunden waren. 2 Stck. in gleicher Technik und Form aus⸗ 
geführte Meſſer, bis 14 cm lang, lagen im Muſeum zu Bergen 
aus, dem ſie von einem Lehrer aus Hermannsburg b. Becke⸗ 
dorf überbracht waren, und der ſie aus einem größeren Funde, 
der an mehrere verſchenkt wurde, erhalten hatte. 

8. Südliches Taldiluvium. 

Den erſten Fund auf den Talſanden im ſüdlichen Aller- 
biet ſtellte ich auf dem „Söllſterberge“, Höhe 49,9 m, etwa 
500 m öſtlich Langlingen, Kr. Celle, feſt.?5) Inmitten weiter 
Wieſenflächen ragt dieſe „Zeugendüne“ als ftehengebliebener 
Reſt eines langen Querriegels 5m über der Ebene empor. 
Im Gemeindebeſitz, während die umgrenzenden Wieſen ver— 
ſchiedenen Grundeigentümern gehören, wird ſie zur Entnahme 
von Bauſand benutzt. Den Gipfel halten einige ſtrauchartige 
Bäume, welche die Windzernagung nicht verhindern können. 
Stellenweis iſt durch dieſe eine tieferliegende Humusdecke ent- 
blößt, auf der 25 Schlagſtücke, ein paar weißriſſige darunter 
und mittelalterliche Sachen, wohl aus dem Hangenden ſtam⸗ 
mend, lagen. a 

Unmittelbar am Bahndamm, 150 m weſtlich des Halte⸗ 
punktes Flettmar, Kr. Gifhorn, war eine Kiefernkoppel gehauen 
und der Hügel zum Straßenneubau größtenteils abgefahren. 

25) S. geol. Blatt Bröckel, Berlin 1915. 
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Der leichte Sand geriet dadurch ins Wandern und drohte trotz 
Bretterſchutzzaun die Gleiſe zu überſchütten. Erſt durch Um⸗ 
wandlung in Ackerland iſt Stillſtand eingetreten. Eingeſäumt 
wird die wenige Morgen große Fläche im Weſten von den 
weiten Allerwieſen und im Oſten durch das Hahnenmoor, das 
hier ein alter Weg durchquert. Von den 140 an Ort und Stelle 
hergeſtellten Flintſplittern iſt der größte Teil Abfall, 90% 
ſind ausgeglüht, beſonders bearbeitet 2 Längsſchneidſpitzen 
(Taf. I Fig. 3 und A), erſtere hat einen ausgeprägten Wider⸗ 
haken erhalten. Einige Scherben ſagten in Farbe und Zu⸗ 
ſammenſetzung nichts Neues aus. 

An den öſtlichen Rand des Okertales, das in ſeinem Unter⸗ 
laufe von Schlick erfüllt iſt, grenzt die Eyßel-Heide, eine durch 
aufgewehte Dünen kuppig bewegte Talſandlandſchaft, heute 
meiſt mit Föhrenanflugwald beſtanden und mit Blänken, den 
jeweiligen Grundwaſſerſtand anzeigend, überſtreut. Beim ein⸗ 
maligen Durchwandern entdeckte ich neben Einzelfunden auf 
den wenigen offenen Stellen an einem Wegrande nach Ribbes⸗ 
büttel, Kr. Gifhorn, nahe der Helen-Riede einen kleinen 
Fundplatz, deſſen Ausbeute mit einigen Schabern, Gefäßbrocken, 
und einer längsſchneidigen Spitze (Taf. I. Fig. 12.) faſt 50 Stck. 
betrug. Auch der verſtorbene Dr. Haake (Braunſchweig) hat 
unfern der Sommerfriſche „im Winkel“ eine Leſe zuſammen⸗ 
gebracht, der die beſonders genannten Werkzeuge fehlen.“) 

Nachzutragen iſt bei letztmaliger Durchſicht der Abhand⸗ 
lung noch ein Fundplatz, den der Landſchaftsmaler O. Krone 
(Braunſchweig) entdeckte und in der „wiſſenſchaftlichen Beilage“ 
Nr. 4. v. 23. 1. 1922 zur Braunſchweigiſchen Landeszeitung 
unter dem Titel „neolithiſche Feuerſteinwerkſtätten im Norden 
Braunſchweigs“ veröffentlichte. Mit dem Herrn Verfaſſer 
konnte ich über einige Fragen nicht mehr brieflich verhandeln, 
ſo daß ich nur Teile des Berichtes hierher ſetzen kann. „In 
der Eißelheide wurde vor fünf Jahren, als man einen kleinen 
Hügel abtrug, eine neue Feuerſteinwerkſtätte entdeckt, die alle 

Anmerk. Nach ſchriftlicher Mitteilung des Herrn O. Krone 
(Braunſchweig) fand er kürzlich „auf einer Sandzunge im Großen Moor 
eine Siedelung mit noch unberührter Werkſtatt, in der annähernd 30 ſegment⸗ 
artige Mikrolithen vorkamen, die bis 4 em lang waren“. (Nach beige⸗ 
gebener Zeichnung Taf. I. Fig. 1.) 
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bisher im Norden Braunſchweigs gelegenen in den Schatten 
ſtellt. Sie umfaßt einen verhältnismäßig kleinen Raum von 
100 Metern im Quadrat. Der magere Boden iſt hellgelbſan— 
dig, zum Teil auch anmoorig. Die Werkſtücke ſind im Muſeum 
Gifhorns zurzeit ausgelegt und füllen einen ganzen Schau⸗ 
kaſten. Meſſerſtücke ohne ſekundäre Bearbeitung ſind häufig, 
Schlagſteine allerdings ſelten. Nur eine Pfeilſpitze iſt bisher 
gefunden, und dazu läßt die Bearbeitung und das Material 
auf verſchleppte Ware ſchließen. Mikrolithen fehlen vollſtändig. 
Vereinzelt kommen Meſſerſtücke mit einſeitiger Bearbeitung 
vor, nach Art der Solutreen-Arbeit. — Geſchliffene Stücke 
ſind bisber nicht gefunden worden. — Was die Sammlung 
aber beſonders intereſſant macht, iſt das Vorkommen vieler 
und großer Schaber. Ihre Zahl beträgt über hundert.“ „In 
der näheren und weiteren Umgebung Gifhorns ſind jetzt erſt 
durch den Verfaſſer viele Werkſtätten aufgedeckt.“ 

Aus der Sammlung des verſtorbenen Lehrers Wrede, 
der ehemals in Weſterbeck amtierte, ſei noch eine Fundmaſſe 
von etwa 40 Stck. geſchlagenen Flints erwähnt. Sie waren 
am Nordweſthange des Zipperberges, einer kieſigen Sand- 
Ihüttung am Rande des Großen Moores, aufgeleſen. Die 
Pfeilſpitze Taf. II. Fig 1 war einmal, die von Fig. 2 zwei⸗ 
mal vertreten. Ich habe die öde Landſchaft 26) abgeſtreift und 
von der fraglichen Stelle zwiſchen großlückigen Fuhrenbe— 
ſtänden einige Meſſerchen mitgebracht. 

9. Das ſüdliche Höhendiluvium. 

Weiter ſüdlich ſchiebt ſich der altdiluviale Höhenſockel, 
häufig durch auftretende leichte Deck- und Talſande ſowie ein- 
geſprengte Miſchwaldungen an echte Heidebilder erinnernd, bis 
über die Tore von Braunſchweig hinaus. Dieſes Gebiet iſt 
vor allem durch Dr. Haake und Muſeumsaſſiſtent Grabowsky 
eingehend unterſucht, doch hat letzterer die zugeſagte „mono— 
graphiſche Behandlung“ nicht herausgegeben. Die ſchönen, 
reichen Fundreihen des Städtiſchen Muſeums in Braun⸗ 
ſchweig?7) werden im folgenden nur ſoweit herangezogen, als 

20) Vgl. G. Sievert, Waldbedeckung und Siedlungsdichte der Lüne— 
burger Heide im Mittelalter, Hannover 1920. S. 52. 

27) Herrn Muſeums-Direktor Profeſſor Dr. Fuhſe für freundlichſt 
geſtattete Veröffentlichung der Funde nochmals meinen beſten Dank! 
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ſie zum Verſtändnis der Natur- und Kultureinheit und zur 
Aufhellung der Altersbeziehungen nötig erſcheinen. 

Der größte Fund mit durchweg gutgearbeiteten Werk— 
zeugen geht über 12 000 Stck. hinaus und ſetzt ſich aus den 
Sammlungen Spohr und Haake im Muſeum, Kellner und 
meinem Anteil von etwa 1000 Stck., zuſammen. Die Fund⸗ 
orte Kleinvollbüttel-Drüffelbeck (Kr. Gifhorn) liegen am Tal⸗ 
hang der Drüffel, ungefähr 1 km auseinander, an dem Kirch- 
wege nach Warmbüttel. Bevorzugt waren wieder die leichten, 
reinen Sande, in beiden Fällen jetzt zur Spargelkultur ver⸗ 
wandt, während die dunklen, humusreichen Flächen faſt völlig 
frei blieben. Den Sandbuckel von Kleinvollbüttel umfaſſen 
zwei weite, ſumpfige Wieſentäler. Auffallend viel liegen ſchlan⸗ 
ke, bis 11 em lange Klingen vor, die häufiger als ſonſt einen 
beſonderen Abſchlag zum Einfaſſen einer Handhabe aufweiſen. 
Das Übereinſtimmende zu den Allerfunden kommt zunächſt in 
dem Auftreten der längs- und querſchneidigen Pfeilſpitzen zum 
Ausdruck, wovon in den Sammlungen von den erſteren wohl 
1 Dtz. und den letzteren die Hälfte vorliegt. Hinzufügen müßte 
ich aus meinen Ergebniſſen 2 Stck. von Fig. 1 und 1 Stck. 
mit bogiger Ausrandung am Grunde (Taf. I Fig. 15), ferner 
noch 2 Stck. von Fig. 17 und 3 Stck. mit kurzer Spitzenbe⸗ 
arbeitung, eins davon außerdem mit Schaftdengelung. Aus 
der Sammlung Haake finden ſich dazu 5 Pfeilſpitzen (Taf. II. 
Fig. 2—4); ergänzen kann ich dieſe durch 2 Stck., wovon in 
der abgebildeten Form (Taf. II. Fig. 5) auffällt. Sie kehrte 
einmal in der Sammlung Kellner wieder, der außerdem 14 
Stück, das eine gleichmäßig gezähnelt, die andere mehr oder 
weniger geflügelt, beſaß. Zwei andere in der gleichen Aus— 
führung will der genannte Herr in der Brandgrubenerde einer 
Urnenſetzung auf derſelben Koppel gefunden haben, die beim 
Ausheben eines Spargelgrabens in gut 0,5 m Tiefe angeriſſen 
wurde. Es ſeien zwei ganze Urnen herausgehoben, nachträg- 
lich aber zerbrochen. Ferner habe eine lange Klinge, ein Zahn 
und eine Spinnwirtel ganz in der Nähe gelegen. Die Wirtel 
iſt mattbrauner Ton und fühlt ſich ſpeckig an. Der Zahn iſt 
höchſtwahrſcheinlich ein menſchlicher Backzahn. Von dem In⸗ 
halt und den Kohlenſtückchen war nichts aufgehoben. Ein flach⸗ 
abſetzendes Bodenſtück verrät ein kumpartiges Gefäß, innen 
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und außen mit hellbraunem Auftrag. Die Verzierungen be⸗ 
ginnen nach vorliegenden leichtgerundeten Halsſtücken verſchie⸗ 
dener Art mit tiefem, faſt 0,5 m breitem Band und darunter 
liegender Leiſte, auf der eine Reihe ausgeſtochener Dreiecke 
umläuft (Taf. III Fig. 1), dann folgen Felder von Linien, 
die von demſelben Tiefſtichornament umrahmt ſind. Taf. III 
Fig. 2—4) In welcher Weiſe fie verlaufen und den Raum 
des Bauches ausfüllen, ſagen die Scherben nicht aus. Immer⸗ 
hin ſcheint das Muſter recht ſparſam verteilt zu ſein, da der 
größere Teil der Scherben nebſt Oſenanſatz davon frei blieb. 
Nachdem ich den Beſitzer, Herrn Bethmann jun., gebeten hatte, 
bei ähnlichen Vorkommniſſen alles am Ort liegen zu laſſen, 
konnte ich letztens die Randſtücke eines Gefäßes aus graphitier⸗ 
tem Ton mit hellgelber Farbe beiderſeits beſtrichen, aufheben. 
(Taf. III. Abb. 5) Irgendwelche Begleitſachen noch Anzeichen 
von darübergelegener Steinpackung waren nicht vorhanden. 
Die Herkunft einzelner umherliegender, kleinſter kalzinierter 
Knochenſtücke bleibt vorab zweifelhaft. Weite Linienführung, 
nur hier in Doppelkammſtich,?8s) ohne Bänder, weiſen es 
zu der vorigen Gruppe. (Taf. III. Fig. 5.) Ihre Einreihung 
in irgendeine der ſteinzeitlichen keramiſchen Stilarten bereitet 
Schwierigkeiten. Die Verwandtſchaft mit dem nordiſchen Tief⸗ 
ſtichkreiſe iſt nicht zu leugnen, indeſſen ſcheint die weniger 
flächenhafte Verteilung der Linienreihen und winkel Verbin⸗ 
dungen zur Bandkeramik, die kaum 30 km weiter weſtlich auf⸗ 
tritt, durchblicken zu laſſen. Die dicknackigen Steinkeile aus 
der Spohr'ſchen Sammlung vom gleichen Fundorte ſprechen 
weniger dafür. Ob eine ähnliche Formenmiſchung vorliegt, 
wie ſie Kupka?9) aus der Stendaler Gegend beſchreibt, muß 
erſt durch eine zugeſagte Grabung ſeitens des Provinzial⸗Muſe⸗ 
ums feſtgeſtellt werden, dann iſt vielleicht auch eine zeitliche 
Scheidung der andern Geräte, beſonders der Flinttypen, mög- 
lich. 

Aus dem mehr in der Talniederung des Baches ſich häu⸗ 
fenden Material auf dem Spargelfelde des Landwirts Lütge 

28) N. Aberg, Studien über die Schönfelder Keramik, die ſchwediſche 
„Bandkeramik“ und die ütländ. Obergrabkeramik. Halle 1918. S. 12. 
Abb. 4%. 

29) Prähiſt. Zeitſchrift 1910. S. 45. 
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in Drüffelbeck bringt Haake's Leſe 21 Längsſchneidſpitzen, 
1 ſymmetriſche Pfeilſpitze und 1 dicknackiges Beil in großer 
Muſchelung mit Anſchliff. In meinem Beſitz befindet ſich 
von dieſer Stelle ein gelbgefleckter Flintkeil von 8 em Länge 
in gleicher Ausführung mit ſtumpfer Schneide (1 em dick und 
3 cm breit). Der Nacken verdickt ſich bis 2 cm, iſt aber durch 
nachträgliche Behauung ſeitlich verkleinert. 

Auf der Höhe des Waldweges zwiſchen Drüffelbeck und 
Rötgesbüttel fand ich im ausgefahrenen Sande neben 30 
Flintſtücken eine geſchweifte, 13cm lange Hammeraxt, längs 
durchbrochen. 

Weſtlich folgen weiter unter ähnlichen Lagerungsbedin— 
gungen die Fundplätze von Rötgesbüttel mit 7 Längsſchneid⸗ 
ſpitzen „am Sandkamp“ auf Spargelfeldern, und Wasbüttel 
(Kreis Gifhorn), letzterer mit 30 längsſchneidigen, 3 querſchnei⸗ 

digen Pfeilſpitzen, 1 großen Lanzenſpitze und einem angejchlif- 
fenen, grobmuſcheligen Schmalbeil (Sammlung Haake). Außer⸗ 
dem liegen Orginale von den letztgenannten Stätten im Röm. 
Germ. Centralmuſeum in Mainz 30). 

Während der ſüdlich liegende, quellen reiche „Papenteich“ 
bislang keine beſonderen Fundplätze bietet, „ſind die in un— 
mittelbarer Nähe der Stadt Braunſchweig von außerordent— 
lichem Reichtum, wie er an wenigen andern vorgeſchichtlichen 
Stätten ſich nachweiſen läßt 31). Wie ich nach mehreren Be⸗ 
ſuchen der Gegend in den Jahren 1915 und 16 feſtſtellte, be⸗ 
ſtehen auch an den kurz ſkizzierten Fundſtellen die gleichen 
urſächlichen Zuſammenhänge zwiſchen Landſchaft und Siedelung 
wie im Norden; denn Grabowskys?) muß auf „die auffallende 
Tatſache hinweiſen, daß faſt alle Fundorte rechts der Oker 
liegen, im Gebiet der Talſande,“ in „weit über 100 einzelnen 
Fundplätzen mehr oder weniger dicht beieinander.“ Durchweg 
ſind es einzelne Reſtinſeln der Aufſchüttſande im heutigen über- 
breiten Tale der Schunter, umgeben von ausgedehnten Wiejen- 
flächen, oder ihre leichtſandigen, trockenen Hochränder, auch die 
der Nebenflüſſe, z. B. der Wabe und Mittelriede, wo die dünen⸗ 
artigen Bodenwellen im zunehmenden Maße zu Spargel- und 
— 

29) Mainzer Zeitſchriſt 1906. S. 9. 
1) R. Andree, Braunſchweiger Volkskunde, 1901. S. 19. 
2) Korreſpondenzbl. d. D. G. f. Anthr., Ethn. u. Urg. 1898. S. 158. 
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Gemüſefeldern eingeebnet werden. Doch iſt der Sandboden am 
Doweſee recht kleinkörnig und im Hochſommer ſo dürr und 
flüchtig, daß ſelbſt an öffentlichen Wegen tote Fangzäune ge⸗ 
gen Windverwehung gezogen ſind; 33) dagegen ſind die feſt— 
liegenden, aus gröberem Material beſtehenden Sandzungen 
merkwürdig fundleer. Herausheben möchte ich „die großen 
neolithiſchen Feuerſteinwerkſtätten in den Dünen bei Bien⸗ 
rode und am Doweſee bei Braunſchweig.“ Von erſteren er⸗ 
wähnt Grabowsky allein 2120 Stüd.3t) Er vermerkt außer den 
gewöhnlichen Sachen 35) „eine prachtvoll geſchliffene und durch⸗ 
bohrte Hammeraxt, mehrere geſchliffene Feuerſtein-Axte bezw. 
Meißel und Topfſcherben“ und eine geflügelte „Pfeilſpitze“. 
Mir fiel darunter ein ca 6 cm breites, dünnes, angeſchliffenes 
und ein faſt 2 cm breites, geſchlagenes, nur an der Schneide 
angeſchliffenes Feuerſteinbeilchen auf. An „quergeſchärften von 
trapezförmiger Form“ lagen 8 und „von dreieckiger Form 
mit je zwei ſekundär bearbeiteten Seitenflächen“ in den be⸗ 
kannten Abweichungen (ſ. Abb. Taf. I) weit über 100 Stck. vor. 
Die wenigen Gefäßtrümmer ſcheinen nach dem Brande teils 
ſteinzeitlich, teils jüngeren Alters zu ſein. Nach ſchriftlicher 
Mitteilung des Herrn Direktor Profeſſor Dr. Fuhſe iſt ein 
Geſteinsſtück vom Fundplatz Bienrode (Kat. Nr. 1238) Ton 
mit Siliko-Spongiennadeln. [Foſſile Skelettreſte der Kieſel⸗ 
ſchwämme aus der Kreidezeit. D. Verf.] „Wir haben dieſe 
Probe mitausgelegt, weil die vorgeſchichtlichen Tongefäße aus 
der Gegend von Bienrode auch dieſe Siliko-Spongiennadeln 
enthalten. Sie ſind alſo aus dem dort anſtehenden Ton her⸗ 
geſtellt und nicht etwa Exportware“. 

Am „Doweſee“, der Feldmark um den Hochrand eines 
faſt verlandeten Teiches, überwiegen von den zahlreichen Klein- 
werkzeugen ebenfalls die ausgeprägt längsſchneidigen gegen- 
über den wenigen querſchneidigen Pfeilſpitzen. Eine „Lanzette“ 
von hier, im Muſeum f. Völkerkunde, Berlin, bildet Sarauw 

33) Ob das Sinken des Waſſerſpiegels im Doweſee und obige Zus 
ſtände durch Entnahme des Grundwaſſerſtromes für das Städtiſche Waſſer⸗ 
werk, das unfern hier gelegen, mit hervorgerufen werden, konnte ich nicht 
ermitteln. 

34) Korreſpondenzbl. d. D. G. f. Anthr., Ethn. u. Urg. 1895. S. 99. 
35) Zeitſchrift f. Ethnologie 1894. S. 57. 4 

— 
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ab 36). Die ſymmetriſche Pfeilſpitze mit Flügelfortſätzen iſt 
zweimal vorhanden, fehlte auch in der Sammlung des Herrn 
Kellner nicht, der außerdem von hier eine ſeltene Feuer- 
ſteinangels7) vorlegte. Merklich traten unter den bearbeiteten 
die ſtichelartigen Geräte hervor, wie ſie in der gleichen Geſtal— 
tung der erſtbeſchriebene Fundplatz brachte. Die ausgeſtellten 
Scherben, wie auch einige, die ich mit Flintſachen und Blitz— 
röhrenteilen an einem halbabgefahrenen Sandhügel, heute 
Ackerland, am Wieſenrand zwiſchen Doweſee und Schunter 
auflas, ergaben nichts Beſonderes. 

Am Hochflächenrande des oberen Schuntertales ſind die 
Nachſchüttungsſande beſonders mächtig, ſo daß „der Ackerboden 
auf ihnen ſehr trocken erſcheint.“ 38) Haake hat hier in der 
Hondelager Feldmark vom „Gieſeberge“, einer in die Aue 

hineinragenden Sandzunge, an über 1000 Feuerſteinabſchläge, 
17 längsſchneidige und 4 querſchneidige Spitzen mitgebracht. 

Nahe obigem, im linken Schunterbogen der Talaue, auf 
dem „Borwall 39) und der „Oſſenburg“ — letztere im Gebiet 
von Dibbesdorf — ſind einige ſteinzeitliche Siedelungsreſte auf— 
genommen und darunter zwei kleine Längsſchneidſpitzen (Taf. J. 
Fig. 9) ausgeſondert. Ferner haben aus der Umgebung von 
Flechtorf der Kantor Reiche und ſchon deſſen Vater dergleichen 
Bodenſchätze geſammelt. Nach brieflicher Mitteilung des erſtge— 
nannten Herrn, ſcheint auf dem Haſenberge öſtlich des Ortes 
eine Schlagſtelle geweſen zu ſein.“ Von den unſcheinbaren 
Kleingeräten will er nichts bemerkt haben 40). 

36) Prähiſt. Zeitſchrift 1914, S. 13. 
7) S. Abb. in E. Krauſe, vorgeſchichtl. Fiſchereigeräte, Berlin 1904. 

Seite 76. g 
8) Erläuterungen 3. Bl. Heiligendorf. Berlin 1914. S. 49. 
>) Vgl. P. J. Meier, Bau- u. Kunſtdenkmäler d. Herzt. Braun⸗ 

ſchweigs, Bd. II. S. 111. 

0) Ergänzend ſeien hierzu aus dem Aufſatz von O. Krone in der 
Br. Landeszeitung die Fundſtätten vom untern Schunterlauf angeführt: 
„Zarte Meſſer gibt ein Sandhügel in der Nähe des Dorfes Wenden.“ Von 
den „Uferhügeln“ des Dorfes Harxbüttel erwähnt er aus ſeiner und der 
verſchwundenen, großen Sammlung Benſeler dort „beſonders angelhaken— 
ähnliche [Längsſchneidſpitzen. D. V.] und quergeſchärfte Stücke. — Thune'r 
Schweineweide: Bei tiefem Waſſerſtande der Schunter findet man noch jetzt 
häufig Steinwaffen. In den Sandhügeln des Dorfes Walle, am Zuſammen— 
fluß der Schunter mit der Oker gelegen, fanden ſich Feuerſteinſplitter.“ 
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Der eifrige Geländeforſcher ſeiner Heimat hat zwiſchen 
Braunſchweig und Wolfenbüttel noch zwei Plätze gefunden 
und ausgeſtellt. Die Oker durchbricht hier einen letzten, bogi— 
gen Höhenzug, in dem die bekannten Thieder Gipsbrüche lie— 
gen. Die Aufſchüttſande ſind daher hoch abgelagert, und den 
Boden hat die Spargelkultur ſtark eingenommen. „Nahe an der 
Oker“ gab Melverode außer andern zwei kleine Längsſchneid⸗ 
ſpitzen und Leiferde desgleichen eine wie Fig. 12. Außerdem 

lagen von letzterem Orte bei den anderen Flintſachen einige 
Buntſandſteine — Reibſteine mit tiefrundlicher Höhlung —. 
Wie auch heute noch die ehemalige Dünennatur der Gegend 
trotz alter Einebnung und Beackerung des Bodens nachklingt, 
konnte ich kurz vor Oſtern 1921 beobachten: Infolge ausdörren⸗ 
der Winde wanderten große, gelbe Sandſtaubwellen, den Rauch⸗ 
wolken eines Moorbrandes gleichend, über die Acker zwiſchen 
Leiferde Kl. Stöckheim⸗Melverode hin 1). 

„Ein mineralogiſches Erkennungszeichen prähiſtoriſcher 
Feuerſteinartefakte““?) habe ich an keinem der durchgeſehenen Funde 
bemerkt, obgleich dieſe Schwefeleiſenablagerung an Flintſplittern 
aus bandkeramiſchen Siedelungen im ſüdlichen Berglande nicht 
ſelten vorkam. ; 

Über Altersfrage und Landſchaftsbild. 

Offene Siedelungsfunde, noch dazu aus loſem Sande, 
eignen ſich im allgemeinen nicht zur genaueren Zeitfeſtſetzung, 
da ſie durch andersalterige Einlagerungen — Kontinuität der 
Siedlungen — verdunkelt werden können. Vor allem trifft 
dies auf die vorliegenden ſteinzeitlichen Funde zu, von denen 
einzelne Typen außerdem zeitlich noch recht ſchwankend angeſetzt 
ſind, wie die zahlreiche Literatur dartut. Ich möchte dazu nur 
die örtlich nächſtliegenden Beweiſe heranziehen. P. Kupka 
bringt z. B. den Fund bei Calbe a. d. M., der unter ähnlichen 
Lagerungsverhältniſſen wie die beſchriebenen gemacht, — „ziem⸗ 
lich flach in feinkörnigen humoſen Sanden, die ſelbſt auf Fein⸗ 

1) Siehe ähnliche Beobachtungen aus dem Oker- und Schuntergebiet 
von E. Koken, Diluvialſtudien, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie 
und Paläontologie, Jahrgang 1909, Band II, S. 61 und 62. 

22) Korreſpondenzbl. d. D. G. f. Anthr., Ethn. u. Urg. 1915. S. 30. 
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ſanden gelagert“ — *?) in die meſolithiſche Zeit des Campignien 
und vermerkt es als ein Spiel des Zufalls, wenn 44) „ein ſehr 
elegant geformter etwa 10 em langer polierter Keil —, eine 
gemuſchelte, dreieckige, widerhakige Pfeilſpitze als vereinzelte 
Reſte einer jüngeren Periode aufgeleſen wurden.“ Nachdem 
iſt noch „eine querſchneidige Pfeilſpitze“ **) hinzugekommen. Ol⸗ 
bricht erwähnt in der Nähe des Tiergartens bei den Aufſchüt⸗ 
tungsſanden der Ilmenau die „vielen Stellen, von den Feuer⸗ 
jtein - Kulturen des Tardenoiſien bedeckt“ 6). Weitere Angaben 
unterläßt er.“) Den Fund von Fuhlsbüttel — auf loſen 
Sanden — bringt Schwantes in die erſte Stufe des Früh-Neoli⸗ 
thikums, die vor der Periode der älteſten Muſchelhaufen liegt, 
d. i. die Zeit des Azilien und des Maglemoſefundes oder allen⸗ 
falls eine etwas jüngere Stufe“. R. R. Schmidt will die 
hier wie auch in Maglemoſe ſchwach vorkommenden Spalter 
als „leider nicht typisch” 48) gelten laſſen, dagegen findet 

3) In dieſer letzten mir zugänglichen Veröffentlichung in den Sten— 
daler Beiträgen, Bd. IV, H. 5 1919, beſpricht er, um „eine geſicherte zeit- 
liche Feſtſetzung der Funde“ herbeizuführen, nochmals das „Campignien von 
Calbe a. d. M. und ſeine Bedeutung für das deutſchnordiſche Meſolithikum“. 
Das Bemerkenswerte für meine Abhandlung, und worin ich ihm auch 
beipflichten möchte, finde ich in dem Satze und ſeinen nachherigen Aus— 
führungen: „Ich habe dieſe Mikrolithen [Längsſchneidſpitzen. D. V.;] nicht 
ohne Bedenken und nur auf das Gutachten Sarauw's hin, der ihr früheſtes 
Auftreten in das Magdalenien verſetzt, in die Gruppe der alten Geräte⸗ 
formen aufgenommen.“ S. 262 u. 270. 

44) Zeitſchrift für Ethnologie 1907. S. 203. | 
45) Prähiſt. Zeitſchr. 1910. S. 50, P. Kupka: „die beweiſt, daß 

P. Reinecke und G. Koſſinna die Form auch für das Binnenland zu Recht, 
als frühneolithiſch erklärten.“ — Dagegen derſelbe in Stend. Beitr. IV, 
H. 5. S. 262 „Calbe, wo ſie ebenſo wie eine widerhakige Pfeilſpitze der 
Bronzezeit offenbar in ſpäterer Zeit auf das Fundgelände gelangte.“ 

46) 2. Olbricht, Grundlinien einer Landeskunde der Lüneburger 
Heide, Stuttgart 1909. S. 97. 

47) Ein Beſuch der genannten Gegend hat mir nichts offenbart, nur 
in der Sammlung des Herrn Kantors Hübotter (Jaſtorf) lagen einige 
Hundert Feuerſteinſplitter aus der Schierheide, dem größten Dünenfleck 
„auf dem diluvialem Talboden der Ilmenau“ (S. Erl. z. geol. Blatt 
Bevenſen. Berlin 1911, S. 28). Auf Anfrage erhielt ich von Herrn Studien⸗ 
rat Dr. Olbricht (Breslau) die Nachricht, daß er „die Funde gemeinſam mit 
Dr. Hahne (Halle, Provinzial-Muſeum) auf den Ilmenauteraſſen weſtl. 
Deutſch-⸗Evern machte. Es handelt ſich um mehrere Hundert Stücke. Die 
Funde hat Herr Dr. Hahne an ſich genommen, zwecks Bearbeitung.“ 

48) Zeitſchr. d. V. f. Hamburgiſche Geſchichte. Bd. XXI. S. 100. 
Ebenda S. 85 f. 
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derſelbe Forſcher die Ausgrabung von Bracht b. Wehlen und 
deren Induſtrie als „eine Kultur von älteſtem frühneolithiſchen 
Gepräge;“ denn „auf einen engeren Zuſammenhang mit dem 
Spätpaläolithikum verweiſen Eck- und Kantenſtichel, ſowie Feder— 
meſſerchen.“ 9) u. 50) Auch Schliz rechnet die Funde der 
„geometriſchen Kleinwerkzeuge in der Lüneburger Heide“ 51) 
in das Tardenoiſien, ebenfalls P. Reinecke.?2) In Maglemoſe, 
(Dänemark) einem ſorgfältigſt unterſuchten, geſchloſſenen 
Wohnplatz im heutigen Moore bilden vor allem die längsſchnei⸗ 
digen Pfeilſpitzen, beim Fehlen der querſchneidigen, das Seite 
ſtehende der Altersbeſtimmung; denn „von entſcheidender Be- 
deutung iſt, daß dieſe längsſchneidigen Pfeilſpitzen nie in den 
frühneolithiſchen „Kökkenmöddingern“, welche querſchneidige 
Pfeilſpitzen in Menge enthalten, gefunden ſind“. 53) Dieſes 
Ergebnis haben in den vorliegenden Darbietungen nur einzelne, 
kleine Fundorte ergeben; die größeren, wie Schinderkuhle, 
Schaperberg, Bienrode und Doweſee, zeitigten mit Einſchluß 
der querſchneidigen außerdem — und das iſt das Einſchneidende 
meiner Beobachtung — die gewöhnliche vollneolithiſche Pfeil— 
ſpitze: Dabei klangen unter Fehlen jüngeren Begleitmaterials, 
z. B. geſchliffenen Flints, mit Ausnahme von Bienrode, For— 
men älteren Charakters aus. Da für den Beginn dieſer Siede— 
lungen die geologiſchen Unterlagen und damit ein Anſetzen in 
das Frühneolithikum fehlen, bleiben für die Altersfolge bei 
gebotener Vorſicht zwei Möglichkeiten offen: Ausgehendes Früh⸗ 
neolithikum oder älteſte Stufe des Vollneolithikums. Etwas 
befriedigender mag ſpäter die Antwort ausfallen, wenn die 
zahlreichen Fundplätze mit älteren Formen aus dem nördlichen 
Hügellande des Harzes und dem Weſerberglande, wo ich 
3 Siedelungsſtellen fand, zum Vergleich herangezogen werden. 

Wenn man den Urſachen der Bevorzugung der Dünen⸗ 
landſchaften zur ſteinzeitlichen Beſiedelung nachgeht, ſo wird 
man ſie zunächſt in den natürlichen Bodenverhältniſſen des 

40) Beiheft z. Korreſpondenzbl. d. D. G. f. Anthr., Ethn. u. Urg. 
1912. S. 37 u. 38. 

>) Vgl. auch C. Schuchardt, Alteuropa, Straßburg 1919. S. 13 u. 39. 
1) Hoops, Reallexikon d. Germ. Altertumsk. Bd. 4 1919. S. 446. 
2) Zur Kenntnis der frühneolith. Zeit in Deutſchland. Mainzer 

Zeitſchr. 1908. S. 51. 
52) Prähiſt. Zeitſchr. 1914. S. 16. 
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vorgeſchichtlichen Landſchaftsbildes da) wiederfinden, das vom 
Klima und Pflanzenkleid abhängig war. Wie ſchon bei der 
Ortsbeſchreibung angedeutet, ſind nur ſchwache Bodenverände⸗ 
rungen ſeit jener fernen Zeit wahrnehmbar. Auf keinen Fall 
liegen Anzeichen eines höheren oder größeren Waſſerſtandes 
der Aller vor, da z. B. bei Hambühren oder noch beſſer bei 
Boye die Funde hart an der Überſchwemmungsgrenze begin⸗ 
nen und auch ſonſt nach den Hochwaſſerſtänden der letzten 
Jahre eine größere Fundlücke zwiſchen der „ollen Aller“ vor⸗ 
handen ſein müßte, während die Sachen unmittelbar an bei⸗ 
den Rändern auftreten. Ob Schwemmſandauflagerungen im 
Flußbett eine große Rolle ſpielen, wie Schlöbcke will, der den 
„Auftrag ſeit der Zeit der dort — Celle — aufgefundenen 
Pfahlbauanſiedlungen 55) über 5 m an Höhe“ e) berechnet, ver⸗ 
mag ich nicht zu entſcheiden. Bei der Wahl des Wohnplatzes 
waren offenes, waldfreies Gelände und verhältnismäßige Sicher⸗ 
heit maßgebend. Ferner iſt der leichtzubearbeitende, ſaubere 
Dünenſand ſchnell waſſerdurchläſſig und erwärmt ſich in ſeinen 
oberſten Schichten auffallend hoch, 7) was für die Unterkunfts⸗ 
frage in damaligen Zeiten mit berückſichtigt werden muß. Wo 
dieſe angegebenen Bedingungen nicht zuſammenfallen, wie im 
Schlickgebiet des unteren Okertales, in denen der Erſe, Fuhſe 58) 
und dem Unterlaufe der Aller, bricht die Beſiedelung plötzlich 
ab. Die Lage der Siedelung im Gelände, die durchaus nicht 
an die Flußläufe gebunden war, wurde in ihrer Richtung und 
Ausdehnnung durch den Verlauf der heutigen Wieſentäler be⸗ 
ſtimmt, wie das die gezeichneten Karten deutlicher aufhellen 59). 
Die nährſtoffarmen Sandhügel und ihre Umgebung konnten 
unmöglich den Ackerbauer der Vorzeit anlocken, ſondern die 
vorhandenen Lichtungen mit ihren Grasflächen im allmählichen 

54) Vgl. Zeitſchrift d. D. Geol. Geſellſchaft, Bd. 62, Heft II, worin 
verſchiedene Fachgelehrte auch unſer Gebiet behandeln; ferner E. Wahle, 
Oſtdeutſchland in jungneolithiſcher Zeit, Würzburg 1918. 

>) Vgl. Jahrb. des Provinzial⸗-Muſeums Hannover 1907. S. 32. 
>, Lüneburger Heimatbuch Bd. 2. S. 85. 
7) Gerhardt, Handbuch des Dünenbaues, S. 173 u. 105. 
3) Geolog. Blätter von Peine S. 54, Ütze S. 52, Burgdorf i/H. 

S. 49. Berlin 1921. 
0) Im Maßſtab 1: 5000 mit Sünden e und Photographien 

dem Landesarchiv für Vorgeſch. in Hannover übergeben. 
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Uebergange zum Bruchwald wurden vom Weidevieh offen ge- 
halten 60) und brachten außerdem dem Jäger willkommene Ab⸗ 
wechſelung im Speiſezettel. Dieſe durch die „naturgeſchichtliche 
Gebundenheit des Menſchen“ 61) bedingte niedere Wirtſchafts⸗ 
ſtufe ſpiegelt ſich in der Form der Geräte wieder und mag 
ſich deshalb bis in die jüngere Steinzeit, wo andere Kultur⸗ 
provinzen zum Ackerbau übergegangen waren, erhalten ha⸗ 
ben 62). 

Kurz vor Abgabe dieſes Aufſatzes erhielt ich die Arbeit 
von E. Wahle: „Die Beſiedelung Südweſtdeutſchlands in Vor- 
römiſcher Zeit nach ihren natürlichen Grundlagen“, 63) die ein⸗ 
gehend die Verbreitung der neolithiſchen Kulturen als das Er⸗ 
gebnis beſtimmter pflanzengeographiſcher Verhältniſſe, abhän⸗ 
gig von den geologiſchen und jeweils klimatiſchen Vorbedin— 

gungen, feſtſtellt. S. 3 ſchreibt er über unſer Gebiet: „Etwas 
anders als hier geſchildert liegen die Dinge in dem Nordweſten, 
wo die Steppenheideformation nicht ihre Daſeinsbedingungen 

findet 64). Dort ſind es offenbar die Verbreitungsgebiete der 
Calluna⸗Heide geweſen, an welche die vorgeſchichtliche Beſiede— 
lung anknüpft.“ — Sicher iſt die Offenheit der Landſchaft 

die Grundbedingung für den Einzug des Steinzeitmenſchen, 
doch zwangen ihn in unſerm Gebiet, wie mehrfach angedeutet 
wurde, noch andere Naturzuſtände für den Lebenskampf mit 
in Betracht zu ziehen. In ſeinem Schlußwort (S. 53) ſtellt 
Wahle den unteren Sphagnumtorf zeitlich dem „zuſammenhän⸗ 
genden Urwald in ganz Mitteleuropa“ gleich und knüpft daran 
die Fragen: „Sollte dieſer Wald die Erklärung dafür uns ſein, 

60 Rob. Gradmann, Das mitteleurop. Landſchaftsbild und feine 
geſchichtl Entwicklung. Geograph. Zeitſchr. Jahrg. VII. 1901. 

H. Hahne, Die geolog. Lagerung der Moorleichen und Moor- 
brüden. 8 1918. S. 5. 

2) O. Schrader, Reallexikon der indogermaniſchen Altertumskunde, 
Straßburg 1917. S. 10. 

63) XII. Ber. d. Röm. Germ. Komm., Frankfurt a / M. 1921. 
64) Südhannover dürfte er noch mit anſchließen, wie ich 1914 im 

Göttinger Anthrop. Verein in meinem Vortrag: Landſchaft, Siedelung 
und Wegrichtungen zur jüng. Steinzeit im ſüdl. Hannover, nachwies. — 
Ebendort 1919: H. Deppe: Die Beziehungen der Göttinger Kalkflora zu 
den vorgeſchichtl. Siedelungen im Leinetal. Erſcheint in: Wanderungen 
durchs Cheruskerland. Götkingen 1922. 
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daß wir in ganz Mitteleuropa den Uebergang von der älteren 
zur jüngeren Steinzeit nirgends beobachten können? — Sollte 
es Zufall ſein, daß im Gegenſatz dazu die Küſtengebiete Weſt⸗ 
europas und großer Teile Nordeuropas immer klarer die 
Brücke ſchlagen von dem Menſchen der Eiszeit zu demjenigen 
des Vollneolithikums?“ 65) Eine Beantwortung iſt wohl vorab 
wegen der Lücken der Beweisführung ausgeſchloſſen, immerhin 
möchten hiermit einige weitere Unterlagen zur Unterſuchung 
des Problems gebracht ſein. 

65) Ahnliche Gedankengänge in K. Schumacher, Siedelungs⸗ und 
Kulturgeſch. der Rheinlande. Mainz 1921. S. 17 f. 

Nachtrag: 

Ergänzendes Fundverzeichnis der Feuerſteinſchlagſtellen im 
Flachlande aus der prähiſtoriſchen Abteilung des Provinzial⸗ 
Muſeums: Weyhauſen, Kr. Gifhorn. (Ohne beſondere Typen. 
D. V.) — Kaltenweide, Kr. Hannover. — Kr. Nienburg: Holtorf, 
Nienburg. — Kr. Soltau: Steinbeck, Hermelingen*). — Brünken⸗ 
dorf, Kr. Lüchow. — Soderstorf, Kr. Winſen a. L. — Olden⸗ 
dorf, Kr. Lüneburg. — Beveritedt*), Kr. Geeſtemünde. — Laver⸗ 
ſtedt, Kr. Bremervörde. — Wurſter Heide, Kr. Lehe. (Große 
Sammlung des Oberförſters Meyer). 

Ferner erhalte ich von Herrn Direktor Dr. Jacob⸗Frieſen 
die Mitteilung, „daß bei den „Weißen Bergen“ (Dünen. D. V.) 
am Steinhuder Meer auch Mikrolithen gefunden wurden. Ich 
habe mich durch Beſichtigung des Ortes von der Richtigkeit über⸗ 
zeugt.“ 

) Nur wenige Stücke. 
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Die Okkupation des Aurfürſtentums Hannover 
durch die Franzoſen im Jahre 1805. 

Von Gerhardt Aengeneyndt. 

Viertes Kapitel.“) 

Die Konvention von Artlenburg. 

Mit der Durchführung der Konvention don Sulingen 
war indeſſen die hannoverſche Frage noch keineswegs er— 
ledigt. Keine der beteiligten Mächte war mit dem Ergebnis 
recht zufrieden. Am wenigſten natürlich Hannover ſelbſt, da— 
her ſeine Bemühungen in Berlin und Petersburg um eine 
Reviſion des Vertrages, von denen die Rede war. 

Preußen hatte ſich mit der Beſetzung Hannovers freilich 
abgefunden, aber entgegen allen Verſprechungen begnügte ſich 
Frankreich damit nicht. Mortier beſetzte unter Nichtachtung 
der Hamburgiſchen Neutralität Kuxhaven und Ritzebüttel, er 
verlangte ferner von Hamburg und Bremen die Beſchlagnahme 
der dort liegenden engliſchen Schiffe und Auslieferung der 
Offiziere und Matroſen 209). Die ſofortige Folge war Blockade 
der Flußmündungen durch England und Lahmlegung des 
preußiſchen Handels. 

*) Kapitel I—III ſ. Jahrgang 87 (1922), S. 1— 79. 
209) Servières, L' Allemagne francaise sous Napoléon I, S. 55. 

1 
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Friedrich Wilhelm erhob nun freilich gegen das Vor— 
gehen Mortiers in Paris Einſpruch, aber ſeine Einwen⸗ 
dungen waren nur ſchwächlich, und Napoleon wurde es nicht 
ſchwer, durch allerhand beſchwichtigende Erklärungen Preußen 
hinzuhalten 210). Die Körbelitzer Vorſchläge, die Okkupation 
Hannovers durch eine Geldzahlung abzukaufen, waren längſt 
durch die Ereigniſſe überholt, als ſie in Paris eintrafen. Der 
erſte Konſul erging ſich in Lobſprüchen über die preußiſchen Be⸗ 
mühungen, beſonders im Vergleich mit der Hartnäckigkeit des 
engliſchen Miniſteriums, irgend welche greifbaren Ergebniſſe 
waren auf dieſem Wege nicht zu hoffen. Wie ſehr aber der 
Staat Friedrichs des Großen in dieſen Tagen unter franzöſi⸗ 
ſchem Einfluß ſtand, zeigt vielleicht nichts beſſer als die Tat⸗ 
ſache, daß franzöſiſchen Truppen, die nach Hannover mar⸗ 
ſchierten, der Durchzug durch preußiſches Gebiet geſtattet 
wurde 211). 

Inzwiſchen wurde Preußen von Rußland immer ſtärker 
zu bewaffnetem Eingreifen gedrängt. Ein vom 2./14. Juni 
datierter Entwurf ſchlug geradezu ein Bündnis vor, jeder 
Staat ſollte mindeſtens 25000 Mann aufbieten, Sachſen und 
Dänemark ſollten zum Beitritt aufgefordert werden und, ge⸗ 
ſtützt auf dieſe Truppenmacht, ſollte in Paris die ſofortige 
Räumung Hannovers gefordert und nötigenfalls mit Waffenge⸗ 
walt erzwungen werden 212). Alopäus ſchlug Haugwitz vor, 
ſofort gemeinſame Schritte bei Mortier zu unternehmen. 
Haugwitz lehnte aber ab, ohne Einwilligung des Königs ſich 
zu beteiligen, daraufhin handelte Alopäus allein und erhob 
in einem Schreiben an Mortier Einſpruch gegen deſſen Vor⸗ 
gehen, beſonders gegen Hamburg 213). Haugwitz wußte, wie 
ſchwer es ſein würde, ſeinen königlichen Herrn für ein der⸗ 
artiges Bündnis zu gewinnen, aber er erkannte die gefähr⸗ 

210) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 167 ff. Erlaſſe an 
Luccheſini vom 18. und 19. Juni, Berichte Luccheſinis vom 13. und 
25. Juni. 

211) Bailleu, Preußen und Frankreich II, 170. 
212) Ulmann, Ruſſiſch⸗preußiſche Politik S. 74 ff. Nach Angabe 

von Alopäus hat Haugwitz hinter dem Rücken des Königs an dem Entwurf 
des Vertrages mitgewirkt, aber verlangt, daß ſeine Teilnahme geheim bleibe. 
Martens, Recueil des traités VI, 315. 

213) Berichte Omptedas vom 21. und 25. Juni. 
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liche Lage Preußens; er ſah auch, wie mißtrauiſch der Peters⸗ 
burger Hof werden mußte, wenn jetzt das Anerbieten gemein⸗ 
ſamer bewaffneter Intervention ausgeſchlagen wurde, während 
man früher etwas Ahnliches ſelbſt beantragt hatte 214). 

Er legte dem König, der am 30. Juni von ſeiner Reiſe 
zurückkehrte, eine Denkſchrift vor, die die Schwierigkeit der 
politiſchen Lage und die Notwendigkeit zu handeln eindring⸗ 
lich vor Augen ſtellte 215). Er verlangte demnach Mobiliſierung 
von 40 —50 000 Mann, gemeinſames Vorgehen mit Rußland, 
Sachſen, Dänemark und Heſſen. Die Beſetzung Hannovers 
dürfe allenfalls geduldet werden, dafür müſſe aber Freigabe 
der Hanſeſtädte und des Handels auf Elbe und Weſer, Be- 
ſchränkung der Beſatzungsarmee auf 16000 Mann und Ein⸗ 
ſtellung der Rüſtungen in Holland verlangt werden. Der 
König konnte ſich indeſſen nicht einmal zu dieſen Forderungen 
entſchließen. Die Gründe, die in Körbelitz für ihn maßgebend 
geweſen waren, beſtanden auch jetzt noch. Auch die letzten Vor⸗ 
ſchläge Preußens waren in London abgelehnt 216), nach wie 
vor ſtand die Politik Hannovers im Scheine der Doppel- 
züngigkeit. So kam der König auch dieſes Mal wieder zu 
demſelben Ergebnis: Fortſetzung der Neutralitätspolitik um 
jeden Preis. 

Napoleon war freilich mit der ſchnellen und unblutigen 
Beſetzung Hannovers ſehr zufrieden. 217) Aber daß die hanno⸗ 
verſche Armee noch an der Elbe ſtand, war ihm ein Dorn im 
Auge. Wenn es nicht gelang, ſie aufzulöſen, war es beſſer, ſie 
wenigſtens ſtatt in Lauenburg im Osnabrückſchen unterzubrin⸗ 
gen, wo man ſie leichter überwachen konnte 218). Nun bot ihm 
die Klauſel „sauf l’approbation du premier consul“, die Mortier 

243) Der Kanzler Woronzow ſchrieb am 25. Mai, 16. Juni: 
„Si Haugwitz trouve possible d’accuser la Russie de rester passive à 
l’&gard des affaires de l’Allemagne, en écartant en méme temps les pro- 
positions russes, pour l'adoption de mesures générales contre la France, il 
est &vident qu'il se trouve en contradiction avec lui-méme. Martens, 
Recueil des traités VI, 315. 

215) Denkſchrift vom 28. Juni, Bailleu, Preußen und Frankreich II, 
174 ff. ö 
40) Berliner Geſandtſchaftsbericht vom 2. Juli. 

217) Correspondance, 8, 350. 
218) Daſelbſt S. 358. 



Et 

der Konvention zugefügt hatte, die Möglichkeit einzugreifen. 
Er machte ſeine Zuſtimmung von der Ratifikation des Königs 
von England abhängig, wohl in der geheimen Hoffnung, daß 
ſie nicht erfolgen werde. Talleyrand ſtellte in London den dies⸗ 
bezüglichen Antrag 219). | 

Die Antwort konnte nicht anders als ablehnend aus⸗ 
fallen. Unmöglich konnte Georg III. als König von England 
den Vertrag ratifizieren, den das Miniſterium ſeines Kur⸗ 
fürſtentums geſchloſſen hatte. Auf der vollſtändigen Trennung 
der nur in Perſonalunion verbundenen Länder beruhte das 
engliſche Syſtem. Die Anwort Lord Hawkesburys betonte die— 
ſen Zuſammenhang und fügte hinzu, der König könne die Kon⸗ 
vention nicht ratifizieren, da er dadurch die franzöſiſche Auf- 
faſſung von der Stellung Hannovers zu England anerkennen 
würde, er werde in ſeiner Eigenſchaft als Kurfürſt an das 
Reich appellieren, werde ſich aber jeder Handlung enthalten, 
die der Konvenion von Sulingen widerſpräche 220). 

Damit hatte Napoleon ſeine Handlungsfreiheit zurüd- 
gewonnen. Er hatte ſchon Anfang Juni zur etwaigen Unter⸗ 
ſtützung der armée d' Hanovre am Niederrhein eine Reſerve⸗ 
armee gebildet 221), ein Teil davon wurde nach Osnabrück ge⸗ 
ſchickt, um die Truppen Mortiers auf über 30000 Mann zu 
verſtärken 222). 

Nachdem der ablehnende Beſcheid des Königs von Eng⸗ 
land in Paris eingetroffen war, wurde Mortier ſofort beauf⸗ 
tragt, eine Kapitulation der hannoverſchen Armee zu verlan⸗ 
gen und ſie in Kriegsgefangenſchaft zu führen. Um ihm Zeit 
zu laſſen für die nötigen Truppenbewegungen, ſollte Laforeſt 
in Berlin zunächſt mitteilen, der erſte Konſul werde ratifi⸗ 
zieren, wenn der König von England das Gleiche tue, erſt 
nach Ablauf von vier Tagen ſollte er bekannt geben, daß durch 

219) Note Talleyrands vom 21. Prairial (10. Juni), abgedruckt u. a. 
bei Beamiſh, Deutſche Legion I, 37 f. 

220) Note vom 15. Juni. Abgedruckt bei Browning, England and 
Napoleon in 1803 S. 290. | 

224) Unter General Deſſole waren in der Gegend von Deventer 
3 Halbbrigaden und 6 Bataillone holländiſcher Truppen zuſammengezogen. 
Correspondance 8, 342. 

222) Schreiben an Talleyrand vom 30. Prairial (19. Juni), 
Correspondance 8, 363. 
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die Weigerung des Königs von England die Konvention von 
Sulingen hinfällig geworden ſei 223). 

Mortier war weniger vorſichtig geweſen als Napoleon 
und hatte ſchon früher feine Karten aufgedeckt. In Hannover 
war der Oberſtleutnant v. Bock bevollmächtigt, über die Durch- 
führung der Konvention mit Mortier zu verhandeln. Ein 
Schreiben Bocks vom 15. Juni ſetzte Wallmoden davon in 
Kenntnis, daß die Ratifikation des Königs von England die 
Vorbedingung für die Zuſtimmung des erſten Konſuls ſei 224). 

Der Feldmarſchall, deſſen Hauptquartier jetzt in Lauen⸗ 
burg war, war ſich über die Unſicherheit der Lage nicht im, Un⸗ 
klaren 225). Der Brief Bocks und eine Nachricht aus Bentheim, 
daß ſich ein zweites franzöſiſches Korps von angeblich 21000 
Mann im Anmarſch befinde, mußten ſeine Beſorgniſſe noch er— 
heblich ſteigern 226). Bald verbreitete ſich das Gerücht, der 
König habe die Ratifikation verweigert. Eine offizielle Be— 
nachrichtigung aus London kam nicht, da die Poſt nach Eng— 
land derzeit unterbrochen war, aber die Richtigkeit der Nach— 
richt wurde wahrſcheinlich gemacht durch bedrohliche Nach— 
richten von Bewegungen der franzöſiſchen Armee. 

Am 25. marſchierte die franzöſiſche Garniſon von Hans 
nover, am 26. die von Celle nach Lüneburg. Die Garniſon 
von Lüneburg wurde alarmiert, die von Stade nach Harburg 
gezogen, die von Harburg nach Artlenburg in Marſch geſetzt. 
Mortier ſelbſt begab ſich von Hannover nach Lüneburg, das 
ſelbſt wurden alle verfügbaren Schiffe zuſammengezogen. Aus 
Bentheim trafen neue Meldungen ein, die den Anmarſch einer 
zweiten franzöſiſchen Armee wieder erneut beſtätigten. 

Wallmoden beauftragte daher Bock bei Mortier Borftel- 
lungen zu erheben 227). Er könne an der Gültigkeit der Kon- 
vention von Sulingen, nachdem hannoverſcherſeits alle Be— 
dingungen gewiſſenhaft ausgeführt ſeien, nicht zweifeln, und 

226) Schreiben an Talleyrand vom 30. Prairial (19. Juni), 
45 8 0ndgn ce 8, 363. 

En Wallmoden, Darſtellung der Lage Beilage Nr. 14. 
225) Wie ſich aus ſeinem Schreiben an Lenthe vom 12. Juni ergibt. 

Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 13. 
226) Vorgeſchichte der Elbkonvention, Staats = Archiv Hannover. 

Hann. Def. 41. II, IV und Hann. Def. 9 f. B Nr. 1 d. | 
27) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 17. 
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bitte um Aufklärung, was die Truppenbewegungen zu be⸗ 
deuten hätten 228). Gleichzeitig berichtete er an das Mini⸗ 
ſterium in Ratzeburg. Da er die Saumſeligkeit des Mini⸗ 
ſteriums zur Genüge kannte, beauftragte er ferner ſeinen Ad⸗ 
jutanten, den Kriegsrat v. Ompteda in Berlin zu benachrich⸗ 
tigen 229). 

Die Truppen wurden am 27. Juni näher zuſammenge⸗ | 
zogen 230). Die Generale wurden von der Gefahr der Lage 
in Kenntnis geſetzt und erhielten Befehl, ſich auf demnächſtige 
Verteidigung einzurichten 231). Ein Übergang der Franzoſen 
über die Elbe auf neutralem Boden könne nicht verhindert. 
werden, ſolange die Konvention noch nicht offiziell aufge⸗ 
hoben ſei, die Neutralität der benachbarten Territorien dürfe 
nur im äußerſten Notfalle gebrochen, eigene Stellungen müßten 
aber unter allen Umſtänden gehalten werden 232). 

Die Ungewißheit über die Lage ſollte nicht lange dauern. 
Am Abend des 28. Juni erſchien eine Abordnung aus Han⸗ 
nover mit einem Schreiben des Landesdeputationskolle⸗ 
giums 233). Danach hatte Mortier offiziell bekannt gegeben, 
daß der König die Ratifikation der Konvention von Sulingen 
verweigert habe. Mortier werde eine Kapitulation verlangen, 
nach der die Armee ſich in Kriegsgefangenſchaft begeben müſſe; 
doch meinten die Deputierten, daß er auf dieſer Bedingung 
wohl nicht beſtehen werde. Es würde vermutlich Abgabe der 

228) Darſtellung der Lage, Beilagen Nr. 17 und 19. 
229) Brief des Rittmeiſters v. Vincke vom 17. Juni. Auszug 

v. Ompteda, Überwältigung S. 292. 
230) Dislokation vom 30. Juni; ſ. v. Sichart, Hannoverſche Armee IV, 

796 f. 

21) Vgl. z. B. das Schreiben an Hammerſtein, v. Sichart, Han— 
noverſche Armee IV, S. 797 f. 

202) p. Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 286 ff. hat alle Maß⸗ 
nahmen Wallmodens einer heftigen Kritik unterzogen. Indeſſen ſind ſeine 
Gründe nicht ſtichhaltig. Die von ihm getadelte Dislokation war notwendig, 
weil ſehr wohl der Angriff durch neutrales Gebiet kommen konnte. Auch 
daß Wallmoden den Feind auf neutralem Boden nicht angreifen und die 
Elbſchiffahrt nicht hindern wollte, ſolange die Konvention noch nicht gekündigt 
war, iſt durchaus begreiflich. Er mußte unter allen Umſtänden der Ange⸗ 
griffene ſein und hatte das größte Intereſſe daran, den Frieden ſo lange wie 
möglich zu erhalten. 

283) Es waren der Landſchaftsdirektor v. Lenthe und der General 
major v. Wangenheim. Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 20. 
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Waffen und Auflöſung der Armee genügen. Mit bewegten 
Worten bat das Kollegium den Feldmarſchall, bei ſeinen Ent⸗ 
ſchließungen nicht nur an die Armee, ſondern auch an das Wohl 
des Landes zu denken 234.) | 

| Wallmoden ſandte die Deputierten mit einem Schrei⸗ 
ben an Mortier 235). Er erbot ſich, zur Sicherſtellung der Kon— 
vention von Sulingen alles zu tun, was mit der Ehre der 
Truppen und dem Intereſſe des Landes vereinbar ſei. Er 
ſchlug vor, Preußen ſolle die Konvention garantieren, und ge— 
genſeitige Stellung von Geiſeln ſolle die Durchführung noch 
außerdem gewährleiſten. 

Die nötigen diplomatiſchen Schritte zu unternehmen, 
wäre natürlich Sache des Miniſteriums geweſen, das jetzt in 
Ratzeburg ſaß. Wieder wurde alles zu ſpät eingeleitet. Schon 
am 17. Juni war vorauszuſehen, daß die Konvention viel— 
leicht gebrochen würde, am 22. hatte der Feldmarſchall zum 
erſten Male gewarnt, am 27. und 28. ausführlicher berichtet, 
aber erſt am 29. hielt das Miniſterium es für notwendig, den 
Kriegsrat v. Ompteda in Berlin zu benachrichtigen und die 
preußiſche Intervention zu erſuchen, alſo zwölf Tage waren 
wieder ungenutzt verſtrichen. Dabei war die politiſche Lage 
keineswegs ausſichtslos. Franzöſiſche Truppen nördlich der 
Elbe bedeuteten für Preußen und Rußland noch eine ganz 

andere Bedrohung als die bisherige Beſetzung Hannovers, 
ſelbſt auf die Oſtſee drohte ſich die franzöſiſche Herrſchaft aus- 
zudehnen. 

Der Kriegsrat v. Ompteda hatte inzwiſchen die franzö— 
ſiſchen Vorbereitungen ſchon durch Haugwitz, Alopäus und 
den engliſchen Geſandten Jackſon erfahren. Alopäus hatte 
diplomatiſche Unterſtützung, Jackſon Transportſchiffe und Geld 
zur Rettung der Truppen in Ausſicht geſtellt, beide hatten 
Ompteda gedrängt, ſich ſelbſt ins hannoverſche Hauptquartier 
zu begeben. Da er von ſeinem Miniſterium keine Nachricht 

233) Die in vielen Darſtellungen mitgeteilte angebliche Drohung, das 
Land werde die Truppen nicht mehr unterhalten, wenn keine Kapitulation 
abgeſchloſſen würde, gehört in das Reich der Fabeln. Richtig iſt vielmehr, 
daß die Verpflichtung ausgeſprochen wurde, auch nach der Kapitulation für 
die Entlaſſenen ſorgen zu wollen. 

235) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 21. 
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erhielt, mußte er annehmen, daß man dort die Gefahr noch 
nicht erkannt hatte, und er entſchloß ſich daher, dem Vorſchlage 
zu folgen, um den Feldmarſchall zu warnen und die not⸗ 
wendigen Maßnahmen zu beſprechen 236). 

Wallmoden war in dieſem kritiſchen Zeitpunkt im Haupt⸗ 
quartier natürlich nicht abkömmlich, er bat daher die Miniſter, 
zu einer Beſprechung zu ihm zu kommen. Dieſe aber be⸗ 
haupteten, notwendige Miniſterialgeſchäfte und die Notwendig⸗ 
keit in den nächſten Tagen vielleicht noch weiter flüchten zu 
müſſen, machten es ihnen unmöglich zu kommen. (Dabei 
beträgt die Entfernung kaum 50 km!) Sie entſandten nur 

den Generalmajor v. Hake, der als Mitglied der Kriegskanzlei 
in Ratzeburg weilte, um ſich im Hauptquartier über die Lage 
zu orientieren 237). Sie rieten dem Feldmarſchall gemäß den 
Wünſchen des Landesdeputationskollegiums möglichſt eine mili⸗ 
täriſche oder diplomatiſche Kapitulation zu ſchließen, die der 
Ratifikation nicht bedürfe. Sie würden ſich bemühen, ihn 
durch diplomatiſche Schritte zu unterſtützen. Die Entſcheidungen 
wollten ſie völlig dem Feldmarſchall überaſſen 238). 

Am 30. Juni traf Mortiers Generalſtabschef, General 
Berthier ein mit einer Note Mortiers. Die Konvention wurde 
in dieſer auf Grund der Weigerung des Königs von England 
zu ratifizieren für null und nichtig erklärt. Er ſtellte gleich- 
zeitig die Bedingungen für eine neue Kapitulation. Sie waren 
von lakoniſcher Kürze: die Truppen ſollten in Kriegsgefangen⸗ 
ſchaft geführt werden, die Offiziere die Berechtigung erhalten, 
ſich auf dem Feſtlande einen beliebigen Wohnſitz zu ſuchen, 
aber mit der Verpflichtung, nicht nach England zu gehen 239). 

Wallmodens Antwort war, daß er dieſe Bedingungen 
nicht annehmen könne, daß er ſeine endgültigen Entſchließun⸗ 
gen aber von dem Ergebnis eines Kriegsrates abhängig mache, 

236) Eine wichtige Quelle für die folgenden Ereigniſſe find die Auf- 
zeichnungen Omptedas, mitgeteilt von ſeinem Sohne in dem Aufſatze: „Das 
hannoverſche Regiment Fuß-Garde im Jahre 1803“, Zeitſchrift des hiſto⸗ 
riſchen Vereins für Niederſachſen 1860, 274 ff. Verkürzt auch in der „Über⸗ 
wältigung Hannovers“ und im „Hannoverſch-engliſchen Offizier“ desſelben 
Verfaſſers. a | 

237) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 23. 
288) Daſelbſt Beilagen Nr. 18 und 19. 
230) Daſelbſt Beilagen Nr. 24 und 25. 
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den er am folgenden Tage abhalten werde 240). Die Landes- 
deputierten waren noch nicht abgereiſt und nahmen dieſe Ant⸗ 
wort zugleich mit den Vorſchlägen Wallmodens ins franzöſi— 
ſche Hauptquartier. 

Der Kriegsrat fand am Vormittage des 1. Juli im 
Hauptquartier ſtatt (jetzt in Gülzow) in Anweſenheit der ge— 
ſamten Generalität 241). Der Feldmarſchall gab einen Über- 
blick über die bisherigen Verhandlungen und begründete ſeinen 
Standpunkt. Alle ſtimmten ihm bei, daß an eine Kapitulation 
unter den vorgeſchlagenen Bedingungen nicht zu denken ſei. 
Hammerſtein fügte hinzu: „Wenn wir keine Patronen mehr 
haben, ſo ſtechen wir ſo lange mit den Bajonetten um uns, bis 
wir ſelbſt bleiben“. 

Wallmoden ſetzte Mortier von dem Ergebnis des Kriegs- 
rates in Kenntnis 242). Alles war zur Verteidigung bereit 
und entſchloſſen, aber der für die Nacht erwartete Angriff 
blieb aus. 

Am nächſten Tage, dem 2. Juli, kamen die Landes- 
deputierten mit neuen Vorſchlägen Mortiers zurück, die am 
3. Juli durch einen Brief Bocks noch näher erläutert wurden. 
Mortier verzichtete auf Kriegsgefangenſchaft, verlangte aber 
Auflöſung der Armee, ehrenwörtliche Verpflichtung, in dieſem 
Kriege nicht wieder gegen Frankreich zu fechten, und Aus— 
lieferung aller Waffen und Pferde 243). 

Zu der Beratung Wallmodens mit den Landesdeputierten 
wurde auch Ompteda zugezogen, der am 1. Juli angekommen 
war 244). Die Deputierten empfahlen eine Konvention auf 
Grund der Vorſchläge Mortiers, Wallmoden war zweifel— 
haft. Da eröffnete Ompteda ſtreng vertraulich den Deputier- 

239) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 26. i 

241) Die Verlegung des Hauptquartiers von Lauenburg nach Gülzow 
war nicht ſo unzweckmäßig, wie von Haſſell, Kurf. H. Seite 291 meint, 
Gülzow lag zentral zu allen in Frage kommenden Angriffspunkten, Lauen⸗ 
burg am äußerſten linken Flügel. 

242) Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 28. 
243) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilagen Nr. 29 und 30. 
244) Seine eigene Darſtellung iſt ungenau, danach ſcheint es, als ob 

er der erſten Beratung vom 28. Juni beigewohnt hätte. Ebenſo iſt die An⸗ 
merkung des Herausgebers, er ſei am 3. Juli im Hauptquartier eingetroffen, 
unrichtig. v. Ompteda, Regiment Fußgarde S. 363. 



ten, daß Preußen und vielleicht auch Rußland gegen die fran⸗ 
zöſiſche Beſetzung Lauenburgs Einſpruch erheben würden. Das 
machte die Deputierten ſtutzig und ſie drängten ihn, von Wall⸗ 
moden unterſtützt, ſofort nach Berlin zurückzukehren, um dort 
die gefährliche Lage in das rechte Licht zu ſetzen. Ompteda reiſte 
gleich nach der Beratung ab, ebenſo kehrten die Deputierten 
nach Hannover zurück. Wallmoden erwiderte Mortier in einem 
längeren Schreiben, er erbot ſich zu weiterem Entgegenkommen, 
aber die vorgeſchlagenen Bedingungen könne er nicht annehmen, 
um ſo weniger als die ſchweren militäriſchen Bedingungen 
nicht durch irgendwelche Zuſtändniſſe für das Land aufgewogen 
würden 245). Am ſelben Abend kam ein Ultimatum Mortiers, 
das erneut abſchlägig beſchieden wurde 246). 

Alles ſtand jetzt auf des Meſſers Schneide, jeden Augen⸗ 
blick konnte der franzöſiſche Angriff einſetzen. Da trat ein 
Ereignis ein, daß allem eine andere Wendung gab: Ein Teil 
der Truppen meuterte. Die Disziplin war ſchon ſtark gelockert, 
als die Regimenter an der Elbe anlangten (Kap. III S. 78). 
Mehr und mehr hatte ſich die Unzufriedenheit verſtärkt. Der 
Mißmut über die Konvention von Sulingen, der das Offiziers⸗ 
korps beherrſchte, hatte auch die Mannſchaften ergriffen. Der 
einfache Mann fühlte ſich vom Könige im Stich gelaſſen, die 
Abreiſe des Herzogs von Cambridge wurde ihm als Flucht 
ausgelegt. Das Land war vom Feinde beſetzt, wer ſollte die 
Penſionen zahlen, wer für Verwundete und Hinterbliebene 
ſorgen? Dazu waren die Gebührniſſe nicht überall regelmäßig 
bezahlt, die Lieferung von Lebensmitteln und beſonders von 
Futter war z. T. unzureichend. Aus den Unterhandlungen 
der Landesdeputierten war mancherlei durchgeſickert; es hieß, 
die Offiziere ſollten frei bleiben, die Mannſchaften dagegen 
in Kriegsgefangenſchaft kommen. Der Kampf in dem äußer⸗ 
ſten Winkel des Landes erſchien völlig ausſichtslos, nachdem 
man ihn vor einem Monat unter ſo viel günſtigeren Bedin⸗ 
gungen nicht einmal verſucht hatte. Alles dies hatte in den 
Truppen eine Mißſtimmung erzeugt, die zu zahlreichen Dejer- 
tionen führte, und die in der Nacht vom 3. zum 4. Juli ſehr 
bedenkliche Ausſchreitungen verurſachte. 

245) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 31. 
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Das Leib Garde-, das 1. und 2. Kavallerieregiment bi- 
wakierten bei Lauenburg. Sie wurden abends ſpät alarmiert, 
leiſteten aber dem Befehl zum Satteln keine Folge. Es ent- 
ſtand ein großer Tumult, der vom 2. Regiment ausging, 
dann aber auch auf die anderen Regimenter übergriff. Ein 
Offizier vom 1. Regiment hatte ſich der Aufrührer vom 2. 
Regiment nur durch die blanke Waffe zu erwehren gewußt, 
dadurch hatte die allgemeine Erregung den Siedepunkt erreicht. 
Die Offiziere waren machtlos; zwar rückten je eine Kompagnie 
von der Garde und vom 1. Regiment zur Ablöſung vom Vor- 
poſten ab, die übrigen aber ſattelten nicht und blieben im 
Lager. Am Morgen in aller Frühe erſchien der Feldmarſchall, 
um ſich ſelbſt von der Lage zu überzeugen. Das Garderegiment 
zeigte freilich Zeichen der Reue, aber das erſte und beſonders 
das zweite Regiment blieben bei ihrer Widerſetzlichkeit 247). 
Wallmoden gewann den Eindruck, daß auf ſeine Truppen kein 
Verlaß mehr ſei, und kehrte ins Hauptquartier zurück, ent— 
ſchloſſen, die Kapitulation zu unterzeichnen. Vorher aber wollte 
er ſich noch der Zuſtimmung ſeiner Generäle verſichern und 
berief ſie für den Nachmittag zu einem neuen Kriegsrat. 

Im Heidekrug fand die Verſammlung ſtatt, die das Schid- 
ſal des Kurfürſtentums und ſeiner Armee endgültig beſiegelte. 
Der Feldmarſchall entwickelte ſeine Anſchauung von der Lage. 

Die eigene Stärke berechnete Wallmoden auf 7000 Mann 
Infanterie und 2000 Kavallerie 248). Die Zahlen mögen viel⸗ 
leicht etwas zu gering ſein, annähernd werden ſie ſtimmen. 
Der Feind war etwa doppelt ſo ſtark, ſeine genaue Stärke war 
unbekannt 249). Mortier ſtand ferner eine überlegene Artillerie 

247) Hann. St. A. Hann. Def. 41. VI. Nr. 47. Einzelheiten ſiehe 
v. Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 304 ff. 

248) Darſtellung der Lage ©. 42. 
29) Am 28. Juni nahm er die Stärke der Franzoſen auf 15 000 Mann, 

am 1. Juli auf 10 000 Mann an, ſeitdem waren noch 9000 hinzugekommen. 
Darſtellung der Lage S. 42 und Protokoll des Kriegsrates vom 1. und 

4. Juli. Mortier ſtanden im ganzen mehr als 30 000 zur Verfügung, 
Correspondance 8, 357. Wieviel er davon an der Elbe verſammelt hatte, iſt 
nicht mit Sicherheit feſtzuſtellen, aber doch wohl mehr als 13000 Mann, wie 
Ompteda, Regiment Fußgarde S. 364 angibt. Eine der Flugſchriften, 
„Tagebuch der Vorfälle“ berechnete etwa 16000 Mann; vgl. Haſſell, Kur⸗ 
fürſtentum Hannover, S. 300 Anm. Der hamburgiſche Korreſpondent meldete 
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und eine ſtattliche Flottille zur Verfügung, um den Übergang 
nötigenfalls erzwingen zu können. Die hannoverſchen Truppen 
ſtanden in der ſüdlichen Hälfte des Herzogtums Lauenburg, 
in der Front durch die Elbe geſchützt, mit den Flanken an 
neutrales Gebiet angelehnt, im Weſten an die Hamburgiſchen 
Vierlande, im Oſten an das mecklenburgiſche Amt Boizenburg. 
Es war indeſſen unwahrſcheinlich, daß Napoleon die Neutrali⸗ 
tät achten würde. Die betroffenen neutralen Staaten würden 
ſchwerlich bewaffneten Widerſtand verſuchen; an der holſteini⸗ 
ſchen Grenze ſtand freilich ein Dänisches Heer von 20000 Mann, 
aber der kommandierende General hatte erklärt, daß ihm 
ſtrengſte Neutralität anbefohlen ſei. 0 

Durch die Ablieferungen waren Artillerie, Munition und 
ſonſtiger Kriegsbedarf ſehr zuſammengeſchmolzen. Auch die 
Verpflegung war ſchwierig. Zwar hatte man die Erlaubnis er- 
halten, in Mecklenburg Lebensmittel aufzukaufen, aber wer 
konnte wiſſen, ob dieſe Erlaubnis nicht bei Ausbruch von 
Feindſeligkeiten rückgängig gemacht wäre. Ratzeburg war freilich 
Feſtung, aber die Anlagen waren völlig verwahrloſt. 

So war die Lage der hannoverſchen Armee beinahe ver- 
zweifelt, trotzdem hätte Wallmoden Widerſtand gewagt, wenn 
er ſeiner Truppen ſicher geweſen wäre. Der Aufruhr bei der 
Kavallerie war ſehr bedenklich, aber waren es nicht vielleicht 
nur dieſe Regimenter, auf die kein Verlaß mehr war? Zwei⸗ 
fellos war ein großer Teil der Truppen noch zuverläſſig. 
So hatte z. B. eine Batterie ſich erboten, die Aufrührer mit 
Kartätſchen zur Vernunft zu bringen, auch viele andere Regi⸗ 
menter waren zu allem entſchloſſen 250). Im Kriegsrat gab 
General v. Diepenbroick die Erklärung ab, ſein Korps ſei 
noch in der beſten Stimmung. Anderſeits hatte Hammerſtein 
unmittelbar vor dem Kriegsrat zu Wallmoden geäußert, „ſein 
Korps ſei auch nicht ganz ſicher und rein“ 251). Auch die Deſer⸗ 

16-18 000 Mann (28. Juni, 5. und 6. Juli), das Politiſche Journal 
1803, II. 692 gleichfalls 16 000 Mann. 

250) v. Ompteda, Überwältigung S. 303. ö 
251) p. Haſſell, dem es darauf ankommt, die Truppen zu entſchuldigen, 

und Wallmoden ins Unrecht zu ſetzen, macht daraus: „Vergeblich warnte 
General v. Diepenbroick, man möge ſich nicht übereilen, ſein Korps 
wenigſtens ſei in der beſten Stimmung; auch General von Hammerſtein 
äußerte Ähnliches.“ Kurfürſtentum Hannover S. 313. 
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tionen waren ſehr erheblich, beim 7. und 11. Infanterie⸗ 
regiment waren Ausſchreitungen vorgekommen. Wallmoden 
hatte nach dieſen Nachrichten kein Zutrauen mehr zu ſeinen 
Truppen. Wie richtig er die Stimmung beurteilte, geht aus 
Unruhen hervor, die auch nach der Konvention bei vielen 
Truppen ausbrachen. 

Er ſtellte an ſeine Generale die Frage, ob in der jetzigen 
Lage einer den Kampf wagen wolle, er ſei bereit, dieſem den 
Oberbefehl zu übertragen. Alle ſchwiegen, auch Hammerſtein, 
der das Vertrauen der Armee in hohem Maße beſaß, auch 
Schulte, der noch vor drei Wochen durch einen Handſtreich die 
Franzoſen hatte verjagen wollen (Kap. III S. 78). Darauf ließ 
Wallmoden die letzten Vorſchläge Mortiers verleſen, alle An- 
weſenden erklärten, daß nach der Lage der Dinge dieſe Be— 
dingungen, wenn ſie nicht etwa noch ſchlechter würden, ange- 
nommen werden müßten. Durch Unterſchrift erklärte jeder 
Einzelne ſeine Zuſtimmung 252). 

Es fragte ſich nun, ſollte man ſofort die Konvention 
abſchließen, oder ſollte man verſuchen, noch Zeit zu gewinnen 
in der Hoffnung auf das Eingreifen Preußens? Nach einer 
Angabe Omptedas 253) hatte Wallmoden verſprochen, nichts 
Entſcheidendes zu unternehmen, ehe er von Berlin über den 
Erfolg ſeiner dortigen Bemühungen berichten würde. 

War nun Wallmoden berechtigt, ſein Verſprechen Ompteda 
gegenüber zu brechen, war es notwendig, ſofort abzuſchließen, 
oder hätte er verſuchen ſollen, noch Zeit zu gewinnen? Es 
war ſehr zu befürchten, daß Mortier von den Unruhen unter 
den hannoverſchen Truppen Kenntnis erhalten würde, dann 

252) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 34. General 
du Plat und Oberſt Prinz zu Schwarzburg waren nicht zugegen; nach einer 
einleuchtenden Erklärung Wallmodens, weil ſie an der Stelle kommandierten, 
wo der Übergang des Feindes am eheſten erfolgen konnte. Sie unterſchrieben 
nachträglich. v. Haſſell in ſeiner bekannten Abneigung gegen Wallmoden 
behauptet, die beiden ſeien mit diplomatiſcher Schlauheit ferngehalten, da ſie 
allein über die Vorgänge im Kavallerielager unterrichtet geweſen ſeien. Sie 
hätten nachträglich unterſchrieben, „obgleich fie gar nicht wußten, was ver— 
handelt war.“ Kurfürſtentum Hannover S. 315 f. Für dieſe Wallmoden 
ſo belaſtenden Behauptungen iſt auch nicht die Spur eines Beweiſes erbracht. 

9 Tatſächlich ſcheint Mortier nichts von der Meuterei erfahren 
zu haben. In ſeinem Bericht an Napoleon (Moniteur Nr. 295) ſteht 
nichts davon. 
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hätte er möglicherweiſe feine Bedingungen noch verſchärft 254). 
Außerdem ſtand der Angriff der Franzoſen jeden Augenblick 
bevor. Als der Feldmarſchall vom Kriegsrat in das Haupt⸗ 
quartier zurückgekehrt war, traf ein Brief ein von dem Oko⸗ 
quartier Mortiers tätig war 255). Mortier ſtellte eine letzte 
Friſt bis 2 Uhr nachts zur Annahme ſeiner Vorſchläge. Er 
war der Meinung, hingehalten zu werden, inzwiſchen zögen 
die Hannoveraner von Hamburg und Lübeck ſchweres Geſchütz 
heran. Der Verzicht auf Kriegsgefangenſchaft laufe ſeinen Be⸗ 
fehlen ſchon entgegen, es ſei kein weiteres Zugeſtändnis mehr 
möglich. Bei Nichtannahme ſeiner Bedingungen werde der 
Angriff ſogleich beginnen. Darauf konnte und durfte Wall⸗ 
moden es nicht ankommen laſſen. Er teilte daher Mortier 
mit, er ſei bereit abzuſchließen 256). 

Auf der Elbe Artlenburg gegenüber fand am 5. Juli eine 
Unterredung zwiſchen Mortier und Wallmoden ſtatt, in der 
die Konvention von Artlenburg (auch Elbkonvention genannt) 
abgeſchloſſen wurde 257). Die Vorſchläge Mortiers vom 3. Juli 
wurden zugrundegelegt, im weſentlichen alſo Auflöſung der 
Armee, Auslieferung ſämtlicher Waffen und Pferde, ehren- 
wörtliche Verpflichtung, in dieſem Kriege nicht wieder gegen 
Frankreich zu fechten, außerdem Verpflichtung der Offiziere, 
den Kontinent nicht zu verlaſſen. Die Artikel 16 und 17 der 
Konvention von Sulingen wurden erneut beſtätigt. (Im Zwei⸗ 
felsfalle Auslegung aller Artikel zugunſten des Landes und 
Vorbehalt einer Vermittlung auswärtiger Mächte). Mündlich 
wurde vereinbart, die Mannſchaften ſollten zunächſt mit Ur⸗ 
laubspäſſen für ein Jahr verſehen werden, für den Unterhalt 
von Offizieren und Mannſchaften verſprach Mortier ſorgen 
zu wollen, für die Offiziere wollte er außerdem die Erlaubnis 

253) Wallmoden, Darſtellung der Lage, Beilage Nr. 35. 
255) Ompteda, Hannov.⸗engl. Offizier, S. 132. 
256) Daſelbſt Beilage Nr. 26. Gleich nach der Konvention verbreitete 

ſich die Meinung, Wallmoden ſei von vornherein zur Kapitulation ent⸗ 
ſchloſſen geweſen und die Unruhen im Kavallerielager ſeien nur ein bequemer 
Vorwand für ihn geweſen. In einigen Flugſchriften iſt ſie vertreten, auch 
von Haſſell, Kurfürſtentum Hannover S. 310 hat ſie ſich zu eigen gemacht. 

257) Abgedruckt v. Sichart IV, S. 811 ff. Durch ein Mißverſtändnis 
wurde das Schiff Mortiers durch hannoverſche Artillerie beſchoſſen. Folgen 
hat dieſer Zwiſchenfall nicht gehabt. Ompteda, Hann engl. Offizier S. 135. 
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erwirken, in den Dienſt ausländischer Mächte mit Ausnahme 
Englands zu treten. Er weigerte ſich jedoch, dieſe Beſtim⸗ 
mungen in die Konvention aufzunehmen, da er zu e 
Abmachungen nicht ermächtigt ſei. 

Ompteda war nach der Unterredung mit Wallmoden und 
den Landesdeputierten ſofort nach Berlin zurückgeeilt, wo er 
am Morgen des 5. Juli eintraf. Er begab ſich zunächſt zu 
Alopäus, dann nach Charlottenburg, um dem Grafen Haugwitz 
Vortrag zu halten 258). 

Seine Schilderung der gefährlichen Lage der hannover— 
ſchen Truppen machte ſtarken Eindruck auf Haugwitz. Es ge⸗ 
lang ihm auch, mehr vom Könige zu erreichen als bisher; 
er gab ſeine Zuſtimmung zu dem Vorſchlage des Grafen 
Haugwitz, den General von Kruſemark in das franzöſiſche 
Hauptquartier zu ſchicken. Aber dieſe Intervention kam zu 
ſpät. Denn inzwiſchen war die Konvention von Artlenburg 
geſchloſſen. Aber auch, wenn Kruſemark rechtzeitig bei Mor- 
tier eingetroffen wäre, jo hätte ſeine Miſſion ſchwerlich Er- 
folg gehabt. Der Gang der Ereigniſſe hatte zu deutlich ge— 
zeigt, daß Frankreich auf Preußen keine Rückſicht zu neh⸗ 
men brauchte. | 

Daß Friedrich Wilhelm auch jetzt nicht daran dachte, den 
Übergriffen Napoleons ſich ernſtlich zu widerſetzen, zeigen 
die Schritte, die er gleichzeitig mit der Sendung Kruſemarks 
in Paris und Petersburg unternahm. An den erſten Konſul 
ſandte er ſeinen Vertrauten, den Kabinetsrat Lombard, der 
ſelbſt Franzoſe und überall als Bewunderer Napoleons bekannt 
war, mit einem eigenhändigen Schreiben des Königs. Es war 
darin wohl von der Unruhe die Rede, die das Vorgehen Na— 
poleons erregen müſſe, aber die feſte Sprache, die der Situation 
angemeſſen geweſen wäre, ſucht man vergebens 259). An Alexan⸗ 
der ſchrieb Friedrich Wilhelm ſogar, ſolange die Uebergriffe 
Napoleons erträglich und einigermaßen mit ſeiner Ehre ver- 
einbar ſeien, würde er ſich lieber zu einigen Opfern entſchlie⸗ 
ßen, als ſein Land den Schrecken eines Krieges ausſetzen 260). 

258) Ompteda, Regiment Fußgarde S. 369. 
250) Schreiben vom 7. Juli. Bailleu, Preußen und Frankreich II, 

179 ff. 
a 260) Schreiben vom 7. Juli, Bailleu, Briefwechſel Friedrich Wil⸗ 
helms III. und der Königin Luiſe mit Alexander I. S. 32: „Je vous l’avoue 
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Ompteda ſelbſt eilte noch einmal in das hannoverſche 
Hauptquartier, um die Sendung des Generals Kruſemark mit⸗ 
zuteilen, und um an den weiteren diplomatiſchen Schritten 
mitzuwirken, aber ſchon unterwegs erreichte ihn die Nachricht 
von dem Abſchluß der Konvention von Artlenburg. 

Es blieb nur noch die traurige Verpflichtung, die Be 
ſtimmungen der Konvention auszuführen. In Mölln, Ratze⸗ 
burg und Büchen erfolgte die Demobiliſierung. Die Mann⸗ 
ſchaften erhielten ihte Gebührniſſe bis zum 15., die Offiziere bis 
zum 30. Juli ausgezahlt, jeder erhielt einen Urlaubspaß zu⸗ 
nächſt für ein Jahr ausgeſtellt. Waffen und Pferde wurden 
abgeliefert, dann gingen die Regimenter bis an die Elbe, zum 
letzten Male unter Führung ihrer Offiziere. Jenſeits der Elbe 
ging alles auseinander. Am 17. Juli war die Auflöſung be⸗ 
endet. Die kurfürſtlich-hannoverſche Armee hatte aufgehört zu 
exiſtieren 261). | 

Das Miniſterium hatte ſchon ſeit langem an den Er⸗ 
eigniſſen keinen Anteil mehr genommen, es war am 2. Juli 
nach Schwerin geflüchtet. 

Auch der König und Lenthe waren zur Untätigkeit ver⸗ 
dammt, die Poſtverbindung war noch immer unterbrochen. 
Am Tage des Abſchluſſes der Konvention war Lenthe ab— 
gereiſt, um ſich ſelbſt von der Lage der hannoverſchen Truppen 
zu überzeugen, beſonders um Maßnahmen für ihren Fortbe⸗ 
ſtand und ihren Unterhalt zu treffen, aber es war zu ſpät, 
die Armee war bereits in der Auflöſung begriffen. In einem 
ausführlichen Schreiben an den König berichtete Lenthe über 
alles Geſchehene, kurz darauf entſandte Wallmoden ſeinen 
Schwiegerſohn Kriegsrat Graf Kielmannsegge nach London, um 
ſich dem Könige gegenüber zu rechtfertigen. Der König war 
über den Verluſt ſeiner Erblande, für deren Rettung er ſo 
wenig getan hatte, ſchwer betroffen. In einem Erlaſſe vom 
29. Juli an die Geſandtſchaften und an das Miniſterium er⸗ 

mais A vous seulement, pour que ses usurpations demeurassent suppor- 
tables et telles que l’honneur püt les tolerer, je prendrais mon parti 
sur quelques sacrifices plutöt que de ramener un état de choses bien plus 
malheureux encore.“ 

261) Akten betr. Auflöſung der Armee, Hann. St.⸗A. Hann. Deſ. 41. 
II V; 



a 

klärte er, er fühle ſich an dieſe Konvention, die ohne ſein 
Wiſſen und ſeine Billigung geſchloſſen ſei, nicht gebunden. 
Alle darin erhobenen Forderungen an ihn oder ſeine Unter⸗ 
tanen ſeien ungültig. 

Der Feldmarſchall fühlte ſich durch dieſe öffentliche Des— 
avouierung verletzt und reichte ſeinen Abſchied ein. Zwar hatte 
er die Genugtuung, daß ſeine Truppen für ihn eintraten in 
Abſchiedsſchreiben und öffentlichen Erklärungen 262). Aber ſehr 
bald wurde er in Flugſchriften heftig angegriffen und als der 
Hauptſchuldige an allem Unglück bezeichnet 263). Um ſich zu 
rechtfertigen, ſchrieb er ſeine hier ſchon oft zitierte „Darſtel— 
lung der Lage, worin ſich in den Monaten Mai, Juni, Juli 
1803 das hannoverſche Militär befand“. Er eröffnete ferner 
einen lebhaften Briefwechſel mit hochgeſtellten Perſönlichkeiten, 
indem er immer wieder von neuem ſein Verhalten während 
der kritiſchen Monate verteidigte 264). Die zum größten Teile 
ungerechtfertigten Angriffe haben ſeinen Lebensabend verbit- 
tert, er hätte eine gerechtere Beurteilung verdient. 

In einem Generalbefehl vom 8. Juli hatte der Feldmar⸗ 
ſchall den Abſchluß der Konvention bekannt gegeben, aber nur 
in ganz allgemein gehaltenen Ausdrücken. Er hatte hinzu⸗ 
gefügt, daß das Nähere den Truppen ſeiner Zeit bekannt ge⸗ 
geben werden würde. Dieſe Bekanntmachung war aber tat⸗ 
ſächlich in der Eile nicht erfolgt. Infolgedeſſen war weder den 
Truppen das Ehrenwort abgenommen, nicht mehr gegen Frank- 
reich zu fechten, noch den Offizieren die Verpflichtung, den 
Kontinent nicht zu verlaſſen. Jetzt erklärte der königliche Er- 
laß auch noch ausdrücklich die Ungültigkeit dieſer Beſtimmun⸗ 
gen. Dadurch erhielten die Truppen, Offiziere und Mann 
ſchaften, ihre Entſchlußfreiheit zurück. Gleichzeitig ergingen 
Werberufe aus England. Der ſchon mehrfach erwähnte Major 
v. d. Decken und andere warben für eine deutſchengliſche Le— 
gion. Am 10. Auguſt erfolgte ein königlicher Aufruf, 265) und 

262) Siehe z. B. das Abſchiedsſchreiben Hammerſteins bei v. Sichart, 
Hannov. Armee IV, 816 ff. und die Erklärung Minerva 1803, Bd. 4, 527 ff. 

263) Vgl. hierüber den Anhang dieſer Arbeit S. 28 f. 
264) Staats⸗Archiv Hannover, Depoſit 14. VI. A. 66.. Nachlaß 

Wallmodens, aus dem zwei Briefe Scharnhorſts und ein Brief Hammer— 
ſteins an Scharnhorſt S. 34 ff. im Wortlaut mitgeteilt ſind. 

265) Schwertfeger, Deutſche Legion I, S. 19. 
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der Ruf verhallte nicht ungehört. Ein großer Teil der Offiziere 
und Mannſchaften folgte dem Rufe, Ende November waren 
es bereits 1000, 1806 faſt 8000, im ganzen haben 28 000 
der Legion angehört. Anfangs waren es durchweg Hanno⸗ 
veraner, ſeit 1810 immer noch die größte Mehrzahl. Das 
Offizierkorps (im ganzen 1350) beſtand faſt ausnahmslos aus 
Hannoveranern 266). 

Gewiß ſind nicht alle aus Patriotismus nach England 
gegangen, manche auch aus bitterer Not. Mortier hatte näm⸗ 
lich ſein Verſprechen, für den Unterhalt der Armee zu ſorgen, 

ſchlecht gehalten. Die Stände hatten wohl den beſten Willen, 
die nötigen Gelder aufzubringen, aber die Forderungen Mor⸗ 
tiers für die franzöſiſchen Beſatzungstruppen wurden immer 
größer, und dieſe Summen hatten den Vorrang vor den Auf⸗ 
wendungen für die eigenen Truppen 267). Aber dieſe Tatſachen 
können doch den Ruhm der deutſchen Legion und den Geiſt, 
der in ihr herrſchte, nicht verdunkeln. Die ſo ruhmlos aufge⸗ 
löſte hannoverſche Armee erſtand in ihr in neuer und verjüng⸗ 
ter Kraft, ſie iſt das einzige deutſche Kontingent, das niemals 
für, ſondern immer gegen Napoleon gekämpft hat. 

Die Ereigniſſe des Jahres 1803 haben ſchon die Zeit⸗ 
genoſſen im höchſten Grade erregt, eine wahre Flut von 
Flugſchriften ergoß ſich über das Publikum, in der Für 
und Wider erörtert wurde. Eine Charakteriſierung dieſer 
Literatur findet ſich im Anhang, unt. S. 24 ff. Das Urteil fiel 
ganz verſchieden aus. Auch in neueren Darſtellungen ſind 
die Ereigniſſe und die handelnden Perſönlichkeiten verſchieden 
beurteilt. Nur darin, daß mit dem Jahre 1803 eine der 
traurigſten Epochen der deutſchen Geſchichte beginnt, ſind alle 
einig. Die Ereigniſſe von 1803 bedeuten für Hannover den 
Beginn einer zehnjährigen Fremdherrſchaft, die großes Un⸗ 
glück über das Land gebracht und maßloſe Opfer erfordert 
hat, für Deutſchland gleichfalls den Beginn der unſeligen napo⸗ 
leoniſchen Epoche. Es drängt ſich die Frage auf, hätte ſich 
dieſes Unheil vermeiden laſſen, und wer trägt die 7 daß 
es nicht vermieden iſt? 

206) Daſelbſt S. 21, 38, 50, 60. | 
2%) Thimme, Kurfürſtentum Hannover I S. 71 f., 121 f. 
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Unzweifelhaft wäre vieles anders gekommen bei recht⸗ 
zeitigen und energiſchen Maßnahmen der hannoverſchen Staats⸗ 
männer und Militärs. Auf die Dauer hätte ſich gewiß der 
Heine Kurſtaat nicht gegen die napoleoniſche Weltmacht be— 
haupten können, aber eine Zeit lang hätte er ſehr wohl Wider- 
ſtand leiſten können. Nichts war verkehrter, als daß die hans 
noverſche Regierung ſich allein auf das Ausland verließ. In 
einem unglücklichen und unbegreiflichen Optimismus hat ſie 
die Größe und die Nähe der Gefahr unterſchätzt, anderer- 
ſeits ihre Hoffnungen auf Eingreifen des Auslandes zu hoch 
geſpannt. 

i Am richtigſten beurteilte noch der König die Lage; 268) 
er erkannte auch, daß das Kurfürſtentum Anſchluß an Preußen 
ſuchen und daß man die hannoverſche Armee im äußerſten Not⸗ 
falle nach England holen müſſe (Kap. II S. 31, 36). Er war 
aber viel zu ſehr Engländer und viel zu wenig Hannoveraner; 
er hatte ſein Stammland nie geſehen und intereſſierte ſich nur 
wenig für deſſen Geſchicke. So ließ er es geſchehen, daß durch 
die Tatenloſigkeit ſeiner Staatsmänner Hannover ein Opfer 
Napoleons wurde. 

Lenthe hatte einen weniger klaren politiſchen Blick als ſein 
königlicher Herr. Er erkannte im Frühjahr 1803 nicht die 
furchtbare Größe der Gefahr und ordnete daher nicht recht⸗ 
zeitig Verteidigungsmaßnahmen an. Er hat auch nach ſeinem 
eigenen Geſtändnis von vornherein nicht an die Möglichkeit 
eines wirkſamen Widerſtandes geglaubt 269). Als er dann end⸗ 
lich einige Rüſtungen anordnete, war es zu ſpät. Auch im 
Augenblick der höchſten Gefahr konnte er ſich nicht entſchließen, 
dem Feldmarſchall und dem Miniſterium freie Hand zu laſſen, 
ſeine Anweiſungen waren gewunden und ſo gehalten, daß er 

268) Lenthe ſchreibt wiederholt vom König, daß er den Krieg für 
unvermeidlich angeſehen habe. Briefe an Wallmoden vom 13. Mai und 
28. Juni. Aktenmäßige Darſtellung S. 169, 172, 188. Der Grund, warum 
er trotz richtiger Beurteilung der Lage nicht energiſcher auf Abmehrmaß⸗ 
nahmen gedrängt hat, kann nur in ſeiner Intereſſenloſigkeit liegen. Vgl. 
auch den Brief Deckens an Wallmoden vom 9. Oktober: „Das große Schau⸗ 
ſpiel einer franzöſiſchen Okkupation, die wir täglich erwarten, hat alles 
Intereſſe für dasjenige, was geſchehen und nicht gerade auf dieſen Gegen⸗ 
ſtand Bezug hat, verſcheucht. Unſer armes Hannover iſt wie abgeſchieden.“ 
Ahnlich wird es auch ſchon vorher geweſen ſein. 

. 2), Aktenmäßige Darſtellung S. 177 ff. 
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auf jeden Fall recht behalten konnte. Ebenſo hat er in der 
internationalen Politik eine falſche Stellung eingenommen. 
Trotz aller Bedenken, deren Gewicht nicht verkannt werden 
ſoll, wäre ſofortiger Anſchluß an Preußen die allein richtige 
Politik geweſen; ſeine übergroße Abneigung gegen Preußen 
und ſeine vergebliche Hoffnung auf Rußland haben ihn dieſen 
Weg nicht finden laſſen. 

Das Miniſterium hat die gleichen Fehler gemacht wie 
Lenthe. Es ließ ſich nur allzuſehr durch Lenthes Optimismus 
beeinfluſſen und gab daher dem Drängen des Feldmarſchalls 
nicht nach. Es fürchtete „Ombrage“ zu erregen und verſäumte 
dadurch rechtzeitige Maßnahmen. Es vollzog ja ſchließlich den 
Anſchluß an Preußen, aber erſt zu einer Zeit, als es zu ſpät 
war. Endlich in der zweiten Phaſe der Kataſtrophe, vor der 
Konvention von Artlenburg, ließ es ſich völlig die Führung 
der Geſchäfte entgleiten. 

Am eheſten kann man noch Wallmodens Verhalten bil- 
ligen. Zwar iſt auch ihm mancherlei vorzuwerfen, manche 
Verſäumniſſe während des Friedens, ſeine Überſchätzung des 
Gegners vor Sulingen, ſein Leichtſinn, auf Grund der ihm 
nur unvollſtändig mitgeteilten Bedingungen die Konvention 
durchzuführen. Aber andererſeits darf nicht verkannt werden, 
daß er Vieles richtiger beurteilte als Lenthe und das Mini- 
ſterium. Hätte das Miniſterium ſeinen Vorſchlägen zugeſtimmt, 
ſo würde ſich auch Lenthe nicht widerſetzt haben 270), es wäre 
beſſer für Hannover geweſen, wenn man ihn rechtzeitig ge⸗ 
hört hätte. Innerhalb der Grenzen, die ihm geſetzt waren, 
tat er, was in ſeinen Kräften ſtand, er hätte ein beſſeres Ur⸗ 
teil verdient, als ihm in der Mehrzahl der zeitgenöſſiſchen 
Flugſchriften und der neueren Darſtellungen zuteil geworden 
iſt 271). 

270) Schreiben Lenthes an Wallmoden vom 24. Mai: „Von den 
dorten gefaßten kräftigen Entſchließungen zur Verteidigung des Vaterlandes, 
die hauptſächlich Ew. Excellenz Feſtigkeit und Betriebſamkeit zu verdanken 
find... Sie ſtimmen mit dem Sinn des königlichen Reſkripts vom 13. 
völlig überein, aber von hier konnten ſie ohnmöglich befohlen werden, da 
man ſelbſt die Stimmung nicht beurteilen konnte, die unter den Bewohnern 
ſtattfinden würde.“ N 

271) Die Flugſchrift „Des Grafen Wallmoden kurze, aber gründliche 
Verteidigung gegen Läſterzungen“ iſt eine Fälſchung, wie ſchon in der Flug⸗ 
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Unzweifelhaft wäre Vieles anders gekommen bei rechte 
zeitigen und energiſchen Maßnahmen der hannoverſchen Staats— 
männer und Militärs, aber ſie tragen nicht allein die Schuld. 

In zweiter Linie wurde Hannover ein Opfer ſeiner Per- 
ſonalunion mit England. Der dauernde Aufenthalt in Lone 
don hatte die Landesherren ihrem Stammland entfremdet. 
Dadurch, daß die Geſchicke des Landes teils von London, teils 
von Hannover aus gelenkt wurden, kam die unglückliche Zer⸗ 
riſſenheit in die Politik des Kurfürſtentums hinein, die dem 
Lande ſo unendlich viel geſchadet hat. Vor allem aber wurde 
Hannover 1803 wie ſchon früher ſo oft erſt durch England in 
den Krieg hineingezogen. 

England hat dann das Kurfürstentum, das um ſeinet⸗ 
willen von den franzöſiſchen Truppen überflutet wurde, in 

der ſchnödeſten Weiſe im Stich gelaſſen. Truppen zu ſtellen 
wäre es ja auch ſchwerlich imſtande geweſen, aber Geld und 
vor allen Dingen diplomatiſche Unterſtützung hätte man billi⸗ 
gerweiſe erwarten dürfen. Aber nichts von dem geſchah, in 
Berlin unternahm England überhaupt keine Schritte zugun⸗ 
ſten des Kurfürſtentums, und in Petersburg hetzte es gegen 
das Eingreifen Preußens, das allein Hannover hätte Rettung 
bringen können 272). Nur die hannoverſche Armee hätten die 
engliſchen Staatsmänner gern über das Meer geholt, die Aus— 
rüſtung einer Transportflotte hatten ſie daher gebilligt. Als 
dann Hannover ſich gezwungen ſah zu kapitulieren, war man 
in London überraſcht, die öffentliche Meinung machte Hanno 
ver ſogar die ſtärkſten Vorwürfe. Das Kabinet war ſachlicher, 
es ſcheint angenommen zu haben, Preußen und Rußland wür⸗— 

ſchrift „2 Briefe über die hannoverſche Literatur“ S. 42 richtig erkannt iſt, 
außerdem findet ſich in Wallmodens Nachlaß ein nachdrücklicher Proteſt. 
Dadurch iſt das oft zitierte angebliche Selbſtgeſtändnis hinfällig, ſeine 
phyſiſche Unvollkommenheit, ſein herannahendes Alter und die damit ver— 
bundene Abnahme der Geiſteskräfte hätten ihn für ſeinen Poſten unfähig 
gemacht. Thimme, Haſſell und Poten in der A. D. B. urteilen ſehr un— 
günſtig über Wallmoden, günſtiger Ompteda, und beſonders Lehmann, 
Scharnhorſt I, 168 unter Berufung auf zwei gewichtige Zeugen, die den 
Feldmarſchall ſehr genau kannten, Scharnhorſt und den Freiherrn v. Stein, 
den Schwiegerſohn Wallmodens. Vgl. auch die beiden Briefe Scharnhorſts 
und den Brief Hammerſteins, die als Anlagen S. 176 ff. mitgeteilt ſind. 

272) Was Ford, Hanover and Prussia S. 284 Anm. 2 dagegen bor- 
bringt, iſt wenig überzeugend. 
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den es nicht zum Außerſten kommen laſſen 273). Daß es die 
franzöſiſche Okkupation geradezu begrüßt hätte, wie gelegent⸗ 
lich behauptet iſt, läßt ſich nicht erweiſen 27%). 

Ebenſowenig wie England hat Preußen das Kurfürſten⸗ 
tum geſchützt, obgleich ſein Intereſſe gebieteriſch gefordert 
hätte, die franzöſiſche Invaſion zu verhindern. Haugwitz er⸗ 
kannte auch die Gefahr und drängte auf bewaffnetes Eingreifen, 
aber der König verweigerte ſeine Zuſtimmung. Mit Recht 
hat man hervorgehoben, 275) daß ſeine Schwäche 1803, wo er 
noch im vollen Beſitz ſeiner Machtmittel war, noch weniger zu 
entſchuldigen iſt als 1809 und 1811, wo ſeine Macht vernich⸗ 
tet war. Im Frieden von Baſel hatte Preußen das Deutſche 
Reich im Stich gelaſſen, 1803 zerbrach auch ſeine Neutrali⸗ 
tätspolitik, durch die es bisher wenigſtens den deutſchen Norden 
geſchützt hatte. 1795 verlor Preußen ſein Anrecht auf eine 
führende Rolle im Deutſchen Reich; ſeit 1803 konnte es auch 
in Norddeutſchland eine ſolche Stelle nicht mehr beanſpruchen. 
Um ſo unerfreulicher wirken ſeine Annexionsgelüſte. Um Han⸗ 
nover zu ſchützen, tat Preußen nicht das Geringſte, aber als 
Geſchenk von Napoleon hätte es das Kurfürſtentum gern ent⸗ 
gegengenommen. Die ganze Schwäche Preußens hatte ſich 
mit erſchreckender Deutlichkeit gezeigt. Haugwitz bewies einen 
ganz richtigen politiſchen Blick, als er am 7. Mai 1803 zu 
Alopäus ſagte: „Nous serons les derniers à étre manges; 
voilä le seul avantage de la Prusse.“ 

Endlich die dritte Macht, die Hannovers Schickſal mit 
verſchuldet hat, iſt Rußland. Durch ſeinen Einſpruch verhin⸗ 
derte es das Eingreifen Preußens, das das Kurfürſtentum hätte 

) Ford, Hanover and Prussia S. 284 Anm. 2. 
274) Bignon, Histoire de France, 3, 135 f. hat dieſe Behauptung 

aufgeſtellt: die engliſchen Staatsmänner hätten dadurch die Möglichkeit be— 
kommen, in Berlin und Petersburg Haß und Mißgunſt gegen Napoleon zu 
ſäen. Ranke ſpricht ſich über 1803 nicht deutlich aus (Hardenberg I, 464), 
aber für 1801 nimmt er etwas Ähnliches an wie Bignon für 1803. Die 
engliſchen Miniſter hätten die Beſetzung Hannovers, damals durch die 
Preußen, nicht ungern geſehen, da fie dadurch zur See und in dem allge⸗ 
meinen Kampfe um ſo mehr freie Hand bekommen hätten. (Hardenberg 1, 
463.) Daß das engliſche Kabinett die Okkupation Hannovers geradezu be— 
grüßt hätte, iſt für 1803 nicht nachzuweiſen, Bignon iſt den Beweis für ſeine 
Behauptung ſchuldig geblieben. 

5) Lenz, Napoleon I. und Preußen. Cosmopolis 1898 S. 586. 
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retten können. Zu ſpät ſah man an der Newa ein, wie ver⸗ 
kehrt man gehandelt hatte. Ein Jahr ſpäter geſtand es der 

ruſſiſche Kanzler ein, als er zu dem preußiſchen Geſandten 
ſagte: „Hätte Ihr König trotz unſerer Vorſtellungen Hanno⸗ 
ver beſetzt, ſo würde es heute ganz Deutſchland ihm auf den 
Knien danken 276)“. | 

Unfähigkeit und Entſchlußloſigkeit der hannoverſchen 
Staatsmänner, die unglückliche Zwitterſtellung, die das Kur⸗ 
fürſtentum zwiſchen Deutſchland und England einnahm, bri⸗ 
tiſcher Egoismus, unverzeihliche Schwäche Preußens und ruſſi⸗ 
ſche Kurzſichtigkeit haben zuſammengewirkt, um den Unter⸗ 
gang des Kurfürſtentums Hannover herbeizuführen. 

Es iſt leicht verſtändlich, daß es Napoleon nicht ſchwer 
werden konnte, über ſo viel Unzulänglichkeit zu triumphieren. 
Ob er berechtigt war, im Kampfe mit England Hannover zu 
okkupieren, iſt eine Streitfrage, die nur im Zuſammenhang der 
geſamten napoleoniſchen Politik gelöſt werden kann. War er 
wirklich die „Eroberungsbeſtie“, die nur darauf lauerte, einen 
nach dem andern ſeiner Nachbarn zu verſchlingen, ſo kann 
die Eroberung Hannovers nicht entſchuldigt werden. War 1803 
England der Angreifer und Napoleon der Angegriffene, wie 
manche neuere Beurteiler der „Napoleoniſchen Frage“ meinen, 
ſo war er berechtigt, den Gegner da zu packen, wo er ihn fand. 
Hier mündet die Landesgeſchichte Hannovers wieder in die 
Univerſalgeſchichte ein. 

Erſt die unſäglichen Leiden der Napoleoniſchen Kriege 
führten Deutſchland und Europa wieder auf den richtigen 
Weg zurück. Dieſelben Mächte, die 1803 ſo verſagt hatten, 
Preußen, Rußland, England bildeten 10 Jahre ſpäter den 
Kern der Koalition, die Napoleon geſtürzt hat. Wie viele 
Leiden hätten der Menſchheit erſpart werden können, wenn 
ſie ſich ſchon 1803 um Hannover geſchart hätten. Aber auch 
Hannover ſelbſt hatte gezeigt, daß es einer großzügigen und 
weitſchauenden Politik nicht fähig war. Wie viel richtiger wäre 
es geweſen, wenn das Kurfürſtentum ſeine Söhne, die ſpäter 
in Spanien und bei Waterloo bluteten, ſchon an der Weſer 
oder Elbe geopfert hätte, es hätte die Keimzelle werden kön⸗ 
nen, aus der der Widerſtand gegen Napoleon erwachſen wäre. 

e Ulmann, Ruſſiſch⸗preußiſche Politik S. 72. 
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Anhang. | 

Die zeitgenöſſiſche Publiziſtik über die Ereigniſſe von 1803. 

Wer die Ereigniſſe von 1803 würdigen will, darf an 
der zeitgenöſſiſchen Publiziſtik nicht vorübergehen. Freilich als 

Geſchichtsquelle hat ſie nur bedingten Wert. Man darf nicht 
erwarten, das aus den Akten gewonnene Bild aus Flugſchriften 
und Zeitungsartikeln berichtigen zu können, noch weniger darf 
man etwa aus der Publiziſtik Maßſtäbe für die Beurteilung 
der Ereigniſſe entnehmen, dazu iſt ſie zu einſeitig und ſteht 
den Ereigniſſen noch zu nahe 277).- Aber andererſeits gewährt 
ſie doch einen guten Einblick in die öffentliche Meinung und 
wirft auf manches, was aus den Akten nur undeutlich her⸗ 
vortritt, ein helleres Licht. 

Die Publiziſtik iſt ſehr nge etwa 70 Flugſchrif⸗ 
ten erſchienen allein in Hannover und den benachbarten Terri⸗ 
torien 278). Die meiſten ſind anonym, alle Kreiſe ſind beteiligt: 
Offiziere, Beamte, Handwerker, auch Franzoſen und Ver⸗ 
faſſer weiblichen Geſchlechts. Dazu kommen in zweiter Linie 
Aufſätze in Zeitungen und Zeitſchriften. Man kann aus der 
Fülle der Produktion und aus der verſchiedenen Stellung der 
Verfaſſer ſchließen, daß nicht nur zufällige Zeugniſſe überkom⸗ 
men ſind, ſondern das wirklich die geſamte öffentliche Mei⸗ 
nung ſich wiederſpiegelt. 

Die Zuſtände des Kurfürſtentums Hannover waren nicht 
dazu angetan, die öffentliche Meinung auszubilden und zu be⸗ 
leben. Die Stände ſpielten im Staatsleben nur eine geringe 
Rolle, die Zenſur wurde ſtreng gehandhabt, 279) auch die Uni⸗ 
verſität Göttingen vermochte dieſen Teil des geiſtigen Lebens 
nicht zu befruchten, noch weniger die in Hannover erſcheinen⸗ 
den Zeitungen. Die „Hannoverſchen Anzeigen“ waren ein Pub⸗ 
likationsorgan für amtliche und private Anzeigen, das „Han⸗ 

) Ompteda und Haſſell haben freilich die Flugſchriften im 
weiteſten Umfange herangezogen, vielfach ohne ſie als Quelle kenntlich 
zu machen. 

278) Vgl. das Verzeichnis in F. v. Ompteda, Neue Vaterländiſche 
Literatur S. 220 und die Kritik eines Teiles der Flugſchriften Jenaiſche 
Allgemeine Literaturzeitung 1806 Nr. 27-34, 57, 58, 75. 

0) Thimme, Kurfürſtentum Hannover I, 31. 



noverſche Magazin“ erſtrebte Verbreitung allgemeiner, bejon- 
ders wirtſchaftlicher Kenntniſſe. Eine politiſche Zeitung oder Beit- 
ſchrift erſchien in Hannover überhaupt nicht, dagegen war von 
großer Bedeutung der Einfluß des benachbarten Hamburg. Der 
„Hamburgiſche Korreſpondent“ war ein höchſt achtbare und auch 
in Hannover viel geleſene Zeitung, in Hamburg erſchienen fer⸗ 
ner zwei Zeitſchriften, in denen die Angelegenheiten des Kur⸗ 
fürſtentums Hannover oft und gern erörtert wurden, das 
„Politiſche Journal“ und die „Minerva“, damals eine der 
angeſehenſten deutſchen Zeitſchriften. Die Zeitungen beſchränk⸗ 
ten ſich in der Regel auf die Übermittlung von Nach⸗ 
richten und verzichteten auf Leitartikel und eigene Stellung⸗ 
nahme. Die Beurteilung der Ereigniſſe blieb den Zeitſchriften 
und Flugſchriften vorbehalten 280). 

Die hannoverſche Publiziſtik ſteht im allgemeinen auf 
einer recht geringen Höhe; die meiſten Flugſchriften, auf die 
es in erſter Linie ankommt, ſind ohne irgendwelche ſtaats⸗ 
rechtliche oder politiſche Kenntniſſe geſchrieben, ſie beruhen le— 
diglich auf eigenen Beobachtungen, Vermutungen und Erzäh⸗ 
lungen. Die beſſeren, die ſich wenigſtens etwas über die all— 
gemeine Plattheit erheben, atmen den Geiſt der Aufklärung, 
viele ſind mit gelehrten, beſonders hiſtoriſchen Reminiszenzen 
geradezu geſpickt. Von Einflüſſen der franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion iſt merkwürdig wenig zu bemerken. Manche ziehen wenig⸗ 
ſtens Verfügungen, Aufrufe und dergleichen heran, nur in 
einer ſind einige Akten benutzt. Es iſt dies zugleich die umfang⸗ 
reichſte und beſte Arbeit „Hiſtoriſche Berichtigungen des öffent— 
lichen Urteils über die durch die franzöſiſche Okkupation des 
Kurfürſtentums Hannover daſelbſt veranlaßten militäriſchen 

Maßregeln“. Die Schrift erſchien zunächſt anonym; es wurde 
aber bald bekannt, das der Auditeur Koppe der Verfaſſer 

war. Der Wert der Broſchüre wird dadurch beeinträchtigt, daß 
die Abſicht, Wallmoden zu verteidigen, nur allzu deutlich her⸗ 
vortritt. Andere Schriften, die verdienen, namentlich erwähnt 
zu werden, ſind die „Gedanken eines Hannoveraners“, die 
zuerſt erſchienene und gegen die Regierung Hannovers ſchärfſte 

2830) Stroh, Das Verhältnis zwiſchen Frankreich und England in 
den Jahren 1801—1803 im Urteil der politiſchen Literatur Deutſchlands 
(Hiſtoriſche Studien, Heft 121) S. 55. 
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Schrift, und mehrere Arbeiten des Dr. jur. Seumnich aus 
Hamburg, eines früheren hannoverſchen Beamten, der be⸗ 
ſonders für eine Trennung des Kurfürſtentums von England 
eintrat. An die Schriften von Koppe und Seumnich und die 
„Gedanken eines Hannoveraners“ knüpften die meiſten folgen⸗ 
den Schreiber an, ſtimmten zu oder griffen an, Dritte miſchten 
ſich ein, ſo daß ſchließlich ein förmlicher Federkrieg entſtand. 

In der Mehrzahl der Schriften iſt richtig erkannt, daß 
der Zuſammenbruch vorzüglich durch die innere Schwäche des 
Kurfürſtentums erfolgt war. Die Diskuſſion über Fragen der 
inneren Politik ſteht daher durchaus im Vordergrunde. Alle 
Beurteiler ſind darüber einig, daß die Entfernung des Königs 
ein ſchwerer Nachteil für das Kurfürſtentum war, aber nur 
wenige ziehen daraus die Folgerung, daß die Trennung durch— 
geführt werden müſſe. Die meiſten erklären ſie für rechtlich 
unmöglich und politiſch unklug 281). Keiner geht ſo weit, gleich⸗ 
zeitig eine Trennung von dem Fürſtenhauſe zu verlangen, auch 
Seumnich, der ſchärfſte Gegner der Perſonalunion, verlangt nur 
Sekundogenitur 282). Bemerkenswert iſt überhaupt die große 
Loyalität gegenüber dem Fürſtenhaus, viele heben das große 
Intereſſe hervor, das der König angeblich für ſein Stammland 
hege, wieder iſt es nur Seumnich, der dem König Intereſſeloſig⸗ 
keit zum Vorwurf macht. 

Faſt allgemein iſt die Verurteilung der Miniſter. Ihnen 
wird völlige Unfähigkeit, ganz beſonders aber ihre Flucht 
bei der Annäherung des Feindes zum Vorwurf gemacht. Nur 
der Miniſter v. d. Decken, der in Hannover zurückgeblieben war, 
wird von manchen günſtiger beurteilt. Noch mehr als gegen die 
Miniſter richtete ſich der allgemeine Haß gegen die Sekretäre, 
vorzüglich gegen Rudloff, von dem man ſehr wohl wußte, daß 
er der ausſchlaggebende Mann im Miniſterium war. Er hätte 
gut daran getan, ſo meint Koppe, ſich nicht bei den Truppen in 
Lauenburg blicken zu laſſen, es würde ihn ſonſt das Leben ge⸗ 
koſtet haben 283). 

264) Müſſen wir nicht von England getrennt werden? S. 72 ff. 
252) Über die Verbindung des Kurfürſtentums Hannover mit Eng— 

land S. 23. 
5 283) Koppe, Hiſtoriſche Berichtigungen S. 137. 
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Weitere Streitpunkte ſind die ſchlechte Behördenorgani⸗ 
ſation, der ſchleppende Gang der Verwaltung, der Nepotig- 
mus, die Beſchränkung der Appellation an den König. Viel⸗ 
fach wird die Reformierung der Stände verlangt und die Be⸗ 
vorzugung und das unleidliche Benehmen des Adels ange— 
griffen. 

Natürlich fehlt es demgegenüber auch nicht an Vertei⸗ 
digern des herrſchenden Syſtems, die die Milde und die Gerech⸗ 
tigkeit der Regierung überſchwänglich preiſen, die gegen die 
Entrechtung des Adels und gegen die Stände eifern, überhaupt 
jeglicher Neuerung abgeneigt ſind 284). Aber dieſe Anhänger 
der Regierenden ſind doch in der Minderzahl, die meiſten ſind 
Gegner. Im ganzen iſt die Polemik doch maßvoll; die inneren 
Zuſtände des Kurfürſtentums werden freilich oft ſcharf kritiſiert, 
aber von irgendwelchen revolutionären e kann nicht 
die Rede ſein. 

Zur Beurteilung der hannoverſchen Armee und der mili- 
täriſchen Ereigniſſe haben beſonders Offiziere das Wort er- 
griffen. Bei vielen iſt die Abſicht unverkennbar, die Truppen 
oder einzelne Truppenteile in Schutz zu nehmen, beſonders 
wegen der Meuterei an der Elbe. Alle dieſe Schriften haben 
gleichzeitig eine Tendenz gegen Wallmoden, dem die Haupt- 
ſchuld an allem Unglück zugeſchrieben wird. Andere wieder 
verteidigen den Feldmarſchall, ſo beſonders Koppe und der 

Hauptmann v. Ramdohr, der Adjutant Hammerſteins 285). 
Aber ſelbſt Flugſchriften, die Wallmoden im allgemeinen gün⸗ 
ſtig geſinnt ſind, tadeln ihn wegen mancher Verfehlungen im 
Frieden, wegen der vielen Veränderungen in der Unifor- 
mierung und den Reglements, wegen ſeiner Vorliebe für die 
Kavallerie, wegen ſeiner Gleichgültigkeit in Beförderungsan— 
gelegenheiten, die viele tüchtige Männer, vor allem Scharn⸗ 
horſt, ins Ausland getrieben hätten. | 

Einſtimmig iſt das Urteil gegenüber Wallmodens Adju⸗ 
tanten, Oberſt v. Löw, er war bei allen verhaßt und galt 

283) So z. B. die Broſchüren „Über das Kurfürſtentum Hannover“, 
und „Einiges zur Verteidigung des Kurfürſtentums Hannover“. 

285) Der von ihm verfaßte Aufſatz wurde erſt im Nachlaß Hammer⸗ 
ſteins gefunden und im Archiv des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen 
1846 S. 28 ff. veröffentlicht. 



allgemein als einer der Hauptſchuldigen. Einzelne dehnten 
dieſes abfällige Urteil auf den ganzen Generalſtab aus — ohne 
Frage mit Unrecht, ihm gehörten, wie die meiſten Beurteiler 
auch anerkannten, meiſt ſehr tüchtige Offiziere an. Allgemein 
wurde angenommen, daß mit dem Aufruf vom 16. Mai die 
Aufbietung eines Landſturmes beabſichtigt geweſen ſei, aber 
keiner billigte dieſen Plan. Eine der Flugſchriften nennt ihn 
„eine Arznei, die noch keine Patienten geheilt, hingegen manche 
dem Tode nahe brachte“ 286). 

| Sehr umſtritten iſt das Verhalten Wallmodens während 
der Kriſis. Daß die Rüſtungen zu ſpät begonnen waren, 
erkennen natürlich alle, aber manche waren doch gerecht genug, 
nicht dem Feldmarſchall allein die Schuld daran zuzuſchrei⸗ 
ben. Die beiden Konventionen hielten viele für unverant⸗ 
wortlich, im einzelnen gehen die Meinungen ſehr auseinander. 
Manche hielten an der Weſer, andere an der Elbe die Lage für 
günſtiger. Die Bedingungen beider Konventionen hätten, ſo 
meinen die meiſten, durch militäriſchen Widerſtand verbeſſert 
werden können. Vielfach wird auch Wallmodens Vertrauens- 
ſeligkeit gegenüber den Franzoſen verurteilt, beſonders ihm als 
Schwäche ausgelegt, daß er an der Elbe das Zuſammenziehen 
von Schiffen durch die Franzoſen geduldet habe. 
In ihrem begreiflichen Schmerze über das unglückliche 

Schickſal der Armee ſchießen manche weit über das Ziel hinaus, 
un verantwortliche Sorgloſigkeit wird ihm vorgeworfen, ja ſo⸗ 
gar der Verdacht vorſätzlichen Landesverrats ausgeſprochen 287). 
Beſonders wird ihm zum Vorwurf gemacht, das Meutern der 
Truppen ſei nur ein bequemer Vorwand für ihn geweſen, 
um den Abſchluß der Elbkonvention zu rechtfertigen, er ſei 
ſchon vorher entſchloſſen geweſen zu kapitulieren. In den 
entgegengeſetzten Fehler verfällt Koppe, der für alles eine Ent⸗ 
ſchuldigung findet. Kaum einer kommt zu einem einigermaßen 
objektiven Urteil 288). Dagegen berühren ſympathiſch die Er⸗ 
klärungen, die Hammerſtein im Namen aller Armeen und 

286) Schreiben eines Hannoveraners an den Reichsſtädtiſchen Bürger 
Seite 5. 

57) Über die Beſitznahme des Kurfürſtentums Hannover durch die 
Neufranken S. 28. 

288) Am eheſten noch die Broſchüre „Berichtigung der Broſchüre: 
Gedanken eines Hannoveraners“ S. 5 ff. 

end des , 1 5 
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einige Offizierkorps noch beſonders in der „Minerva“ ver- 
öffentlichten, in denen die Verdienſte Wallmodens mit warmen 
Worten gewürdigt wurden 289). 

Am wenigſten werden die Probleme der auswärtigen 
Politik erörtert. Die Verhandlungen waren ſo im Geheimen 
geführt, daß es kaum möglich war, ſich ein Urteil darüber 
zu bilden. Noch am häufigſten wird im Anſchluß an Erörte⸗ 
rungen über Nutzen oder Schaden der Perſonalunion die 
Politik Englands beurteilt. Es fehlt nicht ganz an Stimmen, 
die dem Inſelſtaate zum Vorwurf machen, es hätte Hannover 
im Stich gelaſſen, und die aus völkerrechtlichen und allgemein 
politiſchen Gründen die Handhabung der britiſchen Seeherr- 
ſchaft, beſonders die Schließung der Flußmündungen, ver— 
urteilen 290). Aber im allgemeinen hat doch die Perſonalunion 
bewirkt, daß die Sprache der hannoverſchen Publiziſten weniger 
gereizt gegen England war, als es ſonſt in Deutſchland meiſt 
Der Soll warn, 

Über Frankreich ſchweigen ſich die meiſten Broſchüren 
aus, ohne Zweifel unter dem Einfluß der ſtreng gehandhabten 
Zenſur. Nur in wenigen Schriften kommt der Haß gegen 
Napoleon zum Ausdruck 292). Manche ſind der Anſicht, das 
Unglück wäre verhindert, wenn das Miniſterium nur recht- 
zeitig einen Geſandten nach Paris geſchickt hätte 293). Natürlich 
fehlt es auch nicht an Leuten, die das Vorgehen der Franzoſen 
völkerrechtlich zu rechtfertigen verſuchen, es ſind dieſelben, die 
zugleich als Gegner Englands auftreten 294). 

289) Minerva 1803 und 1806 paſſim. Haſſell hat verſucht, den Wert 
der Erklärung Hammerſteins zu entkräften. Kurfürſtentum Hannover S. 323 

ſchreibt er: „Hammerſtein gab ſich dazu her im Namen der Armee dem 
Feldmarſchall ſeine innige und lebhafte Verehrung zu bezeugen.“ Daß 
Hammerſtein aus Überzeugung handelte, ergibt ſich völlig einwandfrei aus 
ſeinem Briefe an Scharnhorſt, der aus dem Nachlaß Wallmodens als An— 
lage S. 35 ff. abgedruckt iſt. 

290) Über die Sperrung der Weſer und Elbe S. 5. 
201) Stroh, Frankreich und England S. 3 ff. 
202) Freimütige Betrachtungen über die franzöſiſche Beſetzung der 

Kur⸗braunſchweigiſchen Staaten S. 28. Schreiben eines Hannoveraners 
an den erſten Konſul S. 6. 

203) Volksſtimme Hannovers S. 17. 
203) Beiträge zur Geſchichte Hannovers im Jahre 1803 S. 10. 

Seumnich, Über die Verbindung des Kurfürſtentums Hannover mit Eng⸗ 
land S. 14 ff. 
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Die Reichspolitik und die Politik Rußlands werden kaum 
beſprochen. Über erſtere war ja auch nichts zu ſagen, und über 
die letztere war kaum etwas in die Offentlichkeit gedrungen. 
Nur Koppe macht auch zu dieſen beiden Themen ein paar 
verſtändige Anmerkungen. | 

Häufiger wird das Verhältnis zu Preußen erörtert. 
Dabei iſt ſehr auffällig, daß von dem Mißtrauen, das die han⸗ 
noverſchen Staatsmänner erfüllte, in der Publiziſtik kaum 
etwas zu bemerken iſt. In der einen oder anderen Broſchüre 
ſchimmert wohl gelegentlich eine gewiſſe Animoſität gegen 
Preußen durch; in einer Flugſchrift heißt es auch, eine Tren⸗ 
nung von England ſei deshalb unerwünſcht, weil man dann 
ſofort in Abhängigkeit von Preußen geraten würde 295). In 
den meiſten Schriften aber, die die preußiſche Politik über⸗ 
haupt erörtern, wird ſein Verhalten gebilligt, in vielen ſpukt 
ein angebliches Angebot des Grafen Haugwitz, den Schutz des 
Kurfürſtentums zu übernehmen, das Rudloff abgelehnt habe, 
in mehreren wird die Tatenloſigkeit Preußens damit ent⸗ 
ſchuldigt, daß die Beſatzungstruppen 1801 zu ſchlecht behandelt 
jeien, 296) in einigen kommt die Bewunderung zum Ausdruck, 
die auch in Hannover Friedrich dem Großen gezollt wurde. 
Von einem allgemeinen Haß, den man nach dem Gebaren der 
Staatsmänner erwarten ſollte, kann jedenfalls keine Rede ſein. 
Von den eigentlichen Problemen und den großen Schwierig⸗ 
keiten der politiſchen Lage hat kaum einer der Publiziſten eine 
richtige Vorſtellung, alle Erörterungen bleiben daher mehr 
oder weniger an der Oberfläche. 

Es iſt überall dasſelbe Bild, ob es ſich um Probleme 
der inneren Zuſtände, der militäriſchen Ereigniſſe oder der 
auswärtigen Politik handelt. Immer zeigt ſich Unfähigkeit 
der Publiziſten zu ſachlicher und kritiſcher Würdigung. Nur 
wenige Flugſchriften überragen den Durchſchnitt, von wirk⸗ 
lich bedeutenden Leiſtungen iſt nicht eine darunter. Nur eins 
macht dieſe im ganzen höchſt unerfreuliche Produktion etwas 
anziehender: der Patriotismus, der ſie alle erfüllt, die Liebe 
der Hannoveraner zu ihrer ſchwer geprüften Heimat. 

295) Ich kann nicht ſchweigen S. 10. 
eos) Einiges zur Verteidigung des Kurfürſtentums Hannover ©. 34. 
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Anlagen. 

1. 

Precis des ouvertures verbales faites le 9me Avril 1803 par 
le Baron de Jacobi à Lord Hawkesbury. 

Que Sa Majesté avoit appris par une communication 
confidentielle du Premier Consul qu'il existoit dans ce moment 

un sujet de discussion serieuse entre les deux Puissances 
relative à l’&vacuation de Malthe. La Paix d’Amiens n'y 
ayant mis d'autres conditions que l'arrivée de Trouppes 
Néapolitains, l'abandon du Port de Tarante, et la nomination 
d'un Grand Maitre, et que l’Angleterre, malgré l’accomplisse- 
ment de toutes ces conditions persistoit à vouloir y prolonger 
le sejour de Ses Trouppes contre les Stipulations expresses 
du traité, ce que implique une violation manifeste du Traité, 
qui ne sauroit étre endurée — que telles &toient les commu- 
nications du Premier Consul sur la nature et l’existence 
des discussions actuelles. 

Que le Premier Consul déplorant les malheurs d'une 

nouvelle Guerre, avoit fait en méme tems exprimer son voeu 
que S. M. Prussienne voulut prendre quelque interet à ce 
que cet article de la Paix d' Amiens fut executé. f 

Que S. M. P. dans la vue de contribuer de Son cöte au 
maintien de la tranquillité n’avoit pas hésité de Se préter 

à cette requisition. Qu’avec les Sentimens d’humanite que 
le Roi connoissoit & S. M. B. il Lui étoit impossible de 
supposer à S. M. B. le dessein de rallumer la Guerre pour 
ce seul objet, qu'au contraire le Roi étoit persuadé que 
S. M. B. Mercheroit dans Sa Sagesse à écarter tout ce qui 
pourroit amener cette catastrophe déplorable. 

Que dans la Vue et d’apres le desir de S. M. P. de 
contribuer à l'heureuse conservation de la Paix par tous les 
moyens en Son pouvoir, S. M. declaroit qu’Elle étoit prete 
à Se charger de la Co-Garantie à laquelle la Paix d' Amiens 
l’appeloit pour les affaires de Malthe sous les modifications 
nouvellement proposées par S. M. Impériale de toutes les 
Russies, et telles que le Premier Consul avoit témoigné les 
avoir acceptées de Son coté. 
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Que S. M. P. aimoit à croire qu’en consequence S. M. B. 
se décideroit maintenant à retirer Ses, Trouppes de l’isle 
de Malthe conformément aux Stipulations du Traité d' Amiens. 
(Ajouté par maniere d' observation). Si cette proposition étoit 
acceptée, les difficultés essentielles que le Cabinet de St. James 
avoit mises en avant, seroient levées et on pourroit espérer 
un renouement de négociation amicale sur la reste des 
points qui étoient en litige. 

(Staats-Archiv Hannover, Cal. Br. Arch. Def. 11 E J 
Nr. 1198; Abſchrift.) 
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Note des Grafen Münſter an den ruſſiſchen Kanzler 
Graf Woronzow vom 12. Mai / 30. April 1803. 

Le sousigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plenip 
de Sa Majesté Le Roi de la Grande Brétagne, Electeur de 
Bronsvic-Lunebourg, se croit obligé d' ajouter a la note, qu'il 

28 courant 

10 May 
son maitre, à S. E. Mr. le Chancelier de l’Empire, Comte de 
Woronzow, que d’apres une dépéche de Londres du 15 Avril, 
qui ne lui est parvenue qu’hier, l’Envoye& de Prusse a claire- 
ment énoncé au Baron de Lenthe, Ministre Electoral de Sa 

Majesté, la menace, dont S. E. Mr. le Chancelier a paru douter 
jusqu'ici. Sa déclaration porte, que la Prusse, dans le cas que 
les principes de neutralit& de l’an 1781 ne seraient pas accor- 
des à sa navigation, prendroit possession de l’Electorat de 
Bronsvic-Lunebourg, pour se dédommager des pertes que la 

non-admission de ces principes pourroit lui causer. Le cas 
du refus existe à l’heure qu'il est. La Gr. Bretagne n'a 
pu accorder à la Prusse des exceptions contraires aux 
principes stipulés entre les puissances maritimes du Nord 
par la convention de St. Pétersbourg du 5/17. Juin 1801. 
Il est donc évident, quelles seront les mesures de la Prusse 

en cas, que la guerre entre la Gr. Bretagne et la Prusse 
auroit lieu. 

L’injustice de la menace m&me, dont il s'agit, est évidente, 
et son motif apparent tel, qu'il n'empécheroit pas m&me les 
Francais d’exiger à copossession de L’Electorat. 

a eu l’honneur de remettre le par ordre du Roi 
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L’intervention efficace de Sa Maj. Imperiale de toutes 
les Russies est le seul moyen pour sauver ce pays, et si 
Elle veut daigner l’accorder, il seroit d’autant plus important, 
qu’Elle prévienne les premieres tentatives de la cour de 
Berlin, q’une fois en possession de ces provinces, il seroit 
difficile de les lui enlever. Si l'on considere la maniere dont 
la Prusse calcule ses pertes et les dédommagemens qu'elle 
exige, il est évident, qu'un pays qui a déjà tout souffert 
par les frais de la derniere guerre et l’occupation Prussi- 
enne, ne suffiroit jamais à payer ce qu'elle exigeroit; 
surtout comme en admettant le principe, rien n’empächeroit 
le cabinet de Berlin d’ajouter & son compte les 6 Millions, 
qu'elle r&clame de la Gr. Bretagne, sous titre de pertes que 
sa navigation doit avoir faites, pendant la derniere guerre, 
ainsi que les nouvelles prétentions qu'elle vient d'articuler 
depuis la possession du Hildesheim. 

D’apres ces réflexions il paroit évident, que c'est main- 
tenant le moment decisif pour sauver l'existence politique de 
l’Electorat de Br.-Lunebourg, et il est d’autant plus à desirer 
que l’intervention de Sa Majesté Imperiale ne soit pas différée 
jusqu'à la decision des négociations entre la Grande Bretagne 
et la France, qu'il s'agit ici d'un principe, à l’egard du quel 
la Prusse expliqueroit le silence de la Russie en sa faveur, 
et qui sera difficile à combattre, des qu'on en aura permis 
Papplication. 

Le sousigné recommande de nouveau les intéréts du 
Roi Son maitre à S. E. Mr. le Chancelier de l'Empire de 
Russie, et prie S. E. d'agréer l' assurance de sa haute et 
respectueuse considération 

& S. Petersbourg Signé Le Comte de Münster 
30 Avril Envoyé ex. et Min. 

le 12 May ale plen. de Sa Maj. Brit. 
Electeur de Br.-L. 

(Staats⸗Archiv Hannover, Hann. Dei. 92 XXXVIIAVB 
Nr. 2; Abſchrift.) 
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En 
JO 

Zwei Briefe von Scharnhorſt an den Grafen Wallmoden Ki: 
vom 11. März und 3. April 1804. 

Hochgeborener Reichsgraf, Hochgebietender Herr Feldmarſchal! 
Ew. Excellenz gnädiges Schreiben vom 2. Februar habe 

ich erſt den 24. erhalten. Nie habe ich die Dankbarkeit vergeſſen, 
nie ſind die Gefühle der Hochachtung und Verehrung erlöſcht, welche 
ich denenſelben ſchuldig bin. Die unglückliche Lage, in welcher 
Ew. Excellenz und unſer unglückliches Vaterland ſich befunden 
haben, iſt mir aus dieſem Grunde doppelt ſchmerzhaft geweſen. 
Um meine Empfindung zu befriedigen, hatte ich mich vorgenommen, 

die über die hannövriſchen Angelegenheiten herausgekommenen 
Schriften in der Allgemeinen Litteratur Zeitung zu recenſiren und 
einige falſche Geſichtspunkte zu berichtigen. Ich hatte in dieſer 
Hinſicht an den Hofrath Schütz, den erſten Redacteur derſelben, 
geſchrieben und dieſer hatte nicht allein mein Anerbieten ange- 
nommen, ſondern mich noch ſehr dazu aufgefordert. Dennoch ſehe 
ich eine ſehr empörende Recenſion der hiſtoriſchen Berichtigungen 
in dieſer gelehrten Zeitung vor etwa 14 Tagen eingerückt — da 
der H. v. Fink mir vor einigen Tagen ſagte, daß man mich für 
den Verf., ich weiß nicht welcher Broſchüre hielt: ſo glaubte ich 
die obige umſtändliche Erzählung meines Vorhabens Ew. Excellenz 
und mir ſelbſt ſchuldig zu ſeyn, wobei ich noch die Verſicherung 
hinzu füge, daß ich über dieſe Angelegenheit weder directe noch 
indirecte, je eine Zeile haben drucken laſſen. 

Die falſchen Angaben über die Urſachen meines Abgangs aus 
dem Hannövriſchen Dienſt, werde ich jetzt in der Minerva berich- 
tigen. Wenn Ew. Excellenz nicht dieſen Gegenſtand in Ihrem 
Schreiben erwähnt hätten, ſo würde ich denſelben viel zu klein und 
geringfügig halten, als daß ich damit das Publikum beläſtigte. 
Das von Ew. Excellenz mir zugeſchickte Memoir finde ich in der 
Darſtellung dieſes Gegenſtandes nicht allein richtig, ſondern mit 
vieler Güte und Delicateſſe gegen mich abgefaßt. Sollte ich im 
Stande ſeyn irgend Etwas zu thun, wodurch ich in dieſer und in 
jeder anderen Sache meinen Gefühlen der Dankbarkeit gegen Ew. 
Excellenz ein Genüge leiſten könnte, jo würde mich dies jehr glüd- 
lich machen. 

Mit größter Verehrung bin ich Ew. Excellenz 
gehorſamſter Diener v. Scharnhorſt. 

Berlin den 11. März 1804. 

n 
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Ew. Excellenz gnädiges Schreiben vom 25. März habe ich 
den 30. richtig erhalten. Für die mir darin gegebenen Notizen 
danke ich gehorſamſt, ich werde ſie auf die bemerkte Weiſe, bei der 
Anzeige der Schriften über die Hannövriſchen Angelegenheiten in 
der Allgemeinen Literatur Zeitung benützen und die falſchen Ge- 
ſichtspunkte, ſo viel ich kann, berichtigen. Dies wird aber erſt 
dieſen Sommer geſchehen, indem ich jetzt in den Generalquartier⸗ 
meiſterſtab verſetzt bin und mich auf eine doppelte Art mit Arbeit 
überhäuft ſehe. Die Lage in der Ew. Excellenz ſich befunden iſt 
ſchaudernt. Möchte dies Beiſpiel doch lehren, daß halbe Maaß⸗ 
regeln nachtheiliger als gar keine ſind. — Möchte dies doch das 
letzte Unglück ſeyn, welches die Herrſchſucht der engliſchen und 
franzöſiſchen Regierungen über Europa verbreitet. — Nur die 
Armuth der unterjochten Völker wird am Ende im Innern einen 
erbitterten energievollen Feind erzeugen — und die nicht unter— 
jochten Nationen retten — Aber wann? Dies iſt für uns eine ſehr 
beunruhigende Frage. | 

Mit dem tiefiten Reſpect bin ich Ew. Excellenz 
ganz gehorſamſter Diener v. Scharnhorſt. 

den 3. April 1804. Sr 

(Staats⸗Archiv Hannover, Depoſit. 14. VI. A 66.) 

4. 

Brief des Generals v. Hammerſtein an Scharnhorſt vom 
28. Januar 1804. 

Hannover, den 28. Januar 1804. 
Wohlgebohrner, hochzuehrender Herr Oberſt Lieutenant! 

Die Rückerinnerung, als Dieſelben bei manchen militäriſchen 
Operationen mir zur Seite waren läßt vermuthen es werde Ihnen 
angenehm ſeyn, von meinem Misgeſchick moraliſchen und phyſiſchen 
Zuſtande unterrichtet zu werden; mir jedoch in ſolchen traurigen 
Verhältniſſen überaus lieb iſt, daß Ew. Wohlgebohren kein Augen⸗ 
zeuge und handelnde Perſon ſeyn dürfen. 

Nachdem ich beinahe 54 Jahre Leidenſchaftlich den Militair 
Beruf gefolgt, in einem Staate deſſen Verfaſſung ſeit geraumer 
Zeit geeignet war feinen Untergang vorzubereiten, indem die bor- 
handenen Mittel — zu Defenſions Anſtalten durch gute Einrich— 
tung bei der Armee entweder gar nicht — oder ganz verkehrt ange— 
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wandt wurden; ijt endlich der fatale Zeit Punkt eingetreten wo 
das Vaterland ein Schlachtopfer der unrichtigen Politik der Staats⸗ 
verwaltung der letzten zweckwiedrigen Organiſation der Truppen 
Corps der nicht Incorporirung in der Infanterie der 5000 Mann 
Landmiliz, deſſen Recrutirung und Vermehrung in critiſchen Um⸗ 
ſtänden geworden; Inſonderheit hat ſich der Nachtheil, daß man 
den Staabs Officieren die Compagnien genommen, auf die ſchäd⸗ 
lichſte Art gezeiget und Einfluß darauf gehabt, vortheilhaftere Be⸗ 
dingungen zu erzielen, weil ein Inſurrections Geiſt ſich äußerte 
davon der Gedanke nicht entſtanden ſeyn dürfte, wenn eine ſolche 

Einrichtung nicht beſtanden hätte. 
Obſchon der Drang der Zeit manchen Köpfen der Menſchen 

des Civil und Militair Standes eine ganz ſonderbare Richtung 
gegeben, war jedermann dennoch geneigt kräftigen Wiederſtand zu 
leiſten, und würde man gewiß Beweiſe abgelegt haben das alter 
Muth und Tapferkeit nicht geſunken man ſich gerne unter den 
Trümmern des Staats hätte begraben laſſen, wenn dieſes etwas 
fruchten können und würde ich meinerſeits im Kampfe die Gelegen⸗ 
heit aufgeſucht haben mein Leben zu beſchließen. 

Die niederträchtigen ſchwarzen Verläumdungen, wodurch bos⸗ 
hafte Zeitſchriften bei den leidenden Einwohnern der Hannöverſchen 
Lande Unzufriedenheit vermehren, den Druck welchen unverdiente 
Invaſion aufgelegt hat, empfindlicher fühlen macht, ſtat durch 
Hoffnung aufzurichten haben des Herrn Feld Marſchall Graf von 
Wallmoden Gimborn nicht geſchonet, denſelben in einen gehäſſigen 
Licht dem Publicum dargeſtellt. Zur Steuer der Wahrheit finde 
ich mich verbunden zu verſichern, daß gedachter Herr Feld Marſchall 
den Herrn Gen. Lt. v. Linſingen und mich durch Orginal Akten 
Stücke unterrichtet hat, wie ſeyn Verfahren als commandirender 
General nach poſitiven Inſtructions und Befehlen geleitet worden 
und wird ſich derſelbe einſtweilen vollkommen legitimiren als 
Staatsmann und Heerführer, was dermalige Zeitumſtände er- 
forderten mit Klugheit, Scharfſinn in Politiſcher und militäriſcher 
Hinſicht beobachtet hat, ihn deshalb kein Vorwurf treffen kann. 
Dem Publicum aber Aufſchlüſſe über Thathandlungen zu geben 
annoch nicht rathſam, mithin muß abgewartet werden, daß der 
Charakter des verdienten Mannes der dem Staate mehr geopfert 
als gemeine Begriffe zu faſſen fähig der Nachwelt erſt in dem Lichte 
erſcheinen wird, wodurch Verläumder an den Pranger geſtellt 
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werden, dem Edlen Manne aber alle Gerechtigkeit wiederfährt, 
muthwillige elende Anſpielungen mit Verachtung keiner Notitz 
würdig zu achten ſind .... [Es folgen perſönliche Nachrichten.] 
Das Vertrauen zu Deroſelben ächten Freundſchaft für mich recht- 
fertigt mein ausgedehntes Schreiben dem ich nur hinzufüge wie 
ich mit inniger Ergebenheit beſtehe 

Ew. Wohlgebohren gehorſamer Diener 

R. v. Hammerſtein Gen. Lt. 

Abſchrift im Staats Archiv zu Hannover, Depoſit. 14. 
a ö 
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